




Ksitwligckss





Kreis-Blatt 
für den Kreis Gr. Werder 

Bezugspreis monatlich 1,50 Danziger Gulden.

Nr. 1 Neuteich, den 4. Januar 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses
Nr. --------------------

Nundverfügung an die Herren Gemeindevor
steher.

Die kürzlich vorgenommene Neuwahl der Gemeindevorsteher gibt 
mir zu folgenden Hinweisungen Anlaß, die irr erster Linie für die 
neu in das Asnt tretenden Grtsvorsteher bestimmt, im übrigen 
aber auch für die wiedergewählten Gemeindevorsteher von Bedeutung 
sind. Ich ersuche nm genaue Beachtung und bemerke, daß weitere 
Auskünfte im hiesigen Büro (Zimmer Nr. 16) mündlich erteilt werden.

r wichtige Gesetze.
Es kommen als solche in erster Linie die Landgemeindeordnnng 

vom 3. Juli 1891, das Kommunal-Abgaben-Gesetz vom 14. Juli 1893 
und das Unterstützungs-Wohnsitz-Gesetz in der Fassung der Novelle 
vom zo. Mai 1908 in Frage. Während letzteres noch unverändert 
gilt, hat die Landgemeindeordnung mehrfache Aenderungen erfahren, 
so durch das Gesetz betr. vorläufige Regelung verschiedener Punkte 
des Gemeindeverfassungsr^chts vom 18. Juli 19^9 (preußische Ge
setzsammlung Seite N8) und das Gesetz über die Gemeindcwahleu 
vom 4. April 1924 (letzteres abgedruckt im Sonderkreisblatt Nr. 40 
von 1928). Zu dem Kommunal-Abgaben-Gesetz sind Aenderungen 
unterm 3s. März ,922 und sz. Oktober 1922 ergangen, die im Kreis
blatt von 1922 Nr. 17 und Nr. 4z abgedruckt sind/

Ich spreche die Erwartung aus, daß die Herren Gemeindevor
steher mit den einschlägigen Bestimmungen dieser 3 Gesetze sich un
verzüglich vertraut machen.

2. Stimmrecht der Gemeindevorsteher n. Schöffen.
Zur Beseitigung mehrfach a»faeiretenor Zweifel weise ich auf 

folgendes hin:
3) Die Mitglieder des Gemeindevorstandes (d. s. der Gemeindevor

steher und die beiden Schöffen, sowie bsr BehtttdeviritA eines 
der Schöffen der stellvertretende Schöffe) haben in der Sitzung der 
Gemeindevertretung volles Stimmrecht, auch wenn ste nicht aus 
der Zahl der Gemeindevertreter gewählt sind.

b) Gemeindevorsteher, Schöffen und stellvertretende Schöffen, die aus 
der Zahl der Gemeindevertreter gewählt werden, behaltet! ihr 
Mandat als Gemeindevertreter, sofern sie es nicht ausdrücklich 
niederlegen. Sie bekleiden alsdann 2 Aemter, führen bei Abstim
mungen aber nur eine Stimme.

e) Erfolgt im Falle zu b) die Niederlegung des Amtes als Ge- 
meindevertreter, so rückt die auf dem Wahlvorschlage des Ausge
schiedenen an nächster Stelle stehende Person als Gemeindever- 
treter nach. Die Feststellung des Ersatzmannes erfolgt gemäß tz 17 
Absatz 2 des Geseyes über die Gemeindewahlen durch den Ge- 
meindeoorstand.

5. Geffentlichkeit der Grineindesihnngen.
Die Sitzungen sind öffentlich. Für einzelne Gegenstände kann 

durch besonderen Beschluß, welcher in geheimer Sitzung gefaßt wird, 
die Geffentlichkeit ausgeschlossen werdet!. Aus der Geffentlichkeit der 
Sitzungen folgt jedoch nicht eine gesetzliche Verpflichtung zur öffent
lichen Bekanntgabe von Sitzungsort und Sitzungszeit.

Die Zuhörer haben den Anordnungen des Vorsitzenden zur Er
haltung der Ruhe und Grdnung Folge zu leisten. Der Vorsitzende 
kann jeden Zuhörer, welcher Störung irgendeiner Art verursacht, aus 
dem Sitzungszimmer entfernen lassen.

H Ausführung der Gemein-ebeschlnsse, deren 
Aussetzung und Beanstandung.

Der Gemeindevorsteher hat die ordnungsgemäß gefaßten Gemeinde- 
beschlüsse zur Ausführung zu bringen.

Hat die Gemeindevertretung (Versammlung) einen Beschluß ge- 
fatzt, welcher nach Ansicht des Gemeindevorstehers das Gemeinwohl 

oder das Gemeindeinteresse verletzt, so ist der Gemeindevorsteher ver
pflichtet, die Ausführung des Beschlusses auszusetzen und, wenn di 
Gemeindevertretung (Versammlung) bei nochmaliger Beratung bei 
ihrem Beschluß beharrt, innerhalb 2 Wochen die Entscheidung" des 
Kreisausschusses einzuholen. (H 88 Abs. 3 der Landgemeindeordnung.)

Die Aussetzung der Ausführung findet statt gegenüber Beschlüssen, 
die an sich gesetzlich zulässig, aber unzweckmäßig sind, weil sie das 
Gemeinwohl oder das Interesse der Gemeinde verletzten. Faßt die 
Gemeindevertretung (Versammlung) dagegen einen Beschluß, welcher 
ihre Befugnisse überschreitet oder die Gesetze verletzt, so ist der Ge
meindevorsteher gemäß A 140 der Landgemeindeordnung verpflichtet, 
den Beschluß zu beanstanden.

3. Bekanntgabe obrigkeitlicher Verfügungen.
Auf meine hierüber ergangene Umdruckverfügung vom 17. Juli 

1928 — K. A. I 3782 — weise ich hin. Abschrift der Verfügung 
wird auf Antrag übersandt werden.

6 Rassen- und Rechnungsführung.
Dieser rvichtlse Dieitstzn-eis evfsv-evt die 

gvötzte wird Er ist durch die im
Mai 1925 erlassene „Anweisung für die Kassen- und Rechnungsfüh
rung in den Landgemeinden des Kreises Gr. Werder" näher geregelt, 
mit deren Bestimmungen sich die Herren Grtsvorsteher unverzüglich 
und eingehend vertraut machen wollen. Abdruck der Anweisung wird 
auf Antrag übersandt werden.

7. Behandlung von UntersLützungsanträgen.
Ich bringe meine Umdruckoerfügung vom 18. Mai 192g — 

K. A. I 2656 — in Erinnerung, von welcher gleichfalls Abschrift 
hier augefordert werden kann.

8. Ausübung -er wohnungsaufsicht.
Ich verweise auf meine Krelsblattbekanntmachung vom 24. Sep

tember 1928, veröffentlicht in Nr. 39 des Kreisblattes vom 28.Septem- 
ber 1928.

9. Schriftverkehr.
Im Schriftverkehr unterscheidet man Berichte an die vorgesetzten 

Behörden, sowie Schreiben, Ersuchen, Verfügungen usw. an gleich- 
geordnete und Nachgeordnete Behörden oder an Privatpersonen. Vor
gesetzte Behörde ist außer den Dienststellen der Kreisinstanz der Se
nat, an den Berichte jedoch niemals unmittelbar, sondern nur du 
iireitte ^aird gesandt werden dürfen. Ferner ist jeglicher Schrift
verkehr mit ausländischen Dienststellen (einschl. der Diplomatischen 
Vertretung der Republik Polen in Danzig und der Konsulate in 
Danzig) stets durch meine Hand zu leiten. Ersuchen polnischer Be
hörden, die in polnischer Sprache eingehen, sind zwecks Herbeifüh' 
rung der Uebersetzung an mich einznreichen. Die Berichtsform unter
scheidet sich von der übrigen Form des Schriftverkehrs dadurch, daß 
auf der ersten Seite des Bogens halbbrnchig, im übrigen in drei
viertel Breite des Bogens geschrieben und von der übergeordneten 
Stelle nichts verlangt, sondern erbeten wird. In der Anschrift ist 
niemals der Name des betreffenden Beamten anzugeben, vielmehr 
z. B. nur zu schreiben,,An den Herrn Landrat in Ttegenhof".

Jede Verfügung der vorgesetzten Behörde enthält neben dein 
Datum in der Regel ein Geschäftszeichen, z. B. K. A. l 680(. So
fern die Verfügung nicht urschriftlich (über den urschriftlichen Ver
kehr siehe den folgenden Absatz) beantwortet wird, muß in dem Be
richt Datum und Geschaftszeichen dieser Verfügung angegeben wer
den z. B.

Zur Verfügung vom 10. 12.1928 —K. A. l 6810 — berichte ich usw.
von der urschriftlichen Form des Schriftverkehrs sollen die Be

hörden untereinander nach Möglichkeit Gebrauch machen. Dies gilt 
auch für den Verkehr zwischen Amts- und Gemeindevorstehern sowie 
ihren Vorgesetzten Behörden. Wohl die meisten Schriftstücke der Be
hörden der Kreisinstanz gelangen auf dem urschriftlichen Wege an 
die Ortsbehörden. Die Verfügung lautet dann -.

Urschriftlich A. R. oder 1t N
an den Herrn Gemeindevorsteher 

in



2 —
G n. und n. heißt „Gegen Rückgabe" oder „Unter Rück- 

erbittung". Es muß also das urschriftliche Schriftstück nebst seinen 
sämtlichen Anlagen an die Stelle, die es abgesandt hat, wieder zu- 
rttckgereicht werden. Dieser Grundsatz ist vielfach noch nicht bekannt, 
sodaß durch die Zurückbehaltung von urschriftlichen Schriftstücken un
nötige Verzögerungen im Geschäftsgänge eintceten. Am Schlaffe 
einer jeden urschriftlichen Verfügung steht eine Frist vermerkt, inner- 
halb welcher die Erledigung erfolgen soll. Aber nicht nur Urschrift-- 
liche Verfügungen der Behörden können wieder im urschriftlichen 
Wege, sondern auch jede andere Verfügung oder jedes andere Schrei
ben kann auf diese Weise beantwortet werden, wichtige Schriftstücke, 
deren verbleib bei den Akten zweckmäßig erscheint, werden allerdings 
niemals urschriftlich beantwortet werden.

1V Fristen.
Die 1-oit den V-höv-eir znv ErL-di-

gttLiH vs»r V*kst»s»rirseir s-s4ettt-»r Fristen stirb rrir 
bebtitKt Läßt sich eine Verfügung innerhalb der
festgesetzten Frist nicht erledigen, so muß Fristbericht erstattet werden. 
Ebenso ist auch die Erstattung einer Fehlanzeige erforderlich, wenn 
eine solche verlangt wird. Die Einhaltung dieser Formvorschrift ist 
notwendig, damit Erinnerungsverfügungen möglichst vermieden werden.

11. Mündlicher und telefsnischer Verkehr.
ZU einer wesentlichen Geschästsvereinfachung führt der münd

liche und telefonische Verkehr. Ich empfehle davon weitestgehenü Ge
brauch zu machen. Falls die Herren Ortsvorsteher mit mir persönlich 
mündliche Rücksprache zu nehmen wünschen, empfiehlt sich vorherige 
telefonische Anmeldung, da ich oft durch Sitzungen oder aus.wär- 
tige Termine in Anspruch genommen bitt.

12. Vordrucke.
Auch durch Verwendung von vordrucken läßt sich eine Menge 

Schreibarbeit ersparen. Die Kreisblattdruckerei in Neutcich unterhält 
ein Lager der hauptsächlich in Frage kommenden Formulare, aus das 
hiermit hingewiesen wird, weitere Formulare können von dem Ver
lag des Verbandes der preußischen Landgemeinden in Berlin w 9, 
Potsdamerstraße 22s bezogen werden.

13. protoksllbuch, amtliche Blätter, Akten.
Die Beschlüsse der Gemeindevertretung (Versammlung) dürfen 

nur in einem dauerhaft eingebundenen Buch niedergeschrieben wer
den. Ebenso muffen die amtlichen Blätter (Gesetzblatt, Staatsanzeiger, 
Kreisblatt) jahrgangsweise eingebunden und sorgfältig aufbewahrt 
werden. Alle wichtigeil Schriftstücke sind zu ordnungsmäßigen Akten 
zu nehmen, wobei am besten Schnellhefter verwendet werden. Es 
müssen rv-ntgst-«» folgende Akten Vorhandensein: Generelle Ver
fügungen der Aufsichtsbehörde; wahlangelegenheiteu; Gemeinde
voranschläge; Steuerangelegenheiten; Grundbesitz der Gemeinde; 
Schulsachen; wegeangclegenheiten; Wohlfahrtsangelegenheiten; 
Meldewesen; Feuerlöschwesen; Jagdaugelegenheiten; verschiedenes.

Dir rliirt-vorstehes, werden ersucht, bei Ueber-
gabe der Dienstgeschäfte an die neugewählten Gemeindevorsteher auf 
vorstehende Rundverfügung besonders hinzuweisen.

Tiegenhof, den 27. Dezember 19^8.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses,
poll.

Nr. 2. ------------------
ttretshundesteuer.

wir erinnern an Abführnng der Kreishuudesteuer für das II.
Halbjahr 4923 b-sttnrmt i« 8 T<*s-ir

Tiegenhof, den 28. Dezember 1923.

Der Kreisausschuß
Ur. 3. --------------------

Berichtigung
Die im Kreisblatt Nr. 55 für 4923 abgedruckte Verfügung vom 

23. August d. Is. betr. Steueranteile der Gemeinden wird wie folgt 
berichtigt:

Ls muß heißen:
Irr 3) sorvie iir Spalt- 2 der Zusammenstellung:

„Anteile aus dem gemeinsamen Soll der physisches! Per
sonen für das st. Vierteljahr ^928 (umfassend Einkommen-, 
Gewerbe- und Umsatzsteueranteile);

zu b) sorvte irr Spult- 5 der Zusammenstellung:
„Anteile aus dem gemeinsamen Soll der Körperschaften 
für das ll- Vierteljahr 1928 (umfassend Körxerschafts-, Ge
werbe- und Umsatzsteueranteile);

zu e) ssrui- zu Spulte 5 der Zusammenstellung;
„Lohnsummensteueranteile für Januar/Iuui (923 abzüglich 
der für Januar/März t92S bereits ausgeschütteten Anteile".

Tiegenhof, den 28. Dezember ^923.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr.
Fortsetzung betr.

Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.
Es sind weiter von mir bestätigt worden:

Lf
d.

 Nr
. 1

Gemeinde

«) Gemeindevorfieher 
d) Schöffen

stellv. Schöffen
Angabe ob 

Neuwahl oder 
Wiederwahl

Zuname Vorname I Stand
l. 2. 3. 1. I s _____ 6.

2^. Marnau a Enß Gustav Hofbesitzer Neuwahl
'0 Epp Gustav ,, Wiederwahl
c Bergmann Otto Landwirt Neuwahl
6 Schubert August Instmann

WiederwahlWalldorf a Wiens Johann Landwirt
v Krien Heinrich Bäckermstr Neuwahl
c Janzen Heinrich Landwirt Wiederwahl
6 Janzen Hermann ..

Tiegenhag. a Friesen ll Johann Hofbesitzer
Neuwahlh Andres Gustav Arbeiter

c Meckelburger David Landwirt Wiederwahl
ä Wittkowski Rudolf Stcllmchrinst. Neuwahl

2c. Zeyersvor- 3 Fast Cornelius Rentier Wiederwahl
derkampen b Thießen ll Franz Landwirte

c Reddig Emil
Neuwahl28. Liudenau s Langowski Julius Arbeiter

b Reimer Jakob Hofbesitzer
L Borchect August Arbeiter
ü Neumann Gustav

Neuwahl2 9. Simonsdorf n Foth Paul Hofbesitzer
b Grunau Georg Wiederwahl
c Karnitzki Bernhard Instmann ,,
6 Schiukowski Johann Arbeiter Neuwahl

30. Pletzendorf 6 Fast Wilhelm Hofbesitzer Wiederwahl
b Berger Peter
c Loepp Hermann
ä Benscmann Paul

NeuwahlKl.Lichtenau u Franzen Heinrich
b Elaaß^n Bernhard Wiederwahl
c Hilbrecht ll Franz Zimmerer Neuwahl
cl Hilbrecht l Franz Arbeiter

32. Brod sack 3 Dyck Hermann Hofbesitzer
b Stankewitz Martin Arbeiter
c Janzen Peter Hofbesitzer Wiederwahl
6 Wienß Bruno Neuwahl

33. Leske 3 Jakobowski Lduard Wiederwahl
b Reimer Bruno

Neuwahlc Kreitner Johann Arbeiter
cl Briamann Louis Hofbesitzer

Schadwalde 3 Wetter Gustav Lehrer Wiederwahl
b Karbowski Albrecht Arbeiter Neuwahl
e Dyck Heinrich Hofbesitzer Wiederwahl
6 Lpp August: Schuhmchrm, bisher Schöffe

Tralau a Neufcld Hermann Hofbesitzer Wiederwahl
b wölk Franz Arbeiter Neuwahl
c Schulz Anton
6 Wittkowski Martin

Hofbesitzer WiederwahlAlt mün st er 3 Dueck Adolf
borg b Speckmann Paul ,,

c Schmidt Gustav Arbeiter Neuwahl
6 Eichloff Otto Schmiedemst. bisher Schöffe

37. Ultebabke s Kunz Otto Hofbesitzer Wiederwahl
b Bielfeldt Julius
c Heidebrecht Franz
6 Klatt Adolf

38. Scharpau a Manske Eduard
b> Grabe Otto TischlLrmsir
a pasewerk Adolf Hofbesitzer

Eduard waffctmüllcr
39- Kaminke a Gutjahr Paul Landwirt

b Becker Emil ,,
c Millkowski Walter

Neuwahlc! Enß Otto Hofbesitzer
-lo. Heubuden a Driedger Abraham Landwirt Wiederwahl

b Loewen Gustav Hofbesitzer
Q Kroeker Johann
6 Brucks Heinrich

1'. Altendorf a Schönhoff Albert Neuwahl
b Klaaßen Heinrich Wiederwahl
e Janßen Rudolf Neuwahl
ct Fabricius Hermann Eigentum. Wiederwahl

12. Damerau q patotzki
Friedrich

Stratzenwärt. Neuwahl
13. Mielenz u Zimmernrann Landwirt Wiederwahl

6 Lutz teonhard Neuwahl
Keitlau a See.gler Hermann Hofbesitzer Wiederwahl

b Schliedermann l Johann Landwirt



Kops wie vor

Q Hilde brandt Albert Landwirt bist;. Mw.Schöffe
(l Görsch Heinrich ,, Net'.wabl

-^5. ^a^kendors -I Munderlich August Eigentum.
b> Rroschinski Friedrich Arbeiter
L Duhnke Gustav

Böhinert II Augttst
r tt Lannn.au Mtw

Hofbesitzerb Hcitning Paul Miederwabl
0 Braun )odann Arbeiter Nenwab!
6 Diskau Otto

Landwirtl-7. Rosenorl n Penn er David
b van Riesen David Hofbesitzer IDiederwahl
L Miede Gustav

Arbeiter6 Lux Friedrich Reuwabl
^tz. Mierm. / Andres Otto Hofbesitzer lDiederwabl

la Miens ^akod
0 Eä^roedter Gustav
ti Kruaer Otto ,,

Ech",l borst a Ohmalm August Zimmerer Reuwabl
b> EpruNa ^obarnr , H
L Brandt Martin Arbeiter
ti Meters Gustav

Eigeiltüm.50. takelt dort a Augftetn Ernst
O Atanzei August Klaurer
e Enaelbrecht Karl Besitzer
ä Schulz Karl Eigentum.

Bei^rs!>orsl Lt Meiß Johannes Hofbesitzer
b> lvall Heinrich Miederwai'l
e Hanneinann Hugo Neuwabl
6 Rlaaßen Heinrich

Gärtller5 2. Echöu^b^ n Grodnirk Emil bisher Echoffe
b> Lobjinski Eduard Arbeiter Neuwai'l
0 Gerdel Gustav Klaurer

5Z. Neu; - ist er u Franzeit Heineich Rentier Miederwadl
be ra b> Fast Hans Hofbesitzer Renwabl

6 -?nkains Gustav Arbeiter Miedcrwab!
5^. Laren bot u Anl^il Adolf Rentier

b Lr^'sett Iodann Hofbesitzer
Q Kenner Heinrich

Maler
Neuir-ab!

6 lllorawski Hermann
Bar walde a Laß Edwin Hofbesitzer

k ^eililer sodann
0 Leidebrccht Eornelius », Retlivabl
rl -Diebnbr Peter- E igcutnm. « »

palschau a Marder hermann Hofbesitzer Wiedeimab!
r'täding Gilstav

L Modert jun. ^oyatm Fische Ret'.wal^
6 Larder Gustav Hofbesitzer

57. Worden üll L1 Markeiltin Gustav Miederrva bl
Miens Eduard

Q Larkowski August Freiarbeit. Nerlw.lb'
6 IDienß Lricd Hofbesitzer

56. La' euot n j?irl Karl ,, Miedcrwadl
b Aossow.-kl >sef Stellmach. Neuwahl
e Simon Friedrich Lasinarb.
6 Msnowski I^artin Arbeiter

5)'). ^tuba n Mhin Karl
i) I^ochiltl ?rich Besitzer- Miede: wähl
L LUajehrke !l Bartel Ar beit er Neuwahl
6 Terner Atlgust Eigentum.

60. Zeycr a Laumgart Karl
b lNcermaltn Ernst Hofbesitzer
e Stnhlert Hermann Tr I cbi n en bf ch
6 Knebel Gustav Arbeiter

Liegeuhof, den 2y. Dezember lß28
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusscs.

Gefunden
1 Wagenkifsen mit kariertem Stoff 
bezogen.

Vksoäor v^ok, Psrdenau
Gegen Belohnung abzuholen vom Amtsvorsteher, 

Varendt.

Tiemzt Vargums 
gesetzlich geschiitzles 

B!chreini«MarM!i>ek 
ist nach glänzenden 
rl,rsvkeitiitriIgSHr 

vielem «»«gesstzs
it Tievü^zts 

da 5 
^rrksiiirste rlHrgezicseL - 

««ittsl bei allen Her«stieL*«,r 
Llsirre rV«sch»tieg<k«t!

L^eirt^ Gvktilt»ritgeie HtiehL! 
2)isdevlr,g- 7les<tsich 
bei Herrn Arthnr Tocws.

?ke»W 

Landwirtschaft! 
Motizkalender 

1929 
zu haben bei 

Pech L Richert.

O 1929 G 
Kontor-Abreißkalender 

mit großen Blocks 
ferner:

Wochen blockkalender
zu haben bei

kook L Niokort, Neuteich

Frachtbriefe 
(Eil und gewöhnliche) 

mit und ohne Firmeneindruck liefert billigst

BuGMmi Petz L Bichest, NeMH.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Nichert, Neureich (Freie Stadt Danzig).
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Nr. 2 Neuteich, den 11. Januar 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausfchusseS.

Nr. ------------------
Fortsetzung betr. 

vestätigung von Gemeindevorstehern usw.
Es sind weiter bestätigt worden:

Lf
d.

 Nr
.

Gemeinde

s) Gemeindevorsteher
b) Schöffen

stellv. Schöffen

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

Zuname s Vorname Stand
1- 2. I 4. 5 6.

6l. Eichwalde 6 Noetzel Paul Arbeiter Neuwahl
62. Zeyersvor- 

derkampen
6 Wiens Glto Besitzer

Arbeiter63. Gr. Lesewitz « Schinkowski .Franz
b Dirksen Otto Hofbesitzer
c Weiß August Straßenwärt. ,,
6 Rundkowski Franz Arbeiter Wiederwahl

Wernersdors a Llaaßen Gustav Hofbesitzer
d Volkmann Adalbert

Arbeiter Neuwahle Mrutzkowski Johann
6 Demski Michael

Gastwirt
Wiederwahl

65. Neulang- ü Lingmann Robert ,,
horst h Dahms Heinrich Landwirt Neuwahl

ä Albrecht Johann Eigentum. bisher Schöffe
6 6 - Holm s pollikowski Johannes Hofbesitzer Wiederwahl

d Kiehl Richard Neuwahl
c Görgens Otto
ä Grindemann Julius ,,

67. Marie nau a Thießen l Gustav Jnstmann
b Harwarth E mitte Ehefrau
L Lsau Ernst Hofbesitzer
<1 Kolli« ll Ferdinand Landarb.

68. Neuteicher- s Lllert jnn. Heinrich Hofbesitzer Wiederwahl
hinterfeld b Komnick Rudolf Landwirt Neuwahl

c Reiß Hermann ,, Wiederwahl
ä Wilhelm Emil Hofbesitzer Neuwahl

sy. prangenau s Neuseld Oskar Wiederwahl
b pellner Johann ,,
c Schulz jun. Johann Arbeiter Neuwahl
6 Kröcker Johann Hofbesitzer Wiederwahl

70. Küchwerder s wunderlich Otto
b Foth Robert Landwirt
0 wienhold Johann Arbeiter
6 Tümmler Edwin Lehrer

71- Petershagen b Glaw Ferdinand Bahnarb.
c Wiens Cornelius Landwirt

Neuwahlä Schulz Karl Arbeiter
72. Tragheim s Zimmermann Herbert Landwirt

b Tornier Mai- Gutsbesitz. Wiederwahl
c Fink Richard SchnUedemst.

Neuwahlö Wltschlkowski Franz Arbeiter
73. Kl. Lesewitz a Reimer Bernhard Hofbesitzer Wiederwahl

b Reimer Gustav Neuwahl
c Graganski Michael Arbeiter
6 Watt Emil Landwirt

74- Stadtfelde L Reimer Bernhard Hofbesitzer Wiederwahl
b Neufeld Gustav Neuwahl
c Forst Eduard btrb.stellv. Schöffe
6 Alberti August Neuwahl

75. Fürstenau a penner Hermann Wiederwahl

Neuwahl
b vollerthun Walter /,
e Schwarz Friedrich Arbeiter

Jungfer
ä Weßlowski Johann Hofbesitzer Wiederwahl

76. a Karsten U! Johann Schuhmach
d Herbst lll 
c Thiel

Johann 
Otto

Maurer
Zimmerer

Neuwahl

ä Fabricius Heinrich bisher Schöffe

Kopf wie vor
77. Tannsee s Rhode Martin Arbeiter Neuwahl

b Albrecht! Gustav ,,
Wiederwahlc Schrödter Paul Gutsbesitz.

6 Schöneberg Johannes Arbeiter Neuwahl
78. Stobbendorf b Städing Gustav Maurer

L Ooertz " Willy Gastwirt Wiederwahl
6 Kock Heinrich Zimmerer Neuwahl

79. Reinland a Neubauer Hermann Besitzer
b Loepp Jakob Landwirt
6 Möller Johann Eigentum.

80. parschau a Schinda Gustav Arbeiter
b Gerdel Franz

Ehefrau0 Hiepel Martha
ä Schröter Friedrich Arbeiter

8!. Trappen- a Winter Alfred Hofbesitzer Wiederwahl
felde b Kreutnerll Jakob Arbeiter Neuwahl

Q SchaliNski Anton
Wiederwahl82. Lupushorst s Albert Theodor Hofbesitzer

b Klein Emil
c Flade Hermann Besitzer Neuwahl
cl Recht Heinrich Hofbesitzer Wiederwahl

33. Gr. Maus« a Fröse Johannes Landwirt
dorf h Flindt-Gertzen Kurt Hofbesitzer

c winning Otto Arbeiter Neuwahl
ö Drews Samuel bisher Schöffe

84. Damerau b paragienies Ferdinand Neuwahl
e Buschkowski Paul Chauffeur
ä Sobott Paul Arbeiter

85- Nenteicher- a Kretzschmar Robert Besitzer Wiederwahl
walde k wadehn Otto

e Arendt Johann
Neuwahlä Krause Ferdinand

86. Halbstadt a Thießen Hermann Hofbesitzer Wiederwahl
b Majewski Otto Besitzer Neuwahl
0 Grübnan Jakob
ci Grübnau Emil

87- Neukirch s Janßon Hans Hofbesitzer Wiederwahl

Neuwahl
b penner l Eduard
e perschewski Friedrich Arbeiter
6 Lenz Hermann Fischer

Tiegenhof, den 7. Januar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 2. ------------------

Vetrifft Verwaltung der Landgemeinden.
Es liegt Veranlassung vor auf die Bestimmung des tz 18 des 

Gemeindewahlgesetzes vom 4. 1924 hinzuweisen, wonach die alten 
Gemeindevorsteher und Schöffen bis zur Einführung der neu Ge
wählten ihre Amtsgeschäfte fortzuführen haben.

Tiegenhof, den 5. Januar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. 3. Auswertung von Nentenbriefen.

Die preußische Landesrentenbank in Berlin fordert im Deutschen 
Reichsanzeiger vom sg. Dezember 1928 zur Linreichung der alten 
Rentenbriefe zwecks Aufwertung bis späteste»*» -eir 51 5 
auf.

Ich bringe dieses zur öffentlichen Kenntnis mit dem Bemerket!, 
daß die endgültig festgestellten Aufwertungssätze für Ost- und West- 
preußen 18,8^0/. find.

Tiegenhof, den 2. Januar 1929.
Der Landrat

Nr. ------------------
Unterfuchungstermin f. Wandergewerbepferde

Der auf Montag, den 14. d. Mts., festgesetzte Untersuchungs- 
termin in Simonsdorf wird auf Montag, den 2s. d. Mts., mittags 
1,25 Uhr, verlegt.

Die in Frage kommenden Ortsbehörden ersuche ich um ortsüb
liche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 7. Januar 1929.
Der Landrat.



Nr. 5.
Jagdschein.

Der am 27. September 192s für den Landwirt Karl Könneker 
aus Altmünsterberg ausgestellte Jahresjagdschein Nr. ^8 ist verloren 
gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt.

Tiegenhof, den 2g. Dezember 1928.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Amtsbezirk Niedere Scharpau.

Seitens des Senats der Freieil Stadt Danzig sind auf eine wei- 
lere 6jährige Amtsdauer und zwar vorn 15. Dezember 192s bis 1^. 
Dezember 1954 ernannt worden:

Kaufmann F. F. wichmann iir CLegenort zum Arntsvorsteher n. 
Hofbesitzer Theodor Dirks in Holm zum Amtsvorsteher-Stellvertreter 
des Amtsbezirks Niedere Scharpau.

Tiegenhof, den 28. Dezember 1928.
Der Laadrat als Vorsitzender -es Kreisausschusses 

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Prüfungstermlne für 1929 39.

8) im Frühjahr: 
schriftlich: am 7. und 8. Mai 1929 
mündlich: am 10. und 41. Mai 1929

b) im Herbst:
schriftlich: am 5. und 6. November 1929 
mündlich: am 8. und 9. November 1929

schriftlich: am 12. und fz. November 1929 
mündlich: am 15. und 16. November 1929

Retfepottfuir- sttr Extviriepstttrierr 
schriftlich: Mitte September 1929

und Mitte März 1950.
Die Meldungen sind s^Monate vor der Prüfung einzureichen. 
Danzig, den 21. Dezember 192s.

Der Senat 
Abt f Wissenschaft, Kunst u. Volksbildung. 

Dr. Strnnk.

Gesundheitsverwaltung der Freien StadtVanzlg.
Aerztlich geleiteter Kursus in etwa 12 Doppelstunden, am Frei

tag jeder Mache, abends sVs Uhr im Hörsaal der Gesnndheitsver- 
waltung Sandgrube qi a, Hof.

Ve-r«,«: Freitag, den 18. Januar 1929.
Vetoseg 6.— Gulden. Für Minder- oder Unbemittelte 

Kostenermäßigung- bezw. erlaß.
rNel-nnsett: Bis zum 12. 1. 29 Sandgrube 41s, Hof Zim

mer 8, woselbst auch mündliche Auskünfte er 
teilt werden.

« I n 2!» » 
Kontor Nbreistkalmder 

mit großen Blocks
ferner:

Wochenblocktalender
zu haben bei

kevk L Modert, Neuleich 

Trowitzsch 1S2S 
landwirtschaftl Notizkalender 

zu haben bei

Pech L Richert, Aeuteich.

DruL und Verlag von Pech W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig.



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 3 Neuteich, den 18. Januar 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. ------------------
Landespolizeiliche Unordnung betreffend Ein

führung der obligatorischen Leichenschau.
Auf Grund der §8 6, 12 und 45 des Gesetzes über die Polizei- 

verwaltung vom tl- März 1850 (Ges. Samml. S. 265), sowie der 
88 (37 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesoerwaltung 
vom 30. Juli 1883 (Ges. Sammt. S. 195) und des Geldstrafenge- 
setzes vom 26. September 192z sGes. Bl. S. 999) und vom 2Z. Ok
tober 1923 (Ges. Bl. S. 1001) wird für das Gebiet der Freien Stadt 
Danzig mit Ausnahme der Gemeinden Danzig, Zoxpot und Ohra 
unter Zustimmung des verwaltungsgerichts folgendes verordnet:

8
Die Beerdigung einer Leiche darf nur nach vorheriger Ausstellung 

eines Beerdigungsscheines durch die Ortspolizeibehörde erfolgen. Bei 
Leichen, die von auswärts kommen, tritt an die Stelle des Beerdi. 
gungsscheines der Leichenpaß.

Der Beerdigungsschein oder der Leichenpaß ist dem Friedhofs
verwalter oder der die Aufsicht über den Begräbnisplatz führenden 
Person vor der Bestattung vorzulegen.

s 2.
I.Der Beerdigungsschein darf nur ausgestellt werden, wenn der 

Grtspolizei vorgelegt werden:
2) eine Todesbescheinigung, die durch einen mit in der Freien 

Stadt Danzig anerkannter Approbation' versehenen Arzt nach 
dem beigefügten Muster ausgestellt sein muß (Formulare sind 
bei den örtlichen Polizeiverwaltungen erhältlich),

b)die Bescheinigung des Standesbeamten über die erfolgte Ein
tragung des Sterbefalles in das Standesregister;

2. Der Vorlage der Todesbescheinigung bedarf es nicht, wenn eine 
polizeiliche oder gerichtliche Untersuchung des Todesfalles statt- 
gefunden hat.

Zur Vorlage der unter 3) und b) bezeichneten Bescheinigungen ist 
der gemäß 88 57 und 58 des Personenstandsgesetzes vom 6. Februar 
1875 zur Anzeige des Sterbefalles Verpflichtete verbunden.

8 3.
Todesbescheinigungen dürfen nur auf Grund einer persönlichen 

Besichtigung der Leiche ausgestellt werden.
In ländlichen Bezirken kann in Orten, die weiter als 3 km vom 

nächsten Arztwohnsitz entfernt sind, von der persönlichen Besichtigung 
der Leiche Abstand genommen werden, ebenso in Ortschaften die 
weniger als 3 km vom nächsten Arztwohnsttz entfernt, aber schwer 
erreichbar sind. Diese Ortschaften werden durch besondere Verfügung 
des Senats bekannt gegeben.

Weigert sich der approbierte Arzt, der den verstorbenen in der 
dem Tode unmittelbar vorangegangenen Krankheit ärztlich behandelt 
hat oder vor dem Eintritt des Todes herbeigerufen ist, die Todesbe- 
fcheinigung auszustellen, oder ist ein approbierter Arzt überhaupt nicht 
zugezogen worden, so hat der zur Anmeldung des Todesfalles 
verpflichtete die Ausstellung der Todesbescheinigung gegen -Zahlung 
der gesetzlichen Gebühren bei dem Vorstand des zuständigen Medizinal-, 
bezirks (Kreisarzt) oder im Unvermögensfalle nach Antrag bei dem 
zuständigen Wohlfahrtsamts bei dem von diesem benannten Arzt nach- 
zusuchen.

8 4-
Zuwiderhandlungen gegen die 88 2 und 3 dieser Verordnung

werden mit Geldstrafe bis zu so Gulden, an deren Stelle im Unver
mögensfalle für 1—15,— G ein Tag Haft tritt, bestraft.

8 s.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. 

Mit demselben Tage werden sämtliche in der Angelegenheit erlassenen 
örtlichen polizeiverordnungen außer Kraft gesetzt.

Danzig, oen 28. Dezember 1928.

-, § niDer Senat der Freien Stadt Danzigv n°l<r.lllz,y. Dr. Sahm. Dr. wiercinstt.
veröffentlicht!
vie Landespolizeiliche Anordnung ist am 2. d. Mts. in Kraft 

getreten.
Vordrucke für den Beerdigungsschein (Z () und die Todesbe

scheinigung (8 2) sind in dem Formularverlaa der Kreisblattdruckerei

Pech 6c Richert in Neuteich erhältlich. Die Vrtspolizeibehörden wer
den zweckmäßig jederzeit eine gewisse Anzahl beider Vordrucke vor
rätig haben müssen.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, die landespolizei
liche Anordnung beschleunigt ortsüblich bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 15. Januar 1929.
Der Landrat

Nr. ^s. ------------------
ttreishundefteuer.

Die Herren Gemeindevorsteher in
Altenau, Altendorf, Biesterfelde, Blumstein, Brodsack, Fürstenau, 
Fürstenwerder, Grenzdorf A, Grenzdorf B, Herrenhagen, Janken- 
dorf, Jungfer, Kunzendorf, Ladekopp, Gr. Lesewitz, Kl. Lesewitz, 
Leske, Kl. Lichtenau, Mielenz, Mieran, Neukirch, Neulanghorst, 
Neunhuben, Neustädterwald, Niedau, Orlofferfelde, palschau, 
parschau, Reinland, Rosenort, Schadwalde, Schönsee, Stadtfelde, 
Stobbendorf, Tiegenhagen, Trampenau und Trapxenfelde sowie 
der Herr Gutsvorsteher in Adl. Renkau

werden nochmals an Abführung der Kreishundesteuer für das U.Steuer- 
halbjahr 1928 bestirirmt bis zerrn 25. 1. - I-. erinnert.

Tiegenhof, den 8. Januar 1929.
Der Kreisausschus).

Nr. 2. ------------------
Fähren.

Die Ortspolizeibehörden weise ich hiermit auf die im Staatsan- 
zeiger Teil 1 Nr. 92/28 abgedrnckte Polizeiverordnung betr. Einrich
tung, Betrieb und Benutzung der Fähranstalten im Gebiet der Freien 
Stadt Danzig vom 30. N» 1928 hin.

Tiegenhof, den 1(. Januar (929.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

Fortsetzung betr.
Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.

Es sind weiter bestätigt worden:

> Lid.
 Nr

. I

Gemeinde

s) Gemeindevorsteher
b) Schöffen

stellv. Schöffen

Zuname j Vorname j Stand

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

1. 2. 3. 4. I s 6.
88.
89-

90.

9(-

92.

93-

94-

Mielenz 
Gr. Montau

Rückenau

Grenzdorf A

Kl. Montau

Kalthos

Neudorf

d pohlmann 
s Griese 
b wajerski 
c Meckelburger 
6 Grüneberg 
s pennec 
b wiebe 
e Schröder 
cl Braun 
a Kinski 
b Kleiß l! 
c Schmidt
6 Krüger 
2 Armuth 
d Barwich 
e Filzek
6 Ziemens 
b Sasner 
e Baronowski 
2 Braun 
b Wiens 
e Görsch
6 Meden

Ernst 
Johann 
Franz 
Johann 
Franz 
Jakob 
Erich 
Erich 
Abraham 
Otto 
Martin 
Martin 
Gustav 
Hugo 
Gustav 
Franziskus 
Paul 
Ernst 
Willy 
Bernhard 
Wilhelm 
Franz 
Johann

Gntsdesitz. 
Stellmachmst. 
Arbeiter 
Hofbesitzer 
Besitzer 
Hofbesitzer

Besitzer 
Gastwirt 
Fischhändl. 
Schiffseigner 
Hofbesitzer

Schuhmchrm. 
Hofbesitzer
Besitzer
Schlossermstr. 
Zollwachtmst 
Hofbesitzer 
Besitzer

//

Wiederwahl

Neuwahl

bish. Gen:, vorst.
Neuwahl

Wiederwahr
Neuwahl

Wiederwahl
Neuwahl

Wiederwahl

Neuwahl

Tiegenhof, den 1H. Januar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausschusse»



8 —
Nr.

Personalien.
Der Amtsdiener August Mahron ist als vollziehungsbeamter des 

Amtsbezirks Tralau von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 2. Januar ,929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 5. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Molkereipäch- 

ters R. Oswald in Al. tesewitz ist erloschen.
Tiegenhof, den si- Januar i929.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Verordnung
über die Erhebung der Umsatzsteuer der nichtbuch- 

führenden Landwirte für das Jahr 1929 im
Pauschwege.

Gemäß tz 31 des Umsatzsteuergesetzes vsm 6. 22 
in der Fassung des Umstellungsgesetzes vom 13. 10. 21 
^Gesetzblatt 1921 Nr. 16) werden diejenigen Landwirte, 
die keine geordnete Buchführung haben, zur Umsatzsteuer 
für das Aalenderjahr 4929 nach pauschalsätzen herange
zogen. Der der Besteuerung zugrunde zu legende pausch- 
umsatz ist für jeden Hektar der zu dem landwirtschaftlichen 
Betriebe gehörenden Bodenfläche wie folgt festgesetzt:

Bodenklasse. Umsatz pro da. Gulden.
I 330-260
II 300 - 230
III 270—200
IV 2H0-s70
V 210—110
VI 180—HO
VII 150— 80
VIII 120 und darunter.

Für die Einstufung der einzelnen Betriebe in die verschie
denen Bodenklassen bei der Festsetzung der Umsatzsteuern 
1929 ist maßgebend die endgültige Vermögenssteuerveran
lagung für das Aalenderjahr 1928. In den vorstehenden 
pauschsätzen ist der Umsatzsteuerpflichtige Eigenverbrauch 
mitenthalten, so daß der Eigenverbrauch bei nichtbuchfüh- 
renden Landwirten nicht mehr besonders zur Umsatzsteuer 
herangezogen wird.

Die nach diesen pauschsätzen zu entrichtende Umsatz
steuer für das Aalenderjahr 1929 wird jedem Steuerpflich
tigen durch Steuerbescheid mitgeteilt, der auch weitere An
gaben über die Steuerentrichtung und Verrechnung der auf 
die Umsatzsteuer s929 bereits entrichteten automatischen 
Zahlungen enthält. Bis zur Zustellung dieses Bescheides 
find die im Bescheids 1928 mitgeteilten Beträge weiter zu
zahlen.

Danzig, den 1- Januar 1929.

Der Vorsitzende -er Steuerausschüsse für 
die Landkreise

Danziger Höhe, Danziger Niederung und 
Großes Werder.

Verordnung
über die Abgabe der Einkommen- und Körper- 
schaftssteuererklärung für 1928, der Gewerbe- 
stenererklürung für 1929 «nd der Umsatzsteuerer- 

klärnng für 1928.
Auf Grund des § 50 Abs. 1 des Einkommensteuer

gesetzes vom 27. 3. 1926, der §8 12, 13 des Aörper- 
schaftssteuergesetzes vom 27. 3. 1926, des § 25 des Ver
mögenssteuergesetzes vom 3.3 19^6, des § 18 des Gewerbe
steuergesetzes vom 8. 5. 1923 und des Z 28 des Umlatz- 
steuergesetzes vom H. 7. 1922 in der Fassung des Umstel

lungsgesetzes vom 13. 10. 192-1 wird folgendes bestimmt: 
I. Die in der Ueberschrift bezeichneten Steuererklärungen 

find bis zum 15. Februar 1929 dem zuständigen Steu
eramt einzureichen.

II. Zur Abgabe einer Steuererklärung sind verpflichtet:
1. Sämtliche natürlichen Personen und Aörperschaften, 

die eine besondere Aufforderung dazu durch das 
Steueramt erhalten. Diesen Personen werden die Vor
drucke für die Steuererklärungen übersandt. Die Zu
sendung der Vordrucke gilt als besondere Aufforde
rung zur Abgabe der Steuererklärungen.

2. Die natürlichen Personen und Aörperschaften, bei 
denen nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

Zur Einkommensteuer:
1. Sämtliche natürlichen Personen, die im Jahre 

1928 im Inlande entweder einen Wohnsitz ge
habt oder sich des Erwerbes wegen oder länger 
als 6 Monate aufgehalten haben, sofern ihr 
Gesamteinkommen im Aalender- oder Ge
schäftsjahre 1928 den Betrag von 10.000 G 
oder ihr nicht den« Steuerabzug unterliegendes 
Einkommen im Aalender- oder Geschäftsjahr 
1928 den Betrag von 2-10.— G überstiegen 
hat;

2. sämtliche natürlichen Personen, die im Jahre 
1928 im Inlands weder ihren Wohnsitz noch 
länger als 6 Monate ihren gewöhnlichen Aufent
halt gehabt haben, soweit sie im Jahre 1928 
inländisches Einkommen bezogen haben.

Als inländisches Einkommen gelten:
s Einkünfte aus einer im Inland betriebenen 

Land- und Forstwirtschaft,
b Einkünfte aus Gewerbebetrieb, für den im 

Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird 
oder ein ständiger Vertreter bestellt ist,

c Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung 
von unbeweglichem Vermögen, Sachinbe- 
griffen und Rechten, die im Inland belegen 
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder 
Register eingetragen sind,

ä Einkünfte aus einer im Inland ausgeübten 
sonstigen selbständigen Berufstätigkeit,

e Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit, die 
im Inland ausgeführt wird oder ausgeführt 
worden ist,

k Dividenden, Zinsen, Ausbeuten und sonstige 
Gewinne, die auf Anteile an inländischen Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung ent
fallen,

A Einkünfte aus der Beteilignng an einem in
ländischen Handelsgewerbe als stiller Gesell
schafter,

b Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften, die 
bei der Veräußerung von inländischem Grund
vermögen sowie von Rechten, auf die die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 
Grundstücke Anwendung finden, erzielt werden, 

i regelmäßig wiederkehrende Bezüge aus inlän
dischen öffentlichen Aasten, die mit Rücksicht 
auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienst
verhältnis gewährt werden.

Falls lediglich Bezüge der unter e und i 
genannten Art vorhanden sind und von ihnen 
der Steuerabzug vom Arbeitslohn einbehalten 
ist, ist Abgabe einer Steuererklärung nur er- 
forderlich, falls die Bezüge einzeln oder zu
sammen im Jahre 1928 den Betrag von 
10.000.— G überstiegen haben.

L. Zur Aörperschastssteuer:
1. Sämtliche Erwerbsgesellschaften,
2. juristische Personen des bürgerlichen Rechts 

Anstalten und andere Zweckvermögen, die keine



Erwerbsgesellschaften sind, deren Einkommen 
im Aalender- oder Geschäftsjahr (928 den Be
trag von 1000 Gulden überstiegen hat, 

zu ( und 2 soweit sich im Jahre (928 der Sitz 
oder der Ort der Leitung der Aörperschaft oder 
eine Betriebsstätte im Inlands befunden hat, oder 
inländisches Tinkommen wie zu k 2 bezogen ist.

L. Zur Gewerbesteuer:
Jede Person und personenvereinigung, die in der 
Freien Stadt Danzig am (. Januar (929 ein 
stehendes Gewerbe betrüben hat, gleichgültig, ob 
sich hier der hauptsitz oder nur eine Zweignieder- 
lasfung, eine Fabrikationsstätte, eine Ein- und Ver
kaufsstelle, ein Aontor oder eine der Ausübung 
des Gewerbes dienende Einrichtung befindet.

v. Aur Umsatzsteuer:
Alle natürlichen Personen und personenver- 
einigungen, die im Aalenderjahr (928 «ine 
selbständige gewerbliche Tätigkeit im Inlands 
gegen Entgelt ausgeübt haben.

2. Landwirte, die keine geordnete Buchführung 
haben und zur Umsatzsteuer gemäß ß 3s des 
Gesetzes nach pauschalsätzen herangezogen wer- 
den, sowie Handelsvertreter haben eine Umsatz
steuererklärung nicht abzugeben. Handelsvertreter 
haben nur dann eine Umsatzsteuererklärung 
sinzureichen, wenn sie neben ihrer Tätigkeit als 
Handelsvertreter eine sonstige gewerbliche Tätig
keit ausüben.

3,-Soweit den unter bis v genannten Steuerpflich
tigen bis zum 3s. Januar (929 durch das zustän
dige Steueramt Vordrucke zur Abgabe der Steuerer
klärungen nicht zugesandt sind, sind sie verpflichtet, sich 
rechtzeitig die erforderlichen Vordrucke vom zuständi
gen Steueramt einzufordern.

III. Eine besondere Vermögenssteuerveranlagung für s929 
findet nicht statt. Lediglich bei Steuerpflichtigen, deren 
Vermögensstand am 3 s. s2. (928 um mehr als 20°/», 
mindestens aber um mehr als 20.000 G höher 
oder geringer ist als der auf den 3s. s2. (927 
festgestellte, kann gemäß § 23 des Vermögenssteuer
gesetzes Neuveranlagung für s929 erfolgen. Zutref
fendenfalls ist umgehend vom Steueramt ein Vor
druck zur Abgabe der Vermögenssteuererklärung für 
s929 anzufordern.

IV Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die 
Post ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr des zur 
Abgabe Verpflichteten und erfolgt deshalb zweckmäßig 
mittels Einschreibebriefes. Mündliche Erklärungen 
werden von den Steuerämtern an allen Wochentagen 
mit Ausnahme des Sonntags in der Zeit von sO—s 
Uhr vormittags entgegengenommen. Abgabepflichtige, 
welche im Areise Gr. Werder oder im östlich der 
Stromweichsel gelegenen Teil des Areises Danziger 
Niederung wohnen, können die Steuererklärungen auch 
in der Steuerhilfsstelle Tiegenhof werktags zwischen 
sO—s Uhr vormittags zu Protokoll abgeben.

V. Die Abgabe der Steuererklärung kann durch Geld
strafe^ gemäß Z s69 Steuergrundgesetzes erzwungen 
werden.

Unabhängig davon kann das Steueramt bei unzu
reichenden Angaben die Besteuerungsgrundlagen im 
Wege der Schätzung ermitteln.

Bei Versäumnis der in I für Abgabe der Steuer
erklärung gesetzten Frist kann ein Zuschlag bis zu sO 
v. h. der endgültig festgesetzten Steuerschuld auferlegt 
werden.

VI. Wer zum eigenen Vorteil oder Vorteil eines anderen 
nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vor
sätzlich bewirkt, daß die zu entrichtende Steuern ver
kürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit 
einer Geldstrafe in Höhe des Ein- oder Mehrfachen 

der hinterzogenen Steuer bestraft. Neben der Geldstrafe 
kann auf Gefängnis erkannt werden. Wer fahrlässig 
als Steuerpflichtiger oder als Vertreter oder bei Wahr
nehmung der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen be
wirkt, daß Steuern verkürzt oder Steuervorteile zu 
Unrecht gewährt oder belassen werden, wird wegen 
Steuergefährdung gleichfalls mit einer Geldstrafe be
straft.

VII. Weitere Vordrucke zur Abgabe von Steuererklärungen 
können in der Auskunftsstelle des Dienstgebäudes der 
Steuerverwaltung zum preise von (0 p und in der 
Buchdruckerei A. Schroth, hier, heil. Geistgasse 83, 
zum preise von (5p käuflich erworben werden. 
Danzig, den (0. Januar 1929.

Der Leiter des Landessteueramtes.

Trowitzsch 1S2S
landwirtschaftl. Notizkalender
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,30 Danziger Gulden.

Nr. 4 Neuteich, den 25. Januar 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr i Standesamtsvordrucke.
Die ländlichen Herren Standesbeamten werden zur Einreichung 

der üblichen Nachweisung über den Bedarf an staatsseitig zu liefern
den Drucksachen für das Kalenderjahr (930 

bis spätesten» znm 10 1020
aufgefordert. Die Nachweisung ist von dem Standesbeamten unter- 
schriftlich zu vollziehen und mit einem Abdruck des Dienstsiegels 
zu versehen. Um Rückfragen zu vermeiden, ersuche ich die auf der 
Nachweisung abgedruckten Anmerkungen genau zu beachten.

Ich ersuche bei Verwendung und Bestellung der Formulare'größ!e 
Sparsamkeit zu beobachten. Die unbedingt notwendige Stärke der Stan- 
desamtsregister und der vorhandenen und noch erforderlichen For
mulare ist vorher sorgfältig zu prüfen.

Tiegenhof, den (8. Januar (929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Kosten der Gemetndewahlen.
Für die am (8. November (928 stattgehabten Gemeindewahlen 

sind zur Erleichterung des Wahlgeschäfts für die Ortsbehörden 
die erforderlichen Vordrucke von hier beschafft worden. Die Kosten 
fallen gemäß tz (4 des Gemeindewahlgesetzes den Gemeinden zur 
Last, auf welche sie nach der Zahl der Wahlberechtigten umgelegt sind.

Für die einzelnes: Gemeinden ergeben sich die nachstehenden Be
träge. Ich ersuche dieselben in Längstens 14Trrgen an die hie
sige Kreiskommunalkasse portofrei zu überweisen:

Altebabke 5,08 G, Altmünsterberg (0.29 G, Altendorf 6,(( G, 
Allweichsel 7,27 G, Barenhos 9,0? G, Bärwalde 7,72 G, Barendt 
(2,54 G, Beiershorst 5,40 G, Biesterfelde 6,95 G, Blumstein 
4,37 G, Brodsack 7,20 G, Broeske 8,43 G, Brunau 27,40 G, 
Damerau 9,39 G, Dammfelde 3,73 G, Eichwalde (0,58 G, Ein
lage ((,25 G, Fürstenau (9,22 G, Fürstenwerder 23,(5 G, Gno- 
jau 9,39 G, Grenzdorf A 9,7( G, Grenzdorf B (8,20 G, Halb- 
stadt 6,75 G, Heubuden 9,84 G, Holm 9,39 G, Jrrgang 3,4 ( G, 
Jankendorf 5,92 G, Jungfer 32,55 G, Kalteherberge 7,0( G, 
Kalthof 63,53 G, Kaminke 4,44 G, Keitlau 4,24 G, Krebsfelde 
15,82 G, Küchwerder 2,76 G, Kunzendorf (8,78, tadekopp 24,37 
G, Lakendorf 22,06 G, Lupushorst (0,03 G, Gr. Lesewitz (3,83 
G, Kl. Lesewitz 3,02 G, Leske 5,47 G, Gr. tichtenau 25,34 
G, Kl. Lichtenau (3,63 G, Ließau 3 (,58 G, Lindenau 
10,74 G, Marienau 24,37 G, Melenz 14,40 G, Mierau 
8,94 G, Gr. Montau 11,71 G, Kl. Montau 12,86 G, Gr. Maus- 
dorf 12,86 G, Kl. Mausdorf 7,98 G, Kl. Mausdorferweiden 2,89 
G, Neudorf 2,83 G, Neukirch 18,58 G, Neulanghorst 4,50 G, 
Neumünsterberg 22,96 G, Neustädterwald 16,66 G, Neuteicher- 
hinterfeld 5,27 G, Neuteicherwalde 10,42 G, Neuteichsdorf 10,93 
G, Niedau 6,05 G, Orloff 8,62 G, Orlofferfelde 8,81 G, Palschau 
14,79 G, Parschau 5,85 G, Petershagen 19,23 G, Piekel 26,75 G, 
platenhof 14,15 G, pietzkenöorf 4,24 G, pletzendorf 2,05 G, Por- 
denau 5,85 G, prangenau 5,40 G, Reimerswalde 7,07 G, Rein
land 4,37 G, Rosenort 7,91 G, Rückenau 8,88 G, Schadwalde 
9,78 G, Scharpau 2,96 G, Schönau 9,65 G, Schöneberg 58,26 G, 
Schönhorst 13,44 G, Schönsee 18,01 G, Simonsdorf 14,73 G. 
Stadttelde 3,09 G, Stobbeudorf 19,11 G, Stuba 11,13 G, Tannsee 
14,40 G, Tiege 12,93 G, Tiegenhageu 21,74 G, Tiegenort 18,59 G, 
Tragheim 6,11 G, Tralau 8,04 G, Trampenau 5,66 G, Trappen- 
felde 2,96 G, Walldorf 5,79 G, warnau 11,25 G, Wernersdorf 
16,14 G, Zeyer 20,65 G, Zeyersvorderkampen 16,78 G.

Tiegenhof, den 18. Januar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr 3. ttrelswanderbücherei.
Die der Kreiswanderbücherei angeschlossenen Gemeinden werden, 

soweit noch säumig, an Einsendung des Beitrages für 1928 gemäß 
meiner Umdruckoerfügung vom 7. (2. (928 besttiriRit bts zrrur 
s. 2. d. Is. erinnert.

Der Beitrag stellt sich auf (ü G und ist auf Konto Nr. 73 bei 
der Kreissparkaffe hierselbst zu überweisen.

Tiegenhof, den (7. Januar (929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. q. Nahrungsmittelkontrolle.
Den Grtspolizeibehörden des Kreises bringe ich nachstehend die 

Aufstellung über die im R«chir,,irssF<»hV 1020 zur chemischen 
Untersuchung an das Staatliche Chemische Untersuchungsamt Danzig 
in Danzig einzusendenden proben von Nahrungs-, Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen zur Kenntnis mit dem Ersuchen um genaueste 
Jnnehaltung der gesetzten Termine.

Ortspolizeibehörde Probeentnahme hat zu er
folgen in den Monaten

Anzahl der 
vorzulegen- 
denproben

Tiegenhof Juni/Juli 1929 4
Neuteich Juli/August 1929 4
Altendorf Mai 1929 2
Brunau Oktober 1929 2
Barendt April 1929 2
Bröske Mai 1929 2
Dammfelde Oktober 1929 2
Einlage a. d. Nogat August 1929 2
Eichwalde Juni 1929 2
Fürstenau November 1929 2
Fürstenwerder Dezember 1929 1
Simonsdorf Mai 1929 2
Grenzdorf B August 1929 2
Jungfer Januar 1930 2
Biesterfelde Juli 1929 2
Kalthof August 1929 2
Ließau Januar 1930 2
Gr. Lichtenau Juni 1929 2
Lindenau September 1929 2
Gr. Lesewitz April 1929 2
Wernersdorf Februar 1930 2
Marienau Juni 1929 2
Gr. Mausdorf Januar 1930 2
Neukirch Oktober 1929 2
Bärwalde September 1929 2
platenhof April 1929 2
Schöneberg Dezember 1929 2
Schadwalde März 1930 2
Tiegenort Mai 1929 2
Tiege Februar 1930 2
warnau Juli 1929 2
Zeyer März 1930 2

Tiegenhof, den ((. Januar (929.
Der Landrat

Nr. 4s.
Wirtschaftsfuhren.

Auf Grund des tz 26 der Polizeiverordnung über den Straßen
verkehr vom (6. 7. (927 wird vom Erscheinen dieser Bekanntmachung 
ab für alle Wirtschaftsfuhren, die innerhalb der Gemarkung (Feld
oder Gemeindegemarkung) des Betciebssitzes für Zwecke der Land
oder Forstwirtschaft ausgesührt werden, eine Befreiung von der Vor
schrift, wonach an der linken Seite des Fuhrwerks oder an dem Ge
schirr des linken Zugtieres eine deutlich lesbare unverwischbare Auf
schrift, die den vor- und Zunamen sowie den Wohnort des Fuhr
werksbesitzers angibt, zu führen ist, zugelasien. Lieber? -1» Ge- 
intrvkuirg (Feld- oder Gemeindemarkung) -es Vetvlebsfitze» 
hiirerus tritt öte Vesveirrrrs »richt «irr

von der Velerrchtrrrrg-vorschvift sind wirtschaftssuhren 
«richt befreit, auch nicht innerhalb der Gemarkung des Betriebs- 
sitzes.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Be
kanntgabe.

Tiegenhof, den 22. Januar (929.
Der Landrat.

Nr. s. Fundsache.
Am 20. (2. (928 ist durch die Dampffähre „Schiewenhorst" ein 

im Eis treibendes Fischerboot — 6,50 m lang und (,50 m breit — 
geborgen worden.

Anmeldung ist an den Amtsvorsteher in Schiewenhorst zu richten. 
Tiegenhof, den (7. Januar (929.

Der Lan-rat
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u § Hengstkörung.
Durch die allgemeine Korkommission sind die nachstehend bezeichneten Hengste für die Deckperiode 1929 angekört worden.

Lfd.
Nr.

Name und 
Rasse

Farbe und 
Abzeichen

Geburt
Ort und 
Provinz

s -
Iahr

G r 
Stckir

ß e
l. in

cm

o) Name des Vaters 
b) Name der Mutter

Name, Stand und 
Wohnort des 

Besitzers

Standort des 
Hengstes

Deckgeld 
G

l 2 3 5 6 7 8 9
l- Heliossohn 

Kaltblut 
(Schweden)

Rappe ohne 
Abz.

Altmüllster
berg

1-2, l 65 a) Helios 
K) Diane l

Speckmann, 
Gutsbesitzer 
Altmünsterberg

Altmünster
berg

20.—

2. Herkules 
Rheinisch-
Belgier 
(Kaltblut)

Rotschimmel, 
kleiner Stern, 

h. r. w.
Feffel

Gevenich, 
Kr. Erkelenz

l 65 s) Heinz R. Z. Nl 
b) Savina 4391

Eduard penner ll, 
Gutsbesitzer, 
Neukuch

Neukirch ls.-

Tiegenhof, den 45. Januar 1929.
Der Landrat.

Nr. 7.
Hauskollekte

Dem Evgl. kirchl. Hilfsverein im Gebiet der Freien Stadt Dan- 
zig in Danzig ist 00m Senat die Genehmigung erteilt worden, in 
der Zeit vom 20. Januar 1929 bis 20. April 1929 zum Besten der 
sozialen Arbeiten des genannten Vereins bei den evangelischen Be
wohnern der Freien Stadt Danzig eine Hauskollekte abzuhalten.

Die (Ansammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 19. Januar 1929.
Der Landrat.

Nr. 8. -----------------
Fortsetzung betr.

Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.
Es sind weiter von mir bestätigt worden:

Lf
d.

 Nr
.

Gemeinde

a) Gem 
Ä Schö 

ä) stellv
Zuname

eindevorstel 
ffen
. Schöffe
Vorname

?er

Stand

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

l 2 3 4 5 6

95

96
97

98

99

100

De
Nr

Irrgang

Mielenz 
Krebsfelde

KlMausdorf

Schönau

Kunzendorf

Tiegenhof, ! 

r Landrai 
. 9-

S

b Bircher 
e Kuschinski 
6 Skonetzki 
c Hoppe 
a Friesen 
b Peters 
c Bock 
6 Heinrichs 
s Dyck 
b Hannemann 
c Kinserowski 
ä Albrecht 
b Wiebe 
c Kleemann 
6 Gerkowski 
b Ebeling 
c Marschewski 
6 Grunau 

den 2i. Januar 

! als Vorsil

lmtsbezirk

Friedrich 
Wilhelm 
Peter 
Gustav 
Johannes 
Heinrich 
Heinrich 
Rudolf 
Rudolf 
Kornelius 
Paul 
Kurt 
Johann 
Theodor 
Paul 
Fritz 
Paul 
Paul 
1929-

Wender d

Gr. Lk

Arbeiter

Melker 
Lehrer 
Besitzer

Hofbesitzer

Straßenwärt 
Landwirt 
Hofbesitzer 
Arbeiter

Gutsbesitz.
Hilfsrauqier. 
Arbeiter

es Kreis.

hlenau.

Neuwahl

Wiederwahl 
Neuwahl

Wiederwahl

Neuwahl

Wiederwahl

Neuwahl

bish.stellv. Schöffe 
Neuwahl

ausschusses.

Der Gutsbesitzer Hugo Tornier in palschau ist seitens des Se
nats der Freien Stadt Danzig auf eine weitere 6 jährige Amtsdauer 
zum Amtsvorsteher-Stellvertreter des Amtsbezirks Gr. Lichtenau 
wiederernannt worden.

Tiegenhof, den 19. Januar (929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 10. ------------------

Amtsbezirk varendt.
Der Hofbesitzer Hermann Harder in palschau ist seitens des Se- 

nats der Freien Stadt Danzig zum Amtsvorsteher-Stellvertreter des 
Amtsbezirks Barendt auf eine Dauer von 6 Jahren wiederernannt 
worden.

Tiegenhof, den (9. Januar 1929.

Der Landrat und Vorsitzender des Kreisausschusses.

r m. WttkM 

von Kraftpostwagen 
Eichwalde—Jrrg ang 

verloren.
Bei Auffindung Nachricht 

an das Postamt Neuteich 
erbeten.

InserimMiiMeMM

Personalien.
In den Schulnotstand der Schule in Oberlakendorf ist der Gast

wirt Paul Peters-Krebsfelde als Familienvater gewählt und für 
dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 10. Januar 1929.
Der Landrat

Nr. 12. ------ -----------
Personalien.

Der Arbeiter Anton Wunderlich-Gr. Lesewitz ist zum Amisdiener 
und vollziehungsbeamten des Amtsbezirks tesewitz ernannt und von 
mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 40. Januar (929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 13. ------------------

Neuwahl der Gemeinde-Deputationen und 
-Kommissionen.

ZU dem Gesetz über die Gemeindewablen vom 4. 1924 ist
vom Senat s. It. folgende Ausführungsbestimmung ergangen, die ich 
den Herren Gemeindevorstehern zur Kenntnis bringe mit dem Er
suchen, das danach Erforderliche zu veranlassen:

Gleichzeitig mit der Amtsdauer der Gemeindevertretung (Stadt
verordnetenversammlung) endet die Wahlzeit der Gemeinde-Deputa
tionen und -Kommissionen. Die Neuwahlen haben alsbald nach der 
Wahl der neuenGemeindevertretungen statt zu finden. Die Wahl der durch 
die Gemeindevertretung zu wählenden Mitglieder erfolgt durch diese 
in öffentlicher Sitzung unmittelbar und geheim nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl. Im übrigen erläßt die näheren Bestimmungen 
über die Durchführung des verhältnissystems die Gemeindevertretung 
(Stadtverordneten-Versammlung).

Tiegenhof, den 19. Januar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Am 8. 12. 28 ist auf der 
Lhaussee Kalthof—Gnojau 
ein Schürzenstoff gefunden 
worden. Der sich ausweisende 
Eigentümer kann ihn im hie
sigen Amt in Empfang nehmen

Simonsdorf, d. 22. Jan. 2Y.
Der Amtsvorsteher.

Gesichtsmasken
und allerlei

Bockbier-Kappen
empfehlen

R.PechLW SUchert,

Trowitzsch 1S2S 
landwirtschastl. Notizkalender 

zu haben bei
Pech A Richert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 5 Neuteich, den 31. Januar 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. ------------------
Beratungsstellen des ttreiswohlfahrtsamtes.

Liegenhsf imRreishause an jedem Freitag
um 11V2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 12 Uhr für RrÜppel und Lungenkranke.
Marienburgerstr. 6 Dienstag, den 5. Februar 1929 

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 3 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als 6ausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn oie Schwangere noch 
wenigstens 4 Machen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 25. Januar 1929.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Kbänderung der Ausführungsbestimmungen ä 

zum Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz.
Der Z 36 der Ausführungsbestimmungen H zum Reichsgesetze, 

betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom Z. Juni 1900, 
in der Fassung der Verordnung des Senats über Abänderung der 
Ausführungsbestimmungen und L zum Schlachtvieh- und Fleisch
beschaugesetz vom 15. 2. 1923 (St. A. 1925, Teil I Seite 121/130) 
erhält folgende Fassung:

8 36.
Geschlechtsteile bei Schweinen einschließlich des Nabelbeu

tels, und Afterausschnitte, soweit sie nicht als sogenannte „Rrone" 
^am Mastdarm verbleiben, sowie Hundedärme sind stets als untaug
lich zum Genusse für Menschen anzusehen.

Augen und Ohrenausschnitte dürfen in keiner Form als Nah
rungsmittel für Menschen verwendet werden. Sie sind unschädlich 
zu beseitigen. Ist dies nicht bei der Fleischbeschau geschehen, so 
hat die unschädliche Beseitigung dieser Teile durch den Besitzer 
der geschlachteten Tiere zu erfolgen.

Danzig, den 11. Januar 1929.
Der Senat der Zreien Stadt Danstg

Gehl. Dr. wiercinski.
Veröffentlicht!
Tiegenhof, den 24. Januar 1929.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

Kufenthattsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die Herren 

Landjäger und die Schupokommandos des' Rreises ersuche ich festzu
stellen und biiritSN 8 Tagsir zu berichten, ob die Arbeiter Wla- 
dislaus und Elisabeth Sliwinski hier wohnhaft sind, bezw. wohin 
sie sich abgemeldet haben. Fehlanzeige ist »richt erforderlich.

Tiegenhof, den 21. Januar 1929.
Der Landrat

Nr. H. ------------------
Fortsetzung betr.

Bestätigung von Gemeindevorstehern usw
Es sind weiter von mir bestätigt worden:

1 ksd.
 Nr

. §

Gemeinde

a) Gemeindevorsteher 

Schöffen
ch stellv. Schöffe

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

Zuname Vorname Stand
1 2 5 4 5 6

101 Blumstein s Nadolanv Malter Lehrer Neuwahl
ä wilm Johann Eigentüm.

102 Runzendorf a Lngelmann Viktor Lehrer
Tiegenhof, den 28. Januar 4929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Nr. 5.
Berichtigung.

Im Rreisblatt Nr. 3 ist insofern ein Druckfehler enthalten, als 
der in Rl. Montan neugewählte Gemeindevorsteher mit richtigem 
Namen „Hugo Anuth" heißt.

Tiegenhof, den 24. Januar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Großes Werder

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Ferienordnung für 1929 30.

Für das Schuljahr 1929/Z0 ist für die höheren Lehranstalten 
folgende Ferienordnung festgesetzt worden:

Ferienzeit Schluß des Unterrichts Beginn des Unterrichts
Zahl 
der

Tage
Ostern 29 Mittwoch, d. 27. z. 29 Donnerstag, d. 11. 4. 29
Pfingsten Freitag, d. 17. 29 mit

tags
Dienstag, d. 28. 5. 29 10

Sommer Sonnabend, d. 29. 6. 29 
mittags

Donnerstag, d. 1. 8. 29

Herbst Mittwoch, d. 25. 9. 29 Mittwoch, d. 9. 10. 29 13
Weihnachten 
Ostern 30

Sonnabend, d. 21. 12. 29
Sonnabend, d. i H. 4. 20

Dienstag, d. 7. 1. 50 16

85
Danzig, den 15. Januar 1929.

Der Senat
Abt. s Wissenschaft, Kunst u Volksbildung.

Im September vorigen Jahres ist auf der Chaussee rttLoleitL— 
LkloffstV» ein goldener Trauring gezeichnet A. S. gefunden wor
den. Der sich ausweisende Eigentümer kann ihn im hiesigen Amt in 
Empfang nehmen.

Simonsdorf, den 29. Januar 1929.

Der Amtsvorsteher

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. Ö. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinlaouna zurGemeindesitzung.

3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde- 
fitzung.

4- Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines Hilfs

bedürftigen.
sa.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.

6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. JagSxachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter« 

stützung.
12. neu Nachweisvna über Aufwendungen für Erwerbslose. 
l2s.Zahlungsltste über Lrwerbslosen-Unterstütznng.
I2b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
13. Antrag auf Rleinrentnerunterstützung.
44. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
14a.Zahlungsliste über Rleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Tmttungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
16. Veffentliche Steuermahnung.
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Abt. 0 Nr. 19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurknnde.
22. pfändungsxrotokoll
25. pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^. versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisuugs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner, 
so. Melderegister.
3;. Abmeldeschein.
52 Anmeldeschein.
5 2aZuzugsmeldung.
S2bFortzugsmeldung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
Zh. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommuual- 

Heuerzuschlage.
„ ,, „ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Ausnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des wander- 

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Kaiasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

1h. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16s Ursprungszeugnis (für Märkte).
1?. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18a. Unfallanzeigen."
19. Unfalluntersuchnngs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
20a. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Lirr SchtebOmünttev:
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.

2. Vorladung für den verklagten.
3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

St. Pech L W. Stichert, Neuteich.

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschützte«

ist nach glänzenden
Nirevteirirttugeir 

Vieler, t<rttsen-eV «n-esetze- 
«ev Lzrisb«-ivte rr TievLLvzte 

das
rviVtssttrste ttßtsezrefev- 

»ttittel bei allen Hcrrrstievett
tteine rV«schuirge,t! 

Neine EvkLltttnsen inehv!
Niedevl^Ae Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

1929 
Meiß-Kalender 

kleine, ferner große Blocks 
und Wochenkalender.

ümltgMnttt
und Ersatzblocks

in allen Arten zu haben bei 
R Pech L. Richert, 

Neuteich.

Trowitzsch 1S2S 
landwirtschastl. Notizkalender 

von jetzt ab ermäßigt, zu haben bei 

Pech L Richert, Neuteich.

kierk «Nr rvvei V^ürtcben — einprägsam

Äer deutsche
Mndfunk
- <lss beste Programm.
Die grSbte fuulersitrchMI - knntzt vScheatlirj, alle aus» 
sSksticken der in- unci s«!Sn<jischrn 5«u1er

50 pi., Dkt I. / Klan kostest* keim Postamt
«l. einer bückkaaAaoe / ProkekeLt umsonst vom Verlag Berlin

Inserieren bringt Gewinn!

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danztg).



Kreis-Blatt
für den KsDkj s Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,3o Danziger Gulden.

Nr. 6 Neuteich, den 8. Februar 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
polizeiverordnung

die Aufstellung und -eu Betrieb usu Llurufsell», 
S-tzleifeu- uud Rutsehbuhueu, Luftsctzuukelu, Schau 

budeu und -ergl
Aus Grund der Hß 6, ((, (2 und (5 des Gesetzes über die Poli

zeiverwaltung vom tt- 3. (850 (Ges.-Samml. S. 265), den ZK (37 
und (39 des Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 
30. 7. (883 (Ges.-Samml. s. (95) und des Geldstrafengesetzes vom 
28. 9. (923/23. (0. (923 D. G. Bl. s. 999/((0( wird für das Ge
biet der Freien Stadt Danzig unter Zustimmung des verwaltungs- 
gerichts folgendes verordnet:

Fliegende Bauten (Karuffells, Schleifen- und Rutschbahnen, Lust- 
schaukeln, Schaubuden und dergl.) unterliegen als bauliche Anlagen 
den Bestimmungen der baupolizeilichen Vorschriften des betreffenden 
Gemeindebezirks. Ausgenommen hiervon find Würfelbuden, sowie 
Buden zur Aufstellung von Glücksrädern und dergl., bei denen das 
Publikum außerhalb der Buden stehen muß.

Bevor die Bauten zur allgemeinen Benutzung in Betrieb gesetzt 
werden, ist der Ortspolizeibehörde eine Bescheinigung über die bau
polizeiliche Genehmigung und Abnahme einzureichen.

von der Erteilung der baupolizeilichen Genehmigung in der 
Form eines Bauscheines kann abgesehen werden, wenn der Besitzer 
ein von der Ortspolizeibehörde des Heimatortes abgestempeltes Re- 
visionsbuch und eitlen Bauschein (mit angefügtem, vom Baupolizei
amt seines Heimatortes geprüften und genehmigten Bauzeichnungen 
und Festigkeitsberechnungen) der betreffenden Polizeibehörde des Orts 
vorlegt, in dem die Bauteil errichtet und in Betrieb genommen wer
den sollen.

Jedes Jahr ist die Nachprüfung des Baues und die Ausstellung 
eines neuen »Bauscheiues erforderlich. Bauscheine, - deren Erteilung 
länger als ( Jahr zurückliegt, werden nicht anerkannt.

8 2.
Während des Betriebes von Karuffells,Lustzchaukeln und dergl. 

müssen stets mindestens 2 voll dem Unternehmer zur Aufsicht 
und zur Ausführung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen be
stellte erwachsene Personen all Ort und Stelle anwesend sein.

Der Unternehmer kann anstelle einer dieser Personen die Aufsicht 
selbst übernehmen.

8 -
Karussells sind mit einer sicheren, in ausreichendem Abstande 

aufzustellenden Umwehrung (Kette oder Tau) zu versehen. Bei Luft- 
schaukeln, Rutschbahnen und dergl. hat die Umwehrung min
destens Brusthöhe zu erreichen und muß durch ein bis an den 
Erdboden reichendes Vrathgeflecht oder eine ähnliche Vorrichtung das 
Durchkriechen verhindern; die Eingangstür muß in gleicher Weise 
beschaffen sein und muß geschlossen gehalten werden, solange die 
Schaukeln pp. in Beweguna sind.

8 4-
Karussells, die keinen besonderen, die Drehung mitmachenden 

Fußboden haben, dürfen nicht zur allgemeinen Benutzung in Betrieb 
.gesetzt werden.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf die zur Zeit 
des Erlasses dieser polizeiverordnung bereits erbauten und in Betrieb 
gesetzten Kettenkarussells nnd dergl.

8 5.
Jede amerikanische Luftschaukel muß mit einer von dem Unter

nehmer oder dem Aufsichtsperson«! leicht zu handhabenden Brems- 
Vorrichtung versehen sein, die ein sicheres Anhalten der Schaukel in 
kürzester Frist ermöglicht. ,Diese Bremsvorrichtung ist bei zu hohem 
Schaukeln oder einer sonstigen Gefährdung der Schaukelnden oder 
des Publikums sofort in Wirkung zu setzen.

8 6.
Die Gondel,l der amerikanischen Luftschaukeln müssen mit'einem 

geeigneten Geländer, das bis zur Brusthöhe einer stehenden Person 
reichen muß, versehen sein. Die Ein- und Aussteigeöffnungen sind 
während des Betriebes durch Stangen oder Ketten geschloffen zu 
halten.

Bei den Karussells im Sinne ches tz H genügt für Einzelsitzer 
eine Kette, die das Herausrutschen aus den Sitzen verhindert.

Der Unternehmer hat in einem Anschlag an geeigneter Stelle auf 
die Verpflichtung zur Benutzung der Sicherheitsräten pp. hinznwirken 
und ist — ebenso wie das die Gondeln und dergl. benutzende Publi
kum — für die Durchführung der Anordnung verantwortlich, 

8 7.
Zuwiderhandlung gegen diese polizeiverordnung werden mit einer 

Geldstrafe bis zu ,20.— G, im Nichtbeitreibungsfalle mit ent
sprechender Haft bestraft.

8 6.
Diese polizeiverordnung tritt am (. April (929 in Kraft. 
Danzig, den (8. Dezember (923.

Der Senat der freien Stadt Dan;ig.
Dr. Sahm. Dr. Schwartz.

veröffentlicht!
Die Ortspolizeibehörden, die Landjägerämter und Schupokomman

dos des Kreises ersuche ich, die Jnnehaltung der polizeiverordnung 
zu überwachen.

Tiegenhof, den 5. Februar (929.
Der Landrat

Nr. ------------------

Einrichtung und den vetrieb vsn Kufzügen
Die Vrtspolizeibehorden weise ich auf die in der Sonderausgabe 

zum Staatsanzeiger Teil l Nr. 5 enthaltene polizeiverordnung über 
die Einrichtung und Betrieb von Aufzügen hin.

Tiegenhof, den 2. Februar 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Verzeichnis der im ttreise Gr. Werder im 

Jahre 1929 abzuhaltenden Märkte.

Tiegenhof, den 3(. Januar (929.

I-N
'ÄZ Marktort Bezeichnung der Märkte
Datum und Dauer der 
im Jahre 1929 abzu

haltenden Märkte.
( Neuteich Kram-, Vieh- u. Pferde Dienstag, den 29. Jan. 29

2 Tiegenhof

markt
Vieh- und Pferdemarkt

Kram-, Vieh- u. pferde
markt

Kram-, Vieh- u. pferde
markt

Fettoieh- u. pferdemarki

Kram-, Vieh- u. pferde
markt

Krammarkt

Krammarkt

Dienstag, den 2. April 29.

Dienstag, den 25. Juni 29.

Dienstag, den 23. Juli 29.

Dienstag, den 3. Sept. 29.

Dienstag, den (5. Okt. 29.

Dienstag, den ((. Juni 29.

Dienstag, den (0. Sept. 29.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat Februar folgende Termine festgesetzt: 
Tiegeuhsf Montag, den q. 2. 1929, 9 Uhr vormittags, vor 

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats, 
Srnronsdsvs: Montag, den ((. 2. (929, mittags (^ Uhr, vor 

dem Bahnhof,
Neuteich: Freitag, den 22. 2. (929, mittags ( Uhr, vor

dem Hotel „Deutsches Haus".
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die He.rren 

Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 28. Januar (929.

Der Landrat
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Nr.
Fortsetzung betr.

Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.
Es sind weiter von mir bestätigt worden:

Lf
d.

 Nr
.

Gemeinde

n) Gemeindevorsteher 
Schöffen

6) stellv. Schöffe

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

Zuname Vorname Stand
l 2 3 5 6

103 Biesterfelde 6 Aoslowski Franz Arbeiter Neuwahl
lo-i Rehwalde a Ziemen 

h Elaaßen 
c Rloth
6 Peters

Heinrich 
Hermann 
Johann 
Bernhard

Landwirt

Arbeiter
Landwirt

Wiederwahl

s05 Neunhuben u Reimer 
b Böhnke 
o Guth 
ä Reimer

Aron 
Eduard
Martin 
Otto

Hofbesitzer 
Schneider 
Arbeiter 
Zimmerer

Neuwahl 
Wiederwahl 
Neuwahl

l06 Neumnnster- 
berg

c Mattern Paul Hauptlehr.

l07 Herrenhag. s Neufeld
b Bergmann
L Lpp
ä (Zuest

Wilhelm 
Bruno 
Paul 
August

Hofbesitzer

Jnstmann

Wiederwahl

Neuwahl 
bisher Schöffe

W8 Vierzehn- 
huben

a Jantzen 
k Rossowski 
e Lpp
cl Meckelburger

Jakob 
Friedrich 
Hermann 
Jakob

Hofbesitzer Wiederwahl

Neuwahl
Tiegenhos, den 4. Februar 1929.

Der Laudrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 5. ------------------

Räude.
Bei einem Pferd des Gutsbesitzers Robert Henning in Brunan 

ist Räude festgestellt.
Liegend -cn Februar 1929.

Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Jagdverpachtungen.

Die am 5^. März d. Js. frei werdenden Jagden in den Außen- 
deichländereien

3) von AltweiLsel bis Runzendorf in Größe von 2?0 li3.
b) von Biesterfelde bis Alein-Montau in Größe von 360 

sollen vom Axril cr. unter den üblichen Bedingungen, die beim 
Senat, Zimmer 241, eingesehen werden können, auf s Jahre meist
bietend verpachtet werden.

Schriftliche Angebote sind an uns bis zum l. März cr. einzu- 
reichen.

Danzig, den Zl- Januar ,929.
Der Senat der Freien Stadt Dan-ig 

Landwirtschaftliche und Domänenverwattung

Hinweis auf -ie im Februar 1S2S fällig 
werdenden Steuerzahlungen.

(. Die Umsatzsteuer der Gewerbetreibenden für Januar 
(929 ist wie bisher biszum (0. Februar cr. selbst 
zu berechnen und ohne Aufforderung an die Steuer- 
kasse abzuführen.

2. Am 15. Februar 1929 werden fällig:
s) die Vorauszahlungen auf das „Gemeinsame 

Soll" (Einkommen-, Aörperschafts-, Vermögens-, 
Gewerbe- und pauschalierte Umsatzsteuer der Land
wirte für das I. Vierteljahr (Zanuar/April (929). 
Die Höhe richtet sich nach den Steuerbescheiden 
(927/28.

b) die Grundwertsteuer für das I V. Vierteljahr 28 
(Ianuar/April (929).

c) die Hundesteuer für das IV. Vierteljahr (928 
(Zannar/April (929).

6) die Wohnungsbauabgabe für Februar (929.
z. Am 1. März 1929 wird fällig : die 2. Rate der 

Nvtstandsreste für die Landwirte.
D. Auf die Verzugsfolgen bei nicht rechtzeitiger Entrichtung 

wird noch besonders verwiesen. Stundungsanträge haben 
nur Aussicht auf Berücksichtigung, wenn sie spätestens

1 Woche nach Ablauf des Fälligkeitstermins 
bei den zuständigen Steuerämtern eingegangen sind (vgl. 
Wortlaut der Steuerbescheide).

d. Um einen großen Andrang bei dem Vierteljahres
fälligkeitstermin zu vermeiden, wird die Stenerkasse am 
Ulontag, den ((. und (8. Februar 29 für den p>ub- 
likumsverkehr 'offengehalten werden.

Es empfiehlt sich jedoch, für die Entrichtung der " 
Steuern den bargeldlosen (Ueberweisungs-) Verkehr zu 
wählen.

Danzig, den 2. Februar (929.

Steuerbusse
für dir

Freie Stadt

Trowitzsch 1929 
landwirtschaftl. Notizkalender 

von jetzt ab ermäßigt, zu haben bei

Pech k Richert, Neuteich

< Verzeichnis )
f der im )

/ Freistaat Danzig amtlich 
gemeldeten

j KrasisahkMgt j
mit den neuesten Verkehrs-Bestimmungen, ) 
Gesetzen, Warnungstafeln, Kartenmate-

rial usw. /

( soeben neu erschienen. )
Preis 3,50 GW.

F Verlag: Allgemeiner Verband Deutscher 
Autvmobilfahrer Bez-Dir. Dzg.

Druck von pnck L MeNent, NlerNnIck 

Zu haben in der f

Buchhandlung /

l Pech.8^ Richert, Neuteich. )

Kontobücher
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Ntchert, Neuteich.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,zo Danziger Gulden.

Nr. 7 Neuteich, den 15. Februar 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Kreisausschusses.
- r Grundwechselsteueranteile.

An Grundwechselsteueranteilen für das Vierteljahr Oktober/Dezember 1928 stehen den Gemeinden die in der nachfolgenden Zusammen
stellung aufgeführten Beträge zu. Die Anteile find in der aus der Zusammenstellung ersichtlichen Höhe auf Gemeindekonto überwiesen oder 
diesseits einbehalten.

Ich ersuche um ordnungsmäßige verbuchung irr der Gemeinderechnung des laufenden Jahres.

Tiegenhof, den Februar 1929.

ä
Gemeinde

Anteile Auf Gemeinde- 
konto sind 

überwiesen

Linbehalt

Betrag

en sind

auf

G p G p G p

1 Altendors 67 50 67,50 . Kreissteuern
2 Barendt 900 — 900 — desgl.
3 Beiershorst 465 50 31692 148 58
4 Brüske 382 50 s 46!

l 336 50
Pflegekosten
Kreissteuern

5 Brunau 67 50 67 50 desgl.
6 Licbwalde 303 75 303 75
7 Fürstenwerder 241 88 241 88
8 Grenzdorf 28 20 28 20
9 Jungfer 782 26 782 26

10 Kalthof 90 09 90 09
11 Kaminke 37 13 37 13
12 Keitlau 2 38 I 2 38

13 Krebsfelde 1186 49 238 97 l 130
s 817

49
03

Pflegekosten 
Kreissteuern

14 Kunzendorf 421 72 421 72 Mohnungsbauabgabe
15 Lakendorf 495 — 51 54 443 46 Kreissteuern
16 Ladekopp 540 — 540 —
17 Lupushorst 562 50 81 62 480 88
18 Leske 492 75 107 04 385 71
19 Ließau 63 — ! 63 —
20 Marienau 3121 36 1484 56 1636 80
21 Mielenz 233 54 233 54
22 Mierau 90 — 90 —

Pflegekosten Neuteich 
Kreissteuern23 Gr. Mausdorf 1620 — 692 79 s 150

! 777 21

24 Kl. Mausdorf 169 43 s 62
1 1D6

50
93

Pflegekosten Neuteich 
Kreissteueru

l 40 55 Pflegekosten Neuteich
25 Neukirch 2081 25 858 17 74 — ,, Stutthof

U108 53 Kreissteuern
26 Neumünsterberg 135 — 135 — desgl.
27 Neuteicherhinterfeld 174 38 174 38
28 Neuteichsdorf 900 — 900 —
29 Niedau 1035 — 451 31 583 69
30 Drloff 56 48 56 48
31 pietzkendorf 108 68 29 85 78 83
32 pordenau 843 75 457 17 386 58

pflegekosten Stutthof 
Kreissteuern33 prangenau 1136 25 495 01 j 42 

l 599 24
34 Reimerswalde 675 — 284 29 390 71 desgl.
35 Rückenau 2067 72 1550 79 516 93

36 Schöneberg 3113 57 1232 40 ( 43 
(1838 17

Pflegekosten
Kreissteuern

37 Schönsee 31 50 31 50 desgl.
38 Stobbendorf 429 19 429 19
39 Stuba 35 18 35 18

40 Tannsee 982 58 ( 78
( 903

75
83

Pflegekosten
Kreissteuern

41 Tiege 900 — 900 —
1 45 — Pflegekosten Stutthof

42 Tiegenhagen 3632 36 2624 22 25 80 ,, Neuteich
Kreissteuernl 937 34

43 Tiegenort 90 — 90 — desgl.

44 Tralau 9001- 382 02 ( 114
( 403

90
08

Pflegekosten
Kreissteuern

45 Trappenfelde 3943 39 43
46 Zeyersvorderkampen 43505 435 05
47 jisk. Gutsbezirk 178^27 17827

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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Nr. 2.

vetr. Anforderung der Erwerbslosenunter- 
stützung für Reichsdeutsche.

Wir machen die Herren Grtsvorsteher darauf aufmerksam, daß 
bei der Anforderung der Erwerbslosenunterstützung für Reichsdeutsche 
die Namen der Unterstützungsempfänger auf den Nachweisungen an- 
zugeben sind.

Wir ersuchen, dieses beachten zu wollen, damit in der Anforde
rung dieser Unterstützungen bei dem Senat durch Rückfragen keine 
Verzögerungen eintreten.

Tiegenhof, den 4. Februar 1929.

Der Kreisausschust des Kreises Großes Werder
Nr. 3. ------------------

Ausländermeldungen.
Es besteht Veranlassung erneut darauf hinzuweisen, daß gemäß 

meiner Kreisblattbekanntmachung vom 6. 5. 1926 — Kceisbl. Nr. 20 — 
bei der An- und Abmeldung eines Ausländers mir sogleich eine Aus- 
fertigung der Zuzugs- bezw. Fortzugsmeldung einzureichen ist.

Die Gemeindebehörden des Kreises ersuche ich künftig um ge
naue Beachtung.

Tiegenhof, den 7. Februar 1929.
Der Landrat.

Nr. H. ------------------
Revision der gewerblichen Anlagen.

Die Ortspolizeibehörden, die mit der Einreichung der Kataster
blätter über die gewerblichen Anlagen im Rückstände sind, werden er
sucht, dieselben nunmehr innerhalb 10 Tagen dem Staatl. Gewerbe- 
Anssichtsamt in Danzig unmittelbar einzureichen.

Tiegenhof, den 4. Februar 1929.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Amtsbezirk Tiegenhagen.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Rentier 
Abraham Lsau in platenhof zuin Amtsvorsteher des Amtsbezirks 
Tiegenhagen aus die Dauer von 6 Jahren, und zwar vom 25. 1. 4929 
bis 2-. 1- 1935 einschl., wiederernannt worden.

Tiegenhof. den 5. Februar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 6. ------------------

Amtsbezirk Zeqer.
Seitens des Senats ist der Hofbesitzer Richard Iahn in Zeyers- 

vorderkampen auf die Dauer von 6 Jahren, und zwar vom 6. 2. 
1929 bis 5. 2. 1935, zum Amtsoorsteher-Stellvertreter des Amtsbe
zirks Zeyer wiederernannt worden.

Tiegenhof, den 6. Februar 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 7. ------------------

Fortsetzung betr.
Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.

Es sind weiter von mic bestätigt worden:

Bekanntmachungen anderer Behörden, 

vekanntmachung.
Für die im Amtsgerichtsbezirk Neuteich wohnhaften Scbieds- 

männer wird eine Besprechung der Geschäftsanweisung
um 19. LebvuuV 1929, Vormittags 10 Uhr?

im Amtsgericht Neuteich, Zimmer Nr. 2, stattfinden.

Amtsgericht Neuteich, den 2. Februar 1929.

Lohnsteuererftattungen für 1928.
Lohn- und Gehaltsempfänger, denen ein Anspruch 

auf Erstattung überzahlter Lohnsteuerbeträge zusteht, haben 
die Erstattungsanträge bis zum 30. Mär; 1929 bei dem 
zuständigen Steueramt einzureichen. Anträge, die nach dem 
3O.März eingehen, können keine Berücksichtigung mehr finden.

Die Anträge find unter Verwendung eines Formulars 
zu stellen, das bei den Steuerämtern kostenlos in Empfang 
genommen werden kann und genauestens auszufüllen ist. 
Das Formular ist mit einem Merkblatt verbunden, aus 
dem ersichtlich ist, unter welchen Voraussetzungen ein Er- 
stattungsantrag gestellt werden kann und welche Unter
lagen beizubringen sind.

Allen Lohn- und Gehaltsempfängern, die bereits einen 
formlosen Erstattungsantrag gestellt haben, wird das vor- 
geschriebene Formular zugesandt werden, das gewissenhaft 
auszufüllen und dem zuständigen Steueramt mit den erforder
lichen Unterlagen wieder einzureichen ist.

Dauzig, den 8. Februar 1929.
Steueramt I Steueramt U

< Verzeichnis
f der im

/ Freistaat Danzig amtlich 
gemeldeten

j KrasisahiMgt

Lf
d.

 Nr
.

Gemeinde

n) Gemeindevorsteher 
Schöffen

ä) stellv. Schöffe

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

Zuname Vorname Stand
1 2 3 4 5 6

109 Altwerchsel a Grabowski Karl Arbeiter Neuwahl

N0 Stobbendorf
Tiegenhof, l

d Neumann 
e Stein 
cl Gnulau 
s Goerke 
)en 11. Februar

Ernst 
August 
Franz 
Julius 
1929.

Gutsbefitz. 
Arbeiter

Wiederwahl 
Neuwahl

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 8. - ----------------

Personalien.
In den Schulvorstand sind als Familienväter gewählt und für 

dieses Amt von mir bestätigt worden:
1 . für die Schrrle L« Vlumftein 

st Hofbesitzer Peter Maaßen I - 
b) Arbeiter August Warner s «"»Mem 
e) Landwirt Rudolf Lucks-Kaminke.

2 süv die Schul« Nl. Hormkamp« in Grenzdsvf N 
Hofbesitzer Richard Grindemann-Grenzdorf A.

Tiegenhof, den 8. Februar 1929.

Der Landrat.

mit den neuesten Verkrhrs-Bestimmungen, 
Gesetzen, Warnungstafeln, Kartenmate- 

rial usw. /

soeben neu erschienen. )
Preis 3,50 Gld.

Verlag: Allgemeiner Verband Deutscher 
Automobilfahrer Bez-Dir. Dzg.

Druck von L Neutslrk
Zu haben in der /

Buchhandlung

. ......       ,„,,„""""„1.

Pech L Richert, Neuteich.

scklM in hungttlütn Wl!
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 8 Neuteich, den 22. Februar 1S2S

Nr.
Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Kreisausschusses.

Steueranteile -er Gemeinden.
An Steueranteilen für die Gemeinden sind seitens der Freistadtsteuerkaffe die in den Spalten z—6 bezw. 7 der nachstehenden Zu 

sammenstelluna aufgeführten Beträge überwiesen worden. Die Anteile sind in der aus den Spalten 8 und ersichtlichen Höhe diesseits einbe
halten. Die auf Gemeindekonto überwiesenen Beträge ergibt Spalte 9.

)ch ersuche um ordnungsmäßige verbuchung der Anteile in der Gemeinderechnung des laufenden Jahres.

I 
Ls

d.
 N

r. !I

Gemeinde

Geinein- 
sames Soll 

für
Okt./Dez.

l928

G

Gemein
sames Soll 
(Aörper- 

schastssteu- 
er Juli/ 
Sext. 28)

G

Gemein
sames Soll 
(Rörper- 

schastssteu- 
er Okt. 
Dez. 28)

G

Lohnsteuer 
Okt./Dez. 

28

G

Gesamtbe
trag

G

Auf 
Rreissteu- 
ern einbe

halten

G

Aus Ge
meinde- 
konto 

überwiesen

G

Auf Son
stiges ein

behalten

G

1 2 5 I 4 5 I 6 7 8 9 I w
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Altebabke >
Alten au 
Altendorf 
Altmünsterberg 
Altweichsel 
Bärwalde 
Barendt 
Barenhof 
Beiershorst 
Biesterfelde 
Blumstein 
Brodsack 
Brüske 
Brunau 
Damerau 
vammfelde 
Eichwalde 
Einlage
Fürstenau

Fürstenwerder 
Gnojau
Grenzdorf -X 
Grenzdorf 6 
Halbstadt 
Herrenhagen 
Heubuden 
Holm 
Jrrgang 
Jankendorf 
Jungfer 
Ualteherberge 
ttalthof 
Aaminke 
Reitlau 
Arebsfelde 
Aüchwerder 
ttunzendorf 
Ladekopp

takendorf

Gr. Lesewitz 
M. Lesewitz 
Leske 
Gr. Lichtenau 
Al. Lichtenau 
Ließau 
Lindenau 
Lupushorst 
Marienau
Gr. Mausdorf
Al. Mausdorf 
Rl. Mausdorferweide

180.76
1234 07
335 74

2270 54
638 03
620 70

1871 32
797 20
610 86
884 09

111988
499 81
605 78

1639 69
735 97
510 12

2309 31
2425 07
2182 35
1553 63
616 45
468 20
654 74
452 02
338 15

1941 44
323 53
545 04
138 54

3074 88
383 79

10171 19
64 72

812 54
695 65
510 02

4797 38
1633 23

822 74

2256 26
1716 87
845 74

6140 31
2899 25
6344 36
2808 94*
1128 14
1519 59
1026 48
1027 19

162 85

13^12 

!

13^10

!

67 31

45-

!
!

26 60

18 57

I

13 12
74 31

15 82

61 34

61 79

17 73

50 67

1 39
13
13
78

130
13 

tz25 
195

13 
117
39

130
65 

260 
117
24 

208 
247

390

247 
325

91 
104 
130

78
5

13

494
39

1872
52
52

234
65 

611 
455

247

351
26
78

468 
221

1352
143
65 

533

52
!

70

20

219 
1247
374 

2422
768 
633

2196 
992 
623

1001 
1158
629 
670

1899 
852
534 

2517 
2672
2585

1816
941 
559
758 
582
338

2019
328 
558
138 

3568
422 

12171
116 
864
929
575 

5408 
2133

1069

2607 
1742
923 

6608 
3208 
7696 
2969 
1193 
2121
1026
1079
162

^76 
07 
98
85 
03
70
32
20
86 
09
88
81
78
69
97
82
31 
07
45
45
45 
20
74 
02 
15
44
73 
04
54
88
79
84
72
54
65 
02
38
23

74

26
87
74
31
64
36
67
14
83
48
19
85

16450
25267
27799 

2337I85
768 03
374 19
101 60
387 97

516 29
420 13
465 23
670 78
783 02
852 97
349 54
434 02

1179 69
919 22 
871 64
213 89
459 12

187 57
1089 45
328 73
239 39 
11364
34996

3818 36
116 72 
400 88

383 30

863 54

1600 10
545 91

1789 68

2015 79 
112106

511 71
116 85

55 
994

96

259
2094

604 
623
484
738
164

1116

138
2083

172
882

819
69 

345
299 
582
150
110

318
24 

3218
422

8353

463 
679
191

4809

769

1007 
1196

4818
3208 
5680 
1848 
1193
1093

459

»26 
40 
99

51
72

>23 
86 
>80^ 
75 
58

67

88 
29
D7

,62 
02 
58 
34

65 
90
92 
79
48

66
65 
72
84

49

16
96

63
64
57
61
14
36

48

I

85

46

500 
t250 
)273

77

819

250

598 
1269 
l250

l 39

123

1028 
l291> 
)735
108
46

40

>50

65

54
69

25

74

47

48

Pflegekosten Neuteich

Pflegekosten

Stub. Laake

Einhuferbeiträge 
Pflegekosten Neuteich

Ldw. Berufsgenoflenschaft

Stub. Laake

Ldw. Berufsgenossenschast

Stub. Laake 
Hundesteuer 
Einhuferbeiträge

Ldw. Berufsgenossenschast

Ldw. Berufsgenossenschast 
Einhuferbeiträge
Ldw. Berufsgenossenschast 
Linhuferbeiträge 
Pflegekosten
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Kopf wie vor

Tiegenhof, den >5. Februar ^929

52 Mielenz 1956 16 273 2229 16 795 69 1433 47 1
53 Mierau 931 23 117 1048 23 434 38 613 r35 Ldw. Berufsgenoffenschaft
54 Gr. Montan 1681 24 211 57 130 2022 81 793 64 1229 17
55 Klein Montan 3338 31 208 3546 31 772 18 2774 13
56 Neudorf 139 59 139 59 139 59
57 Reukirch 1465 40 585 2050 40 2050 40
58 Renlanghorst 18 91 18 91 18 91
59 Reurnünsterberg 2815 24 377 3192 24 1903 92 1288 32
60 Nennhnben )0647 106 47 106 47
61 Reustädterwald 532! 50 104 636 50 445 89 190 61
62 Reuteicherhinterfeld 368 — 368 — 14 49 353 51
63 Neuteicherwalde 315 — 169 484 — 484
64 Neuteichsdorf 1957 83 117 2074 83 135 93 1938 90
65 Niedau 919 34 91 1010 34 29 76 980 58 Ldw. Berufsgenossenschaft
66 Orloff 371 59 130 501 59 438 62 62 97
67 Orlofferfelde 495 37 39 534 37 310 64 223 73
68 palschau 1720 36 143 1863 36 786 81 1076 55
69 parschau 179 12 104 283 12 283 12. -
70 Petershagen 1231 07 286 1517 07 694 23 822 84
71 pieckel 808 30 650 1458 30 808 86 56 86 592 58 Zinsen Wohnbau-Darlehn
72 pietzkendorf 145 66 13 158 66 158 66
73 platenhof 2283 08 598 2881 08 2881 08
74 pletzendorf 84 66 84 66 84 66
75 pordenau . 1025 32 104 1129 32 1129 32
76 prangenau 1181 70 1 92 124 03 39 1346 65 1346 65
77 Rehwalde 92 90 92 90 92 90
78 Reimerswalde 636 02 117 753 02 753 02
79 Reinland 450 75 52 502 75 502 75
80 Rosenort 1035 23 104 1139 23 439 33 449 90 250 — Stub. Laake
81 Rückenau 962 11 39 1001 11 1001 11

82 Schadwalde 1586 05 22 03 381 10 286 2275 18 931 41 l784
I558

90
87

Ldw. Berufsgenossenschaft
Wohnungsbauabgabe 1927

83 Scharxau 180 68 52 232 68 123 83 108 85
84 Schönau 1670 89 45 — 104 64 1820 53 727>- 1093 53
85 Schöneberg 

Schönhorst
3211 06 1118 4329 06 I 4329 06

86 1871 92 208 2079 92 737,64 1342 28
87 Schönsee 1463 45 24 11 169 1656 56 976 96 679 60
88 Simonsd o s 2268 18 51 13 55 96 1261 3636 27 M9 50 3016 77
89 Stadtfelde 318 63 * 318 63 254 86 63 77
90 Stobbendorf 494 08 273 767 08 4191 725 17
91 Stuba 361 01 351 01 35101
92 Tannsee 2258 — 351 2609 — 359 70 2249 30
93 Tiege 1097 60 114 51 182 1394 11 1394 11
94 Tiegenhagen 1372 96 416 1788 96 ! 1604 96 184 — pfleg.ekosien
95 Tiegenort

Tragheim.
897 03 191 15 520 1608 18 668 68 939 50

96 1423 60 3 66 91 1518 26 991 96 526 30
97 Tralau 1310 53 208 1518 53 I 1518 53
98 Trampenau 1980 30 143 2123 30 628 28 1495 02

wohnungsrexaratur Behrendt99 Trapxenfelde 711 13 78 789 13 319 13
127 42

470 —
100 Vierzehnhuben 

vogtei
273 85 39 312 85 185 43

101 109 17 109 17 71 52 10 40 27 25 Ldw. Berufsgenossenschaft

102 Walldorf 218 98 65 - 283 98 72'68 s 66 
s144

50
80

Schulsteigkosten

103 warnau 3507 52 182 3689>52 1139»61 2549 91
104 Wernersdorf 2850 83 546 3396»83 1616'45 1780> 38
105 Wiedau 73 22 513 62 1072!56 1659'40 203!81 1455 59
106 Zeyer 1234 33 14 82 28183 299' 1576.98 707'57 369.41 500 Stub. taake
107 Zeyersvorderkampen 1341 41 195 1536.41 561. 77 974 64

40 Staatshauptkasse Danzig108 Montauerforst 14 27 26 46>27
221 50

'27
109 Wolfsdorf 52 50 169 221 50

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 2.

Bekanntmachung.
periodische Nacheichung der Metz-u.wiegegeräte.

Nachstehend wird der Reiseplan für die gemäß Z 
der Maß- und Gewichtsordnung vorn 30. 5. sy08 von 
zwei zu zwei Jahren vorzunehmende Nacheichung zur öffent
lichen Aenntnis gebracht.

Alle Gewerbetreibenden, Landwirte und landwirtschaft
liche Produkte, wie Milch, Butter, Gemüse, Obst, Honig 
und dergl. verkaufenden Eigentümer, Inhaber von Dienst- 
ländereien, landwirtschaftliche Vereine, Großhandlungen. 
Brennerei-, Molkerei- und Mühlenbesitzer oder Pächter, 
ferner Schlosser, Schmiede und Reparaturwerkstätten des 
Ureises, werden hiermit aufgefordert, ihre sämtlichen 
Meß- und Wiegegeräle im angegebenen Lichtermin vor- 
zulegen.

Wer diese günstigen Eichtermine nicht wahr
nimmt, ist gezwungen, seine Metz und Wiegege

räte beim Eichamt in Danzig nacheichen zu lassen 
Nicht ordnungsgemäß geeichte bezw. nachge- 

eichte Meß- und Wiegegeräte werden bei den un
vermuteten polizeilichen Revisionen beschlagnahmt; 
die Zuwiderhandelnden werden nach 8 22 obigen 
Gesetzes betraft.

Besonders zu beachten ist:
Die zur Nacheichung vorgelegten Gegenstände müssen 
gehörig hergerichtet und gut gereinigt sein.

2. Schwer zu befördernde Gegenstände, wie Piehwaagen, 
große Speicherwaagen, Neigungswaagen, größere 
Ladegefäße und nicht abnehmbare Meßapparate für 
Petroleum und Betriebsstoffe find spätestens 5 Tage vor 
dem Termin dem Gemeindevorsteher zum Vermerk in 
Spalte 9 der Lichliste anzumelden. Ihre Prüfung erfolgt 
am Ausstellungsort, hierbei können zweckmäßig außer 
der Viehwaage pp. auch alle andern im Betrieb be
findlichen Waagen am Aufstellungsort geprüft werden.
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Die Gewichte und Flüsstgkeitsmatze (Milch- 
matze) müssen dagegen sämtlich zur Prüfung bezw. 
Berichtigung im Eichraum eingeliefert werden.

Zu diesen Prüfungen am Aufstellungsort sind für 
die Beförderung der Eichgeräte und des Eichbeamten 
vom Antragsteller auf Anfordern unentgeltlich ange
messene Beförderungsmittel zu stellen und die nötigen 
Vorbereitungen (Reinigen der Waagen und Bereit
stellen von Belastungsmaterial und Arbeitshilfe) 
zu treffen.

2. Die Vordrucke zur Eichliste werden mit besonderen Merk
blättern den Gemeinde- und Gutsvorstehern vom Land
ratsamt übersandt werden.
Auf Beachtung d.Merkblätter wird besonders hingewiesen.

Die Gemeinde- bezw. Gutsvorsteher haben unter Hin
zuziehung des zuständigen polizeibeamten alle It. obiger 
Aufforderung in Frage kommenden Personen und Betriebe 
pp. ihrer Gemeinde in die Eichliste (Spalte s—5) einzu- 
tragen und diese Liste (mit Unterschrift und Stempel ver
sehen) drei Tage vor dem Termin dem Gemeindevor
steher des zuständigen Nacheichortes zu übersenden, wel
cher alle Eichlisten des Nacheichbezirks dem Lichbeam- 
ten am ersten Eichtage vor Beginn der Abfertigung im 
Eichraum zu übergeben hat.

Die für die einzelnen Gemeinden des Nacheichbezirks 
in Frage kommenden Eichtage werden jedem Gemeinde
vorsteher vom Eichan,t durch besonderes Schreiben 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Gemeindevorsteher sind verpflichtet, die in diesem 
Schreibe« bekanntgegebenen Eichtermine allen 
Beteiligten ihrer Gemeinde rechtzeitig schriftlich 
durch Umlauf zur Kenntnis zu geben und sie auf 
die Folgen bei Versäumung dieses Termins besonders 
hinzuweisen.
Die Gemeindevorsteher der Nacheichorte sind nach 
dem Gesetz verpflichtet, für rechtzeitige Bereitstellung des 
in dem Plan bekanntgegebenen Eichraumes sowie der 
etwa notwendigen Heizung und Beleuchtung desselben zu 
sorgen und den Eichbeamten bei der Abhaltung 
der Eichtage zu unterstützen

Diesen Gemeindevorstehern wird durch das Landrats
amt eine besondere Erklärung (Formular) übersandt. 
Diese Erklärung ist entsprechend auszufüllen mit Unter
schrift und Stempel zu versehen und spätestens bis ZUM 
LO.Märzd. Is. an das Staatl. Eichamt in Danzig 
zurückzuienden.

5. Die Eichgebühren müssen während der Abhaltung der 
Eichtage beim Abholen der Gegenstände durch den Ge- 
meindevorsteher des Nacheichortes oder einen von diesem 
hierzu besonders Bevollmächtigten gegen eine Hebegebühr 
von 2°/o für den gesamten Nacheichbezirk eingezogen 
werden. Der Name des Gebührenerhebers ist in der Er
klärung (s. vorst. Ziffer H) anzugeben.

Die Egezahlten Beträge sind in einer vom Eichbe
amten zu empfangenden Zahlungsliste nachzuweisen. Die 
Aushändigung der Gegenstände darf nur gegen Vorlage 
der ordnungsmäßigen Quittung über die bezahlten Ge
bühren erfolgen.

Der Gemeindevorsteher des Nacheichortes ist verpflich
tet, die eingezogenen Eichgebühren nach Abzug obiger 
30/0 Hebegebühren spätestens 8 Tage nach Beendigung 
der Eichtage mit der aufgerechneten Zahlungsliste und 
den Eichlisten portofrei an die Staatshauptkasse Danzig, 
Promenade 9 (Postscheckkonto -(05) zu übersenden.

Für die Aufbewahrung der nicht rechtzeitig bezahlten 
und abgeholten Gegenstände hat der Gemeindevorsteher 
des Nacheichortes zu sorgen. Diese Gegenstände wer
den ihm vom Eichbeamten bei Beendigung der Eichtage 
mit einer Nachweisung und den Eichlisten übergeben. 
Hierzu hat sich der Gemeindevorsteher bezw. sein Ver
treter am letzten Eichtage vormittags im Eichlokal 
einzufinden.

Erfolgt die Abholung dieser Gegenstände erst nach 
Absenkung der abgeschlossenen Zahlungsliste, so darf die 
Aushändigung nur erfolgen, wenn der Zahlungspflichtige 
die ordnungsmäßig ausgestellte (Quittung des Drtserhe- 
bers seines Wohnortes vorlegt.

6. Die Aasten für Gestellung und etwaige Heizung und 
Beleuchtung des Eichraumes tragen alle beteiligten Ge
meinden des Nacheichbezirks und zwar im Ver
hältnis nach dem auf die einzelnen Gemeinden entfallen
den Anteil der Dienstgeschäfte. Dieser Anteil wird dem 
Gemeindevorsteher des Nacheichortes von, Eichbeamten 
als Unterlage mitgeteilt.

7. Die Gemeindevorsteher der Nacheichorte haben rechtzei
tig für geeignetes Fuhrwerk zum Transport der Eich- 
ausrüstung nach dem nächsten Nacheichort zu ange
messenen Preisen zu sorgen und auf Anforderung 
beim Auf- und Abladen der Ausrüstung Hilfe zu stellen.

Diese Aasten werden vom Eichamt gegen ordnungs
mäßige Quittung direkt bezahlt.

Rundreiseplan
-es St<r<rtNHen Eichamts znv Dtrtkchsührmirg -er 
periodischen Nacheichnns im Aahre 1929 im Greise 

Gr LVerder.

I Lfd. Nr
-

3 Nacheichungs- Ortschaften des 
Nacheichungsbezirks, 
aus denen die Teil
nehmer ihre Meßge
räte zum öffentlichen 
Lichtag zu bringen 

haben.

Licktage Bemerkungen
6

ort 
Bezeichnung 
des Dauses u. 
Raumes f. den 

öffentlichen
Lichtag

1 3

6

Neunttlnster- 
berg 
im Saale des 
Gasthauses 
Spruuk

Neumünsterberg
Barenhof
Bärwalde
Vogtei 
vierzehnhuben

vom 25. Febr. 
bis 2. März

am 2. März 
nur Ausgabe

2 3 Schöneberg Schöneberg vom 4.—13. am 13. März
6 im Saale des 

Gasthauses 
Rarsten

Schönsee März nur Ausgabe

3 3 Neukirch Neukirch vom 14.—16. am 16. März
6 im Saale des 

Gasthauses 
Reich

Schönhorst März nur Ausgabe

4 3 prangenau prangenau vom 18.—21. am 21. März
6 im besonderen 

Zimmer des 
Kaufmanns 
Roß

pordenau
Neuteicherhinterfeld

März nur Ausgabe

5 3
6

palschau 
im Saale des 
Kaufmanns 
Neumann

palschau vom 22.—23. 
März

am 23. März 
nur Ausgabe

6 3 
b

Barendt 
im besonderen 
Zimmer des 
Gasthauses 
vorm. Marder

Barendt vom 25.—27. 
März

am 27. März 
nur Ausgabe

7 3 Gr. Lichtenau Gr. Lichtenau vom 28. März am 6. April
6 im Saale des 

Gasthauses 
Schmidt

Kl. Lichtenau 
vamerau 
parschau 
Trappenfelde

bis 6. April nur Ausgabe

8 3
6

Ließau 
in der Schule

Ließau vom 8.—10. 
April

am 10. April 
nur Ausgabe

9 3 Kunzcndorf Kunzendorf vom 11.—16. am 16. April
6 im Saale des 

Gasthauses 
Mollenhauer

Altweichsel 
Biesterfelde 
Adl. Renkau

April nur Aufgabe

10 3 Kl. Montau Kl. Montau m. Zi vom 17.-20. am 20. April
b im Saale des 

Gasthauses 
Schröder

gahnen
Gr. Montan

April nur Ausgabe

11 3 Wernersdorf Wernersdorf vom 22.—25. am 25. April
6 im besonderen 

Zimmer des 
Gasthauses 
vorm. Dau

Forstgut Montau m. 
Klossowe, pieckel

April nur Ausgabe

12 3 Mielenz Mielenz vom 26. April am 1. Mai
6 im besonderen 

Zimmer des 
Gasthauses 
Kaschubows ki

Altmünsterberg
Schönau

bis 1. Mai nur Ausgabe
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Kopf wie vor. Kopf wie vor
13 3 Gnojau

6 im Saale des 
Gasthauses 
Meyer

Gnojau 
Simonsdorf

vom 2.-4. 
Mai

am 4. Mai 
nur Ausgabe

14 3 Heubuden
6 i.Spritzenhaus

Heubuden 
Altenau

vom 6.—8.
Mai

am 8. Mai 
nur Ausgabe

15 3 Ralthof
b im Saale des 

Gasthauses 
Felchnerowski

Ralthof 
Dammfelde 
Stadtfelde 
Warnau 
Raminke

vom 10.—18. 
Mai

am 18. Mai 
nur Ausgabe

16 3 Schadwalde
6 in d. Wagen

remise d.Gast- 
Hauses Lange

Schadwalde 
Blumstein

vom 21.—23 
Mai

am 23. Mai 
nur Ausgabe

17 3 Gr. Lesewitz
6 im Saale des 

Gasthauses 
Steffen

Gr. Lesewitz 
Rl. Lesewitz 
Herrenhagen 
Jrrgang 
Tragheim

vom 24.-29.
Mai

am 29. Mai 
nur Ausgabe

18 3 Lindenau
6 im Saale des 

Gasthauses 
Briggmann

Lindenau 
Tannsee 
Halbstadt 
Niedau

vom 30. Mai 
bis 6. Juni

am 6. Juni 
nur Ausgabe

19 3 Lupushorst
6 im Saale des 

Gasthauses 
vorm. Rarsten

Lupushorst
Gr. Mausdorf 
Horsterbusch 
Wolfsdorf a. d. Nog. 
Hakendorf-Robach 
wiedau

vom 7.—12. 
Juni

am 12. Juni 
nur Ausgabe

20 3 Laakendorf
b im Saale des 

Gasthauses 
Löschke

Laakendorf 
Neulanghorst 
Rrebsselde 
Rosenort

vom 13.—18 
Juni

am 18. Juni 
nux Ausgabe

21 3 Einlage a. d. 
Nogat

6 wird noch be
kannt gegeben

Einlage a. d. Noa. vom 19.—20. 
Juni

am 20. Juni 
nur Ausgabe

22 3 Zeyer
b im besonderen 

Zimmer des 
Gasthauses 
Neumann

Zeyer 
Stuba

vom 21.—24. 
Juni

am 24. Juni 
nur Ausgabe

23 3 Zeyersvorder
kampen

6 im besonderen 
Raum des 
Gasthauses 
Thießen

Zeyersvorderkampen vom 25.—26. 
Juni

am 26. Juni 
nur Ausgabe

24 3 Jungfer
k im Saale des 

Gasthauses 
Rrczemnitzki

Jungfer 
Rettlau 
Neudorf

vom 27.—29. 
Juni

am 29. Juni 
nur Ausgabe

25 3 Grenzdorf B 
b im Saale des 

Gasthauses 
Sellke

Grenzdorf B vom 1.—3. 
Juli

am 3- Juli 
nur Ausgabe

26 3 Holm
d im besonderen 

Zimmer des 
Gasthauses 
Gnndemann

Holm 
Stobbendorf 
Grenzdorf A

vom 4.—8. 
Juli

am 8. Juli 
nur Ausgabe

27 3 Neustädter- 
wald

b im Saale des 
Gasthauses 
vormHermann

Nekstädterwald vom 9.—10. 
Juli

am 10. Juli 
nur Ausgabe

28 3 Walldorf
6 im Saale des 

Gasthauses 
Jochem

walldvrf
Reinland
Rl. Mausdorferweide

vom 11.—13. 
Juli

am 13. Juli 
nur Ausgabe

29 3 Tiegenhof
6 im Saale des 

„Deutschen 
Hauses"

Tiegenhof 
pletzendorf 
platenhof 
Orloff 
Orlofferfelde 
Petershagen (der 

näher liegende Teil)

vorn 12.—24. 
August

am 24. Aug. 
nur Ausgabe

30 3 Fürstenau 
b im besonderen 

Zimmer des 
Gasthauses 
Lemke

Fürstenau
Rl. Mausdorf

vom 26.-29. 
August

am 29. Aug. 
nur Ausgabe

Danzig, den 8. Februar 4929.

31 3 Marienau Marienau vom 30. Aug. am 5. Sept.
d im besonderen 

Zimmer des 
Gasthauses 
vorm.Jungins

Rückenau 
Tiege

bis 5. Sept. nur Ausgabe

32 3 Neuteich Neuteich vom 6.—21. am 21. Sept.
b im Saale des 

Schützen
hauses

Tralau 
Eichwalde 
Leske 
Trampenau 
Neuteichsdorf 
Mierau 
Brodsack

September nur Ausgabe

33 2 Ladekopp Ladekopp vom 23.-26. am 26. Sept.
b im Saale des 

Gasthauses 
wittbrodt

pietzkendorf 
Neunhuben 
Bröske

September nur Ausgabe

34 2 Reimerswalde Reimerswalde von: 27 —30. am 30. Sept.
d im besonderen 

Raum des 
Gasthauses 

^Fieguth

Neuteicherwalde September nur Ausgabe

35 2 Tiegenhagen Tiegenhagen vom 1.—4. am 4. Okt.
d im Saale des 

Gasthauses 
Rl. Holländer

Petershagen (der 
näher liegende Teil)

Oktober nur Ausgabe

36 2 Tiegenort Tiegenort vom 5.—10. am 10. Okt.
d im Saale des 

Gasthauses 
will

Ratteherberge 
Rehwalde 
Altendorf

Oktober nur Ausgabe

37 2 Brnnau Brnnau von, 11.—16 am 16. Okt.
6 im Saale des 

Gasthauses 
„AltesSchloß"

Altebabke 
Jankendorf 
Rüchwerder 
Scharpau 
Beiershorst

Oktober nur Ausgabe

38 2 Fürstenwerder
6 im besonderen 

Zimmer des 
Gasthauses 
Dorloff

Füstenwerder vom 2.—4. 
Dezember

am 
nur

4. Dez. 
Aufgabe

Staatliches Eichamt.

veröffentlicht!
Die Eichlistenvordrucke gehen den Gemeinden in diesen Tagen zu. 

Ich mache die Gemeinden die Aufnahme sämtlicher am eichpflichtigen 
Verkehr beteiligten Personen zur Pflicht; sie haben gleichzeig auf 
vollständige Beteiligung hinzuwirken.

Tiegenhof, den ^3» Februar l929-
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Standesamtsvordrucke.

Unter Bezugnahme auf meine Rreisblattbekanntmachung vom 
18. Januar 1929 (Rreisblatt Nr. 4) ersuche ich die mit der Einrei- 
chung der Nachweisung über den Bedarf an staatsseitig zu liefernden 
Drucksachen für das Kalenderjahr 1930 noch rückständigen Herren 
Standesbeamten, dieselbe nunmehr

bis spätestens zunr 28 LebvunV 1929 
einzureichen.

Tiegenhof, den l§. Februar 1929.
Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausfchuffes.
l(r. ------------------

Uosten der Gemeindewahlen.
Die nachstehend verzeichneten, mit der Abführung der Aasten der 

Gemeindewahlen gemäß Areisblattbekanntmachung vom 18. Januar 
^29 — Ureisblatt Nr. H — noch säumigen Gemeinden ersuche ich, 
diese nunmehr 10 an die Areiskommunal-
kaffe hierselbst abzuführen.

Altweichsel 7,27 G, Barenhos 9,07 G Beiershorst 5,40 G, Biester- 
selde 6,95 G, Blumstein 4,37 G, Brodsack 7,20 G, Broeske 8,43 
G, Eichwalde 10,58 G, Einlage 11,25 G, Heubuden 9,84 G, 
Aunzendorf 18,78 S, Gr. Lesewitz 13,83 G, Al. L-sewitz 3,02 G, 
Al. Lichtenau 13,63 G, Ließau 31,58 G, Marienau 24,37 G,Mierau 
8 94 G Gr.Montau 11,71 G, Al. Montau 12,86 G, Gr. Mausdorf 
12,86 G, Al. Mausdorf 7,98 G, Neukirch 18,58 G, Neulanghorst 
4,50 G, Niedau 6,05 G, palschau 14,79 G, pieckel 26,75 G, 
pletzendorf 2,05 G, Schc-walde 9,78 G, Scharpau 2,96 G, Lie- 
genort 18,59 G, Tralau 8,04 G, Trampenau 5,66 G, Trapxen- 
felde 2,96 G, Walldorf 5,79 G, Zeyersvorderkampen 16,78 G.

Tiegenhof, den fs. Februar tyry. .
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausfchusses.
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Nr. s. Rufenthaltsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land- 

jäger des Kreises ersuche ich festzustelleu und binnen 14 Tagen an« 
zuzeigen, ob dort der Fleischergeselle Georg Biletzki, geb. 26. 2. 4693 
wohnhaft ist bezw. wohin derselbe verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 15. Februar 1929.

Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder. 
Wohlfahrtsamt.

Nr. 6. ------------------
Versorgung der Minden mit Rundfunk.
Es ist dem Danziger Blinden-Fürsorgeverein E. v. mit Unter

stützung der Post- und Telegraphenverwaltung in Danzig gelungen, 
sämtliche Blinden, welche um Anschluß au den Rundfunk gebeten 
haben, mit Empfangsgerät zu versehen. Insgesamt haben bis jetzt 80 
Blinde solches Gerät unentgeltlich erhalten. Die laufenden Gebühren 
für die Benutzung des Rundfunks werden den Blinden von der post- 
und Telegraphenverwaltong erlassen, sodaß sie besondere Aufwendun
gen nicht zu mache«: haben.

Diejenigen Herren Gemeindevorsteher, in deren Gemeinden sich 
Blinde befinden, denen von dieser Vergünstigung nichts bekannt ist, 
ersuche ich entsprechend hinzuweisen mit dem Bemerken, daß Anträge 
auf Bewilligung von Rundfunkgerät an den Danziger Blinden-Für
sorgeverein Danzig-Langfuhr, Königstal zu richten sind.

Tiegenhof den «5. Februar 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 7. ------------------
Besetzung einer Hebammenstelle

Die Bezirkshebammenstelle in Schöneberg ist spätestens zum 1. 
April d. Is. zu besetze«:. Der Kreis gewährleistet ein Mindesteinkom
men und übernimmt die Beiträge zur Krankenkasse sowie Angestellten- 
verficherung. Die näheren Anstellungsbedingungen können im Büro 
des Kreishauses (Zimmer Nr. ,6) eiugesehen werden. Schriftliche 
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften sind bis zum 
4. März hierher einzureichen.

Tiegenhof, den 16. Februar 4929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder

Nr. 8. ------------------
Fortsetzung betr.

Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.
Es sind weiter von mir bestätigt worden:

Lf
d.

 Nr
. 1

Gemeinde

a) Gemeindevorsteher 
ds Schöffen 

ä) stellv. Schöffe

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

Zuname Vorname, Stand
1 2 3 4 5 6

111 Reinland c Möller Johann Arbeiter Neuwahl
U2 Petershagen a Figelski Eduard Händler
U3 Bröske ä Kucklack Gustav Arbeiter

bisher SchöffeU4 Neuteichs- a Nikolay jun. Robert Hofbesitzer
dorf b Neufeld 

c Salewski 
ck Höldtke

Ernst 
Paul 
Jakob

Instmann 
Arbeiter

Neuwahl

WiederwahlU5 Neulang- 
horst 
Tiegenhof, >

c Joachim

de«: 18. Februar

Max

1929.

Besitzer

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. —-------------

Nachweisung über Handwerksbetriebe.
Die Ortsbehörden des Kreises, die mit der Linreichung der ihnen 

mit Schreiben der Handwerkskammer vom 2 s. I- d. Is. zur Ausle
gung zugegangenen Betriebsnachweisung im Rückstände sind, ersuche 
ich mir die Nachweisung sofort herzusenden.

Tiegenhof, den 20. Februar 4929.

Der Landrat
Nr. 10, ------------------

Bekanntmachung.
Durch die unterzeichnete Kasse und deren Zweigstelle Neuteich 

erfolgt sogleich die Auszahlung einer dritten Rate von 50 Gulden 
für jedes Konto auf die «riiASineldeteit aufgewerteten Spargut
haben.

ktrirn iruv «»v ttoirtoLntzsbst», deren 
rlufrnertnirgeairsprnLh SOs) nicht nbersteiAt, er-

Tiegenhof, den 21. Februar 4929.

Sparkasse des Kreises Großes Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Gr. Werderkommune.

Die Wahl für den nach dem Turnus ausscheidende«: Repräsen
tanten des Schönauer Bezirks der Gr. Werderkommune, bestehend aus 
de«: Ortschaften Scbönau, Wernersdorf, Mielenz, Altmünsterberg, 
Schadwalde, Blumstein, Traaheim, Warna«: und Tralau findet am 
Montag, den 4. März, nachmittags Z Uhr, im Gasthaus zu Altmünster
berg statt.

Die Herren Gemeindevorsteher vorgenannter Ortschaften werde«: 
ersucht, einen mit Vollmacht versehenen Deputierte«: zu der Wahl 
senden zu wollen.
Das Repräfentanten-Kollegium der Gr. Werder

kommune.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggeftellt und an: Lager:

Abt. O. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
„ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde-

sitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Lrmitteluug 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsvcrhältnisse eines Hilfs

bedürftigen.
6s. Rechn::ngen für auswärtige Armenverbände.

6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Iagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Iagdpgchtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Iagdverpachtung.

10. Iagoxachtvertrag.
1 y. Antrags-und Fragebogen auf Erwerbslosenunter

stützung.
12. neu Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose. 
l2s.Zahlungsl:ste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jede«:

Monats.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1h. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Ouittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Geffentliche Steuermahnung.
19. Ersuche«: an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung:
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosen: pfändungsversuch.
24. Versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an de«: Schuldner.
28. Benachrichtigung an de«: Schuldner über de«: Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a . Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a . Abschrift des vorläufige«: Zahlungsverbotes an de«: 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmel0nng.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
„ „ ,, 35. Urlisten für Schöffe«: oder Geschworene.

Abt. X Nr. «. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugüis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranke«: usw. i«: eine Anstal
s. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranke«: usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander- 

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über de«: Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
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Abt. Nr. l2. Strafverfolgung.

lZ. verantwortliche Vernehmung.
Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.

t5. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16s Ursprungszeugnis (für Markte).
1?. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18s. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.

,, ,, ,, 20. Bauerlaubnis.

Abt. Nr. 2os. Todesbescheinigung.
21« Beerdigungsschein.

LÜV Schie-surLniieV:
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.

2. Vorladung für den verklagten.
3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Bilanz
-er Sparkasse des Kreises Gr. Werder in Tiegenhof per 31. 12. 1928.

Gewinn- und Verlust-Rechnung für 1928

Aktiva:
1. Barer Kassenbestand 55 559,86 G.
2. Postscheckkonto 10622,19,,
3. Guthaben bei anderen Geldanstalten 1116417,58,,
4. Desgleichen K 5618,91 28825,- „
5. Kontokorrentkreditforderungen 102288,01 „
6. Eigene Wertpapiere 187965,10,,
7. Darlehen gegen Realsicherheiten 

und Bürgschaften 18194,31,,
8. Darlehen an Genossenschaften 21057,10,,
9. Darlehen an öffentlich rechtliche

Körperschaften 138771,55,,
10. Darlehen gegen Hypotheken 1064089,35,,
11. Vorschüsse 2987,40,,
12. Inventarkonto 9000,— „

Passiva:
1. Bankschulden (Verrechnungskonten) 1815,98 G.
2. Spareinlagen 1734761,56,,
3. Giroanlagen 868892,98 „
4. Kassenkonto K 86,06 441,48 „
5. H 5618,91 Einlagen 28383,52 „
6. Sicherheitsrücklage 84000,— „
7. Aufwertungskonto 37 481,95 „

Zusammen 2 755 777,47 G Zusammen 2755777,47 G

Soll:
1. Verwaltungskosten 51253,44 G.
2. Buchmäßige Kursverluste bei 

eigenen Papieren 4250,— ,,
3. Abschreibung auf Inoentarkonto 1682,39,,
4. Reingewinn 25725,81 „

Sa. v. 82 911,64 G.
Verteilung: 
Sicherheitsrücklage 10 785,52 G.
Aufwertungskonto 14 940,29 „

Haben.
1. Zinsgewinne 78 782,92 G.
2. Spesenkonto 4128,72,,

Sa. v. 82911,64 G.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. S Neuteich, -en 1. März 1929

Bekanntmachungen des !Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ---------- -------
Haushaltsanschlage für die Landschulen.
Mit der Aufstellung der Haushaltsanschläge für die ländlichen 

Schulen muß alsbald begonnen werden.
Die Herren, stettvevtveteir-err drv SchirL

Vsvsterirde werden ersticht, an Hand der Haushaltsanschläge für 
1928 die Aufstellung der Haushaltsanschläge für 1929 brsehtsitirigt 
vorzunehmen, so daß sie mir stz-irtrstoits den 20. März er. zuge
hen. Die Erreichung der Anschläge erfolgt, wie im Vorjahre in 

Dtrrssühvttirg Vordrucke hierzu sind in der Kreisblatt- 
druckerei von Pech in Neuteich käuflich zu haben. Andere z. B. vev- 
«rltet* Vsv-Vueke -üvseir

Bei der Aufstellung der Anschläge ist folgendes zu beachten: 
t. Es müssen <rÜ* Einnahmen genau ermittelt und in voller Höhe 

eingesetzt werden. Sind bei einzelnen, zu 1—5 angegebenen Po
sitionen Einnahmen nicht zu erwarten, so ist die» iir -Lv 
treffeirdeit Spalte zu vernickelt, dies gilt auch hinsicht
lich der Ausgaben.

2. Es dürfen nur die uirbediitKt erforderlichen Ausgaben veran
schlagt werden.
Lu L 2 ä Durch Verordnung des Senats vom 9. so. 1923 ist 
die Vergütung für ungeprüfte Handarbeitslehrerinnen mit der Maß
gabe festgesetzt, daß die Vergütung bis zur Höhe von 3,52 G fikc 
die Stunde (80O/0 von 4,40 G) zu bemessen ist. Bei 2 wochenstun- 
den Handarbeitsunterricht wird ein Betrag von 380 G im Etat 
einzusetzen sein. Nur die tatsächlich erteilten Stunden werden ver
gütet.
Iu L 2 e, t und 8- Die bisherigen Sunnnen für den Religions
unterricht der konfessionellen Minderheiten sind zu verdoppelt!, da 
der Stundensatz ^,^0 G beträgt. Die Wegevergütung des Lehrers 
beträgt nach wie vor 20 p und ist zu berechnen, sobald die Ent
fernung vom Wohnort des Lehrers bis zur Schule des Unterrichts
ortes mehr als 2 km beträgt. Für Wandertage und Veranstaltung 
des weihnachtsfestes sind auch wie im Vorjahre entsprechende Be
träge einzusetzen.
Air 8 S b find für Haftpflichtversicherung 18 G einzusetzen.

Als Brennmaterial sind im Kostenersparnisinteresse Kohlen und 
und Tors zu beschaffen. Von Beschaffung größerer Holzvorräte ist 
abznsehen.

Hinsichtlich der Lehr- und Lernmittel verweise ich auf die Ver
fügungen des Senats vom 8. und 14. 7. ^927 — Amtl. Schulblatt 
vom I. 8. 1927 — und ersuche, den Vorschriften gemäß zu verfahren. 
Der im Vorjahre für Lernmittel bestimmte Mindestbetrag von 150 G 
gilt auch für das nächste Rechnungsjahr.

Nachdem der Etat unter Beachtung vorstehender Grundsätze auf
gestellt ist, hat ihn der Schnlvorst«ttd in den Einzelheiten genau 
zu prüfen, unterschriftlich zu vollziehen und 1 Exemplar dem Ge
meindevorsteher zugehen zu lassen. Die unterschriftliche Vollziehung 
erfolgt durch den stellv. Vorsitzenden und 2 Mitglieder des Schulvor- 
standes.

Tiegenhof, den 18. Februar 1929.

Der Landrat
Nr. ------------------

Obligatorische Leichenschau.
Anstelle der im Kreisblatt Nr. s bekanntgegebenen vom Senat 

unter dem 2g. Dezember 192s erlassenen Lnnds»polrze4lr-Hen 
AnOr-nnnA betreffend Einführung der obligatorischen Leichenschau 
hat der Senat unterm gleichen Datum eine PoNzetversrdnrriiK 
betreffend^ Einführung der obligatorischen Leichenschau erlassen, die 
im Staatsanzeiger Teil I S. 73 abgedruckt ist. Die Landespolizeiliche 
Anordnung vom 28. Dezember 1928 ist gleichzeitig aufgehoben worden.

Die Polizeiverordnung hat denselben Wortlaut wie die Landes, 
polizeiliche Anordnung bis auf den Z 4, der jetzt wie folgt lautet:

8 4-
Zuwiderhandlungen gegen die HA 1, 2 und 3 dieser Verordnung 

werden mit Geldstrafe bis zu so Gulden, an deren Stelle im Unver- 
mSgensfalle entsprechende Haft tritt, bestraft.

Es handelt sich mithin lediglich um eine Formänderung, durch 
welche die Durchführung der obligatorischen Leichenschau in keiner 
Weise beeinflußt wird.

Tiegenhof, den 26. Februar 1929.
Der Landrat.

Nr. (b. ------------------
poNzet-verordnung betr. den Schutz von 

Wildenten.
Auf Grund von H sZ6 des Gesetzes über die Allgemeine Lan

desverwaltung in Verbindung mit H zo des Feld- und Forstpolizei- 
Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. September 
1927 wird folgendes verordnet:

8 1-
Das Abschießen und Einfängen von Wildenten 'wird im gesam

ten Gebiet der Freien Stadt Danzig einschließlich des Meeresstrandes 
und des Rüstemneeres bis zürn Beginn der gesetzlichen Schonzeit ver
boten.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden nach 8 30 

des Feld- und Forstpolizeigesetzes mit Geldstrafe bis zu 150 G oder 
mit Haft bestraft.

8 3.
Diese polizer-verordnung tritt sofort in Kraft.
Danzig, den 2(, Februar 1929.

Der Senat
Abteilung für Landwirtschaft, Domänen u. Forsten.

Dr. Sahm. Lvert.
veröffentlicht!
Die Polizeiverordnung ist am 21. d. Mts. in Kraft getreten. 
Tiegenhof, den 25. Februar 1929.

Der Landrat.

Nr Lichtspielveranstaltungen.
Ich weise auf die im Staatsanzeiger Teil!, Nr. 1^, erschienenen 

nachstehenden Polizeiverordnungen hin:
1. Polizeiverordnung über die Prüfung von technischen Leitern von 

Lichtspieloeranstattungen an Schulen und in der Jugendpflege vom 
!. 2. 1929.

2. Polizeiverordnung betr. Abänderung der Polizeiverordnung über 
die Sicherheit in Lichtspieltheatern vom 1. 2. 1929.

5. Polizeiverordnung betr. Abänderung der Polizeiverordnung über 
die Prüfung von Lichtspielvorführern vom 1. 2. 1929.

Tiegenhof, den 25. Februar 1929.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werdest für den Monat März folgende Termine festgesetzt: 
Liege,,Hof Montag, den 4- 3- 1929, 9 Uhr vormittags, vor

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats, 
Sittisitsöcf: Montag, den 11. z. 1929, mittags Uhr, vor

dem Bahnhof,
Neureich: Freitag, den 22. 3. 1929, mittags 1 Uhr, vor

dem Hotel „Deutsches Haus".
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 

Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 20. Februar 1929.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Neichsversicherungsordnung.

von der Landesversicherungsanftalt für Invalidenversicherung 
Freie Stadt Danzig sind die Aenderungen der Reichsverficherungs- 
ordnung auf Grund Danziger Gesetze und Verordnungen mit Aus
nahme der Bestimmungen über die Unfallversicherung, die demnächst 
nach völliger Umarbeitung in neuer Fassung erscheinen, in Buchform 
(geheftet) herausgegeben. Der preis beträgt 5 —G für ein Exemplar. 
Bestellungen sind direkt an dieLandesversicherungsanstalt zu richten.

Tiegenhof, den 20. Februar 1929.
Der Vorsitzende des Dersicherungsamts.
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Nr.

Fortsetzung betr.
Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.

Es sind weiter von mic bestätigt worden:

Tiegenhof, den 25. Februar 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. 5. ------------------

Personalien
In den Schulverstand der ev. Schule in Neumünsterberg ist der 

Matrose Anton Graw aus Barenhof als Familienvater gewählt und 
für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den Februar 4929.
Der Landrat.

Nr. 6. --------------—

kf
d.

 Nr
. l

Geineinde

«) Gemeindevorsteher 
cs Schöffen 

ä) stellv. Schöffe

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

Zuname vortiame Stand
I 2 3 5 6

U6 Vogtei 3 Heidebrecht 
b Bielfeldt 
e Heidebrecht

Art hurj 
Gustav 
Otto

Hofbesitzer 
Landwirt 
Hofbesitzer-

Neuwahl 
bish. Gem.vorsi. 
Neuwahl

N7

U8

Altenau

Schönau

3 Brucks 
b wiehler 
e Schulz 
ci Feistner 
3 wiebe

Bernhard 
Heinrich 
Johann 
Johann 
Johann

Arbeiter

Hofbesitzer

Wiederwahl

Neuwahl

Jagdscheine.
In der Zeit vom Dezember ty28 bis sö. Januar 

haben Jagdscheine erhalten:
1. Iahresjagdfcheine

Inspektor Erich Penner-Brodsack, Lehrer Geörg Schulz - 
Reimerswalde, Hofbesitzer Adolf Claassen-Wernersdorf, 
Hofbesitzer Artur Iochem-Reimerswal-e, Hofbesitzer Gott, 
fried Hannemann-Reimerswalde, Landwirt Willy Neu- 
feld-Kl, Montan, Hofbesitzer Albert Woelke-Neuteichsdorf, 
Hofbesitzer Willy Bergmann-Gr. Montan, Gutsbesitzer 
Johann Mäkelburger-Gr. Montau, Gutsbesitzer Walter 
Wadehn-Gr. Montau, landwirtschaftlicher Beamter Dito 
Andres-Kl. Lichtenau, Landwirt Karl Pirl-Bareudt, Hof
besitzer Johannes Pollikowski-Holm, Landwirt Albert 
Neufeld-Kl. Montau, Hofbesitzer Dito Krüger-Reimers- 
walde, prakt. Arzt Dr. med. Doebel.Ließau, Besitzer Walter 
Froese-Biesterfelde, Tierarzt Dr. Studzinski-Altweichsel, 
Gutsbesitzer Herniann Harder-Palschau, Landwirt Cor
nelius Ianson-Tiege, Hofbesitzer Johannes Wiens-Dame- 
rau, Hofbesitzer Gerhard Mekelburger-Gr. Lichtenau, 
Amtsvorsteher Ernst Willems-Biesterfelde, Landwirt Jo
hannes Bergmann-Biesterfelde, Hofbesitzer Hugo Hanne- 
mann-Grlofferfelde, Landwirt Richard Behrendt-Tie 
genort, Gutsbesitzer Julius Karsten-Wernersdorf, Hof
besitzer Gustav Entz-Neumünsterberg, Landwirt Wal
ter Wiebe-Schönau, Rentier Johann van Riesen-Schön- 
see, Hofbesitzer Johannes Hamm-Trampenau, Landwirt 
Gtto Andres-Mierau, Landwirt Willy Nickel-Werners
dorf, Landwirt Rudolf Ian;en-Kl. Montau, Landwirt 
Dtto Neufeld-Wernersdorf, Landwirt Dito Nickel-Wer
nersdorf, Landwirt Willy Neufeld-Tiege, Kaufmann Ernst 
Schmidt»Gr. Lichtenau, Hofbesitzer Dito Enß-Raminke, 
Hofbesitzer Artur Enß.Stadtfelde, Landwirt waldemar 
Neumann-Altweichsel, Hofbesitzer DttoMierau-Altmünster
berg, Landwirt Richard Ianzen-Kl. Rlontau, Hofbesitzer 
Hans Ianßon-Neukirch, Ziegeleibesitzer Julius Renk- 
Kalthof, Landwirt Fritz Dück-Halbstadt, Hofbesitzer Wal
ter Lose-Gr. Lichtenau, Strommeister Ernst Katzke-Zeyer, 
Hofbesitzer Johannes Pappenfüß-Reinland, Hofbesitzer 
Wilhelm Fast pletzendorf, Gutsbesitzer Heinrich warken- 
tin-pordenau, Gutsbesitzer Gustav warkentin-pordenau, 
Amtsvorsteher Walter Flindt-Barendt, Landwirt Kurt 
Conrad-Barendt, Hofbesitzer Gerhard Fieguth-Schönau, 
Gastwirt Dito Bremert-Holyr, Hofbesitzer Georg Nickel- 
Schönsee, Gutsbesitzer Alfred Winter-Trappenfelde, Guts

besitzer Heinrich Brucks-Heubuden, Oberzollkontrolleur 
Stark-Wolfsdorf a. d. Nog., Hofbesitzer Mock-Horster- 
dusch, Landwirt Gustav Enß-Warnau, Kaufmann Fr. 
Wittke-Neuteich, Hofbesitzer Dito Harder-Warnau, Amts
vorsteher Gustav Wiens-Bärwalde, Kaufmann Walter 
Priebe-Neumünsterberg, Tierarzt Dr. Hans Schlsttke- 
Schöneberg a. d. w., Hofbesitzer Hans Penner-Trampe- 
nau, Rentier Willy Loewen Schadwalde, Landwirt Willy 
Dyck-Schönhorst, Landwirt Walter Lpp-Wärnau, Käse- 
reibesitzer Max Kobel-Schönsee, Landwirt Johann 
van Riesen Schönsee, Landwirt Abrahain Froese-Schön- 
see, landw. Beamter Alfred Sachse-Tragheim, Hofbesitzer 
Heinrich Wiens-Kalthof, Hofbesitzer Heinrich Zoernack- 
Heubuden, Landwirt Erich Thiel-Einlage a. ü. Nog., 
Landwirt Aron Will-Kl. Lesewitz, Gutsbesitzer Ernst 
Kroehn-Schönau, Hofbesitzer Hermann Wiebe-Lupushorst, 
Hofbesitzer Heinrich wiebe-varschau, Hofbesitzer August 
Woike-Schönau, Landwirt Gerhard Driedger-Tiege, Land
wirt Paul Engbrecht-Barendt, Hofbesitzer Erich Dyck- 
Brodsack, Hofbesitzer Gustav Enß-Brodsack, Landwirt 
Artur Aoiring-Drlofferfelde, Gutsbesitzer Ernst Schülke- 
Tralau, Landwirt Cornelius Dyck-Ladekopp, Landwirt 
Dtto Dyck-Ladekopp, Gastwirt Artur Wiebe-Ladekopp, 
Landwirt Hans Hamm-Ladekopp, Hofbesitzer Gtto Hanne- 
mann-Tiegenhagen, Landwirt Heinrich Wall-Rosenort, 
Landwirt Hermann Eichhorn-Lakendorf, Hofbesitzer Gustav 
Bunde-Rosenort, Staatsförster Artur Schneekloth.Mon- 
tauerforst, Gutsbesitzer Erich Lbeling-Kunzendorf, Land, 
wirt Gustav Regehr-Rückenau, Landwirt Erich wiebe, 
Tiege, Gutspächter Willy Friedrich-Gr. Lichtenau, Guts
besitzer Kurt Bodin-Fürstenwerder, Gutsbesitzer David 
van Riesen-Rosenort, Hofbesitzer Hermann Staeß-Einlage 
a. d. Nog., Kaufmann Gtto Karsten-Schöneberg a. d. w., 
Käsereibes. Erich Howald-Lupushorst, Gutsbes. Reinhard 
Tornier-Trampenau, Hofbes. Erich Ianzen-Zeyer, Guls- 
bes. Ernst Penner-Ließau, Landwirt Dswalü wiebe- 
Neuteichsdorf, Gutspächter Friedrich Doehring-Tannsee, 
Landwirt Emil Lemke-Neustädterwald, Hofbesitzer Jo
hann Steinfeldt-Neustädterwald, Gutsbesitzer Friedrich 
Strich-Gr. Lichtenau, Hofbesitzer Robert Foth-Küch- 
werder, Gutsbesitzer Gustav Schroedter-Mierau, Land
wirt Adalbert Enß-Pcangenau, Hofbesitzer Max Volk- 
mann-Damerau, Hofbesitzer Bruno Schulz-Fürstenwerder, 
Landwirt Emil Wall-Kl. Lesewitz, Hofbesitzer Artur 
Behrendt-Trappenfelde, Hofbesitzer Jacob Reimer-kinde- 
nau, Hofbesitzer Bruno Doehring-Neuteichsdorf, Landwirt 
Walter Claaßen-Eichwalde, Dr. ing. Hermann Gaertner- 
Neuteich, Gutsbesitzer A. Sommerfeld Gr. Mausdork, 
Hofbesitzer Friedrich Kleln-Grenzdorf B, Hofbesitzer Wil
helm Thießen.Grenzdorf B, Landw. Aron Bueckert-Schad- 
walde, Hofbesitzer Emil Epp-Kl. Lichtenau, Hofbesitzer M. 
Penner-Neumünsterberg, Hofbesitzer Johannes Dyck-Neu- 
münsterberg, Hofbesitzer Hermann Epp-Vierzehnhuben, 
Hofbesitzer Gustav Ianson-Ließau, Hofbesitzer Johannes 
Wiebe-Mierau, Landwirt Helmut Karsten-Wernersdorf, 
Gutsbesitzer Max Tornier-Tragheim, Hofbesitzer Her
mann Claaßen-Niedau, Landwirt Kurt Wiebe-Ließau, 
Hofbesitzer Dtto Froese-Gr. Mausdorf, Landwirt Gtto 
Schulz-Grenzdorf B, Gutsbesitzer Hermann Ianßon-Vr- 
loff, Hofbesitzer. Johann Staeß-Einlage a. d. Nog., Guts
besitzer Helmut Eichholz-Damerau, Hofbesitzer Johannes 
Warkentin-Mielenz, Hofbesitzer Erich Frowerk-Palschau, 
Gutsbesitzer Rlax Friedrich-Palschau, Molkereibesitzer 
Johannes Ianzen-Kalthof, Hofbesitzer Heinrich Wiebe- 
Bröske, Gutsbesitzer Ernst Pohlmann-Mielenz, Hofbe
sitzer Gustav Horn Vierzehnhuben, Landwirt Herbert 
Zimmermann-Tragheim, Landwirt Ernst Pauls-Brod- 
sack, Hofbesitzer Gustav Loewen-Heubuden, Hofbesitzer 
Richard Mürau-Gnojau,- Hofbesitzer Gustav Hiegulh- 
Kunzendorf;

2. Tagesjagdscheine:
Fritz Kielmann-Altmünsterberg, Landwirt Johannes Fast.



Leske, Landwirt Bernhard Dyck-Wernersdorf, Hofbesitzer 
Richard Harder-Leske, Hofbesitzer Theodor Dyck-Porde- 
nau, Hofbesitzer Hermann Froese-Schönhorfl, Hofbesitzer 
Erich Regier-Leske, Hofbesitzer Johannes Fast Leske, 
Hofbesitzer Johannes Kroeker-Heubuden, Landwirt Erich 
Kroeker-Heubuden, Landwirt Willy Regehr-Heubuden, 
Hofbesitzer Johannes Loewen-Heubuden, Hofbesitzer Jo
hannes Behrends-heubuden, Hofbesitzer Lornelius Dcied- 
ger-heubuden, Hofbesitzer Willy Ringe-Leske, Hofbesitzer 
Bruno Reimer-Leske, Landwirt Artur Wiens-Bärwalde, 
Landwirt Lornelius Heidebrecht-Bärwalde, Bahnhofsver
walter Bernhard Basner-Heubuden, Hofbesitzer Jacob 
Neufeld-Neuteicherwalde, Landwirt Alfred Enß-Warnau, 
Landwirt Erich Schroeder-Rückenau, Landwirt Wilhelm 
Tornier-Parschau, Landwirt Boelke-Gr. Lichtenau, Land
wirt Willy Meermann-Ladekopp, Hofbesitzer Heinrich 
Wiebe-Bröske, Landwirt Hermann Llaaßen-Ladekopp, 
Landwirt Otto Dyck II-Ladekopp, Rentier Jacob Wiebe- 
Ladekopp, Landwirt Hermann Folchert-Ladekopp, Land
wirt Franz Wiens-Ladekopp, Landwirt Willy Werner- 
Ladekopp, Hofbesitzer Aron Reimer-Neunhuben, Land
wirt Heinrich Bergen-Fürstenau, Landwirt Dtto Werner- 
Ladekopp, Kaufmann Dtio Wiebe-Neuteich, Hofbesitzer 
Walter Kurt-Tragheim, Landwirt Kurt Loewen-Blum» 
stein, Gberpostrat Friedrich Bodin-Fürstenwerder, Land
wirt Gustav Sprunk-Heubuden, Landwirt Jacob Mekel- 
burger-Tiege, Kaufmann Emil Loeppke-Neuteicherwalde, 
Landwirt Herrmann Regier-Rosensrt, Landwirt Gerhard 
hetdebrecht-platenhof, Hofbesitzer Rudolf Homann-Rei- 
merswalde, Gutspächter Kurt Bielfeldt-Tannsee, Land
wirt Gerhard Dyck-Halbstadt, Hauptlehrer Paul Mastern- 
Neumünsterberg, Telegrapheninspektor Paul Schröter- 
Danzig, z. Zt. Schönsee, Landwirt Mtto Klingenberg- 
wiedau, Landwirt Willy Moede-Schönsee, Landwirt 
Hermann Dyck I!-Prangenau, Hofbesitzer Eduard harder- 
Schöneberg a. d. W., Rentier Franz Dyck-Schöneberg 
a. d. W., Gemeindevorsteher Ennl Grodnick-Schöneberg 
a. d. w., Rentier Fritz Mischke-Schöneberg a. d. w., 
Landwirt Herbert Frowerk-Prangenau, Landwirt Jo
hannes Berzmann-Prangenau, Gkonom Heinrich Wiens- 
peiershagen, Hkonom Kurt wiens-peterrhagen, Land
wirt Willy Werner-Neunhuben, Hofbesitzer Heinrich 
Wiens I-Kalteherberge, Landwirt Erich Iost-Neuteicher- 
hinterfeld, Landwirt Albert Neufeldt-Rücksnau, Hofbe
sitzer Rudolf hohmann-Reimerswalde, Kaufmann Emil 
Loeppke-Neuteicherwalde, Hofbesitzer Hermann Funk-Gr- 
lofferfelde, Hofbesitzer Bruno Schulz-Petershagen, Hofbe
sitzer Peter Fröse-Drlofferfelde, Landwirt Hermann-Frie- 
sen-Grlofferfelde, Landwirt Erich Schroeder-Rückenau, 
Käsereipächter Beck-Prangenau Hofbesitzer F. Heide, 
brechl-Fürstenwerder, Hofbesitzer C). Neufeld-Prangenau, 
Gastwirt Trzinski-Tiege, Inspektor Walter Schröder- 
Marienau, stud. jur. Kurt Heidebrecht-Marienau, Hof
besitzer Bernhard Brucks-Marienan, Hofbesitzer Gustav 
Brucks-Marienau, Landwirt Jacob Wiens'Neumünster- 
berg, Kaufmann Rudolf Iungius-Marienau, Hofbesitzer 
Gustav Fischer-Marienau, Landwirt Ernst Llaassen- 
Niedau, Kaufmann Paul Dau-Tannsee, Hofbesitzer Hans 
Thießen-Neuteichsdorf, Hofbesitzer Eornelius Driedger- 
heubuden, Hofbesitzer Johannes Reimer-Altenau, Land
wirt August Krüger-Altendorf, Landwirt Hans Krüger» 
Altendorf, Landwirt Albert Schönhoff-Altendorf, Land
wirt Heinrich Klaaßen-Altendorf, Landwirt Herbert 
Klaaßen-Altendorf, Landwirt Johannes Friesen-Stobben- 
dorf, Landwirt Gustav Zimmermann-Stobbendors, Land
wirt Hermann Neufeld-Lindenau, Landwirl Ernst Neu- 
feld-Trampenau, Hofbesitzer Gerhard Loewen-Tiegen- 
hagen, Hofbesitzer Dito Schulz-Tiegenhagen, Inspektor 
Johann Bader-Neukirch, Landwirt Heinrich Hinz-Rei- 
merswalde, Gastwirt Erich Manhold-Tiegenhof, Hofbe
sitzer Bernhard Reimer-Kl. Lesewitz, Hofbesitzer Gustav 
Reinier- Hofbesitzer Heinrich Wiebe-Bröske, Landwirt

Ernst Wiens-Bröske, Hofbesitzer Abraham Mekelburger- 
Bröske, Hofbesitzer Gtto Reuß-Krebsfelde, Hofbesitzer 
Albert Grindemann-Grenzdorf B, Landwirt Hermann 
Lickfett-Barenhof, Hofbesitzer Paul Speckmann-Altmünster- 
berg, Hofbesitzer Gustav Driedger-Neumünsterberg, Hof
besitzer Fritz Schülke-Neuteichsdorf, Hofbesitzer Walter 
Wiebe-Neuteichsdorf, Hofbesitzer Heinrich Kroeker-Brod- 
sack, Gkonom Hans Wiebe-Neuteichsdorf, Hofbesitzer 
Erich Kroeker-Heubuden, Hofbesitzer Hermann Morde» 
Gr. Mausdorf, Hofbesitzer Franz Foth-Kalteherberge, 
Amtsvorsteher Eduard Vollerthun-Fürstenau, Landwirt 
Gustav Klempnauer-Bröske, Hofbesitzer Adolf Klemp- 
nauer-Bröske, Landwirt Reinhold Epp-Warnau, Lehrer 
Rolf Schlottke-Neustädterwald, Landwirt Heinrich Groß- 
nick-Kalteherberge, Rentier Richard Dzaak-Zoppöt, Hof
besitzer Jacob Wiens-Bröske, Gutsbesitzer Adolf heise- 
Rückenau, Landwirt Willy Meermann-Ladekopp, Guts, 
besitzer Erich Walter-Gr. Montan, Stellmachermeister 
Johann Griese-Gr. Montau, Kaufmann Hans Wadehn- 
Gr. Montau, Baumeister Paul Müller-Keitlau, Land
wirt Paul Dahlke-Lindenau, Gastwirt Friedrich Warm- 
Tiezenhagen, Kaufmann Gottfried Fadenrecht-Danzig- 
Langfuhr, Hofbesitzer Hermann Penner-Fürstenau, Guts
besitzer Willy Flier-Eichwalde, Gutsbesitzer Walter Mohn- 
witz z. Zt. pordenau, Landwirt Hans Penner-Rückenau, 
Hauptmann a. D. Kurt Ziehm-Gr. Lesewitz, Hofbesitzer 
Gerhard Neufeld-Gr. Lesewitz, Hofbesitzer Hermann Wiens- 
Irrgang, Hofbesitzer Albert Klatt Gr. Lesewitz, hofbe - 
sitzer Gustav van Riesen-Irrgang, Landwirt Walter 
Karsten-Wernersdorf, Landwirt Johannes Dyck Gr. Lese- 
ivitz, Hofbesitzer Hermann Iäckel-Gr. tesewitz, Hofbe
sitzer Hermann Driedger-Kl. Lesewitz, Landwirt Wilhelm 
Reimer-Irrgang, Landwirt Adalbert Ziminermann- 
Tragheim, Hofbesitzer Ernst Schneidewind-Fürstenwerder, 
Landwirt Willy Schalz-Fürstenwerder, Landwirt Erich 
Wiebe-Fürstenwerder, Hofbesitzer Emil Iochem-Zeyer, 
Hofbesitzer Hermann Iochem-Zeyer, Gastwirt Walter 
Engelhardt-Zeyer, Hofbesitzer Ernst Meermann-Zeyer, 
Kaufmann Paul Dau-Tannsee, Landwirt Johannes 
Harder-Zeyersvorderkampen, Landwirt Hermann Schinke- 
Zeyersvorderkampen, Landwirt Willy Schinke-Zeyers- 
vorderkampen, Landwirt Heinrich Klein-Zeyersvorder- 
kawpen, Landwirt Fritz Klein-Zeyersvorderkampen, 
Landwirt A7ar Dyck-Zeyersvorderkampen, Landwirt 
Johannes Iahn-Zeyersvorderkampen, Landwirt Eor
nelius Fast-Zeyersvorderkampen, Landwirt Hans Wiens- 
Zeyersvorderkampen, Gutsverwalter Kurt Bergmann- 
Gr. Lesewitz, Landwirt Kurt Neufeldt-Gr. Lesewitz, 
Landwirt Johannes Fieguth-Kl. Mausdorf, Hofbe
sitzer Hermann Neufeldt-Lindenau, stud. jur. G. Flindt- 
Lindenau, Hofbesitzer Johannes von Dyck-Tiegenhagen, 
Landwirt Ernst Elaassen-Niedau, Hofbesitzer Hugo Tor- 
»ier-parschau, Ingenieur Dlto Andres-Neuteichsdorf, 
Landwirt Bruno Andres-Tiegenhagen, Hofbesitzer Erich 
Doehring-Tannsee, Gutsbes. Paul Schroedter-Tannsee, 
Gutsbes. Artur Schroedter-Tannsee, Landwirt Erich Eich- 
Horn-Neustädterwald, Landwirt Hans Penner-Rückenau, 
hosbes. Max Fieguth-Neuteich, Hofbesitzer Johann Entz- 
Niedau, hofbes. KurtEichholz-Kl. Lichtenau, Gutsbesitzer 
Adolf Heise-Rückenau, Hofbesitzer Heinrich Franzen-Kl. 
Lichtenau, Hofbesitzer Gustav Fieguth-Kl. Lichtenau, Guts
pächter Kurt Bielfeldt-Tannsee, Gutspächter Friedrich 
Kling Tannsee, Gutspächter Friedei Schroedter-Tannsee, 
Landwirt Gustav Fieguth-Kl Lichtenau, Gärtnereibesitzer 
Erich Dueck-Kl. Lichtenau, Hofbesitzer Wilhelm Driedger- 
Simonsdorf, Amtsvorsteher Eduard Bollerthun-Fürste- 
nau, Landwirt Eberhard Nollerthun-Fürstenau, Landwirt 
Alfred Schroedter-Neumünsterberg, Hofbesitzer Waldemar 
Winter-Tannsee, Gutsbesitzer Willy Flier-Eichwalde, 
Molkereipächter Richard Marienseld-Tannsee, Landwirt 
horst Äoehlke-Gr. Lichtenau, Landwirt Manfred Gerlach- 
Trampenau, Hofbesitzer Dtto Schulz-Tiegenhagen, Land
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wirt Aurt Wiens-Petershagen, Landwirt Paul Dahlkc- 
Lindenau, Landwirt David Heidebrecht-Petershagen, Hof. 
besitzer Bruno Schulz-Petershagen, Gutsbes. Ernst Wiens - 
Damerau, Landwirt Heinrich Aimmermann-Mielenz, Hof- 
des. Gtto Reuß-Acebsfelde, LandwirtWilhelmTornier-par- 
schau, Hotbes. Theodor Zimmermann-Blumstein, Hofbes. 
Benno Tlaassen-Einlage a. d.Nog.,Landwirt Eduard Hanne- 
mann-Gnojav, Landwirt Heinrich Bergen-Fürstenau, Hof
besitzer Hermann Bergen-Fürstenau, Landwirt Rudolf 
Weßlowski-Fürstenau, Hofbesitzer Bruno Dumke-Fürste- 
nau, Hofbesitzer Bernhard Dyck-Wernersdorf, Landwirt 
Johannes Iahn-Zeyersvorderkampen, Hofbesitzer Jo
hannes Driedger-Heubuden, Landwirt Johannes War- 
kentin-Altmünsterberg, Landwirt Walter Warkentin-Gno- 
sau, Landwirt Willy Janzen-Gnojau, Hofbesitzer Ernst 
Driedger-Gnojau, Hofbesitzer Paul Sielnmnn-Biesterfelöe, 
Landwirt Max Dyck-Aeyersvorderkampen, Hofbesitzer 
Cornelius Driedger-Heubuden, Hofbesitzer Adolf Dyck.Alt
münsterberg, Hofbes. Hermann Penner-Fürstenau, Landwirt 
Wolfgang Höcherl-Einlage a. d. Nog., Student Heinz Al
brecht-Einlage a. d. Nog., Hofbes. Gustav Henkis-Fürste- 
nau, Bahnhofsverwalter Emanuel Langer-Tralau,^Hofbes. 
Wilhelm Strehlau-Aunzendorf, Landwirt Walter Harder- 
palschau, Hofbes. Adolf Harder-Palschau, Inspektor Fried
rich Günther-Palschau, Landwirt Hans Penner-Rückenau, 
Amtsvorsteher Eduard Dollerthun-Fürstenau, Hofbe
sitzer Aonrad Dirksen-Tralau, Inspektor Walter Schröder- 
Marienau, prakt. Arzt Dr. med. Boehm-Tiegenhof, 
Kaufmann Albin Sagert-Tiegenhof, Bahnhofsverwalter 
Bernhard Basner-Heubuden, Hofbesitzer Hugo Tornier- 
parschau, Hofbesitzer Richard Harder-Leske, Landwirt 
Gustav Tlaaßen-Blumstein, Landwirt Ernst Tlaaßen- 
Blumstein, Hofbes. Hermann Neufeld-Lindenau, Hofbes. 
Erich Regier II-Leske» Hofbes. Walter Martens-Schönhorst, 
Hofbes. Hermann Froese-Schönhorlt, Hofbes. Heinrich 
Wiens-Schönhorst, Hofbes. Gerhard Dyck-Halbstadt, Land
wirt Bernhard Wiebe palschau, Landwirt Reinhold Epp- 
Warnau, Hofbes. Eduard penner II-Neukirch, Landwirt 
Aurt Loewen-Blumstein, Inspektor Johann Bader-Neu- 
kirch, Landwirt Aarl Tornier-Tragheim, Landwirt Dtto 
Bergmann-Warnau, Hofbes. Gustav penner I-Neukirch, 
Gutsbes. Paul Schrödter-Tannsee, Gutsbes. Fritz Aiehl- 
mann-Altmünsterberg, Gastwirt Paul Wedhorn-Tiegenort, 
Landwirt Emil Wedhorn-Altebabke, Landwirt Gtto Blie- 
wernitz-Neustädterwald, Landwirt Friedrich Roode-Baren- 
hof, Landwirt Heinrich Großnick-Aalteherberge, Aaufm. 
Dtto Wiebe-Neuteich, Hofbes. Willy Flier-Eichwalde, 
Hofbes. Ernst Dyck-Fürstenwerder, Landwirt Herbert 
Grunwald-Al. Montau, Hofbes. Johann Lpp-Heubuden, 
Landwirt Fritz Wadehn-Gr. Montau, Molkereipächter 
Fritz Sommer-Barendt. I

Tiegenhof, den (8. Februar (929-

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Bekanntmachung.

Mittwoch, den 6. z. d.Is., (0 Uhr vorn,., werde ich im hiesigen 
Gasthause so Ctr. gepfändete, weiße Erbsen öffentlich meistbietend 
gegen Barzahlung verkaufen.

Schadwalde, den 23. Februar 4929.
Der Amtsvorfleher.

Schwente-Verband.
Die Mahlperiode der Bevollmächtigten der Grundbesitzer der 

zum Schweuteverbaud gehörigen Gemeinden, ist abgelaufen. Es sind 
die Bevollmächtigten mithin neu zu wählen. Gemäß Z 13 des Statuts 
und Genehmigung des Deichamtes vom ss. März 1940 erfolgt diese 
Wahl auf drei Jahre, gilt also für die Jahre 1929, 1930 und 1931.

Gemeindebezirke unter 600 Hektar beitragspflichtiger Fläche stetteil 
einen Bevollmächtigten, Gemeinden über 600 bis beitragspflichtiger 
Fläche stellen zwei Bevollmächtigte. Außerdem wählt jede Gemeinde 
einen Stellvertreter. Die Wahlen haben zu erfolgen unter Leitung 
der Lutwäfferuugsvorsteher resp. Gemeindevorsteher in besonders ein- 
berufeuer Versammlung unter Beachtung der alten Bestimmungen 
für die Gemeindewahlen.

Die Herren Lntwässerungsvorsteher resp. Gemeindevorsteher, 
sowie den Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich gauz ergebenst, 
diese Wahlen baldmöglichst abzuhalten und alsdann die Wahlergeb
nisse mir behufs Aufstellung der Liste der Bevollmächtigten eiuzu- 
sendeu.

Marienau, den 2^. Februar 1929.
Der Verbandsvorsteher.

Otto Lietz.

Erben gesucht?
In Neuteicherhinterfeld ist der Hofbesitzer

Emil Joost
am 15. Febr. 1929 ohne Hinterlassung bekannter Erben 
verstorben. —

Etwaige Erben werden ausgesordert, sich alsbald bei 
dem Nachlatzpfleger Heinrich Ellert jr., Neuteicher- 
hinterseld zu melden.

Neuteicherhinterfeld, Kreis Gr. Werder, den 1. März 29.
Der Nachlatzpfleger.

Kontobücher
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.

Mkti in hunMlckn Mgkl!

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 10 Neuteich, den 7. März 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Nothilse bei Wassergefahr.

Die in diesem Winter niedergegangenen großen Schneemaffen 
lassen es angezeigt erscheinen, auf die gesetzlichen Bestimmungen über 
die Verpflichtung zur Nothilfe bei außergewöhnlicher Wassergefahr 
hinzuweisen. Der tz 354 des Wassergesetzes besagt hierüber:

Entsteht durch Eisgang, Überschwemmung, Einsturz von Bau
lichkeiten oder andere außergewöhnliche Ereignisse Wassergefahr, 
deren Beseitigung augenblickliche Vorkehrungen erfordert, so sind, 
wenn es ohne erhebliche eigene Nachteile geschehen kann, alle be
nachbarten Gemeinden (Gutsbezirke), auch wenn sie nicht bedroht 
sind, verpflichtet, auf Anforderung der wafferpolizeibehörde oder 
der Ortspolizeibehörde die erforderliche Hilfe durch Hand- und 
Spanndienste sowie durch Lieferung von Baustoffen und Gestellung 
von Gespannen zu leisten.

verpflichtet, Notkilfe zu leisten, sind demnach nicht nur die un
mittelbar bedrohten, sondern auch die benachbarten Gemeinden und 
Gutsbezirke, und zwar unentgeltlich, verweigert eintretenden Falles 
eine Gemeinde die Nothilfe, so kann gegen sie mit den Zwangsmit
teln des Z (32 des Landesverwaltungsgesetzes vorgegangen werden. 
Ich ersuche die Ortsxolizeibehörden hiernach gegebenenfalls die er
forderlichen Anordnungen zu treffen. Neben dem die Verpflichtung 
der Gemeinden feststellenden Z Z5H des Wassergesetzes findet die Vor
schrift des 360 Nr. (0 des Strafgesetzbuches Anwendung, wonach 
mit Geldstrafe bis zu Zoo.— G oder mit Haft bestraft wird, wer 
bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr, oder Not, von der Polizei
behörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert, keine Folge 
leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr 
genügen konnte.

Tiegenhof, den 28. Februar 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Impfung.

Zwecks Ausstellung der Erst- und wiederimpflisten für das dies
jährige Jmpfgeschäft werde ich, wie im Vorjahre, die erforderlichen 
Vordrucke mit den Jmpflisten von 1928 den Herren 
iriitei» und SehrrUeitevir zugehen lassen und ersucbe 
(.dis in die aufzustellenden Erst-

impflisten auf Grund der Eintragungen im Geburtsregister sämt
liche im Jahre 1928 geborenen Rinder einzutragen und die Listen 
mit den Jmpflisten von 1928 den zuständigen Ort-behördeir 
zuzusenden. Die Ortsbehörden haben die im Jahre (927 ohne Er
folg geimpften und die in den Jahren 4928 und 1929 zugezogenen 
und noch nicht geimpften oder ohne Erfolg geimpften Rinder darin 
einzutragen und die Listen mit den vorjährigen Listen alsdann 
mir zuzusenden;

2. die Hevreir SchrrHeitev, in die Vordrucke der wiederimxf- 
listen sämtliche 191? geborenen Rinder aufzunehmen, etwa zuge
zogene und noch nicht geimpfte Rinder dann nachzutragen und die 
Listen mit den vorjährigen Jmpflisten hier einzusenden.

Auf die Bemerkungen Seite l des Listenformulars weise ich noch 
besonders hin. Die Arbeit ist so beschleunigt auszuführen, daß die 
Listen spätestens bis zrrur 2S ZNärz ev. mir zugereicht werden 
könnet!. Die Listen müsset: auf ihre Richtigkeit von den Ortsvorstehern 
bezw. Schulleitern bescheinigt sein.

Tiegenhof, den (. März 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Eichung.

Allen Besitzern, denen bei den im vergangenen Jahre durchge- 
führten polizeilichen Revisionen der Meß- und Wiegegeräle derartige 
Geräte durch Anlegung von Plomben vorläufig unbrauchbar gemacht 
worden sind, weil die vorgeschriebene Nacheichung unterblieben war, 
wird hiermit aufgegeben, bei der in diesem Jahre stattfindenden 
Nacheichung die beanstandete:: Geräte in den zuständigen Nacheichungs- 
lokale:: den Eichbeamten vorzustelleu.

Diejenigen Besitzer, welche dieser Aufforderung nicht nachkommen, 
haben die Einziehung bezw. Vernichtung der in Frage kommenden 
Meß- und Wiegegeräte neben Bestrafung zu gewärtigen. Hiermit 

werden gleichzeitig die in dieser Angelegenheit eingereichten Eingaben 
als erledigt betrachtet.

Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher des Rreises ersuche 
ich um sofortige ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 27. Februar 1929.
Der Lan-rat

Nr. H. ------------------
Verkehr mit vampfpflügen.

Ich weise darauf hin, daß nach den bestehenden Bestimmungen 
zur Beförderung von Dampfpflügen auf Straßen und öffentlichen 
wegen die vorherige Erlaubnis erforderlich ist. Die Erlaubnis ist für 
jedes Ralenderjahr neu nachzusuchen. Anträge für das Ralenderjahr 
4929 sind nach hier einzureichen.

Tiegenhof, den 2. März 4929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Großes Werder
Nr. 5. ------------------

Steueranteile der Gemeinden.
In der Rreisblattversügung von: (5. 2. d. Js. betr. Steueran

teile der Gemeinden (Rreisblatt Nr. 8) muß es richtig heißen
2 zu lfd. Nr. f8 Gemeinde auf die anteiligen Rosten

für die Stuba'sche Lake sind einbehalten 2ÄHQ G (nicht 500 Gj; 
d zu lfd. Nr. 42 Gemeinde Lests: auf die Beiträge zur Landw.

Berussgenossenschaft ist einbehalten der volle Anteil von 92S,74 
G (nicht (23,7h G).
Tiegenhof, den 2. März i929-

Der Vorsitzende des Kreisausschußes.
Nr. 6. -----------------

Fortsetzung betr.
Bestätigung von Gemeindevorstehern usw.

Es sind weiter von mir bestätigt worden:

> Lfd.
 Nr

. §

Gemeinde

n) Gem

ä) stelln 
Zuname

eindevorsteher
ffen
. Schöffe
Vorname, Stand

Angabe ob 
Neuwahl oder 
Wiederwahl

l 2 3 4 I 5 6
us

120

De

wiedau

Blumstein

Tiegenhof.
r Landrat

L Rlingenberg 
d Brigmann 
c Flade 
ä Heise 
k Llaaßen 
c Schalkowski 

den 4. März 19 

als Vorsitz

Gustav 
Otto 
Johann 
Samuel 
Peter 
August

29.
ender de

Landwirt

Eigentüm. 
HoMsitzer 
Ur Veit er

s Kreis«

Wiederwahl 
Neuwahl 
Wiederwahl 
bisher Schöffe 
Neuwahl

lusschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Stellenbesetzung.

Evangelische Lehrer- und Organistenstelle in Runzendors bei Si
monsdorf soll am s. April d. Js. neu besetzt werden. Meldungen 
sind zu richten an den

In der Zeit von: 1. April bis 3 s. Juli 1929 findet in derHuf- 
beschlaglehrschmiede Marienburg ein neuer. Rursus im Hufbeschlag
gewerbe statt. Das Lehrgeld beträgt 30.— RM. und ist beim Eintritt 
an den Rreisausschuß Marienburg zu zahlen. Die Prüfung wird im 
Anschluß an den Rursus in der provinziallehrfchmiede Rönigsberg 
abgelegt.

Meldungen sind spätestens bis zum (5. März an den Rreisaus
schuß Marienburg unter Vorlegung folgender Papiere zu richten: 
(.ein Zeugnis darüber, daß der Prüfling die vorgeschriebene Lehrzeit 

in einer Schmiede, in der auch Hufbeschlag betrieben worden ist, 
ordnungsmäßig zurückgelegt und das Gesellenzeugnis, das nutzn- 
bringen, ist, erworben hat;
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2. ein Nachweis darüber, daß der Prüfling mindestens L Jahre als 

Geselle im Hufbeschlag in einer Schmiede tätig gewesen ist, in der 
der Hufschmied im Besitze des Prüfungszeugnisses für Hufschmiede 
gewesen ist. Letzteres muß von der Ortspolizeibehörde bescheinigt 
sein;

Z. der Geburtsschein;
4. ein polizeiliches Führungszeugnis;
5, eine Erklärung, ob der Prüfling sich der Prüfung schon einmal 

erfolglos unterzogen hat. Wird diese Frage bejaht, so ist ein Nach
weis über Ort und Zeitpunkt der früheren Prüfung sowie über 
die berufsmäßige Beschäftigung nach diesem Zeitpunkt beizubringen.

Marienburg, den (. März 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Schwente-Verband.
Die Wahlperiode der Bevollmächtigten der Grundbesitzer der 

zum Schwenteverband gehörigen Gemeinden ist abgelaufen. Es sind 
die Bevollmächtigten mithin neu zu wählen. Gemäß Z (3 des Statuts 
und Genehmigung des Deichamtes vom 11. März 1910 erfolgt diese 
Wahl auf drei Jahre, gilt also für die Jahre 1929, 1930 und 1931.

Gemeindebezirke unter eoo Hektar beitragspflichtiger Fläche stellen 
einen Bevollmächtigten, Gemeinden über soo bis beitragspflichtiger 
Fläche stellen zwei Bevollmächtigte. Außerdem wählt jede Gemeinde 
einen Stellvertreter. Die Wahlen haben zu erfolgen unter Leitung 
der Lntwäfferungsvorsteher resp. Gemeindevorsteher in besondersein- 
berufener Versammlung unter Beachtung der alten Bestimmungen 
für die Gemeindewahlen.

Die Herren Lntwäfferungsvorsteher resp. Gemeindevorsteher, 
sowie den Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich ganz ergebenst, 
diese Wahlen baldmöglichst abzuhalten und alsdann die Wahlergeb
nisse mir behufs Aufstellung der Liste der Bevollmächtigten einzu- 
senden.

Marienau, den 24. Februar 4929.
Der Derbandsvorsteher.

Otto Lietz.

Betrifft: Notstandsstundungen.
Die durch Senatsbeschluß vom 9. ^2. 27 bewilligte 

Stundung der Steuerreste ^92^/26 (Notstandsreste) lief 
am 30. 4928 ab. Die erste Rate der durch be
sonderen Bescheid mitgeteilten ^0 Vierteljahresraten war mit' 
hin am ^2. 28 fällig. Es wird noch besonders darauf 
hingewiesen, daß die nächste Vierteljahresrate am 1. 3. er. 
ohne besondere Mahnung zu zahlen ist und daß bei Nicht
einhaltung auch nur eines Zahlungstermins der ganze Rest 
fällig wird. Im übrigen wird auf den im Februar/März 
^928 noch besonders zugestellten Notstandsbescheid, aus dem 
die weiteren Zahlungstermine hervorgehen, verwiesen.

vanzig, den ^9. Februar ^929.
Steueramt N.

Jum festen unseres

Gefallenen-Denkmal-Fonds
Veranstalter» wir 

am Sonntag, den 17. März d. Is., um 5 Uhr nachm., 
in der evang. Kirche Neuteich 

ein

Kirchenkonzert
ausgeführt vom

Sanziger MnnttsesW-Verein E.V„ MM
(ungefähr 75 Sänger)

unter persönlicher Leitung des Herrn Musikdirektor 
Daul Stange, Danzig.

Vier- und achtstimmige Chöre, 
Instrumentalvorträge, Cello-Solo, aus den Werken von: 

Schubert, van Beethoven, Grell u.a.

Krieger- und Militärverein Neuteich
Vereinsabzeichen Der Vorstand
find anzulegen! i. A. Meyer, 1. Bors.

----------------------- . Eintrittspreise ' 
Im Vorverkauf bei Kam. Meffert-Neuteich, Kam. Dau-Tannsee, 

Kam. Hohmann-Eichwalde
Mitglieder 6 1,— für jede Person
Nichtmitglieder 2,—
Schüler „ 0,50 „ „

an der Kasse 50o/o Aufschlag, (Kinder unter 12 Jahren haben keinen Zutritt.)

Um 8 Uhr abends 
vereint uns mit den Sängern im Schüßenhaus ein 

Gemütliches Beisammensein 

mit weiteren Gesangsvorträgen, Konzert usw. 
Kinder haben keinen Zutritt!

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,Zo Danziger Gulden.________________________ ___________ _______

Nr. 11 Neuteich, den 15. März 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. ------------------
Reisepässe.

Mit Rücksicht auf die zu Ostern und im Frühjahr einsetzende 
Reisezeit wird an rechtzeitige Beschaffung der Reisexäsie erinnert.

Die Ortspolizeibehörden werden ersucht, Antrüge auf Ausferti
gung von Reisepässen als Sofortsachen zn behandeln.

Tiegenhof, den 12. März 1929.

Der Landrat.
Nr. ------------------

wohnungsbauabgave.
Die Herren Ortsvorsteher der Gemeinden und Gutsbezirke, für 

die bisher die Veranlagung zur Wohnungsbauabgabe für das Rech
nungsjahr 1928 ergangen ist, werden darauf hingewiesen, daß bis 
spätesten» zunr 10. Apvil 1020 seitens der Hauseigentümer 
bezw. deren Stellvertreter die Abgabe für das Vierteljahr Januar/ 
März 1929 sowie die für frühere Vierteljahre eventl. noch bestehen
den Reste an die Gemeindekasse abzuführen sind.

Die Herren Ortsvorsteher werden ersucht, die Zahlungspflichtigen 
mittels ortsüblicher Bekanntmachung darauf hinzuweisen. In der 
Bekanntmachung ist zum Ausdruck zu bringen, daß -bei Nichteinhal
tung des Zahlungstermins unverzüglich zur Zwangsweisen Beitreibung 
geschritten wird. Die zwangsweise Beitreibung hat durch die Orts
behörde eventl. unter Mitwirkung des Amtsvorstehers zu erfolgen. 
Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und der dafür zur 
Verfügung stehende Betrag reicht, können zur Begleichung der Steuer
schuld Mietbeihilfen gewährt werden.

Die eingekommenen Beträge sind von den Ortsbehörden bis 
zrrm 25 Älpvrl 1020 an die Kreiskommunalkasse abzuführen. 
Bis zum gleichen Tage ist die formularmäßige Abrechnung hierher 
einzureichen sowie die'Hebeliste über Wohnungsbauabgabe für 1928 
zurückzu senden.

Die etwaige Niederschlagung von Steuerbeträgen ist gleichfalls 
bis zum 25. April unter -er, srrrchtloseir psäit
-uirKSpvstototts hier zu beantragen.

Tiegenhof, den 11. März 1929.
Der Kreisausschuß.

Nr. ^b. ------------------
Hauskollekle.

Dem Diakonissen-Mutter-Krankenhaus ist vom Senat die Geneh
migung erteilt worden, in der Zeit vom 1. April 1929 bis zum 31. 
März 1930 bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig eine Haus- 
kollekte abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 7. März 1929.

Der Landrat
Nr. 2. ------------------

Hauskollekte.
Dem Vorstand der Missionskonferenz im Gebiet der Freien Stadt 

Danzig ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der Zeit 
von sogleich bis zum 31. Oktober d. Js. zum Besten der Berliner-, 
der Goßner'schen- und der Bethel-Missionsgeselljchaft bei den evan
gelischen Bewohnern der Freien Stadt Danzig eine Hauskollekte ab
zuhalten.

Die (Ansammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 7. März 1929.

Der Landrat.

Nr. 3.
Personalien.

Der Arbeiter Heinrich Lux in Reiuland ist als stellvertretender 
Schöffe dieser Gemeinde von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 5. März 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. H. ------------------

Personalien.
Der Zimmermann August Knebel in Zeyer ist als Gemeinde- 

Vorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 9. März 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 5. ------------------

Personalien.
In der Gemeinde Neustädterwald sind zu Mitgliedern des Ge

meindevorstandes gewählt und von mir bestätigt worden:
als Gemeindevorsteher der Besitzer Hermann Lemke;
als Schöffen der Schmiedemeister Johann will und der Zimmerer

Peter Wiens; >
als Stellvertretender Schöffe der Lehrer Robert Treptow.

Tiegenhof, den 11. März 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Ketsausschusses.
Nr. 6. ------------------

Betrifft: Linreichung von Lohnnachweisungen 
für vetriebsbeamte und Facharbeiter.

Jeder Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebes ist ver
pflichtet, «ktzähvlich eine Nachweisung über die im ablaufenden 
Kalenderjahr gn beschäftigte Betriebsbeamte und Facharbeiter gezahl
ten Gehälter und Löhne au den Sektiousvorstand (Kreisausschuß) 
eiuzureichen. Zu den Betriebsbeamteu gehören: Güterdirektoren, Ad- 
ministratoreu, Inspektoren, Wirtschafter usw. In der Nachweisung 
sind ferner aufzuuehmen die Bezüge solcher Personen, die gemäß Z 43 
der Satzung für die Landwirtschaftliche Berufsgenoffenschaft — Freie 
Stadt Danzig — im Unterschied zum gewöhnlichen landwirtschaft
lichen Arbeiter für ihre Stellung besonderer fachlicher Fertigkeiten 
bedürfen; hierzu gehören:
3) Förster, Gärtner, Gärtnergehilfen, Müller, Ziegler, Stellmacher, 

Schmiede, Maurer, Zimmerer, Brenner, Maschinenführer, Heizer; 
ferner Gehilfen und Gesellet:, die eine fachmäßige Lehr- und 
Ausbildungszeit durchgemacht haben, sowie die Arbeiter derjenigen 
gewerblichen Betriebe, die auf Grund des H 922 der RVG der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft überwiesen sind;

k) die folgenden personell, soweit sie nicht Vetriebsbeamte sind: 
Rechnungsführer, Gutsoerwalter, Buchhalter, Buchhalterinnen, 
wirtschaftsfnhrer, Gutsaufseher, Forst- und Jagdaufseher (Forst- 
schutzbeamte), Jäger, Meier und Meierinnen, Schafmeister, Fisch
meister, Rieselmeister, Brauer, Stärkemeister und Wirtschafterinnen, 
Kraftwagenführer, Schlosser sowie alle Meister, soweit ihnen ein 
höherer Entgelt als den ihnen zugewiesenen Arbeitern gewährt wird.
Alle Betriebsunternehmer, die im Kalenderjahr 4923 Personen 

der vorstehend genannten Art beschäftigt haben, werden hiermit auf
gefordert, die Nachweisung bis spätestens 25. d. Nkt». an den 
Kreisausschuß hierselbst eiuzureichen. Vsvdvueke können hiev 
nnsessvLevt n-ev-en. wir machen darauf aufmerksam, daß 
Betriebsunternehmer, die diese Nachweisung nicht rechtzeitig einreichen, 
mit Geldstrafe bis zu (000.— G bestraft werden können. Erhält 
der Nachweis Angaben, deren Unrichtigkeit der Unternehmer kannte 
oder den Umständen nach kennen mußte, so kann er mit Geld
strafe bis zu 4000.— G bestraft werdeu.

Die Ortsbehörden des Kreises werden um ortsübliche Bekannt
gabe ersucht.

Tiegenhof, den 42. März ^929.

Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder 
als Settionsoorstand derLandw. Berussgenossenschast
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Hengstkörung.
Für das Jahr 1929 sind außer den im Kreisblatt Nr. 4 bekanntaegebenen Hengsten die nachstehenden Hengste anaekört: 

1- dnrcb die Körkommission de.r Abt. Danzig der Stntbuchgesettschaft für Warmblut Trakehner Abstammung.

Lfd
Nr. Name Farbe Geburtsort Jahr Größe Abstar

Vater
nmung

Mutter
Name u. Wohnort des Besitzers Deckstation Deck

geld

1 Absolut ä- Tralau 1920 170/165 Anicius Nymphe Marks-Iungser Iungscr 18.—G
2 Alarich b. Schadwalde 1913 176/168 Tharm Schwarzamsel Klinge-Schadwalde Schadwalde 18.—G
L Anfechter Petershagen 1920 171/160 Anführer Krabbe Genossenschaft-Eichwalde Schrödter-Eichwalde 18.—G
4 Anicius 0-F. Fürstenau 1915 166/156 Anführer vesta Tornier-Tragheim Tragheim 18.—G
5 Anwalt Ließau 1917 167/157 Angriff Hella R. Thiemer-Gr. Lesewitz Gr. Lesewitz 18.—G
6 Argument R. Milluhnen 1921 173/166 Arno Ilse van Riesen-Irrgang Irrgang 18.—G
7 Ariel 5- Florkehnen 1919 169/160 Alltag St. v. Skat Genoffenschaft-Schönsee Wölcke-Schönsee 18.—G
8 Lasanowa R. Wandlaudsen 1921 170/161 Heros Erpresse Llaaffen-Neuteichsdors Neuteichsdorf 18.—G
9 Lato Golds. Schinerblock 1918 165/157 Larabiner od. Elfe Karl Pirl-Varendt Barendt 18.—G

Tragheim
(Tapfer)

10 Lharmreich F- 1914 170/159 Tharm Adresse Schülke-Tralau Tralau 18.—G
11 Lohinor z. Tragheim 1914 172/160 Haidesohn Tornelia Bachmann-Ließau Ließau 18.—G
12 Exakt F'. Ostpreußen 1912 175/165 Excellsior Arche Bachmann-Ließau Ließau >8.-G
13 Exminister F- Ostpreußen 1914 175/165 Excellsior oder St. v. Luft- Genossenschaft-Eichwalde Schlödter-Lichwalde 18. —G

Orloff
Pöbel kreis

14 Falksohn F- 1919 172/160 Falstaff Scheni Bergthold-Orloff Orloff 18.—G
15 Lohengrin F- Slumstein 1918 173/163 Profit Lotte Henninges-Parschau parschau 18.—G
16 Mamertus L Tralau 1916 172/160 Marktfischer Rede Ld. penner ll-Neukirch Neukirch 18.—G
17 Meinhardt F- Ostpreußen 1919 179/170 Minnesiez Lldine Genoffenschaft-Schönsee Wölcke-Schönsee 18.—G
18 Odeur ck- Beberbeck 1914 172/161 Lichtenstein Omphale Mierau-Altmünsterberg Allmünsterberg 18.—G
19 pedrow S- Ostpreußen 1918 175/170 pommery sec Hertha G enoss enschaft-Fürstenwerder Franzen-Fürstenwerd. 18.—G
20 Porter 5- Trakehnen 1909 172/162 Red prince ll polacca Zimmermann-Tragheim Tragheim 18.—G
21 Recke L- Skerwethen 1920 168/159 Skuludis Rinade Max Tornier-Tragheim Tragheim 18.--G
22 Schildträger F. Schillehnen 1920 170/160 Donar Autorität Warkentin-Schönau Schönau 18.—G
23 Skatbube l br. Gr. Zünder 1922 170/460 Skatspieler Elfe Mäkelburger-Gr. Lichtenau Gr. Lichtenau 18.—G
24 Sonnenadler D-F. Petershagen 1921 172/160 Sonnenvogel Krabbe Schulz-Petershagen Petershagen 18—G
25 Ungar F- Beberbeck 1915 169/159 Lichtenstein Ungarin Ida Wiebe-Gr. Lesewitz Gr. Lesewitz 18.—G
26 Nordstern F- ' Blumsteiu 1925 174/166 Tänzer Edelwild Llaaffen-Blnmstein Blumstein 18.—G
27 Anmarsch ck- Tragheim 1909 170/160 Angreifer Krimhild Abteilung d.Danzig.Stutbuchges. 

f. Warmblut Trakehner Abstam.
vanRiesen-Irrgang 18.—G

28 Lhampagner v-F- Trakehnen 1909 169/160 Red prince U Lhrisma ,, Klempenauer-Bröske 18.—G
29 Heimdal F. Kleszowen 1909 168/160 Dohna Heimweh ». Flindt-Barendt 18.—G
30 Haffo F- Ostpreußen 1912 167/158 Hagel Orla Karsten-Wernersdorf 18.—G
31 Heger Z- Trakehner 1911 172/162 Holländer Heilkunst Schülke-Tralau 18.—G
32 Horchposten L- Baumbeln 1911 172/164 Hollnnder Rheingold w. Vollerthon-Zürstenau 18.—G
33 Remus F. Ostpreußen 1911 168/159 Remus St. v. Kerl R. Tornier-Trampenau 18.—G
'34 Satansbub br. Trakehnen 1907 173/164 perfectionist Salondame Bielfeldt-Tannsee 18.—G
35 Schlendrians L- Bersteninken 1908 168/159 Minnesänger Hermannstadt Klempenauer-Bröske 18. —G
36 Sebaldus dbr. Szirgupönen 1913 174/165 vasco I. Stipringa Reddigsche Lrben-Iungfer <8.—G
37 Seydlitz br.. Dombrowken 1919 172/164 Selano Lisette R. Foth-Küchwerder 18.—G
38 Witzbold F- westprenßen 1908 172/162 wendelin Leres R. Foth-Küchwerder 18.—G

2. durch die Körkommission des Danziger Stutbuchs für schwere Arbeitspferde:

Lfd 
Nr. Name und Nr. Farbe und 

Abzeichen Alter Größe 
cm

Abstammung
Vater 1 Mutter

Name und Wohnort des 
Besitzers Deckstation Deckgeld

1 Talismann von V.F.,St.Schn., 15. 4.1920 158 Lrbgraf S. 25 j Nota s. 3688 Johann Penner-Rückenau Rückenau 20 — G
Bühne 695/27 h. bdsts. gest.

Bruno Flindt-Lindenau Lindenau 20.—2 Udo'701/42 F., durchg.Bl., 
mel, M. u.
Schw.
F., Bl.

19.5.1921 156 Sultan de 
Hesbaye

Pinaffe S. 3321 G

3 Lonsul 699/50 23. 3.1922 157 Londor X! R. Laodamea R. Walter Flindt-Barendt Barendt 20.- G
Pf. 560 pf. 1446?

Kl. Lichtenau4 Nachtwandler D. F., unr. z. 24. 3.1920 160 Mercur M R. Filiola R. Pf. Emil Exx-Kl. Lichtenau 20 — G
709/48 d. Augen ein- 

gesch. Bl. w.
Ll. a. Ul. 1. h.

Pf. 654 10874

5 Leonidas
F. unr. w.
F. durch g. Bl., 14.2.1925 Bergtholdt-Vrlofferfelde Orlofferfelde 20.— G

6 Heerführer
h. M. u. schw.
L-, Bl. 15. 4.1922 159 Heermeister v. d. Leniffa, R. pf. Soenke-Simonsdorf Simoüsdorf 20- G

706 vk./41 Holzerhöhe
R. pf. 665

14783

Gr. Lichtenau 20.—7 Wandersmann F-, Bl.,Schn., 15. 5. 21 157 Biedermann Karla l R. Alb. Friedrich-Gr. Lichtenau G
704/74 Ul. w., h. l. 

gest., w. Fl.
R. Pf. 438 pf. ,22SA

8 Herold 696/25
l. a. Bauch 
F., St. 10. 4. 19 158 Brutus ll Lxigna R. pf. Penner-Ließau Ließau 20.— G

9 Troubadour D. 3 Lehmf. 7. 5. 16 158
R. Pf. 394 
Troubadour,

9358
Dachsen R. pf. Flindt-Gertzen-Gr.Mausdorf Gr. Mausdorf 20.— G

10 Nordstern 53 D.
St., Schn.
Rappe, kl. St., 7. 4. 23

Ldb. wi. 8696
F. Preiskorn-Linlage Einlage 20.— G

11 Achilles
r. h. Kr. w.
B., kl. St. 5. 3. 19 158 Juno, R. Z. 128 Idsstedt, R. Bielfeldt-Mielenz Mielenz 20.— G

12
708 vk./4
Lustig D: 11 Rappe 25. 1. 14 101 parflfal

Pf. I 3524 
Brünette de Henning-Brunau Brunau 20.- G

B. 33856 Herstal B.7 2913
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Kopf wie vor

durch die Körkommission des Pferdezuchtverbandes für schweres Warmblut im Freistaat Danzig.

Lsd Name und Nr.
Farbe und 
Abzeichen Alter Größe 

cm
Abstai

______Vater______
nmung

Mutter
Name und Wohnort des 

Besitzers Deckstation
Deck- 
geld 
G

1 Manfred 524 Fchs., St., l. Hf. w. 28.4.20 159 Manteufel 512 Frohsinn 10101 penner l, Wernersdorf Weritersdorf 18.-
Humboldt 561 R., r. Hfl. w. l.0.5.18 162 Humor Stute o. Lothar I. Reimer, Altenau Altenau 18.—

3 ^Lerwin 549 1 dklbr.St.bd.Hfß.w. 1.3.19 158 Hermes IU 1398 wilhelmine I 11929 H. Fröse, Schönhorst Schönhorst 18.—
4 Wildgraf 550 20.2.21 156 wilson 1478 Erdenwunderl3024 G. Schrödter, Mierau Mierau 18.—
5 Aufmarsch 555 5.4.22 161 Allah 1500 Kleeblatt 10785 Dr. Torttier, Trampen au Trampeitau 18.—
6 Granit 523 hellbr.St.4 Fße. w. 25.5 20 162 Grumbach II 1452 Oberin I 14532 Rich. wiebe, Bröske Bröske 18.—
7 Landvogt 531 Fuchs, bd. Hfße.w. 17.3.20 162 Landsmann 533 Ostfr. Stute v. Nord D. v. Rieselt, Rosenort Rosenort 18.—
8 Gründer 532 schwbr. 15.5.20 161 Grumbach tt 1452 Ingrid I 9706 Hermann Stäß, Einlage Einlage 18.—
9 Luchs 547 Fchs, St., l. Hs. w. 6.7.21 167 Ludolf 1412 Lena 11099 O. Andres, Fttrstenwerder Fürstenwerder 18.—

10 Landstürmer 546 „ bd. 2.7.21 159 tandsmann 533 Maria 10091 H. Karsten, Jungfer Jungfer 18.—
11 Liebling 553 Bl. 1918 164 Lucas (Ostfr.) Tora v. Tagedieb L. vollerthmt, Fürsteitau Furstenau 18.—
12 Goldjunge 559 „ Bl. 6.6.22 158 Griffon 1479 Siwenda 9813 H. Epp, vierzehnhuben Vierzehnhub. 20.—
13 Ajax 548 Fchs. o. Abz. 5.5.17 166 Anmarsch Lotte v. Medock « D. CZuirütg, Orlofferfelde Orlofferfelde 18.—
14 General 545 br. o. Abz.- 12.4.21 157 Germanikus 1489 Karoline 16400 E. Foth, Grenzdorf B Grenzdorf B 18.—
15 Landsmann 533 Dklfchs.St.'bd.htfß w. 22.2.15 160 Landgraf 1251 Baronet 5928 AlbertNeufeldt, Gr.Lesewitz Gr. Lesewitz 18.-
16 Sigwart 511 dklbr. 16 5.18 166 Sachs 2454 Imposante U 13917 G. Friesen, Biesterfelde Biesterfelde 18.—
17 Rudolf 519 Fchs-, St. 19.5.18 174 Gerd 2358 Llvira 18154 Otto volkmantt, Damerau Damerau 18.—

Die Octspolizeibehörden, die Herren Landjägerei- und Schupobeamten des Kreises ersuche ich weiterhin streng zu überwachen, 
daß zuin Decken fremder Stuten nur gekörte Hengste verwendet werden.

Tiegenhof, den ^2- März 1929-
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Grotzwerderk ommune.

Dienstag, den 26 März d Is., vormittags 10 Uhr
findet im „Deutschen Hause*' zu Neuteich die

Generalversammlung
der Grotz-Werderkommune statt.

Die Herren Gemeindevorsteher, der zu dieser Asm. 
mune gehörigen Ortschaften werden ersucht, je einen mit 
Vollmacht versehenen Deputierten zu entsenden.

Tagesordnung:
Rechnunglegung des Jahres ^928

2. Gesuch einer lVtw. um eine Beihilfe von der 
Aommune, der im vorigen Jahre 2 Aühe gefallen 
sind.

3. verschiedenes.
Durch die in diesem Jahre frühere Rechnunglegung 

findet der Verkauf der Meldezettel im Monat April statt.
Anmeldungen für gute sprungfähige Bullen auf freier 

Meide werden jetzt schon entgegengenommen.
Neuteich, den 9. März ^929.

Das Repräsentanten-Kolleglum.
M. Schroedter.

vekanntmachung.
Die Gemeinde« (Guts-) Vorstände des Katasteramtsbezirks Tie

genhof werden ersucht, die summarischen Mutterrollen umgebend zur 
Berichtigung einzusenden.

Tiegenhof, den 9. März 1929.
Katasteramt.

Osterkarten 
in großer Auswahl zu billigen Preisen 

empfehlen

Neuteich.

Äst -mHeMell
k^icbts LcbSneres sibt er, als sicb — gemüt- 
licb eiskeim sitrencl — alle sev^en 
Stationen „b e es n r u b o l e n".
Xlsn iveib ja sucb genau, ob pom, ob Pans 
fetrt senetet/iv»s bangenberg jetrt Grinst un<1 
ivelcbe b^usilc gerade aus Barcelona ertönt...
äennr „Ser Deutsche Rundfunk"» 
<lle älteste uncl «rökte funlrreUscbnlt, bringt 
ja ivöcbentlicb alle suskubrlicben Programme 
aller in- un«l suslancliseken Lenäer.
Nest 50 pf. blonstrkerug 2, - 6ss Postamt o6.eine
Vucstban61una. probebeft umsonst vow Verlag, Verlln dl 24

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 12 Neuteich, den 22. M8rz 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr. ------------------
Stille Woche.

In der Karwoche dürfen weder öffentliche, noch private Bälle, 
Tanzmusiken und ähnliche Lustbarkeiten stattfinden. Am Karfreitag 
sind außerdem öffentliche theatralische Vorstellungen, Schaustellungen 
und sonstige öffentliche Lustbarkeiten verboten. Gestattet ist nur die 
Aufführung ernster Musikstücke (Oratorien).

Tiegenhof, den 19, März 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Personalien.

In der Gemeinde Schönau ist de» Arbeiter Paul Gerkowski als 
Schöffe und der Hofbesitzer Bruno warkentin als stellv. Schöffe von 
mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 13. März 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Keisausschusses.
Nr. 3. Personalien.

Der Straßenwärter Paul Kinserowski aus Kl. Mausdorf ist als 
Familienvater in den Schulvorstand in Kl. Mausdorf gewählt und 
für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 9. März 4929.
Der Landrat

Nr. q Hauskollekte.
Dem Vorstand der Bahnhofsmission der Freien Stadt Danzig 

in Danzig ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der 
Zeit vom 15. März bis 15. Oktober 1929 zum Besten der Arbeiten 
der Bahnhofsmission bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig 
eine Hauskollekte abzuhalten.

Die Lin'samcklung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 18. März 1929.
Der Landrat.

Nr. 5. Hengstekörung.
Der im Kreisblatt Nr. 11 vom 45. 3. 1929 unter Nr. 12 des 

Danziger Stutbuchs für schwere Arbeitspferde aufgeführte Hengst 
„Ludwig D 11" des Hofbesitzers Robert Henning in Brunau ist zum 
Decken fremder Stuten nicht zugelassen.

Tiegenhof, den 19. März 1929.
___________________Der Landrat__________________

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Grotzwerderkommune.

Dienstag, den 26 März d Js., vormittags Uhr
findet im „Deutschen Häufig zu Neuteich die

Generalversammlung
der Grotz-Werderkommnne statt.

Die Herren Gemeindevorsteher, der zu dieser Asm. 
mune gehörigen Ortschaften werden ersucht, je einen mit 
Vollmacht versehenen Deputierten zu entsenden.

Tagesordnung:
Rechnunglegung des Wahres sy28

2. Gesuch einer Mtw. um eine Beihilfe von der 
Aommune, der im vorigen^ahre 2Aühe gefallen find.

3. Verschiedenes.
Durch die in diesem Jahre frühere Rechnunglegung 

findet der Verkauf der Meldezettel im Monat April statt
Anmeldungen flir gute sprungfähige Bullen auf freier 

Meide werden jetzt schon entgegengenommen.
Neuteich, den 9- März s92A.

Das Repräsentanten-Kollegium.
M. Schroedter.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.

3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde
sitzung.

4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfs. 

bedürftigen.
sa.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.

6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Iagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Iagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Zagdverpachtung.

10. Jagspachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen aus Erwerbslosenunter, 

stützung.
12. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
12s.Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1^. Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner 
iqa.Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Ouittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^. versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30 , Melderegister.
z;. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32sZuzugsmeldung.
32bFortzugsmelS-'.ng.
32eFremdenmeldezettel.
33 . Voranschlag der Gemeinde.
3h . Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Komrnunal- 

steuerzuschläge.
„ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstal
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander- 

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.



— 36
Abt. Nr. l2. Strafverfügung.

lZ. verantwortliche Vernehmung.
lH. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
l5. Vorladung zur Vernehmung.
t6. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
Ursprungszeugnis (für Märkte), 

t?. Strafaktenbogen. 
l8. paßverlängerungsschein.
l8s. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
20s. Todesbescheinigung. 
2t« Beerdigungsschein.

Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
2. Vorladung für den verklagten.
z. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Nichert, Neuteich.

Osterkarten 
in grotzer Auswahl zu billigen Preisen 

empfehlen

Neuteich_________

Kontobücher
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.

Zum um» Zlhuljch
empfehlen:

Sütterlinfibeln
Sütterlin- u. andere Schreibhefte 
Sütterlin- u. andere Schiefertafeln 
Kafemanns Religionsbuch

f. evangelische Schüler, Ausgabe f. d. Grundschule
Ecker, katholische Schulbibel

mittlere Ausgabe
Ecker, kleine kath. Schulbibel
Kath. Katechismus von Th. Mönmchs s. I.

Rechenbücher von Bwder

Heimatfibeln, bunt
Lesebuch Haus u. Heimat

Lesebuch sür das zweite Grundschuljahr
Lesebuch Mein Heimattand

„ „ Mein Vaterland 
Uebungsbuch Galley L Müller 
Heimatkunde von Mania« 

Geschichtsbuch vo» Bnwa.

N. Pech 8! W. Nichert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Nichert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,Zo Danziger Gulden.

Nr. 13 Neuteich, den 28. März 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. (. ----------------- -
Impfung.

Die Erst- und )viederimpflisten sind noch nicht vollzählig ein
gegangen.

Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom (. 3. (929 — 
Kreisblatt Nr. (o — werden die Herren Genreiirber>svst-Her 
und SchtttteLter ersucht, die Listen zurückzusenden.

Tiegenhof, den 25. März (929.
Der Landrat.

Nr. 2. -----------------
Schulpflichtige Müder.

Die Herren Vrtsvorsteher ersuche ich, die in der Zeit vom (. 
Januar bis Ende d. Mts. zu- und abgezogenen schulpflichtigen 
Kinder der ersten bezw. alleinigen Lehrer sogleich namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 22. März 1929-
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat April (929 folgende Termine festgesetzt: 
Liegenhss Dienstag, den 2.4. 1929, 9 Uhr vormittags, vor 

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats, 
Siinonsdsvf: Montag, den 8. 4. 1929, mittags Uhr, vor 

dem Bahnhof,
Uenteich: Freitag, den 26. 4. (929, mittags ( Uhr, vor

dem Hotel „Deutsches Haus".
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 

Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 23. März 1929.

Der Landrat.
Nr. ------------------

Senatsbeschlutz.
In Zusammenfassung bezw. Abänderung der Verordnungen vom 

25. lo. 2Z ff. werden die pfiegesätze für die auf Grund des Gesetzes 
vom (1. 9t in Anstaltspflege untergebrachten Personen mit Wir
kung vom f. April (929 wie folgt festgesetzt:

pommersche 
Anstalten

tägl.

Dstpreußische 
Anstalten 

tägl.

Zilbe^hammer 
u. ähnl. 

Anstalten 
tägl.

s) tarifmäßige, von den 
Armen-Verbänden zu 
erstattendepsiegekosten: z.— G. z.— G. (.50 G.

b) Selbstzahler und Kran
kenkassen :

ll. Klasse: 8.50 G. 7.50 G. _
III. 6.— G. 6.— G. 3.50 G.

S. I. 2021.
Danzig, den 19» März 1929.

Der Senat der Freien Stadt Dan;ig.
gez. Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 25. März 1929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Kreises Großes Werder

Nr. 5. ------------------
Nreistagsitzung.

Am Montag, den (5. April d.Js., vormittags (0V2 Uhr findet im 
Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung des Kreistages des 
Kreises Gr. Werder statt.

Tiegenhof, den 22. März (929.
Der Landrat

Nr. 6.
Ausschreibung

Die Kreisstraßenverwaltung des Areises Gr. Werder 
vergibt für das Rechnungsjahr ^929/30 folgende Leistungen:

Fuhrwerksgestellung nach 1/km,
2 . Gespanngestellung nach Tagewerken einspännig und 

zweispännig,
3 Pflasterarbeiten,

a) Neuherstellung von Kopfsteinpflaster nach qm,
b) Umlegen bestehenden Pflasters nach qm,

H. Lieferung von
a) 375 cbm Kopfsteinen,
b) H80 cbm Packlager, 20 cm hoch,
c) H00 cbm Schotter, 5—6 cm Korngröße, 
ä) ^750 cbm Kies und
e) H000 cbm Sand.

Nähere Auskunft erteilt das Kreisbauamt in Tiegen
hof. Verschlossene Angebote find bis ^3. April ^929 an 
das Kreisbauamt einzureichen

Das Kreisbauamt.

Zum NMN Zthuljahr
empfehlen:

Sütterlinfibeln
Sütterlin- u. andere Schreibhefte 
Sütterlin- u. andere Schiefertafeln 
Kafemanns Religionsbuch

f. evangelische Schüler, Ausgabe f. d. Grundschule
Ecker, katholische Schulbibel

mittlere Ausgabe
Ecker, kleine kath. Schulbibel
Kath. Katechismus von Th. Mönmchs s. z.

Rechenbücher von Diner
Heimatfibeln, bunt 
Lesebuch Haus u. Heimat

Lesebuch sür das zweite Grundschuljahr
Lesebuch Mein Heimatland

„ „ Mein Vaterland 
Aebungsbuch Galley Müller 
Heimatkunde von Maniau 
Geschichtsbuch von Bulva.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,30 Danziger Gulden.

Nr. 14 Neuteich, den 5. April 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. (. ------------------
Saisonarbeiter für 1929.

Ueber die Zulassung von landwirtschaftlichen Saisonarbeitern für 
das Jahr (929 ist vom Senat entschieden. Die Genehmigungsausweise 
können bei mir schriftlich oder mündlich (Zimmer 12) angefordert 
werden. Die Bedingungen der Genehmigung werden in dem Ausweis 
angegeben werden; sie sind dieselben wie in den Vorjahren.
4. Die Beschäftigung ausländischer Saisonarbeiter darf nur von denjeni

gen Arbeitgebern erfolgen, die im Besitz eines von mir ausgefertig
ten Genehmigungsausweises sind. Es dürfen nur die in dem Ge- 
nehmigungsausweis aufgeführten Saisonarbeiter beschäftigt werden. 
Wer ohne Genehmigung Saisonarbeiter beschäftigt, macht sich straf
bar. Außerdem ist dabei zu gewärtigen, daß die Entlassung der 
eingestellten Saisonarbeiter angeordnet wird. Die Arbeitgeber müssen 
die ihnen vom Kreisarbeitsnachweis oder in dessen Auftrag von 
der Gemeindebehörde zugewiesenen einheimischen erwerbslosen 
Landarbeiter, die in derselben oder den unmittelbar benachbarten 
Gemeinden vorhanden sind, zu den ortsüblichen Löhnen einstellen 
und zwar Männer, falls ihnen männliche Saisonarbeiter, Frauen, 
falls ihnen weibliche Saisonarbeiter genehmigt worden sind. Die 
Ortsbehörden ersuche ich, es sich besonders angelegen sein zu lassen, 
den einheimischen Erwerbslosen durch Zuweisung an Arbeitgeber, 
welchen Saisonarbeiter genehmigt sind, Beschäftigung zu beschaffen. 
Sofern hierbei Schwierigkeiten entstehen sollten, ersuche ich, sofort 
Bericht an den Kreisarbeitsnachweis zu erstatten. (Polizeiverordnung 
betr. Beschäftigung von Saisonarbeitern vom 24. 42. 4926, abge
druckt im Kreisblatt Nr. 5 von 192?).

2. Ferner sind die Saisonarbeiter r
3) unter Vorlage des Personalausweises innerhalb 4 Woche, vom 

Tage der Ankunft gerechnet, bei der Gemeindebehörde des Aufent
haltsortes polizeilich zu melden. Beim Fortzug hat Abmeldung 
bei der GemeindebehScde des bisherigen Aufenthaltsortes und 
Anmeldung bei der Gemeindebehörde des neuen Aufenthaltsortes 
zu erfolgen (Polizeiverordnung betr. das Meldewesen vom 20.

4926, abgedruckt im Kreisblatt Nr. 20 von 1926).
b) innerhalb 3 Tagen nach Ankunft ärztlich auf ihren Gesundheits

zustand, insbesondere auf Anzeichen von ansteckenden und über
tragbaren Krankheiten zu untersuchen. Ueber die Untersuchung 
ist vom Arbeitgeber eine Liste zu führen, die jederzeit zur behörd
lichen Einsichtnahme bereitzuhalten ist. In der Liste ist das Er
gebnis der Untersuchung vom Arzt durch Namensunterschrift zu 
bestätigen.

verlauste Leute sind sofort in der nächsten Desinfektionsan- 
lage oder an Ort und Stelle unter Aufsicht des amtlichen Des
infektors zu entlausen. Kranke und Krankheitsverdächtige sind ab- 
zusondern und bei verdacht ansteckender Krankheit dem nächsten 
Krankenhaus zuzuführen. Jede fieberhafte Erkrankung eines Sai
sonarbeiters ist dem Herrn Regierungs- und Medizinalrat des 
Medizinalbezirks III in Danzig, Sandgrube H ta innerhalb 24 Stun
den anzuzeigen.

(Verordnung zur Verhütung der Einschleppung gemeingefähr- 
licher Krankheiten vom 44. 3. 4924, abgedruckt im Kreisblatt 
Nr. 45 von 4924).

z. Die Unterkunftsräume müssen den Vorschriften der Polizeiverord
nung betr. die Unterbringung der in landwirtschaftlichen Betrieben 
beschäftigten Wanderarbeiter vom 24. 2. ^908 (abgedruckt im Kreis
blatt Nr. 45 von 1924) entsprechen.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um sofortige ortsüb
liche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 2. April 4929.
Der Landrat

Nr. (a. ------------------
Instandsetzung der Wege.

Die Wegepolizeibehörden (Amtsvorsteher) ersuche ich zu veranlassen, 
daß die öffentlichen Wege und Schulsteige vorschriftsmäßig instand
gesetzt werden; insbesondere sind die zur wegebefferung verpflichte
ten zur planierung und Abrundung der Wege, Ausräumung der Sei- 
tengräben, Ergänzung der Baumpflanzungen und Ausbesserung der 

Wegweiser schleunigst anzuhalten. Im Säumnisfalle ist mit den ge
setzlichen Zwangsmitteln vorzugehen.

Tiegenhof, den 2. April 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. sb. ------------------

Lohn- und Gehaltspfändung.
Durch Verordnung des Senats vom 20. November 4928 (abge

druckt im Gesetzblatt 4928 Nr. 35) ist der Wortlaut der Verordnung 
über Lohnpfändungen, des tz 850 der Zivilprozeßordnung und des 
Gesetzes über Pfändung des Arbeits- und Dienstlohnes neu verkündet 
worden.

Nachstehend werden die, die Herren Orts- und Amtsvorsteher in 
erster Linie interessierenden Bestimmungen abgedruckt:
4. Der Arbeits- und Dienstlohn ist bei Auszahlung für Monate oder 

Bruchteile von Monaten bis zur Summe von monatlich 23h G., 
bei Auszahlung für Wochen bis zur Summe von wöchentlich 5h G., 
bei Auszahlung für Tage bis zur Summe von täglich 9 G. und, 
soweit er diese Beträge überfteigt, zu einem Drittel des Mehrbe
trages der Pfändung nicht unterworfen.

2. Hat der Schuldner seinem Ehegatten, früheren Ehegatten, ver
wandtest oder einem unehelichen Kinde Unterhalt zu gewähren, 
so erhöht sich der unpfändbare Teil des Mehrbetrages für jede 
Person, der Unterhalt zu gewähren ist, um ein Sechstel, höchstens 
jedoch auf ?/, des Mehrbetrages.

3. Uebersteigt der Arbeits- oder Dienstlohn die Summe voll 780 G. 
für den Monat, von 480 G. für die Woche, von 30 G. für den 
Tag, so findet auf den Mehrbetrag die Vorschrift des Absatz 2 
keine Anwendung.

4. Die Wectgrenze für die pfändbarkeit von Gehaltsansprüchen, 
Pensionen oder sonstigen Bezügen der Beamten usw. (Z 850 Ab
satz 2 der Zivilprozeßordnung in der für Danzig geltenden Fas
sung) beträgt 3000 G. jährlich (250 G monatlich).

Tiegenhof, den 2. April 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Aussetzung einer velohnung.
In der Zeit vom 23. d. Mts. abends bis 25. d. Mts. früh ist 

die an der 8-Kurve der Lbaussee Tiegenhof—Jungfer bei Station 
2,0 stehende, nach Jungfer zeigende Blinklichttafel durch Steinwürfe 
oder Stockschläge mutwillig zertrümmert worden. Für die zur gericht
lichen Bestrafung führende Ermittelung der Täter wird hiermit eine 
Belohnung bis zu so G ausgesetzt.

Tiegenhof, den 27. März 4929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusse»

Nr. 2s. ------------------
Hebammenbezirk Schöneberg.

Die Bezirkrhebamme Therese Borchardt ist von Schöneberg nach 
außerhalb des Kreises verzogen und hat damit den Hebammenbezirk 
Schöneberg aufgegeben.

vom 4. April 49292b wird der Hebammenbezirk Schöneberg, um
fassend die Ortschaften Schöneberg und Schönsee, von der Bezirks
hebamme Maria Gehrke, zur Zeit noch in Schönhorst wohnhaft, ver
waltet.

Tiegenhof, den 2. April 4929.
_______ Der Vorsitzende des Kreisausschusses______

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Steuerabzug vom Arbeitslohn.

In Nr. 23 des Staatsanzeigers für die Freie Stadt 
Danzig, Teil I vom 20. 3. 29 sind die durch Verordnung 
vom 5. 2. 29 abgeänderten ,,Ausführungsbestimmungen 
über den Steuerabzug von« Arbeitslohn" in laufender Ar- 
tikelfolge neu bekannt gemacht. Auf die Veröffentlichung 
wird hingewiesen.

Von einem nochmaligen Abdruck der Muster ist aus 
Ersparnisgründen abgesehen worden.

Danzig, den 2?. März l929.
Der Leiter des Landessteueramtes.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 15 Neuteich, den 11. April 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -------------- —
Absperrung von Brandherden.

Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 26. 1. 27 — 
Tgb.-Nr. 2^3/27 L — weise ich die Ortspolizeibehörden, die Land- 
jägerämter und Schupokommandos des Kreises darauf hin, daß bei 
Bränden vor Eintreffen der mit der kriminalpolizeilichen Ermitte- 
lungstätigkeit beauftragten Kriminalbeamten der Brandherd bezw. 
die Brandstelle so abgesperrt und sichergestellt werden muß, daß der 
Zutritt unbefugten Personen verhindert wird; insbesondere daß ver- 
ünderungen des Brandherdes oder gar Nachgrabungen unter allen 
Umständen vermieden werden.

Tiegenhof, den 6. April 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Pferderegister.

Ich bringe hiermit die im Kreisblatt Nr. 19 von 1928 abge
druckte Anordnung zum Zwecke einer genauen Kontrolle der An-- und 
Verkäufe von Pferden in Erinnerung.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich, nach dieser An
ordnung genauestens zu verfahren.

Tiegenhof, den 6. April 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Revision der gewerblichen Anlagen.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises werden an die rechtzeitigen 
Revisionen der gewerblichen Anlagen erinnert. Die Revisionen sind 
je einmal im Sommer und einmal im Winter abzuhalten und dürfen 
in keinem Falle versäumt werden, da sonst die Katasterdlätter nicht 
genügend vervollständigt werden können. Einer besonderen Anzeige, 
daß die Revisionen tatsächlich stattgefunden haben, bedarf es nicht.

Tiegenhof, den e. April 1929.
Der Landrat

Nr. q. ------------------
Hauskollekte.

Dem Freistadtverein für Innere Mission Danzig, Langgaffe Nr. 
73, ist vom Senat die Gerehmigung erteilt worden, in der Zeit vom 
1. April bis zo. September d. Is. zum Besten der Arbeiten des Frei- 
stadtvereins für Innere Mission eine Hauskollekte abzuhalten.

Die Linsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zü erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Eintra
gungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte oder (Tinten
stift) erfolgen.

Tiegenhof, den 3. April 1929.
Der Landrat

Nr. 5. --------------------
Medizinalbezlrk lll.

Das Amtszimmer des Regierungs- und Medizinalrats^Dr. Man
gold ist vom Amtsgericht in Tiegenhof nach dem Bahnhosshotel, Ecke 
Bahnhof- und Elbingerstraße, verlegt worden. Die Sprechstunden 
werden wie bisher am Dienstag und Freitag von 10V2 bis 12 Uhr 
abgehalten. Der neue Fernsprechanschluß trägt die Nummer 268.

Tiegenhof, den 5. April 1929.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestand des Käsereipächters Ingold in Fürsten
werder ist Schweinepest ausgebrochen.

Tiegenhof, den 5. April 1929.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Räude.

Die bei einem Pferde des Gutsbesitzers Robert Henning in Brunau 
s. Zt. festgestellte Räude ist erloschen.

Tiegenhof, den H. April 1929.
. Der Landrat.

Die Danziger Feuerkaffe hat der Schulgemeinde in Mierau, Kreis 
Gr. Werder zur Beschaffung von Feuerlöschgeräten eine Beihilfe von 
75.— gewährt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Verlegung des Amtssitzes.
Der Senat, Abt. für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat 

meinen Amtssitz vom s5. April d. Is. ab nach Kalthof verlegt.
Tiegenhof, den 8. April 1929.

Der Schulest
Weidemann.

Stationsunterricht.
Die Herren Schulleiter u. Lehrer, an deren Schulen Stations

unterricht erteilt wird, wollen zu Beginn des Schuljahres den betr. 
Religionslehrern ein Verzeichnis der an dem Stationsunterricht teil
nehmenden Schüler zustellen. Die Schülerzahl ist maßgebend für die 
Anzahl der wochenstunden während des Schuljahres.

Tiegenhof den 8. April 1929.
Der Schulest.

Weidemann.

Schwente-Verband.
Die diesjährige

Generalversammlung
des Verbandes findet

Sonnabend, den 27 Npott, nachnr 4 Nho 
im Deutschen Hause zu Neuteich statt.

Tagesordnung:
1. Jahresabschluß und Bericht.
2. Wahl der Rechnungsrevisoren.
3. Festsetzung des Etats.

Es wird vorgeschlagen für das Jahr
I928 Gld. 1,80 pro iia
1929 „ 1,20 „ „
einzuziehen. Letzteren Betrag nach der Ernte.

4. Ersatzwahlen.
5. verschiedenes.

Marienau, den 7. April 1929.

Der Verbandsvorfteher.
Otto Lietz.

Sterte üü nvei ^Sticken — einprägsam-erSnrtfche 
mmdftlnk 
- «las beste Programm
Oie größte funbreitsckriltl - bringt vScbentlick alle aus- 
sübrlieben P»g»mwe 6er in- un6 suslLndiscken 8en6er

hielt L0 Pl., klonataborug Kki 2.- / Khan bestellt beim Postamt 
«l. einer Bucblisnckluo- / Probeheft umsonst vom Verlag Berlin bl24

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 16 Neuteich, den 19. April 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr. ------------------
Beratungsstellen des ttreiswohlfahrtsamtes. 

TieA-nhof im Kreishause an jedem Freitag
um 10V2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um l lV» Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

Neirtetch, in den Kontorräumen des ehemaligen Bienert'schen 
Grundstückes Dieustag, den 23. April 1929

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2V2 Uhr für Rrttxxel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 46. April 1929.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Gewerbliche Anlagen.

Bei Neu. und Umbauten gewerblicher Anlagen entstehen oft da
durch Unzuträglichkeiten, daß die einschlägigen Bestimmungen der Un- 
fallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft nicht berücksichtigt 
werden. Die Berufsgenossenschast erhält von den Bauarbeiten, falls 
überhaupt, in der Regel erst nach deren Beendigung Renntnis. Wenn 
dann von ihr in der baulichen Ausführung ein verstoß gegen die 
Unfallverhütungsvorschristen gefunden und dessen Abstellung gefordert 
wird, so berufen sich die Unternehmer meist darauf, daß die Bestim
mungen der "Bauxolizeiordnung beachtet sind und weigern sich, kost
spielige Aenderungen vorzunehmen. Zur Vermeidung dieser Uebel
stände stnd die Gewerbeaufsicbtsbeamten veranlaßt, daß sie bei Prü
fung der Pläne vor Neu- und Umbauten gewerblicher Anlagen ihrer- 
seits auf die einschlägigen Bestimmungen der Berufsgenoffenschaft- 
lichen UnfallverhütungsvoHchriften achten und in ihren prüsungsbe- 
merkungen auf diese Hinweisen.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die Beachtung der Bestim
mungen der Unfallverhütungsvorschristen bei Erteilung der Bauer
laubnis zur Bedingung zu machen.

Tiegenhof, den 10. April l929-
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Bekanntmachung.

Die Ortspolizeibehörden des Rreises weise ich darauf hin, daß 
der Unfallgenofsenschaft Freie Stadt Danzig in Danzig von jeder er- 
teilten Baugenehmigung Nachricht zu geben ist.

Tiegenhof, den 5. April 1929.
Der Landrat

Nr. q. ------------------
Polizeiverordnung

AbirHidevttits de« Polizeivevsv-irttirg 
von 1H Juli 1927 —St A I S 2SI

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei- 
verwaltung vom 11. März 1850 (Ges. S. S. 265), der 88 127 und 
139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. 
Juli 1883 (Ges. S. S. 195) und des 8 2 des Gesetzes überdenver- 
kehr mit Kraftfahrzeugen vom 21. März 1929 wird mit Zustimmung 
des verwaltungsgerichtes für die Freie Stadt Danzig folgendes ver
ordnet:

I.
In Z 13 Absatz 1 ist zu setzten statt (88 3, 15): (88 s, is), 

statt: tzZ 4—6 und 10 — 88 4—2 und 10.
In 8 13 Absatz 2 wird zwischen die Worte „Abs. 3" und „inso

weit" eingeschaltet: „und des 8 34 Absatz 1 Ziffer 3".
In 8 16 Satz 1 ist zu setzen statt: „Rrasttahrzeügen" — „Last- 

kraftfahrzeugen".
Im 8 16 erhält Satz 2 folgende Fassung: „Bei Rraftfahrzeugen 

von mehr als 5,5 Tonnen Gesamtgewicht beträgt die höchstzulässtge 
Fahrgeschwindigkeit 30 km in der Stunde".

Im 8 20 Absatz 1 ist zu setzen statt „oder mit einzelnen Orten" 
„oder mit einzelnen Arten".

In 8 22 Absatz 1 heißt es statt „ein zum Verkehr auf öffent
lichen wegen zugelassener Rraftwagen" „ein zum Verkehr auf öffent
lichen Wegen zugelaffenes Kraftfahrzeug".

Ziffer 2 erhält folgende Fassung:
„der Anhängewagen muß mit Luftreifen oder hochelastischen Voll
gummireifen versehen sein; die Radkränze dürfen keine Unebenheiten be
sitzen, die geeignet sind, die Fahrbahn zu beschädigen".

Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„wenn die Bremse des Anhängewagens nicht vom Führersitz 

des Kraftwagens aus bedient werden kann, so muß auf dem An- 
hängewagen ein Bremser mitfahren und eine Verständigung zwischen 
diesem und dem Führer möglich sein; dies gilt nicht, wenn der An
hängewagen eine selbsttätige Bremse hat, die ihm auch bei derLösung der 
Verbindung mit dein Kraftwagen zum Stehen bringt, und der Führer 
des Kraftwagens eine Bescheinigung eines amtlich anerkannten Sach
verständigen mit sich führt, in der unter Angabe der Fabriknummer 
des Anhängewagens bestätigt wird, daß dessen selbsttätige Bremse 
ausreichend betriebssicher ist".

8 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Der Polizeipräsident und die Landräte können allgemein für 

ihren Bezirk von der Einhaltung der Bestimmungen des Absatz 1 
Nr. 2 und 3 Befreiung gewähren".

8 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Ein zum Verkehr auf öffentlichen Wegen zugelaffenes Kraft

rad oder ein Kleinkraftrad, dem ein polizeiliches Kennzeichen zugeteilt 
ist, darf Anhänger, Bei- oder vorsteckwagen nur mitführen, wenn es 
mit Luftreifen versehen ist und die Radkränze keine Unebenheiten 
besitzen, die die Fahrbahn beschädigen könnten; auch muß der Anhän
ger, Bei- oder vorsteckwagen mit dem Kraftrad in zuverlässiger Weise 
gekoppelt sein".

8 3§ erhält folgende Fassung:
„(1) Jedes Fahrrad muß versehen sein:

I. mit einer sicher wirkenden Hemmvorrichtung;
als solche gilt auch eine Rücktrittbremse;

2. mit einer helltönnenden Glocke zum Abgeben von warnungszeichen;
3. mit einem Rückstrahler, der einfallende Lichtstrahlen in gelbroter 

Farbe deutlich zurückwirft.
(2) Der Rückstrahler ist höchstens 60 om über dein Erdboden 

am Hinteren Teil des Fahrrades, soweit ein Schutzblech vorhanden 
ist, an diesem derart anzubringen, daß seine Wirkung weder durch 
Kleidungsstücke noch Teile des Rades oder in sonstiger Weise be
einträchtigt werden kann.

(3) Der Rückstrahler muß so beschaffen sein, daß er im Licht
kegel solcher Kraftfahrzeugscheinwerfer, deren Wirkung in der An
lage L der Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr vom 1. 4. 29 
als höchstzulässig zu betrachten ist, auf eine Entfernung von mindestens 
150 m bis zu einem Winkel voll 300 nach beiden Seiten bei Dunkel
heit mit normalsichtigem Auge deutlich zu erkennen ist.

II.
Diese Verordnung tritt am 15. April 1929 in Kraft.
Danzig, den 26. März 1929.

Der Senat der Zreien Stadt Danzig
Dr. Sahm. Arczynski.

veröffentlicht unter Bezugnahme auf die im Kreisblatt Nr. 38 
von 1927 abgedruckte Polizeiverordnung über den Straßenverkehr 
vom 16. 7. 1927.

Tiegenhof, den 12. April 1929.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
AufenthaUsermlttelung.

Der am 2. Juli 1912 in Fischerbabke geborene Fürsorgezögling 
Willi Millack aus Küchwerder ist am 8. April 1929 aus der staat
lichen Fürsorgeerziehungsanstalt Tempelburg bei Danzig-Schidlitz 
entwichen.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie tandjägerbeam- 
ten des Kreises werden ersucht, nach dem Aufenthalt des Millack 
Ermittelungen allzustellen, ihn im Lrmittelungsfalle aufzugreifen und 
der oben genannten Erziehungsanstalt zuzuführcn, sowie hiervon uns 
zum Gesch. Z. K. A. !l 958 zu berichten.

Tiegenhof, den 13. April 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder.

Kreisjugendamt
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Nr. 6.
Schulpflichtige taubstumme Müder.

Die ZNtrsLstverts und GetneindeVoVstäitbe ersuche ich 
um Aeußerung, ob und welche schulpflichtigen taubstummen Rinder 
in der Gemeinde vorhanden sind.

Tiegenhof, den 13. April 1929.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Medinalbezirk M.

Der Regierungs- und Medizinalrat Dr. Mangold ist vom 17. 
April bis 11. Mai d. )s. beurlaubt. Seine Vertretung erfolgt durch 
den Rreisassistenzarzt Dr.Rlingenberg-Danzig, Sandgrube 41s (Sprech
zeit täglich 11—13 Uhr, Fernsprecher Danzig Nr. 22356).

Ich ersuche die Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 16. April 1929.

Der Landrat.
Nr. 8. ------------------

Amtsbezirk Einlage.
Der Schuhmacher Heinrich Harder in Hakendorf ist zum Amts

diener und vollziehungsbeamten für den Amtsbezirk Einlage bestellt 
und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 11. April 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. ------------------

Personalien.
In den Schulvorstand der Schule in Ralthof ist der Stellmacher

meister Franz Bock-Ralthof als Familienvater gewählt und von mir 
bestätigt worden.

Zum Schulkaffenrendanten der kath. Schule in Marienau ist der 
Lehrer Wilke-Marienau gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 11. April 1929.
 Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Zchwente-Verband.

Die diesjährige

Generalversammlung
des Verbandes findet

SsnirabeiH-, deir 27 Apotl, mrchtii 4 Nhv 
im Deutschen Hause zu Neuteich statt.

Tagesordnung:
i- Jahresabschluß und Bericht.
2. Wahl der Rechnungsrevisoren.
s. Festsetzung des Etats.

Es wird vorgeschlagen für das Jahr 
1928 Gld. 1,80 pro ba
l9?d ,, 1,20 ,, ,, 
einzuziehen. Letzteren Betrag nach der Ernte. 
Ersatzwahlen.

5. verschiedenes.
Marienau, den 7. April 1929.

Der Derbandsvorsteher.
Gtto kietz.

Montag, den 24. April, vorm. 10 Uhr, werde 
ich im hiesigen Gasthause

3 Ztr. gepfändete weiße Erbsen
öffentlich meistbietend gegen Barzahlung versteigern.

Schadwalde, (b. Aalthof) den (7. April l929-

Amtsvorsteher.

Zum Beginn des 

NMN Wjahtts 

billige Angebote 
in

Schreib nb ZMen- 
N!«tnWn «In Art.

Aufgabenhefte 
Diarien

Heft- u. Bücherbezüge 
Etikette, Löschblätter 
Federkästen, Griffel 

Federhalter, Schreib
federn, Lineale 
Radiergummi

Bleistifte 
Blaustifte

T»W«lteni.7iU2F«kb.
Ausziehtusche

Fixativ und Spritzen 
Zirkel, Pinsel

Ordnungsmappen 
Schüleretuis 
Schultinte 

u. dgl. mehr.

WW.KM

WlWlmM 
in allen Größen 

WellM 
Quart und Folio 

WW- M
Nl-M 

mit und ohne Alphabet 

MeM!
in verschiedenen Farben und 

Stärken zu haben bei 

R. Pech L Wert, 
Neuteich.

DOGGGGOGOG
2 Bogen (Rolle) echtes 

Salizyl- 
PeMMlltMier 

(gegen Schimmelbildung)
Preis 30 P zu haben bei 

N. peck L Nickest, 
Neuteich.

die Hanze^Urlt
dlichtr Schöneres gibt er, als rieb — gemllt- 
lich dsbeim sitrend — alle fernen Senile» 
Stationen „b e r s n r u b o l e n".
Klan weik ja such genau, ob pom, ob Paris 
jetrt sendet/was bsngenberg setrt bringt und 
welche klusik gerade aus Varcelons ertönt...

! denn, „Der Deutsche Rundfunk", 
die älteste und grokte funlrreitschrift, bringt 
ja wöchentlich alle sussübrlichen Programme 
aller in- und auslsndiseben Sender.
lieft 50vl. l^onatsberug 2, - öurck öss Postamt 06. eine 
vuckkanäluna. Probeheft um^oart vom Verlag, öerÜa di 24

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 17 Neuteich, den 26. April 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Saisonarbeiter 1929.

Die täglich bei mir einlaufenden Einsprüche gegen die Abstriche 
bei den Anforderungen von Saisonarbeitern geben mir Veranlassung, 
allgemein darauf Hinweisen, daß ich nicht in der Lage bin, den Ein
sprüchen und Anträgen stattzugeben, da der Senat gemäß H l der 
Polizeiverordnung betr. Beschäftigung von Saisonarbeitern vom 2 s. 
12. 1926 über die Genehmigung zur Beschäftigung von ausländischen 
Wanderarbeitern für das Jahr 1929 endgültig entschieden hat.

Die Mrtsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Be
kanntgabe.

Tiegenhof, den 23. April 1929.
Der Landrat

Nr. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Der Fürsorgezögling Willi Millack aus Küchwerder ist wieder 
aufgegriffen und der Erziehungsanstalt Tempelburg zugeführt worden. 
Damit hat unsere Bekanntmachung vom 13. April 1929, veröffentlicht 
im amtlichen Kreisblatt Nr. 16, ihre Erledigung gesunden.

Tiegenhof, den 19. April 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder.

Kreissugendamt
Nr. 2. ------------------

Beschluß.
Aufgrund des Z 40 Abs. 2c der Jagdordnung vom 15. Juli 

1907 und des Gesetzes vom 18. Mai 1925 (G. Bl. S. 131) wird 
für das Gebiet der Freien Stadt Danzig die Schonzeit für Rotwild 
auf weitere 3 Jahre ausgedehnt, also bis zum Zs. 7. 1932.

Danzig, den 6. April 1929.
Das Derwaltungsgericht I. Kammer.

gez. Dr. Weber.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 17. April 1929.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

Beschluß.
Die Schonzeit sür Rehböcke endet in diesem Jahre mit Ablauf 

des 29. Mai 1929.
Danzig, den 6. April 1929.

Verwaltungsgericht t Kammer.
gez. Dr. Weber.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 17. April 1929.

Der Landrat.
Nr. ------------------

Personalien.
ZUM Schulkaffenrendanten der Schule in Neustädterwald ist der 

Lehrer Treptow aus Neustädterwald gewählt und für dieses Amt 
von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 17. April 1929.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Der Haushaltsvoranschlag des Marienburger Deichverbandes für 

das Rechnungsjahr 1929/30 liegt in den Tagen vom 22. April bis 
einschließlich 4. Mai d. Js. im Geschäftszimmer des Deichamtes wäh
rend der Dienstfiunden zur Einsicht der Deichgenossen öffentlich aus.

Der Deichhauptmann.
F. Döhring.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.
3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde- 

sitzung.
Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.

5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 
des Unterstützungswohnsitzes

6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältniffe eines Hilfs
bedürftigen.

ss.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
sb. Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagopachtvertrag.
11. Antrags- und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter- 

stützung.
12. neuNachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose. 
l2s.Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1^. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
1-a.Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Duittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a . Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a . Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmelöung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
3^. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
„ „ „ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Ehefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.

Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes
kranken usw. in eine Anstal

5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt sür die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
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Abt. Nr. s2. Strafverfolgung.
13. verantwortliche Vernehmung.

1^. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strafaktenbogen.
18. paßverlLngerungsschein.
18s. Unfallanzeigen.
19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
2os. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Für :
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
„ „ 2. Vorladung für den verklagten.
„ „ „ 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

N. Pech L W. Richert, Neuteich.

Das Deutsche Herz
in Gedichten und Liedern

für das 5.—8. Schuljahr Preis 1,50 G. zu haben bei

k. L iüi. Meksrt, kßsuisiek
Anmerkung: Das evangel. Neligionsbuch

Teil II für das 4.-8. Schuljahr erscheint in einer Woche.
Das Rechenheft 6 von Bidder erscheint in 3 

Wochen.
Das Gesangbuch von Matschkewitz L Werner er

scheint in 14 Tagen bis 3 Wochen.

Z

:: Kroisdlslt

V l'slsfon I^Ir. 2OS

s

I—SÜSI' slSI^LlS!s0jD!.!O^S  ̂
SSOs^SI^, sil-I- I_t. ^^sisüstsi^,
Xsit^IogS, 1-ti^cii

I-istsrung von Oruoksrdoitsn jsclsr ^rt u. (SröSs 
soiinsllstsns.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,Zo Danziger Gulden.

Nr. 18 Neuteich, den 3. Mai 192S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. (. ------------------
Uinderwaiderholungsheim Stutthof.

m tte Mai d. Js. soll das Rinderwalderholungsheim in Stutthof 
wieder eröffnet werden. Die Verteilung der Rinder auf die einzelnen 
Kurabschnitte geschieht durch den Rreisfürsorgearzt, der nach den 
Vorschlägen der Schulärzte die Auswahl erholungsbedürftiger Rinder 
trifft.

Die Rinder muffen bei der Aufnahme frei sein von ansteckenden 
Krankheiten, von Rrätze und Ungeziefer, dürfen keine Bettnässer sein 
und nicht an Rrämpsen leiden.

An Rleidung, Wäsche usw. sollen die Rinder, wenn möglich, 
mitbringen:

1 Sommeranzug, 2 Hemden, 2 Unterbeinkleider, ( paar Strümpfe, 
z Taschentücher, ( paar Schuhe, l Badehose (Badeanzug), l Ramm 
und Haarbürste, l Zahnbürste, l Waschlappen und ( Stück Seife.

Das tägliche Pflegegeld für die im Rreise beheimateten Rinder 
beträgt 50 p. pro Tag. Dieses Pflegegeld stellt nur einen bescheide
nen Zuschuß zu den Gesamtkosten dar, welche der Kreis im Jute- 
reffe der Jugendwohlfahrtspflege auch in diesem Jahre wiederum 
tragen wird.

Die Bezahlung des Pflegegeldes hat sofort nach beendeter Kur 
zu erfolgen.

Tiegenhof, den 22. April (929»

Kreiswohlfahrtsamt
Nr. 2. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat Mai 1929 folgende Termine festgesetzt: 
Ltessirtzsf: Montag, den 6. 5. 1929, 9 Uhr vormittags, vor

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats, 
-inronsdorf: Montag, den (3. (929, mittags Uhr, vor

dem Bahnhof,
NerrtetH Freitag, den 24. 5. 1929, mittags ( Uhr, vor 

dem Hotel „Deutsches Haus".

Die polizeioerwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 
Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt, 
gäbe.

Tiegenhof, den 23. April (929.
Der Landrat.

Nr. S. ------------------
Nufenthaltsermittelung.

Der am (S. Juli (giomRlutzau Kreis Neustadt Westpr. geborene 
Fürsorgezögling Herbert Graf ist aus der Fürsorgeerziehungsanstalt 
Temxelburg bei Danzig-Schidlitz entwichen.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie Landjägerbeamten 
des Kreises werden ersucht, nach dem Aufenthalt des Graf Ermitte
lungen anzustellen, ihn im Ermittelungsfalle aufzugreifen und der 
obengenannten Erziehungsanstalt wieder zuzuführen, sowie hiervon 
uns zum Gesch. Zeichen R. A. ll ^2^ zu berichten.

Tiegenhof, den 29. April 1929.
Der Kreisausschuft des Kreises Großes Werder 

Kreisjugendamt
Nr. H. --------------—

vekämpfung des Kartoffelkäfers und des 
Uartoffeikrebfes.

Den Vrtsbehörden des Kreises bringe ich die unter dem 28. Mai 
(925 (abgedruckt im Rreisblatt Nr. 23 von (925) von mir veröffent
lichte Polizeiverordnüng zur Bekämpfung von Schädlingen des Rar- 
toffelbaues vom 25. 3. (925 in Erinnerung.

Ich ersuche, für erneute ortsübliche Bekanntgabe und Durchfüh
rung der polizeiverordnüng Sorge zu tragen.

Tiegenhof, den 24. April (929.
Der Landrat.

Nr. 5.

veschlutz.
Der Beginn der Schonzeit für das Jahr (929 wird für Birk

hähne auf den 1. Juni und für Fasanen- und Haselhähne auf den 
(8. Mai festgesetzt.

Danzig, den 20. April (929.
Verwaltungsgericht I. Kammer.

gez. Dr. Weber.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 29. April (929.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------
Errichtung einer ttadaververwerlungsanstalt in 

Trappenfelde.
Der Roßschlächter Johannes Dombrowski in Trappenfelde hat 

auf Grund des tz (6 der Reichsgewerbeordnung die Genehmigung 
zur Errichtung einer Radaververwertungsanstalt auf seinem Grund
stück in Trappenfelde (ehemalige Hirsch'sche Fleischmehlfabrik) nach- 
gesucht.

Das Vorhaben wird gemäß Z (7 der Reichsgewerbeordnung hier
mit bekanntgemacht. Etwaige Einwendungen find binnen (H Tagen 
bei der unterzeichneten Behörde schriftlich in 2 Exemplaren oder zu 
Protokoll anzubringen. Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf 
des Tages, an welchem die vorliegende Rreisblattnummer ausgege
ben worden ist. Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen wäh
rend der Einspruchsfrist im Rreishause hierselbst (Zimmer Nr. (7) 
zur Einsicht aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendun
gen wird Termin im Rreishause hierselbst (Ammer Nr. (s) auf 

-oniBttbsird, -eir 25 Atat 192Y, VSVur 10/, Ntz* 
anberaumt. Im Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder der 
widersprechenden wird gleichwohl mit der Erörterung der Einwen
dungen vorgegangen werden.

Tiegenhof, den 26. April (929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusse».
Nr. 7. ------------------

Landjägerbezirk ttunzendorf.
Anstelle des nach. Danzig versetzten Oberlandjägers Frank hat der 

Oberwachtmeister Neumann die Dienstgeschäfte des tandjägeramts 
in Runzendorf übernommen.

Tiegenhof, den 25. April (929.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
Standesamtsbezirk SchSneberg.

Seitens des Senats ist der Hofbesitzer Eduard woelke in Schön- 
see zum stellvertretenden Standesbeamten des Standesamtsbeztrks 
SchSneberg bestellt worden.

Tiegenhof, den ,9. April (929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusse».

«MWMsltl 
zu allen Gelegenheiten wie 

M SeWIslW 
M BnIodW 
M BttmDW 
M SilbttlMM 
zu A10NNWM 

empfiehlt
R. Pech L Richert, 

Neuteich

Streuen auf unsern Feldern

bnont L Mckkol», 
Damerau.

Tinte
Günther Wagner 
in Vi, V-, 7i, Vl6, V»- 
Flasche allein zu haben bei

L kiekst.
Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den KreisGr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr^ 19 Neuteich, den 10. Mai 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Impfung.

Das diesjährige Jmpfgeschäft im Kreise Gr. Werder wird wie
der Herr Regierungs- und Medizinalrat, Kreisarzt Dr. Mangold nach 
dem hierunter folgenden Jmpfplan ausführen:
t.Zu den Jmpsterminen haben in den Städten die Polizeive*- 

auf dem Lande die Herren DtintsVovstehe*, 
letztere eventl. mit Hilfe der Herren Gemeindevorsteher, die An
gehörigen mit den Impflingen vorzuladen. Die Vordrucke zu den 
Vorladungen, die auf der Rückseite die Verwaltungsvorschriften tra
gen, werde ich den ausführenden Stellen unter Beifügung der 
Erst- und Wiederimxflisten in den nächsten Tagen.zugehen lasten. 
Ihnen liegt es ob, die Terminsvorlagen auf Grund der Jmpf- 
listen so schnell auszufertigen und zuzustellen, daß sie rechtzeitig 
vor dem Jmpftermin in den Besitz der Gestellungspflichtigen ge
langen. Nach Erledigung der Arbeiten haben die Polizeiverwal
tungen und Herren Gemeindevorsteher die Jmpflisten im Iwpf
termin rechtzeitig dem Herrn Kreisarzt vorzulegen. Für nichtige 
und G*ledigu«K de* Äufgirbsii find -ie
G*tspoNzeib«hövdeir ve*<r»rtt*o*tlrch

2. Die O*ts*o*stäi«ds der Iwpforte haben für die Hergabe ge
eigneter Lokale für die öffentliche Iwpfung und Wiederimpfung 
zu sorgen und zwar sind dazu Helle, heizbare, genügend große Zim
mer bereit zu stellen, welche vorher gehörig gereinigt und gelüftet, 
bei kühler Witterung auch geheizt sein wüsten; ferner ist außer 
dem Operationszimmer noch ein besonderer Warteraum zu be
schaffen.

Ebenso sind 2 nitt Masse*, Seife und
2 Handtüetze* im Iwpfraum zur Verfügung des Iwpfarztes 
bereit zu halten.

Ferner sind zum Iwpfgeschäft eine Sch*eil»tzilfe zu stellen 
und die nötigen Sch*eil>niats*iaNen vorrätig zu halten.

Die nach Aufstellung der Iwpfliste in der Ortschaft zuzezogenen 
impfpflichtigen Kinder sind von dem Ortsvorstande in die Impf- 
listen nachträglich einzutcagen, die inzwischen verzogenen oder ver
storbenen Kinder unter Allgabe des neuen Wohnortes bezw. Todes
tages zu streichen.

Sämtliche O*ts*ovstehs* haben dafür Sorge zu tragen, daß 
alle gestellungspflichtigen Kinder aus der Ortschaft, soweit nicht 
ein gesetzlicher Lntschuldigungsgrund vorliegt, insbesondere auch 
die noch nicht geimpften Kinder aus älteren Jahrgängen zur 
Impfung erscheinen. Die Iiirpflins* find so zeitig zn 
bosteUen, datz fie vo* Beginn des Inrpfte*,ntns 
anfge*nfen nnd nach de* Inrpfkifie geordnet werden 
können. Die Kinder wüsten zu den Jmpsterminen mit reinge
waschenem Körper und reinen Kleidern gebracht werden.

5 Die He**en Leh*e* an den öffentlichen Schalen 
find gesetzlich ne*-pfiichtet, dafür zu sorgen, daß diejeni
gen Zöglinge ihrer Schule, welche während des Besuchs der An- 
statt wieder impfpflichtig werden, dieser Pflicht auch genügen. Die 
Nichtbefolgung dieser Bestimmungen zieht eine Geldstrafe nach sich. 
Die Lehrer haben deshalb die betreffenden Schulkinder rechtzeitig 
zu ihrer Gestellung in dem wiederimpftermin anzuweisen.

Nach Z q. der Vorschriften vom 28. Februar 1900 soll in jedem 
Jmpfgeschäftstermine ein Vertreter der Ortspolizeibehörde des 
Jmpfstationsortes, sowie ein Vertreter jeder beteiligten Ortschaft 
gegenwärtig sein und den Iwpfarzt in seinen Obliegenheiten unter- 
stützen, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen.

Zu jedem Termin, in welchem die wiederimpflinge zur Impfung 
oder zur Nachschau kommen, hat ein Lehrer der betreffenden Schule 
anwesend zu sein, der im Einvernehmen mit dem Iwpfarzt und 
dem Vertreter der Ortspolizeibehörde für die Aufrechterhaltung 
der Ordnung unter den Schulkindern zu sorgen hat. Die Herren 
Amtsvs* stehe*, sowie die Herren Guts- und Genreiirde- 
*o*stohe* fordere ich auf, die Iwpfgeschäftstermine entweder 
persönlich oder durch ihre gesetzlichen Stellvertreter wahrzunehmen 
und jedes Mal bis zum Schluß des Geschäfts anwesend zu bleiben.

Ebenso fordere ich die Herren Lehrer, bezw. die ersten Lehrer 
an den Schulen im Kreise auf, den wiederimpfterminen für ihre 
Schulen beizuwohnen.

Die Ortsvorsteher und die Lehrer ersuche ich ferner, dafür zu 
sorgen, daß die Gestellungspflichtigen die Vorladung, welche den 
vor- und Zunamen, Geburtstag und Wohnort des Impflings, so
wie die Nummer der Jmpfüste, der wiederimpfliste enthalten muß, 
zum Jmpftermin mitbringen.

Die Grtspolizeibehörden haben dem Impfarzte sofort davon 
Mitteilung zu machen, wenn iu einem Orte ansteckende Krank- 
heilen wie Scharlach, Masern, Diphtheritis, Keuchhusten, Fleck
typhus, rosenartige Entzündung in größerem Umfange herrschen, 
damit alsdann die Impfung für die Orte ausgesetzt wird.

Aus einem Hause, in welchem zur Iwpfzeit eine der genannten 
ansteckenden Krankheiten herrscht, dürfen Kinder zum öffentlichen 
Jmpftermin nicht gebracht werden, die Iwpfung und die Nach
schau an Kindern aus solchen Häusern muß getrennt von den 
übrigen Impflingen vorgenommen werden. Ebenso darf die öffent
liche Impfung oder Nachschau nicht in einem Hause vorgenommen 
werden, in welchem eine ansteckende Krankheit herrscht.

Jmpfplan 1929.
Die Nachschau findet in der Regel am selben Tage der folgenden 

Woche in demselben Lokal zur selben Zeit wie der Imxftermin statt, 
falls nicht im Jmpftermin etwas Anderes bekannt gegeben wird.

Jeder Impfling kann in dem für ihn am bequemsten erreich
baren Jmpflokal vorgestellt werden, wenn auch nach seiner Gemeinde
zugehörigkeit eigentlich ein anderer Jmpfort für ihn zuständig wäre.

Tag und Stunde der 
Impfung.

Jmpfstation und 
Jmpflokal.

Ortschaften, aus denen 
die Impflinge und 

wiederimpflinge vor» 
zustellen sind.

Mittwoch,-.22.Mai ^°Uhr Neuteich, Volks, 
schule

Lrstimpflinge: Bröske, 
Mierau, Neuteichsdorf.

ebendort Erstimpflinge: Leske, 
Tralau, Trampenau

^so „ ebendort wiederimpflinge.- 
Bröske, Leske Mierau. 
Tralau, Trampenau, 
Neuteichsdorf.

15" „ ebendort wiederimpflinge: Neu
teich.

16°° „ ebendort Lrstimpflinge: Neu
teich Nr. 1—so.

16^ „ ebendort Erstimpflinge: Neu
teich Nr. 51 bis Schluß.

Freitag, d. 24. Mai iZ^UHr Neuteicherwalde, 
Gasth. Schulz

Reimerswalde, Neu- 
teicherwalde.

14" „ Altes Schloß Altebabke, Scharpau, 
Rehwalde, Küchwerder, 
Beiershorst.

15°° „ Brunall, Gasth. 
Albrecht Brunau, Jankendorf.

16°° „ Fürstenwerder
Gasthaus Fürstenwerder.

Dienstag, d. 4. Juni 15'ouhr Neustädterwald, 
Bockskrug Neustädterwald

I4°o „ Keitlau, Gasthaus 
Kaule

Walldorf, Neulanghorst 
Kl. Mausdorferweide

14'0 „ Jungfer, Gasth. 
Krzemnitzki

Zeyersvorderkampen, 
Keitlau, Neudorf, 
Jungfer.

Donnerstag, d. s.Juni 9°° Uhr Kalthof, kath. 
Schule

wiederimpflinge: 
Dammfelde, Stadtfelde, 
Kalthof,

y-° ebendort Lrstimpflinge: Damm
felde, Stadtfelde, 
Kalthof.

lo" ,, 
n°o

1400

Schönan, Schule 
Wernersdorf, 
Gasthaus Dau 
pieckel, Gasthaus 
Begdon 
Gr. Montau, 
Gasth, Schule

Schönau.

Wernersdorf.

pieckel.

Gr. und Kl. Montau
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Kopf wie vor.

Tiegenhof, den s. Mai ^2A. D«v

Donnerstag,d. s.Iuni;5Uhr

16°° 
1?°°

Kunzendorf, Gast
haus Mollenhauer

Gnojau,Gasthaus 
Alt. Münsterberg
Schule

Kunzendorf, Allweichsel 
Biesterselde, Adl.
Renkau.
Gnojau, Simonsdorf. 
Altmünsterberg, 
Mielenz.

Freitag, d. r. Juni i s°° Uhr 
1 3 „

1^! „
^500 „

16°° „

l 700 ,

Fürstenau, Schule 
Lakendorf, Gasth. 
Löschte 
Oberlakendorf, 
Schule
Einlage,Gasthaus 
Zeyer,Gasthaus 
Lngelhardt
Hakendorf, Schule

Fürstenau.
Unterlakendorf, Rosen- 
ort.
Oberlakendorf, Krebs
felde.
Einlage.

Stuba, Zeyer.
Wolfsdorf, Hakendorf.

Montag,d. l?.Znm 12°° Uhr
13^

13"

14^ 
,,15" "

16°° ,, 

16"

Ließau, Schule 
Gr. Lichtenau, 
Gasthaus Schmidt

ebendort

Damerau, Schule 
Barendt,Gasthaus 
palschau, Gast
haus Kuranski 
Neukirch, Gasth. 
Reich 
Schönhorst, Gast
haus Pauls

Ließau.
Erstimpflinge: parschau 
Altenau,Trappenfelde, 
Gr. und Kl. Lichtenau. 
wiederimpflinge obiger 
Ortschaften.
Damerau. 
Barendt.

Palschau.

Neukirch.

Schönhorst.
Dienstag,». ^z°°Uhr

ls°° 

ls°° „ 

, ^-8016
1700

Petershagen, 
Gasth. Ruschau 
Tiegenhageu, 
Gasth. warm 
Tiegenort, Schule

Stobbendorf, 
Schule 
Holm, 
Grenzdorf, Gasth. 
Kienski <

Petershagen, platenhof 
Reinland,pletzendorf.

Tiegenhagen.
Tiegenort, Kalteher- 
berge,

Stobbendorf, Altendorf.
Holm.

Grenzdorf und 6
Donnerstag,d.20.Juni loUhr

n" „

1200
12^ „

13" „
13°° „

Tannsee, Gast
haus Dau

Gr.Lesewitz, Gast
haus Steffens 
Blumftein, Schule 
SchadwaldeSchule

Warnau, Schule 
Heubuden, Schule

Tannsee, Eichwalde, 
Lindenau, Ntedau, 
Brodsack.
Irrgang, Tragheim, 
Gr. und Kl. Lesewitz. 
Kaminke, Blumstein.
Herrenhagen, Schad- 
walde.
Warnau.
Heubuden.

Freitag, d. 2^. Juni 8°° Uhr

c>15 
v //
8^ 
900 „

10°° „

1^00 „

11" 

ls" „ 

tS°°

Tiegenhof, Turn
halle d. Realgym
nasiums 
ebendort 
ebendort 
ebendort 

ebendort

Marienau, Gast
haus Iungius 
Tiege, Gasthaus 
Trzinski 
Ladekopp, Gast- 
baills wiebe 
Orloff, Gasthaus

Realgymnasium.
Höhere Mädchenschule. 
Volksschule.
Erstimpflinge: Tiegen
hof Nr. 1 bis 50 
Erstimpflinge: 51 bis 
Schluß.

Marienau.

Tiege.

Neuonhuben, Ladekopp. 
pietzkendorf, Orloffer- 
felde, Orloff.

Sonnabend, d. 22. Juni l^Uhr

N'o „

15°° „

16«o „

Neumünsterberg, 
Gasth. Sprunk

Schöneberg, Gast
haus Karsten 
ebendort

Schönsee, Gast
haus Taatz

Bärwalde, Barenhof 
vierzehnhuben, Neu^ 
münsterberg. 
wiederimpflinge: 
Schöneberg 
Erstimpflinge: Schöne
berg.

Schönsee.
Dienstag, d. 2. Juli Uhr

ls" „

Rückenau, Gast
haus Strochowitz 
Kl. Mausdorf, 
Schule 
Gr. Mausdorf, 
Schule 
Lupushorst,Gasth.

Halbstadt, Schule

Rückenau

Kl. Mausdorf.

Gr. Mausdorf. 
Horsterbusch, Wiedau, 
Lupushorst.
Halbstadt.

Nr. 2.
Betrifft: Lelchenpäffe.

Es ist zu meiner Kenntnis gekommen, daß Leichen zum Zwecke der 
Bestattung nach einem andern Orte außerhalb des Kirchensprengels, 
worin der Todesfall sich ereignet hat, gebracht werden, ohne daß der 
vorgeschriebene Leichenpaß vorhanden ist bezw. mitgeführt wird. Ich 
weise daher darauf hin, daß die Polizeiorgane verpflichtet find, solche 
Transporte anzuhalten und zurückzudirigieren. Zur Vermeidung sol
cher, sehr peinlichen Vorfälle ist es notwendig, daß der Leichenpaß 
rechtzeitig beschafft und mitgeführt wird.

Die Ausstellung des Leichenpasses erfolgt auf dem hiesigen Land
ratsamt auf Grund eines von dem zuständigen beamteten Arzt ausge
stellten amtsärztlichen Zeugnisses, das wiederum ausgestellt wird, 
wenn folgende Unterlagen vorgelegt werden:

a) Sterbeurkunde,
b) ärztliche Bescheinigung über die Todesursache,
e) eine Bescheinigung der Ortspolizeibehörde, daß die Leiche vor

schriftsmäßig eingesargt ist.
Für die Ausfertigung des Leichenpasses sind folgende Beträge 

zu entrichten:
s) 7,50 G für Ausstellung des amtsärztlichen Zeugnisses,
b) 6,— G Stempelsteuer,
c) 4,— G Ausfertigungsgebühr.

Ich ersuche die Herren Gvt-VSvst-hev, in geeigneter Meise 
hierauf hinzuweisen.

Tiegenhof, den 6. Mai 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Kiebitzeier.

Ls besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, daß auf Grund des 
Gesetzes betr. den Denkmal- und Naturschutz vom 6. November 1925 
und der Verordnung vom 10. März 1925 die Kiebitze in der Zeit 
vom März bis 3^. August jeden Jahres geschützt sind. Auf Grund 
des Z 2 der genannten Verordnung ist es verboten, Kiebitzeier zu 
sammeln, zu kaufen und zu verkaufen. Ich ersuche die Polizeiorgane 
des Kreises daher, darauf zu achten, daß Kiebitzeier nicht gesammelt, 
gekauft und verkauft werden. Uebertretungen ersuche ich hier zur An
zeige zu bringen.

" Tiegenhof, den 3. Mai 1929.
Der Landrat

Nr. ------------------
vetr. Revisionen der landwirtschaftlichen 

Betriebe.
Mit den Revisionen der landwirtschaftlichen Betriebe durch die 

technischen Aufsichtsbeamten der Landwirtschaftlichen Betufsgenoffen- 
schaft in Danzig ist seit kurzem begonnen worden.

Gemäß tz 878 der Reichsversicherungsordnung sind die Betriebs
unternehmer verpflichtet, den technischen Aufsichtsbeamten den Zutritt 
zu ihren Betriebsstätten während der Betriebszeit zu gestatten.

Das Versicherungsamt kann gemäß Z 879 der Reichsversicherungs
ordnung die Unternehmer zur Erfüllung ihrer Pflichten aus Z 878 
auf Antrag jedes an der Ueberwachung Beteiligten durch Geldstrafe 
bis ztt dVeitzrrirdevt anhalten.

Die Ortsbehörden des Kreises werden um ortsübliche Bekannt
gabe ersucht.

Tiegenhof, den 1. Mai 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder 

als Settionsvorstand der landw. Berufsgenossenschast.
Nr. 5. ------------------

Personalien.
Der Landwirt Erich Mock in Tiege ist zum Gemeindevorsteher 

daselbst gewählt und als solcher von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 3. Mai 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 6. ------------------

Personalien.
Der Arbeiter Franz Schacht in Aalthof ist zum stellvertretenden 

Schöffen daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den s. Mai l?2A.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 7. ------------------

kreiswanderbücherei.
Die der Kreiswanderbücherei an geschlossenen Gemeinden werden 

ersucht, die ihnen für das vergangene Winterhalbjahr zugewiesenen 
Bücher

bis spätestens zrrnr 25. Mai v. Is
durch Boten oder mit der Post an den Kreisausschuß zurückzusenden. 

Tiegenhof, den 7. Mai 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses
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Schwente-Derband.
Nach dem Beschlusse der Generalversammlung vom 

27. April (929 ist für das Geschäftsjahr 1928 ein or

dentlicher kassenbeitrag von (,80 Gld. (ein Gulden achtzig 

Pfennige) pro da beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und 

zwar bis (. Juni.

Die Gemeindevorsteher der betreffenden Ortschaften 

sowie den Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich, die 

nachstehend unter verzeichneten Beiträge, die nach Z 6 

des Statuts berechnet sind, zu erheben und an die Rasse 

des Schwenteverbandes abzuführen und zw'ar spätestens 

bis zum (. Juni (929. Die Beiträge sind festgestellt unter 

Vorbehalt des Irrtums und Richtigstellung infolge Revi

sion des Katasters.

Ebenfalls wollen dieselben, auch die Herren Verbands- 

Vorsteher die nach § 3 des Statuts berechneten kosten der 

krautung wie sie unter 8 verzeichnet sind, abführen und 

zwar bis zum (. Juli (929.

Der Verband hat Konten bei sämtlichen Neuteicher 

Banken. Von direkten Zahlungen an mich bitte ich ab

sehen zu wollen.

Marienau, den 5. Mai (929.

Der Verban-svorsteher.

Beitrag:

> Lf
d.

 Nr
. I

Gemeinde

entwässert

Betrag

G _p

oberhalb 
rteut 

sr

unterhalb 
eich

sr
1 Forstgut Kl. Montan 130j24 234 43
2 Alten au 244 12 439 42
3 Altmünsterberg 993 16 1787 69
4 Altweichsel 624 74 1124 53
5 Biesterfelde 513 99 925 18
6 Brodsack 434 42 521 30
7 Dammfelde 289 84 521 71
8 Lickwalde 723 97 868 76
9 Gnojau 931 68 1676 92

10 Heubuden 1098 12 1976 61
11 Zrrgang 331 67 397 90
12 Kaminke 124 33 149 19
13 Kalthof 388 — 9 96 702 40
14 Kunzendorf 906 64 1711 89
15 Gr. Lesewitz 9 35 11 42
10 Leske 483 05 115 80 1008 49
17 Gr. Lichtenau 986 51 1685 71
18 Kl. Lichtenau 1191 36 2144 44
19 Ließau 785 44 1411 79
20 Marienau 975 17 1170 20
21 Mielenz ________ 1034 61 1859 59
22 Mierau 575 24 690 28
23 Gr. Montau 852 94 1535 29
24 Klein Montau 684 13 1231 43
25 Neuteich 112 40 225 02 472 34
26 Neuteichsdorf 250 02 300 02
27 Adl. Renkau 93 56 168 40
28 Rückenau 505 21 606 25
29 Schönau 550 70 991 26
30 Siebenhuben 233 27 279 92
31 Simonsdorf 621 98 1119 56
32 Stadtfelde 387 06 696 70
33 Tannsee 996 49 1195 78
34 Tiege 1000 71 1200 85
35 Tragheim 441 88 530 25
36 Tralau 471 29 12 18 902 43
37 Trampenau 47 29 85 12
38 Trappenfelde 294 03 529 25
39 warnau 697 15 251 82 1557 05
40 Wernersdorf 1018 66 1833 58
41 Lisenbahn-Verw. 111 38 25 81 131 45

8 Krautungskosten.

Gemeinde

Entwässert 
zur

Hat zur Krautunc zu zahlen prc
3. Bezirk 
0,13 Gld.

pro bs

> ba
Kl. Schwente 

0,32 Gld. 
pro ks 
Gld. !pf.

vereinigte 
Schw.

1 pf. pro da
Zusammen

Gld. ! pf.

1. Bezirk 
0,32 Gld.

pro ka 
Gld. §Pf.

2. Bezirk 
0,21 Gld.

pro ks 
Gld. >pf.

Gr.
Schwente 

ks

Kl.
Schwente 

ka Gld. pf. Gld. pf.
1 Forstgut Kl. Montau 130 41,60 2/ 30 16 90 1 30 87 10
2 Mielenz 798 25536 167 58 103 74 7 98 534 66
3 wernersdorf 1016 325 12 213 36 132 08 10 16 680 72
4 Kl. Montau 334 106 88 70 14 43 42 3 34 223 78
5 Schönau 651 136 71 84 63 6 51 227 85
6 Altmünsterberg 905 190 05 117 65 9 05 316 75
7 Stadtfelde 387 81 27 50 31 3 87 135 45
8 Dammfelde 290 60 90 37 70 2 90 101 50
9 Kalthof 389 81 69 50 57 3 89 136 15

10 Heubuden 1078
20

226 38 140 14
6 40

10 78s
20 s 383 90

11 Simonsdorf 40 8 40 5 20 40 s 61 95
12

150 36 80 1 15s
Altenau 24 3 12 24 s

220 70 40 2 20 s
13 Warnau 698 90 74 6 98 97 72
14 Tralau 471 <61 23 4 71 65 94
15 Leske 440

42
57 20

13 44
4 40 s

42 s 75 46
16 Neuteich 140 80 18 20 25 60 2 20 46 00
17 Seelake Verb. 3006 390 78 30 06 421 38
18 vollbrechtsgrab. Verb 2271 726 72 22 71 749 43
19 HsheSchmerblockverb 1966 629 12 19 66 648 78
20 Gr. Lichtenau 937 299 84 9 37 309 21
21 Trappenfelde 285 91 20 2 85 94 05
22 Trampenau 48 15 36 48 15 84
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Nr. 8.

Bestellung von Gemelndevollziehungsbeamten.
In nachstehenden Gemeinden sind zu Gemeindevollziehungs- 

beamten bestellt worden:
I. Barendt: Amtsdiener Bahlau-Barendt,
2. Bärwale: „ Arendt-Neumünsterberg,
z. Beiershorst: ,, Peters-Brunau,

Brunau: Arbeiter Paul Sidowski-Brunau,
5. Damerau: „ August Malhe-Damerau,
6. Eichwalde: „ Anton Friese-Lichwalde,
7. Einlage: Amtsdiener k-arder-wolfsdorf-Nogat,
8- Fürstenau: „ Wegner-Fürstenau,
9. Heubuden: „ Rambusch-Warnau,

10- Jrrgang: Arbeiter Wilhelm Äuschinski-Irrgang,
N- Kalthof: Bürogehilfe Albert Binnebesel-Ralthof,
12. Krebsfelde: Amtsdiener Wegner-Fürstenau,
13. Küchwerder: „ Peters-Brunau,
1^ . Lakendorf: Gemeindediener Richard wohlgemuth-takendorf,
15. Lindenau: Amtsdiener Rornowski-Lindenau,
16- Rl. Mausdorf: „ Elfert-Fürstenau,
17. Mierau: „ Vesper-Mierau,
18. Gr. Montan : Ortsdiener Franz Baranowski-Gr. Montan,
19» Neukirch: Amtsdiener Friedrich Hooge-Neukirch,
20. parschau: Arbeiter Wilhelm Tucholski-Parschau,
21. Petershagen: Amtsdiener priebe-petershagen,
22. Pletzendorf: „ „ „
23. Rückenau: „ Bergthöldt-Rückenau,
24. Schönhorstr „ Friedrich kjooge.Neukirch,
25. Stuba: Eigentümer August Terner-Stuba,
26. Tralau: Amtsdiener Marohn-Lichwalde,
27. warnan: ,, Rambusch-Warnau.

Tiegenhof, den 4. Mai 1929.

Der Lagdrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Bekanntmachung.

Die Pächter der Außendeichländereien an der Weichsel 
werden erneut darauf hingewiesen, daß vor deni viehauf- 
trieb die Pachtflächen gegen die ^uellstreifen des Deiches, 
die Traversen und die Uferschutzstreifen sorgfältig abzuzäunen 
find. Die pfähle sollen in der Regel in keinem höheren 
Abstande wie 31/2 bis 4 m voneinander stehen. Zwischen 
den pfählen sind mindesten» 3 Drähte zu ziehen, wird das 
Außendeichland als Fahrweg benutzt, so find die Zäune 
erst in doppelter Fahrwegbreite von dem Tuellstreifen ent
fernt zu setzen und es ist durch Wechsel der Gleisspur streng
stens darauf zu achten, daß eine Beschädigung der Grasnarbe 
nicht eintritt. Von Zuwiderhandelnden wird die nach dem 
Pachtvertrag zulässige Aonventionalstrafe erhoben und ihnen 
der Pachtvertrag gekündigt werden.

Danzig,- den 2. Mai ^929.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Landw u. Domänenverwaltung.

WestMtz. KleMhiei
Ab (5. 5. (929 tritt ein 

neuer Fahrplan in Araft.
Auskunft erteilen die be

setzten Bahnhöfe.
Betriebsdirektion.

Ansichtskarten 
von Neuteich und Um
gebung in ca. 40 Aufnahmen 
empfiehlt
Pech» Weit, Mtetch.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,Z0 Danziger Gulden.

Nr. 20 Neuteich, den 17. Mai 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. (. -----------------
Vienststunden.

Die Geschäftsstunden zur Abfertigung des Publikums sind für 
alle im Kreishause untergebrachten Dienststellen ab Dienstag, den 2 s. 
Mai d. Js. von 8 Uhr früh bis i Uhr mittags, außerdem am Mon
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von s bis 5 Uhr nachmittags 
festgesetzt.

Tiegenhof, den Mai 1929.
Der Landrat und Vorsitzende des Kreisausschusses. 
Nr. (s. Wohnungsbauabgabe.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 
i l- März 1929 ersuche ich nunmehr die Herren Vrtsvorsteher derje
nigen Gemeinden und Gutsbezirke, die die genannte Kreisblattbe- 
kanntmachung bisher nicht erledigt haben, bis spätestens

zunr 51. rN<rL 1929
die Wohnungsbauabgabe für das Rechnungsjahr 1928 an die Kreis- 
kommunalkaffe abzuführen, sowie innerhalb derselben Zeit die for- 
mularmäßigen Abrechnungen einzureichen und die Hebeliste über 
Wohnungsbauabgabe für 1928 zurückzusenden.

Tiegenhof, den 13. Mai 1929.
Der Kreisausschuft des Kreises Groftes Werder.

Nr. 2. ------------------
Gemelndevoranschläge für das Rechnungsjahr 

1929.
Die Herren Gemeindevorsteher des Kreises weise ich darauf hin, 

daß bis spätestens zunr 20. d. ZNts der von der Gemeindevertre
tung festgestellte Voranschlag in doppelter Ausfertigung nebst Beschluß 
über die Festsetzung der Realsteuerzuschläge sowie der Bescheinigung 
über die Einladung zur Gemeindesitzung einzureichen ist.

Ich ersuche den festgesetzten Termin innezuhalten. Auf Ziffer 6 
meiner Rundverfügung vom 23. April d. Is. — K. A. I 2856 — 
weise ich nochmals besonders hin.

Tiegenhof, den 11. Mai 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. S. ------------------

Grundwechselsteueranteile.
An Grundwechselsteueranteilen für das Vierteljahr Ianuar/März 

1929 stehen den Gemeinden die in der nachfolgenden Zusammenstel
lung aufgeführten Beträge zu. Die Anteile find in der aus der Zu
sammenstellung ersichtlichen Höhe auf Gemeindekonto überwiesen oder 
diesseits einbehalten.

Ich ersuche um ordnungsmäßige verbuchung der Anteile.

! Lfd. 
N

r. >

Gemeinde

Davon 
entfal
len auf 
die Ge
meinde

Davon 
auf Ge
meinde- 

konto 
überw.

ver. 
rechnet auf

G p G p G p
1 Altmünsterberg 720 — 720 —
2 Altweichsel 97 88 97 88
3 Barenhof 227 86 227 86
4 Beiershorst 162 75 162 75
5 Bröske 6 91 6 91 Kreissteuern
6 Dammfelde 517 50 517 50
7 Eichwalde 540 — 450 —
8 Fürstenwerder 41 63 41 63
9 Grenzdorf 18 57 18 57

10 Heubuden 628 02 628 02
11 Iungfer 655 15 655 15
12 Kalthof 614 50 614 50
13 Keitlau 415 — 415 —
14 Krebsfelde 576 — 576 —
15 Ladekopp 348 75 348 75 Wohn. Bauabg.
16 takendorf 383 63 356 78 26 85 Landw. Bernfsgen.
17 Lupushorst 472 50 206 46 266 04 dto.
18 Marienau 1486 19 1486 19

Kopf wie vor.
19
20

Mielenz 
Mierau

110
540

63 110
140

63
400 _ Gem. Niedau

21 Gr. Montan 202 50 202 50
22 Kl. Montan 135 — 135 —
23 Kl. Mausdorf 181 58 181 58
24 Neudorf 90 — 90 —

ll95 64 tdw. Berufsgen.
25 Neukirch 675 — i 75 — pflegek.f.Säuglingsh.

^404 36 Wohnungsbauabg.

26 Neumünsterberg 90 — 90 — dto.
27 Neuteicherhinterfeld 194 13 194 13
28 Niedau 399 76 399 76 Wohnungsbauabg.
29 Orloff 90 — 90 —
30 platenhof 46 82 46 82
31 prangenau 1260 71 1260 71
32 Reimerswalde 304 34 304 34
33 Schöneberg 702 77 702 77
34 Schöusee 90 — 90 —
35 Stadtfelde 532 98 532 98
36 Stobbendorf 565 88 565 88 wohnungsbauabg.
37 Tannsee 540 — 540 — dto.
38 Tiegenort 1397 61 1397 61
39 Trappenfelde 33 92 33 92
40 Walldorf 517 50 517 50
41 Zeyer 67 50 67 50
42 Zeyersvorderkampen 681 19 681 19

Tiegenhof, den 13. Mai 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. q. ------------------

Impfung.
Im Nachtrag meiner Kreisblattversügung vom 6. Mai d. I§- 

betreffend Impfung gebe ich nachstehende Erweiterung zur Kenntnis

Tiegenhof, den 13. Mai 1929.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------

Tag und Stunde der 
Impfung

Impfstation und 
Impflokal

Ortschaften, aus denen 
die Impflinge und 

wiederimxflinge vor- 
zustellen sind

Freitag, d. 24. Mai, Uhr Altes Schloß-- 
Brunau

Vogtei

Montag, d. i?.Iuni, i5"Uhr Gasthaus-Pal- 
schau-Kurowski

pordenau

Montag, d. j7. Juni, 16 Uhr Gasthaus-Neu- 
kirch, Reich

Neuteicherhinterfeld, 
prangenau

vaukontrolle.
Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 8. Februar 

d. I^. — Tgb. Nr. 7321 L — erinnere ich die Herren Amtsvorsteher 
des Kreises hiermit an die pünktliche Einreichung der Baukontroll
bogen über den Beginn eines Baues.

Tiegenhof, den 7. Mai 1929.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Hinweis auf -ie im Mai 1929 fällig 

werdenden Steuerzahlungen.
^.) s. Die Umsatzsteuer der Gewerbetreibenden für 

April ^929 ist wir bisher bis zum Ist). Mai cr. selbst zu 
berechnen und ohne Aufforderung an die Steuer, 
lasse abzuführen.

2. Am 15. Mai 1929 werden fällig:
s) die Vorauszahlungen auf das „Gemeinf. Soll" 

(Einkommen-, Aörperschafts-, Vermögens-, Ge»
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werbe« und pauschalierte Umsatzsteuer der Land- 
wirke für das II. Vierteljahr — April/^uni — 
(9?9)- Die Höhe richtet sich nach den Steuer- 
bescheiden 1927/28.

b) Die Grundwertsteuer für das I. Vierteljahr 
(April/Juni) 29.

c) Die Hundesteuer für das I. Vierteljahr (April/ 
Juni 1929.

6) Die Wohnungsbauabgabe für Mai (929
3. Am 1. Juni 1929 wird fällig:

Die III. Rate der Notstandsreste für die 
Landwirte.

4. Die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer einbe. 
haltenen Steuerabzugsbeträge — Lohnsteuer — 
haben die Arbeitgeber spätestens am 3. Tage nach 
der Lohn- bezw. Gehaltszahlung durch Steuermar, 
ken zu verwenden. Die zum Ueberweisungsverfahren 
zugelassenen Arbeitgeber haben die Lohnsteuer an 
die Steuerkasse wie folgt abzuführen:

für Lohnzahlungen in der Zeit:
vom s.— (0. eines Monats bis zum (5. dieses Monats 

» ( (.—20. » „ „ 25. „ „
„ 2(. Schluß ,, „ „ 5. des folg. „

6) Auf die Verzugsfolgen bei nicht rechtzeitiger Entrich
tung wird noch besonders verwiesen. Stundungsanträge 
haben nur Aussicht auf Berücksichtigung, wenn sie spä
testens eine Woche vor Ablauf des Fälligkeits
termins bei den zuständigen Steuerämtern eingegangen 
sind (vgl. Wortlaut der Steuerbescheide).

L) Um einen großen Andrang bei dem Fälligkeitstermin 
zu vermeiden, wird die Steuerkasse am Montag, den 
(3. Mai (929 für den Publikumsverkehr offen gehal
ten werden.

Es empfiehlt sich jedoch, für die Entrichtung der 
Steuern den bargeldlosen (Ueberweisungs-) Verkehr 
zu wählen.
Danzig, den 7. Mai (929.

Steuerkasse 
rn- Stadtgemeinde 

F.-I- S»d. Danzig.

Einladung
zum

ordentlichen Kreislehrertag
des Kr. Gr. Werder

am Sonnabend, den 15. Juni, 10 /z Uhr vorm. im 
Deutschen Hause zu Tiegenhof.

Tagesordnung:
1. Methodische Erörterungen zum Raumlehreunter

richt in der Volksschule (Herr Thielmann-Neu- 
münsterberg).

2. „Der freie Aussatz" (Herr Radziwill-Marienau).
--------------- Pause. ----------------  

Gemeinsames Mittagessen.
3. Jahresbericht.
4. Kassenbericht.
5. Anträge.
6. Satzungsänderungen.
7. Bücherei.
8. Verschiedenes.

Nach Erledigung der Tagesordnung gemütliches Bei
sammensein mit Damen.

Der Kreislehrerrat.
Baumann, Heubuden.

mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 
Krankenkasse, Klebemarken usw.

zu haben bei
N Pech L W. Richert, Neuteich.

Fahrplan der Strecke Tiegenhof Simonsdorf
gültig vom 15. Mai 1829.

* Tiegenhof — Marienburg und zurück.

P. * 
4321

P. * 
4323

P- 
4325

P- 
4327

Stationen P. * 
4322

Gm.
4372

P. * 
4324

P- 
4326

P- 
4328

6°° 12-° 18«« 20" ab Tiegenhof an 10°° 13" 16" 20" 23'°

6" 12°' 18" 21°'
1

Marienau 9" 13" 16°° 20°° 23°°

6°° 12" 18" 21" Neuteich 91° 13" 15°° 19°° 22°°

6" 12" 18" 21" Tralau 9" 15" 19" 22°°

6" 13«» 18" 21" Heubuden 9-' 15°° 19°' 22°'
l

6" 13" 18°° 21" an Simonsdorf ab 91« 15" 19" 22"

^36 13" 19-7 22" an Marienburg ab 8" 14°° 18°° 21'°
^26 14°' 19-8 22°' Tczew 8" 14°' 18°' 21°°
Z08 15" 20" 23" Danzig ^so 13°' 17'° 20'°
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Schwente Verband.
Nach dem Beschlusse der Generalversammlung vom Beitrag:

27. April (929 ist für das Geschäftsjahr (928 ein or

dentlicher Aassenbeitrag von (,80 Gld. (ein Gulden achtzig 

Pfennige) pro da beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und

ä
Gemeinde

e 
oberhatt

2
Im 1

ntw 
' I 
Teut

sr

Lssert 
unterha!

eich 
da

lb

ar

Betrag

S ,P
1 Forstgut Kl. Montau 130j24 234! 43

zwar bis (. Juni. 2
3

Alten au
Altmünsterberg

244
993

12
16

439
1787

42
69

Die Gemeindevorsteher der betreffenden Ortschaften 4
5

Altweichsel
Biesterfelde

624
513

74
99

1124
925

53
18

sowie den Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich,. die 6
7

Brodsack
Dammfelde 289 84

434 42 521,30
521j71

nachstehend unter verzeichneten Beiträge, die nach Z 6 

des Statuts berechnet find, zu erheben und an die Rasse 

des Schwenteverbandes abzuführen und zwar spätestens 

bis zum (. Juni (929. Die Beiträge sind festgestellt unter 

Vorbehalt des Irrtums und Richtigstellung infolge Revi

8
9

Lickwalde 
Gnojau 931 68

723 97 868!76
1676>92

10
11

Heubuden 
Irrgang

1098 12
331 67

1976
397

61
90

12
13

Kaminke 
Kaltho 388 —

124
9

33
96

149
702

19
40

14
15

Kunzendor 
Gr. Lesewitz

906 64
9 35

1711
11

89
42

sion des Katasters.
16
17

teske
Gr. Lichtenau

483
986

05
51

115 80 1008
1685

49
71

Ebenfalls wollen dieselben, auch die Herren Verbands
18
19

Kl. Lichtenau 
Ließau

1191
785

36
44

2144
1411

44
79

vorsteher die nach H 3 des Statuts berechneten Rosten der
20
21

Marienau 
Mielenz 1034 61

975 17 1170
1859

20
59

Rrautung wie sie unter 8 verzeichnet find, abführen und 22
23

Mierau
Gr. Montau 852 94

575 24 690
1535

28
29

zwar bis zum (. Juli (929. 24
25

Klein Montau 
Neuteich

684
112

13
40 225 02

1231
472

43
34

Der Verband hat Ronten bei sämtlichen Neuteicher
26
27

Neuteichsdor 
Adl. Renkaa 93 56

250 02 300
168

02
40

Banken. Von direkten Zahlungen an mich bitte ich ab 28
29

Rückenau
Schönau 550 !70

505 21 606
991

25
26

sehen zu wollen. 30
31

Siebenhuben 
Simonsdorf 621 98

233 27 279!92
1119:56

Marienau, den 5. Mai (929.
32
33

Stadtfelde 
Tannsee

38706
996 49

696 i 70
1195,78

Der Verbandsvorsteher.

34
35

Tiege 
Tragheim

1000 71
441 88

1200
530

85
25

36
37

Tralau 
Trampenau

471
47

29
29

12 18 902!43
85,12

38
39

Traxxenfelde 
Warnau

294
697

03
15 251 82

529:25
155705

8 Krauln

40
41

ngs

Wernersdorf 
Eisenbahn-Verw.

kosten.

1018>66
11H38 25 81

1833 58
131,45

Gemeinde

Entwässert 
zur

Hat zur Krautunc; ZU zahlen pro ks vereinigte 
Schw.

1 Pf. pro ba
Zusammen

Gld. 1 Pf.

l- Bezirk 
0,S2 Gld.

pro im 
Gld. jpf.

2. Bezirk 
0,21 Gld.

pro da 
Gld. ,pf.

z. Bezirk 
0,13 Gld. 

pro ks

Kl. Schwente 
0,32 Gld.

pro ks 
Gld. !pf.

Gr.
Schwente 

ba

Kl.
Schwente 

bs Gld. pf. Gld. pf.
1 Forstgut Kl. Montau 130 41 60 27! 30 16 90 1 30 87 10
2 Mielenz 798 255 36 167 58 103 74 7 98 534 66
3 Wernersdorf 1016 325 12 21336 132 08 10 16 680 72
4 Kl. Montau 334 106 88 7O!14 43 42 3 34 223 78
5 Schön au 651 13671 84 63 6 51 227 85
6 Altmünsterberg 905 190 05 117 65 9 05 316 75
7 Stadtfelde 387 81 27 50 31 3 87 135 45
8 Dammfelde 290 60 90 37 70 2 90 101 50
9 Kalthof 389 81 69 50 57 3 89 136 15

10 Heubuden 1078
20

226 38 140 14
6 40

10 78 s 
20/ 383 90

l'l Simonsdorf 40 8 40 5 20 40 s 61 95
12

,, 150 36 80 1 15/
Altenau 24 3 12 24, 96,, 220 70 40 2 20/ 75

13 warnau 698 90 74 6 98 97 72
14 Tralau 471 61 23 4 71 65 94
15 teske 440

42
57 20

13 44
4 40 s 

42/ 75 46
16 Neuteich 140 80 18 20 25 60 2 20 46 00
17 Seelake Derb. 3006 !! 390 78 30 06 421 38
18 vollbrechtsgrab. Verb 2271 * 726 72 22,71 749 43
19 HoheSchmerblockverb 1966 629 12 1966 648 78
20 Gr. Lichtenau 937 299 84 9 37 309 21
2!i Trappenfelde 285 91 20 2 85 94 0522, Trampenau 48 15 36 48 15 84
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 21 Neuteich, den 24. Mai 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. (. -----------------
ttreishundesteuer.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, zwecks Veranlagung 
der Kreishuudesteuer für das erste Steuerhalbjahr 1929 (April 1929 
bis September 1929) umgehend ein Verzeichnis der steuerpflichtigen 
Hunde nach dem Stande vom s. April 1929 aufzustellen und in dop- 
peltsv Ausfertigung

bis späteste«, 15 - Is
hierher einzureichen.

Zu döm Verzeichnis gehen den Gemeinden in den nächsten Ta
gen Vordrucke zu. Line Ausfertigung des Verzeichnisses erhalten die 
Ortsbehörden nach Feststellung durch den Kreisausschuß zur Einzie
hung der Steuerbeträge zurück.

Diejenigen Hunde, die im abgelaufenen Halbjahr (Oktober 1929 
bis März 1929s neu hinzugekommen sind, müssen für dieses noch nach
träglich versteuert werden. Die Steuer fällt fort, wenn der Hund schon 
anderweit versteuert oder anstelle eines eingegangenen, schon versteuerten 
Hundes, angeschafft ist. Hunde, welche hiernach einer Nachbesteuerung 
unterliegen, sind in der Liste unter besonderem Abschnitt „Zugang" 
aufzuführen.

Durch den letzten Kreistag ist die halbjährliche Steuer wie folgt 
festgesetzt worden:

s) für den (. Hund 2,25 G
b) 2. 4,50
c) 3. 9,00
ä) 4- l8,00
6) ,, ,, 3. ,, 36,00 ,,

Die Veröffentlichung der neuen Steuersätze wird erfolgen, sobald 
die Steuerordnung durch das verwaltungsgericht in Danzig genehmigt 
worden ist. Mir ersuchen, bei Aufstellung der Liste die neuen Steuer- 
beträge der Berechnung zugrunde zu legen und ferner strengstens 
darauf zu achten, daß in die Hundesteuerliste sämtliche vorhandenen 
Hunde ausgenommen werden.

Zwecks Umgehung der höheren Steuer für zweite und weitere 
Hunde soll es vorgekommen sein, daß diese auf den Namen eines 
anderen Haushaltangehörigen zur Anmeldung gekommen sind. Die 
Ortsbehörden werden ersucht, derartigen Steuerhinterziehungen, wo 
sie versucht werden sollten, entgegenzutreten und gegebenenfalls hier
her Anzeige zu erstatten.

Tiegenhof, den 18. Mai 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder.

Nr 2 Berichtigung.
In der Polizeiverordnung vom 26. März 1929 — (St. A. S. 

(89 —) betr. Abänderung der polizeioerordnung über den Straßen
verkehr vom §6. Juli 1927 muß in I. fortfallen: Absatz 3. Im frühe
ren Absatz 4, jetzt in Absatz 3, muß es heißen statt: „bei Kraftfahr
zeugen", „bei Lastkraftfahrzeugen". Im letzten Absatz muß es heißen 
statt „1. 4. 29" „26. 3. 1929."

Danzig, den 2. Mai 1929.
Der Senat der Zreien Stadt Danzig, 

Abteilung des Innern
veröffentlicht unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekannt

machung vom (2. 4. d. I§-, Nr. ^6,
Tiegenhof, den 14. Mai 1929.

Der Landrat.
Nr. 2a. ------------------
Untersuchungstermine f. Wondergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat Iuni 4929 folgende Termine festgesetzt:

Montag, den 3. 6. 1929, 9 Uhr vormittags, vor 
der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats. 
Montag, den 10. 6. 1929, mittags 1^ Uhr, vor 
dem Bahnhof.

r?e«t«teh: Freitag, den 28. 6. 1929, mittags 1 Uhr, vor
den: Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren. 
Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 21. Mai 1929.
Der Landrat

Nr. 3.
Bekämpfung der Beschälseuche.

Die viehseuchenpolizeiliche Allordnung vom 18. Iuli 1924 — 
abgedruckt im Kreisblatt Nr. 34 — bringe ich hiermit den Orts
polizeibehörden und Herren Landjägern zwecks weiterer Ueberwachung 
in Erinnerung.

Tiegenhof, den 16. Mai 1929.
Der Landrat

Nr. ------------------
Medizmalbezirk III.

Der Regierungs- und Medizinalrat ist vom Urlaub zurückgekehrt 
und hat mit dein heutigen Tage die Dienstgeschäfte wieder ausge
nommen.

Ich ersuche die Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 13. Mai 1929.

Der Landrat
Nr. 5. ------------------

Standesamtsbezirk varendt.
Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Lehrer 

Zerell in Barendt zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk 
Barendt bestellt worden.

Die Herren Gemeindevorsteher von Barendt, palschau und por- 
denau werden um ortsübliche Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 15. Mai 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 6. ------------------

Personalien.
ZUM Schulkassenrendanten der Schule in Gr. Lesewitz ist der 

Gemeindevorsteher Franz Schinkowski aus Gr. Lesewitz gewählt und 
für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 14. Mai 1929.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Infolge Erbauung des Schöpfwerkes für den 

Linauverband aufdem rechtsseitigen Elbinger weich- 
seldeich in Kalteherberge wird der auf der Krone 
dieses Deiches entlang führende öffentliche weg in 
Kalteherberge von sofort ab auf die Dauer von 
3 Monaten für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Die Herren Gemeindevorsteher der in Frage 
kommenden Gemeinden werden ersucht, dies zur 
öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den (5. Mai I92Y.

Der Deichhauptmann
b llökiUnN

Lohnbücher
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw.
zu haben bei

R Pech L W Richert, Neuteich
Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich i,3o Danziger Gulden..

Nr. 22  Neuteich- -en 31. Mai 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Kreisausschusses.
Nr ; Steueranteile de^ Gemeinden

An Steuerantetlen für die Gemeinden sind seitens der Lreistadtpeuerkaffe die in den Spalten 3—e bezw. 7 der nachstehdndesi Alt-, 
sammenstellung aufgeführten Beträge überwiesen worden. Die Anteile sind in der aus den Spalten 9, lv und ll ersichtlichen Höhe ditsskits 
einbehalten worden. Die auf Gemeindekonto übetwiesenen Beträge ergibt Spalte 8.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Vorbuchung der Anteile in dsr Gemeinderechnung.

I Lsd. 
N

r. !

Gemeinde

jorenfe 
Gem. Soll 
Okt. 1928/ 
März 29

G

Rörp er
schaffst. 

Gem. Soll 
Juli/Dez.

28 
G

Lohnsteuer 
Januar 

t929

G

Gemein
schaftliches 

Soll
Zan./MLrz 

1Y29 
G

Zu
sammen

G .

Auf Ge
meinde- 
konto 

Überwiesen
G

Areis
steuern

G

Linbehaltei 
auf 
woh. 

nungsbau- 
abgabe

r

Sonstiges 

G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 , .

1 Altebabke 46 50 253.83 . 306 33 88 12 212 21
2 Altenau 15 50 996 64 1012 14 572 64 397 95 41 55 Pflegekosten
3 Altendorf 

Allmünsterberg
15 50 44127 456 77 154 97 301 80

4 129 68 12 14 93 — 3685-28 3920 10 2418 75 1501 35
5 Altweichsel 2657 15 13 35 155 — 36415 3189 65 2271 04 565 15 353 46 tdw. Berufsgensch.
6 Bärwalde 30 40 35501 385 41 1 09 384 32
7 Barendt 80 88 2 82 387 50 2073 SS 2545 19 1446 06 1099 13
8 Barenhof 9 18 209 15 62647 844 80 404 — 430 80 10 — Armenkosten
9 Beiershorst ts 50 69216 707 66 367 31 340 35

10 Biesterfelde 27 35 139 50 85048 1017 33 466 74 550 59
11 Blumstein 46 50 117S66 1226 16 763 26 462 90
12 Brodsack 3 44 118 88 25610 378 42 378 42
13 Brüske 18 36 71 60 67055 760 51 l341 

f325
72 
84*

45
47 95

Pflegekosten
Einhuferbeitr.*f. 4928

14 Brunau 294 74 1088 83 1383 57 845 55 448 02 90 — pflegekosteu
15 Damerau 58 20 139 50 1408 46 1606 16 829 60 776 56
16 Dammfelde 179 35 24 50 31 — 291 70 526 55 227 04 299 51
17 Eichwalde 288 23 53 43 248 — 1442 39 2032 05 1075 93 956 12
18 Einlage 294 50 1598 21 1892 71 1802 71 90 — pflegek. Sänglingsh.
19 Fürstenau 55 23 451 32 1118 75 1625 30 336 91 1288 39 Ldw. Berufsgensch.
20 jürstenwerder 26 88 276 33 1270 26 1573 47 1176 17 397 30
21 Guojau 12 44 366 69 950 71 1329 84 1122 05 207 79

Seeunfallgenoffensch.22 Grenzdorf 108 50 481 65 590 15 225 90 139 25 225 —
23 Grenzdors 8 55 55 983.82 1039 37 84 98 504 39 450 —
24 Halbstadt 147 58 263 33 410 91 101 93 308 98
25 Herrenhagen 12 49 274 22 286 71 92 63 194 08
26 Heubuden 93 — 2771 03 2864 03 1787 44 1076 59
27 Holm 32 50 834 02 866 52 192 19 439 45 234 88
28 Zrrgang 7 37 15 50 345 05 367 92 69 66 298 26
29 Iankendorf 142 49 142 49 142 49

Pflegekosten30 Iungfer 59 04 430 43 1946 61 2436 08 1164 34 1181 74 90 —
31 Aalteherberge 32 19 46 50 231 22 309 91 245 01 64 90
32 Ralthof 155 64 29 76 2178 46 4015 13 6378 99 3614 46 2764 53
33 Aaminke 96 99 11 13 62 — 27 79 197 91 197 91
34 Reitlau 28 35 119 92 148 27 148 27

/ 45 
i 51

Pflegekosten35 Arebsfelde 65 36 258 05 1376 60 1700 01 911 73 692 28 —

36 Aüchwerder 77 50 346 87 424 37 70 56 353 81
212637 Annzendorf 42 15 728 50 2880 70 3651 35 1525 12 23

38 Ladekopp 60 10 43 30 439 18 2382 92 2925 50 1388 50 1537 —
39 kakendorf - 28 21 191 95 I 787 70 1007 86 121 84 436 02 450 —
40 Gr. Lesewitz 1367 04 48 16 ; 288 90 4202 64 5906 74 3883 09 2023 65
41 Al. Lesewitz 22 41 31 — 1299 85 1353 26 784 71 , 568 55
42 Leske 56 07 4 78 93 — 915 45 1069 30 475 66 593 64
43 Gr. Lichtenau 327 19 42 33 558 — 3938 46 4865 98 2209 62 1747 81 818 55 90 — pflegekopen
44 Rl. Lichtella u 28 29 1d 51 263 50 3377 12 3688 42 2193 92 1494 50
45 Ließau 

Lindenau
80 34 1612 — 2992 59 4684 93 2388 17 2296 76

46 30 40 170 50 1578 58 1779 48 609 76 1169 72
47 tuxushorst 

Marienau
40 77 72 03 818 75 931 55 440 66 490 89

36648 15 22 , 614 21 1262 52 1891 95 1525 06 89
1 72 80

93 2154 92
pflegekostetl

49 Gr. Mansddrf 851 22 103 51 — 1106 52 25 754 <1215 16 Ldw. Berufsgensch.

1108
l in 37 ^Grundwechselsteuerrückz.

50 Al. Mausdorf 55 09 1053 14 23 589 75 518 48
51 Al. Maus öorferw erde 151 96 151 96 11 09 140 87
52 Mieten? 25 74 325 50 

13^50
2305 01 2656 25 1599 98 1056 27

53 Miermr ! 837 72 977 22 39 20 620 17 z 317 85
54 Gt. Montan 30 68 155.— 1300 82 1486 50 995 05 491 45
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Kopf wie vor.

Tiegenhof, den 25. Mai 4929.

55 Kl. Montau 21 27 248 — 1421 77 1691 04 326 71 899 25 392 28 72 80 Pflegekosten
56 Neudorf 242 39 242 39 102 54 139 85
57 Neukirch 16 23 697 50 2330 80 3044 53 393 68 1175 85 1250 — s 90 

s135
— Pflegekosten 

Pflegekosten
58 NeulanghE 46 50 20 63 67 13 67 13

173459 Neumünsterberg 38 43 379 37 3949 27 4367 07 tz92 07 1941 -— —
60 Neunhuben 7 53 286 36 293 89 172 42 121 47
61 Neustädterwalb - " 124 — 328 13 452 13 7 36 444 77
62 Neuteicherhinterfeld 405 23 405 23 223 32 181 91
63 Neuteicherwalde 176 49 228 37 404 86 254 86 150 — Vorschuß
64 Neuteichsdorf 19 50 139 50 1361 04 1520 04 211 85 1031 08 277 11 Ldw. Berufsaensch.
65 Niedau 108 50 920 72 1029 22 422 46 569 01 37 75 Pflegekosten
66 Orloff 155 — 760 95 915 95 392 63 523 32
67 Orlofferfelde 28 50 445 20 473 70 152 50 321 20
68 palschau 6 25 , 170 50 1969 78 2146 53 675 48 947 30 523 75
69 parschau 82 83 18 46 124 — 62029 845 58 231 74 513 94 99 90 Pflegekosten
70 Petershagen 20 45 341 — 949 94 1311 39 555 14 756 25
71 pieckel 23 16 628 65 818 88 1470 69 709 05 761 64
72 pietzkendorf 15 50 83,81 99 31 15 70 83 61
73 platenhof 81 33 6 15 637 57 1862 66 2587 71 1617 34 970 37
74 pletzendorf 15 50 49,80 65 30 65 30
75 pordenau 17 13 124 — 1007,93 1149 06 610 96 470 50 67 60 pfleget. Säuglingsh.
76 prangenau 46 50 191985 1966 35 1423 63 542 72
77 Rehwalde 12612 126 12 126 12
78 Reimerswalde 129 30 362 55 491 85 86 29 405 56
79 Reinland 62 — 1042 52 1104 52 660 76 443 76
80 Rosenort 29 58 80 45 445 27 555 30 41 47 513 83
81 Rückenau 14 44 288 38 302 82 302 82
82 Schadwalde 23 83 341 — 2036 80 2401 63 956 60 1178 07 266 96 Einhuferbeiträge
83 Scharxau 51 49 161^69 213 18 29 97 133 21 50 —

84 Schönau 47 47 155 — 1844 33 2046 80 814 48 774 32 s450
i 8

— Grundwechselsteuerrückz.
Pflegekosten

85 Schöneberg 47 68 22 21 1056 11 2884 50 4010 50 1920 82 2059 68 30 — Seeunfallgenoffensch.
86 Schönhorst 144 05 30 35 218 58 1429 79 1822 77 967 17 855 60
87 Schönsee 57 03 177 91 1294 42 1529 36 1015 05 514 31
88 Simonsdorf 1592 33 1458 07 135113 4401 53 2906 62 1494 91
89 Stadtfelde 4 09 491 40 495 49 101 32 284 42 109 75
90 Stobbendorf 325 50 480 84 806 34 142 23 426 61 200 — 37 50 Seeunfallgenoffensch.
91 Stuba 143 58 832 65 976 23 546 08 430 15
92 Tannsee 40 53 418 50 2781 58 3240 61 86 62 1331 30 200 — 1622 69 Ldw. Berufsgensch.
93 Tiege 694 21 71 90 217 — 1131 21 2114 32 1169 70 944 62
94 Tiegenhagen 40 17 496 — 1439 88 1976 05 954 05 642 — l200

s180
Armenkosten
Pflegekosten

95 Tiegenort 784 02 30 55 594 80 1084 95 2494 32 642 52 754 55 1000 — 97 25 Pflegekosten
96 Tragheim 25 90 108 50 2137 29 2271 69 1242 94 777 67 251 08
97 Tralau 471 29 248 — 27 25 746 54 247 80 498 74
98 Trampenau 26 52 170 50 2051 14 2248 16 1481 56 766 60
99 Trappenfelde 11 64 93 — 201 47 306 11 7 96 298 15

100 vierzehnhuben 46 50 300 57 347 07 148 22 198 85
101 Vogtei 110 11 110 11 65 02 45 09
102 Walldorf 58 88 132 38 191 26 191 26
103 Warnau 16 61 217 — 2505 97 2739 58 1465 66 1243 92 30 — Armenkosten
104 Wernersdorf 75 03 651 — 3354 35 4080 38 2706 96 1373 42
105 wiedau 68 42 68 42 68 42
106 Zeyer 314 12 940 68 1254 80 554 45 700 35
107 Z eyersvorderkamxen 62 49 220 50 1373 15 1656 14 391 56 911 87 337 71 15 — Seeunfallgenoffensch.
108 Hakendorf 62 50 140 11 202 61 202 61
109 Montauerforst 22 95 31 — 9 97 63 92
110 Wolfsdorf 1060 11 201 50 67 39 1329 — 1179 — 150 Seeunfallgenoffensch.
111 Adl. Renkau ! 26 13 26 13 26 13

Der Vorsitzende -es Kreisausschusses des Kreises Gr. Werder

Nr. ;s.
Beratungsstellen des Ureiswohlfahrtsamtes.

im Kreishause an jedem Freitag
um i iV» Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 12 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.
in den Kontorräumen des ehemaligen Bienert'schen 
Grundstückes Dienstag, den 4. Juni 1929, 

nachm- um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 2Vs Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 löschen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 24. Mai 1929.

Kreiswohlfahrtsamt.
Nr. ;d. ------------------

Besetzung einer Hebammenftelle.
Die Bezirkshebammenstelle in Altmünsterberg ist voraussichtlich 

am 1. Juli 1929 zu besetzen. Der Bezirk besteht aus den Ortschaften 

Altmünsterberg, Gnojau, Mielenz, Simonsdorf, Altenau und Heubu
den. Der Kreis gewährt ein Mindesteinkommen und übernimmt die 
Beiträge zur Krankenkasse sowie Angestelltenversicherung. Die näheren 
Anstellungsbedingungen können im Büro des Kreisausschuffes (Zim
mer Nr. i?) eingesehen werden.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften 
sind bis zum iv. Juni 1929 hierher einzureichen.

Tiegenhof, den 28. Mai 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausfchuffes des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 2. ------------------

Gemeinderechnungen für 1928.
Nach Z 120 Absatz 2 der Landgemeindeordnung vom s. 7. 1891 

ist die Gemeinderechnung binnen 2 Monaten nach dem Schlüsse des 
Rechnungsjahres der Gemeindevertretung (Gemeindeversammlung) 
zur Prüfung, Feststellung und Entlastung vorzulegen. Nach erfolgter 
Feststellung usw. ist die Rechnung während eines Zeitraumes von 
2 Wochen zur Einsicht der Gemeindeangehörigen anszulegen. Ort 
und Zeit der Auslegung sind vorher ortsüblich bekannt zu gebeu.

Der Feststellungsbeschluß ist nach dem in der Kreisblattdruckerei 
in Neuteich erhältlichen Vordruck (Formularzeichen Abt. G. Nr. q) 
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abznfassen. Beglaubigte Abschrift des Beschlusses ersuche ich 

bis spätestens zum 1. August d. Js.
hierher einzureichen.

Die Rechnung nebst zugehörigen Belegen und Hebelisten ist sorg
fältig aufzubewahren.

Tiegenhof, den 23. Mai 1929.

Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausschusses 
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 3. ------------------
Rückstrahler an Fahrrädern.

Unter Bezugnahme auf die im Areisblatt Nr. 16 veröffentlichte 
Polizeiverordnung vom 26. z. 1929 betr. Abänderung der Polizeiver
ordnung über den Straßenverkehr vom (s. 7. 1927 weise ich darauf 
hin, daß für die Provinz (Ostpreußen ebenfalls eine Polizeiverordnung 
besteht, nach welcher Fahrräder mit einem Rückstrahler, der einfal
lende Lichstrahlen in gelbroter Farbe deutlich zurückwirft, versehen 
sein müssen.

Ich ersuche die Ortsbehörden des Kreises für ortsübliche Be
kanntgabe zu sorgen.

Tiegenhof, den 23. Mai 1929.
Der Landrat.

Nr. H. ------------------
Amtsbezirk Ließau.

Amtsvorsteher wiebe in Ließau ist ab 1. e. d. I§- auf etwa 
4 Wochen verreist. Da auch der stellv. Amtsvorsteher penner in Ließau 
abwesend ist, sind gemäß tz 57 Absatz - der Kreisordnung die Dienst
geschäfte dem benachbarten Amtsvorsteher Flindt in Barendt über
tragen worden.

" Tiegenhof, den 23. Mai 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 5. ------------------

Räude.
Die Räude unter dem Pferdebestand des Gastwirts Max ^Neu- 

mann in palschau ist erloschen.
Tiegenhof, den 17. Mai 1929.

Der Landrat.
Nr. 5a. ------------------

veurlaubung von Landjägern.
Der Oberwachtmeister Schwichtenberg in Brunau ist für die 

Zeit vom 1. Juni bis 23. Juni d. Is- einschließlich beurlaubt.
Seine Vertretung ist dem Schutzxolizeikommando-Tiegenhof über

tragen.
Die Grtsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 24. Mai 1929.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Auf Grund des Gesetzes betreffend die Vornahme 

regelmäßiger Erhebungen im Bereiche der Landwirtschaft 
der Freien Stadt Danzig vom (3. März (925 (Ges.Bl. 
Nr. (( Seite 75) und der Senatsverordnung vom 22. 
Mai (925 (St. A. Nr. HO Seite (57) findet die in diesem 
Jahre vorzunehmende Anbau- und Lrnteflächenerhebung 

in der Zeit vom (. bis 20. Juni statt.
Die dazu erforderlichen Vordruck« hat das Statistische 

Landesamt den Gemeinde, und Gutsvorständen inzwischen 
zugesandt. Drtsvorstände, die bis zum 3. Juni noch nicht 
in dem Besitz der Vordrucke gelangt find, müssen diese bei 
der unterzeichneten Behörde sofort anfordern.

Danzig, den 25. Mai (929.
Das Statistische Landesamt.

Betrifft: Notstandsstundungen.
Die nächste Rate der durch besonderen Bescheid mitge

teilten Steuerreste (92H/26 (Notstandsreste) ist am (. 6. 
dieses Jahres fällig. Letztmalig wird darauf hingewiesen, daß 
auch die nächsten Vierteljahresraten am (. 9 / (. (2., (. 3. 
und (. 6. jeden Jahres mit je Vio des ursprünglich mtt- 
geteilten Gesamtrestes ohne besondere Mahnung bis zur 
Erfüllung der Steuerreste (92H/26 zu zahlen find und daß 
bei Nichteinhaltung auch nur einer Rate der ganze Rest 
fällig wird.

Steueramt N.

Lohnbücher 
mit Vordruck für I Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw. 
zu haben bei 

R Pech L W. Nichert, Neuteich.

Das Betreten meiner 
Ländereie« vom Gehöfte 
des Herrn Friesen aus ist 

verboten.
Gleichzeitig mache ich da

rauf aufmerksam, daß ich 
einen bösen Bullen auf der 
Weide habe.
Kl.Lichtenau, d. I.Iuni 1929.

Wally Eggert.
***««***»»*«***««««« 
MrtnMWSmW 
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HoWts-ZeitWen 
HOM-SeMe 

Men-Mln 
bestellt man bei 

R. Pech L Nichert, 
Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W Rtchert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,30 Danziger Gulden.

Nr. 23 Neuteich, den 4. Juni 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. H ------------------
Ausschreibung.

Die Erd-, Maurer-, Zimmer- und Dachdeckerarbeiten für den 
Neubau des Rinder-Walderholungsheims in Stutthof werden hiermit 
öffentlich ausgeschrieben. Die verdingungsunterlagen sind gegen Lr- 
stattung einer Schreibgebühr von 3G im Rreishaus Tiegenhof 
Zimmer jO erhältlich. Oeffnungstermin für die Angebote ist Dienstag, 
den ll. Juni l929 vormittags ll Uhr im Kreisbauamt.

Tiegenhof, den 3. Juni 1929.
Kreishauamt.

Nr. 2. ------------------
Gemeindevoranschläge für das Rechnungsjahr 

1929.
Die mit der Erreichung der Gemeindevoranschläge für das Rech- 

nungsjahr ly28 säumigen Herren Gemeindevorsteher ersuche ich noch
mals, den von der Gemeindevertretung festgestellten Voranschlag nebst 
beglaubigter Abschrift des Feststellnngsbeschlusses über die Höhe der 
Realsteuerzuschläge, beides in doppelte* Ansfertigung, sowie die 
Bescheinigung über die Einladung zur Gemeindesitzung nunmehr bis 
spätester»- zuii 15. d. rNts einzureichen.

Tiegenhof, den 3. Juni 1929.
Der Lan-rat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 3. ------------------

lvohnungsbauabgabe.
Die mit der Abführung der Wohnungsbauabgabe und Linrei- 

chung der formularmäßigen Abrechnung für das Vierteljahr Januar/ 
März 1929 sowie der Hebeliste von t9?8 säumigen Herren Ortsvor- 
steher werden hieran mit Frist bis Z"nr 15. A»»»»» b Is. erin- 
nert. Der Termin ist mit Rücksicht auf den Jahresabschluß für 1928, 
und da die Hebelisten zwecks Neuanfertigung für 1929 dringend ge
braucht werdet:, unter allen Umständen einzuhalten.

Tiegenhof, den 3. Juni 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder.

Nr. ------------------
Amtsbezirk Gnojau.

Amtsvorsteher Grunau in Simonsdorf ist ab l- 6. d. Js. auf 
etwa § Wochen verreist. Die Dienstgeschäfte führt während dieser Zeit 
der stellv. Amisvorsteher, Hofbesitzer Herbert Löwen in Simonsdorf.

Tiegenhof, den 3l. Mai 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 5. ------------------

Amtsbezirk varenhof.
Die Amtsvorstehergeschäfte des obigen Bezirks führt bis aus 

weiteres der stellvertretende Amtsvorsteher, Hofbesitzer Alfred Schroedter 
in Neumüsterberg.

Tiegenhof, den l» Juni 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Aufenthattsermittelung.

Der Aufenthaltsort des polnischen Staatsangehörigen — Arbei
ters Bernhard paskowski, geboren am i l. Dezember j89^ in pr. 
Stargard wird benötigt. Wir ersuchen ergebenst uns den Aufenthalt 
desselben mitzuteilen oder anzugeben, wohin er sich abgemeldet hat.

Magistrat Neuteich
Reek.

Rreislehrertagung.
Der Senat, Abt. für W., K. u. v. hat die an der Tagung am 

15. Juni teilnehmenden Lehrkräfte, soweit erforderlich, beurlaubt.
Kalihof, den 30. Mai 1929.

Der Schulrat.
Weidemann.

Polizeiverordnung.
Zum Schutz des durch den harten Myter stark ge- 

fährdeten Wildstandes wird auf Grund von § l^36 des 
Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung in Ver
bindung mit Z 30 des Feld- und Forstpolizeigesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. September ^927 
für den Umfang des Gebietes der Freien Stadt Danzig^ 
folgendes verordnet:

§H
Die Jagd auf folgende Mldarten ist bis zum H 3. 

193o nur in der Zeit zulässig für:
Rehböcke: s. Juli 1929 bis 3H (Oktober 1929-

2. weibl. Rehwild: H Dezember bis 3 H Dezember 1929.
3. Hasen: H November s9?9 15. Januar 1930.

Rebhühner: 1. September 1929 bis 3 s. Mktober 1929:
5. wilde Lnten : H August 1929 bis 28. Februar 1930.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden 

nach Z 30 des Feld- und Forstpolizeigesetzes mit Geldstrafe 
bis zu 150,— G oder mit Haft bestraft.

8 2.
Die Verordnung tritt mit ihrer Verkündigung in Araft, 

sie tritt am H 3. (930 außer Araft.
Danzig, den 28. Mai 1929-

Der Senat. — Zorstverwaltung
Dr. Sahm. Dr. wiercinski.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. ^.Einladungen zur Gemeindesitzung.
2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeinbesitzung.
3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde-, 

fitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines Hilfs

bedürftigen.
ss.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
0. Jagöpachtvertrag.
1. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosenunter, 

stützung.
j 2. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose. 
j2s.Zahlungsltste über Erwerbslosen-Unterstützung.
12 b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden

Monats.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1^. Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner 
l^a.Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen. 
15.
16. Steuerzettel u.Vuittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
,8. Veffentliche Steuermahnung.

19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 
einer Zwangsvollstreckung.

20. Pfändungsbefehl.
2j. Znstellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll
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Abt. 6 Nr. 23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem Pfändungsversuch.
„ « «2^. versteierungsprotokoll.
„ „ „ 25. Zahlungsverbot.

„ „ 26. Ueberweisungsbeschluß.
„ „ 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs-

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
3t« Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmel0nng.
Z2eFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge. 
„ „ „ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
„ „ 36a.Aerztl. Behandlungsschein jfür Kriegshinterbliebene.
„ „ ,, 36b.Zahn- ,, ,, ,,

Abt. Nr. t. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Ehefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstal
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander- 

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
z2. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland. 
„ 16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
„ 17. Strafaktenbogen.
„ 18. paßverlängerungsschein.
„ 18a. Unfallanzeigen.
„ 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
„ 20. Bauerlaubnis.
„ 20a. Todesbescheinigung.
„ 21. Beerdigungsschein.

Fttv SchievsttIättHreV r
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
„ „ „ 2. Vorladung für den verklagten.
, „ » 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Nichert, Neuteich.

Kontobücher
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.

^ierk ^ir rwei ^örtdien — einprügssm
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Verlobungsanzeigen 

Dermählungsanzeigen 

Danksagungen 
liefert in geschmackvollen Ausführungen 

kk. ^oek L Mekvrt, ^Isutsiek

Druck und Verlag von R. Pech L W Nichert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 24 Neuteich, den 13. Juni 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschuffeS.

Nr. (. ------------------
Sommerferien.

Die diesjährigen Sommerferien für die ländlichen Volksschulen 
des Kreises werden im Einvernehmen mit dem Herrn Schulrat wie 
folgt festgesetzt:

Dauer der Ferien: 32 Tage.
Schluß des Unterrichts: Sonnabend, den 29. Juni d.Js.
Beginn des Unterrichts: Donnerstag, den 1. August d.I§- 

Diejenigen Schulvorstände, die eine Aenderung der Lage der 
Ferien wünschen, werden ersucht, entsprechende begründete Anträge 
an mich durch die Hand des Herrn Schulrats bts zirur 2S b 
v. Is. zu richten.

Später eingesandte Anträge können nicht berücksichtigt werden.
Tiegenhof, den 40. Juni 1929.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Betrifft: Prüfung der Minlmax-Handfeuer- 
löscher.

Durch Beauftragte der Minimax-Export-Kompagnie in Danzig 
werden in nächster Zeit die im Kreise befindlichen Minimax-Hand- 
feuerloscher einer kostenlosen Nachprüfung unterzogen werden. Diese 
Prüfung ist durch den starken Frost im letzten Winter unbedingt er
forderlich geworden, damit die Gesellschaft ihren Gewährleistungen, 
Ersatz der verbrauchten Füllungen bei ihren Normaltypen, nachkommen 
kann. Da es im Interesse der Minimax-Besitzer und des gesamten 
Feuerlöschwesens liegt, wenn die Löscher geprüft werden, bitte ich 
die Minimax-Befltzer, den prüfungsbeamten sämtliche vorhandenen 
Mittimar-Löscher zur Nachprüfung vorzulegen, damit die Sicherheit 
besteht, daß die Löscher auch wirklich gebrauchsfertig sind. Es ist 
mehrmals die Erfahrung gemacht worden, daß die Minimax^Feuer- 
löscher leer gespritzt und leichtfertiger Weise wieder aufgehängt wur
den, so daß bei einer wirklichen Gefahr die Löscher nicht gebrauchs
fertig waren.

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß die Minimax-Ge- 
sellschatt sämtliche bei einem Brande verbrauchten Füllungen unent
geltlich ersetzt und daß es Pflicht sämtlicher Minimax-Besitzer ist, bei 
jedem Brande in der Gemeinde mit den Löschern zur Hilfe zu eilen.

Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe. 
Tiegenhof, den 4. Iuni 1929.

Der Landrat
Nr. 3. ------------------

Schau der offenen Schornsteine.
Den Herren AirtsvSVstehevir des Kreises bringe ich hiermit 

in Erinnerung, daß gemäß meiner Verfügung vom 11. Oktober 1924 
— 587 i L/2H — die Prüfungsberichte über die Schau der offenen 
Schornsteine bis zum 1. Oktober? d. Is. an mich einzureichen sind.

Tiegenhof, den 5. Juni 1929.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Amtsbezirk Gr. Lichtenau.

Infolge Behinderung sowohl des Amtsvorstehers Strich in Gr. 
Lichtenau wie des stellv. Amtsvorstehers Tornier in parschau werden 
die Amtsvorstehergeschäfte des Amtsbezirks Gr. Lichtenau ab Mitt
woch, den f2. d. Mts. auf etwa 4 Wochen durch den Amtsvorfleher 
Fast in Eichwalde vertretungsweise geführt.

Tiegenhof, den 10. Iuni 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 5. ------------------

Bekanntmachung.
wir vergüten für Guldeneinlagen vom 1. Iuni 1929 ab: 

bei täglicher Kündigung 40/0 
bei 1 monatl. 5V20/0
bei 3 monatl. 6V20/0

Tiegenhof, den 10. Iuni 1929.
Der Vorstand der Sparkasse des Kreises Gr. Werder.

Nr. 6.
Betrifft Aufenthattsermittelung.

Der am 7. April 190? geborene Arbeiter Bernhard Zenteck wird 
vom Kreisausschuß — Kreisjugendamt Marienburg gesucht.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie Landjägerbe
amten werden ersucht, festzustellen, ob Zenteck sich in ihrem Bezirk 
aushält. I'u bejahenden Falle ist uns zum Geschäftszeichen K. A. ll 
Nr. 1575 zu berichten.

Tiegenhof, den 7. Iuni 1929.
Der KreisausschuA des Kreises Gr Werder 

Kreisjugendamt
Arn 28 -. rNts, irachnrttttrgs S Ah*, 

findet im Gasthause des Herrn Gerlach die

Verpachtung der hiesigen Jagd statt.
Die näheren Bedingungen liegen zur Einsicht im Gemeindeamt 

aus.
pieckel, den 12. Iuni 1929.

Der Jagdvorsteher

Nreislehrertag Großes Werder.
Die Tagesordnung am (5. 6.29 wird wie folgt geändert:

Punkt (. Die Neuordnung der 2. Lehrerprüfung.
(Herr Dberschulrat Behrendt).

Baumann.

Allerschnellste Lieferung von 

Todesanzeigen 
Danksagungen 

bei
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Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 25 Neuteich, den 21. Juni 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. (. Wohnungsbauabgabe.
Die mit der Abführung der Wohnungsbauabgabe und Linreichung 

der formularmäßigen Abrechnung für das Vierteljahr Januar/März 
1929 sowie der Hebeliste von 1928 säumigen Herren Ortsvorsteher 
werden hieran mit Frist bis

zrrm 28. Irrnt 1929
nochmals erinnert. Der vorstehend gesetzte Termin ist nunmehr unter 
allen Umständen einzuhalten.

Tiegenhof, den 17. Juni 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder.

Nr 2 ttreishundesteuer.
Die säumigen Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die 

Kreishundesteuer für das Halbjahr April/September 1929 bis
spätester- zum 2S. Juni - A,

in doppelter Ausfertigung einzureichen. wegen der Aufstellung der 
Listen weisen wir nochmals auf die Kreisblattbekanntmachung vom 
18. Mai d. Js. — Kreisblatt Nr. 21 — hin.

Tiegenhof, den 15. Juni 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder.

Nr. 3. ttreistagfitzung.
Am Montag, von 1 Inli d As, voonr 1v/s 

findet im Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung des Kreis
tages des Kreises Gr. Werder statt.

Tiegenhof, den 12. Juni 1929.
Der Landrat.

Nr. q Sommerferien.
In der Kreisblattbekanntmachung vom 10. 6. d. Js. — Kreis

blatt Nr. 24 — muß es heißen:
Dauer der Ferien: 33 Tage.
Schluß des Unterrichts: Freitag, den 18. Juni 1929»

Tiegenhof, den 16. Juni 1929.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestand des Hofbesitzers Fast in Neumünster- 
berg ist Schweinepest ausgebrochen.

Tiegenhof, den 17. Juni 1929.
Der Landrat

Nr. 6. Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers penner I in Neu- 

kirch und des Oberlehrers Brückner-Schönhorst ist amtstierärztlich 
Schweinepest festgestellt.

Ferner ist unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers Jost- 
Neuteicherhinterfeld und des Arbeiters Widder-Schöneberg-Sand ver
dacht auf Schweinepest festgestellt.

Tiegenhof, den 18. Juni 1929.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande
1. des Hofbesitzers Hermann Fröse-Schönhorst,
2. „ „ Heinrich Penner-Palschau und
3. ,, Friedhofinspektors Lnß-Pordenau 

ist amtstierärztlich Schweinepest sestgestellt worden.
Tiegenhof, den 18. Juni 1929.

Der Landrat
Nr. 8.
Aufstellung der Urlisten für die Auswahl der 

Schöffen und Geschworenen.
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die Urliste derjenigen 

Personen in der Gemeinde, die zu dem Amte eines Schöffen oder 

Geschworenen für das Jahr 1930 berufen werden können, gemäß 
H 51 ff des Gerichtsverfaffungsgesetzes vom 27. Januar 1877 (R.G. 
Bl. Nr. 1) in der Fassung des Gesetzes vom 15. September 1922 
(G. Bl. S. 413) nach dem untenstehenden Muster aufzustellen und nach 
vorschriftsmäßiger Auslegung unter Beifügung eingegangener Ein
sprüche bt- zu in 1 Uugnst Is -noch meine Hand 
an -a- zuständige Amtsgericht einzureichen.

Terminsüberschreitungen müssen nnter allen Umständen vermie
den werden.

Die Ortsbehörden mache ich ausdrücklich darauf aufmerksam, 
daß in die Urlisten nur Danziger Staatsangehörige und zwar Männer 
und Frauen aufzunehmen sind, welche das 25. Lebensjahr vollendet 
haben.

Nicht aufzunehmen sind:
1. Personen, welche die Befähigung infolge prafgerichtlicher Verurtei

lung verloren haben,
2. Personen,gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Verbrechens 

oder Vergehens eröffnet worden ist, das die Aberkennung der bür
gerlichen Ehrenrechte oder Fähigkeit .zur Bekleidung öffentlicher 
Aemter zur Folge haben kann,

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung 
über ihr Vermögen beschränkt sind,

4. Personen, welche zur Zeit der Ausstellung der Urliste das 25.Lebens
jahr noch nicht vollendet haben,

5. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den Wohn
sitz in der Gemeinde noch nicht ein volles Jahr haben,

6. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen zu dem 
Amte nicht geeignet sind,

7. die Mitglieder des Senats,
8. Staatsbeamte, welche zu jeder Zeit einstweilig in den Ruhestand 

versetzt werden können,
9. richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft,

10. gerichtliche und polizeiliche vollstreckungsbeamte,
11. Religionsdiener,
12. die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts sowie die ständigen 

Mitglieder des verwaltungsgerichts.
Besonders haben die Gemeinden auch darauf zu achten, daß 

sämtliche Personen, die zu dem Amte eines Schöffen oder Ge- 
schworenen berufen werden können, in dieListen ausgenommen werden. Die 
Gemeinden dürfen von sich aus bei Aufstellung der Listen keine Aus
wahl vornehmen, dürfen also keine Personen fortlassen, die ihnen 
für das Amt eines Schöffen oder Geschworenen nicht geeignet er
scheinen. Die Auswahl der geeigneten personell ist vielmehr lediglich 
Sache des bei jedem Amtsgericht hierfür bestehenden Ausschusses.

Die Ortsbehörden haben die auf gestellten Urlisten eine LVoche 
Lang in ihrem Amtszimmer öffentlich auszulegen. vorher ist auf 
ortsübliche Weise bekannt zu machen, wa»m und wo die Auslegung 
stattfindet, sowie daß gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit öer Ur
liste innerhalb dieser Auslegungsfrist bei den Ortsvorstehern schrift
lich oder zur Verhandlung Einspruch erhoben werden kann.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist die Urliste von dein Orts- 
vorsteher mit der amtlichen Bescheinigung über die erfolgte Auslegung 
und über die hierüber vorher geschehene Bekanntmachung zu versehen, 
zu untersiegeln und sodann durch meine ^und an das Amts
gericht einzureichen.

Auch Fehllisten müssen öffentlich ausgelegt und mit der Be
scheinigung dem Amtsgericht eingereicht werden.

Urliste.
der in der Gemeinde (dem Gutsbezirk)
wohnenden Personen, welche für das Jahr 1930 zu dem Amte eines 
Schöffen oder Geschworenen berufen werden können:

kfd. 
Nr. Vor- und Zuname Beruf Wohnort

Lebens
alter nach 

Jahren
Bemerkungen

(In ulphal
Tiegenhof, den 1:

i»etischer
Juni 19'

Der 1

Reihenfolc
29- 
Landrat

;e aufzufüq ren.)

Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 26 Neuteich, -en 28. Juni 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. U ------------------

Beratungsstellen -es Nreiswohlsahrtsamtes. 
Tiesenhof imRreishause an jedem Freitag

um liVsUhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 12 Uhr für Rrüppel und Lungenkranke.

Nerrteich, in den Rontorräumen des ehemaligen Bienert'schen 
Grundstückes Dienstag, den 2. Juli 1929,

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Rinder, 
um 2Vs Uhr für Rrüxxel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 4 Wochen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 24. Juni 1929.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. ------------------
Senatsbeschlutz.

Der Rreisausschuß des Landkreises Gr. Werder hat unter dem 
lZ. April 1929 beschlossen, aus den bisher kommunalfreien Grund
stücken des fiskalischen Schlangenhakens einschl. der zugehörigen soge
nannten Anliegersiedlungen unter Zugrundelegung des im Rreisbauamt 
aufgestellten Lageplanes eitle selbständige Landgemeinde mit dem 
Namen „Schlangenhaken" zu bilden. Gemäß tz 2 Ziffer 1 Satz 2 
der Landgemeindeordnung wird diesem Beschluß die Genehmigung 
des Senats mit der Maßgabe erteilt, daß die Bildung der neuen 
Landgemeinde am 1. Juli 1929 rechtswirksam wird.

Der Wahltag für die Wahl der Gemeindevertretung in der neuen 
Landgemeinde Schlangenhaken wird auf Sonntag, den 11.August 1929 
festgesetzt.

Danzig, den 1^. Juni 1929. >
Der Senat der Freien Stadt Dan-ig.

^IVl.kSS.IIl s-z. Dr. Satim. Arczinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den 25. Juni 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ------------------
Betrifft: Schulkaffenrendanten u.Schulvorstönde.
über die Abänderung der Dienstanweisung für die Rendanten der 
Rassen ländlicher Elementarschulen vom 2. August 1881 (Extrabei
lage zu Nr. Z5 des Amtsblattes der Regierung in Danzig für 1881).

In 1, Satz 2 der Verordnung werden hinter dem Wort „stimm
berechtigten" die Worte eingefügt „und nicht stimmberechtigten".

Die Verordnung tritt mit der verkündung in Rraft.
Danzig, den 29. Juni 1928.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Dr. Sahm. gez. Dr. Strunk.

Vevov-irrriiA
zur Abänderung der Geschäftsanweisung für die Schulnotstände vom 
1. Mai 1858 (Extra-Beilage zu Nr. 2^ des Amtsblattes der Regie

rung in Danzig für 1858).
In Z 1. Abs. 5 werden hinter dem Worte „stimmberechtigten" 

die Worte eingefügt „und nicht stimmberechtigten".
Die Verordnung tritt mit der verkündung in Rraft.

.Danzig, den 29. Juni 1928.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Dr. Sahm. gez. Dr. Strunk.

vorstehende Verordnungen bringe ich den Schulvorständen unter 
Bezugnahme auf meine Rreisblattbekanntmachung vom 3. August 
1928 — Rreisblatt Nr. 53 — erneut zur Renntnis.

Tiegenhof, den 20. Juni 1929.

Der Landrat

Nr. (c Beurlaubung von Landjägern.
Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat Iuli d.Is. 

beurlaubten Landjäger zur Renntnis und ersuche die beteiligten Orts- 
behörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 25. Juni 1929.
Der Landrat.

Beurlaubt von bis 
einschl Vertreter

Landjägermstr. 20. 6. 21. 7 Schupokommando-Ralthof
Domurath-Ralthof
Vberwachtmeister 6. 7. 18. 7. Schnpokommando-Ließau für die

Neumann- 
Runzendors

Gemeinden Runzendorf,Altweich
sel, Biesterfelde und Adl. Renkau 
Oberwachtmeister wolff-werners-
darf für die Gemeinde Gr.Montau, 
Schupokommando-Ralthof für die

Oberlandjäger 7. 29. 7.
Gemeinde Altmünsterberg.
Schupokommando-Tie gen hof.

Westerweck-Iungfer 

Landjägermeister 10. 7. 31. 7. Schupokommando-Neuteich.
Meffert-Neuteich 
Landjägermeister 15. 7. 14- 8. Schupokommando-Tiegenhof.

Goerzen-Platenhof 
Oberlandjäger 20. 7. 6. 8. Schupokommando-Ralthof für die

Behnert-Simonsdorf Gemeinde Heubuden, 
Schupokommando-Ließau für die
Gemeinde Gr. Lichtenau, 
Schupokommando-Neuteich für die
Gemeinde Trappenselde, 
Oberwachtmeister'Neumaun-Run-
zendorf für die Gemeinden Gno-

Oberlandjäger 
Lltermann-Marienau

20. 7. 1§. 8.

jau, Simonsdorf und Altenau.

Schupokommando-Tiegenhof f. d.
Gemeinden Marienau, Rückenau, 
Tiege und Rl. Mausdorf, 
Schupokommando-Neuteich für die
Gemeinde Tannsee, 
Oberlandjäger Ritowski-Lupus-

Oberlandjäger 
Richter-Tiegenort

Oberlandjäger 
Talkowski-Neukirch

20. 7. 14- 6.

horst für die Gemeinde Niedau.

Schupokommando-Tiegenhof.

25. 7. 13. 8. Schupokommando-Neuteich für die
Gemeinden Neukirch, Schönhorst, 
pordenau, prangenau, Neutei- 
teicherhinterfeld, 
Schupokommando-Ließau für die

Oberlandjäger 
Walberg-Zeyer

26. 7. 26. 8.
Gemeinde palschau.
Oberlandjäger Westerweck-Iung-
fer für die Gemeinden Zeyer, 
Neudorf, Stuba und Zeyersvor- 
derkampen,
00m 26. 7. bis 29. 7. Vertreter
Schupokommando-Tiegenhof,
Oberlandjäger Ritowski-Lupus-

Zugwachtmeister 27. 7. 12. 8.

horst für die Gemeinde Einlage 
a/N.
Schupokommando-Ralthof für die

wolff-wernersdorf Gemeinden Schönau, Mielenz, 
Wernersdorf, pieckel und den 
Vrtsteil Rloffowo, 
Schupokommando-Ließau für die

<Gemeinde Rl. Montau.
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Nr. 2.

wanderhaushaltungskursus Tiegenhof.
Anmeldungen zu dem für junge Mädchen aus Tiegenhof und 

Umgegend im Juli beginnenden zweiten Kursus nimmt ab Donners
tag, den 27. 6. Frau Amtsrat Güßfeld, hier, Badowskistraße, in der 
Zeit von w bis ;2 Uhr vormittags entgegen. Lehrfächer: Rochen, 
Backen, Nähen und Säuglingspflege, außerdem Gartenwirtschaft und 
Geflügelzucht. Dauer des Rursus 2 Monate. Monatliches Schulgeld 
20 G und täglich 75 p Rostgeld. Unbemittelte Schülerinnen erhalten 
auf Antrag Freistellen des Rreises.

Frühere Meldungen müssen erneuert werden.
Tiegenhof, den 26. Juni ^29.

Der Kreisausschuß des Kreises Großes Werder
Nr. 2s. ------------------

Schulreparaturen.
Während der Sommerferien der Schulen wird es Aufgabe der 

Schulvorstände sein, dafür zu sorgen, daß die zur Schule gehörigen 
Baulichkeiten in der Ferienzeit instand gesetzt werden, soweit sich In
standsetzungen als notwendig ergeben, hierbei ist besonders auf den 
Zustand der Fenster und Oefen zu achten.

Tiegenhof, den 24. Juni 1929.
Der Landrat.

Nr. 2b. ------------------
Kontrolle für Schulkinder.

Die Magistrate und die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich, 
zu- oder abgezogene schulpflichtige Rinder den Herren Lehrern als
bald namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 24. Juni 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Hauskollekte.

Der Post- und Telegraphenverwaltung der Freien Stadt Danzig 
ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der Zeit vom 
20. Juni bis 2f. Oktober d. Is. zum Besten der Beschaffung von 
Rundfunk-Lmpfangsgeräten für Blinde und Schwerkriegsbeschädigte 
bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig eine Hauskollekte ab- 
zuhalten.

Die Linsammlung der Rollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber (event!. Briefzusteller) zu erfolgen, die darauf hinzuwirken 
Haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten nach Möglichkeit 
mit Tinte (Tintenstift) erfolgen, und zwar gegen Aushändigung von 
25 p-werscheinen.

Tiegenhof, den 25. Juni ^929.

Der Landrat
Nr. 4. ------------------

Hauskollekte.
Dem Christlichen verein Junger Männer, e. v. in Danzig, pog- 

genpfuhl 55 I, ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in 
der Zeit vom 20. Juni d. Is. bis 1. Januar 1920 zum Besten der 
Arbeiten des dortigen Vereins eine Hauskollekte abzuhalten.

Die Linsammlung der Rollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Eintra
gungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte oder (Tinten
stift) erfolgen.

Tigenhof, den 2^. Juni 1929.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
vetrifft: Nachtbackverbot.

Es liegt Veranlassung vor, auf die Beachtung der Bäckereiver
ordnung vom 22. N- 19!8 (R. G. Bl. S. l529) und der Bekannt
machung betr. Betriebsruhe im Bäckereigewerbe vom l2. 1926 
(Rreisblatt Nr. 54) hinzuweisen.

Die Vrtsbehörden sowie die Herren Landjäger und Schupokom
mandos des Rreises ersuche ich, auf die Durchführung dieser Be
stimmungen, insbesondere aber auf das verbot des Austragens von 
Backwaren vor 7 Uhr morgens, genau zu achten und jede Üebertre- 
tüng unnacbsichtlich zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 19. Juni 4929.

Der Landrat
Nr. 6. ------------------

Auffindung eines Fahrrades.
Auf dem Schupokommando in Neuteich ist ein Herrenfahrrad 

sichergestellt, welches im Straßengraben in Brodsack gefunden wor
den ist.

Der Eigentümer kann sich auf dem Schupokommando in Neuteich 
melden.

Tiegenhof, den 2 s. Juni 4929.
Der Landrat.

Nr. 7.
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat Juli 4929 folgende Termine festgesetzt: 
Tresentzsf: Montag, den s. 7- l929, 9 Uhr vormittags, vor

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats. 
Sl4HSirs-SVf: Montag, den 8. 7. 4929, mittags l" Uhr, vor 

dem Bahnhof.
rrrrrtetch: Freitag, den 26. 7. 4929, mittags s Uhr, vor

dem Hotel „Deutsches Haus".
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 

Gemeindevorsteher des Rreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 24. Juni 1929.
Der Landrat

Nr. 8.
Personalien.

In den Schulvorstand der evangel. Schule in Marienau ist der 
Arbeiter Gustav Roschke aus Marienau als Familienvater gewählt 
uns für dieses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 49. Juni 1929.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------
Personalien.

Der Arbeiter M. wachholz in parschau ist als stellvertretender 
Schöffe daselbst gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 24. Juni 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Standesamt I, Danzig.

vom 24. d. Mts. ab führt das Standesamt l in Danzig ein 
neues Dienstsiegel mit folgender Inschrift:

„Staatliches Standesamt I Danzig"
Publikum und Behörden werden gebeten, auf diese Veränderung 

gefl. zu achten.
Danzig, den 2l- Juni 1929.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.

vom s. bis 2 s. Juli bin ich beurlaubt. Mein Vertreter ist Herr 
Schulrat Bidder in St. Albrecht-Danzig.

Ralthos, den 24. Juni 1929.
Der Schulrat.

Weidemann.

Schwente-Verband.
Die diesjährige Iohanni-Schau der Schwente findet für die ober

halb der Staatschaussee gelegene Strecke Donttevsterg, -sn 4. 
Ittll für alle anderen Strecken am -Sttnabeitd, H Juli 
statt.

Zum Tage der Schau sind Hindernisse, die ein Abreiten der 
Strecke erschweren, zu beseitigen und zwar von den jeweiligen An
liegern.

Das Setzen von Stacheldrahtzäunen im Zuge des Reitweges ist 
verboten, für etwa dadurch entstehende Schäden haftet der resp. Be
sitzer. Das Abpflügen der Wälle eines Schutzstreifens an den Böschun
gen ist untersagt, ebenso das Schlagen von pfählen dortselbst. Die 
Wälle und Böschungen sind zu mähen. Zuwiderhandlungen unterlie
gen der Bestrafung laut Statut.

Die Herren Gemeindevorsteher werden gebeten, die Interessenten 
von Obigem in Renntnis zu setzen. Ebenso werden dieselben, soweit 
die Restlisten noch nicht eingereicht sind, aufgefordert, dieselbe um
gehend abzusenden.

Marienau, den 22. Juni ^929.
Der Derbandsvorsteher.

Otto Lietz.

Derlobungsanzeigen

Dermählungsanzeigen
Danksagungen

liefert in geschmackvollen Ausführungen

L Mekonl, ^Isulsiek
Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Vanziger Gulden.

Nr. 27 Neuteich, den 5. Iutt 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des KreisausschusseS.
Nr. 1. ------------------

Kufbewahrung der Dienstsiegel.
Bei einem Standesamt ist von dem Arbeitsplatz des Standesbeam

ten das Dienstsiegel entwendet worden. Nach Lage der Sache wird 
angenommen, daß das Siegel von einer fremden Person in Abwesen
heit des Standesbeamten gestohlen worden ist. Dieser Fall gibt dem 
Senat Veranlassung, auf die strengste Beachtung der über die Aufbe
wahrung der Dienst-Siegel erlassenen Vorschriften hinzuweisen. Diese 
Vorschriften gehen dahin, daß der ein Dienstsiegel führende Beamte 
für sichere Unterbringung des Siegels Sorge zu tragen hat und daß 
das Dienstsiegel nicht nur beim verlassen des Dienstzimmers unter 
Verschluß zu bringen ist, sondern auch während der Zeit der Benut
zung stets so sorgfältig aufzubewahren ist, daß ein Diebstahl oder 
Mißbrauch von einer andern Person unmöglich gemacht wird.

Die Herren Amts-, Gemeinde- und Gutsvorsteher, sowie die 
Herren Standesbeamten des Kreises ersuche ich, diese Bestimmungen 
gewissenhaft zu beachten.

Tiegenhof, den 2. Juli 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ^s. ------------------

verbot der Vajazzo-Kutomate.
Nachdem die Erste Strafkammer des Landgerichts in Danzig als 

Berufungsinstanz in einer Strafsache entschieden hat, daß die Bajazzo
automate als Glücksspielautomate gelten, werden hiermit sämtliche 
Bajazzoautomate als solche verboten.

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe.
Die Polizeiorgane des Kreises werden ersucht, auf dieses verbot 

hinzuweisen, für seine Durchführung zu sorgen und jeden Übertretungs- 
fall zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 28. Juni 1929.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Namhaftmachung von Pflegestellen
Bei der Unterbringung von Pflegekindern in privatxflegestellen 

mangelt es oft an geeigneten Pflegestellen.
Um einen Überblick über vorhandene Pflegestellen zu gewinnen, 

werden die Herren Gemeindevorsteher ersucht, in der Gemeinde durch 
entsprechende Bekanntgabe Nachfrage zu halten, ob Familien vorhan
den, die gewillt sind, Pflegekinder aufzunehmen. Eine Nachweisung 
darüber ist uns alsdann mit nachstehenden Angaben bis zum 45. Juli 
d. Js. einzureichen:

Name, Stand und Wohnort
2. wie groß ist die Wohnung?
5. Sind eigene Kinder vorhanden und in welchem Alter?
4. Befindet sich bereits i Pflegekind in der Pflegestelle?
5. Können mehrere oder nur 1 Kind ausgenommen werden?
6. Welcher Betrag wird an Pflegegeld monatlich beansprucht?
7. Befanden sich bereits früher Pflegekinder irr der pslegestelle?
8. Welcher Konfession gehört die Stelle an?

Tiegenhof, den 25. Juni 1929.

Kreisjugendamt, Amtsvormundschaft
Nr. 3. ------------------

Hebammenbezirk Zürstenau
Die Bezirkshebamme Frau Mende in Fürstenau ist in der Zeit 

vom ;o. Juli bis 10. August 1929 verreist und wird in dieser Zeit 
von der freipraktizierenden Hebamme Frau Jacobsen in Lakendorf 
vertreten.

Tiegenhof, den 26. Juni 1929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr Werder.

Havkrul.
27. ^um 1929 verstarb nscb 

langer Krsnkbeit unser Vorstanäs- 
mitglieö, 6er Outsbesitrer 

Hm Wms AttMnn 

in Wsrnau.
0er Verstorbene gekörte seit 1920 

6em Vorstanä 6sr Lasse als Ver
treter 6er Arbeitgeber an. 8r bat 
in 6en vielen Satiren stets in vor- 
biI6Iicker Weiss 6ie Interessen 6er 
Lasse wakrgenommen un6 sicb 
6urcb seine rubige un6 sscblicke 
^rt allgemeine ^cktung erworben.

Wir wsräen ikm ein ebrenöss 
^näenken bewabren.

Aeuteicb, öen I. Juli 1929.

Vonstsnck 
äsn t.snUknsnUsnkssss 

ß a Knsis 6n Wsncksn. 
pvetskoiWstU, Vor8itrelläer

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Erhebung eines Zuschlages zur Einkom
men- und Körperschaftssteuer vom I.Juli

1929 an.
Steuerabzugsverfahren.

Aus Grund des Gesetzes über Abänderung der Gin- 
kommen- und Aörperschaftssteuergesetzes vom s8. Juni ^929 
treten vom t. Juli ^929 ab im Steuerabzugsverfahren 
folgende Aenderungen ein:
I. Der Steuersatz beträgt nicht mehr >0 v. H., sondern 

w,z v. h.
2. Bei dem Steuersatz von sO,3°/o ergeben sich naturgemäß 

ungerade Beträge. Zum Ausgleich »Ü daher fortan die 
bisher vorgeschriebene Abrundung in der Weise abgeän- 
drrt, daß Beträge bis zu 2^ p fortfallen, über 2*/, v 
nach oben auf volle 5 p abgerundet werden. Zur Er
leichterung der Berechnung des Steuerabzuges nach dem 
Satz von W>2 v h. dient die im Staatsanzeiger ab
gedruckte Hilfstabelle, aus der die Höhe von Steuer und
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Zuschlag unter Berücksichtigung der Abrundung nach 
Ziffer 2 für die einzelnen steuerpflichtigen Einkommens- 
betrüge zu ersehen ist.

3. Die neuen Bestimmungen finden erstmalig Anwendung 
bei Vergütungen, die für nach dem 1. Juli 1929 ge
leisteten Dienste gezahlt werden. Gleichgültig ist, ob die 
Auszahlung der Vergütung vor oder nach dem Juli 
^929 erfolgt.

H. Bei wochenlohnempfängern gelten für die Uebergangs- 
zeit folgende Bestimmungen:

Für die Lohnwochen, m die der s. Juli 4929 fällt, 
ist, falls die Lohnwoche nicht mit dem s. Juli beginnt, 
noch der alte Steuersatz (,0°/o ohne Zuschlag) anzuwenden. 

L. Einkommen- und Körper- 
schastssteuer - Vorauszahlungen.

Der Zuschlag ist erstmalig von den am ,5. August 
^929 fälligen Einkommen- und Aörperschaftssteuervoraus- 
zahlungen zu entrichten. Die genaue Höhe der Voraus
zahlungen einschließlich des Zuschlages wird den Steuer
pflichtigen durch die demnächst zur Versendung gelangenden 
Steuerbescheide 1928/^9^9 mitgeteilt. Bis zur Zustelluug 
dieses Bescheides find die Vorauszahlungen in der bisher 
festgesetzten Höhe zu leisten.
k.I.L. ,236/291.

Danzig, den 28. Juni ,929-

Steueramt l. Steueramt n.

Streue dauernd

f Gift s
auf meinem Lande.

E. Krüger, Kalthof.
Stadtselderweg 1.

vorrätig.
Pech L Richert, Neuteich.

«Nr L>vei V^ärtcNen — einprLsssm 

.Verdeutsche 
tkmdftint 
- «Iss treste Programm
Oie gröbte funlueitschristl — bringt wöchentlich alle aur- 
kübrlieben Programme 6er in- und ausländischen öender

50 pl», k^onatsberug 2.- / tvlan bestellt beim Postamt 
od.einer buchlisndlung / probebek umsonst vom Verlag berlin 1^l24

Druck und Verlag von R. Pech L W Rtchert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 28 Neuteich, den 12. Juli 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusfeS.

Nr. h ------------------
Ferien des ttrelsausschusses.

Gemäß 5 des Regulativs zur Ordnung des Geschäftsganges 
bei den Kreisausschüssen vom 28. 2. hält der Kreisausschuß 
während der Zeit vom 21. 7. bis s. 9. jeden Jahres Ferien. Während 
der Ferien werden Termine zur mündlichen Verhandlung nur in 
schleunigen Sachen abgehalten. Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen 
bleiben die Ferien ohne Einfluß.

Tiegenhof den 5. Juli ^929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Hebammenbezirk Tiegenhof.

Die bisherige Bezirkshebamme Frau Marie Hennig in Tiegenhof 
Heinrich-Stobbe-Straße 48, hat infolge Pensionierung ihre Berufstälig- 
keit vom l. Juli 1929 ab aufgegeben.

Anstelle der vorgenannten Bezirkshebumme ist vom l. August ^929 
ab für den Hebammenbezirk Tiegenhof, bestehend aus den Ortschaften: 
Tiegenhof, Rückenau, Petershagen, pletzendorf, Reinland, Tiegenha- 
gen, platenhof und Reimerswalde, die Hebammenschwester Llise wieler 
in Platenhof als Bezirkshebamme angestellt worden.

Tiegenhof, den Z. Juli 4929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 3. ------------------
Hebammenbezirk varenhof.

Die bisherige Bezirkshebamme Frau Marie Gabriel in Neumün- 
strrberg hat infolge Pensionierung ihre Berufstätigkeit aufgegeben.

Der Hebammenbezirk Barenhof wird von der Bezirkshebamme 
Frau Llise Krebs in Fürstenwerder mit folgenden Abänderungen 
weiterhin verwaltet:
r.) Die Ortschafteil Neuteicherwalde und Vogtei werden dem Hebam> 

menbezirk Brunau, welcher voll der Lezirkshebamme Frau wilhel- 
mine Schilkowski in Brunau verwaltet wird, zugeteilt.

d) Für die Ortschaft Neumünsterberg wird noch die Bezirkshebamme 
des Hebammenbezirks Schöneberg, Bezirkshebamme Frau Marie 
Gehrke in Schönhorst zugelassen.

Tiegenhof, den 3. Juli ^929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 4- ------------------

Nr. 6.
Personalien.

Der Tischlermeister Otto Grabe in Scharpau ist zum Gemeinde
vorsteher dasebst gewählt uud als solcher von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 4. Juli 1929.
Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausschusses.
Nr. 7. ------------------

Jagdscheine.
Im Monat Juni l929 hat einen Jahresjagdschein erhalten der 

Fischer Otto Raap in Neumünsterberg.
Tiegenhof, den 2. Juli 4929.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Ausschreibung.
Die für Herstellung des planums einer Aunststraße 

abzweigend von der Chaussee Jungfer—Zeyersvorderkampen 
über Neudorf und Stuba nach Zeyer erforderlichen Erdar
beiten sollen in einem Lose vergeben werden.

Die Unterlagen sind lm Areisbauamt in Tiegenhof 
während der Dienststunden einzusehen.

Angebote sind verschlossen und mit entsprechender Auf
schrift versehen bis

27. Juli 1929
an das Areisbauamt einzureichen.

(Deffnung der Angebote: Montag, den 29. Juli 29 
Norm. (( Uhr im Areisbauamt.

Tiegenhof, den 8. Juli (929.

Das Kreisbauamt -es Kreises Gr. Werder.

Personalien.
Der Landwirt Gustav Penner II. in Neukirch ist zum Gemeinde

vorsteher dortselbst gewählt und von. mir bestätigt worden.
Tiegenhof den 6. Juli 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses, 
des Kreises Gr. Werder.

Kontobücher
in großer Auswahl empfiehlt

Nr. 5. ------------------
vestellung von Gemeindevollziehungsbeamten.

In nachstehenden Gemeinden sind zu Gemeindevollziehungsbe

Pech <L Mchert, Neuteich
amten bestellt worden:

i. Altendorf: Amtsdiener
2. Grenzdorf B:
z. Halbstadt:
4- Leske:
5. Gr- Lichtenau:
6. Luxushorst:
7. Gr. Mausdorf:
8- Neumünsterberg:

priebe-petershagen.
Karl Ruck.
Wohlgemuht-Schadwalde.
Marohn-Lichwalde.
Franz Zgodda.
Jakob Schmohr.
Jakob Schmohr-Lupushorst.
Jakob Arendt.

9. Neuteicherhinterfeld Amtsdiener Friedrich Hooge-Neukirch. 
so. Pordenau: Amtsdiener Balau.

" ' ' ' priebe-petershagen.ll- Reinland:
^2. Schönau:
(5. Stobbendorf: 

Tiegenort:
15. Traxpenfelde:
46. Wernersdorf'. ,, 

Tiegenhof, den 8. Juli 4929.

Eduard Goike. 
priebe-petershagen 
Robert Millrath. 
Zgodda-Gr. Lichtenau.
Gustav Wenzel

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Noch vorhandene Streue dauernd

IM ömnM 1-
lliMMs 

und große 

MeißblEs 
zu ganz billigen Preisen bei 

R. M L W. Wen.

E. Bürger, Kalthof.
Stadtselderweg l.

Tinte
Günther Wagner 
in V., V-, V«, V-, Vi6, V-- 
Flasche allein zu haben bei

L kiekst.
Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,3v Danziger Gulden.

Nr. 29 Neuteich, den 19. Juli 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. (.
Stromtarif

Der Kreistag hat der Erhebung nachstehender preise für Licht- 
und Kraftstrom seine Zustimmung erteilt:

Es sind monatlich zu zahlen einschl. Zählungsgebühren: 
bei l bis 3 Auslässen (2 Lamxenauslässe und 4 Anschlußdose)
schränkt auf

bei - und 5

2 Räume bis zu 1 kv/k verbrauch 
für die 2. und 3. „ „
für jede weitere „ „

Auslässen bis zu 4 „
für die 5. bis 7. 
für alle weiteren

bei mehr Auslässen bis zu 8 „ 
für die 9. bis 42. „ 
für alle weiteren „ ,,

S Ltv«rftt«rrüf für? L«rndrVrvtsch«»ft: 
Monatliche Zählungsgebühr
Jede knk kostet 0,40 G, wird jedoch elektrisch gedroschen 

nur 0,Z0 G
e rr*i»ftt«Vtf für? Gerver-be.

l,70 
je 0,65 
je 0,50

3,80 
je 0,65 
je 0,50

6,60 
je 0,65 
je 0,50

be- 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G
G 

' G

2,00 G

Nr. 4- Amtsbezirk Gnojau.
Unter Bezugnahme auf die Kreisblattbekanntmuchung vom Z s. 

Mai d. Js. — Kreisblatt Nr. 23 — wird bekannt gegeben, daß 
Amtsvorsteher Grunau in Simonsdorf die Dienstgeschäfte wieder über
nommen hat.

Tiegenhof, den 12. Juli 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusse»
Nr. 5. ------------------

Amtsbezirk Ließau.
Unter Bezugnahme auf die Kreisblattbekanntmachung vom 23. 

Mai d. Js. — Kreisblatt Nr. 22 — wird bekannt gegeben, daß 
Amtsvorsteher wiebe in Ließau die Dienstgeschäfte wieder übernom
men hat.

Tiegenhof, den l2. Juli l929
Der Landrat als Vorsitzender des Keeisausschusses.

Monatliche Zählungsgebühr
Die ersten 200 Beuutzungsstunden im Jahr 
alle weiteren „ „ im gleichen Jahr

2,00 G
0,40 G pro kwk 
0,30 G pro knk.

Die Benutzung-stunden ergeben sich aus Division der Kilowatt
stunden durch den Motoranschlußwert. Bei Vorhandensein von mehre
ren Motoren werden als Anschlußwert 75°/o der Summe der Motor
leistungen der Berechnung zugrunde gelegt, mindestens aber der An- 
schlußwert des größten Motors.

Tiegenhof, den Juli 1929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr Werder.

Nr. 2. ------------------
vestätigung von Schiedsmännern und 

Zchiedsmannsstelloertretern
Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 

l5. Juni 1929 sind für die Zeit vom l5. Juni 1929 bis 44. Juni 
4932 bestätigt worden für den Kreis Gr. Werder:
l-als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks Dammfelde Hofbesitzer 

Johannes wedhorn in Dammfelde,
2. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirk pieckel Altsttzer Stephan 

Domanski in pieckel,
3. als stellvertretender Schiedmann des Schiedmannsbezirks pieckel 

Besitzer Paul Lixke in pieckel,
4. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirk Ließau Hauptlehrer Herr- 

mann in Ließau,
5. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedmannsbezirks Ließau 

Tischlermeister Paul Barnowski in Ließau,
6. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks Neuteichs- 

dorf Hofbesitzer Gustav Wiens in Neuteichsdorf,
7. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks Tiegen- 

ort und Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks Holm Gastwirt 
Gustav Fischer in Holm,

8. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks Tiege Hofbesitzer Emil 
Janzen in Tiege,

9. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks Tiege 
Kaufmann Willy Trzinski in Tiege.

Tiegenhof, den ^2. Juli 1929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Bekanntmachung.
Für Ausführung von Inftallationsarbeiten im 

Anschluß an das Ueberlandnetz im Kreise Großes Wer
der und der Danziger Niederung — östl. der Stromweich
sel — sind nachstehend aufgeführte Installationsfirmen 
zugelassen:

A E G Allgemeine Elektrizttäts-Akt. 
Ges., Danzig, 

Siemens, G m. b H., Danzig, 
Raumschutz-Gesellschaft, DanHg, 
Lehnert L Bastian, Danzig,^ 
Eberhard, Felix Danzig, 
Lickfett, Fr. Neuteich, 
Hermann, Hugo Danzig.
Versuch, Walter Neuteich u. Tiegenhof, 
Elektrobau. Danzig, 
Meloch, Paul Danzig.

Weiter neu zugelassene Installateure werden künftig 
im Kreisblalt veröffentlicht.

Sollten Anlagen von nicht zugelassenen Installations
firmen ausgeführt werden, so sind diese Anlagen von der 
Stromversorgung ausgeschlossen.

MienesellsW! sSk kitt-ieMMs! 

Bauabteilung Neuteich.
2 Bogen (Rolle) echtes

Salizql
Noch vorhandene

1W ömliM
Nr. 2. ------------------

Fiskalischer Gutsbezirk an der Nogat.
Der Gutsvorsteher-Stelloertreter Roß in Krebsfelderweiden ist

vom 5.—27. Juli d. Js. beurlaubt. Mit seiner Vertretung ist der 
landwirtschaftliche Verwalter Nerger in Neulanghorst beauftragt.

Tiegenhof, den l3. Juli 1929.
Der Landest als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Preis 30 P zu haben bei 
I?. peck L Mckvnt, 

Neuteich.

zu ganz billigen Preisen bei

R. Pech L W. »er!.
Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,30 Danziger Gulden.

Nr. 30 Neuteich, den 26. Juli 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. -------------—
7 . Nachtrag

zu* Gv-irir»»s bet*, die Svhabrritg rtire* Hundest-ire* 
in* ttveise Gvstzss rVevöev von S. IY2Q
Auf Grund der 88 6, l6 ulld ^7 des Kreis- und provinzialab- 

gabengesetzes vorn 23. 4- l9O6 in der Fassung des Abänderungsge- 
setzes vom lS- lO. l922 (Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig S. 
4?l/473) und des Kreistagbeschluffes vom heutigen Tage wird zu der 
obigen Steuerordnung folgender

7. Aachtvirs 

Artikel i.
beschlossen:

8 l der Steuerordnung bezw. Artikel t des 6. Nachtrages vom 
jz. Juli 1925 erhält folgende Neufassung:

Für jeden nicht mehr an der Mutter saugenden Hund ist von 
seinem Eigentümer eine jährliche Steuer zu entrichten. Diese beträgt: 

für den Hund 4,50 G
2. 9.—
3. j8,—
4. „ 36,—
5. und jeden wei

teren Hund 72,— 
Artikel 2

Dem 8 4 der Steuerordnung wird als neuer Absatz folgende Be
stimmung hinzugefAgt:

Der LigentüWr jedes versteuerten Hnudes hat dafür zu sorgen, 
daß dieser am Hälse eine vom Kreise zu liefernde Hundemarke trägt.

Artikel 5.
Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffentlichung im 

Kreisblatt in Kraft.
Tiegenhof, den 47. April 4929.

Der KreisausschuK des Kreises Gr Werder
Der Vorsitzende Die Mitglieder.

gez. Pott. (Siegel) gez. Reck
____________ ,, Penn er.

Der vorstehende 7. Nachtrag wird genehmigt.
Danzig, den 6. Juni 1929.

Das Verwaltungsgericht I. Kammer.
(Siegel) gez. Meyer-Barkhausen.

veröffentlicht.
wegen der im Artikel 2 des obigen Nachtrages vorgeschriebenen 

Hundemarken geht den Ortsbehörden in nächster Zeit besondere Ver
fügung zu.

Tiegenhof, den 14- Juni l929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 2. ------------------

vurchdämmung der Stuba'schen Lake.
Die Durchdämmung der Stuba'schen Lake im Zuge der Kreis

straße Tiegenhof—Einlage ist vollendet und wird am j. August für 
den öffentlichen Verkehr freigegeben. Mit diesem Tage wird der Betrieb der 
Kreissähre über die Lake eingestellt.

Tiegenhof, den 22. Juli 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Änderung von Landjägerbezirken.
j. Die Gemeinde Altmünsterberg, bisher zum Landjägerbezirk Kun- 

zendorf gehörig, ist dem Landjägerbezirk Simonsdorf zugeteilt.
2. Die Gemeinde Gr. Lichtenau, bisher zum Landjägerbezirk Si

monsdorf gehörig, ist dem Landjägerbezirk Ließau zugeteilt.
3. Die Gemeinde Ladekopp und pietzkendorf, bisher zum Landjäger

bezirk Neuteich gehörig, find dem Landjägerbezirk platenhof 
zugeteilt.
Tiegenhof, den 20. Juli 1929.

Der Landrat.

Nr. q.
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat August d.Js. 
beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteiligten Orts
behörden um ortsübliche Bekanntgabe.__________

Tiegenhof, den 20. Juli 1929.
Der Landrat.

Beurlaubt von bis 
einschl. Vertreter

Landjägermeister N 8. 6. Schupokomm ando- Tiegenh 0 f.
Goerzen-Platenhof 

Oberlandjäger i. 8. 6. 8. Schupokommando-Kalthof für die
Behnert-Simonsdon Gemeinde Heubuden, 

Schupokommando-Ließau für die
Gemeinde Gr. Lichtenau, 
Schupokommando^Neuteich für die 
Gemeinde Trappenfelde, 
Oberwachtmeister Neuman-Kun-
zeudorf für die Gemeinden Gno-

Oberlandjäger l- 8. i4- «.

jau, Simonsdorf und Altenaii.
Schupokommando-Tiegenhof f. d.

Eltermann-Marienau Gemeinden Marienau, Rückenau, 
Tiege und Kl. Mausdorf, 
Schupokommando.Neuteich für die
Gemeinde Tannsee, 
Oberlandjäger Kitowski-Lupus-

Oberlandjäger N 8. l4- 6.

horst für die Gemeinde Niedau.

Schupokommando-Tiegenhof.
Richter-Tiegenort 

Oberlandjäger j. 8. t3. 8. Schupokommando'Nenteich für die
Tatkowski-Neukirch Gemeinden Neukirch, Schönhorst, 

pordenau, prangenau und Neu- 
teicherhinterfeld, 
Schupokommando-Ließau für die

Oberlandjäger l- 8. 26. 8.

Gemeinde palschau.
Oberlandjäger Westerweck-Jung-

Wallberg-Ie'yer fec für die Gemeinde»! Zeyer, 
Neudorf, Stuba und Zeyersvor
derkampen, 
Oberlandjäger Kitowski-Lupus-

Zugwachtmeister l- 8. j2. 8.

horst für die Gemeinde Einlage 
a./N.
Schupokommando-Kalthof für die

wolff-wernersdors Gemeinden Schönau, Mielenz, 
Wernersdorf, pieckel und den 
Ortsteil Kloffowo, 
Schupokommando-Ließau für die

Zugwachtmeister l. 8. 26. 8.

Gemeinde Kl. Montan.
Schupokommando-Tiegenhof f. d.

Seffzig-Schönebera 
a./w.

Gemeinde Schöneberg, Schönsee 
und Neunhuben, 
Gberwachtmeister Schwichtenberg-
Brunau für die Gemeinden Ba-
renhof, Bärwalde, Neumünster- 
berg und vierzehnhuben.

Nr. 5. ------------------
Standesamtsbezirk varendt.

Seitens des Senats ist der Gutspächter Karl pirl jun. in Ba^ 
rendt zum 'zweiten Standesbeamtenstellvertreter für den Standes
amtsbezirk Barendt bestellt worden.

Tiegenhof, den 22. Juli 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
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Nr. 6.
Standesamtsbezirk 3eqer.

Die zufolge Senatsbeschluß vom 14. Juni d. Js. gebildete selb
ständige Landgemeinde Schlangenhaken im Kreise Großes Werder 
wird gemäß Z 2 des Personenstandgesetzes vom 6. Februar 1875 
mit Wirkung vom i. Juli d. Js. ab dem Standesamtsbezirk Ieyer 
Kreis Gr. Werder zugeschlagen.

Danzig, den Juli 1929.

Der Senat der Freien Stadt Danzig
gez. Sahm, Arczynski.

9Z0/29.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 20. Juli 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 7. ------------------

Personalien.
Der Stellmachermeister Eduard Grübnau in tadekopp ist zum 

Gemeindevorsteher dortselbst gewählt und durch Beschluß des ver- 
waltungsgerichts Danzig bestätigt worden.

Tiegenhof, den 47. Juli 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 8. ------------------

Personalien.
Der Waffermütler Eduard Just-Kalteherberae ist als Schöffe da

selbst von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 22. Juli 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Die auf dem Bankett des Nogatdeiches führenden 

öffentlichen Wege auf den Strecken
a) vom Dstausgang des Dorfes Aaminke bis zum Süd- 

ostausgang des Dorfes Blumstein und

b) innerhalb des Dorfes Schadwalde
sollen, da parallel zu diesen Strecken Aunststraßen vorhan
den sind, als entbehrlich dem öffentlichen Verkehr entzogen 
werden.

Ich bringe dieses hiermit gemäß Z 57 des- Zustän- 
digkeitsgesetzes vom (. 8. (883 (Gest S. S. 237) zur 
öffentlichen Aenntnis mit der Aufforderung, etwaige Ein
sprüche gegen die Einziehung der bezeichneten Wegstrecken 
innerhalb H Wochen bei Vermeidung des Ausschlusses bei 
mir als Wegepolizeibehörde geltend zu machen.

Tiegenhof. den (6. Juli (9^9-

Der Deichhauptmann.
F. Döhring.

Bekanntmachung.
Vom 1. August 19 28 ab findet die 

Abfertigung des Publikums nur in der Zeit von 

s 12 Hr vuMgs 
statt.

Neuteich, den 2^. Juli 1929.

Der Vorstand
-er Landkrankenkasse für den Kreis 

Großes Werder 
gez

Vorsitzender.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.

Allerschnellste Lieferung von 

Todesanzeigen 
Danksagungen 

bei

rr L trickset,

Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 31 Neuteich, den 2. August 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Beurlaubung des Regierungs- und Veterinär- 

rats.
Der Regierungs- und Veterinärrat Dr. Thoms-Tiegenhof ist für 

die Zeit vom 24. Juli bis ik. August 1929 beurlaubt. Mit der Wahr
nehmung der kreistierärztltchen Geschäfte im Veterinärbezirk III ist 
für diese Zeit der Tierarzt Herzberg-Tiegenhof beauftragt.

Tiegenhof, den 30. Juli 1929.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Versammlungen unter freiem Himmel und 

Umzüge.
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen Versammlungen 

unter freiem Himmel und Umzüge nicht oder erst verspätet bei den 
Polizeibehörden angemeldet werden. Ich nehme dieses zum Anlaß, 
um auf Folgendes hinzuweisen.

Nach Artikel 6h der Danziger Verfassung sind Versammlungen 
unter freiem Himmel anmeldepflichtig und können bei unmittelbarer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten werden. Derartigen Ver
sammlungen stehen Umzüge gleich. In jedem einzelnen Falle ist hier« 
nach eine Versammlung unter freiem Himmel bezw. ein Umzug bei 
der Ortspolizeibehörde (Amtsvorsteher oder in Städten Polizeiver
waltung) unter Angabe des Ortes und der Zeit sowie des Zweckes 
und der voraussichtlichen Zahl der Teilnehmer anzumelden. Die An
meldung hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß die Polizeibehörde in der 
Lage ist, die zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit nötigen An
stalten zu treffen. Geschieht dieses nicht, so kann die Versammlung 
oder der Umzug gegebenenfalls wegen Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit verboten, nötigenfalls verhindert oder aufgelöst werden. 
Berührt ein Umzug mehrere Ortspolizeibezirke, so ist derselbe bei 
sämtlichen in Frage kommenden Amtsvorstehern bezw. polizeioer- 
waltungen anzumelden.

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um ortsübliche Bekannt
machung.

Tiegenhof, den 29. Juli 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. --------------------

Grenzöffnungszetten bei weitzenberg.
Bei der deutschen Grenzstelle Weißenberg (Uebergang Weißen

berg—Pieckel) gelten vom 1. 8. 1929 ab die folgenden Oeffnungszeiten: 
SoniitevtzulbjnhV (1 4 bis 50. 0.)

urocheutng» : von 5.30 bis 13.00 Uhr und 
„ 14,30 „ 1900 „

Dienstag und Freitag bis 21.30 „
Sonntag» und un gesetzlichen Letevtagen: 

von 6.00 bis 7.30. von 9.00 bis 13.00 und von 
14.30 „ 22.30.

rVintephalbFahv (1 10 bts 51. 5 ) 
wochentags:

von 6.00 bis 13.00 und von 14.30 bis 19.00 Uhr 
Dienstag und Freitag bis 21.30 Uhr.

Sonntags: von 6.00 bis 7.30, von 9.00 bis 13.00 Uhr 
und von 14.30 bis 21.30 Uhr.

Die in Frage kommenden Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche 
Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 30. Juli 1929.

Der Landrat
Nr. 4. ------------------

klnschristen für vienstbriefe.
Zwecks Portoersparnis mache ich die mir unterstellten Dienst

stellen daraus aufmerksam, daß die Briessendungen für die im Kreishause 
untergebrachten Abteilungen gesammelt in einem Umschlag mit der 
Anschrift „Kreisverwattung Tiegenhof" gesandt werden können.

Tiegenhof, den 23. Juli 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 5.
Untersuchungstermlne f. Wandergewerbepserde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat August folgende Termine festgesetzt: 
Tiegenhof: Montag, den 5. August 1929, 9 Uhr vormittags, vor

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats, 
Srnronsöovs: Montag, den 12. August 1929. mittags i"Uhr, vor 

dem Bahnhof.
Neuteich: Freitag, den 23. August 1929, mittags ( Uhr, vor

dem Hotel „Deutsches Haus".
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 

Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 20. Juli 1929.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Personalien.

Der Landwirt Erich wiebe aus Tiege ist zum stellvertretenden 
Schöffen dortselbst gewählt und voll mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 19. Juli 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ?. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest unter dem Schweinebestand des Käsereipächters 

Jngold-Fürstenwerder ist erloschen.
Tiegenhof, den 22. Juli 1929.

Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Gefunden.

Auf dem Landwege von parschau zur Neuteicher Lhauffee ist ein 
Hausschlüssel gesunden worden. Der rechtmäßige Eigentümer kann 
sich melden beim Amtsvorsteher in Gr. Lichtenau.

Der Amtsoorsteher

Bekanntmachung.
Die Deichbeiträge für das Rechnungsjahr 1929/30 sind für den 

Marienburger Deichverband durch den Deichamtsbeschlnß vom 27. 
Mai 1929 auf 6 Guldenprozent des Grundsteuerreinertrages und 
halben Gebäudesteuernutzungswertes festgesetzt worden.

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die nachstehend 
bezeichneten Deichbeiträge gemäß tz 23 des Deicbstatuts von den bei
tragspflichtigen Mitgliedern ihrer Gemeinde in zwei gleichen Raten 
zu erheben und

die ! Rate ain 20 August 1020
dir II Nate ain 18 November, 1020 

pünktlich zur Gutschrift auf das Konto 104 des Marienburger 
Deichverbandes bei der Kreissparkasse in Tiegenhof bezw. auf das 
Postscheckkonto Danzig 1134 der Deichkasse zu Tiegenhof unter An
gabe des Gegenstandes der Zahlung abzuführen.

6 Guldenprozente sind gleich Danziger Gulden von hundert 
Reichsmark Grundsteuerreinertrag bezw. Gebäudesteuernutzungswert 

Verspiel
Grundsteuerreinertrag — 30 Thaler — 90 Mark
halber Gebäudesteuernutzungswert — 1^0 Mark

Zus. 200 Mark
200 . 6

Davon Deichbeitrag — ----- —— — 12 Danziger Gulden.
UnbeitreiblicheDeichbeiträge sind in besonderen Restnachweisungen 

sofort nach den Ablieferungsterminen dem Deichamt einzureichen.
Die Katasterabschriften (Artikelzusammenstellnng) sind zwecks Be» 

richtigung umgehen- an das Deichamt in Tiegenhof einzusenden.
Tiegenhof, den 24. Juli 1929.

Der Deichhauptmann
F. Vöhring.
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Jahres
(Gemeinde beitrag

G ! p
1 Rl. Montau 1508124
2 Gr. Montau 89727
3 Biesterfelde 858 74
4 Gutsbezirk Renkau 143 97
5 Guojau 1903 93
6 Runzendorf 2316 32
7 Altweichsel 1299 76
8 Ließau 2330 97
9 Rl. Lichtenau 2599 95

10 Gr. Lichteuau 3342 74
11 Damerau 1580 71
12 Barendt 2210 57
13 palschau 1526 91
14 pordenau 1112 09
15 parschau 1247 39
16 Trampenau 1031 69
17 Neuteich 6943 86
18 Neuteichsdorf 2141 80
19 Neuteicherhinterfeld 290 63
20 Mierau 1408 25
21 Brüske 1994 44
22 prangenau 1216 48
23 Neukirch 1899 36
24 Schönhorst 1784 95
25 Schöneberg 2075 81
26 Schönsee 2322 36
27 Neunhuben 366 06
28 Ladekopp 2977 77
29 Liege 2486 50
30 Neumünsterberg 2454 88
31 vierzehnhuben 475 06
32 Bärwalde 1047 88
33 Fürstenwerder 2384 95
34 Barenhof 822 55
35 Jankendorf 428 55
36 Brunau 1727 17
37 Vogtei 188 51
38 Altebabke 578 74
39 Beiershorst 673 19
40 Neuteicherwalde 654 24
41 Rüchwerder 926 47
42 Scharxau 272 51
43 Rehwalde 407 27
44 Ralteherberge 540 95
45 Tiegenort m.Neuend. 610 25
46 Tiegenhageit 2002 79
47 Reimerswalde 927 32
48 platenhof 776 40
49 Vrloff 1234 69
50 Mrlofferfelde 914 09

ö Gemeinde
Jahres
beitrag
G _p

51 pietzkendorf 209 28
52 Wernersdorf 1801 89
53 Schönau 1064 78
54 Mielenz 1810 63
55 Altmünsterberg 1755 14
56 Stadtfelde 780 39
57 Dammfelde 621 66
58 Ralthof 2964 19
59 Heubuden 2590 44
60 Simonsdorf 1315 25
61 Altenau 581 91
62 Traxpenfelde 724 86
63 Warnau 2062 08
64 Tralau 1062 74
65 Leske 1009 81
66 Brodsack 1005 19
67 Eichwalde 1402 61
68 Irrgang 717 67
69 Tragheim 1120 85
70 Raminke 592 51
71 Blumstein 739 12
72 Herrenhagen 440 04
73 Rl. Lesewitz 930 02
74 Gr. Lesewitz 2613 59
75 Schadwalde 1318 22
76 Tannsee 2333 16
77 Halbstadt 613 83
78 Lindenau 196675
79 Niedau 102560
80 Marienau 2933 51
81 Rückenau 1228 —
82 Fürstenau 2855 70
83 Rl. Mausdorf 1205 —
84 Gr. Mausdorf 2083 16
85 Luxushorst 1083 86
86 Horsterbusch 41 11
87 Wiedau 272 32
88 Rrebsfelde 894 59
89 Tiegeuhof 7584 85
90 Petershagen 1433 19
91 pletzendorf 320 60
92 Reinland 449 10
93 Neustädterwalö 666 59
94 Walldorf 695 02
95 Rosenort 120589
96 Lakendorf 750 34
97 Jungfer 1122 60
98 Reitlau 340 71
99 Neulanghorst 76 25

100 Rl. Mausdorferweide 341 39

Lohnbücher 
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw. 
zu haben bei 

k kevk L kivksrt, Ivsnteivk.

k^erk cür r>vei V/Srtchen — einprässsm

Äer deutsche
MtMlUk
- das beste Programm
Die ßrLkte funiueitrcknkl - bringt vSc^entlidl sl!e sur- 
sllbrliclien protzrsmme 6er in- und suslLndi^en 8en6er

kiest 5V ps., ^ionsteberus 2.- / Klan bestellt beim Postamt 
od. einer Buchhandlung / Probeheft umsonst vom Verlag kerlin bl24

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech Kr Richert, Meuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 32 Neuteich, -en S. August 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des KreisausschusseS.

Nr. ------------—
Beurlaubung.

Ich bin während des Monats Angust beurlaubt und werde von 
dem Kreisdeputierten Herrn Eduard penner l — Neukirch — vertre
ten. Ich empfehle, während dieses Zeitraums Schriftstücke in dienst, 
lichen Angelegenheiten nicht an mich persönlich, sondern an die Kreis- 
verwaltung in Tiegenhof zu richten, andernfalls es unvermeidlich ist, 
daß bei der Erledigung erhebliche Verzögerungen eintreten.

Tiegenhof, den 6. August 1929.
voll, Landrat

Nr. 2. ------------------
Volkszählung.

Auf Grund des Gesetzes vom 26. V!. d. Js. und der Verordnung 
vom 25. VH. d. Js. betreffend die Vornahme einer Volkszählung am 
18. VIII. d. Is. findet am

18 b. eine Volk-zählrrirs
statt.

Die Durchführung der Zählung geschieht in folgender Weise:
I.Zu zählen sind sämtN-tzs in der Nacht vom 17. zum 18. 8- 

in der betreffenden Gemeinde anwesenden Personen, einschließlich 
sämtlicher Saisonarbeiter sowie sämtlicher Fremden und Kurgäste 
in Hotels, Herbergen und Privatquartieren, sowie sämtliche Kinder 
und Säuglinge, ebenso alle Personen, die, ohne an diesem Zeit
punkt im Zählgebiet anwesend zu sein, im Gebiet der Freien Stadt 
Danzig ihren Wohnsitz haben.

2. Erhebungsbehörden sind die Magistrate und die Herren Guts- und 
Gemeindevorsteher.

z. Die Erhebungsbehörden stellen den Hauseigentümern oder deren - 
Vertretern die Haushaltungslisten bis spätestens -en 17. 8. 
zu. Wer bis dahin noch keine Listen erhallen hat, muß sie bei der 
Gemeindebehörde selbst abholen.

^.Die Hauseigentümer geben die Listen an die Haushaltungsvorstände 
weiter. Diese füllen sie aus und liefern sie bis spätestens 19. 
Dtnsust mittags an die Hauseigentümer wieder ab.

Wo kein Haushaltungsvorstand oder Vertreter anwesend ist, 
muß die Ausfüllung durch die Eigentümer selber erfolgen.

5. Die Hauseigentümer prüfen die Listen auf Vollständigkeit und Rich
tigkeit und halten sie zur Abholung durch die Erhebungsbehörden 
vom 20. Angnst mittags ab bereit.

6. Falls die Haushaltungslisten bis zum 24. Nngnst nicht abgeholt 
sind, müssen sie sofort den Gemeindebehörden überbracht werden.

7. Die Erhebungsbehörden (oergl. Ziffer 2) haben die ausgesüllten 
Zählpapiere auf deren Vollständigkeit nachzusehen, die Vollständig
keit und Richtigkeit der Eintragungen in die Listen nachzuprüfen 
und das gesamte Urmaterial bis spätestens 20. Ängnst 
hierher einzuretehen.

Wer die auf Grund des Gesetzes vom 26. 6. d. Js. und der Ver
ordnung vom 25. 7. d. Is an ihn gerichteten Fragen wissentlich 
wahrheitswidrig beantwortet oder diejenigen Angaben zu machen ver
weigert, welche ihm nach dem Gesetz und der Verordnung obliegen, 
wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Gulden bestraft.

Die Ausführungsverordnung sowie die Zählpapiere gehen den 
Ortsbehörden unmittelbar vom Statistischen Landesamt in Danzig zu. 
Die ausgesüllten Zählpapiere sind jedoch mir bis zum 26. 8. ein« 
zureichen.

Die Ortsbehörden, die ich im übrigen auf tyeine Rundoersügung 
vom 29. 7. d. )s. — Tgb.-Nr. 520Z L — verweise, ersuche ich, vor
stehendes ortsüblich bekanntzumachen.

Neuteich, den 1. August 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Motorspritze Nalthos.

Die Freiwillige Feuerwehr in Kalthof ist im Besitze einer neuen 
18 Motorspritze mit 600 l Wafferlieferung in der Minute nebst 
zugehörigem zweirädrigem Beförderungswagen auf Luftkissenbereifung, 
Verteiler und Schlauchmaterial. Die Spritze steht außer den zum Lösch- 
bezirk Kalthof gehörigen Ortschaften auf Anruf auch der weiteren 
Umgegend zur Verfügung, wobei die für die Verwendung der Kreis- 
motorspritze geltenden Richtlinien (veröffentlicht im Kreisblatt von

1928 Nr. 29) sinngemäß zur Anwendung kommen. Die Anforderung 
der Spritze hat bei dem Brandmeister Basner in Kalthof (Telefon 
Nr. 18) oder bei der Schupowache in Kalthof (Telefon Nr. 8) zu 
geschehen.

Tiegenhof, den 5. August 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. H. ------------------

Verkehr mit Waffen.
Für die Erteilung von Waffenscheinen kommt gemäß H 5 der 

Polizeiverordnung über den Verkehr mit Waffen vom 15. Vll. 1927 
— abgedruckt im Kreisblatt Nr. 48 von 1927 — folgende Bestimmung 
in Frage:

Ein Waffenschein darf nur dann erteilt werden, wenn ein Be
dürfnis des Nachsuchenden zur Führung einer Waffe anerkannt 
wird. Er darf nur an durchaus zuverlässige Personen widerruflich 
auf (Jahr ausgestellt werden. Verlängerungen auf jedesmal höchstens 
1 Jahr sind zulässig.

Nach diesen Bestimmungen kommt die Erteilung eines Waffen
scheines nur in Ausnahmefällen aus flcherheitspolizeilichen Gründen 
in Betracht. Liegen die Voraussetzungen für die Ausstellung eines 
Waffenscheines nicht vor, so kann die Erteilung eines Waffenbesitz- 
scheines in Frage kommen. Dieser berechtigt zum Besitz einer Waffe 
innerhalb der Wohnung, der Geschäftsräume oder des befriedeten 
Besitztums des Antragstellers.

Die Anträge auf Ausstellung von Waffen- und Waffenbesitz
scheinen sowie auf Verlängerung von Waffenscheinen sind bei den 
Herren Amtsvorstehern zu stellen und von diesen mir mit Bericht einzu- 
reichen.

Waffenscheine werden widerruflich auf 1 Jahr ausgestellt und 
dann auf Antrag nach erneuter Prüfung auf 1 Jahr verlängert, 
Die Gebühr für die Ausstellung beträgt 5,— G, für die Verlänge
rung 2,— G. Die Waffenbesitzscheine werden ebenfalls widerruflich 
für unbestimmte Zeit ausgestellt. Die Gebühr hierfür beträgt 5,— G.

Tiegenhof, den 29. Juli 1929.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Erinnerung betr. Gemeinderechnung 1928

Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vom 2Z. 5. d. Is, 
— Kreisblatt Nr. 22 — bringe ich die Erreichung einer beglaubig
ten Abschrift des Feststellungsbeschlusses der Gemeinderechnung für 
1926 seitens der säumigen Herren Gemeindevorsteher

bis spätestens zum 1. 9. d. Js.
hiermit in Erinnerung. Der Beschluß ist nach dem in der Kreisblatt
druckerei in Neuteich erhältlichen Vordruck (Formularzeichen Abt. K 
Nr. 4) abzufaffen.

Tiegenhof, den 9. August 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 6. ------------------
Urlisten für die kluswahl der Schöffen und 

Geschworenen.
Diejenigen Herren Gemeindevorsteher, die bisher die Urlisten 

für die Auswahl der Schöffen und Geschworenen noch nicht einge- 
reicht haben, ersuche ich unter Hinweis auf meine Kreisblattverfügung 
vom 17. Juni d. Js. (Kreisblatt Nr. 25), dies nunmehr binnen 
S Lugen nachzuholen.

Tiegenhof, den (. August 1929.
Der Landrat.

Nr. ?. ------------------
Rotlauf.

Unter dem Schweinebestande des Gutsbesitzers Lugen Busse in 
Gr. Montau ist amtstierärztlrch der Ausbruch von Rotlauf festgestellt.

Tiegenhof, den 1. August 1929.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestand des Käsereibesitzers Bammert in 
Kunzendorf ist Schweinepest ausgebrochen.

Tiegenhof, den 30. Juli 1929.
Der Landrat
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Schweinepest.
Unter dem Schweinebestand des Hofbesitzers Heinrich Wiens in 

Ralthof ist Schweinepest ausgebrochen.
Tiegenhof, den 30. Juli 4929.

Der Landrat
Nr. 10. ------------------

Personalien.
Der Amtsdiener Peters in Brunau ist zum vollziehungsbeamten 

für die Gemeinde Ualteherberge bestellt worden.
Tiegenhof, den 5. August 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. U- ------------------

Personalien.
Der Amtsdiener Stein in Jungfer ist zum vollziehungsbeamten 

für die Gemeinde Jungfer bestellt worden.
Tiegenhof, den 5. August 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Der Kreis Gr. Werder beabsichtigt, die infolge der 

Durchdämmung der Stuba'schen Lake frei gewordenen zwei 
Fährprähme zu veräußern.

Zum Verkauf gelangen'
I. 1 Fährprahm, 14,45 m lang, 5,30 m breit, mit zwei 

Anlegebrücken und sämtlichem Zubehör, Tragfähig
keit 12 1.

II. 1 Fährprahm, 12,50 m lang, 4,30 m breit, ohne 
Bohlenbelag und ohne Zubehör, Tragfähigkeit 9 t. 

III. 1 Beiboot, 6 m lang.
Angebote, getrennt für I, II und III, sind verschlossen 

an das Kreisbauamt Tiegenhof mit der Aufschrift „An
gebot auf den Kauf von Fährprähmen" bis zum 15. August 
d. Js. einzureichen.

Das Kreisbauamt.

Für Ausführung

M InstallMlisarbeilen 
im Anschluß an das Ueberlandnetz im 
Kreise Großes Werder und der Danziger 
Niederung — östlich -er Stromweichsel — 
ist nachstehende Jnstallationsftrma ab 5. August 1929 
neu zugelassen:

vvrgwLUU Llektryitäts-Ges. m. b. y.,
Danzig, Holzmarkt 24

Telefon 21941, 21942.
Generalvertretung der im Freistaat hergestellten Elektro
motoren der Danziger Werst, System Bergmann-Berlin; 
Bau kompletter Licht- und Kraftanlagen für Industrie 
und Landwirtschaft; Ingenieurbesuch und Ausarbeitung 

von Kostenanschlägen kostenlos.

Nkt.-Ges. für Energiewirtschaft
Bauabteilung Neuteich

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.
Sensationelle praktiscke -lenkeit!

Kamin mit Noppel^vellenLaknunZ

Onduliert obne Bebelke kurre und 1an§e Haare nur 
dureb einkaobes Lammen. 8olid und unver^vüstliob. 
Unentdebrbob kür zede Dame. 8Le ersparen die ^.us- 
xaden kür das Ondulieren beim Lriseur und baden immk" 
sobön ^elooktes Haar, kreis pro Stück our Og.
Versand ^e^n^t^Lendune des Betrages in Briefmarken 
oder §6§en?saebnabme. Bestellen 8ie sokort dei Lirma 
L. Onotiner, ^VienVM, L,crcbe»teiaerrtr. S4 
Bunc^rts von v a n k s o b r e i d e n liefen auk.

Druck und Verlag übn R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich t,30 Danziger Gulden.

Nr. 33 Neuteich, den 16. August 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Wohnungsbauabgabe.

Die mit der Linreichung der Abrechnungen über Wohnungsbau- 
abgabe für das Vierteljahr April-Juni 1929 säumigen Herren Ge« 
meindevorsteher werden ersucht, dieselben nunmehr

bis spätLstrirs zum 25 8 1929 
einzureichen. Innerhalb derselben Frist ist auch die Wohnungsbauabgabe 
an die Kreiskommunalkaffe hierselbst abzuführen.

Tiegenhof, den lo. August 1929.

Der Kreisausschuft des Kreises Gr. Werder.
Nr. 2. ------------------

Befahren von Bahnübergängen.
Trotz aller behördlichen Vorsichtsmaßregeln ereignen sich immer 

wieder Üufüktr -noch usu Luhrruerksu
auf unbewachten Vuhuübe<tgüugou, besonders der Nebenbahnen. 
Diese Unfälle sind lediglich auf die mangelnde Aufmerksamkeit der 
Gespannführer beim Befahren schrankenloser Ueberwege zurückzufüh- 
ren. Es muß unbedingt schon uu deu LVuVuuusOtufelu se- 
tzultru sobald ein Zug herannaht. Nicht genug kann
vor dem eigenmächtigen Hochheben geschlossener Schranken gewarnt 
werden. Wer die Ueberfahrt noch versucht, nachdem das Läutewerk 
das Niedergehen der Schranken angekündigt hat, macht sich strafbar. 
Die betreffenden Eisenbahnbehörden werden in Fällen, wie oben, ge
gen den Schuldigen unnachsichtlich auf Grund des H 3^6 R.Str.Ges.B. 
bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag wegen fahrlässiger Gefährdung 
eines Eisenbahntransportes stellen.

Die Herren Gemeindevorsteher beauftrage ich, die Ortsbewohner 
in geeigneter Weise hierauf hinzuweisen.

Tiegenhof, den 6. August 4929.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Bekanntmachung.

Stverssesetzlrehe Vestimmirns«" zuv Stehermirs b-v Te 
LegV«r4?heir«rirl^geir im Deutschen Reich.

St. G. B. Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu öffent
lichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage dadurch ver
hindert oder gefährdet, daß er Teile oder Zubehörungen 
derselben beschädigt oder Veränderungen daran vornimmt, 
wird mit Gefängnis von einem Monat bis zu drei Jahren 
bestraft.

St. G. B. wer fahrlässigerweise durch eine der vorbezeichneten Hand
lungen den Betrieb einer öffentlichen Zwecken dienenden 
Telegraphenanlage verhindert oder gefährdet, wird mit Ge
fängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu neun
hundert Mark bestraft.

Die Polizeibehörden und Schulvorstände werden ersucht, bei der 
Verfolgung von Verstößen gegen diese Bestimmungen mitzuwirken.

Danzig, den 7. August t9N»
Oberpostdirettion.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den ü. August 1929.

Der Landrat
Nr. H. ------------------

Bekanntmachung
über di« polizeilichen Befugnisse der der Mafferbaudirektion in 

Königsberg unterstehenden Außenbeamten.
Unter Aufhebung aller früheren Bekanntmachungen über die 

polizeilichen Befugnisse der bei der Wasserbauverwaltung im. Außen
dienst tätigen Beamten bringe ich zur öffentlichen Kenntnis, daß auf 
den der Wasserbaudirektion in Königsberg unterstellten Wasserstraßen, 
sowie zum Schutz des Meeresstrandes und der Dünen folgende Außen- 
beamte polizeiliche Be auf dem Gebiets der Wasserpolizei
und der Landespolizei besitzen:

I. Wasserbauoberinspektoren, wasserbamnspektoren, Wasserbauober- 
sekretäre,,Wasserbausekteiäre, Strommeister, Strommeisterdiätare 
und Strommeisteranwärter, soweit sie Strommeister vertreten, ferner 

wafferbaupraktikanten und wasserbausuxernumerare, soweit sie 
im Außendienst tätig sind,

die Hilfsausseher für die Lranzer Beek,
2. Seekapitäne, Schiffskaxitäne, Kapitäne und die sonstigen Führer 

der wasserbaufiskalischen Fahrzeuge,
3. Scbleusenvorsteher, Schleusenassistenten, Schleusenverwalter, Ober' 

schleusenmeister, Schleusenmeister, sowie Angestellte und Arbeüer, 
die die Stelle eines Schleusenbeamten tnnehaben.

4. Maschinenbetriebsinspektoren, Maschinenbetriebsleiter, Erster Ma
schinenmeister und Maschinenmeister, soweit sie mit der Führung 
von Baggergeräten betraut sind.

5. alle Hafen- und Schiffahrtspolizeibeamten,
6. Lotsenkommandeur, Oberlotsen und Lotsen,
7. polizeiexekutiobeamte des Reichswasserschutzes,
8. Dünenmeister, Dünenoberwarte, Dünenwarte.
9. vereidigte LZrückenwärter,

10. Signaloberwärter und Signalwärter des Konigsberger Seekanals.
Diese Beamten sind im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 

innerhalb ihres Dienstbereiches Organe und Hilfspolizeibeamte der 
zuständigen Wasser- oder Landespolizeibehörde. Hilfsbeamte der Staats
anwaltschaft sind jedoch nur die in meinem Erlasse vom 6. 5. 1926 
— W. B. 835 S. — genannten Beamtengruxxen.

Königsberg pr., den 22. Juni 1929.
Der Oberpräsident. 

w.B.^7öeS/2s. Wasserbaudirektion.

Bekanntmachung
über die Wahrnehmung der örtlichen Geschäfte der Wasser- und Lan

despolizei im Bereiche der Wasserbaudirektion in Königsberg.
I. Unter Aufhebung früherer Bekanntmachungen wird insbesondere 

auch gemäß H 3^3 w. G. zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß 
ich die örtlichen Geschäfte der von mir wahrzunehmenden weksssv 
--olizri, sowie die örtlichen Geschäfte der von mir wahrzu
nehmenden L«rn-espoNzei folgenden Behörden innerhalb ihres 
Dienstbezirks übertragen habe, soweit nicht hinsichtlich der Hafen
polizei im Absatz 1l etwas anderes bestimmt ist.

l. dem Herrn Polizeipräsidenten — Hafenpolizei — Königsberg,
2. dem Hafenbauamt pillau,
3. dem Wafferbauamt Tilsit, 

dem wafferbauamt Labiau,
5. dem Wafferbauamt Tapiau,
6. dem wafferbauamt Marienburg,
7. dem wafferbauamt Elbing,
8. dem Bauamt für den pregelausbau Jnsterburg.

II. Die örtlichen Geschäfte der HerfeDiH-olizol habe ich in Abwei
chung der in Absatz l getroffenen Regelung für nachstehende Häfen 
den Ortspolizeibehörden (Amtsvorsteher, Polizeiverwaltung, Polizei- 
direktor, Polizeipräsident) übertragen:

Fischhausen, Neuhäuser, Brandenburg, Rosenberg, Pfahlbude, 
Frauenburg, Tolkemit, Ladinen, Succase, Elbing, Marienburg, 
Tilsit, Ragnit, Kamxenhöfen, Schaaksvitte, Postnicken, Labiau, 
Jnsterburg.

Für den Hafen pillau habe ich die örtlichen Geschäfte der Hafen- 
xolizei dem Hafenpolizeiverwalter in pillau übertragen. Für alle 
anderen Häfen werden die Geschäfte der Hafenpolizei von der zustän
digen örtlichen Stelle der Wasser- bezw. Landespolizei gemäß Absatz I 
wahrgenommen.

Königsberg pr., den 22. Juni 1929.

Der Oberpräsident.
w.B. lorss s/2s. wasserbaudirettion

vorstehende Bekanntmachungen bringe ich zur öffentlichen Kenntnis. 
Die Herren Gemeindevorsteher der an der Nogat gelegenen Ort

schaften ersuche ich, für die ortsübliche Bekanntgabe Sorge zu tragen.
Tiegenhof, den 12. August 1929.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Hauskollekte.
Dem Westpreußischen Krüppelfürsorgeverein, e. v. in Danzig- 

Schidlitz, Weinbergs^ 5^, ist vom Senat die Kenehmigung erteilt 
worden, in der Zeit vom 1. September bis zum 30- November 1929 
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zum Besten des rvestpreußischen Krüppelfürsoraevereins eine Haus- 
kollekte abzuhalten.

Die (Ansammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zn erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Ein
tragungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte oder 
(Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 7. August 1929.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Auffindung eines Fahrrades

Am 2. 8. d. Js. ist in dem Teiche des Besitzers Enß in warnau 
ein fast neues Herren-Fahrrad gefunden worden.

Der Eigentümer kann sich auf dem Schupokommando in Kalthof 
melden.

Tiegenhof, den 12. August 1929.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Jagdscheine.

Im Monat Iuli 1929 haben Jagdscheine erhalten: 
s)

Landwirt Walter Lemke-NeustLdterwald, 
„ Max Lemke-Stobbendorf,

Fischer Friedrich Witt-Grenzdorf A.
d) Tas«-F<rKösch«rnr:

keine.
Tiegenhof, den s. August 1929.

Der Landrat.
Nr. 7s. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Der FürsorgezSgling wilhelmine Erdmann aus Kalthof ist am 

q. d. Mts. aus der Anstalt Lonradshammer entlaufen.
Die Herren Gemeinde- und Gutsoorsteher sowie LandjLgerbe- 

amten des Kreises werden ersucht, nach dem Aufenthalt der wilhel
mine Erdmann Ermittelungen anzustellen, sie im Ermittelungsfalle 
aufzugreifen und der genannten Anstalt wieder zuzuführen, sowie 
hiervon zum Gesch. Zeichen K. A. 1l 2Z66 zu berichten.

Tiegenhof, den 12. August 1929.
Der Kreisausschuß -es Kreises Gr. Werder. 

Kretsjugendamt
Nr. 8. ------------------

Auffindung eines Fahrrades.
Am 7. 8. d. Is. ist vor dem Friseurgeschäft Sonntag in Tiegen

hof, Neue Reihe 436, ein herrenloses Fahrrad aufgefunden worden. 
Der Eigentümer kann sich bei der Schutzpolizeiwache in Tiegen

hof melden.
Tiegenhof, den 13. August 1929.

Der Landrat. 

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Hinweis auf die im August 1929 fällig 

werdenden Steuerzahlungen.
(. Die Umsatzsteuer der Gewerbetreibenden für Juli 

(929 ist wie bisher bis zum (0. August selbst zu 
berechnen und ohne Aufforderung an die Steuer
kasse abzuführen.

* (. Am 15. August (929 werden fällig:
s) die Vorauszahlungen auf das „Gemeins. Soll" 

(Ginkommen-, Aörperschafts-, Vermögens-, Ge
werbe« und pauschalierte Umsatzsteuer der Land
wirte) für das III. Vierteljahr (929- Die Höhe 
richtet sich nach den diesjährigen Steuerbescheiden 
für (928/29. Soweit sie noch nicht in die Hände 
der Steuerpflichtigen gelangt find, ist die Voraus
zahlung nach den vorjährigen Steuerbescheiden 
für (927/28 zu entrichten.

Es wird besonders darauf hingewiesen, daß 
die bereits fälligen Beträge sofort zu zahlen find. 
Bereits fällig find die Vorauszahlungen für das 
I.—III. Vierteljahr (929 nach dem Steuerbe
scheide für (927/28, soweit sie geringer lind als 
die in dem Steuerbescheide für (928/29 angege
benen Beträge.

d) Die Grun-mertsteuer für das Vierteljahr Juli/ 
September (929.

c) Die Hundesteuer für das Vierteljahr Juli/Sep- 
tember (929.

6) Die Wohnungbauabgabe für August (929.
3. Am (. September (929 wird fällig:

Die IV. Rate der Notstandsreste für die Land
wirte einschl. des (0"/o Zinszuschlages.

4. Die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer einbe
haltenen Steuerabzugsbelräge — Lohnsteuer — 
haben die Arbeitgeber spätestens am 3. Tage nach 
der Lohn- bezw. Gehaltszahlung durch Steuermar- 
ken zu verwenden. Die zum Ueberweisungsverfahren 
zugelassenen Arbeitgeber haben die Lohnsteuer an 
die Steuerkafse wie folgt abzuführen:

für Lohnzahlungen in der Zeit
vom (.—(0. eines Monats bis zum (S. d. Mts.

, ((.-20. „ 25. „ „
» 2(. Schluß,, „ » » 5. b.folg.

ö) Auf die Verzugsfolgen bei nicht rechtzeitiger Entrichtung 
der Steuern wird verwiesen. Stundungsanträge haben 
nur dann Aussicht auf Berücksichtigung, wenn sie spä
testens 1 Woche nach Ablauf des Fälligkeitster
mins bei den zuständigen Steuerämtern eingegangen 
find (vergl. Wortlaut der Steuerbescheide).

L) Um einen großen Andrang bei dem Fälligkeitstermin 
zu vermeiden, wird die Steuerkasse am Montag, den 
(2. und (9- August für den Publikumverkehr offen 
gehalten werden. Erfahrungsgemäß herrscht an den 
Dienstagen jeder Woche und in den Aassenstunden von 
((—( Uhr besonderer Andrang.

Es empfiehlt sich für die Entrichtung der Steu
ern den bargeldlosen (Ueberweisungs») Verkehr zu wäh
len. Die Steuelkasse unterhält Postscheckkonto Danzig 2000.
Danzig, den 7. August (929.

für die

Steuerkasse 
Stadtgemeinde 

Freie Stadt Danzig.

Bekanntmachung.
Angestelltenversicherung.

Anstelle der bisherigen Beitragsmarken zur Ange 
stelltenversicherung gelangen in nächster Zeit, sobald die 
Postanstalten ihre Bestände ausgebraucht haben, neue 
Marken zur Ausgabe. Farbe — braun — und Marken- 
bild lgrüne Danziger Kogge) sind unverändert. Die neuen 
Marken unterscheiden sich von den bisher verwendeten 
nur im Aufdruck des Wertes und der Klaffe. Der 
Wertausdruck befindet sich fortan in der linken oberen 
Ecke in schwarzen arabischen Ziffern (Tertia 5 mm hoch), 
die Bezeichnung der Klaffe in der linken «nteren 
Ecke in großen schwarzen lateinischen Buchstaben (Korpus 
3 mm hoch).

Danzig, den 7. August 1929.
Direktorium

der Landesverficherungsanstalt für Angestellte.

Bekanntmachung.
Dom 1 August 1929 ab findet die

Abfertigung des Publikums nur in derZeit von

) H Hk Wmiiags
statt.

Neuteich, den 24. Juli 1929.

Der Vorstand 
der Landkrankenkasse für den Kreis 

Großes Werder.
Vvet»koiv«Ui»

Vorsitzender.
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Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.
„ z. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde-

sitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines hilfs- 

bedürftigen.
ss.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
öb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverxachtung.
0. Jagopachtvertrag.
1 Antrags- und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter- 

stützung.
42. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose. 
l2a.Zahlungsltste über Erwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
3. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
4. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner- 
4a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Vuittungsbuch über Gemeindesteuern.
1?. Mahnzettel.
18. Veffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Iufiellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll
23. pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
52 Anmeldeschein.
52sZuzugsmeldung.
32bFortzugsmelSung.
Z2cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal, 

steuerzuschläge.

Abt. 0 Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
zgs.Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinterbliebene.
ssb.Zahn. „ „

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Ehefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstal
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines. 

Personalbogen für den Antragsteller des Wander- 
d gewerbescheines.

8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
12. Strafverfolgung.
13. Verantwortliche Vernehmung.

14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18a. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlanbnis.
20a. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Für SehiedSnrLirirev:
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
„ „ „ 2. Vorladung für den verklagten.
„ „ „ 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Nichert, Neuteich.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Neuteich.

Zeuratiooelle prulctiscke kleukeit!

Kami» mit voppel^veileuLLKuuu^ 
Les« Leset».

Onduliert obns Lebelks kurre und lanxe Haare nur 
durob oinkaobes Kämmen. Lolid und unvsr^vüstliob. 
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Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,2o Danziger Gulden. *

Nr. 34 Neuteich, den 23. August 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes und des KreisausschusseS.

Nr. Steueranteile der Gemeinde«.
An Steueranteilen für die Gemeinden find seitens der Freistadtsteuerkasse die in den Spalten 3^7 aufgeführten Bet^ 

wiesen worden. Die Anteile sind in der aus den Spalten tv und n ersichtlichen Höhe diesseits cinbehalten worden. Die auf GemeiNde^onto 
überwiesenen Beträge ergibr Spalte 9.

Ich ersuche um ordnungsmäßige verbuchung der Anteile in der Gemeinderechnung des laufenden Jahres.

1 Lf
d.

 Ar
.

Gemeinde
Gem.
Soll

Lohnsteuer

Forens. 
Ant.

Körper
schaften

E.u.K. 
Gem. 
Soll.

Körper
schaften 
Ist auf
kommen

Zu
sammen

Gemeinde
konto

Kreis- 
steuer

Sonstiges

l 2 3 I 4 I 5 6 I r 8 9 >0 n 1
1 Attedabke 148 53 25M 174 51 ! 174 51 1 -
2 Altenau 366 60 8 66 375 26 261 46 113 80 Pflegekosten
3 Altendorf 298 41 8 66 22561 532 68 18 88 301 80 212 — Pflegekosten
4 Altmünsterberg 2660 37 51 96 6 21 63 05 140

273
25 l
51/

0 37, 
3194M/ 1694 — Q01 35

3 Altweichsel 230 86 86 60 683 32429 324 29
6 Bärwalde 372 62 8 66 15 56 17!77 41061 26 29 384 32
7 Bcrendt 1417 40 216 50 1 44 63 32 1698 66 599 53 1099 13
8 Barenhof 341 10 129 90 4 70 4 16 479 86 4906 430 80
9 Beiershorst 437 22 8 66 445 88 105 53 340 35

wohnungsbäüabgähe10 Biesterfelde 692 81 77 94 13 99 12 39 797 13 550 59 246 54
11 Blumstein 573 95 25 98

56
604 93 462 90 142 03 Wohnungsbauabgabe

12 Brodsack 330 7Z 86 60 1 76 1 420 71 420 71
13 Brüske 134 72 13 30 9 39 8 32 195 73 95 73 100 — Vorschußdeckung
14 Brunau 1255 61 173 26 1428 81 492 26 845 55 91 — Pflegekosten
15 Damerau 1067 52 77 94 2978 26 37 1201 61 425 05 776. 56
16 Dammfelde 94 85 17 32 12 54 45!53 170 24 170,24

Pflegekosten Stutthöf17 Eichwalde 2122 03 138 56 27 34 38 2353 31 1376 19 956 12 21 —
18 Einlage 1374 06 164 54 ! 1538 60 1538 60
19 Fürstenau 1606 48 259 80 28 26 25 02 9 ,15 1928 71 1928 71
20 Fürstenwerder 1048 83 164 54 13 75 1218 17 03/ 1258 84' 1133 84 125 — ' Pflegekosten
21 Gnojau 2873 41 216 50 6 37 5 64 3101 92 1479 87 1122 05 500 — Vohnungsbauabgabe
22 Grenzdorf 359 33 60 62 419 95 225 90 194 05
23 Grenzdorf 6 653 95 69 28 723 23 504 39 218 84
24 Halbstadt 163 76 173 20 336 96 27 98 308 98
25 Herrenhagen 254 85 6 39 5 66 266 90 72 82 194 08
26 Heubuden 1018 68 51 96 4 16 1074 80 1074 80
27 Holm 575 07 34 64 !! 609 71 170 26 439 45
28 Irrgang 186 32 8 66 3 77 198 75 198 75
29 Jankendorf 149 75 3 34 153 09 153 09
30 Jungfer 1784 95 329 08 28 51 2142 54 555 70 1164 34 422 50 Zinsen f.wohnungsbaudarlehn
31 Kalteherberge 196 62 25 98 16 47 14 58

89/
09/

253 65 8 64 245 01
32 Kalthof 7356 55 1247 04 15 23

31^89 76
69 8796 69

!
3614 46 5182 23 wohnungsbauabgäbe

33 Kaminke 74 50 34 64 5 70 2411 138 95 138 95
34 Keitlau 700 63 34 64 735 27 80 02 655 25
35 Krebsfelde 1258 93 155 88 33 45 29 61 1477 87 785 59 692 28
36 Küchwerder 197 46 43 30 240 76 240 76
37 Runzendorf 2121 97 407 02 21 57 19 10 2569 66 1525 12 1044 54 wohnungsbauabgabe

97 65,
38 Ladekopp 808 65 303 16 22 15 3326 1167 16 805 66 91

123 85? pflegekofien

49 —

39 kakendorf 382 25 164 54 14 44 1278 574 01 236 51 309^-I
28505 Pflegekosten

40 Gr. Lesewitz 1590 32 233 82 24 64 62847 .2477 25 2023 G 453 60 Wohnungsbauabgabe
41 Rl. Lesewitz 642 64 17 32 11 47 1015 681 58 113 03 568 55
42 Leske 46939 51 96 2 44 16^06 539 85 6419 475 66

459
91

43 Gr. Lichtenau ' 1877 84 311 76 21 66 8748
67

2298 44 1747 81 63^ Wohnungsbauabgabe
Pflegekosten

44 Rl. Lichtenau 108284 147 22 9 98 31 89 29 1301 60 1301 60
4Ü Lteßau ! 818 60 4111 36 40 896 11 831 31 64 80 Pflege kosten
46 Lindenau 1170 95 95 26 - 15 55' 1377 17

1
69»
39/ 1314 61 144 89 1169 72

47 Lupushorst 480M 93 30. 2086 18'47 563 09 72Z0 490 89
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Kopf wie vor

Tiegenhof, den ie. August 1929.
Der Vorsitzende

48

49

Marienau

Gr. Mausdorf

1282

979

37

95

355

5H

06

06 11'

7 01

)00 02

25!
37
24!

183

^4)
13»
80)
11)

1706 j

1751 <

51

31 546 39

1506«

754 <

36

39

841 
115!
450

N)
20)

Pflegekosten pp. für 
Säuglingsheim Neuteich
Wohnungsbauabgabe

50 Al. Mausdorf 561 28 34! 84 595!32 448!32 75
72

-)
—) Pflegekosten

51 ttl. Mausdorferweide 98 05 98!35 98 i35
52 Mielenz 585 89 181 86 13 17 1166 792!58 701;)8 91 Pflegekosten
53 Mierau 547 28 77 94 625!22 5 05 620 l7
54 Gr. Montau 550 20 1390 26!38 590 48 99 03 491'15
55 Kl. Montau 415 45 138 56 10 88 963 574!52 574!)2
56 Neudorf 28 22 28!22 28!22
57 Neukirch 1815 29 389 70 830 735 2220'64 444 79 1175!85 600 Wohnungsbauabgabe
58 Neulanghorst 24 12 25 98 50 10 50 10

59 Neumünsterberg 2922 99 251 14 1967 17 41 3211 21 493 96 1941 750 
26!

-)
25)

Wohnungsbauabgabe
>flegekosten

60 Neunhuben 66 89 3 85 3 41 74 15 74 15
61 Neustädterwald 370 98 69 28 440 26 440!26
62 Neuteicherhinterfeld 544 99 544 99 544 99
63 Neuteicherwalde 232 83 112 58 345 41 345 41
64 Neateichsdorf 1247 47 77 94 9 98 8 84 1344 23 313 15 1031 08
65 Niedau 564 27 60 62 624 89 2 78 569 01 53 10 Pflegekosten
66 Drloff 352 27 86 60 438!87 438 87
67 Vrlofferfelde 213 49 25 98 23947 239'47
68 palschan 2741 07 95 26 3 20 283 284236 1895 06 94730
69 parschau 243 14 69 28 946 381'10 702 98 41404 288 94 Wohnungsbauabgabe

70 Petershagen 658 87 190 52 10 46
!

9^27 869 12 743 47
25
19
81

40!

251
Pflegekosten pp. für
Säuglingsheim

71 pieckel 623 59 433 — 1619 1072 78 709 05 363 73 wohnungrbauabgabe
72 Pietzkendorf 56 79 8 66 65 45 65 45
73 platenhof 1768 26 398 36 315 7 39 2177 16 1206 79 970 37
74 pletzendorf 47 71 ' 8 66 56 37 56 37
75 pordenau 322 49 69 28 877 7 76 408 30 408 30
76 prangenau 242 24 25 98 17 09 285 31 285 31
77 Rehwalde 24!61 24 61 24 61
78 Reimerswalde 196 65 77j94 274 59 274 59
79 Reinland 661 38 34 64 696 02 252 26 443 76
80 Rosenort 426 38 69,28 15 14 12,91 523 71 9 88 513 83
81 Rückenau 512 62 25 98 7 39 654 552 53 552 53

82 Schadwalde 1369 99 190 52 12 19 1079 62
133

01)
92) 1779 42 822 82 956 60

83 Scharxau 67 31 34 64 101 95 101 95
84 Schönau 720 06 86 60 24 29 21 51 852 46 78,14 774 32
85 Schöneberg 2326 31 744 76 11 36 32 22 — 20 3114 85 1194 03 1920 82
86 Schönhorst 718 39 138 56 15 53 44 44 916 92 61 32 855 60
87 Schönsee 926 38 112 58 29 18 41 81 8 02 1117 97 102 85 101505

88 Simonsdorf 1012 01 840 02 695 19 54
109

09)
50) 2710 81 1124 90 1494 91 91 — pfleaekosten

89 Stadtfelde 155 51 2 09 185 159 45 159 45
90 Stobbendorf 295 33 181 86 477 19 50 58 426 61
91 Stuba 584 54 86 60 671 14 240 99 430 15
92 Tannsee 844 73 233 82 20,74 18 36 1117 65 1038 90 78 75 pfl-gekosten
93 Tiege 48029 121 24 36 79 3404)4 978 96 34 34 944 62
94 Tiegenhagen 843 32 277 12 25^67 22 73 1168 84 32 79 954 05 182 Pflegekosten

95 Tiegenort 926'58 346 40 15^63 361 76 37
74

37)
75) 1756.49 30194 754 55 700> — Wohnungsbauabgabe

96 Tragheim 1202!15 66 62 13 25 11 73 1287 75 488>08 777 67 22 Pflegekosten
97 Tralau 331 70 138 56 ! 162 26 632!52 51^18 498 74 79»60

Wohuunasbauabgabe98 Trampenau 863!80 95 26 1357 12 02 984.65 766.60 218'05
99 Trapxenfelde 163>15 51 96 5 95 5 27 226»33 226>33

406 vierzehnhuben 197 03 25>98 22?>01 21^16 198>85
101 Vogtei 61 21 61 21 61 21
102 Walldorf 117'98 43!30 161 28 161 28
103 Warnau 1182 121 24 8>50 7 53 46 1316>94 7i>02 1248>92
104 Wernersdorf 3378>39 363>72 38>39 33 99 38U>49 244^L07 1378>42

103 Wiedau 48>49 26'
664

^56
191!

> 981^96 78c>79 196>17

106 Zeyer 1208>82 199>18 X»91 144()91 -74()56 706>35
107 Ieversvorderkainpen 758>43 12L>90 27 73 91"^06 >19 911l87
108 Hakendorf 44>37 3897 8?>34 8!>34
108 Horsterbusch >88 8>33 1;L21 1:L21
116> Wolfsdorf 24!17 11^!58 362 05 498>80 498Z80
111 Adl. Renkau 66 50 1 30 115 68>95 5!)45 1!>50
112r Montauerforst 9.97 1i^32 11l74 10 40 46)43 4;3 43 Staatshauptkaffe Danzig

Kreises Gr Werder.des Kreisausschusses des

Nr 2 Hundesteuer.
Die mit der Abführung der Hundesteuer für das erste Steuer

halbjahr 4929 säumigen Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, 
dieselbe

bis spätesten» bt» zuen SO An-irst ö I» 
an die Areiskommunalkaffe hierselbst abzuführen.

Tiegenhof, den l9> August ^29.
Der Kreisausschuft des Kreises Gr. Werder

Nr. 3.
Amtsbezirk Einlage.

Der Amts Vorsteher Albrecht in Ginlage ist auf etwa 4 Wochen 
verreist und wird während dieser Zeit von dem stellvertretenden 
Amtsvorsteher, Hofbesitzer Johann Dyck in Ginlage vertreten.

Tiegenhof, den iz. August l929-
Der Haudrat als Vorsitzender -es Kreis aus schusses.
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Nr.
Grundwechselsteueranteile.

An Grundwechfelsteueranteilen für das Vierteljahr April/Juni 
1929 stehen den Gemeinden die in der nachstehenden Zusammenstellung 
aufgeführten Beträge zu. Die Anteile find in der aus der Zusammen
stellung ersichtlichen Höhe auf Gemeindekonto überwiesen oder dies
seits einbehalten.

Ich ersuche um ordnungsmäßige verbuchung der Anteile.

Gemeinde
Anteil der 
Gemeinde

s!p

Auf Rreis- 
steuern ein. 

behalten

Auf 
Wohnungs
bauabgabe 
einbehalten

G !P

Auf Ge
meindekonto 
Überwiesen

s 1 p s! p
1 2 3 4 5

^Attebabke 709 43 462 12 247 31
Altmünsterberg 180 — 180 —
Barenhof 1519 20 861 60 350 — 307 60
Beiershorst 70 — 70 —
Dammfelde 876 39 728 29 148 10
Eichwalde 1582 20 1582 20
Fürstenau 203 85 203 85
Fürstenwerder 60 23 60 23
Grenzdorf B 157 50 157 50
Heubuden 21 60 21 60
Jungfer 271 15 271 15
Ralteherberge 315 —— 315 —
Kalthof 630 — 630 ——
Reitlau 200 — 200 —
Rrebsfelde 146 85 146 85
Runzendorf 5580 — 3050 24 400 — 2129 76
Ladekopp 360 — 360 —
Lakendorf 159 20 159 20
Gr. Lesewitz 1153 58 1153 58
Gr. Lichtenau 753 75 753 75
Ließau 78 75 78 75
Lupushorst 405 — 405 —
Marienau 596 25 596 25
Gr. Mausdorf 360 — 360 —
Mierau 203 07 203 07
Rl. Mausdorferweide 99 62 99 62
Neudorf 559 40 391 33 168 07
Neukirch 765 — 765 —
Neumünsterberg 319 50 319 50
Neustädterwal) 384 75 384 75
'Neuteichsdorf 798 75 798 75
Neuteicherwalde 20 — 20 —
Orloff 720 — 720 —
Petershagen 101 25 101 25
platenhof 71 50 71 50
Reimerswalde 68 40 68 40
Rosenort 990 — 990 —
Rückenau 78 75 78 75
Stadtfelde 338 40 338 40

-Schöneberg 456 75 456 75
Tannsee 3326 30 2955 — 371 30
Tiege 1440 — 1440 —
Tiegenhagen 423 — 423 —
Tieaenort 36 — 36 —
Trappenfelde 273 42 273 42

.Walldorf 585 — 585 —
Zeyersvorderkampen 506 25 506 25

183 33Fisk. Gutsbezirk 183 33
Tiegenhof, oen 15. August 1929»

Der Vorsitzende des Kreisausschusses -es Kreises 
Gr Werder.

Nr. 5. ------------------
Fahrraddiebstahl.

Am 9. 8. d. Js. ist dem Besitzersohn Hermann wienß aus Neu- 
teicherwalde aus einem unverschlossenen Stall ein guterhaltenes 
Damenfahrrad entwendet worden.
Vesehvetbrrns -es : Marke „Weltrad" schwarzer Rahmen, 
gelbe Felgen, rote Bereifung, Nr. s2;e s58.

Die Herren Landjägerbeamten und Schutzpolizeikommandos des 
Areises ersuche ich, nach dem verbleib des Fahrrades und dem Täter 
zu fahnden. Gegebenenfalls ist mir unter Tgb.-Ar. ssso sofort Bericht 
zu erstatten.

Tiegenhof, den r«. August ^929.
Der Landrat

Nr. 5a. '
klufenthaltsermitteiung.

Die am sä. Juni 4940 in Zoppot geborene Martha Sänger ist 
aus dem Haus 00m Guten Harten in Tonradshammer entwichen.

Die Herren Gemeinde "^und Gutsvorsteher sowie Landjägerbeam- 
4en des Kreises werden ersucht, nach dem Aufenthalt der Sänger Er

mittelungen anznstellen, sie im Ermittelungsfalle aufzugreifen und 
dem städt. Krankenhaus, Neroenabteilung in Danzig zuzuführen,' so
wie hiervon zum Gesch. Zeichen R. A. II 2thi4 ZU berichten, 

Tiegenhof, den 15. August ^929.
Der Kreisausschuß des Kreise» Gr. Werder 

Kreisjugeadamt
Nr. 6. —-----------

vrückentarif
für die Brücke über die Jungfer'sche Lake in Jungfer.

einfach dop, 
S

rett 
pG p

1. Ein Fußgänger — 03 — 06
2. Fahrrad — 05 — 10
3. Pferd oder Rindvieh — 10 — 20
4. Spazierwagen mit 1 Pferd — 25 — 50
5. Spazierwagen mit 2 Pferden — 35 — 70
6. Lastwagen leer — 35 — 70
7. Lastwagen beladen — 50 1 —
8. Lastwage« beladen, mit mehr als 2 Pferden — 75 1 50
9. Motorrad — 25 — 50

10. Personenkraftwagen 1 — 2 —
11- Lastkraftwagen 1 50 3 —

Vefvoirettseee:
Befreit von dem Brückengelds sind:

kO (Veffentliche Beamte einschl. der Geistlichen und Aerzte, wenn sie 
die Brücke aus dienstlicher Veranlassung benutzen und sich genü
gend ausweisen.

b) Rinder auf dem Wege zum oder vom Schul-'und Ronsirmanden- 
vnterricht.
Jungfer, den n» Juli 4929.

Die Brückenorrwaltung
Willy Schälke.

Genehmigt!
Danzig, den s. August 4929.

Der Senat der freien Stadt Danzig.
Abt Verkehr 

gez. Dr. Eoert. 
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 16. August 1929.

Der Landrat
Nr. 7. ------------------

Personalien.
Durch Beschluß des verwaltungsgerichts — l. Rammen —- in 

Danzig sind die Hofbesitzer Richard Wiebe und Bernhard Driedger 
in Bröske als Schöffen dieser Gemeinde für die bis zum z^. 12. 1-Z2 
laufende Wahlzeit bestätigt worden.

Tiegenhof, den lL. August 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Besetzung einer Lehrerstelle.

Die hiesige evangelische Lehrerstelle ist zum i. (Oktober d. Js. 
endgültig zu besetzen. Gute Dienstwohnung vorhanden. Bewerbungen 
mit Lebenslauf und beglaubigten Zeugnisabschriften sind bis zum 
z. September an das Gemeindeamt in Schönsee zu richten.

Schönsee, d. 15. August 1929.
Der Gemeindevorsteher.

v. Bergen:

Iur Beachtung beim Steuer
abzug vom Arbeitslohn.

Die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer einbehal
tenen Steuerabzugsbeträge hat der Arbeitgeber spätestens 
am Z. Tage nach jeder kohm bezw. Gehaltszahlung durch 
Steuermarken zu verwenden bezw. in bar an die Steuer« 
kasse abzuführen. Ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, 
diese Steuern innerhalb der festgesetzten Frist durch Steuer - 
marken zu verwenden oder in bar abzuführen, weil die 
Mittel dazu im Geschäft nicht vorhanden sind, so hat er 
den Arbeitnehmern lediglich Abschlagszahlungen zu gewäh
ren und muß alsdann von den tatsächlich geleisteten Ab» 
scblagszahlungen den Steuerabzug vornehmen.

Die Steuer beträgt ^0,3 v. H. des Gesamtverdienstes 
unter Berücksichtigung der auf dem Steuerbuch vermerkte« 
Ermäßigung.

Wird ein Steuerbuch nicht vorgelegt, wie es 
vielfach bei den in Sommerwirtschaften beschäftigten Aell» 
nern, Musikern usw. oder bei Saisonarbeitern vorkommt.
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so hat der Arbeitgeber dxn Steuerabzug auch vorzunehmen 
und hierfür Steuermarken auf Steuermarkenbogen zu ver
wenden. Hierbei ist folgendes zu beachten:
s. Steuerfrei zu belassen find in jedem Falle nur 80 G 

monatlich oder 19,20 G wöchentlich oder 3,20 G täglich.
2. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Steuer- 

markenbogen zu beschaffen.
3. Steuermarkenbogen find für Betriebsstätten im Bereich 

des Steueramts I bei diesem, für Betriebsstätten in der 
Gemeinde Dhra im Steueramt II und für Betriebsstätlen 
im übrigen Bereich des Steueramts II bei den für dir 
Betriebsstätlen zuständigen Gemeinde« bezw. Gutsvor
stehern erhältlich.
Die verwendeten Steuermarkenbogen dürfen seitens des 
Arbeitgebers keinesfalls an die Arbeitnehmer abgegeben 
werden; sie find beim Markenversahren monatlich bis 
zum 5., beim Ueberweisungsverfahren mit der Viertel- 
jahresabrechnung dem Steueramt zuzuleiten.

Auf die Verpflichtung des Arbeitgebers, gemäß Arti
kel (8 bei einer BeschäftigüNgsdauer von mehr als 6 Ta
gen selbst die Ausstellung eines Steuerbuches zu veranlassen, 
wird weiter ausdrücklich 'hingewiesen.

Sind Steuerbücher in AusnahmefäUen durch Eintra
gungen und Markenverwendung gefüllt, so müssen sie stets 
gegen Empfang eines neuen Steuerbuches eingetauscht werden.

Handelt der Arbeitgeber anders, so kommt je nach 
Lage des Falles Steuergefährdung oder vorsätzliche Steuer
hinterziehung in Frage, die entsprechende Strafe nach sich zieht.

Danzig, Heu (3. August 19^9-

Steueramt l Steueramt 11.

Bekanntmachung.
Vom 1 August 1S2S ab findet die 

Abfertigung des Publikums nur in derZeit von

S 12 Hk vtNlMgs
statt.

Neuteich, den 24. )uü 1929-

Der Vorstand 
der Landkrankenkaffe für den Kreis 

Großes Werder. 
pnsIskyiosUt»

Vorsitzender.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.

Lohnbücher 
mit Vordruck für I Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw.

zu haben bei

n kvvb L Modert, öleuteiod.
SouLationello praktircke I^eukeit!

Xsmm n»it voppel^ellenrLknuug

Onduliert odnv Ledelke Lurre und lanxe Haare nur 
durod einfaodes Larnmen. 8olid und unvvr^vüstliod. 
Unentdedrliod kür jede Dame. 8ie ersparen die ^.us- 
^aden kür das Ondulieren denn Friseur und daden iinw^ 
sodön xelooLtes Haar, klrei» pro LttieLc nur
Versand petzen NusendunL des Letraxes in LriekinarLen 
oder eexen ilaodnadine. Üsstellen 8ie sokort dei Firnis 
K. knotiner, ^icnVIll, l.er<L«UeI«icrstr. S4 
Hunderte von VanLsodrerden liefen auk-

Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,20 vanziger Gulden.

Nr. 35 Neuteich, den 29. August 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS.

Nr. —--------—
Unterfuchungstermine f. Wandergewerbepserde.

Für die Untersuchung der. im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat September folgende Termine festgesetzt: 
Tir-Kerhsf: Montag, den 2. September ,929, 9 Uhr vormittags,

vor der Wohnung des Regierungs- und Veterinär- 
rats, 

Stursirsdsvf Montag, den 9. September 4929, mittags i"Uhr, 
vor dem Bahnhof.

rreerteteh: Freitag, den 27. September 1929, mittags 1 Uhr,
vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 
Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 20. August 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Wohnungsbauabgabe

Die mit der Linreicbung der Abrechnungen über Wohnungsbau
abgabe für das Vierteljahr April/Juni 1929 säumigen Herren Ge
meindevorsteher werden hiermit nochmals um Einreichung bis 

spätesten» znne 7 Septenebev 192Y 
ersucht, andernfalls Zwangsmaßnahmen ergriffen werden müßten. 
Innerhalb derselben Zeit ist die dem Kreise zustehende Wohnungsbau
abgabe an die Kreiskymmunalkaffe hierselbst abzuführen.

Tiegenhof, den 26. August 1929.
Der KreiSausschuß des Kreises Gr. Werder.

Nr. 2. ------------------
Kusenthaltsermittlung.

Die Herren Landjägerei- und Schupobeamten des Kreises ersuche 
ich, Ermittlungen anzustellen nach dem Dienstmädchen Rosalie Karalus, 
geb. am 2v. August I892.

Im Falle der Ermittlung ersuche ich, sofort zu Tgb.-Nr. 
5687 L Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 22. August 1929.
Der Landrat

Nr. 2s ------------------
KufenthaUsermittelung.

Der aus dem Magdalenen-Asyl zu Ghra für die Zeit vom z. 
bis 5. August sg29 nach Einlage beurlaubt gewesene Fürsorgezögling 
Luise Grunwald, geboren am Zo. Oktober 1940 in Einlage ist in 
die Anstalt nicht zurückgekehrt. Der Zögling hält sich aber nicht mehr 
in Einlage auf, sondern ist angeblich bereits am s. August 4929 ab
gereist.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie Landjägerbeamten 
des Kreises werden ersucht, nach dem Aufenthalt des genannten Für
sorgezöglings Ermittelungen anzustellen, ihn im Ermittlungsfalle auf- 
zugreifen und dem Magdalenen-Asyl zu Ohra wieder zuzuführen, 
sowie hiervon zum Gesch. Zeichen K. A. ll 2496 zu berichten.

Tiegenhof, den 26. August 192L.

Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 
Kreissugendamt.

Nr. 2b. ------------------
Kusenthaltsermittelung.

Der am 18. Dezember l907 zu Bohnsack geborene Melker Oskar 
Heike, zuletzt in Neukirch aufhaltsam gewesen, wird vom Iugendamt 
des Kreises Vanziger Niederung gesucht.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie Landjägerbeamten 
werden ersucht, festzustellen, ob Heike stch in ihrem Bezirk aufhält. 
Im bejahenden Falle ist hierher zum Geschäftszeichen K. A. ll 250 l 
sofort zu berichten.

Tiegenhof, den 26. August 1929.

Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder. 
Kreisjugendamt

Nr. 4.
vekanntmachung.

Auf Grund der HZ 29, 4Ü der Jagdordnung wird das Ende der 
Schonzeit im Jahre 1929 
a) für Birk-, Hasel- und Fasanenhähne auf den 29. September, 
b) für Birk-, Hasel-und Fasanenhennen auf den 29. September, 
c) für Rebhühner, Wachteln und schottische Moorhühner auf den 14.

September festgesetzt.
Danzig, den 2t- August 1929.
Namens des verwaltungsgerichts l. Kammer:

Der Vorsitzende.
V. o. I. 1475/29. y.

Veröffentlicht l
Tiegenhof, den 26. August 1929.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

Hebammenbezirk Fürstenau.
Anstelle der BezirkshebaMme Frau I^a Mende in Fürstenau, 

welche einen anderen Bezirk zugewiesen erhalten hat, ist vom 1. Sep
tember 1929 ab für den Hebammenbezirk Fürstenau, umfassend die 
Ortschaften: Fürstenau, Kl. Mausdorf, Krebsfelde, Lakendorf und 
Rosenort, die bisher freipraktizierende Hebamme Frau Anna Jacobsen 
aus Lakendorf angestellt worden.

Tiegenhof, den 22. August 1929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. 6. ------------------

veurlaubung von Landjägern
Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat September 

d. Js- beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteilig
ten Ortsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Beurlaubt von bis 
einschl. Vertreter

Landjägermeister 
Domurath-Kalthof
Oberwachtmeister 

Neumann- 
Kunzendorf

Oberlandjäger 
Westerweck-Jnngfer

Gberlandjäger 
Kitowski-Lupushorst

Oberlandjäger 
Dittmann-LießaU

j. 9. N- 9- Schupokommando-Kalthof.

§
j. 9 j2. 9. Schupokommando-Ließau für die

Gemeinden Kunzendorf, Altweich
sel, Biesterfelde und Adl. Renkau, 
Zugwachtmeister wolff-werners- 
dorf für die Gemeinde Gr.Montan

5. 9. 14. 9. Schupokommando-Tiegenhof.

10. 10. Schupokommando-Tiegenhof f. d. 
Gemeinden Krebsfelde, Lakendorf, 
Gr. Mausdorf, Lupushorst und 
Nisdau, 
Oberlandjäaer Walberg-Zeyer für 
die Gemeinden Hakendorf, Wolfs
dorf und Horsterbusch.

20. 9. Schupokommando-Ließau.

Tiegenhof, den 22. August 1929.

Der Landrat
Nr. 7. ------------------

Personalien
In der Gemeinde Scharpau ist der Besitzer Otto Peters zum 

stellvertretenden Schöffen gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 24. August 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
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Nr. 8.
vesteüung von Gemeindevollziehungsbeamten

In nachstehenden Gemeinden sind zu Gemeindevollziehungsbpam-
ten bestellt worden:

1. Altebabke:
2. Altenau:
z. Brodsack:

Bröske:
5. Fürstenwerder:
6. Zungfer:
7. Ralteherberge:
8. Kunzendorf:
9. Ladekopp:

Amisdiener Peters-Brunau,
„ Zgodda-Gr. Lichtenau, 

Nachtwächter Groth-Brodsack, 
Landarbeiter Doümanski-Bröske, 
Amtsdiener Peter Görgens-Fürstenwerder,

„ Stein-Jungfer,
„ Peters-Brunau,

Schuhmacher Rowalski-Runzendorf, 
Amtsdiener Anopf-Orloff,

10. Rl. Lichtenau: Zimmermann L)ilbrecht-Äl. Lichtenau, 
1;. Ließau: Arbeiter Weißel-Ließau,
12. AI. Montan:
13. Neunhuben:
rq. Orloff:
15. Orlofferfelde:
16. palschau:
1?. Schadwalde:
18. Schöneberg:
19. Schönsee:
20. Tannseer
21. Tiege:
22. Tragheimr
23. Zeyer:
2^. Rosenort:

Gemeindediener Mühlbrodt-Al. Montan, 
Amtsdiener Rnopf-Orloff,

Balaü-Barendt, 
Wohlgemmh-Schadwalde, 
Sadowski-Schöneberg,

„ Rornowski-Lindenau,
„ Rnopf-Orloff,

Schmiedemeister Fink-Tragheim, 
Arbeiter Lonradt-Zeyer, 
Amtsdiener Glfert-Fürstenau.

Tiegenhof, den 27. August 1929.
Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausschusses.
Nr. 9. Schweinepest

Nachdem der Schweinebestand des Gutsbesitzers Fröse in Schön, 
horst am is. 7.d. Is. abgeschlachtet und die Desinfektion des Schweine, 
stalles ausgeführt worden ist, sind die über das Gehöft des Genann. 
ten verhängten Sperrmaßregeln aufgehoben worden.

Tiegenhof, den 21. August 1929.
Der Landest.

Nr. 10. Schweinepest.
Nachdem der Schweinebestand des Gutsbesitzers penner I in 

Neukirch abgeschlachtet und die Desinfektion des Schweinestalles aus
geführt worden ist, sind die über das Gehöst des Genannten verhäng
ten Sperrmaßregeln aufgehoben worden.

Tiegenhof, den 22. August 1929.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Ausschreibung.

Die Klempner- und Bautischlerarbeiten für den Neu
bau des Kinder-Walderholungsheims iu Stutthof werden 
hiermit öffentlich ausgeschrieben. Die Verdingungsunter- 
lagen sind gegen Erstattung einer Schreibgebühr von 
2,— G für Klempnerarbeiten und von 3,— G für die 
Tischlerarbeiten im Kreishaus Tiegenhos erhältlich. 
Oeffnungstermin sür die Angebote ist Donnerstag, den 
29. August 1929, nachmittags 4 Uhr, im Kreishaus, 
Zimmer 10.

Tiegenhos, den 22. August 1929.
Kreisbauamt.

Bekanntmachung.
Für Ausführung von

Installationsarbeiten 
im Anschluß an das Ueberlandnetz im Kreise Großes 
Werder und der Danziger Niederung — östl. der Strom
weichsel — sind nachstehend aufgeführte Installations- 
firmen zugelassen.

Doigt L Eo, Danzig.
Aet.-Ges. für Energiewirtschaft. 

Banabteilnng Neuteich.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Neuteich.

Günther Wagners Fa
brikate

MWMe 
WlMOeMte 
DmWreldeWin 
WleWter

empfiehlt
Pech L W«t, RtHeich.

Aksilhlskartell 
von Neuteich und Um
gebung in ca. 40 Aufnahmen 
empfiehlt
Pech L Weil, «eich.

Hscti- u. Küeksn- 
l_3MP6N 

mit Is 
^sutsedsn Lesnnarn 

I_6S-t_SMP6N 
Erfurter

StUsMlSlMKN 
smptisklt prsiswart 

»kiiisick ^nns. 
dlautsiLd.

Sensationelle pralctiscke ^kenkeit!

Kamin mit voppelivellenLakanng

ZßMMVMM?
Onduliert oline keüelke knurre und 1an§e Haare nur 
dnroü einkaoües Xänimen. 8olid und nnverv^üstlioü. 
Ilnentdeürlioli kür jede Dame. 8Le ersparen die ^.us- 
xaden kür das Ondulieren deiin Friseur nnd üaden Linm^-» 
sedön xelooktes Haar, kreis pro Stück nur 09
Versand ^e^en^insendnnx des Betrages in öriekinar^en 
oder xexen ^aolinalnne. Lestellsn 8Le sokort bei k'jrivL 
L. Ckoiiner, ^VieaVIH, LcrcUcnlelUerrtr. S4 
wunderte von I) a n k s o ü r e L b e n liefen ank.

Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

____________________________________________Bezugspreis monatlich (,3o Danziger Gulden.

Nr. 36 Neuteich, den 6. September 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS.

Nr. ------------------
ttreishundesteuer.

Wir erinnern an Abführung der Kreishundesteuer für das 
I. Steuerhalbjahr (929 besttnrnit tir 8 L«gen

Tiegenhof, den 2. September 1929.
Der KreisausfchuK des Kreises Gr Werder.

Nr. 2. — -
veurlaubung von Landjägern.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 
22. 8. d. Js. — Kreisblatt Nr. 55 — gebe ich bekannt, daß der 
Oberlandjäger Kitowski in Lupushorst während seiner Beurlaubung 
vom j5. 9. bis 10. (0. d. )s. in den Gemeinden Halbstadt, Lindenau 
und Gr. Lesewitz durch den Oberlandjäger Lltermann in Marienau 
vertreten wird.

Tiegenhof, den 2. September 1929.
Der Landrat

Nr. S. ----------- ------
Schul- und Grganistengehöste.

Die SchulvorstLnde ersuche ich, in den Fällen, in denen über das 
Eigentumsrecht an den Schul- und Organistengehöften oder Ländereien 
Prozesse zwischenKirche und Schule schweben, hiervon sogleich dem Senat 
— Abt. für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung — durch meine 
Hand zu berichten.

Tiegenhof, den 2g. August 1929.
Der Landrat.

Nr. H. ------------------
Kollekte.

Dem Evangelischen Konsistorium für die Freie Stadt Danzig in 
Danzig ist vom Senat — Abt. des Innern — die Genehmigung er
teilt worden, in der Zeit vom (. Oktober bis so. November d. Is. 
eine Hertt-koLtekt« bei den evangelischen Bewohnern der Freien 
Stadt Danzig zur Abhilfe dringender Notstände der evangelischen 
Kirche abzuhalten.

Die Linsammlung der Kollekte hat durch polizeiliche legitimierte 
Lrheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Eintra
gungen in die Sammelliste nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) 
erfolgen.

Tiegenhof, den so. August 1929.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
vekonntmachung.

In Abänderung der Bekanntmachung vom 2 (.August (929 wird 
hiermit aufgrund der Hß 39,90 der Iagdordnung das Lude der Schon
zeit im Jahre (929 für Rebhühner, Wachteln und schottische Moor
hühner auf den ((. September 'festgesetzt.

Das Lude der Schonzeit für Birk-, Hasel- und Fasanenhähne 
und -Hennen bleibt kür den 29. September bestehen.

Danzig, den 28. August 1929.
Das Verwaltungsgericht l Kammer.

I. v.
gez. Dr. Rudzio.

veröffentlicht.
Tiegenhof, den 4 September 1929.

Der Landrat.

Bekanntmachung
Das Verwaltungsgericht hat in Abänderung seiner 

Bekanntmachung vsn 2^. 8. auf Grund des § HO der 
Zagdordnung vom ^5. 7. ^90? den Schluß der Schonzeit 
für Rebhühner, Wachteln und schottische Moorhühner auf 
den l l- 9- im Bereich der Freien Stadt Danzig festgesetzt.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen wird daraus 
aufmerksam gemacht, daß an Stelle der durch 8 f Ziff. H

der polizeiverordnung vom 28. 5. ^929 festgesetzten Schuß
zeit von« 9. Rebhühner nunmehr erst vom s2. 9. ge
schossen werden dürfen.

Danzig, den 28. August s92ß.
______ Der Senat — Forstverwaltung.

Formularverlag.
Folgende Formulare find fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. (. Einladungen zur Gemeindesitzung.
2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung. 
Z. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde

sitzung.
9- Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfs

bedürftigen. 
sa.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Iagdverpachtung, 

über die Auslegung der pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Iagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Iagdverpachtung.
0. Iagopachtvertrag.
( Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosenunter, 

stützuug.
(2. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
(2a.Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
(2b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
3. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
9. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
9a.Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen. 
(5.
(6. Steuerzettel u.Ouittungsbuch über Gemeindesteuern.
(7. Mahnzettel.
(8. Oeffentliche Steuermahnung.
(9. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
2(. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
2Z. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
29. Versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschlnß.
27, Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu. 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
3(. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmelöung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
39. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
36a.Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinterbliebene.

„ „ ,, 36b.Zahn- „ ,, ,,
Abt. ä Nr. (. Antrag auf Ausstellung eitles Waffenscheines.

2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
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Abt. Nr. Amtliche Nachrichten zur Ausnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstal 
» Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander- 

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Äatasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
1Z. verantwortliche Vernehmung.

1H. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland. 
16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18a. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
20a. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

FÜV SchiobsniLitirov:
Abt. Schledsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
„ 2. Vorladung für den verklagten.
„ „ „ 5. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 37 Neuteich, den 13. September 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS.

Nr. ---------------- -
Herbstferien.

Die diesjährigen Herbstferien für die ländlichen Volksschulen des 
Kreises werden im Einvernehmen mit den Herren Schulräten wie 
folgt festgesetzt:

Schuß des Unterrichts: Mittwoch, den 25. September, 
Beginn des Unterrichts: Dienstag, den 8. Oktober d. Js.

Tiegenhof, den 4. September 1-29.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Revision der gewerblichen Anlagen.

Die Ortspolizeibehörden weise ich auf die alljährlich zweimal und 
zwar je einmal im Sommer und Winter abzuhaltenden Revisionen 
der gewerblichen Anlagen hin. Die Katasterblätter sind bis zum 1. 
November d. Js. an das Staatliche Gewerde-Aufsichtsamt in Danzig 
unmittelbar einzureichen.

Tiegenhof, den 5. September 1929.
Der Landrat

Nr. 3. ---------------
veitragsumlage der Landwirtschaftlichen 

verussgenossenschaft.
Den Grtsbehörden des Kreises gehen in den nächsten Tagen die 

Heberollen über Beiträge auf die Umlage für das Jahr 1928 und 
Vorschüsse aus die Umlage für das Jahr 4929 zu. Die Heberollen sind 
alsbald V-vherlseV ovtsüdlicheV
während 2 Wochen zur Einsicht der Beteiligten auszulegen. Nach er- 
folgter Auslegung ist die hierüber auf der Heberolle vorgesehene Be
scheinigung ordnungsmäßig zu vollziehen.

Innerhalb 2 Wochen nach Auslegung der Heberolle können die 
Betriebsunternehmer gegen die Beitragsberechnung bei dem Sektions- 
oorstande (Kreisausschuß-Tiegenhof) Widerspruch erheben. Durch die 
Erhebung des Widerspruchs wird jedoch die Zahlung der Beiträge 
nicht aufgehalten.

Die Grtsbehörden des Kreises werden ersucht, mit der Einziehung 
der Beiträge und Vorschüsse alsbald zu beginnen und die eingezoge
nen Beträge spätestens bis znnr 2L. Oktober 1929 an die 
Kreiskommunalkasse in Tiegenhof (Postscheckkonto Danzig Nr. 77 26) 
abzutühren. Bis zum gleichen Tage hat Rückgabe der Heberolle zu 
erfolgen.

Tiegenhof, den 9. September 4929.
Der Kreisausschust des Kreises Gr Werder. 

Settionsvorstand der Landw. Verussgenossenschaft 
Nr. ------------------

Landwirtschaftliche verufsgenofsenschaft.
Die Betriebsunternehmer der bei der landwirtschaftlichen Berufs

genossenschaft versicherten landwirtschaftlichen Betriebe haben laut 
Satzung die Verpflichtung, Aenderungen in ihrem Betriebe, die auf 
die versickerung bei der Berufsgenoffenschaft von Einfluß sind, binnen 
einer bestimmten Frist dem Sektionsvorstande (Kreisausschuß) schrift
lich anzuzeigen. Die in Frage kommenden HZ 28, 29, so, 52 und 44 der 
Satzung sind unten abgedruckt. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
können zu einer Bestrafung der Betriebsnnternehmer führen. Außer
dem hat, wenn infolge der Betriebsänderung eine Ermäßigung des 
Beitrages oder der Fortfall der Beitragspflicht eintreten würde, der 
Unternehmer keinen Anspruch auf Berücksichtigung für die Zeit vor 
der Erstattung der Allzeige, wenn die Betriebsänderung verspätet 
angezeigt wird.

Die Betriebsunternehmer landwirtschaftlicher Betriebe weisen wir 
auf die unten abgedruckten Bestimmungen der Satzung ausdrücklich 
hin und ersuchen um sorgfältige Beachtung derselben.

Die Herren Ortsvorstehcr ersuchen wir, diese Bekanntmachung 
auf geeignete Weise zur Kenntnis der in Frage kommenden Betriebs- 
Unternehmer zu bringen.

VetViebssröffiBirirg.
8 28.

Die Eröffnung eines neuen Betriebs der im Z 2 bezeichneten 
Art sowie den Beginn einer der daselbst bezeichneten Tätigkeiten hat 

der Unternehmer der Gemeindebehörde des Betriebssitzes und dem 
Sektionsvorstand unter Angabe der Art und des Umfanges des Be
triebes oder der Tätigkeit schriftlich binnen einem Monat anzuzeigen.

VetVrrlDsändeVttNKe«
8 29.

Die Genossenschaftsmitglieder haben Aenderungen ihrer Betriebe 
einschließlich der mitoersicherten Nebenbetriebe und der in der R.V.O. 
bezeichneten Tätigkeiten, die für die Zugehörigkeit zu der Genossen
schaft oder für die Umlage wichtig sind, dem Sektionsvorstande binnen 
2 Wochen nach Eintritt der Aenderung schriftlich anzuzeigen.

Die Zugehörigkeit zur Genossenschaft bemißt sich nach K 2.
Gelangt auf andere Weise eine wichtige Betriebsänderung zur 

Kenntnis des Sektionsvorstandes, so hat dieser den Betriebsunter
nehmer unter Hinweis auf die gesetzlichen Strafvorfchriften zur vor
schriftsmäßigen Anmeldung zu veranlassen und diese nötigenfalls selbst 
zu bewirken.

Das weitere Verfahren richtet sich, was die Zugehörigkeit zur 
Genossenschaft betrifft, nach den gesetzlichen Bestimmungen; was das 
Umlegen der Beiträge anbelangt, nach HZ 25 bis 27 der Satzung. 
Tritt infolge der Betriebsänderung eine Ermäßigung des Beitrages 
oder der Fortfall der Beitragspflicht ein, so hat der Unternehmer, 
falls er die Bettiebsveränderung zu spät anzeigt, keinen Anspruch 
auf deren Berücksichtigung für die Zeit vor der Erstattung der An
zeige.

Wechsel -ES ttutsVirehmevs.
8 30.

Anzeige.
Jeden Wechsel der Person, für deren Rechnung der Betrieb geht, 

hat der neue Unternehmer oder sein gesetzlicher Vertreter binnen 4 
Wochen dem Sektionsvorstande schriftlich anzuzeigen.

GiirsteUrrr und Atrsschet-eir des Vstvisbss.
8 32.

Ist ein Betrieb, ein Nebenbetrieb oder eine der in der R.V.O. be
zeichneten Tätigkeiten eingestellt worden, oder ist ein Betrieb infolge 
satzungsmäßiger Bestimmung der Unfallgenossenschaft Freie Stadt 
Danzig aus der Versicherung der landwirtschaftlichen Berufsgenoffen
schaft ausgeschieden, so hat dies der Unternehmer dem Sektionsoor- 
stande binnen vier Wochen schriftlich anzuzeigen. Die Friff beginnt 
mit dem Zeitpunkte, zu welchem der Unternehmer die Einstellung 
oder die das Ausscheiden des Betriebes begründende Tatsache kannte 
oder den Umständen nach kennen mußte.

Die Bestimmungen der HZ Zv, 3 t gelten entsprechend.
Sstvtet>sbe<rints rrird Ftrchsrvveitsv.

8 44- 
Anmeldung.

Betriebsunternehmer, welche versicherungspflichtige Betriebs
beamte oder Facharbeiter beschäftigen, haben dies binnen 4 Wochen 
nach dem Inkrafttreten dieser Satzung oder dem Beginne der Be
schäftigung dem Sektionsvorstande anzumelden und dabei die Zahl 
der Beschäftigten, die Art und jährliche Dauer ihrer Beschäftigung 
und den zu gewährenden Entgelt anzugeben. Tritt hierin eine für 
die Zuschlagsberechnung wichtige Aenderung ein, so ist dies in der
selben Weise anzumelden.

Für Genossenschaftsmitglieder, welche die Anmeldungen nicht 
rechtzeitig, unvollständig oder unrichtig eingereicht haben, stellt sie der 
Sektionsvorstand auf oder ergänzt sie.

Auf unrichtige oder nicht rechtzeitige Anmeldungen finden die 
gesetzlichen Strafvorfchriften Anwendung.

Tiegenhof, den 9. September 4929.

Der Kreisausschust des Kreises Gr Werder 
als Settionsvorstand -er landtv. Verussgenossenschaft. 
Nr. 5. ------------------

Bestätigung von Schiedsmännern und 
Schiedsmannsstelloertretern.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 
15. Juli 1929 sind für die Zeit vom 15. Juli 1929 bis 14. Juli 
1952 als Schiedsmann bezw. -Stellvertreter für den Kreis Großes 
Werder bestätigt worden:

1. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 2 Reimer, Bern
hard, Hofbesitzer in Stadtselde,

2. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 6 Wierschowski, 
wladislaus, Angestellter in Gnojau,

z. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 7 Wierschowski,
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wladislaus, Angestellter in Gnojau,
4. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 8 Fieguth, Gustav, 

Hofbesitzer in Kuuzendorf,
5. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 8 Zacharias, 

Hermann, Lehrer in Altweichsel,
6. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 9 Klewer, Gerhard, 

Kleinbahnleiter in Biesterfelde,
7. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 9 Fieguth, 

Gustav, Hofbesitzer in Kuuzendorf,
8- als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 12 Rosinski, Friedrich, 

Arbeiter in Gr. Lichtenau,
9. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 12 Regier, Bern

hard, Hofbesitzer in Altenau,
10- als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 43 Regier, Bernhard, 

Hofbesitzer in Altenau,
11. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 13 Rosinski, 

Friedrich, Arbeiter in Gr. Lichtenau,
12. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 16 Peters, Otto, Ar

beiter in Eichwalde,
13. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 16 Salewski, 

Johann, Arbeiter in Tralau, >
14. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 17 Salewski, Johann, 

Arbeiter in Tralau,
»5. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 17 Peters, Otto, * 

Arbeiter in Eichwalde,
16. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 20 Nötzel, Karl, 

Maurer in Barendt,
17. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 20 Flindt, Kurt, 

Hofbesitzer in Barendt,
18. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 22 penner I, Gustav, 

Hofbesitzer in Neukirch,
19. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 22 Goehrke, 

Friedrich, Landarbeiter in Neuteicherhinterfeld,
20 als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 23 Goehrke, Friedrich, 

Landarbeiter in Neuteicherhinterfeld,
21. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 23 penner I, 

Gustav, Hofbesitzer in Neukirch,
22. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 26 Rohde, Otto, Gast

wirt in Barenhof,
23. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 26 Lpp, Abra

ham, Hofbesitzer in BLrwalde,
24. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 28 Arendt, Johann, 

Landwirt in Neuteicherwalde,
25. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 28 Rohde, Otto, 

Gastwirt in Barenhof,
26. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 30 Neumann, Martin, 

Arbeiter in Brunau,
27. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 31 Neumann, 

Martin, Arbeiter in Brunau,
28. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 3<4 Stobbe, Wilhelm, 

Händler in Stobbendorf,
29. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 34 Schulz,Bruno, 

Hofbesitzer in Petershagen,
30. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 35 Schulz, Bruno, 

Hofbesitzer in Petershagen,
31. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 35 Stobbe, 

Wilhelm, Händler in Stobbendorf,
32. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 37 Penner, Franz, 

landw. Verwalter in platenhof,
33. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 38 Lemke, Wil

helm, Schmied in Ladekopp,
34. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 39 Lemke, Wilhelm, 

Schmied in Ladekopp,
35. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks Neufeld, Hermann, 

Hofbesitzer in Lindenau,
36. als stellv. Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 44 Schenk, Hein

rich, Arbeiter in Lindenau.
Tiegenhof, den 6. September 1929.

Der Vorsitzende des Kretsausschusses des Kreises 
Gr Werder.

Nr. 6. ------------------
Schweinepest.

Nachdem die Desinfektion des Schweinestalles des Arbeiters 
Widder in Schöneberg-Sand ausgeführt worden ist, sind die über das 
Gehöft des Genannteil wegen Ausbruchs der Schweinepest s.ZI. ver
hängten Sperrmahregeln aufgehoben worden.

Tiegenhof, den 6. September 1929.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Jagdscheine.

Im Monat August d. Js. sind folgende Jahresjagdscheine aus
gestellt worden:

Hofbesitzer Emil Jochem-Zeyer,
Leutnant Rudolf Langbein-Tiegenhof,
Wachtmeister August Friedrich-Tiegenhof,
Fleischer Robert K i eh l--Stobbendorf,
Landwirt Walter Freitag-Grenzdorf B,

Händler Gustav Fietkau-Grenzdorf B, 
Landwirt Helmut Preiskorn-Einlage a/N, 
Landwirt Walter Driedger-Neumünsterberg, 
Lehrer Ralph Schlottke-Neustädterwald, 
Arbeiter Eduard Pätzel-Stobbendorf, 
Landwirt Willy Schienke-Zeyersvorderkampen, 
Gutspächter Hans-Ulrich Warda-Blumstein, 
Eigentümer Hermann Julke-Grenzdorf B, 
Landwirt Edmund Brundtke-Pieckel, 
Amtsvorsteher Friedrich Foth-Grenzdorf B, 
Gastwirt Friedrich Warm-Tiegenhagen.

Tiegenhof, den 3. September 1929,
Der Landrat.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. O. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
, Beglaubigte Abschrift des Protokolls einet'Gemeinde

sitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältniffe eines Hilfs

bedürftigen.
6s.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
6b.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverxachtung.
0. Jagöxachtvertrag.
1 Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosenunter, 

stützung.
12. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose. 
l2a.Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats
3. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
h. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner 
qa. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Ouittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel«
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmeldung.
3 2 eFremdenmeldezettel.
3 3. Voranschlag der Gemeinde.
3 ^. Beglaubigte Abschrift über die Hohe der Kommunal- 

- steuerzuschläge.
„ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
„ 36a.Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinterbliebene.
„ >, ,, 36b.Zahn- ,, ,, ,,

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
q. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
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Abt. Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage, 

n. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
1Z. verantwortliche Vernehmung.

1^. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland. 
16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
1?. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18a. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis. 
20a. Todesbescheinigung. 
2 1. Beerdigungsschein.

LÜV SchredourLirireo:
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger. 
„ 2. Vorladung für den verklagten.
» „ „ 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Nichert, Neuteich.

Mittwoch, den 18. September 1929, 
5 Uhr nachm. im Waisenhause 

zu Neuteich

Generalversamml.
-er Wohltäter des Waisenhauses.

1. Feststellung des Etats.
2. Entlastung des Kassenwarts. Iahresrechnung.
3. Jahresbericht.
4. Wahl von Vorstandsmitgliedern.
5. Statutenänderung.
6. Verschiedenes.

Der Vorstand.

Lohnbücher 
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw.
zu haben bei

k kood L Modert, tVsateivk.

Neuteich
von Oberlehrer H. Lettau

soeben erschienen.
Preis 4,50 Gld.

Bei Abnahme von 10 Stück 1 Frei-Exemplar.

Verlag:

R. Pech L W. Nichert, Neuteich.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,3o Danziger Gulden.

Nr. 38 Neuteich, den 20. September 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS.

Nr. ------------------
Senatsbeschluh betr. Auflösung der Gutsbezirke.

Auf Grund des Z l Absatz des Gesetzes über die Regelung 
verschiedener Punkte des Gemeindeverfaffungsrechts vom l2. 3. l92Z 
(Ges. B. S. 53) ergeht Mitwirkung zum Oktober ^929 folgender 
Beschluß des Senats:
l- 2. PP.
S ine Lkvoiso Gv

l .Der Gutsbezirk Adl. Renkau wird mit der Landgemeinde Bie
sterfelde vereinigt.

2. Der Forstgutsbezirk Montau wird mit der Landgemeinde Kl. 
Montau vereinigt.

3. Der fisk. Gutsbezirk a. d. Nogat bestehend aus den 3 Dörfern 
Hakendorf-Robach, Horsterbusch-Kätnerdorf und Wolfsdorf-Nogat, 
und der fisk. Gutsbezirk Horsterbusch-Gut werden zu einer Land
gemeinde mit Namen Horsterbusch zusammengelegt.
Danzig, den 30. August 4929

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Gehl gez. Arczinsky.

veröffentlicht.
Tiegenhof, den 16. September 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ---------------—

Revisionen der Meßgeräte.
In einigen Ortspolizeibezirken des Kreises haben einzelne Land

wirte und Gewerbetreibende ihre Meß- und wiegegeräte an den durch 
den Rundreiseplan des Staatl. Eichamts zur Durchführung der peri
odischen Nacheichung festgesetzten Lichungstagen (oergl. meine Kreis- 
blaHbekanntmachung vom fs. 2. 4929 Kreisblatt Nr. 8) nicht nack- 
eichen lassen.

Ich ersuche daher die Herren Landjäger und Schutzpolizeikom- 
mandcs, unvermutet Revisionen derMeß- undWiegegeräte vorzunehmen 
und in allen Fällen, in denen Zuwiderhandlungen festgestellt werden, 
Anzeige zu erstatten.

Tiegenhof, den September 4929.
Der Landrat

Nr. 2. ------------------
Fahrraddieb stahl.

In der Nacht vom 8.—9. September d. I^- ist dem Arbeiter 
Wilhelm Sawatzki aus Neukirch, z. Zt. bei der Witwe Regehr in 
Heuboden, aus einer uuverschlossenen Kammer ein neues Fahrrad 
entwendet worden.

Veschvaibuirs des Nerdes: Marke „Kursa" schwarzer Rah
men, gelbe Felge, rote Bereifung, Nr. 748499.

Die Herren Landjägerbeamten und Schutzpolizeikommandos des 
Kreises ersuche ich, nach dem verbleib des Fahrrades und dem Täter 
zu fahnden. Gegebenenfalls ist mir unter Tgb. Nr. 6360 L sofort 
Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 44. September 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Auffindung eines Fahrrades.

Auf der Trift warnau—Heubuden ist ein herrenloses Fahrrad 
aufgefunden worden.

Der Eigentümer kann sich auf der Schutzpolizeiwache in Kalthof 
melden.

Tiegenhof, den 9. September 1929.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Hebammenbezirk Schöneberg.

Die Bezirkshebamme Maria Gehrke, bisher in Schönhorst wohn
haft, wohnt jetzt in Schöneberg im Grundstück des Hausbesitzers Peter 
Stammer.

Tiegenhof, den N- Sept. 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 5. Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande des Arbeiters Johann Breski in 

Fürstenwerder ist die Schweinepest ausgebrochen.
Tiegenhof, den 7. September 1929.

Der Landrat.
Nr. 6. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers Gustav Wiens in 

Fürstenwerder ist die Schweinepest ausgebrochen.
Tiegenhof, den 7. September 1929.

Der Landrat
Nr. 7. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande des Gutsbesitzers Klinge in Schad- 

walde ist Schweinepest ausgebrochen.
Tiegenhof, den 40. September 1929.

Der Landrat
Nr. 8. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestande der Käserei Tiege, Inhaber: val- 

tinat-Danzig-Langfuhr ist Schweinepest ausgebrochen.
Tiegenhof, den 40. September 1929.

Der Landrat.
Nr. 9. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestand der Hosbesitzerin Bergmann in Damm- 

felde ist Schweinepest ausgebrochen.
Tiegenhof, den 42. September 1929.

Der Landrat

I Heimatbuch I
W von Oberlehrer H. Lettau W

I soeben erschienen. W
I Preis 4,50 Gld. I
W Bei Abnahme von 10 Stück 1 Frei-Exemplar. M

Verlag:
D N. Pech L W. Richert, Neuteich. D
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Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Schwente-Verband.

Nach dem Beschluffe der ordentlichen Generalversammlung vom 
27. April 1929 ist für das Geschäftsjahr 1929 ein ordentlicher Kassen- 
beitrag von 1,20 Gld. proka beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und 
zwar bis zum Zi. Oktober d. Js.

Die Gemeindevorsteher der betreffenden Ortschaften sowie den 
Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich, die nachstehenden Beiträge, 
die nach tz e des Statuts berechnet sind, zu erheben und an die Rasse 
des Verbandes bis Oktober abzuführen, zur Vermeidung von 
Zwangsmaßregeln. Die Beiträge sind festgestellt unter Vorbehalt des 
Irrtums und Richtigstellung infolge Revision des Katasters.

Die Zahlungen bitte ich auf die Bankkonten des Verbandes bei 
der Neuteicher Bank leisten zu wollen.

Marienau, den 12. September.
Der Verbandsvorsteher.

Otto Lieh.

Li
d.

 N
r.

Gemeinde ober! 
ka

entwässert
?alb I unterhalb 
I ar I ka § ar 

Neuteich

Beitrag

! t-

l Forstgut Rl. Montan 130 24 156 29
2 Altenau 244 12 292 95
3 Altmünsterberg 993 16 1191 79
4 Altweichsel 624 74 749 69
5 Biesterfelde 513 99 616 79
6 Brodsack 434 42 347 54
7 Dammfelde 289 84 347 81
8 Eichwalde 723 97 579 18
9 Gnojau 931 68 1118 02

10 Heubuden 1098 12 1317 75
11 Irrgang 33167 265 34
12. Kaminke 124 33 99 47
13 Runzendorf 986 61 1183 93
14 Gr. Lesewitz 9 35 7 48
15 teske 483 05 115 80 672 30
16 Gr. Lichtenau 936 51 1123 81
17 Kl. Lichtenau 1191 36 1429 63
18 Ließau 785 44 942 53
19 Marienau 975 17 780 14
20 Ralthof 383 64 9 96 468 34
21 Mielenz 1034 61 124l 53
22 Mierau 575 24 460 19
23 Gr. Montan 852 94 1023 53
24 Kl. Montan 684 13 820 96
25 Neuteich 112 40 225 02 314 90
26 Neuteichsdorf 250 02 200 02
27 Adl. Renkau 93 56 112 27
28 Rückenau 505 21 404 17
29 Schönau 550 70 660 84
30 Siebenhuben 233 27 186 62
31 Simonsdorf 621 98 746 38
32 Stadtfelde 387 06 464 47
33 Tannsee 996 49 797 19
34 Tiege 1000 71 800 57
35 Tragheim 441 88 353 51
36 Tralau 471 29 1218 575 29
37 Trampenau 47 29 56 75
38 Trapxenfelde 294 03 352 84
39 Warnau 697 15 251 82 1038 04
40 Wernersdorf 1018 66 1222 39
41 Eisenbahnfiskus 111 38 25 81 154 31

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.

z. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde- 
sitzung.

4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes 
s. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines hilfs

bedürftigen.
ss.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sd.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
0. Iagdpachtvertrag.
l Antrags-- und Fragebogen aus Lrwerbslosenunter- 

stützung.

Abt. 6 Nr. l?. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose. 
l2s.Zahlungsltste über Erwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden

Monats
z. Antrag auf Rleinrentnerunterstützung.
4. Nachweisnng über Aufwendungen für Kleinrentner 
-a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen. 
,5.
,6 . Steuerzettel u.Ouittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
2v. Pfändungsbefehl.
21. Znstellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll
23. Pfändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
24. Versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
2e. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
3 2aZuzugsmeldung.
22bFortzugsmeldung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Hohe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
36a.Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinterbliebene.

„ „ „ 36b.Zahn. „ „ „
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
N- Führungsattest.
12. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

1- . Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16s Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18s. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
2va. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
„ „ 2. Vorladung für den verklagten.
« „ „ 2. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Kontobücher
u. Protokollbücher
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Neuteich.
Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,Zo Danziger Gulden.

Nr. 39 Neuteich, den 27. September 1929

Bekanntmachungen des LandratSamtes und 
des Kreisausschusses

Nr. Medizinalbezirk M
Mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte als Vorstand des 

Medizinalbezirks M ist anstelle des Regierungs- und Medizinalrats 
Dr. Mangold der bisherige kommissarische Kreisassistenz-Arzt Dr. 
Klingberg vom Medizinalbezirk 1 mit Wirkung vom j. Oktober d. Js. 
ab kommissarisch beauftragt worden.

Die Sprechstunden bleiben zunächst unverändert.
Tiegenhof, den 20. September 1929.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------
Untersuchungstermine f. Wondergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat ^Oktober folgende Termine festgesetzt: 
TLegerrtzsf Montag, den 7. Oktober 4929, 9 Uhr vormittags, 

vor der Wohnung des Regierungs- und Veterinär
rats, 

Sriirsirsdorf: Montag, den 44. Oktober 1929, mittags j^Uhr, 
vor dem Bahnhof.

ttsrtteteh: Freitag, den 25. Oktober t929, mittags j Uhr,
vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die polizeivecwaltnngen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 
Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 20. September 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Kontrolle für Schulkinder.

Die Magistrate und di^Herren Gemeindevorsteher ersuche ich, 
zu- oder abgezogene schulpflichtige Kinder den Schulen namhaft zu 
machen.

Tiegenhof, den 2t- September 4929.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Kufenthattsermittelung.

Die am 7. Juli 19^3 geborene Elisabeth pettke aus Kowall, 
Kreis Danziger Höhe, wird vom Jugendamt der Stadt Aoppot zwecks 
Unterbringung in Fürsorgeerziehung gesucht.

Die Herren Gemeinde-und Gutsvorsteher sowie Landjägerbeamten 
werden ersucbt, festzustellen, ob pettke sich in ihrem Bezirk aufhält. 
Im bejahenden Falle ist sie alsbald aufzngreifen und dein Haus vom 
Guten Hirten in Lonradshammer zuzuführen, sowie vom veranlaßten 
zum Geschästszeichen r K. A. H Nr. 28!)^ hierher sofort zu berich- 
ten.

Tiegenhof, den 19. September 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder

Nr. s. Kusenthattsermittelung.
Die Kriegshalbwaise Josef Selinski, geb. am 29. März j9tj, 

wird von dem Jugendamt des Kreises Danziger Höhe in Danzig 
gesucht.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie Landjägerbe- 
amten werden ersucht, festzustellen, ob Selinski in ihrem Bezirk auf-, 
haltsam ist. Im bejahenden Falle ist zum Geschäftszeichen: K. A. ll 
29^2 hierher zu berichten. .

Tiegenhof, den 24. September 4929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder. 

Kreisjugendamt
Nr. 6. ------------------

Personalien.
In der Gemeinde pieckel sind bestätigt worden: 

a) der Besitzer Franz Brosze als Gemeindevorsteher, 
b) der Arbeiter Alexander Rogozinski und der Fischer Bernhard Sxeth 

als Schöffen, 
c) der Rentner Ludwig Schimanski als stellv. Schöffe.

Tiegenhof, den 17. September 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 7.
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Brodsack ist der Hofbesitzer 
I. Pauls aus Brodsack als Familienvater gewählt und für dieses 
Amt voll mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den t8. September 1929.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
veurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat Oktober d. 
Js. beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteiligten 
Grtsbehörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den

Beurlaubt von bis 
einschl. Vertreter

Vberlandjäger 
Kitowski-Lupushorst

u,0 W- j0. Schupokommando-Tiegenhof für 
d. GemeindenKrebsfelde, Laken- 
dorf, Gr. Mausdorf, Lupushorst 
und Niedau,
Gberlandjäger Walberg-Zeyer 
für die Gemeinden Hakendvrf, 
Wolfsdorf, und Horsterbusch, 
Vberlandjäger Eltermann-Ma- 
rienau f. d. Gemeinden Halb- 
stadt, Lindenau u. Gr. Lesewitz

LandjLgermeister 
Meffert-Neuteich

>I. 10. 22. ^0. Schupokommando-Neuteich.

2z. September 1929.
Der Landrat

Neuteich
von Oberlehrer H. Lettau

soeben erschienen.
Preis 4,50 Gld.

Bei Abnahme von 10 Stück 1 Frei-Exemplar.
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Bekanntmachungen anderer Behörden.
Schwente-Verband.

Nach dem Beschlusse der ordentlichen Generalversammlung vom 
27. April 1929 ist für das Geschäftsjahr 1929 ein ordentlicher Kassen- 
beitrag von 1,20 Gld. pro 62 beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und 
zwar bis zum 3t- Oktober d. Is.

Die Gemeindevorsteher der betreffenden Ortschaften sowie den 
Magistrat der Stadt Neuteich ersuche ich, die nachstehenden Beiträge, 
die nach tz 6 des Statuts berechnet find, zu erheben und an die Rasse 
des Verbandes bis 3t- Oktober abzuführen, zur Vermeidung von 
Zwangsmaßregeln. Die Beiträge sind festgestellt unter Vorbehalt des 
Irrtums und Richtigstellung infolge Revision des Katasters.

Die Zahlungen bitte ich auf die Bankkonten des Verbandes bei 
der Neuteicher Bank leisten zu wollen.

Marienau, den 12. September.
Der Verbandsvorsteher.

Otto Lieh.

Li
d.

 N
r. !

Gemeinde

entwässert
Beitragoberhalb I

Ira I ar
unterhalb 
ka ! ar

Neuteich ! 1"

1 Forstgut Kl. Montau 130 24 156 29
2 Alten au 244 n 292 95
3 Altmüusterberg 993 16 1191 79
4 Altweichsel 624 74 749 69
5 Biesterfelde 513 99 616 79
6 Brodsack 434 42 347 54
7 Dammfelde 289 84 347 81
8 Eichwalde 723 97 579 18
9 Gnojau 931 68 1118 02

10 Heubuden 1098 12 1317 75
11 Irrgang 331 67 265 34
12 Kaminke 124 33 99 47
13 Kunzendorf 986 61 1183 93
14 Gr. Lesewitz 9 35 7 48
15 Leske 483 05 115 80 672 30
16 Gr. Lichtenau 936 51 1123 81
17 Kl. Lichtenau 1191 36 1429 63
18 Ließau 785 44 942 53
19 Marienau 975 17 780 14
20 Kalthof 383 64 9 96 468 34
21 Mielenz 1034 61 1241 53
22 Mierau 575 24 460 19
23 Gr. Montau 852 94 1023 53
24 Kl. Montau 684 13 820 96
25 Neuteich 112 40 225 02 314 90
26 Neuteichsdorf 250 02 200 02
27 Adl. Renkau 93 56 112 27
28 Rückenau 505 21 404 17
29 Schönau 550 70 660 84
30 Siebenhuben 233 27 186 62
31 Simonsdorf 621 98 746 38
32 Stadtfelde 387 06 464 47
33 Tannsee 996 49 797 19
34 Tiege 1000 71 800 57
35 Tragheim 441 88 353 51
36 Tralau 471 29 12 18 575 29
37 Trampenau 47 29 56 75
38 Trapxenfelde 294 03 352 84
39 warnau 697 15 251 82 1038 04
40 Wernersdorf 1018 66 1222 39
41 Eiseubahnfiskus 111 38 25 81 154 31

Versteigerung.
Am Montag, den 30. September 1929, vormittags 10 Uhr, soll 

vor dem Amtshause in Ließau ein gepfändetes Motorrad für Rech
nung, den es angeht, öffentlich meistbietend gegen Barzahlung verstei
gert werden. Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht 
werden.

Ließau, den t9- September 1929.
Der Nmtsoorsteher

H. wiebe.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. t« Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.

3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde
sitzung.

4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
s. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfs

bedürftigen.

Abt. 0 Nr. ss.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
0. Jagdpachtvertrag.
t Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosenunter, 

stützung.
t 2. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose. 
!2s.Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
3. Antrag auf Rleinrentnerunterstützung.
4- Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner, 
qa. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
s 5.
46. Steuerzettel u.Ouittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
1.8 . Oeffentliche Steuermahnung.
19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung.
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll
23. pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem Pfändungsversuch.
24. versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschluffes an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a . Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a . Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30 . Melderegister.
31 . Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
5 2aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmel0nng.
32eFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34- Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
36a.Aerztl. Behandlunasschein für Kriegshinterbliebene.

„ „ ZSb.Zahn» „

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
z. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

1h. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18a. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
202. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
2. Vorladung für den verklagten.
3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.
Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 40 Neuteich, den 4. Oktober 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des Kreisausschusses.

Nr. ------------------

Lagerung von Stroh und Reisighaufen.
Die Ortspolizeibehörden werden ersucht, die Polizeiverordnung 

über die Aufstellung von Strohmieten und die Lagerung von Stroh- 
und Reisighaufen in der Nähe von Gebäuden vom 2s. 6. 1926, ver
öffentlich am 16. 8. ly26 im Areisblatt Nr. 3-H von 1926, erneut 
ortsüblich bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 21. September 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------

Nollekte.
Der Danziger Stadtmission ist vom Senat — Abt. des Innern — 

die Genehmigung erteilt worden, in der Zeit vom 1. Oktober bis 
31. Dezember 1929 eine HarrskoUekte bei den evangelischen Be
wohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten der Arbeiten der Dan
ziger Stadtmission abzuhalten.

Die (Ansammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Eintra
gungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) 
erfolgen.

Tiegenhof, den 2^. September 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------

ttreisfürsorgeschwester Ralthof.
Die Rreisfürsorgeschwester Toni Böhm in Ralthof ist unter Amt 

Ralthof Nr. 7 an das öffentliche Fernsprechnetz angeschlossen.
Tiegenhof, den 27. September 1929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 
Gr Werder.

Nr. H. ------------------
vestellung von Gemeindevollzlehungsbeamten.

In nachstehenden Gemeinden sind zu Gemeindeoollziehungsbeam- 
ten bestellt worden:

1. Blumstein r Rleinrentner Rönig"Blumstein,
2. pieckel: Amtsdiener Wenzel-Wernersdorf.

Tiegenhof, den 30. September 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses

-es Kreises Gr. Werder.
Nr. 5. ------------------

Rreishundefteuer.
Die Grtsbehörden des Rreises werden ersucht, zwecks Veranlagung 

der Rreishundefteuer für das zweite Steuerhalbjahr 1929 (Oktober 
1929 bis März 1930) umgehend ein Verzeichnis der steuerpflichtigen 
ksunde nach dem Stande vom 1. Oktober 1929 aufzustellen und in 
doppelter Ausfertigung

l»ts spLtesteirs zürn 15. Okt-b** d Is 
hierher einzureichen.

Zu dem Verzeichnis gehen den Gemeinden in den nächsten Tagen 
Vordrucke zu. Lilie Ausfertigung des Verzeichnisses erhalten die Orts
behörden nach Feststellung durch den Rreisausschuß zur Einziehung 
der Steuerbeträge zurück.

Diejenigen Hunde, die im abgelaufenen Halbjahr (April 1929 
bis September 1929) neu hinzugekommen sind, müssen für dieses noch 
nachträglich versteuert werden. Die Steuer fällt fort, wenn der Hund 
sckon anderweit versteuert, oder anstelle eines eingegangenen, schon 
vorsteuerten Hundes, angeschafft ist. Hunde, welche hiernach einer 
Nachversteuerung unterliegen, sind in der Liste unter besonderem Ab- 
schnitt „Zngang" aufzuführen.

wir ersuchen strengstens darauf zu achten, daß in die hunde- 
steuecliste sämtliche vorhandenen Hunde ausgenommen werden. Zwecks 
Umgehung der höheren Steuer für zweite und weitere Hunde soll es 
vorgekommen sein, daß diese auf den Namen eines anderen haus- 
h.altangehörigen zur Anmeldung gekommen sind. Die Ortsbehörden 

werden ersucht, derartigen Steuerhinterziehungen, wo sie versucht wer
den sollten, entgegenzutreten und gegebenenfalls hierher Anzeige zu 
erstatten.

Tiegenhof, den 1. Oktober 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder.

Die Personenstandsaufnahme 1929 findet 
Sonnabend den 5. Oktober statt.

Das hierzu erforderliche Listenmaterial — Listen 
L und L — wird den Hauseigentümern oder deren Stell
vertretern in der Zeit vom 1.—3. Oktober d. Js. in den 
Stadt- und Landkreisen durch die Gemeindebehörden zu
gestellt.

Die Listen ä und k sind vom Hauseigentümer oder 
dessen Stellvertreter selbst auszusüllen, die Listen L da
gegen durch jeden Haushaltungsvorstand und von jedem 
Inhaber einer selbständigen Wohnung. Die Eintragun
gen haben nach dem Stande vom 5. Oktober d. Js., zu 
erfolgen. Auf die Anweisungen unter „Zur Beachtung" 
auf den Listen und L wird besonders hingewiesen. 
Genügen die zugestellten Listen nicht, so sind weitere Listen 
von den Gemeindebehörden anzusordern. Die Listen L sind 
den aus dem Grundstück vorhandenen Parteien durch die 
Hauseigentümer oder deren Stellvertreter zwecks Aus
füllung spätestens am 5. Oktober d. Js. zuzustellen, am 
7. Oktober morgens wieder etnzusammeln und alsdann 
hinsichtlich der Eintragungen zu prüfen und gegebenen
falls zu berichtigen.

Die Listen H. und 8 sind gleichzeitig mit den seitens 
des Grundstückseigentümers oder dessen Stellvertreters 
gesammelten Listen L den betr. Gemeindebehörden -is 
spätestens 8. Oktober 1929 zurückzuschicken.

Die Gemeindebehörden der Stadt- und Landkreise 
haben die Ablieferung der Listen genau zu überwachen 
und letztere einer eingehenden Nachprüfung aus Voll
zähligkeit zu unterziehen.

Wer die an ihn in den Listen gerichteten Fragen 
wissentlich wahrheitswidrig beantwortet oder sich weigert, 
die erforderlichen Angaben zu machen, wird nach Maß
gabe der Bestimmungen des § 169 des Steuergrundae- 
setzes mit einer Geldstrafe bis zu 1OOO G belegt.

Danzig, den 28. September 1929.
Steueramt I. Steueramt II.

Bekanntmachung
Für Ausführung von

Installationsarbeiten 
im Anschluß an das Ueberlandnetz im Kreise Großes 
Werder und der Danziger Niederung — östl. der Strom
weichsel — ist nachstehend ausgeführte Jnstallationssirma 
zugelassen:

vtt 0 uinr, EleMteAWr EesW,
Tiegenhof, Neue Reihe.

Telefon Nr. 91.
Akt Ges. für Energiewirtschaft, 

Bauabteilung Neuteich.
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Westpr. Kleinbahnen.
Ab s. Oktober 1929 tritt ein 

neuer Fahrplan in Kraft.
Auskunft erteilen die besetzten 

Bahnhöfe.

Betriebsdirektion.

ZahluWWlt
vorrätig.

Pech 6 Richert, Neuteich.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesitzung.

3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde
sitzung.

4' Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die AufenthaltsverhLltniffe eines Hilfs

bedürftigen.
6s.Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
0. Iagoxachtvertrag.
1 Antrags- und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter' 

stützung.
1 2. neu Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose.
12s. Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
t2b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
3. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
4. Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner. 

Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Vuittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung-
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll
23. pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^ . versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.

„ 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs-
beschlusses an den Schuldner.

28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 
stellungstag des Zahlungsverbotes.

28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.

Abt. 0 Nr. 30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein. 
32aZuzugsmeldung. 
32bFortzugsmeldnng. 
32eFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
3^. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

- steuerzuschläge. 
„ „ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
„ „ 36a.Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinterbliebene.
,, ,, ,, 36l).Zahn- ,, ,, ,,

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
q. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

iq.. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16s Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18s. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
20«. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Füv SchtedsnriLiinev:
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.

2. Vorladung für den verklagten.
3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Lohnbücher
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw. 
zu haben bei

k revk L kivdert, Usutvivd.

Druck und Verlag von R. Pech L W Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 41 Neuteich, den 11. Oktober 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS.

Nr. ------------------

Hundemarken.
Nach Artikel Z des vom Kreistage unterm 17. 4- 1929 beschlos

senen 7. Nachtrages zur Kreishundesteuerordnung — veröffentlicht im 
Kreisblatt von 1929 Nr. 30 — hat der Eigentümer jedes versteuerten 
Hundes dafür zu sorgen, daß dieser am Halse eine vom Kreise zu 
liefernde Hundemarke trägt. Die Ausgabe der Marken erfolgt in den 
nächsten Tagen durch die Herren Ortsvorsteher des Kreises. Bis 
späteste«» z««i 20. Oktober -. I. muß jeder Hund die für 
ihn ausgegebene Marke tragen. wer bis dahin keine Marke empfan
gen hat, ist verpflichtet, sie bei seinem Ortsvorsteher anzufordern.

Zuwiderhandlungen unterliegen, sofern nicht eine höhere Strafe 
verwirkt ist, einer Geldstrafe bis zu so,— G. Die Herren Landjäger 
und Schupobeamten des Kreises haben Anweisung, nach dem 20. Ok
tober d. Js. eitle strenge Kontrolle auszuüben und jeden Übertretnngs- 
fall hierher zur Anzeige zu bringen.

Die Herren Ortsvorsteher des Kreises werden ersucht, vorstehen
des ortsüblich bekannt zu geben.

Tiegenhof, den 7. Oktober 1929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Nr. ------------------

Auflösung der Gutsbezlrke.
Zur Vornahme der Mahl der Gemeindevertretungen derjenigen 

Landgemeinden, in denen gemäß Z 4 des Gesetzes über die Regelung 
verschiedener Punkte des Gemeindeverfassnngsrechts vom 13. 2. 29 
(Gesetzbl. S. 33/34) infolge der gemäß tz 1 Abs. 4 a. a. O. vom Senat 
beschlossenen Auflösung der Gutsbezirke (Staatsanzeiger Teil 1 Seite 
329/330) Gemeindewahlen vorzunehmen sind, haben wir

So««t«A, --« 8 Dezeirbeo 1020 
als Mahltag bestimmt.

Danzig, den 25. September 1929.

Der Senat der Freien Stadt Dan;ig
gez: Dr. Sahm Arczynski

Im hiesigen Kreise sind Gemeindewahlen in der nettgebildeten 
Landgemeinde Horsterbnsch und in der Gemeinde Biesterfelde erforder
lich. Dell betreffenden Ortsvorstehern geht weitere Verfügung zu.

Tiegenhof, den 2. Oktober 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 2. ------------------

Rechtzeitige Erstattung der Unfallanzeigen.
Nach HZ 1552 ff der Reichsversicherungsordnung und H 34 der 

Satzung der landw. Berufsgenoffenschaft für die Freie Stadt Danzig 
ist von jedem in einem versicherte» Betriebe vorkommenden Unfall, 
durch welchen eine Person getötet oder so verletzt ist, daß sie stirbt oder 
für mehr als 3 Tage völlig oder teilweise erwerbsunfähig wird, von 
den Betriebsnnternehmern bei der Ortspolizeibehörde und dem Sek- 
tionsvorstande Anzeige zu erstatten.

Die Anzeige i««tz bt««en S T«se« nach -enr 
Las« evssl-e«, «« »«eiche»« -ev VetViebs««tev«ehnrev 
vo« -e«r -T«s«ll L1e««t«is evl««Ht

Die obige Vorschrift ist voll den Unternehmern des öfteren nicht 
beachtet worden. Entweder ist die Anzeige verspätet erstattet, oder es 
ist nur eill Exemplar der Ortspolizeibehörde übersandt worden, während 
die Anzeige all die hiesige Sektion unterblieben ist.

Wir bringen daher die Bestimmungen erneut in Erinnerung und 
bemerken, daß Betriebsunternehmer, welche sie nicht beachten, Bestra
fung zu gewärtigen haben.

Die Ortspolizeibehörden werden ersucht, dies zur Kenntnis der 
Betriebsunternehmer zu bringen.

Tiegenhof, den 1. Oktober 1929.

Der KreisausschuK des Kreises Gr Werder.
Sektionsvorstand der Landu» Verussgenossenschaft

Nr. 3.
Betrifft: Anbringung von Antennen.

Es besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, daß die Leitungs- 
träger (Mäste, Dacbständer usw.) der von der Akt. Ges. für Energie
wirtschaft gebauten Ortsnetze und Hochspannungsleitungen zur An
bringung von Antennen für Rundsunkzwecke wegen der damit verbun
denen Gefahr, nicht benutzt werden dürfen.

widerrechtlich angebrachte Antennen sind zu entfernen, andern
falls ist die Akt. Ges. für Energiewirtschaft berechtigt, die Entfernung 
auf Kosten des betreffenden Rundfuukhörers vorzunehmen.

Es wird darauf hingewiesen, daß die U»be«kv»«z««s von 
Hochspannungsleitungen überhaupt nicht und die Ueberkreuzung von 
Niederspannungsleitnngen nur unter Beobachtung gewisser Vorsichts
maßregeln und nur mit Genehmigung der Akt. Ges. für Energie
wirtschaft erfolgen darf.

Eine Haftung für Unfälle irgendwelcher Art wird jedoch von 
der Gesellschaft in keinem Falle übernommen.

Tiegenhof, den 4. Oktober 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. ------------------
Zahrraddiebstahl.

In der Nacht vom 24. — 25. 9. d. Js. ist dem Arbeiter An
dreas Peters-Kalthof ein Fahrrad gestohlen worden.

Beschreib««- -es R«-es : Marke Lanz, Nr. 698O6, schwar
zer Rahmen, gelbe Felgen und rote Bereifung.

Die Herreil Landjägerbeamten und die Schutzpolizeikommandos 
drs Kreises ersuche ich, nach dem verbleib des Rades und dem Täter 
zu fahnden. Gegebenenfalls ist mir unter Tgb.-Nr. 6731 L sofort 
Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 4. Oktober 1929.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Rollekte.

Deill St. Josefsheim St. Teresia in Vanzig-Schidlitz, Karth. St 
115-116 ist vom Senat — Abt. des Innern — die Genehmigung er
teilt worden, in der Zeit vom 1. Oktober 1929 bis Zz. Januar 1920 
eine Heruskottekte bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig 
zum Besten des Heims und seiner Arbeiten abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Eintra
gungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) 
erfolgen.

Tiegenhof, den 4. Oktober 1929.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Meßtischblätter.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises erinnere ich an baldige 
Einreichung der Nachweisung über die im letzten Jahre eingetretenen 
topographischen Veränderungen oder Fehlanzeige gemäß meiner Ver
fügung vom 15. ö. 1922 — Tgb, Nr. 3446 L. — Die verändernngs- 
nachweisungen sind in doppelter Ausfertigung einzureichen.

Tiegenhof, den 2. Oktober 1929.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Berichtigung.

Im Kreisblatt Nr. 37 ist unter Ziffer 5 betr. Bestätigung von 
Schiedsmäuneru und Schiedsmannstelloertretern ein Druckfehler unter
laufen. Es muß heißen:

6. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 9 Klever, Gerhard, 
Kleinbahn«vbeiter in Biesterfelde.

Tiegenhof, den 5. Oktober 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 8. ------------------

Personalien.
In der neugebildeten Landgemeinde Schlangenhaken sind als 

Mitglieder des Gemeindevorstandes gewählt und von mir bestätigt 
worden:
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s) der Besitzer Julius Grindemann als Gemeindevorsteher, 
d) der Besitzer August Fietkau und der Besitzer Heinrich Gensler 

als Schöffen,
es der Besitzer Wilhelm Schulz als stellv. Schöffe. 

Tiegenhof, den 2. Oktober 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusse». 
Nr. 9. —-----------

Personalien.
In der Gemeinde Brüske ist der Hofbesitzer Heinrich wiebe als 

Gemeindevorsteher gewählt und von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 7. Oktober 4929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ^0. ------------------

Personalien
Der Amtsdiener Karl Kuck in Grenzdorf B ist zum vollziehungs- 

beamten der Gemeinde Grenzdorf A bestellt worden.
Tiegenhof, den 2. Oktober 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses. 
Nr. ((. ---------------

Personalien.
Der Arbeiter Rudolf Lonrad in Zeyer ist als Amtsdiener und 

vollziehungsbeamter für den Amtsbezirk Zeyer von mir bestätigt worden.
Tiegenhof, den 3. Oktober 1929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr 12. ---------- —

Personalien.
Als Familienväter in den Schulvorstand der evang. Schule in 

Gr. Montau sind gewählt und für dieses Amt von mir bestätigt 
worden:

l. Walter Wadehn-Gr. Montau,
2. Willy Bergmann-Gr. Montau,
3. Emil Krüger-Gr. Montau.

Tiegenhof, den 27- September 1929. 
Der Landrat 

Nr. 13. ------------------
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Rosenort find folgende Fa- 
milienväter gewählt und für dieses Amt von mir bestätigt' worden, 

l. Hofbesitzer Peter Bensemann^Rosenort, 
2. „ Jacob Brandt-Rosenort.

Tiegenhof, den 30. September 1929.
Der Landrat.

Nr. 13a. - ---------------
Personalien.

In der Gemeinde Kalteherberge ist der Hofbesitzer Johannes 
Tießen als Gemeindevorsteher gewählt und von mir bestätigt worden, 

Tiegenhof, den 7. Oktober 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 13b. ------------------

Personalien
Für die neuaebildete Landgemeinde Horfierbusch ist ab f. so. d. 

Js. mit Zustimmung des Kreisausschusses der bisherige Gutsoor- 
steher-Stelloertreter Roß zum kommissarischen Gemeindevorsteher er
nannt worden.

Tiegenhof, den 8. Oktober 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 1-1. —--------------

Jagdscheine.
Im Monat September d. Js. sind folgende Jagdscheine ausge

stellt worden:

prakt. Arzt Dr. Spengler-Jungfer, 
Fischer Johann Jochem-Stobbendorf, 
Besitzerssohn Heinrich Klein-Ieyersvorderkampen, 
Gutsbesitzer Johann Dyck-Linlage, 
Landwirt Helmut Wiens-Kalthof, 
Kaufmann Kurt Schulze.platenhof, 
Hofbesitzer Hans Trtenke-Jungfer, 

„ Johann Warkentin-Tiegenhagen, 
„ Johann Ziemens-Grenzdorf, 
„ Gerhard Thießen-Gr. Lichtenau, 
., Erich Senger-Altmünsterberg, 
„ Joachim Bachmann-Ließau, 

stud. jur. Günther Flindt-Lindenau, 
Landwirt Karl Könnecker-Altmünflerberg, 

„ Kurt Rüder-Tragheim.

Rentier Bernhard Neufeld-Tiegenhof, » 
Landwirt Hermann Neufeld-Lindenau.

Tiegenhof, den 2. Oktober 1929.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 

Auffindung eines Fahrrades.
Auf dem Wege warnau—Tralau ist ein Fahrrad gefunden wor

den. Näheres beim

Amtsvorsteher in Gr. Lichtenau

vekanntmachung.
Durch Beschluß der Wegepolizeibehörde vom heutigen Tage sind 

die auf dem Bankett des Nogatdeiches führenden öffentlichen Wege 
auf den Strecken

s) vom Vstausgang des Dorfes Kaminke bis zum Südausgang 
des Dorfes Blumstein, Kr. Gr. Werder und

b) innerhalb des Dorfes Schadwalde, Kr. Gr. Werder
— vergl. Bekanntmachung vom Juli ,929 Staatsanzeiger ll 
Seite 138 und amtliches Kreisblatt für den Kreis Gr. Werder Nr. 
30 — dem öffentlichen Verkehr entzogen worden.

Tiegenhof den 2f. September 1929.

Der Deichhauptmann als Wegepolireibehörde.
______________ F. DSring.

Der Festausschuß der um

Herrn Dr. Pfuhl
(Dir. i. R.)

neu geschlossenen Gesellschaft bittet dessen ehem. Schüler, 
deren Adressen noch nicht in seiner Hand sind, für eine 
gesellige Zusammenkunft in Marienburg um Weih
nachten die jetzigen Anschriften baldigst direkt an Herrn 
Dir. Pfuhl, z. Zt. Infterburg, einzusenden.

I. A.
Schwarz. Felske.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 vanziger Gulden.

Nr. 42 Neuteich, den 18. Oktober 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des Kreisausschusses.

Nr. --------------- --
Anweisung für die Polizeibehörden, betreffend 

Maßregeln gegen Trunkenbolde.
l. Dem Trunke ergebenen Personen, die wegen Trunksucht ent

mündigt oder von der Ortspolizeibehörde wiederholt unter Hinweis 
auf die nachstehend bezeichneten Folgen schriftlich oder zu Proton 
koll erfolglos verwarnt worden sind, ist im Wege polizeilicher Ver
fügung zu eröffnen, daß sie als Trunkenbold bezeichnet würden; 
es ist ihnen gleichzeitig das Betreten von Gast- und Schankwirt- 
schaften zum Genuß o^ zum-Mitnehmen geistiger Getränke, unter 
Androhung einer Zwjlngsflrafe für jeden Fall der Zuwiderhand
lung, zu untersagen.

11. Die Namen der als Trunkenbolde bezeichneten Persopen sind den 
Gast- und Schankwirtschaften und den Branntweink^nhändlern des 
Ortspolizeibezirks gleichzeitig mit Erlaß der polizeilichen Verfügung 
(1) oder alsbald nach Übernahme oder Eröffnung des betreffenden 
Geschäfts schriftlich unter ausdrücklichem Hinweis auf die polizei
verordnung vom 26. Mai 1687 (Amtsblatt S. 16Z) mitzuteilen. 
Die Gast- und Schankwirte und die Branntweinkleinhändler haben 
die Namen auf ausdrückliche polizeiliche Anordnung auf einer 
Liste in ihrem Lokal usw. auszuhängen.. Die Ortspolizeibehörden 
haben sich in geeigneter Weise von der Befolgung dieser Anord
nung zu überzeugen.

IN. Dem Ermessen der Ortspolizeibehörden bleibt es überlassen, auch 
den benachbarten Ortspolizeibehörden die Namen der als Trunken
bold bezeichneten Personen mitzuteilen. Diese Behörden haben 
alsdann, ohne daß eine nochmalige Verwarnung erforderlich ist, 
nach Nr. 1 und ll dieser Anweisung zu verfahren.

lV.Die Ortspolizeibehörden haben über die von ihnen als Trunken
bold erklärten Personen eine Liste zu führen.
Alljährlich ist eine Nachprüfung vorzunehmen. Personen, die 

während des letztvergangenen Jahres Besserung gezeigt haben, können 
von der Liste gestrichen werden, von der Streichung sind die betreffen
den Personen selbst, die Gast- und Schankwirte und Branntweinklein
händler des Ortspolizeibezirks, sowie nötigenfalls die benachbarten 
Ortspolizeibehörden, in Kenntnis zu setzen.

Danzig, den 6. November 191s.
Der Regierungs präsident.

veröffentlicht!
Tigenhof, den 7. Oktober 1929.

Der Landrat.
Nr. 2. --------------------

vlinde Rinder.
Die und GemeiirbeVsostLirbe werden er

sucht, die Nachweisung der in ihrem Bezirke vorhandenen schulpflichtigen 
blinden Kinder mir bis zum 1. November cr. eiuzureichen oder Fehl
anzeige zu erstatten.

Tiegenhof, den 10. Oktober 1929.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Ernennung von Amtsvorsteyern und Kmts- 

vorsteher-Siellvertretern.
Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig sind auf die gesetz

liche s jährige Amtsdauer zu Amtsvorstehern bezw. Amtsvorsteher- 
Stellvertretern ernannt worden:
1. Für den Amtsbezirk Barenhof vom 14. Oktober 1929 bis 13. Ok

tober 1935 einschl.: Der Hofbesitzer Gustav Wiens in Bärwalde 
zum Amisvorsteher und der.Arbeiter Gustav Domanski in Neu- 
münsterberg znm stellv. Amtsvorsteher.

2. Für den Amtsbezirk Tiegenhagen vom 14. Oktober 1929 bis 13. 
Oktober 1935 einschl.: Der Oberlehrer i. R. Theofil Wronski in 
Tiegenhagen zum stellv. Amtsvorsteher.

3. Für den Amtsbezirk Grenzdorf vom 15. Oktober 1929 bis ih. 
Oktober 1935 einschl.: Der Hofbesitzer Friedrich Foth in Grenzdorf 
B zum Amisvorsteher und der Hofbesitzer Wilhelm Thießen in 
Grenzdorf B zum stellv. Amtsvorsteher.

Tiegenhof, den 9. Oktober 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 4.
Personalien.

Der Amtsdiener Schöneberg in Gnojau ist zum vollziehungsbe- 
amten der Gemeinde Simonsdorf bestellt worden.

Tiegenhof, den H. Oktober 1929.
Der Landrat als Vorsitzender -es Kreisausschusses
Nr. 5. ------------------

Personalien.
Als Familienväter in den Schnlvorstand folgender Schulen sind ge

wählt und für dieses Amt von mir bestätigt worden:
1 .) Hofbesitzer Heinrich penner in Barenhof für die Schule in vier

zehnhuben,
2 .) Gastwirt Karl Roth-Barenhof für die Schule in Neumünsterbera.

Tiegenhof, den 8. Oktober 1929.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Schmiedemeisters Gustav Diestng 
in Fürstenwerder ist Scheinepest amtstierärztlich festgestellt worden, 
weiter ist unter dem Schweinebestande des Arbeiters Heinrich Ouartier 
in Fürstenwerder verdacht auf Schweinepest festgestellt worden.

Tiegenhof, den 11. Oktober 1929.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter den Schweinebeständen des Hofbesitzers 
Heinrich penner-palschau und des Friedhofinsxektors Enß-Pordenau 
ist erloschen.

Tiegenhof, den 11. Oktober 1929.

Der Landrat.

Die Danziger FeuersozietSt (bisher Dan
zig er Feuerkasse) hat für Feuerlöschzwecke der Gemeinde 
Kalthof, Kr. Gr. Werder, 400.—G. und der Schulge- 
meide Damerau, Kr. Gr. Werder, 75.—G. als Beihilfe 
gewährt.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 4,20 Danziger Gulden.

Nr. 43 Neuteich, den 24. Oktober 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des Kreisausschusses.

Nr. (. ------------------
ttreisfeuerwehroerband.

ZU einer Hauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes lade 
ich die Verbandsmitglieder auf
Domrevst«rg, -eir 31 Oktsbev - As., Htrrchm 13 -Ihr, 
in das Gasthaus Felchnerowski in Kalthof ergebenst ein.

Tagesordnung:
4. Neuwahl des verbandsausschuffes.
2. Tätigkeitsbericht und Rechnungslegung.
z. Beitragsfostsetzung.
4. Abhaltung von Spritzenmeisterkursen.
5. Vorführung von Minimaxaxparaten und einer Tyfonanlage.
6. verschiedenes.

Die dem Kreisfeuerwehrverbande angeschlofsenen Gemeinden wer
den mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen eingeladen. Gemäß H 6 
letzter Absatz der Satzungen ist jede Gemeinde berechtigt, einen Ab
geordneten zur Hauptversammlung zu entsenden.

Tiegenhof, den 48. Oktober 4929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisfeuerwehr
verbandes

Nr. 2. ------------------

Kusblldung von Spritzenmeistern.
Bei der Berufsfeuerwehr in Elbing finden wieder Ausbildungs- 

kurse für Feuerwehrleute, insbesondere für Spritzenführer statt. Der 
erste Kursus beginnt im Januar 49Z0. Die Kursusdauer beträgt 
eine Woche. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in Llbing 
stellen fich sür jeden Teilnehmer auf 35 RM. Der Kreisfeuerwehr
verband gewährt dazu eine Beihilfe von 20 RM. Außerdem trägt er 
die Kosten für Versicherung der Teilnehmer gegen Unfall.

Die Teilnahme an dem Kursus wird zur Hebung des Feuer 
schutzes warm empfohlen. Anmeldungen sind

spätestens bis znm 10. Dezember d As.
hierher einzureichen.

Tiegenhof, den 47- Oktober 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisfeuerwehr 

Verbandes.
Nr. 2s. ------------------

Richtlinien
für die Ve^men-uns -er Motorspritze -es ttreis- 

feuermehrrerbsriröes Gr Werder
4. Der Kreisfeuerwehrverband Gr. Werder stellt den ihm angeschlosse

nen Landgemeinden die Motorspritze „Retterin" zur Niederkämpsung 
ausgebrochener Schadenfeuer aus Anforderung zur Verfügung.

2. Für die Inanspruchnahme der Spritze sind von der die Löschhilfe 
fordernden Gemeinde all den Kreisfeuerwehroerband die tatsächlich 
entstandenen Unkosten zu zahlen. Diese bestehen in den Kosten sür 
die Beförderung der Spritze nebst Bedienung vom Standort zur 
Brandstelle und zurück, dem Lohn für die Bedienung und für 
Reinigung der Schläuche nach Rückkehr.

Ohne die Übernahme der Kosten durch die Gemeinde rückt die 
Spritze nicht aus.

3. Die Bedienung der Spritze erfolgt durch den vom Kreisfeuerwehr
verband angestellten Spritzenmeister. Die die Löschhilfe fordernde 
Gemeinde ist verpflichtet, geeignete Mannschaften zur Unterstützung 
des Spritzenmeisters zu stellen. Insbesondere muß sie die Rohr
führung, das Auslegen der Saug- und Druckschläuche und die 
Beobachtung langer Schlauchlinien übernehmen. Den Anordnungen 
des Spritzenmeisters bezüglich der Motorspritze ist in allen Fällen 
Folge zu leisten.

4. Der Kreisfeuerwehrverband versichert auf seine Kosten die von 
ihm gestellte Spritzenbedienung gegen Unfall.

Tiegenhof, den 25. November 4927.
Der Kreisfeuerwehrverband des Kreises Gr Werder.

vorstehende Richtlinien gebe ich nochmals bekannt mit dem Hin
weis, daß auch die nicht dem Kreisfeuerwehrverband angeschlossenen 
Gemeinden die Spritze anfordern können. Sie haben jedoch außer den 

entstandenen Unkosten noch eine Gebühr von 400 G zu entrichten. 
Ohne die Übernahme der Kosten durch die Gemeinde rückt die Spritze 
nicht aus.

Tiegenhof, den 22. Oktober 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisfeuerwehr

verbandes.
Nr. 2b. ------------------

Betrifft:
Beantragung von Wandergewerbescheinen für 

das Kalenderjahr 1S3V.
Diejenigen Personen, die im Jahre (930 ein der 

Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unterliegendes 
Gewerbe ausüben wollen, werden hierdurch aufgefordert, 
die Anmeldung schon jetzt zu bewirken, da bei späterer An
meldung nicht damit gerechnet werden kann, daß die Wan. 
dergewerbescheine vor Beginn des neuen Jahres zur Ein
lösung bereit liegen.

Die Anmeldung muß bei der Polizeibehörde des Wohn
ortes oder in Ermangelung eines solchen, des Aufenthalts
ortes des Antragstellers erfolgen.

Bei der Beantragung des Wandergewerbescheines ist 
folgendes zu beachten:

Die Art des Gewerbebetriebes sowie die Art der Fort- 
schaffungsmittel für waren und Personen (Tragkorb, Hand- 
wagen, Fuhrwerk, Auto, Anzahl und Art der Zugtiere 
usw.) sind genau anzugeben.

Etwaige Begleiter find namhaft zu machen.
Die mit den Anträgen einzureichenden Lichtbilder dürfen 

nicht auf festen Aarton aufgezogen und verschwommen oder 
beschädigt sein. Zweckmäßig ist es, Lichtbilder einzureichen, 
die den Betreffenden m einer Kleidung zeige», wie er sie 
bei Ausübung seines Gewerbes trägt.

Personen, die ein stehendes Gewerbe angemeldet haben 
und nur innerhalb ihres Wohnsitzes hausieren wollen, be
dürfen eines Wandergewerbescheins nicht. Auf die Verord
nung des Senats vom 3 9- (925, betreffend die Ausübung 
des Wandergewerbes (Staatsanzeiger für (925 S. 298), 
nach welcher die Gemeindebezirke Dhra, Emaus, Bürger
wiesen, Brentau, Gr. Walddorf, Kl. Walddorf und der 
Stadtkreis Zoppot hinsichtlich der Ausübung des Wander
gewerbes im Sinne des Z 55 Abs. ( der Gewerbeordnung 
mit dem Stadtkreis Danzig gleichgestellt werden, wird hinge- 
wiesen.

Suchen die Inhaber eines stehenden Gewerbes sowie 
deren Reisende oder Vertreter außerhalb des Drtes der 
gewerblichen Niederlassung Warenbestellungen auf und liefern 
sie unmittelbar nach Entgegennahme der Bestellung die be
reits mitgeführte Ware, so wird ein Wandergewerbeschein 
auch benötigt.

Ferner ist für das Aufsuchen von Warenbestellungen 
unter Mitführung von Mustern und proben ein Wander
gewerbeschein dann erforderlich, wenn nicht nur Bestellun
gen bei Kaufleuten in deren Geschäftsräumen oder bei 
solchen Personen getätigt werden, in deren Geschäftsbetrieb 
Waren der angebotenen Art Verwendung finden.

Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
sich jeder, der das Gewerbe ausübt, ohne im Besitze eines 
Wandergewerbescheins zu sein, gem. ZH 6, 8. und (2 des 
Gesetzes vom 5. 5. (92H (Ges. Bl. (92^ S. 2H7) straf
bar macht, und daß die Einlegung eines Rechtsmittels
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gegen die Höhe der festgesetzten Wandergewerbesteuer die 
Verpflichtung zur Einlösung des Wandergewerbescheins 
nicht aushält, wenn der Pflichtige schon vor der Entschei
dung des Rechtsmittels das Gewerbe ausüben will.

Danzig, den (2. Oktober 1929.
Steueramt m.

veröffentlicht!
Die Vrtsbehörden des Areises ersuche ich, vorstehende 

Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Die Grtspslizeibehörden ersuche ich, die Anträge auf 

Erteilung von Wandergewerbescheinen bis zum 2V. 11. 
1929 hier einzureichen, damit die Scheine rechtzeitig vor 
dem Januar zugestellt werden können. wer im Jahre 
1920 handelt, bevor er den neuen Gewerbeschein in Hän
den hat, macht sich strafbar.

Bei der Einreichung der Nachweisungen ersuche ich 
um Angabe des schätzungsweisen Jahresumsatzes, Iahres- 
ertrages und Betriebskapitals.

Tiegenhof, den 2s. Oktober (929.
Der Landrat.

Nr. 2c. ------------------
Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat November folgende Termine festgesetzt: 
Lt*seirhos: Montag, den November 1929, vormittags 9 Uhr,

vor der Wohnung des Regierungs- und Veterinär
rats, 

Sinroirsöovs: Montag, den November 1929, mittags Uhr, 
vor dem Bahnhof.

: Freitag, den 22. November 4929, mittags 4 Uhr,
vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und die Herren 
Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekannt
gabe.

Tiegenhof, den 2(. Oktober 1929.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
ttrelshundesteuer.

Die säumigen Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die 
Kreishundesteuerlisten für das II. Steuerhalbjahr 1929 bis 

spätestsirs zrrnr SO Oktober, I».
in doppelter Ausfertigung einzureichen. Wegen der Aufstellung der 
Listen weisen wir auf die Kreisblattbekanntmachung vom s. Oktober 
d. Js. — Kreisblatt Nr. 40 — hin.

Tiegenhof, den 2 s. Oktober 4929.
Der Kreisausschuff des Kreises Gr Werder.

Nr. H. " -- -
woynungsbauabgabe.

Die mit der Linreichung der Abrechnungen über Wohnungsbau« 
abgabe für das Vierteljahr Juli/September 4929 säumigen Herren 
Gemeindevorsteher werden ersucht, diese nunmehr

bis spätestens zunr 50. Oktober 1020 
einzureichen. Innerhalb derselben Frist ist die Wohnungsbauabgabe 
an die Kreiskommunalkaffe hierselbst abzuführen.

Tiegenhof, den 21. Oktober 1929.
Der KreisausschuK des Kreises Gr. Werder.

Nr. 5. ------------------
Personalien.

Der Amtsdiener Arendt in Neumünsterberg ist zum vollziehungs- 
beamten für die Gemeinde Neuteicherwalde bestellt worden.

Tiegenhof, den s5. Oktober 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr Werder.
Nr. 6. Personalien.

Der Amtsdiener Schöneberg in Gnojau ist zum vollziehungsbe- 
amten für die Gemeinde Altmünsterberg bestellt worden.

Tiegenhof, den 17. Oktober 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Stundenpläne.

Die Herren Schulleiter und Lehrer, welche noch nicht die Stunden« 
pläne für das Winterhalbjahr eingereicht bezw. über die Fortführung 
des bisherigen Planes berichtet haben, wollen dies bis November 
nachholen.

Kalthof, den 20. Oktober 1929.
Der Schulrat.

Weidemann.

Ländliche Fortbildungsschulen
Die Herren Leiter und Lehrer der ländlichen Fortbildungsschulen 

wollen mit dem Unterricht in diesen Schulen sogleich nach dem 
1. November beginnen. Der Unterricht wird wieder in 4 Wochen 
(6 Kurzstunden) erteilt. Die Stundenpläne und Schülerverzeichniffe 
sind einzureichen.

Kalthof, den 20. Oktober 1929,
Der Schulrat

Weidemann.

Warnung!
Ich weise erneut darauf hin, das; der Verkehr aus 

meinem Prioatwege am Gehöft verboten ist und ich für 
Unfälle, welcher Art sie auch sein mögen, nicht aufkomme. 
Für den befugten Verkehr meiner Instkate weise ich auf 
meine Pflasterstraße von der Kreischaussee hin.Ott«

Damerau
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Nr. 44 Neuteich, den 1. November 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS.

Nr. I. ----------------
Wandergewerbefcheine.

Bei den Anträgen auf Wandergewerbescheine ersuche ick genau 
anzugeben, für welches Kalenderjahr der Wandergewerbeschein aus
gestellt werden soll. Die jetzt schon beantragten Wandergewerbefcheine 
ersuche ich zu sammeln und gemäß meiner Kreisblattbekanntmachung 
vom 2i. d. Mts. mit Nachweisung bis zunr 20. II. d. einzu- 
reichen.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1929.
Der Landral.

Nr. 2. ------------------
Meßtischblätter.

Die mit der Einreichung der Nachträge zu den Meßtischblättern 
rückständigen Grtspolizeibehörden ersuche ich, mir dieselben bestimmt 
innerhalb von 8 Tagen einzureichen.

Tiegenhof, den 22. Oktober 1929.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
ttoüekte.

Dem Bund Danziger Republikaner im Reichsbanner Schwarz. 
Rot-Gold, Danzig ist vom Senat — Abt. des Innern — die Ge
nehmigung erteilt worden, iu der Zeit von sofort bis einschließlich 2. 
November d. Js. eine Harrskottskts bei den Mitgliedern des Ver
eins und ihren Bekannten zum Besten der sozialen Einrichtungen des 
Bundes abzuhalten.

Die Linsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Eintra
gungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) 
erfolgen.

Tiegenhof, den 2S. Oktober 1929.
Der Landrat.

Nr. H. ------------------
Beschluß.

Der Beginn der Schonzeit für Wachteln und schottische Moor- 
hühner wird auf den 17. November 1929 festgesetzt.

Danzig, den 10. Oktober 1929.
Das Berwaltungsgericht I. Kammer.

gez. Dr. Meyer-Barkhausen
veröffentlicht l
Tiegenhof, den 25. Oktober 1929.

Der Landrat
Nr. 5. ------------------

Beschluß.
Auf Grund des A Ais. 2 c der Jagdordnung vom ^s. Juli 

190? wird für das Gebiet der Freien Stadt Danzig die Schonzeit für 
Rehkälber bis zum 3 s. Dezember 1929 ausgedehnt.

Danzig, den 10. Oktober 1929.
Das Derwaltungsgericht I. Kammer.

gez. Dr. Meyer-Barkhausen.
Veröffentlicht!
Tiegenhof, den 25. Oktober 1929.

Der Landrat
Nr. 6. ------------------

Hebammenbezirk Degenhof.
Die bisherige Bezirkshebamme Frau Elise Lekies in Tiegenhof 

hat infolge Pensionierung ihre Berufsrätigkeit aufgegeben.
Anstelle der vorgenannten Bezirkshebamme ist für den Hebammen- 

bezirk Tiegenhof, bestehend aus den Ortschaften: Tiegenhof, Rücke- 
nan, Petershagen, pletzendorf, Reinland, Tiegenhagen, platenhof und 
Reimerswalde, die Bezirkshebamme Frau Jda Mende angestellt worden. 
Die Genannte wohnt in Tiegenhof, Heinrich-Stobbe-Straße Nr. 6, im 
Grundstück des Schornsteinfegcrmeisters Wagner.

Tiegenhof, den 22. Oktober 1929.
Der Dorsihende des Kreisausschusfes.

Nr. 7.
Bestätigung von Zchledsmännern und Schleds- 

mann-Stellvertretern.
Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in Danzig vom 

15. Juli 1929 sind für die Zeit vom 15. Juli 1929 bis 14. Juli 
1932 als Schiedsmann bezw. Stellvertreter für den Kreis Großes 
Werder bestätigt worden:

1. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 45
Dyck, Johannes, Hofbesitzer in Gr. Lesewitz;'

2. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks qs
Dyck, Johannes, Hofbesitzer in Gr. Lesewitz;

z. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks ^7
Fast, Franz, Hofbesitzer in Schadwalde;

4. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 49 
Seegler I, Gustav, Rentier in Keitlau;

5. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 50
Leiding, Jacob, Arbeiter in Krebsfelde z

6. als stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 51 
teiding, Jacob, Arbeiter in Krebsfelde;

7. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 52
Seegler l, Gustav, Rentier in Keitlau;

8. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 54
Neumann I, Otto, Arbeiter in Wolfsdorf.
Tiegenhof, den 25. Oktober 1929.

Der Dorfihende des Kreisausschusfes.
Nr. 8. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest unter dem Schweinebestande der Käserei Tiege, 

Inhaber Valtinat-Danzig-Langfuhr, ist erloschen.
Tiegenbof, den 22. Oktober 1929.

Der Landrat.
Nr. 9. ------------------

Feuerlöschwesen.
Die zahlreichen Brände der letzten Zeit geben mir 

Veranlassung, die Polizeiverordnung betreffend die Regelung 
des Feuerlöschwesens in den ländlichen Ortschaften des 
Areises Gr. Werder nachstehend auszugsweise nochmals 
zu veröffentlichen und ihre Durchführung den Grtspolizei- 
und Ortsbehörden besonders zur Pflicht zu machen.

Tiegenhof, den 28. Oktober 4929.
Der Landrat.
Abschnitt I.

Umfang des Feuerlöschwesens und Verpflich
tung zum Feuerlöschdienst.

8 P
Der Feuerlöschdienst verpflichtet zu Handdiensten, die 

gespannhaltenden «Anwohner auch zu Spanndiensten.
Die Handdienste umfassen die Hilfeleistung bei jedem 

ausbrechenden Feuer, sowie die Teilnahme an den ange
ordneten Spritzenschauen und Mannschaftsübungen.

Die Spanndienste umfassen die Gestellung der für den 
Feuerlöschdienst erforderlichen Gespanne, Fuhrwerke und 
Lenker sowohl bei ausbrechendem Feuer, wie bei unge
ordneten Spritzenschauen und Nlannschaftsübungen.

Örtlich erstreckt sich die Pflicht zum Feuerlöschdienst 
auf den Wohnort selbst und auf die in dem nachstehenden 
Verzeichnis aufgeführten Ortschaften. Außerhalb des Wohn
ortes ist dann keine Feuerlöschhilfe zu leisten, wenn dem 
Wohnort selbst eine unmittelbare Feuersgefahr z. B. Ge
witter, droht.
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Für auswärtige Brände bestimmt die Polizeibehörde 

die zu entsendenden Löschgeräte und Mannschaften.
§ 2.

Der Feuerlöschdienst liegt ob allen männlichen Ein
wohnern vom vollendeten (6. bis zum vollendeten 60. 
Lebensjahre mit den Ausnahmen des ß 3, sowie den 
Forensen und juristischen Personen und zwar letzteren, inso
weit sie Gespanne für Grundbesitz und Gewerbebetrieb halten.

Befreit von den Feuerlöschdiensten sind:
L von den Hand- und Spanndiensten:

1) pp-
2) die unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten,
2) pp.
H) die Geistlichen, Lehrer und Kirchendiener,
5) die Ärzte, Tierärzte und Apotheker,
6) pp.
7) von dem Bahnpersonal bei den Haupt- und Neben

bahnen; sämtliche Bahnpolizeibeamte ohne Rücksicht auf 
die Art ihres Änstellungsverhältnisses und die im Lo- 
komotiv- und Bahnhofsdienst sowie als Maschinisten und 
Maschinenwärter beschäftigten sonstigen Eisenbahnbe
diensteten,

bei den Kleinbahnen:
die Bahnpolizeibeamten sowie die Bediensteten und stän
digen Arbeiter des Bahnbewachungs-, Zugbegleitungs-, 
Jugbeförderungs-, Bahnhofs- und Kleinbahnschiffs
dienstes, die Maschinisten und Maschinenwärter der Be
triebswerkstätten und der elektrischen Bahnanlagen,

8) die der Staatsbauverwaltung unterstehenden nicht etats- 
mäßigen Bürobeamten der Bauinspektionen und Bau
abteilungen, derMeichselstrombauverwaltung, Besatzungs- 
Mannschaften der Bagger, Feuerschiffe, Dampfer, Taucher
schächte, Motorboote, Fährboote, Barkassen und Prähme, 
die mit der Bedienung der Schleusen, Hebewerke, Brnk- 
ken Mehren, Krähne, Kohlenkippen, Leuchtfeuer, Signale, 
und elektrischen Zentralen beauftragten Personen, die 
Maschinisten und Mäkler von Maschinen, Dampfkessel- 
und Heizungsanlagen, das Aufsichtsperson«! der Bauhöfe 
und Bauhäfen (Merkmeister, Aufseher, Mächter,) die 
Bedienungsmannschaften der Bauhofspritzen sowie die 
mit der Beaufsichtigung und Bewachung von Bauten 
und sonstigen fiskalischen Betrieben beauftragten Personen.

9) diejenigen Personen, welche nachweisen können, daß sie 
ununterbrochen zehn Jahre einer amtlich anerkannten 
freiwilligenFeuerwehr als aktives Mitglied angehört 
haben. Zu 2—9 bezüglich der Spanndienste jedoch nur 
insoweit, als sie nicht Gespanne für Grundbesitz und 
Gewerbebetrieb halten,

8 von den Handdiensten:
alle weiblichen, sowie solche Personen, welche ausweis
lich ärztlichen Zeugnisses oder nach Urteil der Gemeinde
behörden zum Feuerlöschdienst untauglich sind

L von Spanndiensten:
die Besitzer von Postpferden Gestütspferden und hoch
tragenden Stuten hinsichtlich dieser Pferde.

8
Eine Stellvertretung im Feuerlöschdienst ist nur zu

lässig, soweit es sich um die Leistung von Spanndiensten bei 
Uebungen und Schauen handelt.

8 5.
Der Ortsvorsteher setzt nach dem obwaltenden Be

dürfnis die Zahl und Reihenfolge der zu Hand und Spann
diensten verpflichteten fest, von den im Verwattungsjahr, 
das am (.April beginnt und mit dem 3(.März nächsten 
Jahres endigt, zu Hand- und Spanndiensten Verpflichteten 
kann die Geweindebehörds einzelne auf Antrag gegen 
Zahlung von (5.— Mk. für die einzelnen Handdienstpflich
tigen, von (0.— Mk. für den Spanndienst pro Pferd vom 
Feuerlöschdienste befreien. Die Einziehung dieser Beträge 
muß spätestens mit der ersten Steuerzahlung im Verwal- 
tungsjahr erfolgen; anderenfalls bleibt die persönliche Feuer- 

löschdienstpflicht für die ganze Dauer des verwaltungsjahres 
bestehen.

von dem Ortsvorsteher wird ferner alljährlich für die 
Feuerlöschtienstpflichtigen und Hie Gespanne eine Einteilung 
für die verschiedenen Zwecke des Feuerlöschdienstes getroffen, 
über welche jeder einzelne orientiert wird.

8 6.
Auf Erfordern der Polizeibehörde wählt der Orts- 

Vorsteher aus den Feuerlöschdienstpflichtigen geeignet« und 
bereite Personen, welche durch wiederkehrende Uebungen 
für den Feuerlöschdienst besonders vorbereitet werden. Die 
diesen Personen auf ihr Verlangen zu gewährende Vergü
tung wird aus der Gemeindekasse gezahlt.

8 7.
Für Auszeichnung bei der Feuerlöschhilfe durch rasche 

Feuermeldung, schnelles Erscheinen der Gespanne, mutiges 
Handeln und hervorragende persönliche Leistung ist die Ge
meindebehörde berechtigt, Prämien bis zur Höhe von je 
(0-— Mk. zu gewähren.

Abschnitt N.
Einrichtung des Feuerlöschwesens. 

Feuerlöschanstalten
8 s.

Eine jede Ortschaft ist verpflichtet, eine leistungsfähige 
Feuerspritze (Druckwerk) nebst den erforderlichen Schläuchen 
und sonstigem Zubehör zu beschaffen und in gutem Zu
stande zu erhalten.

Ausnahmsweise kann jedoch in kleinen Ortschaften 
auf dem vorgeschriebenen Mege (§ (39 des Zuständig - 
keitsgesetzes) gestattet werden, sich mit anderen Ortschaften 
zur Beschaffung der Spritze zu vereinigen. Für jede Spritze 
wird von der Gemeinde- oder dem Spritzenverbande ein 
Spritzenmeister und ein Stellvertreter bestellt. Der Spritzen
meister, in seiner Abwesenheit d^r Stellvertreter, führen 
das Kommando über die Spritzenleute.

8 9-
Für jedes Gehöft und für jede Eigentümerkate muß 

von dem Eigentümer eine Leiter, ein Feuerhaken und ein 
Feuereimer bereit gehalten werden. Außerdem muß in jeder 
Ortschaft für je sechs Hufen kulmisch mindestens ein Küven 
vorhanden sein.

8 M.
Die Ausbewahrung der Lösch- und Rettungsgeräte 

muß am geeigneten, leicht zugänglichen und möglichst feuer
sicheren Orten und in guter, dem zweckmäßigen Gebrauch 
möglichst erleichternder Ordnung erfolgen.

Die Polizeibehörde trifft Anordnungen über die Auf
bewahrung der Schlüssel zu den Räumen, in denen die 
Lösch- und Rettungsgerätschaften untergebracht sind.

8 U-
Die im § 9 bezeichneten Löschgeräte hat jeder Haus

besitzer bereit zu halten und nötigenfalls auf die Brand
stelle zu bringen.

8 (2.
Bei Ausbruch eines Feuers hat jedermann die in seinem 

Privateigentum befindlichen Brunnen, Teiche, Masfervor- 
räte, Masseranlagen, Wasserleitungen und dergleichen den 
Löschmannschaften zur Verfügung zu stellen und ihnen das 
Betreten seiner prioatgrundstücke insoweit zu gestatten, als 
erforderlich ist, um auf kürzestem Mege zu den wasserent- 
nahmestellen zu gelangen oder um den Angriff auf das 
Feuer zu bewirken.

8 12.
Bei Feuer zur Nachtzeit ist in denjenigen Straßen und 

Megen, welche zur Brandstelle führen, oder in der Nähe 
belegen sind, jeder Hausbesitzer nach allgemein zu treffen
der Anordnung oder auf besonderes Erfordern der Poli
zeibehörde verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß entweder 
eine brennende Laterne an seinem Hause befestigt oder 
wenigstens Fenster genügend erleuchtet werden.
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Bei Feuer in strenger Aalte sind diejenigen Gewerbe

treibenden, welche zu ihrem Gewerbe einer größeren Feue- 
rung bedürfen, und auch die in der Nähe der Brandstelle 
vorhandenen Hausbesitzer und Haushaltungsvorstände auf 
Erfordern der Polizeibehörde verpflichtet, heißes IVasser 
zur Verfügung der Feuerlöschmannschaften bereit zu halten.

Ebenso sind die Drtsvorsteher verpflichtet, dafür zu 
sorgen, daß während des Winters in wenigstens einem 
Dorfteich oder Graben eine Wuhne offen gehalten wird.

Bei Glatteis sind die Zuwege zur Brandstelle auf Er
fordern der Polizeibehörde von den Besitzern der angren
zenden Grundstücke init abstumpfendemMaterial zu bestreuen.

8 14-
Alljährlich müssen zwei vorher anzusagende Revisionen 

der Lösch- und Rettungsgerätschaften, nötigenfalls mit 
Mannschaftsübungen, stattfinden, außerdem auf Erfordern 
der Aufsichtsbehörde oder der von ihr Beauftragten sonstige 
Revisionen; auf die Revision findet 8 ( Anwendung, eben
so sinngemäß ß (6.

8 Regelung des Feuerlöschdienstes.
8 15.

Jeder, der den Ausbruch eines in der Nähe entstehen
den Feuers bemerkt, ist verpflichtet, hiervon sogleich dem 
Drtsvorsteher Anzeige zu machen, wenn es sich um eine 
geschlossene Ortschaft handelt oder wenn der Gemeinde
vorsteher in der Nähe wohnt, muß er auch sofort Feuer
lärm machen.

Falscher Feuerlärm wird bestraft.
Beim Ausbruch von Feuer während der Nacht liegt 

insbesondere den Nachwächtern die Verpflichtung ob, die 
Aunde von dem Ausbruch des Feuers unter Bezeichnung 
der Brandstelle möglichst schnell zu verbreiten und dem 
Polizeiverwalter bezw. dessen Stellvertreter und dem Führer 
der Feuerwehr unverzüglich Anzeige zu erstatten.

Bei Schornsteinbränden hat der Nachtwächter außer
dem sofort den (am Orte wohnhaften) Schornsteinfeger
meister Herbeizurufen.

8 16.
Auf den Feuerlärm haben sich die einqeteilten Feuer- 

löschdienstpflichtigen und die Gespanne (W 2H und 25) 
schleunigst an den Gestellungsort zu begeben.

8 17.
In jedem Amtsbezirk wird die Feuerpolizei von dem 

Amtsvorsteher verwaltet. Der Amtsvorsteher oder sein Stell
vertreter hat sich bei einem entstehenden Brande sofort 
nach der Brandstelle zu begeben. Solange die Drtspolizn 
nicht vertreten ist, liegen dem Drtsvorsteher des Brand
ortes die polizeilichen Pflichten ob.

8 18.
Der Amtsoorsteher oder sein Stellvertreter (H (7) leitet 

die Löscharbeiten und trifft die zur Verhinderung der Aus
breitung des Feuers und zur Rettung von Menschen und 
Sachen nötigen Anordnungen. Er hat ferner darauf zu 
sehen, daß die zur Hilfeleistung verpflichteten Ortschaften 
mit sämtlichen dazu bestimmten Mannschaften und Lösch- 
gerätschaften zur Stelle sind.

Die Tätigkeit des Amtsvorstehers hört auf, sobald das 
Feuer gelöscht oder eine Verbreitung desselben nicht mehr 
zu befürchten ist oder sobald der Landrat auf der Brand
stelle eintrifft und die weiteren Anordnungen übernimmt.

8 19-
Aein Feuerlöschdienstpflichtiger darf ohne Erlaubnis 

des Amtsvorstehers oder seines Stellvertreters seinen an
gewiesenen Platz bei der Löschhilfe und später die Brand
stelle verlassen. Das gleiche gilt für Fuhrwerke, Gespanne 
und Lenker.

8 20.
Ist ein Brand soweit gelöscht, daß ein nochmaliges 

Auflodern des Feuers nicht zu erwarten steht, so überträgt 
der Amtsvorsteher dem Ortsvorsteher des Brandortes die 
weitere Sorge für dieBewachung und Ausräumung der Brand

stelle. Er veranlaßt die Zählung und den Aufruf der an» 
wesenden Mannschaften und läßt die fehlenden sowie die
jenigen verzeichnen, welche sich entweder besonders hervor
getan oder welche sich ungehorsam gezeigt haben. Die Be
wohner der entfernten Ortschaften sind vorzugsweise zu 
entlassen.

Der Amtsvorsteher bestellt demnächst die erforderlichen 
Wachen und sorgt dafür, daß eine genügende Anzahl mit 
Wasser gefüllter Aüven bei der Brandstelle verbleibt. Er 
sorgt ferner für die Ablösung der Mannschaften und später 
für die Ausräumung der Brandstelle.

8 2(.
Personen, welche am Löschdienst nicht beteiligt find, ist 

der Aufenthalt an der Brandstelle verboten.

8 22.
Branntwein darf ohne Erlaubnis der Polizeibehörde 

während der Dauer des Feuers in einem Umkreise von 
500 Metern von der Brandstelle weder feilgeboten noch 
abgegeben werden. Schankstätten für Branntwein müssen 
in diesem Umkreis geschlossen gehalten werden. Ausnahmen 
bestimmt die Polizeibehörde.

Abschnitt M. 
Feuerwehren.

8 23.
Die Gemeinden können nach Maßgabe eines zu er

lassenden Drtsfiatuts in ihrem Auftrage und an ihrer Stelle 
den Feuerlöschdienst leisten lassen:

s) von einer amtlich anerkannten freiwilligen Feuerwehr, 
b) von einer Pflichtfeuerwehr (als Feuerlöschreserve), 

Die Feuerwehren gelten als Schutzwehren im Sinne des K 
((3 St. G. B.

8 24.
Als „freiwillige Feuerwehren' gelten die als solche 

von dem Regierungspräsidenten stets widerruflich aner
kannten Wehren, sie regeln ihren Dienstbetrieb selbständig. 
Sie erhalten Abzeichen, die im Dienst anzulegen sind. Dem 
Führer (Kommandeur) der amtlich anerkannten Feuerwehr 
ist bei allen wesentlichen einschlägigen Anordnungen Gele
genheit zur Aeußerung vorher zu gewähren. Zar Wahl der 
mit Kommandogewalt ausgerüsteten Beamten der freiwilli
gen Feuerwehr ist die Zustimmung des polizeiverwalters 
erforderlich. Versagt die freiwillige Feuerwehr ihren Dienst, 
so hört dieselbe mit diesem Moment auf als freiwillige 
Feuerwehr im Sinne des Drtsstatuts, Organ des öffent
lichen Feuerlöschdienstes zu sein; in diesem Falle tritt sofort 
für jedes bisherige Mitglied derselben die allgemeine Ver
pflichtung zum Feuerlöschdienst ein. Die gleiche Folge tritt 
ohne Verzug für denjenigen Feuerwehrmann ein, der sich 
weigert, die ihm von seinem Kommandeur erteilten Be
fehle auszuführen.

8 25.
Die Feuerlöschpflichtigen bezw. die aus ihnen gebil

deten Abteilungen (Rettungs-, Druck-, Wasser- oder Grd- 
nungsmannschaften) stehen unter dem einheitlichen Kom
mando des Oberführers der Pflichtfeuerwehr, der in Ab- 
wesenheitsfällen von dem dienstältesten Abteilungsführer 
vertreten wird.

Der Oberführer wird von der Gemeindebehörde auf 
die Dauer von 6 Jahren gewählt und verwaltet sein Amt 
ehrenamtlich.

Für den Dienst der Gespanne ist geeignetenfalls ein 
Reihendienst einzurichten und durch Anschlag bekannt zu 
machen. Die Vorspannleistung zu auswärtigen Bränden 
wird aus der Gemeindekasse vergütet mit 2,25 M. für je 
71/2 km pro Pferd. Die hierfür aufgewendeten Beträge, 
sowie die Kosten für Reinigung, Reparatur oder Ersatz 
von Geräten können von der Gemeinde, welcher Hilfe ge
leistet ist, zurückverlangt werden. Im übrigen findet die Be
stimmung des § 5 Abs. 2 Anwendung.
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8 26.

Auf der Brandstelle werden vorbehaltlich der dem 
Polizeiverwalter bezw. seinem Stellvertreter als gesetzlich 
verordneten Träger der Feuerpolizei zustehenden Befugnisse, 
die zur Löschung des Feuers und zur Rettung von Men
schen erforderlichen Maßregeln, im Falle der Begründung 
einer freiwilligen Feuerwehr von dem Kommando dieser 
Wehr, angeordnet. Diesen Anordnungen hat jeder, auch 
Oberführer, Abteilungsführer, und jedes Mitglied der 
pflichtfeuerwehr Folge zu leisten. Anordnungen zum (An
reißen von Gebäuden, die noch nicht vom Feuer ergriffen 
sind, bedürfen der Zustimmung des Polizeiverwalters. Ar
beiten auf einer Brandstelle mehrere freiwillige Feuerwehren, 
so hat der Kommandeur der zuerst erschienenen das Kom
mando.

8 27.
Nach gedämpfter Feuersbrunst muß auf der Brand

stelle nach Bestimmung des Kommandeurs der freiwilligen 
Feuerwehr die erforderliche Mannschaft nebst Löschgeräten 
und Gespannen als Brandwache solange zurückbleiben, bis 
keine Gefahr mehr zu befürchten ist und der Befehl zum 
Verlassen der Brandstelle gegeben wird.

Abschnitt IV.
Schlutzbestimmungen.

8 28.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung 

werden mit Geldstrafe bis zum Betrage von dreißig Mark, 
an deren Stelle im Nnvermögensfalle verhältnismäßige 
Haftstrafe tritt, bestraft, sofern nicht strengere Strafoor- 
schriften zur Anwendung gelangen.

Übersicht über die Verpflichtung zur Hilfeleistung 
bei Bränden.

Wenn Feuer ist in: so kommen zur Hilfe

Amtsbezirk Schönau
t. Dammfelde Schönau 

Stadtfelde 
Kalthof

2. Schönau Mielenz 
Wernersdorf 
Dammfelde 
Stadtfelde

3. Stadtfelde Dammfelde 
Schönau 
Kalthof

Amtsbezirk Wernersdorf
H. pieckel Wernersdorf 

Al. Montau
5. Al. Montau Wernersdorf 

Gr. Montau 
Mielenz

6. Wernersdorf Schönau
Al. Montau
Mielenz

Amtsbezirk Gnojau
7. Altmünsterberg Gnojau 

Mielenz 
Simonsdorf

8. Gnojau Altmünsterberg

9- Mielenz

Simonsdorf 
Aunzendorf 
Schönau 
Altmünsterberg 
Wernersdorf 
Gr. Montau
Al. Montau

W. Simonsdorf Altenau
Altmünsterberg 
Gnojau

Amtsbezirk Kunzendorf
s s. Altweichsel Ließau 

Aunzendorf 
Biesterfelde

s2. Aunzendorf Gnojau 
Altweichsel

f3. Gr. Montau
Biesterfelde 
Al. Montau
Mielenz 
Biesterfelde

lH. Biesterfelde Gr. Montau 
Allweichsel 
Aunzendorf

Amtsbezirk Ließau

Gr. Lichtenau

1,5. Damerau Al. Lichtenau

s6. Al. Lichtenau

Gr. Lichtenau 
Barendt 
Ließau 
Ließau

s7. Ließau

Gr. Lichtenau 
Damerau 
Altweichsel

Amtsbezirk

Damerau
Al. Lichtenau

Gr. Lichtenau
s8. Gr. Lichtenau Trappenfelde

s9. Altenau

Trampenau 
Parschau 
Damerau 
A>. Lichtenau 
Heubuden

20. parschau

Trappenfelde 
Simonsdorf 
Trampenau

2^. Trappenfelde

prangenau 
pordenau 
Gr. Lichtenau 
Heubuden
Trampenau 
Altenau

Amtsbezirk Warnau
22. Hsubuden Warnau

Tralau 
Trappenfelde 
Altenau

25. Warnau Tragheim
Tralau 
Heubuden 
Aalthof

Amtsbezirk Tralau
2H. Eichwalde Zrrgang

Tannsee 
Brodsack 
Leske 
Tralau

25. Leske Tralau 
Eichwalde 
Trampenau 
Stadt Neuteich

26. Tralau Warnau 
Eichwalde 
Leske 
Heubuden

27. Trampenau Leske 
Neuteichsdorf 
parschau 
Gr. Lichtenau 
Trappenfelde 
Stadt Neuteich
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Amtsbezirk Neuteichsdorf

28. Bröske Neuteichsdorf 
Mierau 
Tadekopp 
Neunhuben

29. AAerau Neuteichsdorf
Bröske
Stadt Neuteich

30. Neuteichsdorf RAerau
Bröske
Trampenau 
Stadt Neuteich 
Neuteicherhinterfeld

Amtsbezirk Barendt
3^. Barendt Damerau

pa-schau
32. palschau Barendt

pordenau 
Neukirch

33. pordenau parschau
Prangenau 
Neukirch 
palschau

Amtsbezirk Neukirch
3^. Neukirch Pordenau

prangenau 
Schönhorst 
palschau

35. Neuteicherhinterfeld prangenau
Neuteichsdorf 
Ladekopp

36. prangenau Neukirch
Schönhorst 
parschau 
pordenau 
Neuteicherhinterfeld

37. Schönhorst prangenau
Neukirch 
Schöileberg

Amtsbezirk Schöneberg
38. Schöneberg Schönsee

Neumünsterberg 
Schönhorst

39- Schönsee Schöneberg
Neunhuben 
Neunlünsterberg

Amtsbezirk Barenhof

Neuteicherwalde 
Beiershorst

-0. Barenhof Neumünsterberg 
Bärwalde 
vierzehnhuben

4 s. Bärwalde Neumünsterberg 
Barenhof 
vierzehnhuben 
Vogtei 
Fürstenwerder

42. Neumünsterberg Schöneberg 
Schönnsee 
Barenhof 
Bärwalde

43. Neuteicherwalde vierzehnhuben 
Drlofferfelde 
Altebabke 
Besershorst

44. Vierzehnhuben Bärwalde 
Barenhof 
vogtei 
Altebabke

45. Vogtei Bärwalde
Brunau 
Iankendorf 
Altebabke 
Vierzehnhuben

Amtsbezirk Fürstenwerder
46. Fürstenweider Bärwalde

Iankendorf 
Brunau

Amtsbezirk Obere Scharpau

Amtsbezirk Niedere Scharpau
55. Holm Stobbendorf

Altendorf
56. Tiegenort Rehwalde

Altendorf

47. Altebabke Beiershorst

48. Beiershorst

Neuteicherwalde 
vierzehnhuben 
Vogtei 
Altebabke

^9. Brunau

Neuteicherwalde 
vierzehnhuben 
Fürstenwerder

50. Iankendorf

Iankendorf 
Vogtei 
Aüchwerder 
Scharpau 
Fürstenwerdt-r

5^. Ralteherberge

Brunau 
Vogtei 
Aüchwerder

52. Rüchwerder

Scharpau 
Rehwalde 
Brunau

55. Rehwalde

Scharpau 
Aalteherberge 
Aalteherberge

54. Scharpau

Scharpau 
Tiegenort 
Brunau
Aüchwerder 
Aalteherberge 
Rehwalde

Amtsbezirk Petershagen
57. Petershagen 2lltendorf 

Reinland 
Tiegenhagen

58. Altendorf Stobbendorf 
Petershagen

59 pletzendorf Reinland 
petershagen 
Stadt Tiegenhof

60. Reinland pletzendorf 
Petershagen 
Neustädterwald

6 s. Stsbbendorf Altendorf 
k)olm

Amtsbezirk Tiegenhagen
62. platenhof Drlofferfelde 

Reimerswalde
Tiegenhagen
Stadt Tiegenhof

63. Reimerswalde Tiegenhagen 
platenhof 
Drlofferfelde

64. Tiegenhagen Reimerswalde 
platenhof 
Tiegenort 
Petershagen
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Amtsbezirk Ladekopp

65. Ladekopp Orloff 
pietzkendorf

66. Neunhuben

Tiege 
Bröske 
Neunhuben 
Ladekopp

67. Orloff

Schönste 
Bröske 
Orlofferfelde

68. Orlofferfelde

pietzkendorf 
Tiege 
Ladekopp 
Stadt Tiege,lhof 
Orloff

69. j)ietzkendorf

j)ietzkendorf 
Reimerswalde 
platenhof 
Neuteicherwalde 
Stadt Tiegenhof 
Orloff

70. Tiege

Orlofferfelde 
Ladekopp 
Neuteicherwalde 
Orloff
Ladekopp 
Mierau 
Marienau

Amtsbezirk Marienau
7 s. Marienau Rückenau

Tiege 
Niedau 
Brodsack 
AI. Mausdorf

72 , Rückenau Marienau
Stadt Tiegenhof 
Fürstenau 
AI. Mausdorf

Amtsbezirk Tannsee

Herrenhageiu 
Tragheim 
Aatthof

75. Brodsack Tannsee 
Eichwalde 
Marienau
Stadt Neuteich

7^. Lindenau Al. Lesewitz 
Halbstadt 
Niedau 
Tannsee 
Gr. Mausdorf

75. Niedau Tannsee 
Lindenau 
Marienau 
Gr. Mausdorf

76. Tannsee Al. Lesewitz 
Lindenau 
Niedau 
Brodsack 
Eichwalde 
Jrrgang

Amtsbezirk Lesewitz
77. Herrenhagen Aaminke 

Blumstein 
Schadwalde 
Gr. Lesewi^

78. Jrrgang Tragheim 
Gr. Lesewitz 
Tannsee
Eichwalde

79- Aaminke Blumstein

80. Gr. Lesewitz Herrenhagen

8s. Al. Lesewitz

Al. Lesewitz 
Jrrgang 
Tragheim 
halbstadt

82. Tragheim

Lindenau
Tannsee 
Gr. Lesewitz 
Aaminke
Gr. Lesewitz
Jrrgang 
Warnau

Amtsbezirk Schadwalde
83. Blumstein schadwalde 

Herrenhagen 
Aaminke

8H. Halbstadt Lindenau
Al. Lesewitz
lviedau
Schadwalde

85. Schadwalde halbstadt
Herrenhagen
Blumstein

86. wiedau halbstadt
Lupushorst
horsterbusch

Amtsbezirk Gr. Mausdorf
87. Gr. Mausdorf Lupushorst

Lindenau
Niedau

88. Lupushorst Gr. Mausdorf
Arebsfelde
wiedau

89. Horsterbusch Einlage
wiedau

Amtsbezirk Einlage
90. Einlage Horsterbusch

Zeyer
Lakendorf

Amtsbezirk Fürstenau
9 s. Fürstenau Al. Mausdorf 

Rosenort

92. Rosenort

Arebsfelde 
Rückenau 
Tiegenhof
Fürstenau
Lakendorf 
Al. Mausdorf 
Arebsfelde

93. Lakendorf Arebsfelde 
Neulanghorst 
Rosenort 
Einlage

94- Al. Mausdorf Arebsfelde 
Fürstenau 
Rosenort 
Rückenau 
Marienau

95. Arebsfelde Lakendorf
Al. Mausdorf 
Lupushorst 
Fürstenau 
Rosenort

Amtsbezirk Jungfer
YS. Jungfer Neufiädterwald

Aeitlau
Neudorf
AI. Mausdorferweide
Walldorf
Schlangenhaken
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97. Neustädterwald Jungfer 
Aeitlau
Walldorf 
Reinland

98. Walldorf Jungfer
Aeitlau 
Neustädterwald 
Al. Mausdorferweide

99. Aeitlau Jungfer
Al. Nkausdorferweide
Walldorf
Neustädterwald

100. Neulanghorst A>. Nkausdorferweide
Neudorf
Walldorf 
kakendorf

101. Al. Nkausdorferweide Neudorf 
Jungfer 
Aeitlau 
Walldorf 
Neulanghorst

102. Neudorf Stuba
Al. Nkausdorferweide
Jungfer
Neulanghorst 
Zeyersvorderkampen 
Schlangenhaken

Amtsbezirk Zeyer
103. Ziyer Ginlage

Stuba
Zeyersvorderkampen

10H. Stuba Zeyer
Neudorf
Zeyersvorderkampen

105. Zeyersvorderkampen JunZfer 
Neudorf 
Stuba 
Zeyer 
Schlangenhaken

106. Schlangenhaken Jungfer
' Zeyersvorderkampen 

Neudorf
Amtsbezirk Grenzdorf

t07. Grenzdorf A Grenzdorf B
^08. Grenzdorf B Grenzdorf A
^09. Stadt Neuteich Neuteichsdorf 

Brodsack 
Nkierau 
Leske 
Trampenau

^0. Stadt Tiegenhof j)latenhof 
pletzendorf 
Grloff 
Gclofferfelde 
Rückenau 
Fürstenau

Gemeinde Aalthof Dammfelde 
Stadtfelde 
Warnau 
Aaminke

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Durch Verfügung der Schulabteilung des Senats der Freien Stadt 
Danzig bin ich bis zum N- Dezember d. Js. beurlaubt worden. Mein 
Vertreter ist Schulrat Sasse-Langfuhr, am Johannisberg 9, an den 
ich alle dringenden Angelegenheit zu senden bitte.

Danzig-St. Albrecht, den 1. November 1929.
Bidder

Schulrat.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
„ Beglaubigte Abschrift desprotokolls einer Gemeinde-

sitzung.
4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältuisse eines Hilfs

bedürftigen.
ös.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

10. Jagopachtvertrag.
11. Antrags-und Fragebogen auf Erwerbslosenunter' 

stützung.
12. neu Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbslose.
l22. Zahlungsliste über Erwerbslosen-Unterstützung.
12d. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
lZ-Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
1 ̂ .Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner.
1^2. Zahlungslrste über Kleinrentner-Unterstützungen, 
lö.
16. Steuerzettel u.^Zuittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Geffentliche Steuermahnung.
19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung-
20. Pfändungsbefehl.
2; . Zustellungsurkunde.
22. Pfändungsprotokoll
23. pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
2^ . Versteierungsprotokott.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu« 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29g. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner. 
Abt. 0 Nr. 30. Melderegister.

51. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32sZuzugsmeldung.
32dFortzugsmelSung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Hohe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
„ „ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
„ „ 36a.Aerztl. Behandlu,:gsschein für Kriegshinterbliebene.
, , ,, ,, 3öl).Zahn- ,, ,, ,,

Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
12. Strafverfolgung.
13. verantwortliche Vernehmung.

Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland 
16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strafaktenbogen.
18. paßverlLngerungsschein.
18a. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlnngen.
20. Bauerlaubnis.
20a. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsscheiu.



117 —
Für SchirbsinLiitte*:

Abt. Schiedsm. Nr. s. Vorladung für den Kläger.
„ 2. Vorladung für den verklagten.
. „ „ 3. Attest.

Die Zerren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugebeu.

R. Pech 6 W. Nichert, Neuteich.

Ein
Geldschrank,

eingerichtet zum Einmauern, 
passend für Gemeindever
waltungen, steht zum Verkauf.

Magistrat Tiegenhof.

Ansichtskarten
von Neuteich «nd Um
gebung in ca. 40 Ausnahmen 
empfiehlt

Pech« Welt, MW.

>U. k'soki L F

SS

l'slsfon I^Ir. LOS

sss l-Sist>_tngsfZ^ig >-t.
sllst's^SNI^SlsOlDlioI^S^ IDl'^O^- 

ssosiSt^, S!t^- tu. s^t'SiLlistS^,
Kslslogs, ^Silsos-tt'ifiS^ t_iricij
8NOSO>^0t"Sl^, sX/IsssS^S^fl^gSri, s^Ot'r-rit-lISt'S

-H

SoOl^iisncUg.,^'ormuIsrIsgSr,SlSrS<r1Vpi^ 
i-istsrung von Oruerksrirsitsn jscisr X<r1 u. <Zrv6s 

scriinsOsIsris.

Hierdurch teilen wir ergebenst mit, daß wir die 
hiesige Platzvertretung des Verlages Guido Hacke- 
bei! A. G. übernommen haben. In unserer Buch- 

' Handlung werden stets am Erscheinungstage die 
Zeitschriften:
Hackebeils Illustrierte, I.Z.(IllustrierteZeitung), 
Für s Haus, Iung-Mädchen-Post, Danziger

Hausfrau, Deutsche Stimmen, 
vorrätig sein, die wir aus Wunsch unserer verehrten 
Kundschaft auf dem Lande auch zusenden. — Die 

- Anfänge der laufenden Romane sind bei uns er
hältlich. — Schnittmuster sind stets schnellstens lieferbar.

Wir machen besonders auf Hackebeil'sFarben- 
wunder aufmerksam, eine neue Technik, durch die 
mit dem Bügeleisen wasch- und lichtechte Farben- 
Muster auf jeden Hellen Stoff übertragbar sind. 
Muster liegen zur Ansicht aus, die Anleitung ist 
ebenso wie andere Handarbeitsvorlagen bei uns 
erhältlich.

R. Pech L W. Nichert,
Verlag der Neuteicher Zeitung.

I Neuteich
Heimatbuch 

von Oberlehrer H. Lettau 

soeben erschienen. 
Preis 4,50 GW.

Bei Abnahme von 10 Stück 1 Frei-Exemplar. 
Verlag:

R. Pech L W. Nichert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Nichert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,30 Danziger Gulden.

Nr. 45 Neuteich, den 8. November 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS

Nr. 1. ------------------
Verkehr auf ttunstftrahen (Chausseen).
Immer wiederkehrende Verstöße gegen die zum Schutze der 

Kunststraßen erlassenen Vorschriften geben Veranlassung, die betreffen
den Bestimmungen nachstehend erneut zur öffentlichen Kenntnis zu 
bringen.

Die Vrtspolizeibehörden, die Landjägerämter und Schupokomman
dos des Kreises werden ersucht, die Innehaltung dieser Bestimmungen 
zu überwachen.

Tiegenhof, den 29. Oktober (929.
Der Landrat.

s) Versv-irrrits -rir Verketzv «ttf den rrnnst- 
strsrtzen vorn 17. rNL*z 18S9 <G S. 80).

8 9-
Auf allen Kunststraßen ohne Unterschied darf mit keinem Fuhr

werk gefahren werden, an dessen Radfelgen
(. die Köpfe der Radnägel, Stifte oder Schrauben nicht eingelassen 

sind, sondern vorstehen, oder
2. der Beschlag so konstruiert ist, daß er keine gerade Oberfläche 

bildet.
Das letzte verbot (zu 2) findet jedoch auf solche Radbeschläge 

nicht Anwendung, welche bloß infolge der Abnutzung eine gewölbte 
Oberfläche angenommen haben.

8 lo.
Es darf auf keiner Kunststraße mit einer mehr als 9 Fuß (2,82 m) 

breiten Ladung gefahren werden.
8 n-

Die Zugtiere an den auf den Kunststraßen fahrenden Fuhrwerken 
dürfen nicht mit solchen Hufeisen versehen sein, deren Stollen mehr 
als V» Zoll (zirka (7 mm) über die Hufeisenfläche heroorragen.

8 12.
Das Spurhalten auf den Kunststraßen wird hierdurch untersagt, 

d) Zusätzliche Vorschriften zum Tnrif zuv GrchebnnK 
-es Lh«nffeeset-e» vom 29 Levrnnr 1840 (G. S. 94)

9. Holz darf auf Lhauffeen nicht geschleppt, Pflüge, Eggen und ähn
liche Gegenstände dürfen darauf nur auf Schleifen fortgeschafft 
werden.

(0. Wer, um zu hemmen, das Umdrehen der Räder nicht bloß in 
seiner Schnelligkeit zu vermindern, sondern völlig hindern will, 
darf sich dazu auf Lhauffeen nur der Hemmschuhe mit ebener 
Unterfläche bedienen. Die Anwendung von Klapxerstöcken, ingleichen 
das Anhängen und Schleifen schwerer Gegenstände am Hinterteile 
des Wagens ist verboten.

(2. Niemand darf auf der Fahrbahn, den Brücken, den Banketts, oder 
in den Seitengräben Vieh füttern oder anbinden oder dasselbe 
auf den Banketts, Böschungen oder in den Seitengräben laufen 
oder weiden lassen oder treiben. Es ist verboten, auf den Ban
ketts, den Böschungen und in den Gräben zu fahren oder zu 
reiten oder auf dew Böschungen oder in den Gräben zu gehen.

(5. Beim Fahren dürfen niemals mehr als zwei Fuhrwerke anein
ander gebunden sein.

e) Gesetz betreffe,,- -e„ Verkehr «nf ttnnststrntze,, 
Vom 20. 0 87. (G. S. SOI).

8 1-
Bei dem Befahren der Kunststraßen soll an allen Last- und 

Frachtsuhrwerken der Beschlag der Radfelgen eine Breite von min
destens 5 cm haben. Ausgenommen sind diejenigen Fuhrwerke, deren 
Gesamtgewicht einschließlich Ladung nicht mehr als (000 beträgt.

8 2.
Das höchste zulässige Ladungsgewicht beträgt bet einer Breite der 

Felgenbeschläge von
5 bis sVs cm 2000 kx
LVs „ (0 2500

(0 ,, (5 „ . 5000
(5 cm und darüber . 7500

8 2.
Ladungsgewichte von mehr als 7500 dürfen nur dann, wenn 

die Ladung aus einer unteilbaren Last besteht und nur unter Ge
nehmigung der Staßenverwaltung und Innehaltung der von derselben 
gestellten Bedingungen transportiert werden.

8
Für zweirädrige Fuhrwerke und für solche Kippwagen, bei denen 

das Hauptgewicht der Ladung auf zwei Rädern ruht, ist nur die 
Hälfte des im H 2 vorgesehenen höchsten Ladungsgewichts gestattet, 
jedoch darf bei einer Breite der Felgenbeschläge von (5 cm und mehr 
das Ladungsgewicht bis 7500 betragen

8 7.
Die Fübrer der die Kunststraßen befahrenden Last- und Fracht- 

fuhrwerke sind verpflichtet, den Lhauffeeaufsichtsbeamten sowie den 
Polizeibeamten und Gendarmen auf Erfordern das Gewicht der Ladung 
anzugeben und glaubhaft nachzuweisen. Können oder wollen sie diesen 
Nachweis nicht führen, so sind sie verpflichtet, in Begleitung des Be
amten ihr Fuhrwerk bis zu dem nächsten in der Richtung ihrer 
Reise liegenden Ort zu fahren, an welchem die Ermittelung des Ge
wichts erfolgen kann, um dort die Ermittelung vornehmen zu lassen.

wird eine Überschreitung des zulässigen Gewichts festgestellt, 
so fallen die Kosten der Ermittelung dem Führer zur Last. Die durch 
die Ausmittelung des Gewichts entstehenden Kosten sind vorläufig von 
derjenigen Verwaltung zu tragen, auf deren Straße das Fuhrwerk 
angehalten ist.

Gegen die Verwaltung steht dem Führer wegen des durch die 
Ermittelung des Gewichts verursachten Aufenthalts ein Entschädigungs
anspruch in keinem Falle zu.

8 io.
Zuwiderhandlungen . . werden mit Geldstrafe bis zu (00 

Mark bestraft.
Für die Geldstrafe und die Kosten, zu denen der Führer eines 

Fuhrwerks verurteilt wird, sind im Falle des Unvermögens des ver
urteilten die Eigentümer des Fuhrwerks und der Bespannung als 
solidarisch haftbar zu erklären.
Nr. 2. ------------------

pottzeiverordnung.
Auf Grund des H 6 des Gesetzes über die polizeioerwaltung vom 

((. 3. (850 (G. s. s. 265) und des tz 142 des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom zo. 7. (683 (G. S. S. 195) sowie 
des ß 23 der Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 
3. 2. (9(0 (R. G. Bl. S. 389) und des Geldstrafengesetzes vom 
28. 9. (923 999
23 (92^^^ G' Sl- wird unter Zustimmung des Kreis
ausschusses hiermit folgendes verordnet:

8 1.
Der Verkehr mit Lastkraftwagen, deren Gesamtgewicht (einschl. 

Ladung) 5 Tonnen überschreitet, oder deren Radkränze nicht mit 
Gummi oder einem anderen elastischen Stoff bereift sind, wird hier
durch auf den nachstehenden Schotterstraßen des Kreises Gr. Werder 
wegen zu geringer Tragfähigkeit der Fahrbahn verboten.

(.Neuteich—prangenau—Neukirch—Schöneberg mit Abzweigungen 
Neuteicherhinterfeld—Ladekopp und nach palschau.

2. Tiegenhof—Tiegenort—Elbinger Weichsel mit Abzweigung
Tiegenort—Holm.

3. Ladekopp—Marienau—Brodsack mit Abzweigung Marienau— 
Rückenau.
Orlofferfelde—Fürstenwerder.

5. Tiegenhof—Jungfer—Zeyersvorderkampen.
6. Lakendorf—Krcbsfelde.
7. Kl. Mausdorf—Gr. Mausdorf mit Abzweigung nach Niedau.
8. Gr. Lesewitz—Lhauffee Tannsee—Lindenau.
9. Kalthof—warnau—Tralau—Trampenau.

(0. Gnojau—Simonsdorf—Kl. Lichtenau.
((. Simonsdorf—Trappenfelde.
(2.Klossowo—Försterei Kl. Montan.

Das gleiche gilt für mit Zugmaschinen gezogene Lastwagen und 
Anhängewagen von Lastkraftwagen.

Der Kreisausschuß kann für einzelne Wagen und einzelne Strecken 
Ausnahmen gestatten.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden auf Grund 

des Z 2( des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 
3. 5. (909 (R. G. Bl. S. ^37) mit Geldstrafe bis zu 300.—Gulden, 
anderen Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Haft tritt, bestraft.
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8 s.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im 

Kreisblatt in Kraft.
Tiegenhof, den 9. Oktober 4926.

Der Landrat.
vorstehende Polizeiverordnung wird hiermit erneut veröffentlicht. 
Tiegenhof, den 30. Oktober 1929.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Reinigung öffentlicher Wege.
Es besteht Veranlassung, erneut auf die Bestimmungen des Ge

setzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 4- 7. 1942 (Ges. S. 
S. 487) hinzuweisen. Danach obliegt die polizeimäßige Reinigung der 
inirsVtzalb -er geschlossen«,* Ortschaften belegenen Wege 
derjenigen Gemeinde, zu deren Bezirk der weg gehört. Die polizei
mäßige Reinigung umfaßt auch die Schneeräumung und gilt eben
falls fnv Lhansseen innerhalb -er Ortslage. Es genügt 
nicht, daß der Schlamm nur zusammengekratzt wird, sondern er muß 
auch abgefahren werden. Die Fußsteige müssen eine genügende 
Sandschüttung erhalten.

Soweit die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung besteht, 
tritt die Pflicht des Wegebauxflichtigen zur Reinigung der Wege aus 
Verkehrsrücksichten nicht ein. Durch ein von der Gemeinde zu er
lassendes Ortsstatut kann die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reini
gung den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke auferlegt wer
den. Das Ortsstatut bedarf der Zustimmung der Grtsxolizeibehörde, 
sowie der Genehmigung des Kreisausschuffes.

Die Uni ts Vorsteher nir- LatttFägov des
Kreises ersuche ich, eine strenge Üeberwachung auszuüben. Gegen 
säumige Gemeinden ist fristlos des zuständigen Amtsvorstehers mit 
den gesetzlichen Zwangsmitteln vorzugehen.

Tiegenhos, den 4. November 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. - ----------------

Ausbildung von Spritzenmeistern.
In der Hauptversammlung des Kreisfeuerwehroerbandes am 

34. 40- d. Is. ist es als dringend erwünscht bezeichnet worden, daß 
zu den bei der Berufsfeuerwehr in Elbing stattfindenden Spritzen
meisterkursen möglichst viele Teilnehmer von den demKreisfeuerwehrver- 
band angeschloffenen Gemeinden entsandt werden. Ich weise deshalb 
nochmals auf meine im Kreisblatt Nr. -3 unter Ziffer 2 veröffent
lichte Bekanntmachung hin und ersuche Anmeldungen

spätestens bis zum 1v. Dezenibev -. Is 
hierher einzureichen.

Tiegenhof, den November 4929.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisseuerwehr- 
verbandes

Nr. 5. ------------------
Rbgabe von Zeuerlöschmaterial.

Der Kreisfeuerwehrverband gibt an die ihm angeschlossenen 
Gemeinden und freiwilligen Feuerwehren Schlauchmaterial und 
Kuppelungen zu einem verbilligten preise ab. Die Ermäßigung, die 
aus Verbandsmitteln fließt, beträgt ei; Drittel bis zur Hälfte der 
Selbstkosten. Zur Anschaffung von Wafferküven und sonstigen Lösch
geräten gewährt der Kreisfeuerwehrverband Beihilfen.

Bestellungen und Beihilfenanträge find an das Kreisbauamt zu 
richten. Bei Schläuchen, die in mm und 52 mm weite vorrätig 
gehalten werden, ist die gewünschte Schlauchweite anzugeben.

Tiegenhof, den 4. November 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisfeuerwehr- 

verbandes
Nr. 5s. ------------------

Brandbekämpfung.
Im Verlag von I. Schweitzer (Arthur Sellier) München ist eine 

von Branddirektor Dr. Reddemann verfaßte Druckschrift „Die Brand
bekämpfung auf dem Lande" erschienen. Der Preis stellt stch auf 
0,75 Rm. für das Stück. Die Druckschrift ist für den praktischen Ge
brauch geschrieben. Sie bezweckt in erster Linie, den Feuerwehren 
einige Ratschläge zu erteilen, wie sie sich einem ausgebrochenen 
Schadenfeuer gegenüber zu verhalten haben. Ihr Bezug kann des
halb den Gemeinden nur warm empfohlen werden.

Für Gemeinden, in denen sich elektrische versorgungsanlagen 
befinden, sei ferner auf die vom Brandenburgischen provinzialfeuer- 
wehroerband Berlin 40, Margaretenstr. 7, herausgegebene Ab- 
Handlung „Feuerwehr und elektrische Starkstromleitungen" von Theis 
empfehlend hingewiesen. Die Abhandlung kostet 0,45 Rm. das Stück.

Tiegenhof, den 5. November 4929.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Rollekte.

Dem Vorstand des Kinder- und Waisenhauses pelonken in Dan- 
zig-Oliva ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der 
Zeit vom 4. November bis 23. Dezember d. Is. eine ^uusksllekt^ 

bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten der dies
jährigen weihnachtsbescherung der dort untergebrachten Kinder ab- 
zuhalten.

.Die Linsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Lintra- 
gungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) 
erfolgen.

Tiegenhof, den November 4929.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Rollekte.

Dem Ausschuß für Wohlfahrtspflege der Taubstummen in Dan
zig ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der Zeit von 
sofort bis 34. Dezember d. Is. eine Huusksttekt« bei den Be
wohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten der bedürftigen Taub- 
stummen und Veranstaltung einer weihnachtsbescherung für alle 
armen taubstummen Kinder und Erwachsenen abzuhalten.

Die Linsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Lrheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirken haben, daß die Ein
tragungen in die Sammellisten nach Möglichkeit mit Tinte (Tinten
stift) erfolgen.

Tiegenhof, den November 4929.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------
Rufenthaltsermitt lung.

Die Ortsbehörden, Ortspolizeibehörden, Schupokommandos und 
Landjägerämter des Kreises ersuche ich, Ermittlungen anzustellen, ob 
ein Dr. Ludwig Kaemerer, geb. am 44. 40. 4862 in Danzig, 
sich im hiesigen Kreise aufhält.

Im Lrmittlungsfalle ersuche ich mir zu Tagebuchnummer 7608 L 
zu berichten; gleichzeitig auch mit welcher Staatsangehörigkeit er ge
meldet ist und welche Staatsangehörigkeit er am 40. 4. 4920 be
sessen hat.

Tiegenhof, den November 4929.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------
Beurlaubung des Rreisarztes.

Durch Verfügung des Senats ist der kommissarische Kreisassistenz- 
Arzt Dr. Klingberg für die Zeit vom 28. Oktober d. Is. bis zum 
45. Februar 4930 zwecks Teilnahme an einem sozialhygienischen 
Lehrgang beurlaubt worden. Die Dienstgeschäfte während dieser Zeit 
übernimmt Dr. Beckmann.

Tiegenhof, den 29. Oktober 4929.
Der Landrat.

Nr. ^0. ------------------
Personalien.

Der Amtsdiener Anton Wunderlich in Gr. Lesewitz ist zum voll - 
ziehungsbeamten für die Gemeinde Gr. Lesewitz bestellt worden.

Tiegenhof, den 30. Oktober 4929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. U- ------------------
Jagdscheine.

Im Monat Oktober sind folgende Jagdscheine ausgestellt worden:

Landwirt Lothar Klatt-Gr. Lesewitz, 
prakt. Arzt Dr. Otto Ritter-Schöneberg a. w., 
Landwirt Hermann Berendt-Holm, 
landw. Oberinspektor Franz Littkowski-Ließau, 
Landwirt Heinrich wiens-petershagen, 
Eigentümer Johann Magehrke U-Iungfer, 
Zimmermann Johann Magehrke Ill-Iungfer, 
Kontrollbeamter Gerhard Dyck-Schönhorst, 
Lehrer Karl Tosch-Holm, 
Landwirt Walter Grübnau-Linlage a. N., 

Johannes Fieguth-Kl. Mausdorf, 
Hermann Iantzen-Palschau, 
Wilhelm Tornier-Parschau, 
Reinhard Strich-Gr. Lichtenau, 
Friedrich Zimmermann-Mielenz, 
Lonrad Vollerthun-Mielenz, 
Johannes Klaassen-Tiegenort.

8) TusesFus-scheikre.
Landwirt Otto Brigmann-Wiedau, 

„ Rudolf Franzen-Gr. Mausdorf, 
„ Adolf Klempnauer-Broeske.

Tiegenhof, den November 4929.
Der Landrat

Nr. ^2. ------------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers 
Heinrich Wiens-Kalthof ist erloschen.

Tiegenhof, den 30. Oktober 4929.
Der Landrat
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Nr. (3.

Ausschreibung.
Die Glaserarbeiten und das I. Los der Malerar

beiten (Außenanstrich) sür den Neubau des Kinderwald
erholungsheims in Stutthos werden unter Meistern, die 
im Kreis Gr. Werder ansässig sind, ausgeschrieben. Ver- 
dingungsunterlagen gegen Erstattung einer Gebühr von 
2,— G. im Kreishaus Tiegenhof, Zimmer 10. Oeffnungs- 
termin daselbst am Montag, den 18. November 1929, 
um 11 Uhr vormittags.

Tiegenhof, den 5. November 1929.
Kreisbauamt.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.

3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde
sitzung.

q,. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfs

bedürftigen.
ös.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
öb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Iagdpachtbedingnngeu.
9. Bietungsverhandlungen über Iagdverxachtung.

10. Iagoxachtvertrag,
11. Antrags-und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter' 

stützung.
;2. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
12s. Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
13-Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
IH.Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner.
14s. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.Huittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Oeffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung«
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll
23. pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch
2H. Versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
Abt. 0 Nr. 30. Melderegister.

3 s. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
52sZuzugsmeldung.
32bFortzugsmeldnng.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
3^. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
„ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
„ 36s.Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinterbliebene.

36b.Zahn- „ „ „
1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des wander- 

gewerbescheines.

Abt. Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Ratasterblatt für die gewerbliche Anlage.
(1. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

1H. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16s Ursprungszeugnis (für Märkte).
1?. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
183. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
203. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Für Sch Lebemänner:
Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.

2. Vorladung für den verklagten.
„ 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L Lv. Richert, Neuteich.

Neuteich
Heimatbuch 

von Oberlehrer H. Lettau 

soeben erschienen. 
Preis 4,50 Gld.

Bei Abnahme von 10 Stück 1 Frei-Exemplar. 
Verlag:

N. Pech L W. Richert, Neuteich.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech 6 Richert, Neuteich.
Tierarzt Bargums 

gesetzlich geschütztes 

MHNilliWWNlM 
ist nach glänzenden 
Anerkennungen

Viele«? tnnsen-er nngesehe- 
11 ei? Lnndmirte 11.Tierärzte 

das 
mirksnmste ttngeziefer- 

mittel bei allen Hnustieren 
tteine rVns^hungen!

LleLne Grkältnngen mehr! 
NLeberlnge AenteLch 
bei Herrn Arthur Toews.

GOGOGOGGGO
Kafemann's 

ReligioiöbO 
für evangelische Schüler 

Zweiter Teil. Eben erschienen
Preis 3,60 Gld. 

zu haben bei 
R. Pech <LW. Richert, 

Neuteich.

OGOOGOGOOO
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Druck und Vertag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich (,30 Danziger Gulden.

Nr. 46 Neuteich, den 15. November 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes und 
des KreisausschusseS.

Nr. I. ------------------
ttreisfeuerwehroerband.

Durch Beschluß der Hauptversammlung des Kreisfeuerwehrver- 
bandes vom 3^ Oktober d. Is. ist der Verbandsbeitrag für das 
laufende Rechnungsjahr auf 20,—G festgesetzt worden.

Die dem Kreisfeuerwehrverband angeschloffenen Gemeinden wer
den ersucht, die Zahlung bis zum 30. November (929 auf Konto 
Nr. 332 bei der Kreissparkaffe vorzunehmen.

Tiegenhof, den 9. November ,929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisfeuerwehr

verbandes.
Nr. 2. ------------------

Allgemeine Verfügung
dir Vehuirdlrritg dsv Grsuche um V^mLUrs""s 

des rtvmeuvechtes Vom 7 SeH-tem^es 1929
Die zur Ausstellung von Zeugnissen zur Erlangung des Armen

rechts zuständigen Behörden sollen die Zeugnisse nur erteilen, wenn 
der Antragsteller den letzten veranlagungsbescheid zur Linkommens- 
und Vermögenssteuer oder eine Bescheinigung der Steuerbehörde darüber, 
daß und aus welchem Grund eine Veranlagung nicht erfolgt ist, und 
wenn er als Lohn- und Gehaltsempfänger einen veranlagungsbe- 
scheid nicht erhalten hat, eine Bescheinigung des Arbeitgebers über 
die Höhe der Arbeitvergütung vorlegt. In dem Armutszeugnis sollen 
die vorgelegten Urkunden bezeichnet werden. Die Urkunden gelten als 
Teile des Armutszeugnisses und müssen deshalb bei Stellung des Ge
suchs um Bewilligung des Armenrechts mit vorgelegt werden.

veranlagungsbescheide, die hiernach von dem Antragsteller ein- 
gereicht werden, sind nach Prüfung des Armenrechtsgesuchs von Amts 
wegen, andere Bescheinigungen unter Zurückbehaltung einer beglau« 
bigten Abschrift auf Antrag zurückzusenden.

Danzig, den 7. September 1929.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

gez. Gehl. Dr. Lwert.
vorstehende Verfügung bringe ich deu Seweu Nmtsuov- 

ftetzevu des Kreises hiermit zur Kenntnisnahme mit dem Ersuchen 
um genaue Beachtung.

Tiegenhof, den 6. November 4929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 3. - - -

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Auf Grund der Verordnung des Senats über Sonntagsruhe im 

Handelsgewerbe vom 3. November 492z (Staatsanzeiger Nr. 95) 
und vom 5. August (925 (Staatsanzeiger S. 26?) habe ich für die 
Sonn- und Feiertage mit Ausnahme des ersten Öfter-, Pfingst- und 
Weihnachtsfeiertages für die unten bezeichneten waren die nachfol
genden Verkaufszeiten für den Kreis Gr. Werder mit Ausnahme der 
Städte Tiegenhof und Neuteich festgesetzt:

für Back- und Konditorwaren und Eis vormittags 8—9 und 
U —12 Uhr,

2. für frische Fische, frisches Obst und Gemüse, Milch, frische 
Blumen, Kränze und Zeitungen vormittags von 8—9 Uhr.

Zu anderen Zeiten und auch zum Handel mit anderen waren dürfen 
verkaufsstätten nicht geöffnet sein. Die Ortsbehörden des Kreises er
suche ich um ortsübliche Bekanntgabe. Die Ortspolizeibehörden und 
die Herren Landjäger des Kreises ersuche ich, die Innehaltung der 
Anordnung zu überwachen.

Tiegenhof, den November 1929.
Der Landrat

Nr. ------------------
Verleihung des Entelgnungsrechts.

Der Kreis Großes Werder beabsichtigt, die begonnene Elektrifi
zierung weiter durchzusühren. Zunächst ist der Bau der verbindungs« 
leitung voll Neuteich über Tiegenhof nach dem Schöpfwerk des Unter
deichverbandes weichselhaffkampen beabsichtigt. Diese Leitung besteht 
schon bis zur Ortschaft Marienau und verläuft von hier aus in Rich
tung auf Klein-Mausdorf, zieht sich zwischen Rückenau und Fürste- 
nau hin, östlich an Tiegenhof vorbei, kreuzt die Tiege bei dem Men- 

noniten-Bethaus (Petershagen), überschneidet dort auch die Kreis
straße und Kleinbahnlinie Tiegenbof-Tiegenort und führt dann im 
allgemeinen in nördlicher Richtung bis zu dem Knie des Landgrabens 
südwestlich Tiegenort. Der Landgraben wird an dieser Stelle über
spannt, die Leitung wendet sich nordöstlich nach Tiegenort, um von 
dort aus in nördlicher Richtung bis an die Kreuzungsstelle der El- 
binger Weichsel bei Buntenkampe (Meßtischblatt (:25OOO) zu ver
laufen. Gleichzeitig sollen durch Stichleitung die vorbenannten Orte 
an die Leitung angeschloffen werden.

Die Leitung wird als Hochspannungsleitung von ,5 000 Volt 
auf Holzmasten, bei wichtigen Punkten auf einzelnen Lisenmasten 
gebaut. Die Transformationsstationen werden,soweit nichtMaststationen 
in Frage kommen, in massivem Ziegelmauerwerk errichtet.

Maßgebend für die Ausführung sind die Vorschriften des Ver
bandes Deutscher Elektrotechniker. Die Anlagen dienen zur Versor
gung des nordöstlichen Teiles des Kreises Großes Werder und des 
Kreises Niederung zwischen Stromweichsel und Nogat.

Für dieses Unternehmen wird der Aktiengesellschaft für Energie
wirtschaft Bauabteilung Neuteich gemäß H 2 des Gesetzes über die 
Enteignung von Grundeigentum vom 6. (87^ das Lnteignungs- 
recht verliehen.

Danzig, den 2. November ,929.
Der Senat der Freien Stadt Danng
gez. vr. Sahm. gez. vr. Ing. Aithoff.

Veröffentlicht!
Tiegenhof, den November ,929.

Der Landrat und Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 5. ------------------

Landwirtschaftliche verufsgenosienschaft.
Die Ortsbehörden des Kreises werden hiermit an umAeheiröe 

Erledigung der Rundverfügung vom 9. September (929 — Tgb. 
Nr. IV/(495 — betr. Einziehung und Ablieferung der Beiträge für 
die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, sowie Rückreichung der 
Heberolle erinnert.

Sollten Betriebsunternehmer der Beitragszahlung nicht nach
kommen, so muß der zuständige vollziehungsbeamte mit der Zwangs
weisen Einziehung beauftragt werden.

Tiegenhof, den 7. November (929.

Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 
Sektionsvorstand der Landw. Berussgenossenschaft.

Nr. 6. ------------------
Blinde ttinder.

Die mit der Einreichung der Nachweisung der schulpflichtigen 
blinden Kinder noch rückständigen Gemeindevorstände werden ersucht, 
meine Kreisblattverfügung vom (0. Oktober d. Is. — Kreisblatt 
Nr. -2 — nunmehr ungesäumt zu erledigen.

Tiegenhof, den November 1929.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Erben gesucht.

Im Jahre ,92- starb in Kanada ein gewisser Michael Miskay, 
ohne daß er bekannte leibliche Erben seines ca. wooo Dollar großen 
Vermögens hinterließ. Nach seinen eigenen Angaben will er im jetzi
gen Gebiet der Freien Stadt Danzig geboren und in den Jahren ,88( 
bis (886 nach Amerika ausgewandert sein. Der Name Miskay kann 
auch abgeändert oder amerikanisiert sein. Es besteht auch die Mög
lichkeit, daß sich Erben dieses Vermögens im Gebiet der früheren 
Provinz Westpreußen aufhalten. pevsoueu, dte sLuube«, esb- 
vschtist zu seiir, motteu im Polizei?* üstdLrrm Duu-

Liuveenrvull Nr Zimmer S8, meldeu.
Tiegenhof, den 5. November ,929.

Der Landrat
Nr. 8. ------------------

Personalien.
Der Amtsdiener Schöneberg ist zum vollziehungsbeamten für die 

Gemeinde Mielenz bestellt worden.
Tiegenhof, den 6. November (929.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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Nr. 9.

Notkauf.
Die Rotlaufkrankheit unter dem Schweinebestande des Gutsbe

sitzers Lugen Busse in Gr. Montau ist erloschen.
Die s. Zt. angeordneten Sperrmaßnahmen sind aufgehoben.
Tiegenhof, den 6. November 4929.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schwenteverband.
Die diesjährige Generalversammlung des Schwente-Verbandes 

findet Dieustug, den 2H. rloueiubeV d. Is., uerchur 4 
rttzr>, iui Deutschen ^„use zu Neuteich statt.

Tagesordnung:
1. Jahresabschluß und Bericht.
2. Wahl des verbandsoorstehers.
2. Festsetzung des Ltats.
4. Wahl der Rechnungsrevisoren.
5. Statutenänderungen.
6. Lntschädigungsanträge und Beschlußfassung darüber.
7. verschiedenes.
Marienau, den 2. November 1929.

Der Verbandsvorsteher.
Otto Lietz.

Hinweis aus die im November 1929 fällig 
werdenden Steuerzahlungen.

1. Die Umsatzsteuer der Gewerbetreibenden für Gk. 
tober 1929 ist wie bisher bis ;mn (0. November 
selbst zu berechnen und ohne Aufforderung an die 
Steuerkasse abzuführen.

2. Am 15. November 1929 werden fällig:
a) die Vorauszahlungen auf das „Gemeins. Soll. 

(Ginkommen», Aörperschafts-, Vermögens-, Ge
werbe- und pauschalierte Umsatzsteuer der Land
wirte) für das IV. Vierteljahr (Vktober/Dezem- 
ber) 1929. Die Höhe richtet sich nach den dies
jährigen Steuerbescheiden für (928/29.

b) Die Gruudwertsteuer für das Vierteljahr 
Dktober/Dezember (929.

c) Die Hundesteuer für das Vierteljahr Gk- 
tober/Dezember (929.

6) Die Wohuungsbauabgabe für November 
(929.

3. Am (. Dezember (929 wird fällig:
Die V. Rate der Notstandsreste für die Land- 
wirte einschl. des ^0°/o Zinszuschlages.

H. Die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer einbe. 
haltenen Steuerabzugsbeträge — Lohnsteuer — 
haben die Arbeitgeber spätestens am 3. Tage nach 
der Lohn- bezw. Gehaltszahlung durch Steuer
marken zu verwenden. Die zum Überweisungsver
fahren zugelassenen Arbeitgeber haben die Lohnsteuer 
an die Steuerkasse wie folgt abzuführen:

für Lohnzahlungen in der Zeit:
vom (. — (0. eines Monats bis zum (5. d. Mts.

» 1 (> 20. „ „ 25. „ „
2(. — Schluß 5. des folgen,

den Monats
ö. Auf die Verzugsfolgen bei nicht rechtzeitiger Entrichtung 

wird verwiesen. Beträge bis zu 500,— G werden im 
Postnachnahmeverfahren eingezogen. Stundungsanträge 
haben nur Aussicht auf Berücksichtigung, wenn sie spä
testens 1 Woche nach Ablauf des Fälligkeits
termins bei -den zuständigen Steuerämtern eingegan
gen sind (vergl. Wortlaut der Steuerbescheide).

L. Erfahrungsgemäß herrscht an den Dienstagen jeder 
Woche und in den Äassenstunden von ((—( Uhr be
sonderer Andrang. Es empfiehlt sich daher für die Ent

richtung der Steuern den bargeldlosen (Ueberweisungs-)
Verkehr zu wählen. Die Steuerkasse unterhält:

Postscheckkonto 2000,
Girokonto 73 Bank von Dauzig,

„ 6 Sparkasse der Stadt Danzig.
Danzig, den 7. November (929.

für die

Steuerkafse
Stadtgemeinde —
K--i- s..»,

Kontobücher 
u. Protokollbücher 
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Neuteich.

Lohnbücher 
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw.
zu haben bei

u kook L Modert, Uvllteivd.
Tierarzt Bargams 

gesetzlich geschütztes 

M-kMWUpMr 

ist nach glänzenden 
Nuevkeuuuugeu 

vielem tuuseuder» „ugesetze- 
uev LuubruiVte u Tievüvzte 

das 
ruivksuulste Nugeziese*- 

uiittel bei allen Huustieveu 
Lleiue Mischungen!

-seine Erkältungen nrehV! 
Nie-erluge Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

GOO^OOOOQG 
Kafemann's 

ReligionsbO 
für evangelische Schüler 

Zweiter Teil. Eben erschienen 
Preis 3,60 Gld. 

zu haben bei 
R. Pech LW. Richert, 

Neuteich.

0GOGOO0GOG
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Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. i. Einladungen zur Gemeindesitzung.
„ „ 2. Bescheinigung über dieEinladung zurGemeindesihung.
„ „ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde-

sitzung.
Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.

5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 
des Unterstützungswohnsitzes

6. Anfrage über die AufenthaltsverhLltniffe eines Hilfs
bedürftigen.

es.Rechnnngen für auswärtige Armenverbände.
sd.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Hagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

1v. Hagopachtvertrag.
11- Antrags-und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter' 

stützung.
12. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose. 
l2a.Zahlungsliste über Erwerbslosen-Unterstützung.
12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
13. Antrag auf Rleinrentnerunterstützung.
^.Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner. 
1^a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
15.
16. Steuerzettel u.^uittungsbuch über Gemeindesteuern.
17. Mahnzettel.
18. Veffentliche Steuermahnung.
19. Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung-
20. Pfändungsbefehl.
21. Znstellungsurkunde.
22. pfändungsxrotokoll
23. pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch
24. versteierungsxrotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28a . Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger 
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29a . Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
31. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
32aZuzugsmeldung.
32bFortzugsmeldung.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Rommunal- 

steuerzuschläge.
„ 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
„ 3ea.Aerztl. Behandlungsschein für Rriegshinterbliebene.

„ „ „ 36b.Zahn- „ „ „
Abt. Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Ratasterblatt für die gewerbliche Anlage.
11. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

1^. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
16a Ursprungszeugnis (für Märkte).
17. Strasaktenbogen.
>8. paßverlängerungsschein.
18a. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
20a. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Rläger.
2. Vorladung für den verklagten.

„ 3. Attest.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 

Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

St. Pech L W. Richert, Neuteich.

dE Der heutigen Gesamtauflage liegt der 
Roman von Franz Roswalt „Pension International" bei

Neuteich
von Oberlehrer H. Lettau 

soeben erschienen. 
Preis 4,50 Gld.

Bei Abnahme von 10 Stück 1 Frei-Exemplar. 

Verlag:

R. Pech L W. Richert. Neuteich.

Gut empfohlenes, 
kaufm. personal 

weist kostenlos nach 

Gemeinnützige 
Stellenvermittelung

-es Gewerkschaftsbundes 
der Angestellten G D. A.

Gaugeschäftsstelle:

Dauzig, Vorstädtischer Graben 41.
Fernsprecher 23351.

SWnkWiGMmWttl
weiß und blau ^zu allen Gelegenheiten wie

in Rollen zu 5 u. 10 Meter. 
Ferner

Vutterirotrollen
und

ToiletteM-ier 
in verschiedenen Packungen 

empfiehlt 
R. Pech L Richert

Neuteich

zm SedmislUe 
zm BnIodW 
M BkkllWW 
zm MWchzeit 
zm WMnWzM 

empfiehlt

R. Pech L Richert.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 47 Neuteich, den 22. November 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------

Beratungsstellen des Kreiswohlfahrts
amtes.

Tiegenhof im Kreishause an jedem Freitag
um IN/2 Uhr für Säuglinge, Schwangere 
und Kinder,
um 12 Uhr für Krüppel und Lungenkranke; 

Kalthof kath. Schule, Dienstag, den 3. Dezember 1929
2-/2 (14.30) Uhr
für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
für Krüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme 

in die Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Haus- 
fchwangere vermittelt. Sie ist ijedoch nur dann möglich, 
wenn die Schwangere noch wenigstens 4 Wochen vor 
ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 19. November 1929.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 1m ------------------
Beschäftigung ausländischer Wanderar

beiter in der Landwirtschaft.
Nachstehend gelangen zum Abdruck:

1. Das Gesetz über die Beschäftigung ausländischer 
Wanderarbeiter in der Landwirtschaft vom 29. 10. 
1929 (veröffentlicht in Nr. 24 des Gesetzblattes vom 
6. 11. 1929),

2. die Ausführungsbestimmungen des Senats vom 29. 
10. 1929 (veröffentlicht im Staatsanzeiger Teil I 
Nr. 84 vom 13. 11. 1929),

3. die Bekanntmachung des Kreisarbeitsnachweises vom
18. d. Mts. über die Bedarfsanmeldung für das 
Jahr 1930.

Ich weise auf die Wichtigkeit der Veröffentlichungen 
hiermit hin und mache ganz besonders auf die in der 
Bekanntmachung zu 3 wie folgt gestellten Fristen auf
merksam:

a) bis spätestens zum 1. 12. d. Js. Anmeldung 
des nächstjährigen Saisonarbeiterbedarfs durch 
die Arbeitgeber bei der Ortsbehörde,

b) Einreichungen der Anmeldungen seitens der 
Ortsbehörde bis spätestens zum 5. Dezember 
an den zuständigen Amtsvorsteher,

c) Weitersendung durch diesen bis spätestens zum 
15. Dezember an den Kreisarbeitsnachweis.

Tiegenhof, den 18. November 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Gesey
über die Beschäftigung ausländischer Landarbeiter 

in der Landwirtschaft.
Bom 2S. 10. 1S2S.

1. Abschnitt.
Einstellung, Beschäftigung und Entlassung.

. 8 1-
Arbeiter, die in landwirtschaftlichen Ackerbaube- 

tricben für Arbeiten vorübergehender Art und Dau

er eingestellt werden sollen und die weder einen Dan
ziger Wohnsitz haben, noch Danziger Staatsangehörige 
sind (landwirtschaftliche Wanderarbeiter), dürfen nur 
mit Genehmigung des Senats oder der von ihm beauf
tragten Behörde beschäftigt werden.

8 2.
Die Genehmigung darf nur für Ackerbauarbeiten 

und nur für einen Zeitraum zwischen dem 15. April 
und dem 15. November jeden Jahres erteilt werden.

Werden dem Arbeitgeber vom zuständigen Arbeits
amt bei Erteilung der Erlaubnis einheimliche männ
liche oder weibliche Landarbeiter zugewiesen, so gilt die 
Genehmigung zur Beschäftigung der männlichen oder 
weiblichen landwirtschaftlichen Wanderarbeiter nur, 
wenn der Arbeitgeber gleichzeitig die zugewiesenen ein
heimischen Landarbeiter desselben Geschlechts während 
desselben Zeitraumes zu tariflichen, oder, beim Fehlen 
eines Tarifs, zu ortsüblichen Löhnen beschäftigt.

Auf Antrag ist die Genehmigung zu verlängern, 
jedoch nicht über den 30. November hinaus, wenn der 
Antragsteller gleichzeitig die ihm zur Einstellung am 
16. November zugewiesenen einheimischen Landarbeiter 
während desselben Zeitraumes beschäftigt.

Zugewiesen werden dürfen nur solche einheimischen 
Landarbeiter, die am Beschäftigungsort oder in solcher 
Nähe desselben wohnen, daß ihnen billigerweise der 
tägliche Weg von dem Wohnort zur Arbeitsstelle zu- 
gemutet werden kann.

8 3.
Wanderarbeiter dürfen nur eingestellt werden, 

wenn sie die zum Grenzübertritt berechtigenden Papie
re besitzen.

Wanderarbeiter dürfen in eine neue Arbeitsstelle 
nur eingestellt werden, wenn sie die im 8 4 vorgesehene 
Bescheinigung des letzten Arbeitgebers oder des öffent
lichen Arbeitsnachweises besitzen.

8 1-
Die Beendigung oder vorzeitige Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses ist vom Arbeitgeber zu bescheini
gen. Bei Verweigerung der Entlassungsbescheinigung 
erteilt der Arbeitsnachweis die Bescheinigung.

Andere Vermerke in der Bescheinigung, als über 
die Beendigung oder Auflösung des Arbeitsverhält
nisses, sind unzulässig.

8 5.
Zur Deckung der Kosten des Verwaltungsverfah

rens können beim Arbeitgeber Gebühren erhoben wer
den. Der Arbeitgeber darf die Erstattung der Gebühren 
von dem landwirtschaftlichen Wanderarbeiter nicht 
verlangen. Bei Zuwiderhandlungen kann die Geneh
migung zurückgezogen werden.

8 6.
Der Senat kann Personen, die sich bei der Anwer

bung, Vermittlung und Arbeitsverpflichtung, sowie bei 
der Leitung der Ein- und Rückreise ausländischer Wan
derarbeiter als unzuverlässig erwiesen haben, die Tätig
keit untersagen.

Die zugelassenen Wanderarbeiter dürfen grund
sätzlich nur in den Betrieben beschäftigt werden, für 
welche sie zugelassen worden sind. Ausnahmen hier
von bedürfen der Zustimmung des Arbeitsnachweises.

2. Abschnitt.
Prüsnngsverfahren.

8 7-
Wer ausländische Wanderarbeiter beschäftigen 

will, hat die Genehmigung hierzu Nach näherer An
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ordnung des Senats bei dem öffentlichen Arbeitsnach
weis zu beantragen, in dessen Bezirk die Arbeitsstelle 
liegt.

8 8.
Die Anträge werden durch einen Prüfungsaus

schuß geprüft. Als Prüfungsausschuß wird vom Senat 
bei den zuständigen öffentlichen Arbeitsnachweisen ein 
landwirtschaftlicher Fachausschuß eingesetzt. Der land
wirtschaftliche Fachausschuß besteht aus je 3 Vertretern 
der tariffähigen landwirtschaftlichen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmer-Verbände unter Vorsitz des Leiters des 
Arbeitsnachweises.

Das Ergebnis der Prüfung ist auf dem Antrag zu 
vermerken. Sowohl Einstimmigkeit als auch dasMehr- 
heits- oder Minderheitsgutachten dieses Fachausschusses, 
ebenso wie ein Gutachten des Vorsitzenden des zustän
digen öffentlichen Arbeitsnachweises sind auf dem An
träge zu vermerken.

Die Arbeitsnachweise haben vor den nach Abs. 1 
erforderlichen Prüfungen eine Bescheinigung der Amts
vorsteher anzufordern, in der unter Beachtung der im 
8 2 aufgestellten Grundsätze die Anzahl der ausländi
schen Wanderarbeiter als angemessen für den Betrieb 
des Antragstellers bestätigt wird.

Die Anträge werden sodann gemäß 8 1 dem Senat 
oder der von ihm beauftragten Behörde zur Genehmi
gung vorgelegt.

S. Abschnitt.
Ausnahmen.

8 9.
Der Senat kann für Sonderfälle Ausnahmen von 

den vorstehenden Bestimmungen zulassen, soweit ihre 
Anwendung im Einzelfalle eine besondere Härte be
deuten würde.

4. Abschnitt.
Straf- und Schlußbeftimmnngen.

8 10.
Mit Geldstrafe bis zu 3000 Gulden, im ersten 

Wiederholungsfälle nicht unter 50 Gulden, in jedem 
weiteren Wiederholungsfälle nicht unter 100 Gulden, 
wird bestraft, wer den Bestimmungen dieses Gesetzes 
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.

8 11.
Die ausländischen Wanderarbeiter genießen in der 

Freien Stadt Danzig hinsichtlich des Arbeiterschutzes, 
der gewerkschaftlichen Betätigung und der Regelung 
der Arbeitsbedingungen einschließlich des Schlichtungs
wesens und der Arbeitsgerichtsbarkeit den gleichen 
Schutz wie die Danziger Arbeiter.

Die geltenden Bestimmungen der sozialen Gesetz
gebung finden auch auf die Wanderarbeiter entspre
chende Anwendung.

Der Senat wird ermächtigt, nähere Vereinba
rungen herbeizuführen.

8 12.
Bestehen mit anderen Staaten Vereinbarungen 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, so sind die 
diesen Staaten angehörenden ausländischen Wander
arbeiter nach Maßgabe dieser Vereinbarungen von der 
Einkommensteuerpflicht befreit, wenn sie nachweisen, 
daß sie ihren ständigen Wohnsitz im Auslande haben.

8 13.
Der Senat erläßt die zu diesem Gesetz erforderlichen 

Ausführungsbestimmungen.
8 14-

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
Danzig, den 29. Oktober 1929.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Dr. Sahm gez. Arczhnski.

Ausführungsbestimmungen
zum Gesetz über die Beschäftigung ausländischer 

Wanderarbeiter in der Landwirtschaft.
Zu 8 1-

Mit der Erteilung nach 8 1 erforderlichen Geneh
migung werden die örtlich zuständigen Arbeitsnachwei
se (Arbeitsämter) beauftragt.

Zu 8 2.
Bei der Zuweisung von einheimischen Landarbei

tern nach Abs. 2 haben die Arbeitsnachweise (Arbeits

ämter) die Art der Beschäftigung nach Möglichkeit 
zu berücksichtigen. Mit der Genehmigung der Wander
arbeiter sind grundsätzlich dem Unternehmer gleich
zeitig einheimische Landarbeiter zuzuweisen. Die Ein
stellung der einheimischen Landarbeiter hat spätestens 
mit dem Zeitpunkt der Einstellung der Wanderarbeiter 
zu erfolgen.

Zu 8 5.
Die Arbeitsnachweise (Arbeitsämter) haben zu 

prüfen, ob und in welcher Höhe Gebühren zu erheben 
sind. Auf Grund ihrer Erfahrungen haben sie späte
stens 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes dem 
Senat darüber zu berichten und nötigenfalls den Erlaß 
einer Gebührenordnung zu beantragen.

Die Gebühren dürfen die tatsächlichen Auslagen 
der befaßten Dienststellen nicht übersteigen.

Zu 8 7.'
Die Anträge müssen den Arbeitsnachweisen (Ar

beitsämtern) spätestens am 15. Dezember vorliegen. 
Sie sind zweckmäßig schon 2 Wochen vorher dem Amts
vorsteher zur Beifügung der nach dem Gesetz erfor
derlichen Bescheinigung einzureichen, der sie bis zu dem 
genannten Termin an die Arbeitsnachweise (Arbeits
ämter) weiterzureichen hat. Die Arbeitsnachweise (Ar
beitsämter) haben die Prüfungen und Entscheidungen 
so zu beschleunigen, daß die Genehmigungen spätestens 
am 15. Januar im Besitze der Antragsteller sind.

Zu 8 8.
Bei den Arbeitsnachweisen (Arbeitsämtern) wird 

ein landwirtschaftlicher Fachausschuß eingesetzt, der als 
Prüfungsausschuß unter dem Vorsitz des Leiters des 
Arbeitsnachweises (Arbeitsamts) Zusammentritt. Die 
tariffähigen Arbeitgeber und ArbeitnehmerVerbände 
haben dem Arbeitsnachweis Vorschlaglisten für die Bei
sitzer einzureichen. Die Einladungen zu den Sitzungen 
erläßt der Vorsitzende des Arbeitsnachweises (Arbeits
amts).

Zu 8 12.
Der Arbeitgeber hat die Einkommensteuer durch 

Lohnabzug wie bei andern Arbeitnehmern auch von den 
Wanderarbeitern bei der Lohnzahlung in Abzug zu 
bringen. Es ist ohne Bedeutung, ob mit dem Heimat
staat des Wanderarbeiters ein Abkommen zur Vermei
dung der Doppelbesteuerung getroffen ist, da der Wan
derarbeiter während der Dauer seiner Tätigkeit im 
Gebiet der Freien Stadt Danzig seinen Wohnsitz hier
her verlegt und somit der wirtschaftliche Mittelpunkt 
sich hier befindet.

Danzig, den 29. Oktober 1929.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Dr. Sahm gez. Arczhnski.

Anmeldung des Saisonarbeiterbedarfs für 
das Jahr 1930.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, 
sofort durch öffentlichen Aushang oder auf sonstige orts
übliche Weise die Arbeitgeber aufzufordern, ihren Be
darf an ausländischen Saisonarbeitern für das Jahr 
1930 bis spätestens znm 1. Dezember 1S2S bei der Ge
meindebehörde anzumelden. Für die Anträge ist das 
untenstehende Formular zu verwenden. Die Ortsbehör
den haben die Anträge zu sammeln und sie bis späte
stens zum 5. Dezember an den zuständigen Amtsvor
steher zür Beifügung der nach dem Gesetz erforderlichen 
Bescheinigung einzureichen.

Die Herren Amtsvorsteher des Kreises werden hier
mit ersucht, unter Beachtung der im 8 2 des Gesetzes 
aufgestellten Grundsätze die Anzahl der ausländischen 
Wanderarbeiter als angemessen für den Betrieb des 
Antragstellers zu bescheinigen. Die Anträge sind sodann 
bis spätestens zum 15. Dezember hierher einzureichen. 
Gemeinden, deren Anträge nicht rechtzeitig eingehen 
oder nicht ordnungsmäßig vorliegen, haben keine Aus
sicht auf Berücksichtigung. Mit einer nachträglichen 
Bewilligung dürfen sie nicht rechnen.
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Nachweisung
der angeforderten Saisonarbeiter für die Gemeinde
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Die Genehmigung wird nur für Ackerbauarbeiten 
und nur für einen Zeitraum zwischen dem 15. April 
und dem 15. November erteilt.

Werden dem Arbeitgeber vom Arbeitsnachweis bei 
Erteilung der Erlaubnis einheimische männliche oder 
weibliche Landarbeiter zugewiesen, so gilt die Geneh
migung zur Beschäftigung der männlichen oder weib
lichen oder landwirtschaftlichen Wanderarbeiter nur 
wenn der Arbeitgeber gleichzeitig die zugewiesenen

Nr. 2.
Betrifft: Beitrüge zur Landw. Berufsge- 

nofsenschaft.
In den Kreisen der Landw. Betriebsunternehmer 

herrscht vielfach Unklarheit, wie die Errechnung der Bei
träge zur Landw. Berufsgenossenschaft zustande kommt. 
Wir geben daher solgendes bekannt:

Nach § 25 der Satzung sür die Landw. Berufsge
nossenschaft — Freie Stadt Danzig — werden die Bei
träge nach dem Maßstab des Arbeitsbedarfs umlegt.

Die Abschätzung des Arbeitsbedarfs erfolgt nach dem 
von dem Vorstand der Landw. Berufsgenossenschast in 
Danzig erlassenen und von dem Landesoersicherungsamt 
der Freien Stadt Danzig genehmigten Tarif vom 15. Juni 
1927 — abgedruckt im Kreisblatt von 1927 Nr. 37 —.

Hiernach sind z. B. sür das Jahr an Arbeitstagen 
abzuschätzen:

1 da Ackerland einschl. einjähriger
Kleeweiden mit 55 Arbeitstagen

1 Ks Wiesen oder zweijährige
Kleeweiden mit 10

1 bs Weideland mit 3 „
Aus dem abgeschätzten Arbeitsbedarf wird der Geld

wert errechnet, indem die Zahl, der Arbeitstage mit dem 
300. Teil des festgesetzten durchschnittlichen Iahresarbeits- 
verdienstes sür erwachsene Männer über 21 Jahre am 
Betriebssitz, also mit (1.100,- G 300) 3,67 G
multipliziert wird.
Zur Erläuterung geben wir folgende Beitrags

berechnung an:
Angenommen: 1 Betriebsunternehmerbewirtschaftetfolgende 
Flächen: 5 da Ackerland, 5 ka Wiesen und lOKaWeide- 
and.

Die Berechnung stellt sich wie folgt:
5 Im Ackerland multipliziert m. Tarifzif. 55-275 Arbeitstage 
5 „Wiesen 10-50
10 „Weideland „ „ „ 3-30

ergibt insgesamt 355 Arbeitstage 

einheimischen Landarbeiter desselben Geschlechts, wäh
rend desselben Zeitraums zu tariflichen, oder, beim 
Fehlen eines Tarifs, zu ortsüblichen Löhnen beschäftigt.

Die Einstellung der einheimischen Landarbeiter hat 
spätestens mit dem Zeitpunkt der Einstellung der Wan
derarbeiter zu erfolgen.

Tiegenhof, den 18. November 1929.
Der Vorsitzende des Kreisarbeitsnachweiscs.

Die 355 Arbeitstage ergeben einen Geldwert von 
(355 X 3,67 G) — 1.302,85 G.

Der Umlagebeitrag beträgt nach der Festsetzung des 
Genossenschaftsoorstandes sür die Umlage des Jahres 1928 
von 1000,— G des verrechneten Geldwertes 22,47 G, und 
sür den Vorschuß auf die Umlage 1929 — 8,24 G je 
1000,— G Geldwert.

Es würden in diesemFalle an Beiträgen zu zahlen sein: 
2) Umlagebeitrag sür 1928

(22,47 G je 1000 G Geldwert) — 29,25 G
b) Davon geht ab der im Vorjahre

geleistete Vorschuß, angenommen mit 15,— G 
mithin für die Umlage 1928 zu zahlen: 14,25 G 

c) Vorschußumlage für 1929
(8,24 G je 1000 G Geldwert) -- 10,70 G

es wären insgesamt zu zahlen: 24,95 G
Für Betriebsbeamte und Facharbeiter tritt zu dem 

tarifmäßig sich ergebenden Geldwert ein weiterer Betrag 
hinzu, sodaß für Betriebe, die solche Personen beschäftigen, 
sich der Beitrag entsprechend erhöht.

Die Abschätzung des Arbeitsbedarfs der einzelnen 
Wirtschaften ist s. Zt. in einem besonderen Versahren er
folgt. Das darüber für jede Gemeinde ausgestellte Ver
zeichnis hat bei der Ortsbehörde ausgelegen.

Tiegenhof, den 13. November 1929.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder. 

Sektionsvorstand der Landw. Berufsgenossenschast. 
Nr. 2a. ------------------

Ausbildung von Spritzenmeistern.
Ich weise die dem Kreisfeuerwehrverband ange

schlossenen Gemeinden auf meine in obiger Angelegen
heit ergangenen Bekanntmachungen vom 17. 10. d. Js. 
(Kreisblatt Nr. 43 unter Ziffer 2) und vom 4. 11. 
d. Js. (Kreisblatt Nr. 45 unter Ziffer 4) nochmals hin. 
Anmeldungen zur Teilnahme an dem Kursus sind, 
bis spätestens zum 10. Dezember b. Js. hierher einzu- 
reichen.

Tiegenhof, den 18. November 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrver- 

bandes.
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Nr. 2b.
LandwirtschaftlicheFortbildungslehrgünge 

im Winterhalbjahr 1929/30.
Wie bereits wiederholt bekannt gegeben ist, finden 

im kommenden Winterhalbjahr wiederum in Danzig 
und Tiegenhof landwirtschaftliche Fortbildungslehr
gänge statt für junge Landwirte, die über eine prak
tische Vorbildung verfügen. Für die Lehrgänge sind 
nachstehende Stundenpläne aufgestellt:

Fortbildungslehrgang in Danzig.
Zeit Montag Mittwoch Freitag

10-10" Feldmessen u. 
Nivellieren

Tierzuchtlehre Tiernährungs- 
lehre

11-11" Feldmessen u. 
Nivellieren

Milchwirt
schaft

Acker-und
Pflanzenbau

12—12" Düngerlehre Elementar
lehre

Acker- und 
Pflanzenbau

1"-2 Düngerlehre Elementar
lehre

Maschinen- u. 
Gerätekunde

2-2" Buchführung Elementar
lehre

Bürgerkunde

3-3" — Elementar
lehre

Genossensch.- 
u. Kreditwesen

Fortbildungsschule in Tiegenhof.

Zeit Montag Donnerstag Sonnabend

11"-12»° Acker- und 
Pflanzenbau

Feldmesfen u. 
Nivellieren

Tierzuchtlehre

12»—1»° Acker- und 
Pflanzenbau

Feldmessen u.
Nivellieren

Flltterungs- 
lehre

1^5__ Dllngerlehre Bürgerkunde Milchwirt- 
schast

3—3" Düngerlehre Genossen
schaftswesen

Maschinen
kunde

4-4" Elementar
lehre

Elementar
lehre

Buchführung

5—6 Elementar
lehre

Elementar- 
lehre

—

Am Schluß der Lehrgänge findet eine Abschluß
prüfung statt, der sich sämtliche Schüler zu unterziehen 
verpflichtet sind.

Das Schulgeld beträgt 25.— G. für Danziger 
Staatsangehörige und 30.— G. für Auswärtige für 
den Kursus. Anträge sind zu richten an die Geschäfts
stellen der Kreiswirtschastsverbünde.

Die Lehrgänge beginnen in Danzig und Ticgen- 
hos am Montag, den 18. November.
Nr. 2c. ------------------
Verkauf von frischen Blumen und Krän

zen am Totensonntag.
Aus Grund des 8 3 des Gesetzes über völlige Sonn

tagsruhe im Handelsgewerbe vom 16. 7. 1923 — 
Ges. Bl. S. 174 — in Verbindung mit 8 41a der Ge
werbeordnung — wird der Handel mit frischen Blumen 
am

Sonntag, den 24. d. Mts. (Totensonntag) 
in der Zeit von 9—10 und 11V2—16 V2 Uhr 

zugelassen. Während dieser Zeit dürfen Arbeitnehmer 
in diesem Gewerbezweige beschäftigt werden.

Für die Straßenhändler wird der Handel mit 
diesen Waren am Totensonntag während derselben 
Zeit zugelassen.

Danzig, den 18. November 1929.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

gez. Dr. Sahm gez. Arczynski.
Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 19. November 1929.

Der Landrat.

Nr. 3.
Gesetz

znr Abänderung der Schiedsmannsordnung.
Vom 30. 10. 1929.

8 43 Abs. 1 und Abs. 2 der Schiedsmannsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 
1927 (Gesetzbl. S. 108) wird dahin abgeändert:

8 43.
(1) Für die Sühneverhandlung wird eine Gebühr 

von 5.— G erhoben; kommt ein Vergleich zustande, 
so erhöht sich die Gebühr auf 10.— G. Der Schieds
mann kann unter Berücksichtigung der Verhältnisse 
der Parteien und der Schwierigkeiten des Falles diese 
Gebühren aus höchstens 50.— G erhöhen.

(2) Für die Bescheinigung über die Erfolglosigkeit 
des Sühneversuchs (8 40) wird eine Gebühr von 3.— 
G erhoben, sofern nicht eine Gebühr gemäß Abs. 1 zu 
erheben ist.

Danzig, den 30. Oktober 1929.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm Dr. Evert.
Veröffentlicht.
Die Herren Ortsvorsteher des Kreises, in deren 

Gemeinde ein Schiedsmann oder stellvertretender 
Schiedsmann ansässig ist, ersuche ich, diese aus vor
stehende Gesetzesänderung hinzuweisen.

Tiegenhof, den 14. November 1929.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsses.

Nr. 4. ------------------

Beleuchtung von Fahrzeugen wahrend der 
Dunkelheit.

Eine kürzlich ausgeführte Lichtkontrolle hat inner
halb weniger Stunden 35 Uebertretungsfälle ergeben. 
Ich nehme dieses zum Anlaß, um erneut auf die 
Bestimmungen der Straßenpolizeiverordnung vom 16. 
7. 1927 (Kreisblatt Nr. 38.) hinzuweisen.

Nach 8 27 der Verordnung müssen während der 
Dunkelheit, das ist in den Monaten April bis Sep
tember die Zeit von einer Stunde nach Sonnenunter
gang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang, in den 
übrigen Monaten die Zeit von einer halben Stunde 
nach Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde vor 
Sonnenaufgang, — und bei starkem Nebel bespannte 
Fuhrwerke (von zusammengekoppelten das vorderste) 
mindestens eine hellbrennende von vorn bis hinten 
sichtbare Laterne mit farblosem oder gelblichen Glase 
führen. Diese muß am vorderen Teil des Fuhrwerks 
auf der linken Seite so angebracht sein, daß der Licht
schein von entgegenkommenden und überholenden Fahr
zeugen leicht bemerkt werden kann; unter dieser Vor
aussetzung kann sie bei nicht dem Personenverkehr 
dienenden Fuhrwerken auch auf der linken Seite an 
einem Zugtier oder unter dem Fuhrwerk befestigt wer
den.

Bespannte Langholzfuhrwerke und andere bespann
te Fuhrwerke, deren Ladung mehr als 1 Meter nach 
hinten übersteht, haben während der Dunkelheit und 
bei starkem Nebel am Hinteren Ende eine zweite hell
brennende Laterne mit farblosem oder gelblichem Glase 
zu führen, die so angebracht sein muß, daß der Licht
schein von hinten leicht zu sehen ist. Ebenso muß bei 
hochgedeckten, mehr als 4,5 Meter langen Fuhrwerken 
(Möbelwagen oder dergl.) und zusammengekoppelten 
Fuhrwerken eine solche zweite Laterne am Hinteren 
Ende des Fuhrwerks (bei zusammengekoppelten Fuhr-, 
werken des letzten Fuhrwerks) angebracht sein.

Ferner weise ich darauf hin, daß nach 8 35 der 
genannten Polizeiverordnung auch jeder Radfahrer 
dafür verantwortlich ist, daß sein Fahrrad während 
der Dunkelheit und bei starkem Nebel in vorgeschrie
bener Weise beleuchtet ist.

Die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich, Vor
stehendes ortsüblich bekannt zu machen.

Tiegenhof, den 14. November 1929.
Der Landrak.
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Nr. 5.
Verhütung von Unfällen.

Wie kürzlich ein Fall gezeigt hat, wird bei Be
nutzung von Fußsteigen, die sich dicht an Wasserläufen 
befinden, insbesondere beim Befahren solcher mit Fahr
rädern, nicht die nötige Sorgfalt beobachtet. Da das 
Passieren derartiger Fußsteige bei der jetzigen Jahres
zeit infolge ihrer Schlüpfrigkeit und Glätte besondere 
Gefahren für die Gesundheit und das Leben in sich 
birgt, mache ich die Kreisbevölkerung hiermit auf diesen 
Umstand warnend aufmerksam.

Tiegenhof, den 11. November 1929.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande der Käserei Fürste- 
nau, Inhaber Firma L. Krieg-Tiegenhof, ist Schweine
pest amtstierärztlich sestgestellt worden.

Tiegenhof, den 12. November 1929.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Viehzählung am 2. Dezember 1S2S.

Auf Grund des Gesetzes über die Vornahme regel
mäßiger Erhebungen im Bereiche der Landwirtschaft 
vom 13. März 1925 findet am 2. Dezember in der 
Freien Stadt Danzig die diesjährige Viehzählung statt. 
Die Erhebung erfolgt mittels Sammellisten durch von 
den Ortsbehörden beauftragte Zähler.

Viehhalter und Bienenzüchter, deren Vieh und 
Bienenvölker bis zum 5. Dezember nicht gezählt sind, 
haben dies unverzüglich ihrer Ortsbehörde anzuzeigen.

Die Gemeinde- und Gutsvorstände, denen die Vor
drucke für die Viehzählung nicht bis zum 28. Novem
ber zugegangen sind, haben die erforderlichen Zähl- 
papiere umgehend von uns anzufordern.

Danzig, den 19. November 1929.
Das Statistische Landesamt.

Tierarzt Bargums
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empfiehlt

R. Pech L Richert

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. i. Einladungen zur Gemeindesttzung.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
- 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde-

sitzung.
4- Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung 

des Unterstützungswohnsitzes
6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältniffe eines Hilfs

bedürftigen.
ss.Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
sb.Rechnungen für den Landarmenverband.
7. Bekanntmachung über die Art der Jagdverpachtung, 

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verpachtungstermins.

8. Jagdpachtbedingungeu.
9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.

Abt. O Nr. io. Jagopachtvertrag.
„ ii. Antrags- und Fragebogen auf Lrwerbslosenunter- 

stützung.
12. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
I2s. Zahlungsliste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
I2b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. jeden 

Monats.
13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
iq..Nachweisvng über Aufwendungen für Kleinrentner. 
I§a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
I5.
I6. Steuerzettel u.Vuittungsbuch über Gemeindesteuern.
I7. Mahnzettel.
I8. Veffentliche Steuermahnung.
I9 « Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme 

einer Zwangsvollstreckung-
20. Pfändungsbefehl.
21. Zustellungsurkunde.
22. Psändungsprotokoll
23. Psändungsprotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch
24. Versteierungsprotokoll.
25. Zahlungsverbot.
26. Ueberweisungsbeschluß.
27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs- 

beschlusses an den Schuldner.
28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu- 

stellungstag des Zahlungsverbotes.
28s. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger
29. vorläufiges Zahlungsverbot.
29s. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
30. Melderegister.
3i. Abmeldeschein.
32 Anmeldeschein.
Z2sZuzugsmeldung.
32bFortzugsmel0nng.
32cFremdenmeldezettel.
33. Voranschlag der Gemeinde.
34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal- 

steuerzuschläge.
35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
36a .Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinterbliebene.

,, ,, ,, 36i).Zahn- ,, ,, ,,
Abt. Nr. i. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.

2. Lhefähigkeitszeugnis.
3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
q. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes

kranken usw. in eine Anstalt
5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
6. Alltrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
7. Personalbogen für den Antragsteller des wander- 

gewerbescheines
8. Personalbogen für die Begleitperson.
9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.

10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
I I. Führungsattest.
12. Strafverfügung.
13. verantwortliche Vernehmung.

IH. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkelt.
15. Vorladung zur Vernehmung.
16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden nach 

Deutschland.
I6s Ursprungszeugnis (für Märkte).
I?. Strafaktenbogen.
18. paßverlängerungsschein.
18«. Unfallanzeigen.
19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
20. Bauerlaubnis.
20«. Todesbescheinigung.
21. Beerdigungsschein.

L-t* Setzte-»»»-«»-»-** :
Abt. Schiedsm. Nr. I. Vorladung für den Kläger.

2. Vorladung für den verklagten.
„ 3. Attest. >

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, bei 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Lohnbücher 
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw. 
zu haben bei 

k Look L Modert, Xvüteivk.



Z

R

'S

8^io^ci^^iokSNSi :: Suo^dii^clSNSi
I^Isulsio^sn :: K^sisklsll

ffF

I-
DGsußsSOk
^slstori SOS

s

I-sistlurigsfZI^ig r_1. I^S^HSitlio^I Si^gS^O^Ist 
l-lSI'StSÜ^^g SÜSI'klSI^<ljSlsOlDliol->S^ IDNI-Iol^- 
SSQl^Sr">, SI^I- ^1. I^lS^^SI^lDig ^^sisIistSl^, 
XstslOgS, ^SltSOl^s"!ftS^
Vt'OSO^O^SI^, kVIsssSI^SI^flsgSI^, ^'Os-l^^Isr'S

SuO^»^sncIIg.,I^O^MOlsi.Isgsi',L1si'SOlvp>S
L-isfs^urig vsn OnuOksi^bsilsn jscisi^ u. S^v6s 

SOtinsllstsris.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 vanziger Gulden.

Nr. 48 Neuteich, den 28. November 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Entlassung der Saisonarbeiter.

Nach 8 2 des im Kreisblatt Nr. 47 veröffentlichten 
Gesetzes über die Beschäftigung ausländischer Landar
beiter in der Landwirtschaft vom 29. 10. 1929 dürfen 
diese nur bis längstens zum 1S. 11. d. Js. beschäftigt 
werden. Zuwiderhandlungen, sofern nicht auf besonde
ren Antrag eine Verlängerung bis zum 30. 11. erteilt 
worden ist, sind strafbar. Ueber den letzteren Zeitpunkt 
hinaus kann auch eine ausnahmsweise Zulassung nicht 
erfolgen. Entsprechende Anträge sind daher zwecklos.

Die Strafbestimmungen wegen Zuwiderhandlungen 
enthält 8 10 des Gesetzes. Danach wird, wer den Be
stimmungen vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, 
mit Geldstrafe bis zu 3000 Gulden, im ersten Wieder
holungsfälle nicht unter 50 Gulden, in jedem weiteren 
Wiederholungsfälle nicht unter 100 Gulden bestraft.

Ich bringe vorstehendes hiermit zur öffentlichen 
Kenntnis und ersuche außerdem die Ortsbehörden des 
Kreises um sofortige ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 25. November 1929.
Der Vorsitzende des Kreisarbeitsnachweises.

Nr. 2. ------------------
Kreiswanderbücherei.

Die der Kreiswanderbücheret angehörenden Gemein
den werden ersucht, den Beitrag für das Rechnungsjahr 
1929 spätestens bis zum 15. Dezember 1929 auf das 
Konto Nr. 73 bei der Kreissparkasse hierselbst abzu- 
führen.

Tiegenhof, den 25. November 1929.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsses.

Nr. 3. ------------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat Dezember fol
gende Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 2. Dezember 1929, 9 Uhr 

vormittags, vor der Wohnung des Regie- 
rungs- und Veterinärrats,

Simonsdorf: Montag, den 9. Dezember 1929, mittags 
1,25 Uhr, vor dem Bahnhof,

Neuteich: Freitag, den 27. Dezember 1929, mittags
1 Uhr, vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um örtliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 21. November 1929.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Wandergewerbescheine für das Jahr 1930.

Die Ortspolizeibehörden werden ersucht, meine Kreis
blattverfügung vom 21. Oktober 1929 — Kreisblatt Nr. 
43 — nunmehr ungesäumt zu erledigen.

Tiegenhof, den 21. November 1929.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Blinde Kinder.

Die mit der Einreichung der Nachweisung der schul
pflichtigen blinden Kinder noch säumigen Gemeindevor
steher werden hiermit nochmals um sofortige Erledigung 

meiner Kreisblattverfügung vom 10. 10. d. Js. — 
Kreisblatt Nr. 42 — ersucht.

Tiegenhof, den 16. November 1929.
Der Landrat.

Nr. 6. -----------------
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat 
Dezember d. Js. beurlaubten Landjäger zur Kenntnis 
und ersuche die beteiligten Ortsbehörden um ortsübliche 
Bekanntgabe.

Beurlaubt von bis 
einschl. Vertreter

Hauptwachtmeifter 
Dittmann-Ließau

2j- 12. 3. Schupokommando-Ließau.

Vberlandjäger 
Behnert-Simonsdorf

21. 12. 2. 1. Schupokommando-Kalthof f. d. 
Gemeinde Heubuden, Schupo- 
kommando-Neuteich f. d. Ge- 
meinde Trappenfelde, Ober- 
Wachtmeister Neumann-Kunzen- 
dorf für die Gemeinden Gno-

Hauptwachtmeister
Tatkowski-Neukirch

14- 12. 27. j2.

jau, Simonsdors, Altenau und 
Allmünsterberg.
Schupokommando-Neuteich f. d. 
Gemeinden Neukirch,Schönhorst, 
pordenau, prangenau und Neu
teich er hinterfe ld,Schupokomman-
do-Ließau für die Gemeinde 
palschau.

Tiegenhof, den 23. November 1929.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Ausführung von Vorarbeiten.

Gemäß 8 5 des Gesetzes über die Enteignung von 
Grundeigentum vom 11. Juni 1874 (G.S. S. 221) 
wird hierdurch angeordnet, daß jeder Besitzer auf sei
nem Grund und Boden Handlungen geschehen zu lassen 
hat, die zur Vorbereitung des Baues einer Hochspan
nungsleitung von 15 000 Volt von Neuteich nach dem 
Schöpfwerk des Unterdeichverbandes Weichselhaffkampen 
durch die Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft erfor
derlich sind. Zum Betreten von Gebäuden und einge- 
friedigten Hof- oder Gartenräumen bedarf der Unter
nehmer, insoweit dazu der Grundbesitzer seine Einwilli
gung nicht ausdrücklich erteilt, in jedem einzelnen Falle 
einer besonderen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde. 
Eine Zerstörung von Baulichkeiten jeder Art, sowie ein 
Fällen von Bäumen ist nur mit besonderer Gestattung 
des Verwaltungsgerichts I. Kammer zulässig.

Namens des Berwaltungsgerichts I. Kammer. 
Der Vorsitzende.

gez. Dr. Meyer-Barkhausen. 
Veröffentlicht.

Tiegenhof, den 25. November 1929.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Berufsbezeichnung „Melker" statt 

„Schweizer".
Der Senat — Abt. Arbeit — hat angeordnet, daß 

im amtlichen Verkehr anstelle der bisherigen beruflichen 
Bezeichnung „Schweizer" folgende Bezeichnungen anzu- 
wenden sind:
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An Stelle: Oberschweizer 
Freischwetzer 
Unterschweizer 

„ „ Schweizerlehrling
Die Nachgeordneten Behörden 

Melkermeister 
Melker 
Melkergehilfe 
Melkerlehrling 

des Kreises werden
ersucht, fortan nur die neuen Bezeichnungen in Anwen
dung zu bringen.

Tiegenhof, den 18. November 1929.
Der Landrat

als Vorsitzender des Demobilmachungsausschusscs.
Nr. 9.

Grundwechselsteueranteile.
An Grundwechselsteueranteilen für das Vierteljahr 

Juli/September 1929 stehen den Gemeinden die in 
der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Be
träge zu. Die Anteile sind in den aus der Zusammen
stellung ersichtlichen Höhe auf Gemeindekonto über- 
wiesen oder diesseits einbehalten.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Verbuchung der 
Anteile.

Gemeinde
Gemeinde

anteil

G , p

Auf Areis
steuern ein

behalten

G ! P

Auf Ge
meinde

konto über- 
wresen

G I P

Linbehal- 
ten auf

G I P
l 2 Z 4 s l

Altebabke 139 41 139 41 I
Altmünsterberg 90 — 90 —
Brunau 1555 32 1555 32
Dammfelde 138 38 138 38
Eichwalde 2242 28 330 04 1912 24
Einlage 405 — 405 —
Fürstenau 1158 75 1158 75
Fürstenwerder 1115 54 1115 54
Gnojau 639 — 639 —
Heubuden 10 80 10 80
Holm 832 50 832 50
Horsterbusch 186 75 186 75
Iungfer 561 38 561 38
Aalteherberge 665 04 175 02 490 02
Aalthof 5056 28 4606 28 450 — Rückzahlg. 

v. Grund-

Aeitlau 180 — 180 — wechselst.

Arebsfelde 45 — 45 —
Aunzendorf 520 48 520 48
Lakendorf 205 88 184 45 21 43 Rückzahlg. 

o. Grund-

Al. Lichtenau 1060 88 1060 88
wechselst.

Ließau 60 75 60 75
Lupushorst 371 29 371 29
Marienau 69 88 69 88
Mierau 613 70 405 60 208 10 Pflegekost.
Al Mausdorferweiden 108 — 108 —
Neukirch 125 72 125 72
Neumünsterberg 900 — 900 —
Neustädterwald 297 — 297 —
Neuteichsdorf 693 28 693 28
Neuteicherwalde 149 45 149 45
Orloff 720 — 411 09 170 07 138 84 Zinsen für 

wohnungs

Orlofferfelde 281 36 281 36
baudarlehn

pieckel 112 50 112 50
Prangenau 382 50 382 50
Reimerswalde 180 — 180 —
Rosenort 270 — 37 66 232 34
Stadtfelde 169 20 169 20
Stobbendorf 119 25 119 25
Tiegenhagen 401 29 401 29
Tiegenort 14 63 14 63
Trappenselde 919 18 394 70 524 48
Walldorf 315 — 44 58 270 42
Zeyer 125 15 125 15
Zeyersvorderkamp en 270 270!"

Tiegenhof, den 25. November 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 49 Neuteich, den 6. Dezember 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Beratungsstellen des Kreiswohlfahrts

amtes.
Tiegenhof im Kreishause an jedem Freitag

um 11'/2 Uhr für Säuglinge, Schwangere 
und Kinder,
um 12 Uhr für Krüppel und Lungenkranke; 

Schöneberg evg. Schule, Dienstag, den 10. Dezember 
1929 14.30 (2'/?) Uhr

Die Beratung ist unentgeltlich
In den Beratungsstellen wird event!, die Aufnahme 

in die Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Haus
schwangere vermittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, 
wenn die Schwangere noch wenigstens 4 Wochen vor 
ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 30. November 1929.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ------------------
Hufbeschlagkurfus in Marienburg.

An der Hufbeschlaglehrschmiede in Marienburg soll 
in der nächsten Zeit wieder ein Kursus im Hufbeschlag
gewerbe beginnen. Meldungen zur Teilnahme sind 
umgehend an den Herrn Vorsitzenden des Kreisaus
schusses in Marienburg zu richten.

Die Herren Ortsvorsteher des Kreises ersuche ich, 
den in ihrer Gemeinde ansässigen Schmieden vorstehen
des zur Kenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den 29. November 1929.
Der Borsitzende des Kreisansschusses.

Nr. 3. ------------------
Fahrraddiebstahl.

Am 24. 11. d. Js. gegen 4 Uhr nachmittags ist dem 
Landwirt Kurt Sawatzki-Stuba sein vor dem Gasthaus 
Tuchel-Keitlau hingestelltes Herrenrad entwendet wor
den.

Beschreibung des Rades: Marke „Masovia", schwar
zer Rahmen, schwarze Felge, Freilauf mit Rücktritt, 
rote Gummigrifse, weiße Kontinentalbereifung. Ferner 
war der Rahmen an der oberen Ecke eingebrochen.

Die Herren Landjägerbeamten und Schutzpolizei
kommandos des Kreises ersuche ich, nach dem Verbleib 
des Fahrrades und dem Täter zu fahnden. Gegebenen
falls ist mir unter Lagebuchnummer 8286 L sofort Be
richt zu erstatten.

Tiegenhof, den 28. November 1929.
Der Landrat.

Nr. 3a. ------------------
Ausbildung von Desinfektoren.

Das Staatliche Hygienische Institut in Danzig plant, 
bei genügender Beteiligung im Februarr 1930 einen 
10-tägigen Kursus zur Ausbildung von Desinfektoren 
abzuhalten.

Meldungen sind bis zum 24. 12. d. Js. unter Bei
fügung eines polizeilichen Führungsattestes und eines 
selbst geschriebenen Lebenslaufes an den Vorstand des 
Medizinalbezirks III in Danzig, Sandgrube 41a, zu 
richten.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1929.
Der Landrat.

Nr. 4.

Verordnung zur Abänderung der Verord
nung vom 17. Juni 1894 zur Ergänzung 

des § 31 der Schulordnung.
Die 88 4 und 3 der Verordnung der Regierung in 

Danzig vom 17. Juni 94, veröffentlicht im Kreisblatt 
des Kreises Danzig-Höhe vom 4. Juli 94 Nr. 53 und 
im Kreisblatt des Kreises Danzig-Niederung vom 7, 
Juli 94 Nr. 54, zur Ergänzung von 8-31 der Schulord
nung erhalten folgenden Wortlaut:

8 4.
Die gewählten Schulvorstandsmitglieder (Familien

väter) bekleiden ihr Amt für die Dauer von 6 Jahren. 
Sie sind zu einer früheren Amtsniederlegung nur aus 
einem wichtigen Grunde berechtigt. Ob ein solcher 
vorliegt, entscheidet der Landrat.

8 5.
Die Neuwahl von Schulvorstandsmitgliedern erfolgt 

1 Monat vor Ablauf der 6 Jahre (8 4), im Falle des 
vorzeitigen Erlöschens der Mitgliedschaft unverzüglich 
nach diesem Zeitpunkt.

Soweit bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits 
die 6-jährige Wahlzeit der gewählten Schulvorstands
mitglieder abgelaufen ist, hat eine Neuwahl innerhalb 
3 Monaten nach Veröffentlichung dieser Verordnung 
stattzufinden.

Danzig, den 15. November 1929.
Der Senat,

Abteilung für Wissenschaft, Knnst, Volksbildung 
und Kirchenwesen.

Dr. Sahm. Dr. Strunk.
Veröffentlicht.

Tiegenhof, den 2. Dezember 19W.
Der Landrat

Nr. 4a. ------------------

Hengstkörung.
Den Herren Hengstbesitzern gebe ich bekannt, daß 

demnächst eine Körung von Hengsten durch die all
gemeine staatliche Kommission stattfinden wird. Der 
Körtermin selbst wird besonders bekanntgegeben werden.

Soweit im hiesigen Kreise Hengste vorhanden sind, 
die zum Decken fremder Stuten in der Deckperiode 1930 
verwendet werden sollen und die nicht bereits von der 
Körkommission einer Stutbuchgesellschast an- oder ab- 
getört worden sind bezw. werden, sind dieselben schon 
jetzt bei mir anzumelden. Die Anmeldung muß enthal
ten: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Farbe, Abzei
chen, Größe, Abstammun^und die Höhe des Deckgeldes. 
Die Deck- und Füllenscheine sind, soweit vorhanden, der 
Anmeldung beizufügen.

Zur Vermeidung zeitraubender und kostspieliger 
Einziehung der Kosten auf schriftlichem Wege sind die 
Gebühren für die angekörten Hengste bereits am Ter
minstage von den Hengstbesitzern zu entrichten. Diese 
Gebühren entsprechen nach 8 1 der Körordnung vom 
27. 9.1922 dem einmaligen Betrage, welcher als Deck
geld für den angekörten Hengst erhoben werden soll.

Etwaige Anmeldungen von Hengsten, die nach dem 
23. Dezember d. As. eingehen, können nicht mehr be
rücksichtigt werden.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1929.
Der Landrat
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Nr. 5. Steuerantetle der Gemeinden.
An Steueranteilen für die Gemeinden sind seitens der Freistadlsteuerkasse die in den Spalten 2 5 aufgeftihrten 

Betrüge überwiesen worden. Die Anteile sind in der aus den Spalten 7, 8 und 10 ersichtlichen Höhe diesseits einbe

halten worden. Die auf Gemeindekonto überwiesenen Beträge ergibt Spalte 9.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Verbuchung der Anteile in der Gemeinderechnung des laufenden Jahres.

Gemeinde
Rest Lohn
steuer 28

G

Lohnsteuer 
1929

G

Gemeinsch. 
oll 1.7. 28 
-30.6. 29 

G

Gemeinsch 
soll Juli/ 
Sept, 1929 

G

Summa

G

Kreis- 
steuern

G

Woh
nungsbau

abgabe 
G

Gemeinde- 
konto

G

Sonstiges

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altebabke 203 <38 122 52 40 k36 366 56 366 k)6
Altenau 11 37 382 73 319 21 713 01 534 14 72'12 106!15 Pflegekosten
Altendorf 408 17 408 17 301 !30 106 k37
Altmünsterberg 427 <34 310 04 322 06 2744 51 3804 65 1231135 2573 k30
Bärwalde 98'44 40 84 7 41 1013 19 1159 88 384!32 775 k56
Barendt 97 84 1182 24 1280 08 1099 13 180 k35
Barrnhof 588 98 588 98 588 k38
Beiershorst 114 12 114 12 114 12
Liesterfelde 3 56 42 56 17 40 700 45 764 07 550!59 213'18
Blumstein 107 16 377 75 484 91 4ß2!90 22 k01
Brodsack 14 34 18 40 321 82 764 81 1119 67 441!92 677'75
Bröske 70 — 460 85 530 85 530!85 92 Pflegekosten
Brunau 1667 64 1667 64 1517,64 58
Damerau 822 05 562 56 1384 61 776 56 400 — 208'05
Dammfelde 299 70 146 68 29 77 140 24 616 39 616!39
Eichwalde 101 65 198 44 1207 43 1507 52 400 — 1058!32 49 20 Pflegekosten
Einlage 357 46 320 96 1912 03 2590 45 1397 71 1192 74
Fürst enau 465 64 575 20 1261 23 2302 07 133 35 1000 — 1019 149 72 Zins, wohnungsbaudarl.
Fürstenwerder 54085 450 96 46 42 2405 — 3443 23 60 63 700 — 2482 95 199 65 Pflegekosten
Gnojau 265 67 306 — 740 22 1311 89 483 05 828 84
Grenzdorf 88'67 90 88 9 67 1002 — 1191 22 225 90 200 — 705 32 60 — Pflegekosten
Grenzdorf 6 90,63 131 72 1254 29 1476 64 346 89 1129 75
halbstadt 103 71 471 18 574 89 308 98 265 91
Herrenhagen 159 76 159 76 159 76
Heubuden 31 73 3173 31 73
Holm 346 62 346 62 346 62
Irrgang 74 83 471 50 546 33 298 26 248 07
Iankendorf 43 49 28 95 155 56 228 — 171 75 56 25
Jungfer 68 92 54 12 2924 61 3047 65 331 81 1000 — 1623 84 92 — pflegekoflen
Kalteherberge 72 18 57 52 379 89 509 59 509 59
Kalthof 1691 65 1850 96 4787 49 15426 66 rzrss 7S 10000 — 13665 76 91 — pfiegekosten
Kaminke 24 55 67 90 92 45 92 45
Keitlau 71 64 33 36 1444 25 600 27 2149 52 21 76 200 — 1927 76
Krebsfelde 133 48 150 12 35 86 831 13 1150 59 500 43 650 16
Küchwerder 30 25 9 20 259 10 298 55 298 55
Kunzendorf 1862 05 1862 05 1000 — 862 05
Ladekopp — 34 703 26 703 60 703 60
Lakendorf 83 09 125 96 — 24 904 97 1114 26 251 57 770 69 92 — Pflegekosten
Gr. Lesewitz 453 52 387 68 298 25 2353 07 3492 52 870 07 2622 45
Kl. Lesewitz 39 31 1668 202 71 1588 71 1847 41 568 55 1278 86
Gr. Lichtenau 142 28 43024 4867 34 5439 86 994 06 1000 — 3445 80
Kl. Lichtenau 134 56 174 28 2497 11 2805 95 433 62 2372 33

.530 25 Zins. f. Wohnungsbaus.

Ließau 270 47 737 36 1481 93 1950 30 4440 06 2709 23 1125 98
14

1 43 75
Pflegekosten

I 16 85
Lindenau 78 55 1143 30 1221 85 1169 72 52 13
Luxushorst 216 71 139 20 23 05 1033 02 1411 98 1411 98
Marieuau 336 34 504 44 1654 41 2495 19 877 03 1000 618 16
Gr. Mausdorf 674 29 440 04 647 41 1761 74 394 92 400 — 966 82

Kl. Mausdorf 77 32 33 36 1461 65 1572 33 518 48 400 491 85
l 72
1 90

Pflegekosten

Kl. Mausdorferweide 124 86 124 86 124 86
Mielenz 16- 529>50 545 50 545 50
Mierau 639>43 639 43 11 50 400 227 93
Gr. Montan 1708 1153 95 1171 03 491 45 679>58
Kl. Montan 208! 17 208 17 208! 17
Neudorf 28 19 337 18 365 37 365.37
Neukirch 458>81 458 81 283. 13 173-68
Nenlanghorst 34 11 -42 206 240 53 240>53
Neumünsterberg 255 66 274 36 84 09 4507 73 5121 84 721 50 4346>64 53>70 Pflegekosten
Neunhuben 78>70 79 70 78>70
Neustädterwal) 711 16 711 16 198>77 512>39
Neuteicherhinterfeld 227 79 130 — 433 198>59 560 71 181 91 378>80
Neuteicherwalde 5 — 5 —
Neuteichsdorf 2438>58 2430 58 2431> 58
Niedau 356.76 220 88 127 91k>38 1495 29 568>01 50c> — 35L>93 72>35 Pflegekosten
Orloff 34l.89 341 89 341 89
Orlofferselde 85»61 57 52 208>42 352 55 38>84 312>71
palschau 427!68 319 24 898r 13 1640 05 94?'30 692>75
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Kopf wie vor.
1191 30 Pflegekosten

pieckel 1056 84 937 — 36 65 615 81 2646 30 596 55 1243 45 i 50 —

1 79 4 46 6 25 6 25
>565 — Zins, wohnungsbauabg

pietzkendorf
platenhof 299 74 383 64 18 51 2004 84 2706 73 898 87 1807 86
pletzendorf 7 02 7 02 7 02
pordenau 95 81 95 81 95 81
pranaenau 385 43 385 43 160 22 225 21
Rehwalde 1 75 1 04 189 63 192 42 129 40 63 02
Reimerswalde 381 08 381 08 225 56 155 52
Rcinland 83 66 33 36 42 72 700 88 860 62 443 76 416 86
Rosenort 371 24 326 72 466 96 1164 92 1164 92
Rückenau 373 78 252 52 1022 35 1648 65 508,22 400 — 740 43
Schadwalde 116 41 183 48 17 75 995 39 1313 03 95660 356 43
Scharxau 
Schönau

92 18 33 36 2 46 58 70 186 70 133 21 53 49
681 07 681 07 681 07

Schöneberg 117 13 74 23 4064 72 4256 08 1464 07 2792 01
Schönsee 569 59 569 59 569 59
Simonsdorf 324 57 841 48 1194 77 2360 82 1494 91 865 91
Stobbendorf 17 73 90 27 108 — 108 —
Stuba 1068 99 1068 99 430 15 638 84
Tannsee 1819 14 1819 14 800 — 975 17 43 97 Grundwechselsteuerrückz.
Tiege 411 85 411 85 411 85
Tiegenhagen 878 16 878 16 129 76 564 40 184 — Pflegekosten
Tiegenort 31 15 203 60 74 83 2003 23 2312 81 703 92 700 — 908 89
Tragheim 289 24 220 88 294 99 805 11 777 67 27 44
Tralau 485 05 485 05 485 05
Trampenau 127 82 127 82 127 82
Trappenfelde 76 64 50 04 12 72 139 40 s 87

l 52 40
Pflegekosten

vierzehnhuben 104 90 104 90 104 90
vogtei 2 60 71 29 73 89 73 89
Walldorf 166 45 166 45 166 45
Warnau 157 76 2330 61 2488 37 1243 92 1195 95 49 20 Pflegekosten
Wernersdorf 300 32 415 28 301 88 1397 96 2415 44 1373 42 1042 02
wiedau 23 16 1 05 29 13 53 34 53 34
Zeytt 91 13 159 32 5 20 1193 47 1449 12 575 20 873 92
Zeyersvorderkampen 7 06 122009 1227 15 135 62 400 — 691 53
Hakendorf 78 89 51 98 130 87
Horsterbusch 120 30 — 120 65 1014 57
Wolfsdorf 115 09 647 96

!
763 05

Tiegenhof, den 28. November 1929.

Der Vorsitzende -es Kreisausschusies.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Enteignung von Grundeigentum.

Zur Feststellung der Entschädigung für das zur 
Anlage eines Schulsteiges zu enteignende, in der Ge
meinde Walldorf belegene, nachstehend bezeichnete 
Grundeigentum habe ich Termin auf

Mittwoch, den 11. Dezember 1929 vorm. 9 Uhr 
in Danzig, Elisabethkirchengasse 3 (Lohnamt) anbe- 
raumt.

Alle Beteiligten werden gemäß 8 25 des Gesetzes 
über die Enteignung von Grundeigentum vom 11. 
Juni 1874 (:G.S.S. 221:) aufgefordert, ihre Rechte 
im Termin wahrzunehmen.

Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschä
digung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinter
legung der Entschädigung verfügt werden.

I 
Lf

d.
 Nr

._
__

__
II

Katastermäßige
Bezeichnung des

Eigentümer 
(Name, Stand 
und Wohnort)

Das Grund
stück ist ver
zeichnet im 
Grundbuch

I ?<2 S —

Wirt- 
schafts- 
art und 

Lage

Größe der 
gut enteig

nenden oder 
dauernd zu 
beschränken
den Grund

fläche

Grr 
Ge
mar
kung 
(Ge- 
mein- 

de)

mdstüc 
Kar- 
ten- 
blatt
Zlur

Es

par- 
Zelle

! w ! N tm s (jM

Wall- 
dorf

2 12Z/
42

Besitzer Peter 
Warm und 
Ehefrau Jo
hanna geb.

Schwarz

wall- 
dorf

IV 63 wiese 3
1

74
12

Nr. 7.

Auszeichnung für langjährige treugeleistete 
Dienste in der Landwirtschaft

Die nachgenannten landwirtschaftlichen Arbeitneh
mer sind vom Senat der Freien Stadt Danzig — 
Landw. und Domänenverwaltung — für langjährige, 
vorwurfsfreie und ununterbrochene Dienstzeit mit Ur
kunde und Medaille ausgezeichnet worden:

Des landwirtschaftlichen Arbeitnehmers ZurückgelegteDienst, 
zeit

Medaille 
in

vor- und 
Zuname Stand Wohnort bei dem Ar

beitgeber
Dienst- 
j^hre

Sil- 
ber

Bron 
Ze

Johann landw. Tiege Hofbesitzer
Sadowski Arbeiter C. Jansson 50 1

Hermann Hofmanu Tannsee Landwirt Paul
Doerks Schroedter 46 1

Peter landw. Schönsee Hofbesitzer
Lrdmann Arbeiter Joh. Wiebe 35 1

Hermann Wassermütter Neun Entwässergs-
penner hub en gen. Neun'hub. 33 1

Peter Branski Kutscher Neumün- Hofbesitzer
sterberg Heinr. penner 25 1

Franz Instmann Altweichsel Hofbes. Ernst
Lzaplewski Neumann 25 1

Johann Instmann Tannsee Gutspäckter
Roskiewitz Fritz Döhrina 25 1

Otto Stanke landw. Brodsack Gutsbesitzer
Arbeiter Ernst Pauls 25 1

Friedrich landw. Tiege Hofbesitzer
Wohlgewuth Arbeiter Fr. Llaaffen 25 1

Danzig, den 2. Dezember 1929.
Der Enteignungskommissar.

Tiegenhof, den 28. November 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
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Nr. 8.
Kreistagsitzung.

Am
Donnerstag, den 1S. Dezember d. Js. vorm. 10 Uhr 
findet im Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung 
des Kreistages des Kreises Gr. Werder statt.

Tiegenhof, den 28. November 1929.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 

Sie Ausgabe der Steuerbücher für 193» 
erfolgt in den Landkreisen bei den Orts
behörden der einzelnen Gemeinden, sür 
den Stadtkreis Zoppot in Zoppot, Rat
haus, Zimmer 56, für die Gemeinde Ohra 
im Gemeindeamt Ohra, Hauptstr 21 ain der 
Zeit vom 28 12 1929 bis zum 15. 1. 1939:

Von der Verpflichtung zur Empfangnahme 
eines Steuerbuches sind befreit:
1. Arbeitnehmer, deren Gesamtbeziige einschließlich' Ver

pflegung und Unterkunft 100,—G monatlich oder 
24,—G wöchentlich nicht übersteigen.

2. Sämtliche bei Behörden, Gemeindeoerbänden und Kör
perschaften des öffentlichen Rechts tätige Beamten, An
gestellten und dauernd beschäftigte Arbeiter.

Alle übrigen Arbeitnehmer sind verpflichtet, sich 
das Steuerbuch von der obenbezeichneten Stelle abzuholen.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Ausstellung 
eines Steuerbuches bei den Ortsbehörden zu beantragen, 
falls einer ihrer Arbeitnehmer bei der ersten Lohnzahlung 
im Jahre 1930 nicht im Besitze eines Steuerbuches ist.

Die Ablieferung der Steuerbücher für 1929 
hat, wie die Empfangnahme, in der gleichen Zeit bei den 
obengenannten Ausgabestellen zu erfolgen.

Alle zur Ablieferung gelangenden Steuerbücher müssen 
ausgerechnet und die Zusammenstellung aus der letzten 
Seite des Umschlages ausgesüllt sein.

Wer vorstehender Anordnung vorsätzlich oder fahr
lässig zuwiderhandelt, setzt sich der Gefahr einer Bestrafung 
0'lS.

Danzig, den 2Z. November 1929.

Steueramt II.
Die Danziger Feucrfozietät, Gemeinnützige Körper- 

schaft des öffentlichen Rechts in Danzig, hat der Ge
meinde Mierau im Kreise Großes Werder zum Bau ei
nes Spritzenhauses eine Beihilfe von 300 Gulden be
willigt.

Bekanntmachung.
Die Generalversammlung vom 1. November d. Is. 

hat die Auflösung der Genossenschaft beschlossen. Die 
Gläubiger werden aufgesordert, sich bei der Genossen
schaft zu melden.

Neuteich, den 1. November 1929.

Saatbaugenofsenschaft Neuteich e. G. m. b. H. 
in Liqu.

Andres. B. Doehring.

Kontobücher
in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.
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R. Pech Richert.
Druck uud Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 5V Neuteich, den 13. Dezember 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschuffes.

Nr. 1. ------------—
Abwendung von Feuersgefahr.

Durch Polizeiverordnung des Senats vom 8.10. d. 
Js. ist die Polizeiverordnung betr. die Abwendung von 
Feuersgefahr usw. vom 9.12.1892, soweit der 8 4 in 
Frage kommt, geändert worden.

Der 8 4 lautet jetzt:
8 4.

Leicht entzündliche Gegenstände, mit Ausnahme 
von Getreidestiegen und ähnlichen Haufen aus Ernte
feldern während der Ernte, die nicht durch feuerfeste 
Bedachungen oder durch sonstige Schutzvorrichtungen 
gegen das Eindringen von Funken und glühenden 
Kohlen gesichert sind, dürfen bei Eisenbahnen nur 
in einer Entfernung von mindestens achtunddreißig 
Metern von der Mitte des nächsten Schienengleises 
gelagert werden.

Liegt die Eisenbahn auf einem Damme, so tritt zu 
der Entfernung von achtunddreißig Metern noch die 
anderthalbfache Höhe des Dammes. (Vergl. 82 Abs. 2). 
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um ortsübliche 

Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 5. Dezember 1929.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Änderung der Ausführungs-Anweisung 
zur Gewerbeordnung.

Ziffer 96 Abs. 8 der Ausführungs-Anweisung zum 
Titel VI der Gewerbeordnung wird wie folgt geändert:

Juristische Personen, mit Ausnahme von Aktien
gesellschaften und Kommanditgesellschaften aus Akti
en, sind verpflichtet, einer Zwangsinnung anzugehö- 
ren, die für das von ihnen betriebene Handwerk er
richtet ist.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffent

lichung in Kraft.
Danzig, den 18. November 1929.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Jewelowski.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 5. Dezember 1929.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Ausästungen an Telegrafenleitungeu.
Den Besitzern von Baumpflanzungen, in deren Nähe 

Telegrafen- und Fernsprechanlagen der Freien Stadt 
verlaufen, wird anheimgestellt, die zur Sicherung des 
Telegrafen- und Fernsprechbetriebes erforderlichen Aus
ästungen bis zum 15. April 1930 unter Berücksichti
gung des Nachwuchses in solchem Umfange auszuführen, 
daß die Zweige noch im Herbst nach allen Richtungen 
mindestens 60 Zentimeter von den Leitungen entfernt 
sind (8 4 des Telegrafen-Wegegesetzes vom 18. Dezem
ber 1899 und Punkt 1 der zugehörigen Ausführungs
bestimmungen). Ausästungen, die innerhalb dieser Frist 
nicht oder nicht genügend ausgeführt sind, werden von 
der Telegrasenverwaltung vorgenommen werden.

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um ortsübliche 
Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1929.
Der Lanvrat

Nr. 4. ------------------
Kontrolle der Schulkinder.

Die Magistrate und die Herren Gemeindevorsteher 
ersuche ich, zu- oder abgezogene schulpflichtige Kinder 
den Schulen alsbald namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1929.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Ermittelung des Bäckergesellen 

Clemens Negenbrecht.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 

Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, Ermit
telungen nach dem Aufenthalt des Bäckergesellen Cle
mens Regenbrecht anzustellen und im Ermittelungsfalle 
zum Gesch.-Zeichen K. A. II Nr.3896 alsbald hierher 
zu berichten.

Tiegenhof, den 4. Dezember 1929.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugendamt.
Nr. 6. ------------------

Anfenthaltsermittelnng.
Der am 2. Juli 1912 in Fischerbabke geborene Willi 

Millack aus Küchwerder ist am 28. November 1929 aus 
der staatlichen Fürsorgeerziehungsanstalt Tempelburg 
bei Danzig-Schidlitz entwichen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt des Millack Ermittelungen anzustellen, ihn 
im Ermittelungsfalle aufzugreifen und der obengenann
ten Fürsorgeerziehungsanstalt zuzuführen, sowie hier
von zum Geschäftszeichen K. A. II. Nr. 3939 hierher 
zu berichten.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1929.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugendamt.
Nr. 7. ------------------

Ermittelung -es Aufenthalts -er 
Gertru-e Lippert.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, Ermit
telungen nach dem Aufenthalt der am 8. Januar 1913 
zu Kalthof geborenen Gertruds Lippert anzustellen und 
im Ermittelungssalle zum Geschäftszeichen K. A. II Nr. 
3672 hierher Anzeige zu erstatten.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1929.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder.

Kreisjugendamt.
Nr. 8, ------------------

Personalien.
Der Standesbeamlen-S.ellvertreter, Gutsbesitzer Hein

rich Konrad in Barendt, hat sein Amt krankheitshalber 
niedergelegt; an seine Stelle tritt der II. Standesbe- 
amten-Stellvertreter, Gutspächter Karl Pirl in Ba
rendt.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
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Nr. 9.
Jagdscheine.

Im Monat November sind folgende Jagdscheine er
teilt worden:

Iahresjagdscheine.
Landw. Gustav Brucks-Marienau, Gastwirt Walter 

Schrödter - Marienau. Oberzollinspektor Waldemar 
Behnke-Marienau, Gutsverwalter Fritz Matag-Gr.-Le- 
sewitz, Betriebsleiter Heinrich Ott-Ließau, Landw. Her
mann Friesen jun.-Orlofferfelde, Landw. Erich Siel- 
mann-Bröske, Landw. Johannes v. Dyck-Tiegenhagen, 
Landw. Bruno Mekelburger-Tiegenhagen, Landw. Al
bert Enß-Prangenau, Landw. Walter Harder-Palschau, 
Landw. Johannes Adler-Neustädterwald, Landw. Erich 
Taubensee-Niedau, Landw. Franz Pauls-Platenhof, 
Landw. Hermann Wiens-Bierzehnhuben, Landw. Bruno 
Reimer-Leske, Landw. Hans Penner-Rückenau, Landw. 
Cornelius Claassen-Kl.Montau, Landw. Hermann Lick- 
fett-Scharpau, Landw. Erich Heidebrecht - Marienau, 
Landw. Fritz Fröse-Grenzdorf B, Landw. Heinrich 
Großnick-Kalteherberge, Landw. Heinrich Görtz-Rein- 
land, Landw. Arthur Schrödter-Tannsee, Landw. Ge
org Grunau-Simonsdorf, Lehrer Emil Hofsmann-Lin- 
denau, Zimmermann August Adler-Jungfer, Landw. 
Johannes Nickel-Stobbendorf, Inspektor Richard Han- 
nemann-Gr. Mausdorf, Landwirt Emil Klaassen-Por- 
denau, Landw. Ernst Töws-Pordenau.

8) Tagesjagdscheine.
Landw. Johann Kröcker-Heubuden, Landw. Johannes 
Friesen-Stobbendorf, Landw. Heinrich Töws-Gr. Maus
dorf, Landw. Emil Wedhorn-Altebabke, Landw. Otto 
Bliwernitz-Neuteicherwalde, Kaufmann Emil Loepke- 
Neuteicherwalde.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1929.
Der Landrat.

Nr. 10. ------------------

Schweinepest.
Die Schweinepest unter den Schweinebeständen 

1.) des Gutsbesitzers Klinge-Schadwalde, 
2.) Käsereipächters Bamert-Kunzendorf, 
3.) Hofbesitzerin Frau Bergmann-Dammfelde, 
4.) Hofbesitzers Wiens-Fürstenwerder, 
5.) Arbeiters Breski-Fürstenwerder, 
6.) „ Arbeiters Quartier-Fürstenwerder

ist erloschen.
Tiegenhof, den 2. Dezember 1929.

Der Landrat.

Bekanntmachung.
. Die Generalversammlung vom 1. November d. Js. 

hat die Auslösung der Genossenschaft beschlossen. Die 
Gläubiger werden aufgesordert, sich bei der Genossen
schaft zu melden.

Neuteich, den 1. November 1929.

Saatbaugenossenschaft Neuteich e. G. m. b. H. 
in Liqu.

Andres. B. Doehring.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 51 Neuteich, den 18. Dezember 1929

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Belohnung für Entdeckung von Baum

frevlern.
Es sind in letzter Zeit wieder Fälle vorgekommen, 

daß an den Kreisstraßen nachgepflanzte junge Bäume 
mutwillig umgebrochen sind. Wer einen Baumfrevler 
so nachweist, daß seine gerichtliche Bestrafung erfolgen 
kann, erhält vom Kreise eine Belohnung. Die Anzeige 
kann sowohl bei dem zuständigen Landjäger als auch 
beim Gemeindevorsteher des Wohnortes schriftlich oder 
mündlich angebracht werden. Die Polizeiorgane weise 
ich hiermit an, bei ihren Kontrollfahrten auf die jungen 
Bäume besonders zu achten und jedem Baumfrevel aufs 
schärfste nachzuspüren.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 1a. ------------------
Kreisfeuerwehrverband.

Die dem Kreisfeuerwehrverband angeschlossenen Ge
meinden werden um Erledigung meiner Kreisblattver
fügung vom 9. November 1929 — Kreisblatt Nr. 46 
— betr. Zahlung des für das laufende Rechnungsjahr 
auf 20.— Gulden festgesetzten Beitrages, bis spätestens 
zum 31. d. Mts. ersucht. Die Einsendung hat an die 
hiesige Kreissparkasse auf Konto Nr. 332 zu geschehen.

Tiegenhof, den 14. Dezember 1929.
Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes.

Nr. 2. ------------------
Aufenthaltsermittelung

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, Ermit
telungen nach dem Aufenthalt:

a) des Melkers Franz Peplinski, geb. am 21. Au
gust 1901 zu Berent, zuletzt in Heubuden aufhalt
sam gewesen,

b) des Melkers Franz Waiden, geb. am 4. März 
1902, zuletzt angeb ich in Neumüusterberg aufhalt
sam gewesen,

anzustellen und im Ermittelungsfalle zum Geschäftszei
chen K. A. II. Nr. 3952 alsbald hierher Mitteilung zu 
machen.

Tiegenhof, den 13. Dezember 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugendamt.
Nr. 2a. ------------------

Standesamtsbezirksverün-erung.
Infolge Auflösung des fiskalischen Gutsbezirks an 

der Nogat (Staatsanzeiger I. Teil 1929 S. 330) wer
den gemäß 8 2 des Personenstandsgesetzes vom 6. Fe
bruar 1875 die Bestandteile Horsterbusch-Kätnerdorf und 
Horsterbusch-Gut von dem Standesamtsbezirk Groß- 
Mausdorf abgetrennt und dem Standesamtsbezirk Ein
lage mit Wirkung vom 1. November 1929 zugelegt.

Danzig, den 7. Dezember 1929.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

gez. Dr. Sahm gez. Arczynski.
Veröffentlicht.

Tiegenhof, den 17. Dezember 1929.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 3.
Personalien.

In den Schulvorstand der evangl. Schule in Marienau 
ist der Arbeiter Franz Urban in Marienau als Fami
lienvater gewählt und für dieses Amt von mir bestä
tigt worden.

Tiegenhof, den 11. Dezember 1929.
Der Landrat

Nr. 4. ------------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Den Ortspolizeibehörden, Landjägerbeamten und 
Schupokommandos des Kreises bringe ich die viehseu
chenpolizeiliche Anordnung zur Verhütung der Ein- 
schleppung und Verbreitung der Beschälseuche vom 18. 
7. 1924, veröffentlicht im Kreisblatt Nr. 34 von 1924, 
mit dem Ersuchen in Erinnerung, ihre genaue Beach
tung weiterhin scharf zu überwachen.

Tiegenhof, den 11. Dezember 1929.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Für Guldeneinlagen vergüten wir vom 1. Januar 

1930 ab:
bei täglicher Kündigung 4

1 monatlicher 5
„ 3 monatlicher „ 6 »

Tiegenhof, den 14. Dezember 1929.
Der Vorstand der Sparkasse des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Gerichtstage in Kalthof.

Die Gerichtstage in Kalthof, im Lokal Esau, Damm- 
straße I, finden im Jahre 1930 an folgenden Tagen statt:

4. Januar, 5. Juli,
18. 19.
1. Februar, 2. August,

15. „ 16.
1 März, 30 n

15. ,, 13. September,
29 ,, 27.
12. April, 11 Oktober,
26. „ 25.
10. Mai, 8. November,
24. „ 22.

7 Juni, 6. Dezember,
21. „ 20

Amtsgericht Neuteich, den 13. Dezember 1929.

Kontobücher
in großer Auswahl empfiehlt

Pech öL SNchert, Neuteich.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 52 Neuteich, -en 27. Dezember 1S2S

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Schulvorftandswahlen.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekannt
machung vom 2. d. Mts. — Kreisblatt Nr. 49 — weise 
ich auf Veranlassung des Senats — Abteilung für Wis
senschaft, Kunst, Volksbildung und Kirchenwesen — 
darauf hin, daß die Neuwahlen von Schulvorstandsmit- 
gliedern nach 8 5 Abs. 2 der Verordnung zur Abän
derung der Verordnung vom 17. 6. 1894 zur Ergän
zung des 8 31 der Schulordnung solange einstweilen 
noch nicht vorzunehmen sind, bis eine besondere dies
bezügliche Anordnung ergeht.

Tiegenhof, den 19. Dezember 1929.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Wandergewerbescheine.

Das Formular „C" betr. Anlage zum Antrag auf 
Erteilung eines Wandergewerbescheines und die dazuge
hörigen Nachweisungen enthalten keine Angabe über 
die Staatsangehörigkeit der Antragsteller. Dieses gibt 
Veranlassung zu Irrtümern bei der Ausfertigung der 
Wandergewerbescheine, da die Rechtsverordnung des 
Senats vom 7. 1. 1927 — Gesetzblatt S. 42 — die 
Erteilung der Wandergewerbescheine für In- und Aus
länder dem Polizei-Präsidenten übertragen hat, wäh
rend die Wandergewerbescheine für Inländer früher 
vom Bezirksausschuß, die für Ausländer vom Senat er
teilt wurden.

Ich ersuche die Ortspolizeibehörden, bei Anträgen 
auf Wandergewerbescheine stets die Staatsangehörigkeit 
der Antragsteller auf dem Anträge zu vermerken.

Tiegenhof, den 18. Dezember 1929.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat Januar 1930 
folgende Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 6. Januar 1930, 9 Uhr vor

mittags vor der Wohnung des Regierungs
und Veterinärrats.

Simonsdorf: Montag, den 13. Januar 1930, mittags 
1,25 Uhr vor dem Bahnhof.

Renteich: Freitag, den 24. Januar 1930, mittags 1 
Uhr vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 21. Dezember 1929.
Der Landrat.

Nr. 3a. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Der im Kreisblatt Nr. 50 vom 13. d. Mts. zur Er
mittelung aufgegebene Fürsorgezögling Willi Millack 
ist inzwischen der Fürsorgeerziehungsanstalt Tempel
burg wieder zugeführt worden.

Tiegenhof, den 23. Dezember 1929.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjngendamt.

Nr. 3b.
Verzeichnis 

d«v i— «»«is« «Sv 1V«,d«v in* Iah»« I»so «dzuhal- 
t«nd<„ rUävkt«

Tiegenhof, den 2H. Dezember <929.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------

Lsd. 
Nr.

Marktort Bezeichnung der Märkte
Datum und Dauer der im 
Jahre 1930 abzuhaltenden 

Märkte.

l. Neuteich Kram-, Vieh- u. pferde- 
markt 
Pferdemarkt

Kram-, Vieh- u. Pferde
markt
Kram-, Vieh- v. Pferde, 
markt
Pferdemarkt

Kram-, Vieh- u. Pferde
markt

Dienstag, den 28. Januar 
1930.
Dienstag, den April 1930.

Dienstag, den 2^. Juli 4930.

Dienstag, den 22. Juli 1950

Dienstag, den 2. September 
1930.
Donnerstag, den 2. Otto- 
ber 1920.

2. Tiegenhof Krammarkt

Krammarkt

Dienstag, den 3. Juni 1930.

Dienstag, der: 9. Septem
ber 1930.

3. Kalthof Kram-, Rindvieh, und 
pserdemarkt
Kram-, Rindvieh- und
Pferdemarkt
Kram-, Rindvieh- und 
Pferdemarkt

Dienstag, den 1. April 1930.

Dienstag, den 1. Juli 1930.

Dienstag, den ?. Oktober 
1930.

Schiedsmänner zur Abschätzung von 
Seuchenvieh.

Nachstehend aufgeführte Personen sind gemäß 8 17 
des Preußischen Ausführungsgesetzes zum Reichsvteh- 
seuchengesetz für einen dreijährigen Zeitraum, und zwar 
für die Kalenderjahre 1930, 1931 und 1932, als 
Schiedsmänner zur Abschätzung von Seuchenvieh ge
wählt worden.

Z Ortspolizei Der vorgeschlagenen
bezirk Name Stand I1 Wohnort

1 Tiegenhof Schlenger, Otto Mtthlenbesitzer Tiegenhof
Fieguth, Hermann Angestellter ,,

2 Neuteich Zörnack, August Hofbesitzer Neuteich
Fieguth, Max ,,

3 Altweichsel wiebe, Gerhard Kunzendorf
Friesen, Gustav Biesterfelde

4 Barendt Toews, Ernst n pordenau
Warkentin, G, /t Barendt

5 Barenhof Fast, Hans Nenmünsterbg
Willems, Johann 
Llaaßen, Benno

Bärwalde
6 Einlage Einlage

Preiskorn, Ferd. ,, ,,
7 Fürst enan vollerthnn, Walter ,, Fürftenau

Weßlowski, Joh. ,,
8 Fürstenwerder Wiens, Gustav Fürstenwerder

Andres, Otio ,,
9 Grenzdorf B Kinski, Otto Gem.-Vorsteh. Grenzdorf A

Foth, Erich Hofbesitzer Grenzdorf B
10 Jungfer Seegler, Hermann Keitlan

Trienke, Hans ,, Jungfer
11 Kalthof Konrad, Johann Rentier Kalthof

Wiens, Heinrich Gutsbesitzer
Ladekopp12 Ladekopp Llaaßen, Eduard Hofbesitzer

! Ouiring, Heinrich ,, Orloff
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Kopf wie vor.
13 Ließau Janfson, G. Gutsbesitzer Ließau

Klaaßen, Bernh. Kl. Lichtenau
14 Gr. Lichtenau Thießen, Gerh. 

wiebe, Heinrich
,, Gr. Lichtenau
,, parschau

15 Lesewitz Wiens, Hermann Hofbesitzer Jrrgang
Neufeld, Albert Gutsbesitzer Gr. Lesewitz

16 Gr. Mausdorf Fröse, Otto Rentier Gr. Mausdorf
Klein, Emil Hofbesitzer tuxushorst

17 Marienau Dyck, Franz ,, Marienau
Friesen, wilh.

Rentier
Rückenau

18 Nenkirch Schulz, Peter Schönhorst
Dyck, Hermann Hofbesitzer prangenau

19 Neuteichsdorf Klempnauer, Ad. 
wiebe, Adolf 
Dirks, Theodor

Gutsbesitzer

Hofbesitzer

Bröske
Neuteichsdorf

20 Niedere Schar. Holm
pau Langnau, Emil 

Mittrich, wilh.
Tiegenort

21 Obere Schar- Brunau
pau wunderlich Küchwerder

22 Petershagen Friesen, Johannes Stobbendorf
Regier l, Abr. Petershagen

23 Schadwalde Bückert, Aron 
Klaaßen, Heinr.

Schadwalde

Schöneberg24 Schöneberg Harder, Eduard Rentier
woelke, „
Wiens, Bernh.

Hofbesitzer Schönsee
25 Schön au Gutsbesitzer Schonau

Lnß, Arthur Hofbesitzer Stadtfelde
26 Simonsdorf Sönke, Oskar Gutsbesitzer Simonsdorf

Koennecker, Rud. Hofbesitzer Altmünsterbg.
27 Tannsee Flindt, Bruno Gutsbesitzer Lindenau

Johann Enß, jun. ,, Niedau
28 Tiegenhagen pelz, Ernst Hofbesitzer Tiegenhagen

Mekelburger, Heinr.
Gutsbesitzer

Reimerswalde
29 Tralau Dr. Tornier, Rich. Trampenau

Wiebe, Heinr. Eichwalde
30 warnau Lnß. Gustav Hofbesitzer warnau

Sprung, Ernst ,, Heubuden
31 Wernersdorf Volkmann, Adalb.

Pieper, Rudolf
Wernersdorf 
Kl Montau

32 Zeyer Lsau, Gustav 
petörs, Gustav Amtsvorsteher

Zeyer

Tiegenhof, den 18. Dezember 1929.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 4a. ------------------

Errichtung eines landwirtschaftlichen 
Fachausschusses.

Gemäß 8 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Beschäfti
gung ausländischer Wanderarbeiter in der Landwirt
schaft vom 29. 10. 1929 (Gesetzblatt 1929 S. 139) sind 
vom Senat für den beim Kreisarbeitsnachweis einge
setzten Fachausschuß nachstehende Vertreter der tarif
fähigen landwirtschaftlichen Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbände als Beisitzer berufen:

Av-sikgebeV: AV-sttirehmsv:
Gutsbesitzer Ernst penner, Augestellter des Deutschen Landar- 

Ließau beiterverbandes
Wladislaus Wierschowski-Gnojau,

Gutsbesitzer Fritz Strich, 
Gr. Lichtenau

Deputant
Martin Nötzel-Lichwalde,

Gutsbesitzer David van Riesen, 
Rosenort.

Landarbeiter
Gustav Treder-Fürstenwerd-r.

Tiegenhof, den 23. Dezember 1929.
Der Arbeitsnachweis -es Kreises Gr. Werder.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 

in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Nichert, Neuteich.

Bekanntmachungen anderer Behörden, 
a) Besteuerung der Weihnachts-, Neu
jahrsgratifikationen und sonstiger einma

liger Einnahmen und Vergütungen.
Erhalten Arbeitnehmer neben ihren laufenden Be

zügen Weihnachts-, Neujahrsgratifikationen oder son
stige einmalige Einnahmen bezw. Vergütungen, so sind 
von diesen 10,3 v. H. (ohne Berücksichtigung von Er
mäßigungen) als Steuern einzubehalten. In den Fäl
len, in denen die laufenden Bezüge zur Anrechnung 
der Ermäßigungen nicht ausgereicht haben, können die 
nicht angerechneten Ermäßigungen bei der Berechnung 
des Steuerabzuges von den einmaligen Einnahmen ab
gesetzt werden.

Die für einmalige Einnahmen einbehaltenen Steuer
beträge sind entweder auf das Arbeitgeberkonto bei der 
Steuerkasse B zu überweisen oder durch Verwendung 
von Steuermarken abzusühren.

Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 87 des Ein
kommensteuergesetzes bestraft.

k) Nachprüfung und Berichtigung der 
Steuerbücher für das Steuerjahr 1930.

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich von der 
Richtigkeit der auf seinem Steuerbuch unter Abschnitt 
A II Zifs. 1 vermerkten Ermäßigungen zu überzeugen. 
Auf die unter Abschnitt „C" „Zur weiteren Beachtung" 
aufgeführten Bestimmungen wird hierbei besonders hin
gewiesen. Eintragungen in die Steuerbücher, die nach
weislich unrichtig sind (Schreibfehler, Rechenfehler und 
andere offenbare Unrichtigkeiten), können jederzeit aus 
Antrag durch die Stelle, die das Steuerbuch ausgehän- 
digt hat, beseitigt werden. In diesem Falle findet die 
Berichtigung stets mit rückwirkender Kraft vom Beginn 
des Kalenderjahres ab statt.

Anträge auf Erhöhung oder Ermäßigungen infolge 
wirtschaftlicher Verhältnisse oder auf erhöhte Werbungs
kosten sind, wenn die Voraussetzungen für 1930 gege
ben, bis spätestens 31. Januar 1930 beim zuständigen 
Steueramt zu stellen; Berichtigung der Steuerbücher 
erfolgt sodann mit Wirkung vom Beginn des Kalender
jahres ab. Werden die Anträge später gestellt, so 
wirkt die Berichtigung erst von der Lohnzahlung ab, 
bei der das berichtigte Steuerbuch vorgelegt wird.

Danzig, den 18. Dezember 1929.
Steueramt I. Steueramt H.

Lohnbücher 
mit Vordruck für I Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw.

zu haben bei

k kvvd L MokvrL, Alvatvivd.
Tierarzt Vargms

gesetzlich geschütztes

ist nach glänzenden
Airevkeiririri«gen 

vielem tsruseirdeV oitgesetze- 
neV LsrndmlVte Tievüvzte 

das 
rvivtsairiste Ungeziefer- 

mitte! bei allen Hnnstieren 
tteine Mischung*«! 

Lieine Erkältungen mehr! 
Niederlage Nenteich 
bei Herrn Arthur Toews.

TrmW 
landwirtschaftl. 
Notizkalender 

1S3« 
zu haben bet 

Pech L Richert.
Druck uud Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 1 Neuteich, den 3. Januar 1S3V

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Kreistagbeschlüsse.

Gemäß 8 125 Absatz 3 der Kreisordnung bringe ich 
nachstehend die auf dem Kreistage am 19. 12. 1929 
gefaßten Beschlüsse zur öffentlichen Kenntnis:
1. Auf die Vorschlagliste der zu Amtsvorstehern und 

Amtsvorsteher - Stellvertretern geeigneten Personen 
wurden gesetzt:
a) für den Amtsbezirk Neuteichsdorf: Landarbeiter 

Franz Frisch in Brösle und Arbeiter Paul Lau 
in Neuteichsdorf;

b) für den Amtsbezirk Schöneberg: Besitzer Brandt 
in Schöneberg, Schmiedemeister Uhlich in Schönsee 
und Gemeindevorsteher Grodnick in Schöneberg.

2. Zu Schiedsmännern bezw. Schiedsmann-Stellvertre- 
tern wurden gewählt:
a) als Schiedsmann des Bezirks Nr. 6 und gleichzei

tig als Stellvertreter des Bezirks Nr. 7 Hofbe
sitzer Erich Senger in Altmünsterberg;

d) als Schiedsmann des Bezirks Nr. 18 Landwirt 
Bernhard Driedger in Brüske;

c) als stellv. Schiedsmann des Bezirks Nr. 37 Kurt 
Schultze in Platenhos;

cl ) als Schiedsmann des Bezirks Nr. 38 und gleich
zeitig als Stellvertreter des Bezirks Nr. 39 Hof
besitzer Peter Froese in Orlosferfelde;

v) als Schiedsmann des Bezirks Nr. 45 und gleich
zeitig als Stellvertreter des Bezirks Nr. 46 
Schmiedemeister Max Schilaski in Jrrgang;

l) als Schiedsmann des Bezirks Nr. 49 und gleich
zeitig als Stellvertreter des Bezirks Nr. 52 Hof
besitzer Hermann Eichhorn in Stuba;

8) als Schiedsmann des Bezirks Nr. 51 und gleich
zeitig als Stellvertreter des Bezirks Nr. 50 Land
wirt Gustav Wiebe in Rosenort;

K,) als stellv. Schiedsmann des Bezirks Nr. 54 Bäk- 
kermeister Fritz Kopanski in Horsterbusch.

3. Anstelle der durch die Kreistagbeschlüsse vom 15. 4. 
und 1. 7. 1929 bewilligten Sonderbeihilfen für Er
werbslose, Kleinrentner und Kleinbauern wurden 
15.000 Gulden bewilligt, die durch die allgemeine 
Wohlfahrtspflege an die bedürftige Bevölkerung des 
Kreises, insbesondere kinderreiche Familien, als in
dividuelle Unterstützungen zu verteilen sind.

4. Zu Punkt 4 der Tagesordnung betr. Abänderung 
des Statuts des Krankenhauses in Tiegenhof 
erging ein Vertagungsbeschluß, während zu Punkt 
5 betr. Einrichtung einer hauptamtlichen Kreiskom- 
munalarztstelle der Kreistag beschloß, davon abzu- 
sehen.

5. Für die Rechnung der Kreiskommunalkasse und der 
Kreissparkasse für 1928 erteilte der Kreistag Ent
lastung.
Tiegenhof, den 28. Dezember 1929.

Der Borsitzende des Kreisansschnsses.
Nr. 2. ------------------

Bekanntmachung.
Saison- und Inventur-Ausverkäufe

Die Bekanntmachung des Regierungspräsidenten vom 
18. Mai 1912 über die Regelung der Saison- und In
ventur-Ausverkäufe, Amtsblatt der Regierung zu Dan
zig Nr. 21 Seite 186, wird in Absatz I, 1 dahin abge

ändert, daß der Geltungsbereich dieser Bekanntmachung 
auf das ganze Gebiet der Freien Stadt Danzig ausge
dehnt wird.

Danzig, den 12. Dezember 1929.
Der Seuat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Jewelowski.
Veröffentlicht.

Tiegenhof, den 27. Dezember 1929.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Kollekte.

Der Deutschen Studentenschaft der Technischen Hoch
schule in Danzig-Langfuhr ist vom Senat — Abt. des 
Innern — die Genehmigung erteilt worden, in der Zeit 
vom 2. Januar bis zum 31. Januar 1930 eine Haus
kollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig 
zum Besten der dortigen Sportplatzanlagen der Deut
schen Studentenschaft abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 30. Dezember 1929.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Gutsbesitzers Klaa- 
ßen in Neuteichsdorf ist die Schweinepest ausgebrochen.

Tiegenhof, den 28. Dezember 1929.
Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Steuermarken.
I. a. Für das Steuerjahr 1930 werden mit dem 

1.1.1930 neue Steuermarken (20,5 zu 17 mm) 
in den Verkehr gebracht und zwar:

5 P gelblack (gelb)
10 P seidengriln (grün)
20 P bordeauxrot mit glanzblau (Braun)
25 P concentrarot (dunkelrot)
50 P illustrationsgrau (dunkelgrau)

1 G violettlack (blauviolett)
2 G carmoistallack (rotviolett
5 G concentrablau (ultra marinblau)

10 G viktoriarot (dunkelorange)
20 G glanzblau stahlblau)
50 G echt griinlack (matgrün).

Sämtliche Marken haben weiter einen grauen 
Unterdrück sowie im schwarzen Überdruck die 
Jahreszahl 1930.

b. Die neuen Steuermarken sind, wie bisher, ledig
lich bei

1. den Postanstalten,
2. den mit besonderem Ausweis versehenen 

Ermittelungsbeamten zu erhalten.
Wer sich von anderen Stellen bezw. Personen 
Steuermarken beschafft, läuft Gefahr, gefälschte 
oder verfälschte Marken zu erwerben und sich 
selbst strasbar zu machen.
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In das Steuerbuch für 1930 sind nur Steuer
marken des Jahres 1930 zu kleben.

II. a. Die Steuernmrken für 1S2S werden mit dem 
31. Januar 1930 aus dem Verkehr gezogen. Bis 
zu diesem Termin sind

die bei den Verbrauchern noch vorhandenen 
Bestände auf den Postämtern gegen neue Steuer
marken einzutauschen. Die den Postanstalten 
zum Umtausch vorgelegten Steuermarken müssen 
so gut erhalten sein, daß sie ohne weiteres als 
unbenutzte Marken erkennbar sind.

b. Soweit Arbeitgeber mit Verwenden von Steuer
marken sür 1929 im Rückstand sind, ist das Ver
säumte zur Vermeidung von Bestrafungen unver
züglich nachzuholen.

In das Steuerbuch für 1929 dürfen nur Steuermar
ken dieses Jahres geklebt werden.

Danzig, den 21. Dezember 1929.

Steueramt I. Steueramt H.

Tierarzt MMr 
gesetzlich geschütztes

ist flach glänzenden
Anerkennungen 

vieler taufender «ngesetze- 
ner Landwirte n Tierärzte 

das
wirksamste Nngezieser- 

niittel bei allen Haustieren
kleine -Vaschnngen! 

kleine Erkaltungen mehr!
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 

in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Neuteich.

landwirtschaftl. 
Notizkalender 

1S3«
zu haben bei 

Pech L Richert.

Kalender 
1930

DerRedliche Preuße 
und

Deutsche.
Danziger

Heimatkalender.
Der Sst-reuhe. 
Der Wende Bote, 

empfehlen

R.PechLW.SUchert, 
Neuteich.

Ansichtskarten 
von Neuteich und Um
gebung in ca. 40 Ausnahmen 
empfiehlt

R. Pech L Richert.

Druck uud Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich s,Zo Vanziger Gulden.

Nr. 2 Neuteich, den 1V. Januar 193V

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. -------------—

Kollekte.
Dem „Evgl.-Kirchl. Hilfsverein für die Freie Stadt 

Danzig" in Danzig ist vom Senat die Genehmigung 
erteilt worden, in der Zeit vom 1. Januar bis 31. 
März 1930 eine Hauskollckte bei den evangelischen 
Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten der 
sozialen Arbeiten des Vereins abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzu
wirken haben, daß die Eintragungen in die Sammel
listen nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 6. Januar 1930.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Kollekte.
Der Verein zur Erhaltung der St. Marienkirche in 

Danzig E.V. in Danzig ist vom Senat die Genehmi
gung erteilt worden, in der Zeit von sogleich bis zum 
31. Dezember 1930 eine Hauskollckte bei den Bewoh
nern der Freien Stadt Danzig zum Besten der St. 
Marienkirche abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzu
wirken haben, daß die Eintragungen in die Sammel
listen nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 6. Januar 1930.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Personalien.
Der Schuhmacher Ernst Knopf in Lindenau ist als 

Amtsdiener und Vollziehungsbcamter für den Amts
bezirk Tannsee bestellt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 6. Januar 1930.

Der Landrat als Vorsitzender des Krcisausschnsscs.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 

in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Neuteich.

Kalender 
1930

Der Redliche Preuße 
und

Jeuische.
Danziger

Hematkaleuder.
Jer Sstpreutze. 
Jer hinkeude Bote, 

empfehlen

R. Pech LW.Richert, 
Neuteich.

Wantkaltntn
IM
10 M.

«. Petz L Mut.

Tierarzt Bargmr 
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landwirtschastl. 
Notizkalender 

1930 
zu haben bei

Pech L Richert.

Neuteich
Heimatbuch 

von Oberlehrer H. Lettau 

soeben erschienen.
Preis 4,50 Gld.

Bei Abnahme von 10 Stück 1 Frei-Exemplar. 

Verlag:

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Druck uud Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 3 Neuteich, den 17. Januar 1S30

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschufses.

Nr. 1. ------------------
Kram-, Vieh- und Pferdemürkte

Der in meiner Bekanntmachung vom 24. 12. 1929 
— Kreisblatt Nr. 52 — für Donnerstag, den 2. Oktober 
1930, vorgesehene Kram-, Vieh- und Pferdemarkt in 
Neuteich findet nicht am 2. Oktober, sondern Dienstag, 
den 21. Oktober statt.

Tiegenhof, den 9. Januar 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------

Berichtigung.
In meiner Bekanntmachung vom 24. Dezember 1929 

betreffend Verzeichnis der im Kreise Gr. Werder im 
Jahre 1930 abzuhaltenden Märkte — Kreisblatt Nr. 
52 von 1929 — muß es heißen unter Neuteich Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt statt Dienstag, den 24. Juli 
1930, Dienstag, den 24. Juni 1930.

Tiegenhof, den 6. Januar 1930.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Kollekte

Dem Evangelischen Konsistorium für die Freie Stadt 
Danzig in Danzig ist, wie auch in der Zeit vom 1. Ok
tober bis 30. November 1929, in der Zeit vom 15. 
Januar bis 15. März 1930 vom Senat die Genehmi
gung erteilt worden, bei den evangelischen Bewohnern 
der Freien Stadt Danzig zur Abhilfe dringender Not
stände der evangelischen Kirche eine Hauskollekte abzu- 
halten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeiliche 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammelliste 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 13. Januar 1930.
Der Landrat

Nr. 4. ------------------
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Stobbendorf ist 
der Hofbesitzer Willi Bunde aus Stobbendorf als Fa
milienvater gewählt und für dieses Amt von mir bestä
tigt worden.

Tiegenhof, den 8. Januar 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Lehrgang des Zentralinstituts.
Der Lehrgang des Zentralinstituts für Erziehung 

und Unterricht Berlin findet am 27. und 28. d. Mts. 
in Marienburg statt. Die an ihm teilnehmenden Lehr
kräfte meines Bezirkes wollen mir rechtzeitig Anzeige 
erstatten.

Kalthof, den 12. Januar 1930.
Der Schulrat
Weidemann.

Lohnsteuererstattung für 1S2S.
Lohn- und Gehaltsempfänger, denen ein Anspruch 

aus Erstattung überzahlter Lohnsteuerbeträge zusteht, haben 
die Erstattungsanträge bis zum 15. Februar 1930 bei 
dem zuständigen Steueramt einzureichen. Anträge, die 
nach dem 15. Februar 1930 eingehen, können keine Be
rücksichtigung mehr finden.

Die Anträge sind unter Verwendung eines Form
blattes zu stellen, das bei der Steuerverwaltung Nord
promenade 9 pt. in der Auskunftstelle kostenlos in 
Empfang genommen werden kann und genauestens aus- 
zusüllen ist. Das Formblatt ist mit einem Merkblatt ver
bunden, aus dem ersichtlich ist, unter welchen Voraus
setzungen ein Erstattungsantrag gestellt werden kann und 
welche Unterlagen beizubringen find.

Die Erstattung der Lohnsteuerbeträge erfolgt nach 
eingehender Prüfung durch das Amt mittels Postan
weisung. Barzahlung an den Schaltern der Steuerklasse 
ersolgt in keinem Falle. Die Benachrichtigung über die 
Höhe des zu erstattenden Betrages erfolgt durch den 
Postabschnitt der Postanweisung, der in diesem Falle als 
Bescheid aus den Erstattungsantrag anzusehen ist. Gegen 
diesen Bescheid steht dem Pflichtigen das Recht des Ein
spruchs binnen 1 Monat zu. Die Rechtsmittel sind bei dem 
zuständigen Steueramt schriftlich oder zu Protokoll anzu- 
brtngen. Eine besondere Benachrichtigung ersolgt nur im 
Falle der Ablehnung des Erstattungsantrages. Gegen den 
ablehnenden Bescheid ist ebenfalls der Einspruch binnen 
1 Monat zulässig.

Wegen der zu erwartenden großen Zahl der Erstat- 
tungsanträge und der damit verbundenen großen Arbeits
last wird daraus hingewiesen, daß schriftliche und münd
liche Anfragen über den Stand der Angelegenheit zweck
los sind.

Die Arbeitgeber werden besonders darauf hingewiesen, 
daß sie den Lohnempfängern ihr Steuerbuch auf Antrag 
jederzeit auszuhändigen haben und daß die Lohnempfänger 
sie regreßpflichtig machen können, wenn durch die Vor- 
enthaltung des Steuerbuchs (Steuerkarte) für 1929 die 
Ausschlußfrist zur Erreichung des Erstattungsantrages 
nicht eingehalten werden kann. Eine Verlängerung der 
Ausschlußfrist kommt nicht in Frage.

Danzig, den 4. Januar 1930.
Steueramt I. Steueramt II.

Tierarzt Bargums 
geschütztes

MhrMWWlilm
ist nach glänzenden
NirerkeiritrrKgerr 

vieler» tarrserrder» arrgesehe- 
ner» Larrdrvirte rr.Tierärzte 

das
wirksamste Ungeziefer- 

mittel bei allen Haustieren 
kleine kVaschnngen!

kleine Erkältungen mehr»! 
Niederlage NeuteiH 
bei Herrn Arthur Toews.

TrewW 
landwirtschaftl. 
Slotizkalender 
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zu haben bei 

Pech L Richert.
Druck uud Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 vanziger Gulden.

Nr. 4 Neuteich, den 22. Januar 1930

Am 22. Januar 1930
besteht der Landkreis Großes Werder zehn Jahre. Das bedeutet für seine Bevölkerung eine gleich lange auf
gezwungene Trennung vom deutschen Mutterlande und den Stammkreisen Marienburg und Elbing, die nur 
das Gefühl der Trauer auszulösen vermag. Für die Kreisverwaltung waren es zehn an Arbeit und Mühe 
reiche Jahre. Sie galten dem inneren und äußeren Ausbau des jungen Gemeinwesens.

Wenn der Kreis nunmehr in das zweite Jahrzehnt seines Daseins geht, so soll dies für jeden Kreisein
gesessenen eine ernste Mahnung sein, in den kommenden schweren Jahren jeder an seiner Stelle seine Pflicht 
zu tun, unerschütterlich in dem Entschlüsse, das deutsche Erbe der Vorfahren zu wahren und geleitet von dem 
Willen, über alles Trennende hinweg dem Wohle des Ganzen zu dienen.

Tiegenhof, den 18. Januar 1930. ko 1 l
Landrat des Kreises Großes Werder.

Die Mutterkreise Marienburg und Elbing an den 

Landkreis Großes Werder.

Marienburg, Westpr 
den 13 Januar 1930

Der Kreisausschuß Marienburg 
gedenkt in seiner heutigen Sit
zung mit Wehmut an die bereits 
10 Jahre währende Zerreissung des 
alten Kreises Marienburg Mit 
tiefem Schmerze fühlen auch wir 
mit Ihnen täglich die immer blu
tende Wunde und gedenken mit 
Stolz unserer früheren Kreisbür
ger Wir hoffen, vereint mit dem 
jetzigen Kreise Grosses Werder 
weiterhin unsere Mission in der 
deutschen Ostmark innerhalb und 
außerhalb der jetzigen Reichs
grenze zu erfüllen Treue um 
Treue!

Der Kreisausschuss 
des Kreises Marienburg 

Rebehn, Landrat 
Strich, Paetsch, Rohbeck, 

R. Zitzlaff H Kroll, Wiehler

An 
die Kreisverwaltung 

des Kreises Grosses Werder

Tiegenhof

Am 10 Januar 1930 jährte 
sich zum zehnten Male der Tag, 
an dem durch das Inkrafttreten 
des Versailler Vertrages der 
Landkreis Elbing, der in seinem 
früheren Umfange über 100 Jahre 
bestanden hat, zerschnitten und 
von einem grossen Teile seiner 
Kreiseingesessenen getrennt 
wurde

Der zum ersten Male im neuen 
Jahre versammelte Kreisausschuss 
des Landkreises Elbing gedenkt 
mit Wehmut dieses schicksals
schweren Tages, der ein wirt
schaftlich zusammengehöriges Ge
biet zerriss

Der Kreisausschuss sowie die 
Kreisbevölkerung-wissen sich 
eins mit den Brüdern jenseits 
der Grenze in dem Gefühle der 
Schicksalsverbundenheit und in 
der Treue zu deutscher Wesensart

Elbing, den 17 Januar 1930
Der Kreisausschuss 

des Landkreises Elbing 
Cichorius, Landrat 

Gehrmann, Kolmsee, W Damm, 
Klink, Volckmann, Ernst Schmidt

An
die Kreisverwaltung

Grosses Werder
in T i egenho f.
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Nr. 3.
Kollekte.

Dem Verein zur Erhaltung der St. Marienkirche in 
Danzig e. V. in Danzig ist vom Senat die Genehmi
gung erteilt worden, in der Zeit von sogleich bis zum 
31. Dezember 1930 eine Hauskollekte bei den 
Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten der 
St. Marienkirche abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die daraus hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 18. Januar 1930.
Der Landrat

Nr. 4.
Kollekte.

Der Deutschen Studentenschaft der Technischen Hoch
schule in Danzig-Langfuhr ist vom Senat — Abt. des 
Innern — die Genehmigung erteilt worden, in der Zeit 
vom 2. Januar bis zum 31. Januar 1930 eine Haus
kollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig 
zum Besten der dortigen Sportplatzanlagen der Deut
schen Studentenschaft abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 18. Januar 1930.
Der Landrat.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich s,30 vanziger Gulden.

Nr. 5 Neuteich, den 30. Januar 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ---------------
Entlassung ausländischer Wanderarbeiter.

Des Oefteren laufen hier Anzeigen ein, daß von ver
schiedenen Arbeitgebern noch ausländische Wanderar
beiter beschäftigt werden oder zwar entlassen, nach 
kurzer Zeit jedoch wieder eingestellt sind.

Es wird deshalb darauf hingewiesen, daß laut Ver
fügung des Senats die Eingehung eines weiteren Ar
beitsverhältnisses nach der im Gesetz vorgesehenen Ent
lassungsfrist, also nach dem 15. November bezw. die 
Neueinstellung solcher Arbeitnehmer innerhalb der für 
die Beschäftigung von Wanderarbeitern im Gesetz vor
gesehenen Zeit, das ist vom 15. November bis 15. 
April jeden Jahres, als Umgehung des Gesetzes zu 
betrachten ist. Im Uebertretungsfalle machen sich die 
Arbeitgeber nach 8 10 des Gesetzes über die Beschäfti
gung ausländischer Wanderarbeiter in der Landwirt
schaft vom 29. Oktober 1929 strafbar. Hiernach wird 
mit Geldstrafe bis zu 3000 Gulden, im ersten Wiederho
lungsfälle nicht unter 50 Gulden, in jedem weiteren 
Wiederholungsfälle nicht Unter 100 Gulden, bestraft, 
wer den Bestimmungen des Gesetzes vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt.

Die Herren Ortsvorsteher werden um sofortige orts
übliche Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 28. Januar 1930.
Der Arbeitsnachweis -es Kreises Gr. Werder.

Nr. 2. ------------------
Betr Wohnungsbauabgabe.

Die Abrechnung der Wohnungsbauabgabe für das 
Vierteljahr Oktober/Dezember 1929 ist nunmehr be
stimmt

bis spätestens zum 31. Januar 193V 
einzureichen, unter gleichzeitiger Einsendung des sich 
nach der Abrechnung ergebenden Betrages an die Kreis- 
kommunalkasse hierselbst.

Tiegenhof, den 20. Januar 1930.
Der Kreisansschuß des Kreises Gr. Werder.

Nr. 3. ------------------

Umrechnungssatz zwischen Reichsmark 
und Gulden in Steuersachen.

Der Umrechnungssatz bei Beitreibungsersuchen im 
Rechtshilfeverkehr zwischen dem Deutschen Reich und 
der Freien Stadt Danzig in Steuersachen ist dahin ab
geändert worden, daß mit Wirkung vom 1. 1. 1930 
für je 100 Reichsmark 123 Gulden einzusetzen sind.

Den Ortsbehörden des Kreises wird Vorstehendes 
hiermit zur Kenntnis gebracht.

Tiegenhof, den 14. Januar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 4. ------------------

Personalien.
Der Arbeiter Fritz Apfelbaum in Tannsee ist zum 

Vollziehungsbeamten für die Gemeinde Tannsee be
stellt worden.

Tiegenhof, den 21. Januar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr. 5.

Personalien
Der Amtsdiener Ernst Knopf in Lindenau ist zum 

Vollziehungsbeamten für die Gemeinde Lindenau be
stellt worden.

Tiegenhof, den 20. Januar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 6. ------------------

Standesamtsbezirk Neuteichsdors.
Für den Standesamtsbezirk Neuteichsdors bestehend 

aus den Ortschaften Neuteichsdors, Mierau und Brüske 
ist seitens des Senats der Freien Stadt Danzig der 
Hofbesitzer Ernst Neufeld in Neuteichsdors anstelle des 
Gutsbesitzers Döhring zum Standesbeamten ernannt 
worden.

Tiegenhof, den 21. Januar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 7. ------------------

Standesamtsvordrucke.
Die ländlichen Herren Standesbeamten werden zur 

Einreichung der üblichen Nachweisung über den Bedarf 
an staatsseitig zu liefernden Drucksachen für das Ka
lenderjahr 1931

bis spätestens zum 12. Februar 1930 
aufgefordert. Die Nachweisung ist unterschriftlich zu 
vollziehen und mit dem Dienstsiegel zu versehen. Die 
aus der Nachweisung abgedruckten Anmerkungen sind 
genauestens zu beachten.

Besonders weise ich darauf hin, daß für die 
Formularbestellung nur die neuen Vedarfsnachweisnn- 
gen in Din-Größe, die den Standesämtern bei der 
Uebersendung der Formulare im Jahre 1929 in vier
facher Ausfertigung übersandt worden sind, verwendet 
werden dürfen.

Schließlich ersuche ich bei der Bestellung der Formu
lare die größte Sparsamkeit zu beachten.

Tiegenhof, den 17. Januar 1930.
Der Lanbrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 8. ------------------

Untersuchungstermine für Wandergewerbe
pferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be
nutzten Pferde werden für den Monat Februar folgende 
Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 3. Februar 1930, 9 Uhr vor

mittags, vor der Wohnung des Regierungs
und Veterinärrats.

Simonsdorf: Montag, den 10. Februar 1930, mittags 
1,25 Uhr, vor dem Bahnhof.

Renteich: Freitag, den 28. Februar 1930, mittags 1 
Uhr, vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 20. Januar 1930.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------

Personalien.
In den Schulvorstand der evangl. Schule in Gr. 

Lesewitz ist der Postaushelfer Hermann Wegner aus
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Nr. 9s. Grundwechselfteueranteile.
An Grundwechselsteueranteilen für das Vierteljahr Oktober/Dezember 1929 stehen den Gemeinden die 

in der nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Beträge zu. Die Anteile sind in den aus der Zusam
menstellung ersichtlichen Höhe auf Gemeindekonto überwiesen oder diesseits einbehalten.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Verbuchung der Anteile.

Gemeinde
Gemeinde

anteil
Auf Gemeinde

konto überwiesen
Auf Kreissteuern 

einbehalten
G

Einbehalten auf

PG P G P G P
1 2 3 I 4 I 5

Altmiinsterberg 450 — 450
Barendt 1530 — I 1099 13 430!87 Wohnungsbauabgabe
Lärwalde 99 — 99
Beiershorst 306 — 306 —
Brunau 585 — 135 78 449'22 wohnungsbanabgabe
Fürstenau 803 37 803 37
Gnojan 276 75 276 75

Halbstadt 386 55 I 308 98 l 77
1 80

57 Hundesteuer 
Wohnungsbauabgabe

Herrenhagen 776 32 475 24 194 08 27 — Hundesteuer
Holm 540 80 274 40 46 40 220 — Wohnungsbauabgabe
Irrgang 213 75 213 75
Jungfer 153 86 153 86
Reitlau 267 75 267 75
Krebsfelde 832 50 140 22 692 28
Ladekopp 319 50 319 50
Lakendorf 395 39 395 39
Gr. Lichtenau 1653 75 1653 75
Rl. Lichtenau 168 98 168 98
Lindenau 438 75 438 75
Ließau 29 25 29 25
Lupushorst 117 12 117 12
Marienau 1352 25 1352 25
Rl. Mausdorf 41 04 41 04

Hundesteuer 
WohnungsbauabgabeRl. Montau 2874 15 1552 40 899 25 j 22 

f400
50

Neukirch 3812 68 2036 83 1175 85 600 — Wohnungsbauabgabe
Neumünsterberg 
Neustädterwald 
Neuteichsdors

1239
108

98 1239
13

98
53 94 47 Wohnungsbauabgabe

450 — 450 —
Neuteicherhinterfeld 188 55 6 64 181 91
Neutetcherwalde 416

19
25
13

416
19

25
13

WohnungsbauabgabeDrlofferfelde 
platenhof

742
23

55
20

101 35 321
23

20
20

320 —

Prangenau 450 — 450
Reimerswalde 66 01 66
Rosenort 708 75 708 75
Rückenau 28 35 28
Schadwalde 
Schöneberg

360
1957 10 36 28 1920 82

Schönhorst 
Schonsee 
Simonsdorf 
Stuba 
Lannsee 
Tiege

45
938

33
152
141
431

19
75
02
75
82

45
938

33
152

431

19
75 
02

82
141

s144

75 Wohnungsbauabgabe

Hundesteuer
Tiegenhagen 1478 93 954 05 ^237 

U43
04
84

Wohnungsbauabgabe 
Berufsgenossenschaft

Tiegenort 119 25 119 25
Walldorf 
Warnau

82
3016

12
13

82
1172

! 12
21 1243 92 600 — Wohnungsbauabgabe

Zeyer
Se^ersvorderkampen

457
81h

77 
!75

457
816

77
74

Tiegenhof, den 23. Januar 1930

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Gr. Lesewitz als Familienvater gewählt und für dieses 
Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 13. Januar 1930.
Der Landrat.

Nr. 10. ------------------
Schonzeit für Birk-, Hasel- und Fasanen

hennen.
Auf Grund der 88 39, 40 der Jagdordnung wird 

der Beginn der Schonzeit für das Jahr 1930 für Birk-,

Hasel- und Fasanenhennen auf den 23. Januar 1930 
festgesetzt.

Danzig, den 16. Januar 1930.
Das Berwaltungsgericht I. Kammer.

gez. Dr. Meyer - Barkhausen.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 23. Januar 1930.

Der Landrat.
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Nr. 11.

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestand der Käserei Johannas 

Janzen in Kalthof ist Schweinepest ausgebrochen.
Tiegenhof, den 17. Januar 1930.

Der Landrat.
Nr. 12. ------------------

Desinfektionsbezirk Jungfer
Zum Desinfektor des Desinfektionsbezirks Jungfer, 

bestehend aus den Ortschaften
Jungfer, Keitlau, Neustädterwald, Holm, Grenz
dorf A, Grenzdorf B, Zeyersvorderkampen, Zeyer, 
Stuba, Neudorf, Lakendorf, Neulanghorst, Kl. 
Mausdorferweiden und Walldorf,

habe ich den Zimmerer Johann Stein in Jungfer be
stellt.

Ich gebe dieses den zum Desinfektionsbezirk Jungfer 
zugehörigen Ortspolizeibehörden sowie den- Ortsvor
stehern der in Betracht kommenden Gemeinden zur 
Kenntnis mit der Anweisung an letztere, die Bestel
lung in ihren Gemeinden ortsüblich bekannt zu machen.

Tiegenhof, den 14. Januar 1930.
Der Landrat.

Nr. 13. ------------------
Betrifft: Bauerlaubnis.

Nach Z 1 der Baupolizeiverordnung für das Platte 
Land vom 27. August 1918 ist zu jedem Neubau sowie 
zu jeder Ausbesserung oder Veränderung einer bau
lichen Anlage, soweit nicht 8 2a. a. O. Anwendung 
findet, die Erlaubnis der Ortspolizeibehörde (Bau
erlaubnis) erforderlich.

Es ist häufig vorgekommen, daß die Bauerlaubnisse 
entweder zu spät oder garnicht eingeholt worden sind. 
Ich ersuche daher, für die für das Jahr 1930 vorge
sehenen Bauten oder Veränderungen die Baugesuche 
den zuständigen Herren Amtsvorstehern rechtzeitig vor- 
zulegen.

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um ortsübliche 
Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 17. Januar 1930.
Der Landrat.

Nr. 14. ------------------
Jagdscheine.

In der Zeit vom 1. 12. 1929 bis 15. 1. 1930 sind 
folgende Jagdscheine erteilt worden:

Iahresjagdscheine.
Landwirt Walter Wadehn-Gr. Montau, Landwirt Cor
nelius Enß-Schönhorst, Landwirt Kurt Elfert-Laken- 
dorf, landwirtschaftl. Beamter Otto Andreas-Kl. Lich
tenau, Landw. Johann Meckelburger - Gk. Montau, 
Landw. Otto Andres-Fürstenwerder, Landw. Erich Re- 
gehr-Ladekopp, Landw. Kurt Bergmann-Neuteichsdorf, 
Landw. Ernst Penner-Wernersdors, Landw. Walter 
Wiebe-Fürstenwerder, Landwirt Erich Kaminski-Lupus- 
Horst, Landw. Willy Neufeld-Kl. Montau, Landwirt 
Hugo Hannemann-Orlofferfelde, Landw. Gerhard EPP- 
Petershagen, Landw. Erich Penner-Simonsdorf, Landw 
Julius Bergmann-Dammfelde, Landw. Kurt Wiens- 
Schönau, Landw. Karl Pirl-Barendt, Tierarzt Dr. 
Bernhard Studzinski-Altweichsel, Landw. Gerhard Fie- 
guth-Schönau, Landw. Hans Wiens-Damerau, Landw. 
Hugo Tornier-Parschau, Landw. Hermann Harder- 
Palschau, Landw. Gustav Enß-Neumünsterberg, Landw. 
Hans Henning-Brunau, Landw. Hermann Fröse-Schön- 
horst, Rentier Johann van Riesen-Schönsee, Kaufm. 
Ernst Schmidt-Gr. Lichtenau, Landwirt Willy Berg- 
mann-Gr. Montau, Landw. Johannes Bergmann-Bie- 
sterfelde, Landw. Heinrich Brucks-Heubuden, Landw. 
Arthur Driedger-Neumünsterberg, Landw. Gustav Fie- 
guth-Kunzendorf, Landw. Willy Ringe-Leske, Landw. 
Richard Harder-Leske, Landw. Cornelius Jansson-Tiege, 
Landw. Herbert Jost-Dammfelde, Landw. Arthur Wie- 
be-Schönau, Landw. Hans Jansson-Neukirch, Landw 
Walter Loose-Gr. Lichtenau, Landw. Adolf Klaatzen- 
Wernersdorf, prakt. Arzt Dr. Kurt Doebel-Lietzau, 
Landw. Johannes Reimer-Kunzendorf, Landw. Ernst

Willms-Biesterfelde, Landw. Walter Fröse-Biesterfelde, 
Landw. Gustav Enß-Warnau, Landw. Walter EPP- 
Warnau, Landw. Johannes Hamm-Trampenau, Landw. 
Rudolf Janzen-Kl. Montau, Landw. Walter Sprunck- 
Eichwalde, Landw. Alfred Winter-Trappenfelde, Landw 
Gustav Warkentin Pordenau, Landwirt Heinrich 
Warkentin Pordenau, Kaufmann Walter See- 
dig-Tiegenhof, Gastwirt Paul Peters-Krebsfelde, Landw. 
Hans Penner-Trampenau, Landw. Walter Penner-Alt- 
münsterberg, Landw. Kurt Conrad-Barendt, Landwirt 
Johannes Kröcker-Heubuden, Landw. Gustav Wiens- 
Bärwalde, Kaufmann Walter Priebe-Neumünsterberg, 
Landw. Willy Neufeld-Tiege, Landw. Gerhard Dried- 
ger-Tiege, Landw. Gerhard Meckelburger-Gr. Lichte
nau, Landw. Ernst Neufeld-Trampenau, Amtsvorsteher 
Julius Karsten-Wernersdors, Landw. Aron Bückert- 
Schadwalde, Landw. Hans Friesen-Biesterfelde, Ver
sicherungsbeamter Fritz Dück-Lindenau, Landw. Erich 
Schrödter-Rückenau, Landw. Hans Hamm-Ladekopp, 
Landw. Willy Meermann-Ladekopp, Landw. Erich Wie- 
be-Tiege, Landw. Hermann Henning-Beiershorst, Landw. 
Johann van Riesen-Schönsee, Landw. Otto Harder- 
Warnau, Landw. Otto Mürau-Altmünsterberg, Landw. 
Heinrich Reimer Heubuden, Landw. Richard Mürau- 
Gnojau, Landw. Kurt Flindt-Barendt, Landw. Otto 
Dyck-Ladekopp, Landw. Otto Andres-Mierau, Landw. 
Cornelius Dück-Ladekopp, Landw. Willy Nickel-Wer
nersdorf, Landw. Otto Nickel-Wernersdorf, Landw. Otto 
Neufeld-Wernersdorf, Landw. Jakob Meckelburger-Tie- 
ge, Landw. Heinrich Zörnack-Heubuden, Landw. Gustav 
Schrödter-Mierau, Landw. Johannes Pollikowski-Holm, 
Eigentümer Otto Bremer-Holm, Gastwirt Arthur Wie- 
be-Ladekopp, Landw. Gustav Regehr-Rückenau, Landw. 
Arthur Quiring-Orlofferfelde, Landw- Gustav Enß- 
Brodsack, Landw. Jakob Wiens-Neumünsterberg, Landw. 
Gottfried Hannemann - Reimerswalde, Lehrer Georg 
Schulz-Reimerswalde, Landw. Gustav Bunde-Rosenort, 
Justizrat Karl Ponath-Neuteich, Kaufmann Albert 
Kornowski-Tiegenhof, Landw. Arthur Jochem-Reimers- 
walde, Landw. Otto Krüger-Reimerswalde, Landwirt 
Hermann Eichhorn-Lakendorf, Landw. Willy Friedrich- 
Gr. Lichtenau, Landw. Otto Hannemann-Tiegenhagen, 
Landw. Albert Enß-Prangenau, Tierarzt Dr. Hans 
Schlottke-Schöneberg, Landw. Heinrich Wall-Rosenort, 
Landw. Oswald Wiebe-Neuteichsdorf, Landw. Kurt Bo- 
din-Fürstenwerder, Landw. Hermann Wiebe-Lupushorst, 
Lehrer Albert Kroll-Eichwalde, Landw. Emil Epp-Kl. 
Lichtenau, Landw. Emil Lemke-Neustädterwald, Landw. 
Johann Steinfeld-Neustädterwald, Landw. Johannes 
Papenfuß-Reinland, Landw. Wilhelm Fast-Pletzendorf, 
Landw. August Woycke-Schönau, Landwirt Hermann 
Funk-Orlofferfelde, Landw. Kurt Soencke-Simonsdorf, 
Landw. Erich Ebeling-Kunzendorf, Ziegeleibesitzer Ju
lius Renk-Kalthof, Landw. Friedrich Strich-Gr. Lichte
nau, Landw. Gustav Fischer-Marienau, Landw. Her
mann Penner - Fürstenau, Dipl. Jng. Dr. Gärt
ner-Neuteich, Landw. Helmut Schulz - Kunzendorf, 
Kaufmann Otto Karsten-Schöneberg, Landw. Reinhard 
Tornier-Trampenau, Landw. Heinrich Wiebe-Palschau, 
Landw. Hermann Jansson-Orloff, Landw. Friedrich 
Döhring-Tannsee, Landw. Johannes Wiebe-Mierau, 
Landw. Johannes Warkentin-Mielenz, Landw. Otto 
Fröse-Gr. Mausdorf, Landw. Johannes Jansson-Ließau, 
Landw. Franz Wiens-Ladekopp, Landw. Jakob Reimer- 
Lindenau, Landw. Ernst Schülke-Tralau, Landw. Max 
Volkmann-Damerau, Landw. Heinrich Wiebe-Bröske, 
Landwirt Walter Wiebe Bröske, Landwirt Her
mann Seegler - Keitlau, Landwirt Bruno Döh- 
ring-Neuteichsdorf, Landw. Ernst Pohlmann-Mielenz, 
Landw. Willy Dück-Schönhorst, Landw. Helmut Karsten- 
Wernersdorf, Oberzollkontrolleur Paul Stark-Wolfs- 
dorf, Landw. Helmut Foth-Grenzdorf B, Landwirt 
Willy Flier-Eichwalde.

S. Tagesjagvscheine.
Landwirt Hermann Dück II-Prangenau, Landwirt Otto 
Grundmann-Neukirch, Landw. Otto Reuß-Krebsfelde, 
Landw. Cornelius Heidebrecht-Bärwalde, Landwirt 
Arthur Wiens-Bärwalde, Landw. Herbert Wiens-Bär- 
walde, Landw. Bruno Warkentin-Schönau, Landwirt 
Erich Rohde-Barenhof, Landw. Gustav Rohde-Bärwal- 



12 -
de, Landw. Johannes Fast-Leske, Landw. Johannes 
Töws-Leske, Landw. Erich Regehr- H-Leske, Landwirt 
Alfred Enß-Leske, Landw. Reinhold Epp-Leske, Landw 
Gustav Enß-Mtelenz, Landw. Otto Wiebe-Neuteich. 
Landw. Adolf Neufeld-Gr. Lesewitz, Landw. Johannes 
Dück-Gr. Lesewitz, Landw. Kurt Ziehm-Gr. Lesewitz, 
Landw. Hermann Jaekel-Gr. Lesewitz, Landw. Gerhard 
Neufeld-Gr. Lesewitz, Landw. Otto Neufeld-Gr. Lese
witz, Landw. Wiens jun.-Jrrgang, Landw. Gustav von 
Riesen jun.-Jrrgang, Landw. Gustav Penner-Jrrgang, 
Landw. Kurt Bergmann-Herrenhagen, Konditor Hubert 
Tuchnowski-Neuteich, Landw. Paul Dahlke-Lindenau, 
Oberpostrat Friedrich Bodin-Fürstenwerder, Landwirt 
Ernst Dück-Fürstenwerder, Landw. Willy Schulz-Für- 
stenwerder, Landw. Kurt Löwen-Kalthof, Landw. Rein
hard Wiebe-Palschau,. Landw. Adolf Harder-Palschau, 
Zollass. Ziemen-Palschau, Landw. Adolf Dück-Altmün- 
sterberg, Bahnhossverwalter Emanuel Langer-Tralau, 
Landw. Otto Briggmann-Niedau, Landw. Erich Wtebe- 
Fürstenwerder, Landw. Kurt Wiens-Parschau, Landw 
Max Fieguth-Neuteich, Geschäftsführer Karl Schäfer- 
Neuteich, Landw. Max Bachmann-Gr. Lichtenau, Au
tosuhrhalter Hermann Sprunck-Neuteich, Landwirt 
Bernhard Brucks-Altenau, Landw. Gustav Driedger- 
Neumünsterberg, Landw. Johannes Harder-Parschau, 
Landw. Willy Flier-Eichwalde, Landw. Heinrich Ber- 
gen-Kl. Mausdorf, Landw. Ernst Sprunck-Heubuden, 
Landw. Johannes Behrendt-Heubuden, Landw. Johan
nes Driedger-Heubuden, Landw. Cornelius Driedger- 
Heubuden, Landw. Albert Neufeld-Rückenau, Landw 
Heinrich Wiehler-Altenau, Landw. Gerhard Neufeld- 
Gr. Lesewitz, Landw. Johannes Dück-Gr. Lesewitz, 
Landw. Willy Regehr-Heubuden, Landw. Johannes 
Reimer-Altenau, Landw. Bernhard Brucks-Altenau, 
Landw. Otto Schulz-Tiegenhagen, Landw. Erich Jost- 
Neuteicherhinterfeld, Käser Ernst Beck-Prangenau, 
Landw. Johannes Bergmann-Prangenau, Landwirt 
Herbert Frowerk-Prangenau, Stud. jur. Kurt Heide- 
brecht-Marienau, Landw. Erich Dück-Brodsack, Landw 
Gustav Fischer-Marienau, Landw. Aron Wall-Kl. Lese
witz, Landw. Rudolf Hohmann-Reimerswalde, Landw. 
Otto Klingenberg-Wiedau, Kaufmann Paul Dau-Tann- 
see, Landw. Albert Neufeld-Rückenau, Landw. Heinrich 
Klaaßen-Altendorf, Landw. Herbert Klaaßen-Altendorf, 
Landw. Albert Schönhoff-Altendorf, Landw. Johann 
Enß-Niedau, Landw. Adolf Heise-Rückenau, Landwirt 
Gustav Regehr-Schönhorst, Landw. Heinrich Wiens- 
Schönhorst, Landw. Ernst Tetzlaff-Rehwalde, Landw 
Walter Tetzlaff-Rehwalde, Landw. Otto Schulz-Tiegen
hagen, Landw. Gerhard Löwen-Tiegenhagen, Landw 
Heinrich Klaaßen-Schadwalde, Landw. Oskar Wich- 
mann-Schadwalde, Hauptlehrer Paul Mattern-Neumün- 
sterberg, Landwirt Hans van Riesen-Neumünsterberg, 
Landw. Cornelius Driedger-Heubuden, Landw. Johan
nes Warkentin - Altmünsterberg, Landw. Willy Jan- 
zen-Gnojau, Landw. Ernst Wiens-Schönhorst, Landw 
Walter Martins-Schönhorst, Rentier Johannes Con- 
rad-Kalthof, Landw. Kurt Wiens-Petershagen, Landw 
Emil Wiebe-Lindenau, Landw. Albert Neufeld-Klein 
Montau, Landw. Hermann Neufeld-Lindenau, Landw 
Bruno Albrecht-Lindenau, Landw. August Krüger-Al
tendorf, Landw. Hans Krüger-Altendocf, Bezirksver
walter Heinrich Harder-Brunau, Zollbetriebsass. Ernst 
Grübenau Halbstadt, Landwirt Robert Schuh- 
Halbstadt, Zollassistent Walter Majewski Halb
stadt, Landwirt Franz Bromund-Halbstadt, Landwirt 
Erich Döhring-Tannsee, Landw. Otto Hannemann-Gno- 
jau, Landw. Eduard Hannemann-Gnojau, Landw. Max 
Fieguth-Neuteich, Landw. Adolf Dück-Altmünsterberg, 
Landw. Hermann Driedger-Kl. Lesewitz, Landw. Bern- 
Hard-Klaaßen-Kl. Lesewitz, Landw. Paul Dählke-Linde- 
nau, Landw. Franz Foth-Neuteicherwalde, Landwirt 
Otto Briggmann-Niedau, Landw. Wilhelm Zimmer- 
mann-Gr. Lesewitz, Gemeindevorsteher Emil Grodnick- 
Schöneberg, Landwirt Fritz Kielmann-Altmünsterberg, 
Landw. Adolf Dück-Altmünsterberg, Landw. Johannes 
Fieguth-Kl. Mausdorf, Bahnhossverwalter Emanuel 
Langer-Tralau, Bhfs.-Verw. Bernh. Basner-Heubuden, 
Fleischer Ernst Klingenberg-Neuteich, Landw. Gustav 
Pohlmann-Gr. Lesewitz, Landw. Adolf Driedger-Neu- 

städterwald, Landw. Otto Grundmann-Neukirch, Landw 
Adolf Klempnauer-Bröske, Landwirt Rudolf Hohmann- 
Reimerswalde, Landw. Heinrich Hinz-Reimerswalde, 
Landw. Paul Schrödter-Tannsee, Landw. Otto Schulz- 
Tiegenhagen, Landw. Gerhard Löwen-Tiegenhagen, 
Landw. Willy Flier-Eichwalde, Landw. Cornelius 
Driedger-Heubuden, Landw. Albert Neufeld-Kl. Mon
tau, Kaufmann Paul Dau-Tannsee, Landwirt Kurt 
Bielseldt-Tannsee, Landwirt Erich Döhring-Tannsee, 
Landw. Waldemar Winter-Tannsee, Landw. Friedrich 
Kling-Tannsee, Landw. Hermann Klaaßen-Ladekopp, 
Landw. Max Fieguth-Neuteich, Konditor Hubert Tuch
nowski-Neuteich, Landw. Bruno Dumke-Fürstenau, 
Landw. Hans Reimer-Lindenau, Landw. Adolf Heise- 
Rückenau, Landw. Albert Neufeld-Rückenau, Landw. 
Walter Friesen-Rückenau, Landw. Peter Fröse-Orlof- 
ferfelde, Landwirt Helmut Eichholz - Damerau, 
Landwirt Erwin Hacker - Damerau, Landwirt 
Willy Drzinski-Tiege, Schmiedegefelle Willy Philipp- 
Neunhuben, Landwirt Willy Werner - Neunhuben, 
Landw. Reinhold EPP-Warnau, Landw. Otto Bergmann- 
Warnau, Landw. Bruno Wadehn-Neuteichsdorf, Landw. 
Hermann Folchert-Ladekopp, Landw. Adolf Klempnau- 
er-Bröske, Landw. Herbert Klempnauer-Bröske, Landw. 
Arthur Komnick-Trampenau, Landw. Heinrich Kröcker- 
Brodsack, Landwirt Abraham Meckelburger-Bröske, 
Landw. Ernst Wiens-Bröske, Landw. Hans Thietzen- 
Neuteichsdorf, Landw. Oskar Wichmann-Schadwalde, 
Landw. Jakob Wiens-Bröske, Rentier Jakob Wiebe-La- 
dekopp, Landw. Otto Werner-Ladekopp, Landw. Otto 
Dück-Ladekopp, Landw. Paul Woelcke-Schönsee, Landw. 
Hans Wiebe-Schönsee, Landw. Walter Woelcke-Schönsee, 
Landw. Fritz Wiebe-Kl. Lichtenau, Landw. Erich Dück- 
Brodsack, Landw. Bernhard Brucks-Altenau, Landw. 
Ernst Sprunck-Heubuden, Landw. Herbert Löwen-Si- 
monsdorf, Landw. Ernst Penner-Ließau, Landw. Otto 
Wiebe-Neuteich, Landw. Willy Flier-Eichwalde, Landw. 
Max Fieguth-Neuteich, Landw. Heinrich Fieguth-Kl. 
Lichtenau, Landw. Hugo Kunze-Rageinen, Kreis Gol- 
dap, Landw. Gustav Fieguth-Kl. Lichtenau, Stellmacher
meister Johann Griese-Gr. Montau, Landw. Erich Klaa- 
ßen-Kl. Lichtenau, Landw. Abrandt Friesen-Kl. Lichte
nau, Landw. Hans Wiebe-Neuteichsdors, Landwirt Al
bert Woelcke-Neuteichsdorf, Landw. Fritz Schülke-Neu- 
teichsdorf, Landw. Walter Dück-Schönsee, Landw. Fried
rich Kling-Tannsee, Landw. Hermann Sprunck-Neuteich, 
Landw. Erich Walter-Gr. Montau, Landw. Willy Moe- 
de-Schönsee, Landw. Erich Döhring-Tannsee, Landw. 
Fr. Kielmann-Altmünsterberg, Ingenieur Otto Andres- 
Neuteichsdorf, Landw. Johannes Warkentin-Altmün- 
sterberg, Landw. Heinrich Hinz-Reimerswalde, Landw. 
Fritz Ebeling-Kunzendorf, Landw. Hans Städing-Alt- 
weichsel, Landw. Erich Mau-Kunzendorf, Landw. Otto 
Reutz-Krebsselde, Landw. Georg Zimmermann-Lupus- 
Horst, Landw. Abraham Fröse-Schönsee, Landw. Johann 
Stätz-Einlage a. N., Landw. Otto Wi ns-Bröske, Landw. 
Aron Wall-Kl. Lesewitz, Landw. Wolfgang Höcherl- 
Einlage, Landw. Günther Lengner-Duboschewko, Landw. 
Hermann Jochem-Zeyer, Landw. Walter-Flindt-Barendt, 
Direktor Kurt Lau-Tiegenhof, Landw. Ernst Meerwald- 
Zeyer, Gastwirt Walter Engelhardt-Zeyer, Landwirt 
Erich Jochem-Stuba, Lehrer Heinrich Lindlosf-Stuba, 
Landw. Ernst Hoffmann-Zeyer, Landw. Robert Foth- 
Küchwerder, Landwirt Albert Neufeld-Kl. Montau, 
Landw. Otto Briggmann-Wiedau, Landw. Hermann Re- 
gehr-Rosenort, Landw. Fritz Klein-Zeyersvorderkampen, 
Landw. Max Dück-Zeyersvorderkampen, Landw. Her
mann Schienke-Zeyersvorderkampen, Landw. Emil Red- 
dig-Zeyersvorderkampen, Landw. Arthur Werner-Lade
kopp, Landw. Otto Werner-Ladekopp, Landw. Hqinrich 
Toews-Gr. Mausdorf, Landw. Bernhard Dück-Heubu- 
den, Landw. Hermann Stäß-Einlags a. N., Kaufmann 
Paul Dau-Tannsee, Landw. Jakob Wiens-Bröske, 
Landw. Johann Epp-Heubuden, Landw. Hermann Moe- 
de-Gr. Mausdorf, Landw. Gustav van Riesen-Jrrgang, 
Landw. Rudolf Weßlowski-Fürstenau» Landw. Eduard 
Penner II-Neukirch, Baugewerksmeister Paul Müller- 
Keitlau, Landw. Otto Schulz-Tiegenhagen, Landwirt 
Erich Dück-Brodsack, Landw. Otto Wiebe-Neuteich, 
Geschäftsführer Karl Schäfer-Neuteich, Landw. Abra
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ham Meckelburger-Bröske, Landw. Ernst Wiens-Bröske, 
Landw. Willy Moede-Schönsee, Landw. Helmut Eich- 
Holz-Damerau, Ingenieur Otto Andres-Neuteichsdorf, 
Landw. Heinrich Klaaßen-Schadwalde, Landwirt Kurt 
Wiens-Petershagen, Landw. Bruno Schulz-Petersha- 
gen.

C Ausländerjagdfcheine.
Käsereibesitzer Max Kobel-Schönsee, Käsereibesitzer Erich 
Howald-Lupushorst.

0. Unentgeltliche Jagdscheine.
Staatsförster Arthur Schneekloth Försterei Montau. 

Tiegenhof, den 22. Januar 1930.
Der Landrat.

Nr. 15. ------------------
Landjägeramt Platenhof.

Die Vertretung des erkrankten Landjägermeisters 
G o e r z e n - Platenhof ist dem Schutzpolizeikommando 
Tiegenhof übertragen.

Tiegenhof, den 27. Januar 1930.
Der Landrat.

Nr. 16. ------------------
LandjSgeramt Kunzendorf.

Der Oberwachtmeister Neumann ist für die Zeit vom 
2. 3. bis 12. 4. d. Js. beurlaubt.

Seine Vertretung übernimmt für die Gemeinden 
Gr. Montau und Biesterfelde mit Adl. Renkan das 
Landjägeramt Weruersdorf, für die Gemeinde Kuuzeu- 
dorf das Landjägeramt Simonsdorf und für die Ge
meinde Altweichsel das Schupokommando Ließau.

Tiegenhof; den 27. Januar 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Polizeiverordnung.

Auf Grund der §8 6, 6 und 12 des Gesetzes über die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 — G.S.S. 265 
— und des 8 143 und 144 des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 — 
G.S.S. 195 — wird mit Zustimmung des hiesigen Ma
gistrats und Genehmigung des Senats hinsichtlich des 
Strafmaßes für den Stadtbezirk Neuteich folgende Po
lizeiverordnung erlassen:

8 1-
Lastfuhrwerke, die nicht auf Federn ruhen, gleichviel 

ob beladen oder unbeladen, dürfen innerhalb des Stadt
bezirks Neuteich auf den öffentlichen Straßen und Plät
zen nur im Schritt fahren.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser 

Polizeiverordnung werden mit Geldstrafe bis zu 60 
Gulden, im Unvermögenssalle mit entsprechender Haft 
bestraft.

8 3-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
Neuteich, den 26. November 1929.

Die Polizeiverwaltung.
Reek.

Abgabe der Steuererklärungen für 
1929/1930.

Die Steuererklärungen für die Einkommen-, Körper- 
schafts-, Umsatzsteuerveranlagung 1929 und die Gewerbe
steuerveranlagung 1930 sind wie in den Vorjahren bis 
zum 15. Februar 1930 einzureichen.

Den Steuerpflichtigen gehen die Steuererklärungs- 
vordrucke in diesen Tagen durch die Post zu. Die in den 
Anschreiben dazu festgesetzte bis zum 1. Februar 1930 
lausende Frist ist überholt.

Soweit den Steuerpflichtigen bis zum 31. Januar 
1930 durch das zuständige Steueramt Vordrucke zur Ab
gabe der Steuererklärungen nicht zugesandt sind, sind sie 

verpflichtet, sich rechtzeitig die erforderlichen Vordrucke 
vom zuständigen Sieueramt einzufordern.

Eine besondere Vermögenssteuerveranlagung für 1930 
findet nicht statt. Lediglich bei Steuerpflichtigen, deren 
Vermögensstand am 31. 12. 1929 um mehr als 20°/«, 
mindestens aber um mehr als 20000 G höher oder ge
ringer ist als der aus den 31. 12. 1927 oder einen 
späteren Zeitpunkt festgestellte, kann gemäß § 23 des 
Vermögenssteuergesetzes Neuveranlagung für 1930 erfol
gen. Zutreffendenfalls ist umgehend vom Steueramt ein 
Vordruck zur Abgabe der Vermögenssteuererklärung sür 
1930 anzufordern.

Wegen der übrigen Einzelheiten wird aus die Ver
ordnung des Landessteueramts vom 9. 1. 1930 über die 
Abgabe der Einkommen- und Körperschaftssteuererklärung 
für 1929, der Gewerbesteuererklärung sür 1930 und der 
Umsatzsteuererklärung sür 1929 verwiesen, die im Staats
anzeiger, Teil I vom 15.1.1930 aus S. 6 veröffentlicht ist.

Danzig, den 16. Januar 1930.
Steueramt I. und H.

Ent- und Bewüsserungsverband 
-er Schwente.

Außerordentliche

ÄMalvnsWMlW
Dienstag, den 11. Februar 1930, 4 Uhr 
nachm., im Deutschen Hause zu Neuteich.

Tagesordnung:
1. Annahme der in der Generalversammlung vom 

26. Nov. 29, beschlossenen Statutenänderung.
2. Bestätigung der Beschlüsse vom 26. Nov. 29, zu 

Punkte 3 und 4 der Tagesordnung vom 26. 
Nov. 1929.

Marienau, den 27. Januar 1930.

Der Verbandsvorsteher.
Otto Lietz.

— Die täglichen Unglücksfälle, von denen jede Zei
tung trauriger Weise zu berichten hat, und vor denen 
die Kleinstadt ebenso wenig sicher ist wie die Großstadt, 
geben Veranlassung, ein Mittel zu suchen^ das deren 
traurige Folgen wenigstens zu mildern imstande ist. 
Die bekannte Wochenschrift „Danziger Hausfrau" hat 
deshalb eine Versicherungsausgabe geschaffen, die für 
ihre Abonnenten sowohl eine Unfallversicherung wie 
auch eine für jede Todesart geltende Sterbegeldversi
cherung umfaßt. Näheres hierüber ist aus dem Pro
spekt ersichtlich, der unserer heutigen Ansgabe -eiliegt. 
Es sei nur noch darauf hingewiesen, daß die „Danziger 
Hausfrau" dank ihres reichhaltigen Inhalts an unter
haltendem und praktischem Stoff seit Jahren das Lieb
lingsblatt der deutschen Familie ist. Wir hoffen, daß 
sie auch in unserm Leserkreis zu ihren vielen alten 
Freunden, zahlreiche neue gewinnen möge.

Gesichtsmasken
und allerlei

Bockbier-Kappen
empfehlen

N. Pech L Richert, Neuteich.
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Bilanz
der Sparkasse des Kreises Großes Werder in Tiegenhof per 31 Dezember 1928.

Aktiva:
I. Kasse :

-) Bar . . . . 28 440,97 G.
b) Gutacht. b. d. Bank V.Dzg. 154,—
c) Postscheckkonto 26190,35 „ 54 785,32 G

2. Guthaben bei andern Geldanstalten 1026496,70
desgl. H 4880,61 24964,32 „

3. Kontokorrentforderungen 61921,64
4. Eigene Wertpapiere . . . . 187566,55
5. Darlehen gegen satzungsmäßige Sicher

heiten mit 14 tägiger Kündigung 16519,90
6. Darlehen an Genossenschaften . 21319,13 „
7. Darlehen an öffentlich rechtliche Kör

perschaften . 224759,90
8. Darlehen gegen Hypothek:

-) auf städt. Grundstücke 599331,01 G.
b) auf ländl. Grundstücke 443557,36 „ 1042288,37

9. Aufwertungs-Konto (Aufwertungsver
pflichtung des Garantieverbandes) 137773,79

10. Inventar-Konto 7000,—
11. Vorschüsse . . 380,-
12. Rückständige Zinsen 633,60 „

Summa 2 806 709,22 G

Passiva:
1. Spareinlagen
2. Depositen
3. Scheck-und Giroeinlagen . . .
4. Bankguthaben (Verrechnungskonten)
5. Kassenkonto H 177,71 .
6. Dollar-Einlagen K 4702,90
7. Aufwertungskonto:

H Ausgleichsmasse ....
b) Aufwertungs-Spareinlagen

urspr. 284 796,72 G noch 177 961,94 G
ab Ausgleichsmasse 40488,15,,

60000,— ,,

1519 324,39 G 
340055,15 
672270,52
12132,90

908,99
24055,33

40488,15,,

137473,79,,

Summa 2 806 709,22 G

Gewinn- und Verlust-Rechnung für 1829.

Soll:
1. Zinsausgaben:

2) auf Sparkonten . 68414,84 G
b) auf Depositenkonten 30 545,84
c) auf Giro-u. Scheckkonten 29560,70
6) sonstige 274,07 „ 128 795,45 G

2. Verwaltungskosten:
2) persönliche 40914,92 G
b) sächliche. 12 714,17 „ 53629,09

3. Abschreibung auf Inventar 2000,—
4. Gewinn:

-) an Aufwertungsmasse 32998,84 G
b) an Sicherheits-Rücklage 4205,72 „ 37204,56 „

Summa 221629,10 G

Haben:
1. Zinseinnahmen . 216475,08 G
2. Verwaltungskostenbeiträge 899,—
3. Kursgewinne 365,51
4. Einnahmen aus dem Sortengeschäft 1827,05

Tiegenhof, den 11- Januar 1930.

Sparkasse des Kreises Großes Werder.

Tierarzt Mgms 
gesetzlich geschütztes 

MhreiniWgSMlon

ist nach glänzenden 
AtiieVkeiriitrirgerr 

viele* t«ruseiide* «iigesstze- 
irr* L<birdrvi*te rr.Tierärzte 

das 
rvi*ks«rmste ttvgezisse*- 

mittel bei alle!: H«rrrstiereH, 
Lleme LVtrschttirgeri!

Lieiire Grkältvirgerr mehr! 
rlie-evl^ge rleuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

lrmiijch 
landwirtschaftl. 
Slotizkalender 

193« 
zu haben bei 

Pech L Richert.

Bruchleiden

er Wert der Anzeigen wächst ständig mit 
der Dauer ihrer Veröffentlichung! / /

WWMMWMM»D!UWW«!WDUW!WWWIW!»«!»W ....MM

Gute Heilerfolge
wurden in Fällen, wo andere

Heilmittel ohneErfolg versucht 
waren, durch unsere Methode 
ohne Operation, ohne Ein
spritzung, ohne Berussstörung 
erzielt und sind bestätigt. 
Referenzen pp. gegen doppel

tes Rückporto.
Sprechstunde unseres Vertrau

ensarztes :
Danzig: Sonntag, 2. Febr., 
norm. 10—1 Uhr, Montag, 
3. Febr., vorm. 9—1, nachm. 
3—6 Uhr, Central-Hotel, 

Pfefferstadt 79.
Ärztliches In

stitut für orthopädische Bruch
behandlung, G. m. b. H., 

Hamburg 36, Esplanade6.

Inserieren bringt Gewinn!

Mrnres

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziaer Gulden.

Nr. 6 Neuteich, den 6. Februar 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Beratungsstellen -es Kreiswohlfahrts

amtes.
Tiegenhof: im Kreishause an jedem Freitag.

um 11' 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere 
und Kinder,
um 12 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Gr. Mausdorf: Schule, Donnerstag, den 13. Febr. 1930 
um 14' 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere, 
Kinder, Krüppel und Lungenkranke;

Ließau: Schule, Dienstag, den 25. Februar 1930.
um 14'2 Uhr für Säuglinge, Schwangere,. 
Kinder, Krüppel und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme 

in die Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als 
Hausschwangere vermittelt. Sie ist jedoch nur dann 
möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 4 Wo
chen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 3. Februar 1930.
Krciswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ------------------
Bestätigung von Schie-smännern und 

Schiedsmannsstellvertretern.
Durch Beschluß des Präsidium des Landgerichts in 

Danzig vom 24. Januar 1930 sind für die Zeit vom 
24. Januar 1930 bis 23. Januar 1933 bestätigt wor
den für den Kreis Gr. Werder
l. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirk Tiegen- 

ort und als stellvertretender Schiedsmann des 
Schiedsmannsbezirks Holm, Kantor Hermann Marx 
in Tiegenort,
als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirk Tiegen
hagen, Hofbesitzer Otto Schulz in Tiegenhagen.
Tiegenhof, den 31. Januar 1930.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses 
-es Kreises Gr. Werder.

Nr. 3. ------------------
Errichtung einer Ziegelei in Kalthos.
Der Ziegeleibesitzer Julius Renk in Kalthof hat für 

seine auf dem bisherigen Ziegeleigrundstück in Kalthof 
anstelle der abgebrannten Anlage neu zu errichtende 
Ziegeleianlage die gewerbepolizeiliche Genehmigung 
nachgesucht.

Das Unternehmen wird hierdurch bekannt gemacht 
mit dem Bemerken, daß etwaige Einwendungen binnen 
14 Tagen — vom Tage dieses Kreisblattes ab gerechnet 
— bei der unterzeichneten Behörde schriftlich in 2 Exem
plaren oder zu Protokoll anzubringen sind. Nach Ab
lauf dieser Frist können Einwendungen nicht mehr an
gebracht werden. Die Beschreibungen und Zeichnungen 
liegen während der Einspruchsfrist im Kreishause hier- 
selbst, Zimmer Nr. 19 während der Dienststunden zur 
Einsicht aus. Zur Erörterung der rechtzeitig erhobe
nen Einwendungen steht Termin am

Mittwoch, den 2S. Februar 1S30, vorm. 10' tthr
im Kreishause hierselbst, Zimmer Nr. 16 an

Falls der Unternehmer oder die Widersprechenden zu 

diesem Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit der 
Erörterung der Einwendungen vorgegangen werden.

Tiegenhof, den 31. Januar 1930.
Der Lan-rat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 1. ------------------
Personalien»

In der Landgemeinde Biesterfelde sind gewählt und 
von mir bestätigt worden:
a. als Gemeindevorsteher der Hofbesitzer Ernst Wil- 

lems,
6. als Schöffen

der Hofbesitzer Gustav Friesen,
der Arbeiter Martin Stein,

e. als stellvertretender Schöffe der Arbeiter Johann 
Kasper.
Tiegenhof, den 28. Januar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Färse eingefunden.

Seit Oktober v. Js. hat sich bei Herrn Hofbesitzer W. 
Dyck-Schönhorst eine tragende Färse eingefunden. Der 
sich genügend ausweisende Besitzer dieses Rindes wird 
aufgefordert, sich zur Geltendmachung seiner Rechte 
binnen drei Monaten im Amtszimmer hierselbst zu 
melden.

Neukirch, den 28. Januar 1930.
Der Amtsvorsteher.

Ent- und Bewässerungsverband 
der Schwente.

Außerordentliche

TtilnalmjWmlW 
Dienstag, den 11. Februar 1930, 4 Uhr 
nachm., im Deutschen Hause zu Neuteich.

Tagesordnung:
1. Annahme der in der Generalversammlung vom 

26. Nov. 29, beschlossenen Statutenänderung.
2. Bestätigung der Beschlüsse vom 26. Nov. 29, zu 

Punkte 3 und 4 der Tagesordnung vom 26. 
Nov. 1929.

Marienau, den 27. Januar 1930.

Der Verbandsvorsteher.
Otto Lietz.

Lohnbücher
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw.

zu haben bei

ll keck L Modert, Ueatelvd.
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Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschritzten 

WrMWMMr 
ist nach glänzenden 
rlirei-keiriturrgen 

vielem l<r»»sei,-ev «Ztgesetze 
Zrev Lsritdivivte ir.TievLvzte 

das 
rvivks<rKirste ttitgeziesev- 

inittel bei allen Hcrrrstievetzr 
Lleiire LV^schttirsen!

Lieine GVkLltttirgerr «rehv! 
rrie-er-l^ge tterrteieh 
bei ^errn Arthur Toews.

TrmW 

landwirtschaftl. 
Notizkalender 

1930 
zu haben bei 

Pech L Richert.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 66. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 126. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen- an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Psändungsprotokoll.
Nr. 23. Psändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Dersteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.

Abteilung O
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uebcrwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.'
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 326. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 33. Voranschlag der Gemeinde.
Nr. 34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kom- 

munalsteuerzuschläge.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 366. Zähn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschcin.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schredsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R Pech 6 W Richert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 vanziger Gulden.

Nr. 7 Neuteich, den 14. Februar 1S30

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ------------------
Ausländische Wanderarbeiter für 1930.

Für das Jahr 1930 waren von den landwirtschaftli
chen Betriebsunternehmern insgesamt 10 739 Wander
arbeiter beantragt worden. Der Senat hat jedoch für 
den hiesigen Kreis die Höchstzahl der zuzulassenden 
Wanderarbeiter auf 5213 festgesetzt. Es mußten daher 
entsprechende Streichungen vorgenommen werden. Die 
für die Einstellung von Wanderarbeitern erforderlichen 
Genehmigungsausweise können mündlich oder schriftlich 
beim Kreisarbeitsnachweis (Zimmer 20) gegen Bezah
lung der Ausfertigungsgebühr von 1,50 Gulden an
gefordert werden. Die Bedingungen werden in dem 
Ausweis angegeben werden.

Die Ortsbehörden des Kreises werden um ortsübliche 
Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 10. Februar 1930.
Der Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werber.

Nr. 1a. ------------------
Stratzenpolizeiverordnung.

Im 8 43 der Polizeiverordnung über den Straßen
verkehr vom 16. Juli 1927 (St. A. S. 251), abgeändert 
durch die Polizeiverordnung vom 26. März 1929 (St. 
A.S. 189) verbietet Absatz 1 das Aufstellen usw. von 
Gegenständen, durch welche der freie Verkehr auf öf
fentlichen Wegen behindert oder die Sicherheit beein
trächtigt wird. Ausnahmen sind an polizeiliche Er
laubnis geknüpft. Ich weise daraus hin, daß bei der 
Erteilung einer derartigen Erlaubnis darauf zu achten 
ist, daß eine entsprechende Kenntlichmachung durch War
nungszeichen bezw. Beleuchtung bei Dunkelheit zweck
mäßigerweise als Bedingung gesetzt wird.

Ich ersuche die Herren Amtsvorsteher, bei Erteilung 
von Erlaubnissen auf vorstehende Vorschrift zu achten.

Tiegenhof, den 5. Februar 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 1b. ------------------
Nahrungsmittelkontrolle.

Den Ortspolizeibehörden des Kreises bringe ich nach
stehend die Ausstellung über die im Rechnungsjahr 1930

zur chemischen Untersuchung an das Staatl. Chem. Un
tersuchungsamt in Danzig einzusendenden Proben von 
Nahrungs- und Genußmitteln und Gebrauchsgegenstän
den zur Kenntnis mit dem Ersuchen um genaueste 
Jnnehaltung der gesetzten Termine.

Lfd.

Nr.
Ortspolizeibehörde

Probenentnahme 
hat zu erfolgen in 

den Monaten

Anzahl der 
vorzulegen- 
den Proben

1 Tiegenhof Juni/Juli 1930 4
2 Neuteich Juli/August 4
3 Altendorf Juli 2
4 Brunau September 2
5 Barend t Juli 2
6 Bröske Dezember 2
7 Dammfelde September- 2
8 Einlage April 2
9 Eichwalde Dezember 2

10 Fürstenau Juli 2
11 Fürstenwerder Mai 1
12 Simonsdorf August 2
13 Grenzdorf B Juli 2
14 Jungfer Oktober 2
15 Biesterfelde Mai 2
16 Kalthof April 2
17 Ließau März 2
18 Gr. Lichtenau November- 2
19 Lindenau September 2
20 Gr. Lesewitz November- 2
21 Wernersdorf Mai 2
22 Marienau Januar 1931 2
23 Gr. Mausdorf März 2
24 Neukirch Januar „ 2
25 Bärwalde Juni 1930 2
26 Platenhof April 1931 2
27 Schöneberg August 1930 2
28 Schadwalde Februar 1931 2
29 Tiegenort Oktober 1930 2
30 Liege August „ 2
13 Warnau März 1931 2
32 Zeyer Januar 2

Tiegenhof, den 5. Februar 1930. 
Der Lanbrat.

i Hengstekörung.
Durch die allgemeine staatliche Körkommission sind die nachstehend bezeichneten Hengste für die Deckperiode 

1930 angekört worden._________________________________________________________________ __________________________

Lfd.
Nr.

Name und 
Rasse

Farbe 
und 

Abzei
chen

Gebur

Ort und 
Provinz

t s -

^Jahr

Größe 
Stckm. 

in

m i cm

-) Name des Vaters
b) der Mutter
c) des Vaters der Mutter
6) des Großvaters der

Mutter

Name, 
Stand und 
Wohnort 

des 
Besitzers

Stand
ort des 
Heng

stes

Deckgeld

2 3 4 5 6 7 8 9

1. Heliossohn 
Kaltblut 

(Schweden)

Rappe 
ohne 
Abz.

Altmün
sterberg

1924 1 68 H „Helios" 4184 
K) „Diane I"

Speckmann, 
Gutsbesitz., 
Altmün
sterberg

EdClaassen 
sen. Hofbes. 
Ladekopp

Altmün
sterberg

20.—

2 Harras

Tiegenhof, d

Fuchs 
Blesse, 

4w.Füsse 
en 4. Fe

Neuteichs- 
dorf

bruar 1930.

1917 1 68 ->) „Herzogssohn" 
b) „Flora" 
c) „Agitator"

Lade
kopp

20.—

Der Landrat.
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Nr. 2.
Staatspolitischer Lehrgang in Elbing.
Am 14., 17. und 20. Februar d. Js. veranstaltet die 

Reichszentrale für Heimatdienst, Landesverband Ost
preußen, einen staatspolitischen Lehrgang in Elbing, 
in dessen Rahmen Professor Dr. Lederer-Heidelberg, 
Professor Dr. Beckmann-Bonn und Geheimrat Clei- 
now-Berlin über verschiedene Themen staatspolitischer 
Art, die beiden letztgenannten vorwiegend über Fragen, 
die den deutschen Osten interessieren, sprechen werden. 
Die näheren Programme werden von der Reichszentrale 
noch bekannt gegeben werden.

Ich weise die führenden Kreise der Landwirtschaft 
auf diesen Lehrgang, insbesondere auf den Vortrag des 
Herrn Professor Dr. Beckmann, der als einer der besten 
Kenner der landwirtschaftlichen Fragen des deutschen 
Ostens gilt, empfehlend hin.

Tiegenhof, den 10. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ---------------
Verordnung

betreffend Pflegesätze in der Staatl. Blindenanstalt.
In Abänderung der Verordnung vom 9. April 1920 

— S. I 1. 137/26 I v 6 — werden die Pflegesätze in der 
Staatlichen Blindenanstalt mit Wirkung vom 15. Janu
ar 1930 wie folgt festgesetzt:

a) für Blinde mit Selbstbekleidung auf täglich 1,60 G
b) für Blinde mit Anstaltskleidung auf täglich 2.— G 
Danzig, den 13. Januar 1930.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Dr. Strunk. gez. Wiercinski-Keiser.

Verordnung
betreffend Festsetzung der Pflegesätze für die Anstalt 

Silberhammer.
In Abänderung der Verordnung vom 19. 3. 1929 

— S. 1.2021 - werden die Pflegesätze für die auf 
Grund des Gesetzes vom 11. 7. 91 in der Anstalt Sil
berhammer untergebrachten Personen mit Wirkung vom 
15. Januar 1930 wie folgt festgesetzt:

a) die tarifmäßigen Kosten, die von den Ar
menverbänden zu erstatten sind auf täglich 2.— G

k) die Kosten für die Selbstzahler und Kran
kenkassen aus täglich 4.— G

Danzig, den 21. Januar 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

gez. Dr. Sahm. gez. Dr. Wiercinski-Keiser.
Veröffentlicht.

Tiegenhof, den 8. Februar 1930.
Der Borsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 4. ---------------
Berichtigung -es Verzeichnisses der im 

Kreise Gr. Werder im Jahre 1930 
abzuhaltenden Mürkte.

Die nach meiner Bekanntmachung vom 24. 12. v. Js. 
(Kreisblatt Nr. 52 von 1929) für Kalthof festgesetzten 
Kram-, Rindvieh- und Pferdemärkte sind verlegt und 
zwar aus

Dienstag, den 15. April 1930,
Dienstag, den 15. Juli 1930 und
Dienstag, den 14. Oktober 1930.

Tiegenhof, den 5. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ---------------
Amtsbezirk Schöneberg.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der 
Gemeindevorsteher Emil Grodnick in Schöneberg zum 
Amtsvorsteher des Amtsbezirks Schöneberg auf die Dau
er von 6 Jähren, und zwar vom 1. 2. 1930 bis 31. 
1. 1936 einschl., ernannt worden.

Tiegenhof, den 7. Februar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des KreisansschnsseS.

Nr 6 Hebammenbezirk Altmünsterberg.
Anstelle der pensionierten Bezirkshebamme Frau Ma

rie Greul in Altmünsterberg ist für den Hebammenbe
zirk Altmünsterberg, bestehend aus den Ortschaften: 
Altmünsterberg, Gnojau, Simonsdorf, Mielenz, Alte
nau und Heubuden, die Bezirkshebamme Frau Anno 
Lederich angestellt worden. Frau Lederich hat mit dem 
heutigen Tage ihre Berufstätigkeit ausgenommen. Sie 
wohnt bis auf weiteres im Grundstück des Rentiers 
Herrn Hasse in Mielenz und ist durch die öffentliche 
Fernsprechstelle Mielenz fernmündlich zu erreichen.

Tiegenhof, den 4. Februar 1930.
Der Vorsitzende des KreisansschnsseS.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schwente-D erband
Nach den Beschlüssen der Generalversammlungen vom 

26. 11. 29 und 11. 2. 1930 ist für das Geschäftsjahr 
1930 ein ordentlicher Kassenbeitrag von 2,10 Gulden 
pro Hektar beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und 
zwar sofort nach der Bekanntmachung.

Die Bevollmächtigten der betr. Ortschaften ersuche 
ich, die nachstehend unter A. verzeichneten Beiträge, die 
nach 8 6 des Statuts berechnet sind, zu erheben und 
an die Kasse des Schwenteverbandes unverzüglich ab- 
zuführen.

Ebenfalls wollen dieselben, auch die Herren Ver
bandsvorsteher die nach 8 3 des Statuts berechneten 
Kosten der Krautungen einziehen und abführen.

Der Verband hat Konten bei sämtlichen Neuteicher 
Banken und bei der Danziger Raiffeisenbank.

Marienau, den 10. Februar 1930.
Der Berbandsvorstcher.

Otto Lietz.
Beitrag

Lfd.
Nr.

Gemeinde
entwässert 

oberhalb , unterhalb 
Neuteich

Betrag

ds 1 ar 1 ar o I k

1 Forstgut AI. Montau 130:L4 273 k>0
2 Altenau 244 :12 512 6>5
3 Altmünsterberg 993'16 20851Z3
4 Allweichsel 624'74 1311 <15
5 Viesterselde 513!99 1079!)8
6 Brodsack 434 12 608 19
7 Dammfelde 298!84 608 <56
8 Eichwalde 723!97 1013!56
9 Gnojau 931 68 1999!53

10 Heududen 1098 12 2196 24
11 Irrgang 331 67 464 33
12 Raminke 124 33 174 06
13 Ralthof 388 — 9 96 828 74
14 Runzendors 906 64 1903 94
15 Gr. Lesewitz 9 35 13 09
16 Leske 483 05 115 80 1176,52
17 Gr. Lichtenau 986 51 207167
18 AI. Lichtenau 1191 36 2501,85
19 Ließau 785 44 1649'42
20 Marienau 975 17 1365 23
21 Mielenz 1034 61 217268
22 Mierau 575 24 805,33
23 Gr. Montau 852 94 179117
24 Rl. Montau 684 13 1436 67
25 Neuteich 112 40 225 02 551 07
26 Neutetchsdorf 250 02 350 02
27 Adl. Renkau 93 56 196 48
28 Rückenau 505 21 707 29
29 Schänau 550 70 1156 47
30 Siebenhuben 233 27 326 53
31 Simonsdorf 621 98 1306! 14
32 Stadtfelde 387 06 812!82
33 Tannsee 996»49 1395»08
34 Tiege 1006171 1406>99
35 Tragheim 441.88 441.88
36 Tralau 471 29 12118 1006>75
37 Trampenau 4<'29 9L131
38 Trappenfelde 294103 61»^46
39 warnau 69's 15 251182 1816Z64
40 Wernersdorf 101kZ66 213<118
41 Lisenbahn-Verw. 111138 2k>81 270'^02
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s Krautu«gskosten.

Lfd.

Nr.
G e-m ein^de

Entwässert Hat zur Krautung zu zahlen für den Hektar
Zu

sammen

6 ! k

s» 
Gr. 

Schw. 
ka

Kl. 
Schw. 

IlL

1. Bezirk
17 Pfg-

2. Bezirk 
9 Pfg.
6 > k

3. Bezirk 
6 Pfg.
.6 ! k

Kl. Schw.
22 Pfg.

L 1 k

1 Pfg- 
Vereinigte 
Schwente

O 1 k6 k

1 Forstg. Rl. Montan 130 22 10 11 70 780 1 30 42 90
2 Mielenz 798 135 66 71 82 47,88 798 263 34
3 Wernersdorf 1016 172 72 91 44 60,96 10 16 335 28

Ät Rl. Montau 334 56 78 30 06 20,04 334 110 22
5 Schönau 651 58 59 3906 651 104 16
6 Altmünsterberg 905 81 45 54 30 905 144 80
7 Stadtfelde 387 34 83 23 22 3,87 61 90
8 vammfelde 290 26 10 17 40 290 46 40
9 Ralthof 389 35 01 23 34 3,89 62 24

10 Heubuden 1078 97 02 64 68 10 177 08Heubuden 20 4 40 20 s
11 Simonsdorf 40 3 60 2 40 40 s

Simonsdorf 115 25 30 1 15s
12 Altenau 24 144 24 l

Altenau 220 48 40 2 20 s
13 Warnau 698 41 88 6 98

48? 86

14 Tralau 471 28 26 4 71 32! 97
15 Leske 440 26 40 4 40 s

Leske 42 9 24 42s
16 Neuteich 140 80 8 40 18 40 2 20 28 20
17 Selake-Verdand 3006 180 96 30 06 210 42
18 vollbrechtsgraben 2271 499 62 22 71 522 33
19 Hohe Schmerblock Verb. 1966 432 52 19 66 452 18
20 Gr. Lichtenau 937 206 14 9,37 215 51
21 Traxpenselde 285 62 70 285 65 55
22 Trampenan 48 ! l 10 56 148 

!
11 04

Bekanntmachung.
Für die im Amtsgerichtsbezirk Neuteich wohnhaften 

Schiedsmänner wird eine Besprechung der Geschäftsan
weisung

am 20. Februar 1930, vormittags 10 Uhr
im Amtsgericht Neuteich, Zimmer Nr. 2 stattftnden.

Amtsgericht Neuteich, den 3. Februar 1930.

HiiMir aus die im Februar 1830 Mig 
merdeuden Steuerzahlungen.

Es werden fällig:

am 1V. 2. 1830: die Umsatzsteuer der Gewerbe
treibenden für Januar 1930, 

am 15. 2. 1838: die Vorauszahlung auf das
„Gemeinsame Soll" für das 
I. Vierteljahr (Ianuar/März) 30, 

am 1. 3. 1830: die VI. Rate der Notstandsreste 
für die Landwirte einschl. des 
10°/» Zinszuschlages.

v Die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer einbe
haltene Lohnsteuer ist, soweit die Arbeitgeber zum 
Überweisungsverfahren zugelassen sind, wie folgt, ab
zuführen :

Für Lohnzahlungen in der Zeit 
vom 1.—10. eines Monats bis z. 15. d. Monats,

11.-20. 25.,, „
„ 21.—Schluß „ 5. folgend. Mts.

O Aus die Verzugsfolgen wird hingewiesen.
Danzig, den 7. Februar 1930.

für die

Steuerkasse 
Stadtgemetnde 

Freie Stadt Danzig

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 0. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Der- 
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23 Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
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Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 33. Voranschlag der Gemeinde.
Nr. 34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kom- 

munalsteuerzuschläge.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36d. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über eirKn Geisteskranken 

usw.

Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe
scheines.

Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan
dergewerbescheines.

Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tauz- 

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einsuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner.
Nr. 1. Vorladung für dem Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech » W Richert, Neuteich.

Tierarzt Vargamr
geschütztes

ist nach glänzenden
Nnsrksnnungen 

vieler* tausendsr angssstzs 
nsr Tandrvirts u Tisrärzts 

das
ivirksanists Nngszieser- 

niittel bei allen Haustieren
Neine Maschungen! 

tteine Erkältungen inehr!
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich i,Zo Oanziger Gulden.

Nr. 8 Neuteich, den 20. Februar 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Impfung.

Zwecks Aufstellung der Erst- und Wiederimpflisten 
für das diesjährige Jmpsgeschäft werde ich, wie im Vor
jahre die erforderlichen Vordrucke mit den Jmpflisten 
1920 den Herren Standesbeamten und Schulleitern zu
gehen lassen und ersuche
a) die Herren Standesbeamten, in die aufzustellenden 

Erstimpslisten auf Grund der Eintragungen im Ge
burtsregister sämtliche im Jahre 1929 geborenen 
Kinder einzutragen und die Listen mit den Jmpf
listen vom Jahre 1929 den zuständigen Ortsbehörden 
zuzusenden. Die Ortsbehörden haben die im Jahre 
1929 ohne Erfolg geimpften und die in den Jahren 
1929 und 1930 zugezogenen und noch nicht geimpf
ten oder ohne Erfolg geimpften Kinder darin einzu
tragen und die Listen mit den vorjährigen Listen 
alsdann mir zuzusenden;

b) die Herren Schulleiter, in die Vordrucke der Wieder
impflisten sämtliche 1918 geborenen Kinder aufzu- 
nehmen, etwa zugezogene und noch nicht geimpfte 
Kinder darin nachzutragen und die Listen mit den 
vorjährigen Jmpflisten hierher einzusenden.
Aus die Bemerkungen S. 1 des Listenformulars Weise 

ich noch besonders hin. Die Arbeit ist so beschleunigt 
auszuführen, daß die Listen spätestens bis zum 20. 
März erledigt mir zurückgereicht werden können. Die 
Listen müssen auf ihre Richtigkeit von den Ortsvorste
hern bezw. Schulleitern bescheinigt sein.

Tiegenhof, den 11. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. -----------------
Öffnungen in den Eisdecken.

Es ist beobachtet worden, daß an den in die Eis
decken eingeschlagenen Oeffnungen die Aufstellung von 
Warnungszeichen unterblieben ist. Ich erinnere daher 
daran, daß vor den eingeschlagenen Oeffnungen durch 
Aufstellung der ausgehauenen Eisstücke auf die hohe 
Kante oder durch andere deutliche Zeichen gewarnt 
werden muß.

Wer die Aufstellung der Warnungszeichen unterläßt, 
kann auf Grund von 8 25 des Feld- und Forstpolizei
gesetzes vom 1. April 1880 in der Fassung der Bekannt
machung vom 27. 9. 1927 (G.Bl.S. 354) bezw. auf 
Grund des 8 367 Ziffer 12 des Strafgesetzbuches mit 
Geldstrafe oder Haft bestraft werden.

Die Ortsbehörden ersuche ich, vorstehende Bekannt
machung ortsüblich bekannt zu geben.

Tiegenhof, den 10. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 2a. ------------------
Vetr Einreichung von Lohnnachweisungen 

für Betriebsbeamte und Facharbeiter.
Jeder Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betrie

bes ist verpflichtet, alljährlich eine Nachweisung über die 
im abgelaufenen Kalenderjahr an beschäftigte Betriebs
beamte und Facharbeiter gezahlten Gehälter und Löh
ne an pen Sektionsvorstand (Kreisausschuß) einzurei- 
chen.

Zu den Meldepflichtigen Betriebsbeamten gehören:

Oberinspektoren, Inspektoren, Wirtschaftler usw., deren 
Jahresarbeitsverdienst nicht 5.000,— Gulden an Ent
gelt übersteigt.

Facharbeiter im Unterschiede zum gewöhnlichen land
wirtschaftlichen Arbeiter ist, wer für seine Stellung 
sonderer fachlicher Fertigkeiten bedarf. Dies gilt für 
Gärtner, Schmiede, Maurer, Zimmerer, Maschinenfüh- 
rer, Heizer sowie für Gehilfen und Gesellen, die eine 
fachmäßige Lehr- und Ausbildungszeit durchgemacht 
haben.

Melkermeister und Melker müssen, um als Facharbei
ter zu gelten, eine Fachprüfung vor einer vom Staate 
anerkannten Kommission abgelegt haben. Als Fach
arbeiter gelten auch die nach 8 922 der Reichsversiche
rungsordnung der landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaft unterstellten Personen.

Alle Betriebsunternehmer, die im Kalenderjahr 1929 
Personen der vorstehend genannten Art beschäftigt ha
ben, werden hiermit aufgefordert, die Lohnnachweise 
bis spätestens 5. März d. Js. an den Kreisausschuß 
einzureichcn. Die Nachweise, zu denen Vordrucke hier 
angefordert werden können, müssen enthalten: 
a) den Namen des Betriebsunternehmers, 
b) die Namen der beschäftigten Betriebsbeamten und

Facharbeiter,
c) die^Dauer der Beschäftigung derselben im Jahre 

ll) die baren Bezüge für 1929, für jeden einzeln anzu- 
geben,

e) die Natural- und Sachbezüge derselben für 1929, 
für jeden einzeln ausführlich anzugeben, z. B. die 
Angabe Deputat nach Tarif genügt nicht, bei Ge
währung freier Station ist dieses anzugeben.
Betriebsunternehmer, welche die Nachweisung nicht 

rechtzeitig einreichen, können mit Geldstrafe bis zu 
1.000,— Gulden bestraft werden. Enthält die Nach
weisung Angaben, deren Unrichtigkeit der Unternehmer 
kannte oder den Umständen nach kennen mußte, so 
kann ebenfalls eine Geldstrafe bis zu 1.000,— Gulden 
verhängt werden.

Die Ortsbehörden des Kreises werden um sofortige 
Mitteilung an die in Frage kommenden Betriebsunter
nehmer und außerdem um ortsübliche Bekanntgabe er
sucht. *

Tiegenhof, den 15. Februar 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

als Sektionsvorstand der Landw.
Berufsgcnossenschaft.

Nr. 3. ------------------
Fahrraddiebstahl

Am 2. d. Mts. gegen 10,30 Uhr nachmittags ist dem 
Melker Max Mienke, wohnhaft in Neuteichsdorf, vor 
dem Hause des Besitzers Reimer-Heubuden ein Fahrrad 
gestohlen worden.

Beschreibung des Fahrrades: Marke Weltrad Nr. 
1 341 795, schwarzer Rahmen, rote Mäntel und gelbe 
Felgen.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem 
Täter und dem Verbleib des Rades Ermittlungen an- 
zustellen und mir im Erfolgsfalle zu Tgb.-Nr. 891 L 
zu berichten.

Tiegenhof, den 13. Februar 1930.
Der Landrat.
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Nr 1 Steuera-teile der Gemeinden
An Steueranteilen für die Gemeinden sind seitens der Freistadtsteuerkasse die in den Spalten 3—4 auf

geführten Beträge überwiesen worden. Die Anteile sind in der aus den Spalten 7—9 ersichtlichen Höhe diesseits 
einbehalten worden. Die aus Gemeindekonto überwiesenen Beträge ergibt Spalte 6.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Vorbuchung der Anteile in der Gemeinderechnung des laufenden 
Jahres.

Lfd.
Nr. Gemeinde

Gem.-
Soll

Körper
schafts
steuer

Gesamt
betrag

Gemeinde
konto

Kreis- 
steuer

Woh
nungsbau

abgabe

Sonsti
ges

.1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Altebabke 448 99 448 99 44899 I
2 Altenau 330 20 330 20 330 20
3 Altendorf 292 92 35 42 328 34 2429 301 80 2 25 Hundesteuer
4 Altmünsterberg 5362 50 43 36 5405 86 392651 1051 35 420 — . 8 — Pflegekosten
5 Altweichsel 465 91 465 91 I 465 91
6 Bärwalde 944 84 944 84 660 68 284 16
7 Barendt 1394!91 1394 91 139491
8 Barenhof 73138 731 38 73138
9 Beiershorst 286 62 286 62 252 27 34 35

10 Biesterfelde 424 43 424 43 241 65 182 78 Ldw. Berufsgenoffensch.
11 Blumstein 603 67 603 67 462 90 l 99

1 41
52
25 wohnungsbaudarlehn-

12 Brodsack 561 68 561 68 441 92 119 76 Zinsen
13 Brüske 1334 50 1334 50 685 03 649 47 Ldw. Berufsgenoffensch.
14 Brunau 252 49 252 49 252 49
15 Damerau 1287 47 1287 47 537 47 750 —
16 Dammselde 411 25 411 25 319 — 92 25 Hundesteuer

Pflegekosten17 Eichwalde 690 14 690 14
s 75

E 91 10
l 524 04 Ldw. Berufsgenoffensch.

18 Linlaae 1553 75 1553 75 1553 75
19 Fürsten au 2899 53 2899 53 473 24 488 73 1000 — 937 56 Ldw. Berufsgenoffensch.
20 Fürstenwerder 2146 58 2146 58 1158 27 882 11 106 20
21 Gnojau 1129 55 1129 55 845 30 284 25
22 Grenzdorf A 874 10 874 10 173 20 225

!
90 400 — i 45

1 30
— Hundesteuer 

Pflegekosten
23 Grenzdorf B 910 66 910 66 504 39 350 87 55 40 Ldw. Berufsgenoffensch.
24 Halbstadt 463 73 463 73 455 80 7 93 Hundesteuer
25 Herrenhagen 236 82 236 82 236 82
26 Heubuden 1381 59 1 78 1383 37 1076 59 306 78 Ldw. Berufsgenoffensch.
27 Holm 704 57 704 57 704 57
28 Horsterbusch 1968 80 1968^80 469 28 1499 52
29 Jrrgang 427 27 427^27 342 76 84 51
30 Iankendorf 104 48 10448 104 48
31 Jungfer 2637 26 2637 26 1010 48 1106 78 l 422

1 97
50
50

) Zinsen für
) wohnungsdarlehn

32 Ratteherberge 546 58 546 58 546 58
33 Raminke 188 02 188 02 188 02
34 Reitlau 1281 71 1281 71 1118 45 134 01 29 25 Hundesteuer
35 Rrebsfelde 1566 49 1566 49 761 99 800 — 4 50 Hundesteuer
36 Rüchwerder 214 32 214 32 21432
37 Kunzendorf 2959 69 134 76 3094 45 3094 45 Ldw. Berufsgenoffensch.
38 Ladekopp 2505 88 27 14 2533 02 1180 15 1195 37 157 50 Hundesteuer
39 Lakendorf 1085 35 1085 35 862 47 40 63 182 25 Hundesteuer
40 Gr. Lesewitz 3245 07 3245 07 621 42 2023 65 600 —
41 Rl. LeseuEtz 696 65 696 65 128 10 568 55
42 Leske 468 50 468,50 468 50
43 Gr. Lichtenau 3957 — 3957 2130 48 94 96 1732 46 Ldw. Berufsgenoffensch.
44 Rl. Lichtenau 2095 97 26 26 2122 23 796 71 1325 52 I
45 Ließau 6331 27

6331^27
1911 74 1331 76 2000 _

l 52 50
E 46 50 pflegekosten

! l 988 77 Ldw. Berufsgenoffensch.
46 Lindenau 2953 89 15 69 2969 58 1825 11 730 97 400 — 13 50 Hundesteuer
47 Lupushorst 2388 74 2388^74 1492 78 88 37 700 — 107!59 Ldw. Berufsgenoffensch.
48 Marienau 2675 72 16 45 2692 17 172 81 1162 82 ( 240 

(1116
I_
54

Pflegekosten
Ldw. Berufsgenoffensch.

49 Gr. Mausdorf 2571 55 133 54 2705D9 984 96 (1687
( 32

73
40 Pflegekosten

50 Rl. Mausdorf 1335 30 1335 30 477 41 212 16
s 63

— Pflegekosten

RlMausdorferweiden
! f 510 70 Ldw. Berufsgenoffensch.

51 207 15 207^15
2570 43

116 94 54 21 36 — Hundesteuer
52 Mielenz 2570 43 1514 16 1056 27
53 Mieran 944 05 944 05 620 17 323 88 Ldw. Berufsgenoffensch.
54 Gr. Montan 1840 23 10 49 1850 72 921 73 172 42 700 — 56 57
55 Rl. Montau 766 37 766 37 76637
56 Neudorf 81 98 81 98 81 98
57 Neukirch 1094 14 1094 14 1094 14
58 Neulanghorst 350 12 350 12 316 64 33 48 Hundesteuer
59 Neumünsterberg 3474 47 3474 47 

!
977 83 

!
701 02 713 73 ( 999

( 82
59
30

, Ldw. Berufsgenoffensch. 
Pflegekosten
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Kopf wie vor.

60 Neunhuben 433 13
i

433 13 193 91 121 47 100 — 15 75 Hundesteuer
61 Neustädterwald 543 10 543 10

474
543 10

62 Neuteicherhinterfeld 474 40 474 40 40
50 84 6163 Neuteicherwalde 147 45 147 45 2357! 96

64 Neuteichsdors 2477 13 2477 13 — 120 13
Pflegekosten 
Hundesteuer65 Niedau 1105 79 1105 79 41536 

!
549 88 ( 79

( 60
80
75

66 Grloff 792 21 792 21 792!21
67 Orlofferfelde 280 75 280 75 280 7.)

Hundesteuer
Ldw. Berufsgenoffensch.68 palschau 2339 66 2339 66 1065 64 918 12 ( 105

( 250
75
15

69 parschau 505 42 505 42 50542
70 petershageu 1102 97 1102 97 1102 97

Ldw. Berufsgenoffensch.71 pieckel 806 98 806 98 703 37 103 61
72 pietzkendorf 125 29 125 29 41 68 83 61
73 platenhof 3429 17 3429 17 2482 ' — 947j17
74 pletzendors 29 73 29 73 ! 29,73

Pflegekosten75 pordenau 670 08 670 08 118 18 470 50 81 40
76 prangenau 518 87 1870 537 57 444 85 92 72
77 Rehwalde 47 02 47 02 47 02
78 Reimerswalde 335 73 335 73 335 73
79 Reinland 535 21 535 21 91 45 443 76
80 Rosenort 715 39 715 39 715 39
81 Rückenau 1049 60 1049 60 563 73 485!87

,1494 63 Ldw. Berufsgenoffensch.
82 Schadwalde 2269 17 54 98 2324! 15 596 60 E 90 Zlnsen f wohnungsbaudarlehu

l 142 92 Hundesteuer
83 Scharpau 1227 86 1227 86 1094 65 133 21
84 Schönau 1080 88 1080 88 306 .36 774 32
85 Schöneberg 4607 65 4607 65 1107,65 3500 ! —
86 Schöuhorst 1485 86 1485 86 1405 74 8012
87 Schönsee 1694 72 12;79 1707 51 522 32

1000
1185 19 Ldw. Berufsgenoffensch.

88 Simonsdorf 2593 28 484 87 3078 15 61699 1461,16 !--
89 Stadtfelde 236 57 236 57 536 18621

648
45 — Hundesteuer

90 Stobbendorf 1074 68 1074 68 ! 426 61 07
91 Stuba 79706 797 06 118 93 278.13 400 —
92 Tannsee 20M59 2006 59 ! 2006 59 Ldw. Berufsgenoffensch.
93 Tiege 1767 01 1767 01 74959 17 42 1000 —

! f 930 70 Ldw. Berufsgenoffensch.
94 Tiegenhagen 1130 50 8 95 1139 45 j 184 — Pflegekosten

1 24 75 Hundesteuer
95 Tiegenort 2699 87 106 75 2806 62 1356 57 635 30 700 — 114 75 Hundesteuer
96 Tragheim 1414 19' 1414 19 777 67 636 52 Ldw. Berufsgenoffensch.
97 Tralau 1815 49 1815 49 716 75 498 74 600—
98 Trampenau 670 33 67t) 33 670 33
99 Trappenfelde 79 16 79 16 58 91

69
20 25 Hundesteuer

100 vierzehnhubeu 187 69 187 69 187
101 Vogtei 48 74 i 48 74 48 74
102 Walldorf 183 — 183 — 183
103 Warnau 1452 69 1452 69 145269
104 Wernersdorf 3702 61 3702 61 225605 1373 42 73 14
105 Wieoau 324 43 597 24 921 67 725!50 196 17
106 Zeyer 1391 17 15 96 1407 13 24530 242 58 800 — 119 25 Hundesteuer
107 Zeyersvorderkampen 1317 37 1317 37 572 24 95 13 650 —
108 Schlangenhaken 19,29 19 29 19 29 I

Tiegenhof, den 13. Februar 1930.

Der Vorsitzende -es Kreisausschusses.
Nr. 5>.

Kollekte
Dem Christlichen Verein Junger Männer in Danzig 

ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der 
Zeit vom 17. Febr. bis 14. Juni d.Js. eine Hauskollekte 
bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Be
sten der Arbeiten des dortigen Vereins abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 17. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. -----------------
Personalien.

Anstelle des Schöffen, Arbeiter Heinrich Drews l- 
Einlage, der sein Amt niedergelegt hat, ist der Arbeiter 
Heinrich Schiller-Einlage als Schöffe der Landgemeinde 
Einlage bestätigt worden.

Tiegenhof, den 8. Februar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsscs 

»es Kreises Gr. Werder.

Nr 7 Bekanntmachung.
Die Verpachtung der dem Kreise Gr. Werder ge

hörenden Landparzellen sollen meistbietend in folgenden 
Terminen für die Zeit ab 1. April 1930 bis 31. März 
1935 verpachtet werden.
1 Montag, den 10. März d. Is., vorm. 10 Uhr, 

im Tors'schen Gasthanse zu Tralau für die Par
zellen in der Gemarkung Tralau, Leske und Gnojau.

2 Dienstag, den 11. März d. Is., vorm. 10 Uhr, 
im Deutschen Hause zu Neuteich für die Par
zellen in der Gemarkung Barendt, Damerau, Ließau, 
Lichtenau, Neuteich, Neuteichsdors und Tragheim.

3 Mittwoch, den 12. März d. Is., vorm. 11 Uhr, 
im Deutschen Hause zu Tiegenhof für die Par
zellen in der Gemarkung Fürftenau, Kalteherberge, 
Krebsselde, Marienau, Orloff, Platenhof, Rückenau, 
Gr. Mausdorf, Lupushorst, Lakendors, Scharpau, 
Tiege, Tiegenort und Tiegenhof.

Die Bedingungen werden in den Terminen bekannt gemacht. 
Tiegenhof, Februar 1930.

Das Kreisbauamt.
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Neuteich.

Beitrag

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schwente-Verband
Nach den Beschlüssen der Generalversammlungen vom 

26. 11. 29 und 11. 2. 1930 ist für das Geschäftsjahr 
1930 ein ordentlicher Kassenbeitrag von 2,10 Gulden 
pro Hektar beitragspflichtiger Fläche zu zahlen und 
zwar sofort nach der Bekanntmachung.

Die Bevollmächtigten der betr. Ortschaften ersuche 
ich, die nachstehend unter A. verzeichneten Beiträge, die 
nach 8 6 des Statuts berechnet sind, zu erheben und 
an die Kasse des Schwenteverbandes unverzüglich ab- 
zuführen.

Ebenfalls wollen dieselben, auch die Herren Ver
bandsvorsteher die nach 8 3 des Statuts berechneten 
Kosten der Krautungen einziehen und abführen.

Der Verband hat Konten bei sämtlichen Neuteicher 
Banken und bei der Danziger Raiffeisenbank.

Marienau, den 10. Februar 1930.
Der Berbandsvorstehcr.

Otto Lietz.

Lfd.
Nr.

Gemeinde
entwässert 

oberhalb , unterhalb 
Neuteich

Betrag

ka ! ar ! ar « ! k
1 Forstgut Rl. Montau 130 24 273 50
2 Altenau 244 12 512 65
3 Allmünsterberg 993 16 2085 63
4 Allweichsel 624 74 1311 95
5 Biesterfelde 513 99 1079 38
6 Brodsack 434 42 608 19
7 Dammfelde 298 84 608 66
8 Eichwalde 723 97 1013 56
9 Gnojau 931 68 1999 53

10 Heubuden 1098 12 2196 24
11 Jrrgang 331 67 464 33
12 Raminke 124 33 174 06
13 Ralthof 388 — 9 96 828 74
14 Runzendorf 906 64 1903 94
15 Gr. Lesewitz 9 35 1309
16 Leske 483 05 115 80 117652
17 Gr. tichtenau 986 51 2071 67
18 ,, Rl. Lichtenau 1191 36 2501 85
19 Ließau 785 44 164942
20 Marienau 975 17 1365 23
21 Mielenz 1034 61 2172 68
22 Mierau 575 24 805 33
23 Gr. Montau 852 94 1791 17
24 Rl. Montau 684 13 1436 67
25 Neuteich 112 40 225 02 551 07
26 Neuteichsdorf 250 02 350 02
27 Adl. Renkau 93 56 196 48
28 Rückenau 505 21 707 29
29 Schönau 550 70 1156 47
30 Siebenhuben 233 27 326 53
31 Simonsdorf 621 98 1306 14
32 Stadtfelde 387 06 812 82
33 Tannsee 996 49 1395 08
34 Tiege 1000 71 1400 99
35 Tragheim 441 88 441 88
36 Tralau 471 29 12 18 1006 75
37 Tramxenau 47 29 99 31
38 Traxxenfelde 294 03 617 46
39 warnau 697 15 251 82 1816 64
40 Wernersdorf 1018 66 213918
41 Eisenbahn-Verw. 111 38 25 81 270^02

8. Krautungskosten.

Lfd.

Nr.
Gemeinde

Entwässert Hat zur Krautung zu zahlen für den Hektar
Zu

sammenGr. 
Schw. 

ka

Kl. 
Schw. 

ka

1. Bezirk
17 Pfg-

2. Bezirk 
9 Pfg.

3. Bezirk 
6 Pfg.

Kl. Schw.
22 Pfg.

1 Pfg- 
Vereinigte 
Schwente

6 ! ? 6 ! k o r o ! k O k o ! k-

1 Forstg. Rl. Montan 130 22 10 1170 7 80 1 30 42 90
2 Mielenz 798 135 66 7H82 47 88 7 98 263 34
3 Wernersdorf 1016 172 72 9144 60 96 10 16 335 28
4 Rl. Montau 334 56 78 30,06 20 04 3 34 110 22
5 Schönau 651 5859 39 06 6 51 104 16
6 Altmünsterberg 905 81 45 54 30 9 05 144 80
7 Stadtfelde 387 34 83 23 22 3 87 61 90

-8 Dammfelde 290 26 10 17 40 2 90 46 40
9 Ralthof 389 35 01 23 34 3 89 62 24

10 Heubuden 1078 97 02 64 68 10 78! 177 08
Heubuden 20 4 40 20/

11 Simonsdorf 40 3 60 2 40 40 l 32 85
Simonsdorf 115 25 30 1 15/

12 Altenau 24 1 44 24! 52 28
Altenau 220 48 40 2 20/

13 warnau 698 41 88 6 98 48 86
14 Tralau 471 28 26 4 71 32 97
15 Leske 440 26 40 4 46 46

Leske 42 9 24 42/
16 Neuteich 140 80 8 40 18 40 2 20 28 20
17 Selake-Verband 3006 180 96 30 06 210 42
18 vollbrechtsgraben 2271 499 62 22 71 522 33
19 Hohe Schmerblock Verb. 1966 432 52 19 66 452 18
20 Gr. Lichtenau 937 206 14 9 37 215 51
21 Traxpenfelde 285 62 70 2 85 65 55
22 Trampenau 48 10 56 48 11 04

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neureich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 9 Neuteich, den 28. Februar 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Ausländische Wanderarbeiter für 1930.

Der Senat hat die Zahl der für den hiesigen Kreis 
zuzulassenden Wanderarbeiter unter Zugrundelegung 
der Rübenanbaufläche von 5213 auf 5855 erhöht. In
folgedessen ist es erforderlich, eine erneute Unterver
teilung vorzunehmen. Die Ausstellung der Genehmi
gungsausweise wird sich daher noch einige Tage hinaus
ziehen.

Tiegenhof, den 21. Februar 1930.
Der Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.

Nr. 2. -----------------
Standesamtsvordrucke.

Unter Bezugnahme auf die Kreisblattbekanntmachung 
vom 30. Januar d. Js. — Kreisblatt Nr. 5. — ersuche 
ich die mit der Einreichung der Nachweisung über die 
für das Kalenderjahr 1931 staatsseitig zu liefernden 
Formulare säumigen Herren Standesbeamten, die Nach
weisung nunmehr bis

spätestens 8. März 1930
hierher einzureichen.

Tiegenhof, den 22. Februar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 3. ------------------
Unterfuchungstermine für Wandergewerbe

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat März folgende 
Termine festgesetzt:
Tiegenhof Montag, den 3. März 1930, 9 Uhr vor

mittags vor der Wohnung des Regierungs
und Veterinärrats,

Simonsdors Montag, den 10. März 1930, mittags 
1,25 Uhr vor dem Bahnhof,

Neuteich Freitag, den 28. März 1930, mittags 1 
Uhr vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich und 
die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 20. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Aufenthaltsermittelung.

Der am 2. Juli 1912 in Fischerbabke geborene 
Willi Millack aus Küchwerder ist am 12. Februar 
1930 aus der staatlichen Fürsorgeerziehungsanstalt 
Tempelburg bei Danzig-Schidlitz entwischen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt des Millack Ermittelungen anzustellen, ihn 
im Ermittelungsfalle aufzugreifen und der obengenann
ten Fürsorgeerziehungsanstalt zuzuführen, sowie hier
von zum Geschäftszeichen K. A. II. Nr. 703 hierher zu 
berichten.

Tiegenhof, den 20. Februar 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugendamt.

Nr. 5.
Pflegestelle

Für 8 jähriges Mädchen wird von sofort eine kath. 
Pflegestelle gesucht. Pflegegeld monatlich 25— 30 G 

Tiegenhof, den 21. Februar 1930.
Kreisjugeudamt, Amtsvormundschast.

Nr. 6. ------------------
Amtsbezirk Wernersborf.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist zum 
Amtsvorsteher des Amtsbezirks Wernersdorf der Land
arbeiter Anton Etienne in Wernersdorf auf die Dauer 
von 6 Jahren, und zwar vom 20. 2. 1930 bis 19. 2. 
1936 einschl., ernannt worden.

Tiegenhof, den 22. Februar 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 7. ------------------
Personalien.

In den Schulvorstand der evangl. Schule in Schlan- 
genhaken sind folgende Familienväter gewählt und von 
mir bestätigt worden:

1 .) Landwirt Heinrich Genzler-Schlangenhaken,
2 .) Landwirt Wilhelm Schultz-Schlangenhaken. 

Tiegenhof, den 12. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------

Ausschreibung
Für die Straßenunterhaltung im Kreise Gr. Werder 

soll die Lieferung von
450 cknr gut behauenen Kopfsteinen,

2540 cbm Schotter, Korngröße 3—5 cm,
875 ci>m Splitt,

1370 cZro feinem Kies,
1370 cbm grobem Kies und
2300 cprn Sand 

vergeben werden.
Die Angebote sind auf den vom Kreisbauamt gegen 

Einsendung von 2,00 G zu beziehenden Vordrucken bis 
zum 21. März d. Js. an das Kreisbauamt in Tiegen
hof einzureichen. Auf den Vordrucken sind die in Frage 
kommenden Straßen, die Stationen der Anlieferungs- 
plätze und der Zeitpunkt der Beendigung der Lieferung 
angegeben.

Öffnung der eingegangenen Angebote am 22. März 
1930, norm. 11 Uhr, im Kreisbauamt Tiegenhof.

Tiegenhof, den 17. Februar 1930.

Das Kreisbauamt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Polizeiliche Anordnung

betr. den Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf deu 
Deichanlagen des Marienburger Deichnerbandes.

Gemäß §307 des Wassergesetzes vom 7. April 1913 
in Verbindung mit § 50 der Satzung für den Weichsel- 
Nogat-Deichverband vom 20. 6. 1889 (Amtsblatt 1889 
Gelte 161) ordne ich auf Grund des § 20 der Polizei
verordnung des Senats über den Straßenverkehr vom
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16. 7. 1927 (St. Anz. I Seite 251) folgendes an:
1. Die nachstehend bezeichneten, aus der Krone oder dem 

Bankett der Deiche des Marienburger Deichoerbandes 
führenden öffentliche« Wege werden für den Ver
kehr mit Kraftfahrzeugen — Kraftwagen und Kraft
rädern — hiermit gesperrt:

Elbinger Weichseldeiche:
s) Deichkronenweg von der Fähre Kalteherberge in 

westlicher Richtung in den Gemeinden Kalteher
berge, Küchwerder, Brunau, Kr. Gr. Werder,

b) Deichkronenweg in den Gemeinden Freienhuben, 
Junkertroyl, Fischerbabke, Kr. Danz. Niederung.

Staudeiche:
(Haffstaudeich, Tiegedeich, Schifferdamm und 

Kanaldamni)
c) Deichkronenweg in den Gemeinden Jungfer, Hege

wald, Neustädterwald,.Petershagen, Kr. Gr. Werder.
ci) Deichkronenweg in der Gemeinde Altendors, Kr. 

Gr. Werder,
e) Deichkronenweg in der Gemeinde Grenzdorf^, 

Kr. Gr. Werder.
2. Für die nachstehend bezeichneten, auf der Krone oder 

dem Bankett der Deiche des Marienburger Deichver
bandes führenden öffentlichen Wege wird die höchst- 
zulässige Fahrgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge — 
Kraftwagen und Krafträder — für die gesamte Wege
strecke auf.30 km in der Stunde festgesetzt.

Haupt-Weichseldeiche:
g) Bankettweg in den Gemeinden Gr. Montau und 

Kl. Montau bis zum Kommuntkationsdeich in 
Kl. Montau, Kreis Gr. Werder,

b) Bankettweg in den Gemeinden Neukirch und Schön
horst, Kr. Gr. Werder,

c) Bankettweg in der Gemeinde Neumünsterberg, Kr.
Gr. Werder,

Nogatdeiche:
6) Bankett- und Deichkronenweg in den Gemeinden 

Schönau, Dammfelde, Vogelfang und Kalthof, Kr. 
Gr. Werder,

e) Bankettweg in den Gemeinden Kalthof, Kaminke, 
Blumstein, Schadwalde, Halbstadt, Wiedau, Lu
pushorst, Krebsselde, Kreis Gr. Werder,

k) Deichkronen- und Bankettweg in der Gemeinde 
Laakendorf, Kr. Gr. Werder,

Z) Deichkronenweg in der Gemeinde Jungfer, Kr. Gr. 
Werder.

Elbinger Weichfeldeiche:
K) Deichkronenweg von der Fähre Kalteherberge in 

östlicher Richtung in den Gemeinden Kalteherberge, 
Holm, Hinterthor, Kr. Gr. Werder,

Königsberger Weichseldeiche:
i) Deichkronenweg in den Gemeinden Groschken- 

kampe, Störbuderkampe, Lichtkampe, Kreis Danz. 
Niederung.

Staudeiche:
)) Deichkronen- und Bankettweg in der Gemeinde 

Pasewark, Kreis Danziger Niederung.
3. Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.
4. Zuwidenhandlungen gegen diese Anordnung werden 

nach § 44 der Polizeiverordnung des Senats über den 
Straßenverkehr vom 16. 7. 1927 (St. Anz. I Seite 251) 
bestraft.

5. Meine Anordnung vom 22. Februar 1911 (Amtsblatt 
1911 S. 81) über die Sperrung von Detchwegen hebe 
ich hiermit auf.

Erläuternd mache ich noch daraus aufmerksam, daß 
das Befahren mit Kraftfahrzeugen nur auf den unter 
Ziffer 2 aufgesührten öffentlichen Deichwegstrecken zulässig, 
auf allen übrigen öffentlichen Deichwegstrecken — siehe 
Ziffer 1 — gesperrt und aus den sonstigen Deichkronen 
und Deichbanketten grundsätzlich verboten ist.

Tiegenhof, den 10. Februar 1930.
Der Deichhauptmann 

des Marienburger Deichverbandes.
F. Döhring.

Tierarzt Bargams 
SesetzltH geschütztes
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Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich Danziger Gulden.

Nr. 10 Neuteich, -en 6. März 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. -----------------
Durchgangsstratzen.

Durch Verfügung des Senats vom 18. 2. d. Js. — 
A III 463/30 — sind auf Grund des 8 6 des Gesetzes 
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 21. 3. 1923 
im Kreise Gr. Werder folgende Straßen als Durch
gangsstraßen bestimmt worden:
1 .) Die Straße Neumünsterberg — Schöneberg — La- 

dekopp — Tiegenhof — Fürstenaü — Lakendorf — 
Einlage.

2 .) Die Straße Ladekopp — Neuteich — Marienburg 
3.) Die Straße Ließau — Kunzendorf — Marienburg.

Tiegenhof, den 27. Februar 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. -----------------
Aufenthattsermittelung.

Die minderjährige Marie Heß, geboren am 25. De
zember 1912, ist am 17. Februar 1930 aus der Für
sorgeerziehung im Haus vom Guten Hirten in Con- 
radshammer entwichen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten werden ersucht, nach dem Aufenthalt 
der Heß Ermittelungen anzustellen, sie im Ermitte- 
lungssalle aufzugreifen und der obengenannten Er
ziehungsanstalt zuzuführen, sowie hiervon zum Ge
schäftszeichen K.A. II 980 hierher zu berichten.

Tiegenhof, den 3. März 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder 

Kreisjugendamt.
Nr. 3. -----------------

Schweinepest
Die Schweinepest unter dem Schweinebestande der 

Käserei Johannes Janzen in Kalthof ist erloschen.
Tiegenhof, den 26. Februar 1930.

Der Landrat.
Nr. 4. -----------------

Bekanntmachung.
Die Weidenstrauchnutzung auf dem Ausstich neben 

der Durchdämmung an der Stuba'schen Lake, soll auf 
5 Jahre in 3 Losen vom 1. April d. Js. bis 31. März 
1935 verpachtet werden.

Bedingungen und Unterlagen sind im Kreisbauamt 
Gr. Werder in Tiegenhof, Kreishaus, Zimmer Nr. 3 
einzusehen.

Angebote sind verschlossen mit entsprechender Auf
schrift an das Kreisbauamt bis zum 4. April d. Js., 
vorm. 11 Uhr, einzureichen.

Tiegenhof, März 1930.
Das Kreisbauamt.

Formularvertag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.

Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen sür den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ber- 
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfündungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwci- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 33. Voranschlag der Gemeinde.
Nr. 34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kom- 

munalsteuerzuschläge.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
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Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech 2 W Richert, Neuteich.
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Inserieren bringt Gewinn!

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziaer Gulden.

Nr. 11 Neuteich, den 13. März 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nachruf.
Infolge Unglücksfalles verschied am Dienstag, 

den 4. März 1930 der Straßenwärter

Herr Jakob Feistner
aus Gr. Lichtenau im 28. Lebensjahr.

Der Verstorbene hat etwa 5 Jahre in den 
Diensten der Bauverwaltung des Kreises gestanden. 
Das Kreisbauamt verliert in ihm einen pflicht- 

K treuen und geschätzten Mitarbeiter, dessen Anden- 
I ken auch über das Grab hinaus gewahrt bleibt. 
I Tiegenhof, den 8. März 1930.

I Das Kreisbauamt

Nr. 2. ---------------
Versammlungen unter freiem Himmel und 

Umzüge.
Es liegt erneut Veranlassung vor, darauf hinzuwei

sen, daß nach Artikel 84 der Danziger Verfassung Ver
sammlungen unter freiem Himmel anmeldepflichtig sind 
und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicher
heit verboten werden können. Derartigen Versammlun
gen stehen Umzüge gleich. In jedem einzelnen Falle ist 
hiernach eine Versammlung unter freiem Himmel oder 
ein Umzug bei der Ortspolizeibehörde unter Angabe 
des Ortes und der Zeit sowie des Zweckes und der vor
aussichtlichen Zahl der Teilnehmer anzumelden. Die 
Anmeldung hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß die Poli
zeibehörde in der Lage ist, die zur Erhaltung der öffent
lichen Sicherheit nötigen Anstalten zu treffen. Eine 
rechtzeitige Anmeldung dürfte im Allgemeinen nicht 
vorliegen, wenn die Anmeldung nicht 48 Stunden vor 
dem Termin der Veranstaltung erfolgt. Geschieht dieses 
nicht, so kann die Versammlung oder der Umzug gegebe
nenfalls wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
verboten, nötigenfalls verhindert oder aufgelöst werden. 
Wenn hierbei neugierige Dritte in Mitleidenschaft ge
zogen werden, so haben sie sich das selber zuzuschreiben. 
Sie handeln jedenfalls richtiger, wenn sie die Straße 
meiden und zu Hause bleiben. Berührt ein Umzug meh
rere Ortspolizeibezirke, so ist derselbe bei sämtlichen in 
Frage kommenden Ortspolizeiverwaltungen anzumelden.

Die Ortsbehörden ersuche ich um nochmalige ortsüb
liche Bekanntmachung.

Die Ortspolizeibehörden werden erneut darauf hin
gewiesen, daß Anmeldungen von Versammlungen unter 
freiem Himmel und Umzügen unmittelbar nach ihrem 
Eingänge, erforderlichenfalls zunächst durch Fernspre
cher, dem Landratsamt mitzuteilen sind.

Tiegenhof, den 10. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 2a. ---------------
Verkehr mit Waffen.

Da sich die Anträge auf Erteilung von Waffenschei
nen andauernd mehren, veröffentliche ich nachstehend 

nochmals die Polizeiverordnüng über den Verkehr mit 
Waffen vom 15. Juli 1927. Darnach dürfen Waffen
scheine nur durchaus zuverlässigen Personen ausgestellt 
und nur dann erteilt werden, wenn ein Bedürfnis zur 
Führung einer Schuß-, Hieb- oder Stichwaffe aner
kannt werden kann. Die Erteilung eines Waffenscheines 
kommt also nur in Ausnahmefällen aus sicherheitspoli- 
zeilichen Gründen in Betracht, zum Beispiel wenn der 
Antragsteller Reisender ist und Gelder einzukassieren 
hat, oder wenn er regelmäßig zu Geschäftszwecken mit 
einem Kraftwagen über Land fahren muß und in der 
fraglichen Gegend öfters Ueberfälle auf Kraftwagen 
vorgekommen sind. In den meisten Fällen wird daher 
die Erteilung eines Waffen-Besitzscheines genügen. Die
ser berechtigt den Inhaber zum Besitz einer Schußwaffe 
innerhalb seiner Wohnung, Geschäftsräume oder des 
befriedeten Besitztums.

Es sind also zum Besitz von Schußwaffen nur be
rechtigt:
1. die Inhaber von Waffenscheinen für die in dem Waf

fenschein angegebenen Schußwaffen,
2. die Inhaber von Jahresjagdscheinen für je 1 Büchse 

und 1 Flinte,
3. die Inhaber von Wafsenbesitzscheinen für die in dem 

Wafsenbesitzschein angegebenen Schußwaffen.
Demnach bedürfen Personen, denen nur ein Tages

jagdschein ausgestellt ist, für die in ihrem Besitz be
findlichen Schußwaffen eines Wasfenbesitzscheines.

Personen, die sich über die in ihrem Besitz befind
lichen Waffen durch vorgenannte Bescheinigungen nicht 
ausweisen können, machen sich strafbar.

Die Ortsbehörden ersuche ich, Vorstehendes ortsüb
lich bekannt zu machen.

Tiegenhof, den 7. März 1930.
Der Landrat

Polizeiverordnung über den Verkehr mit Waffen.
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über 

die Polizeiverwaltung pom 11. 3. 1850 und der 88 
137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. 7. 1883 wird mit Zustimmung 
des Verwaltungsgerichts für das Gebiet der Freien 
Stadt Danzig folgendes angeordnet:

8 1-
Es ist verboten, Schlagringe, sogenannte Totschläger 

(Ochsenziemer, Papierstöcke, Stahlruten, Spazierstöcke 
mit Toma hawk) und Gummischläuche, Gummiknüppel, 
Stricke oder Riemen, welche mit Metall oder anderer 
Beschwerung versehen sind, oder sonstige zu gleichen 
Zwecken hergestellte Gegenstände feilzuhalten, zu ver
kaufen oder sonst in Verkehr zu bringen.

" 8 2.
Das Feilhalten und Tragen von Stoß-, Hieb- und 

Schußwaffen, welche in Stöcken, Röhren oder in ähn
licher Weise verborgen sind, ist verboten.

8 3.
Revolver, Pistolen und sonstige Schußwaffen — mit 

Ausnahme von Luftpistolen und Luftbüchsen — sowie 
die dazu gehörenden Patronen, ferner Dolche, Dolch
messer (d. h. solche, die nicht zum Zuklappen eingerichtet 
sind oder durch besondere Vorrichtung festgestellt wer
den können) und Gummiknüppel, welche nicht mit Me
tall oder anderer Beschwerung versehen sind, dürfen 
nur an den rechtmäßigen Inhaber eines auf die be
treffende Waffenart lautenden Waffenscheines (8 5) 
und gegen Vorzeigung des Waffenscheines verkauft wer
den.
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Wer mit solchen Waffen Handel treibt, hat ein Buch 
zu führen, in welches unter fortlaufender Nummer in 
jedem einzelnen Falle das Datum des Verkaufs, die 
Stückzahl und Art der verkauften Waffen oder Patro
nen, der Name, Stand und Wohnort des Käufers, so
wie Nummer und Datum des Waffenscheines und die 
Bezeichnung der Behörde, die ihn ausgestellt hat, ein- 
zutragen sind. Das Buch muß dauerhaft gebunden 
und mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen sein. Be
vor es in Gebrauch genommen wird, ist es von der 
Kreispolizeibehörde (Landräte in den Landkreisen und 
Polizei-Präsident im Polizeibezirk Danzig) unter Be
glaubigung der Seitenzahl abzustempeln. In dem Bu
che dürfen weder Rasuren vorgenommen, noch Ein
tragungen unleserlich gemacht werden; auch darf es 
ohne Genehmigung der Kreispolizeibehörde weder ganz 
noch teilweise vernichtet werden. Es ist den Kreis- und 
Ortspolizeibehörden oder deren Beauftragten auf Ver
langen jederzeit vorzulegen.

8 4.
Niemand darf Gegenstände der im 8 1 bezeichneten 

Art bei sich führen.
Die im 8 3 Absatz 1 bezeichneten Waffen dürfen nur 

solche Personen mit sich führen, denen ein Waffenschein 
für die betreffenden Waffen (8 5) erteilt worden ist, 
und die diesen bei sich haben.

Der Waffenschein ist den Polizeibeamten auf Ver
langen vorzuzeigen.

Die Vorschriften der Absätze 2 und 3 finden keine 
Anwendung auf das Befördern (Ueberbringen) der ge
nannten Waffen im gewerblichen Verkehr.

8 5.
Ein Waffenschein darf nur dann erteilt werden, wenn 

das Bedürfnis des Nachsuchenden zur Führung einer 
Schuß-, Hieb- oder Stichwaffe von der zuständigen Be
hörde anerkannt wird.

Er darf nur durchaus zuverlässigen Personen wider
ruflich jedesmal auf ein Jahr — lausend vom Tage 
der Ausfertigung — ausgestellt werden. Verlängerun
gen auf jedesmal höchstens ein Jahr sind zulässig.

Minderjährige Personen erhalten den Waffenschein 
nur in besonderen Ausnahmefällen und nur auf schrift
lichen Antrag ihres gesetzlichen Vertreters.

Zuständig für die Erteilung des Waffenscheins ist 
die Kreispolizeibehörde (Landräte in Landkreisen und 
Polizei-Präsident im Polizeibezirk Danzig), in welchem 
der Antragsteller wohnt. Hat der Antragsteller seinen 
Wohnsitz im Auslande, so kann die Kreispolizeibehörde, 
in deren Bezirk der Nachsuchende sich aufhält, ihm in 
besonders dringlichen Fällen einen Waffenschein er
teilen.

8 6.
Wird die Erteilung des Waffenscheines durch die 

Kreispolizeibehörde widerrufen, so ist der Waffenschein 
sofort, längstens binnen 5 Tagen, an sie abzuliefern 
Geschieht dies nicht und ist auch die Einziehung des 
Waffenscheines durch die Kreispolizeibehörde nicht aus
führbar, so kann, unbeschadet der verwirkten Strafe, 
der Widerruf durch das Kreisblatt, bei den Stadtkrei
sen durch die zur amtlichen Veröffentlichung benutzten 
Blätter, sowie durch den Staatsanzeigsr auf Kosten des 
Betroffenen zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden. 
Der Widerruf erfolgt schriftlich oder zu Protokoll der 
Kreispolizeibehörde. *

8 7.
Der Waffenschein darf anderen Personen nicht zur 

Benutzung überlassen werden.
8 8.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der 
88 1—7 werden mit Geldstrafe bis zu 120 Gulden, im 
Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft, so
fern nicht nach den Strafgesetzen, insbesondere nach 8 
367 Abs. 9 und Schlußabsatz des R.St.G.Bchs. eine 
schwerere Strafe eintritt.

8 9.
Die Vorschriften der 88 3 bis 8 finden keine Anwen

dung auf die zum Waffengebrauch berechtigten Perso
nen.

Personen, die im Besitz eines Jagdscheines und zur 
Jagd ausgerüstet sind, ist das Mitführen von Jagd
waffen (Jagdgewehr und Dolchmesser, sogenannten 
Jagdknickern) auch ohne Waffenschein gestattet.

8 10.
Die Polizeiverordnungen vom 18. 5. 1907 (Amts

blatt Seite 167), vom 15. 5. 1911 (Amtsblatt Seite 
172), vom 26. 5. 1923 (Staatsanzeiger Seite 342) und 
vom 3. 5. 1924 (Staatsanzeiger Seite 100) werden 
außer Kraft gesetzt.

8 11-
Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 

Veröffentlichung in Kraft.
Danzig, den 15. Juli 1927.

A. III. 7050/27
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm Dr. Schwartz.
Nr. 3. ------------------

Ausländische Wanderarbeiter für 1930.
Die vom Senat für den Kreis Großes Werder be

willigten 5855 Wanderarbeiter sind nunmehr auf die 
in Betracht kommenden landwirtschaftlichen Betriebe 
endgültig und restlos unterverteilt. Es können des
halb die Genehmigungsausweise vom Kreisarbeitsnach
weis (Zimmer 20) gegen Entrichtung der Ausferti
gungsgebühr von 1.50 Gulden in Empfang genommen 
werden. Damit erledigen sich die hier vorliegenden 
Eingaben auf Zuweisung von Wanderarbeitern. Es 
wird jedoch nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß die Genehmigung nach 8 2 des Gesetzes über die 
Beschäftigung ausländischer Wanderarbeiter in der 
Landwirtschaft vom 29. Oktober 1929 nur dann gilt, 
wenn der Arbeitgeber die ihm zugewiesenen einheimi
schen Landarbeiter desselben Geschlechts zu tariflichen, 
oder beim Fehlen eines Tarifs, zu ortsüblichen Löhnen 
beschäftigt. Arbeitgeber, die hiergegen verstoßen, ha
ben ihre Bestrafung nach 8 10 des Gesetzes zu gewär
tigen.

Die Ortsbehörden des Kreises werden um ortsüb
liche Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 10. März 1930.
Der Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.

Nr. 4. ------------------
Einreichung -er Impflisten.

Die rückständigen Gemeindevorsteher und Schulleiter 
werden ersucht, die Impflisten für die Jahre 1929/30 
umgehend einzureichen.

Tiegenhof, den 10. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Schulpflichtige Kinder.

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich, die in der Zeit 
vom 1. Januar bis Ende d. Mts. zu- und abgezogenen 
schulpflichtigen Kinder dem ersten bezw. alleinigen Leh
rer sogleich namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 4. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ------------------
Verkehr mit Dampfpflügen.

Ich weise daraus hin, daß nach den bestehenden Be
stimmungen zur Beförderung von Dampfpslügen auf 
Straßen und öffentlichen Wegen die vorherige Erlaub
nis erforderlich ist. Die Erlaubnis ist für jedes Kalen
derjahr neu nachzusuchen. Anträge für das Kalender
jahr 1930 sind umgehend nach hier einzureichen.

Tiegenhof, den 7. März 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 7. -----------------
Errichtung eines Schlachtstalles in 

Altmünsterberg.
Der Hofbesitzer Paul Speckmann in Altmünsterberg 

beabsichtigt einen Schlachtstall auf seinem Grundstück 
Altmünsterberg Blatt 79 zu errichten.

Das Unternehmen wird hiedurch bekannt gemacht mit 
dem Bemerken, daß etwaige Einwendungen binnen 14 
Tagen — vom Tage dieses Kreisblattes ab gerechnet — 
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bei der unterzeichneten Behörde schriftlich in zwei Exem
plaren oder zu Protokoll anzubringen sind. Nach Ab
lauf dieser Frist können Einwendungen in dem Ver
fahren nicht mehr angebracht werden. Die Beschreibun
gen und Zeichnungen liegen während der Einspruchs
frist im Kreishause hierselbst, Zimmer Nr. 19 zur Ein
sicht aus. Zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen steht Termin
am Mittwoch, -en 2. April 193V, vormittags IVV2 Uhr
im Kreishause hierselbst, Zimmer Nr. 16 an.

Falls der Unternehmer oder die Widersprechenden 
zu diesem Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit 
der Erörterung der Einwendungen vorgegangen wer
den.

Tiegenhof, den 8. März 1930.
Der Landrat als Vorsitzender -es Krcisausschusses.

Nr. 8. ------------------
Errichtung einer Einsalzerei von unge- 

gerbten Tierfellen in Kalthof.
Der Gasthofbesitzer Bruno Wardcckc in Kalthof beab

sichtigt auf seinem Grundstück Kalthof, Werderstraße 
Nr. 16 die Errichtung einer Einsalzerei von ungegerb- 
ten Tierfellen.

Das Unternehmen wird hierdurch bekannt gemacht 
mit dem Bemerken, daß etwaige Einwendungen binnen 
14 Tagen — vom Tage dieses Kreisblattes ab gerech
net — bei der unterzeichneten Behörde schriftlich in zwei 
Exemplaren oder zu Protokoll anzubringen find. Nach 
Ablauf dieser Frist können Einwendungen in dem Ver
fahren nicht mehr angebracht werden. Die Beschreibun
gen und Zeichnungen liegen während der Einspruchsfrist 
im Kreishause hierselbst, Zimmer Nr. 19, zur Einsicht 
aus. Zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen Ein
wendungen steht Termin
am Donnerstag, den 3. April 193V, vorm. 1vi,2 Uhr
im Kreishause, hierselbst, Zimmer Nr. 16 an.

Falls der Unternehmer oder die Widersprechenden 
zu diesem Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit 
der Erörterung der Einwendungen vorgegangen wer
den.

Tiegenhof, den 8. März 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 9. ------------------
Fahrraddiebstahl.

Dem Schlosserlehrling Willi Grulewski aus Ließau 
ist in der Nacht vom 23. zum 24. 2. d. Js. ein Fahrrad 
Marke Mifa-Monopol Nr. 351 349, Modell 115, schwar
zer Rahmen, gelbe Felgen und rote Bereifung, aus 
dem Stall des Herrn Pfarrer Masiak in Kunzendorf 
gestohlen worden.

Ich ersuche die Polizeiorgane des Kreises, geeignete 
Ermittlungen anzustellen und im Erfolgsfalle zu Tgb.- 
Nr. 1450 L Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 4. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 10. ------------------
Gefunden.

Der Melker Johann Warchold aus Damerau hat am 
4. März d. Js. auf der Dorfstraße in Ließau eine Brief
tasche mit einem polnischen Paß (Dowod-osobisty), ei
nem Militärpaß und einer Klebekarte gefunden.

Sämtliche Sachen lauten auf den Namen: Leon Smo- 
linski, geb. am 3. 8. 1904 zu Subkory, wohnhaft 
ebenfalls Subkory. Der Paß hat die Nr. 15 und ist 
am 30. 4. 1929 ausgestellt.

Die Sachen befinden sich auf dem Schupokommando 
in Ließau und können von dort abgeholt werden.

Tiegenhof, den 7. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 11. ------------------
Amtsbezirk Zeyer.

Der Arbeiter Rudolf Conrad in Zeyer ist als Voll
ziehungsbeamter für den Amtsbezirk Zeyer bestellt wor
den.

Tiegenhof, den 6. März 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses

Nr. 12.
Jagdscheine

Im Monat Februar d. Js. ist folgender Jahresjagd
schein ausgestellt worden:

Otto Kinski, Gastwirt, Grenzdorf A.
Tiegenhof, den 4. März 1930.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Gr. Werderkommune.

Die Neuwahl für den nach dem Turnus ausscheiden
den Repräsentanten der Gr. Werderkommune für den 
Montauer Bezirk findet

am Freitag, den 21. März 3^ Uhr nachmittags
in dem Bahnhof in Simonsdorf statt.

Die Herren Gemeindevorsteher dieses Bezirks, be
stehend aus den Ortschaften Gr. Montau, Biesterfelde, 
Altweichsel, Kunzendorf, Gnojau, Simonsdorf, Ließau 
und Altenau werden gebeten, einen mit Vollmacht ver
sehenen Deputierten zur Wahl zu senden.

Das Reprasentanten-Kollegium.
M. Schroedter.

Tag des Buches.
Am 22. d. Mts. wird in der Freien Stadt Danzig 

ein Tag des Buches veranstaltet. An diesem Tage 
sind die Schüler und Schülerinnen im Unterricht auf 
die Bedeutung des guten Buches für die Jugend hin
zuweisen. Für die nächste Veranstaltung mit der El
ternschaft wird die Behandlung des Themas „Buch und 
Jugend" empfohlen.

Aus Anlaß dieses Tages veranstalten die Danziger 
Buchhändler ein Preisausschreiben: „Welches ist mein 
liebstes Buch und warum?" Beteiligen können sich alle 
deutschen Schulkinder im Alter von 10 Jahren an. Die 
Arbeiten müssen am 22. März dem Klassenlehrer über
geben werden. Name, Alter, Klasse und Schule müssen 
am Kopf der Antwort deutlich vermerkt sein. Die 
Preisverteilung erfolgt am 31. März durch den Klas
senlehrer.

Die Schülex sind auf dieses Preisausschreiben sogleich 
hinzuweisen. Die eingehenden Arbeiten sind am 22. 
März einzureichen.

Die Schulräte
Weidemann, Bidder.

Freie Lehrerstelle.
Die evangelische Lehrerstelle in Schönhorst ist von 

sofort zu besetze». Bewerbungen bitte an den Schul- 
vorstand zu richten.

I. U.
Martens-Schönhorst.

— „Die Danziger Feuersozietät" Gemeinnützige Kör
perschaft des öffentlichen Rechts in Danzig, hat dem 
Postschaffner Gerowski in Altmünsterberg und dem 
Kutscher Schulz in Schüddelkau für tatkräftige Lösch- 
hilse bei den Bränden Mierau-Altmünsterberg und 
Conring-Schüddelkau je eine Belohnung von 50.— Gul
den gewährt.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände. 
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
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Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver- 
pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oefsentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen °an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 33. Voranschlag der Gemeinde.
Nr. 34. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kom- 

munalsteuerzus chläge.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.

I Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfüguntz.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbvgen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungeu.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.
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Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 12 Neuteich, den 20. März 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ---------------
Straßenverkehr.

Die meisten Verkehrsunfälle sind daraus zurückzu- 
führen, daß die Bestimmungen der Polizeiverordnung 

über den Straßenverkehr vom—26 "3 ^29'' (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 38 von 1927 und 16 von 1929) 
nicht beachtet wurden. Dies gilt insbesondere von den 
Vorschriften über die Beleuchtung der Fahrzeuge, ge
gen die von den Fuhrwerksbesitzern wie auch Radfah
rern fortgesetzt verstoßen wird. Erst vor einigen Ta
gen hat sich aus diesem Grunde im Kreise ein Fall 
ereignet, der den Tod eines Menschen zur Folge gehabt 
hat. Ich nehme dieses nochmals zum Anlaß, um auf die 
einschlägigen Bestimmungen nachstehend hinzuweisen.

Nach 8 27 der Straßenpolizei-Verordnung müssen 
während der, Dunkelheit, das ist in den Monaten April 
bis September die Zeit von einer Stnndc nach Sonnen- 
nntergang bis eine Stnnde vor Sonnenaufgang, in den 
übrigen Monaten die Zeit von einer halben Stunde 
nach Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde vor Son
nenaufgang, — und bei starkem Nebel, — bespannte 
Fuhrwerke (von zusammengekoppelten das vorderste) 
mindestens eine hellbrennende von vorn und hinten 
sichtbare Laterne mit farblosem oder gelblichem Glase 
führen. Diese muß am vorderen Teil des Fuhrwerks 
anf der linken Seite so angebracht sein, daß der Licht
schein von entgegenkommenden und überholenden Fahr
zeugen leicht bemerkt werden kann; unter dieser Voraus
setzung kann sie bei nicht dem Personenverkehr dienen
den Fuhrwerken auch auf der linken Seite an einem 
Zugtier oder unter dem Fuhrwerk befestigt werden.

Bespannte Langholzfuhrwerke und andere bespann
te Fuhrwerke, deren Ladung mehr als 1 Meter nach 
hinten übersteht, haben während der Dunkelheit und 
bei starkem Nebel am Hinteren Ende eine zweite hell- 
brennende Laterne mit farblosem oder gelbli
chem Glase zu führen, die so angebracht sein 
muß, daß der Lichtschein von hinten leicht zu sehen ist. 
Ebenso muß bei hochgedeckten mehr als 4,5 Meter lan
gen Fuhrwerken eine solche zweite Laterne am Hinteren 
Ende des Fuhrwerks (bei zusammengekoppelten Fuhr
werken des letzten Fuhrwerks) angebracht sein.

Nach 88 34 und 35 genannter Polizeiverordnung ist 
jeder Radfahrer dafür verantwortlich, daß sein Fahrrad 
während der Dunkelheit und bei starkem Nebel in vor
geschriebener Weise beleuchtet ist.

Das Fahrrad muß ferner mit einer helltönenden 
Glocke und einem Rückstrahler versehen sein, der ein
fallende Lichtstrahlen in gelbroter Farbe deutlich zu- 
rückwirst.

Nach 8 38 hat der Radfahrer die Bankette bei An
näherung an Fußgänger rechtzeitig zu verlassen, so
fern dies nicht möglich ist, hat er abzusteigen.

Die Ortsbehörden ersuche ich, Vorstehendes erneut 
ortsüblich bekannt zu machen.

Die Landjägerei- und Schutzpolizeibeamten weise ich 
hiermit an, Verstöße gegen die Verkehrsvorschristen 
unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 11. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 2.
Fleischbeschau.

Der Senat der Freien Stadt Danzig 
Abt. f. Soziales u. Gesundheitswesen (8 II)

l HI l « Danzig, den 3. März 1930.

Durch 8 1 der Bundesausführungsbestimmungen 
zum Reichsfleischbeschaugesetz vom 30. Mai 1902, abge
ändert durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers 
vom 27. März 1903, 9. Mai 1904, 16. Juni 1906 
und 22. Februar 1908 und durch Verordnung des 
Senats vom 23. Januar 1923 (St. A. Teil I S. 121 
ff), wird bestimmt, daß derjenige, welcher Rindvieh, 
Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel oder Hunde schlachtet oder schlachten lassen 
will, dies zum Zwecke der Schlachtvieh- und Fleischbe
schau anzumelden hat, wenn das Fleisch zum Genusse 
für Menschen verwendet werden soll. Die Anmeldung 
zur Schlachtvieh- und Fleischbeschau hat bei dem Be
schauer des Bezirks zu erfolgen, in dem die Schlachtung 
stattfinden soll.

Der 8 2 der genannten Bundesratsausführungsbe
stimmungen besagt, daß die Anmeldung zur Untersu
chung vor dem Schlachten bei Notschlachtungen unter
bleiben darf. Die Anmeldung zur Untersuchung nach 
dem Schlachten (Fleischbeschau) hat sofort nach der Not
schlachtung bei dem Beschauer des Bezirks stattzufin- 
den, in dem die Tötung des Schlachttieres erfolgt ist. 
Sie hat auch dann, und zwar sofort nach der Auswei- 
dung, zu erfolgen, wenn das Fleisch von Tieren, deren 
Tod durch Schädel- oder Halswirbelbruch, Erschießen 
in Notfällen, Blitzschlag, Verblutung oder Erstickung 
infolge Unglücksfalls oder durch ähnliche äußere Ein
wirkungen ohne vorherige Krankheit plötzlich einge
treten ist, zum Genusse für Menschen verwendet werden 
soll.

Ist aus besonderen Gründen die Ausschlachtung eines 
Tieres, dessen Tötung notgedrungen erfolgen mußte, 
am gleichen Orte nicht möglich, so ist für die Untersu
chung der tierärztliche Beschauer desjenigen Ortes zu
ständig, an dem die Ausschlachtung erfolgen kann. In 
diesem Falle ist aber dem tierärztlichen Beschauer ein 
Ausweis der Polizeibehörde des Tötungsortes vorzu- 
legen, aus dem unter Angabe des Grundes der Not
schlachtung die Umstände ersichtlich sind, die eine Aus
schlachtung am Orte der Tötung nicht möglich gemacht 
haben.

Gegen diese Bestimmungen wird häufig verstoßen 
insofern, als Tierbesitzer notgeschlachtete Tiere, ohne 
dieselben zur Vornahme der Beschqu bei dem für den 
Tötungsort zuständigen Beschauer anzumelden, und 
ohne im Besitze des vorgeschriebenen polizeilichen Aus
weises zu sein, zum Zwecke der Ausschlachtung an 
einen anderen Ort schaffen. Es sind aus diese Weise 
Tiere, die mit anzeigepflichtigen Seuchen behaftet wa
ren, von dem Tötungsort an einen anderen Ort über- 
führt worden, wobei dem für die Fleischbeschau im 
Empfangsort zuständigen Tierarzte die näheren Um
stände, unter denen die Notschlachtung erfolgen mußte, 
verschwiegen wurden. Es ist sogar vorgekommen, daß 
das Fleisch von Tieren, die an einer auf Menschen über
tragbaren Krankheit gelitten hatten, als tauglich abge
stempelt worden ist, weil der Befund bei der Fleischbe
schau völlig negativ war, und der Beschauer die Gründe, 
aus denen die Notschlachtung erfolgte, nicht kannte.
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Diesen Mißständen muß mit allen Mitteln entgegen
gewirkt werden. Es wird daher angeordnet, daß die 
Schlachtvieh- und Fleischbeschau künftig nur noch durch 
den für den Schlachtort zuständigen Beschauer erfolgen 
darf. Für den Schlachtort nicht zuständige Beschauer 
haben die Beschau abzulehnen und die Schlachttierbe
sitzer mit ihren Schlachttieren an den Ort der Schlach
tung zurückzuverweisen. Das Verbringen geschlachteter 
Tiere an einen anderen Ort zur Vornahme der Be
schau ist verboten. Ausnahmen hiervon können nur in 
dringenden Notfällen von der zuständigen Ortspolizei
behörde zugelassen werden. Solche Fälle werden vor al
lem dann gegeben sein, wenn ein geeigneter Raum zur 
Ausschlachtung nicht zur Verfügung steht. In jedem 
Falle ist aber zur Ueberführung geschlachteter Tiere, 
bei denen eine Fleischbeschau noch nicht vorgenommen 
worden ist, der vorgeschriebene Ausweis der Polizeibe
hörde des Tötungsortes, der das genaue Signalement 
des zu überführenden Tieres enthalten muß, erforder
lich. Vor Ausstellung dieses Ausweises ist eingehend 
zu prüfen, ob tatsächlich ein zwingender Grund zu einer 
Ueberführung vorliegt. Es ist insbesondere auch zu 
ermitteln, ob sich bei anderen Tieren des Bestandes, 
aus dem das.geschlachtete Tier stammt, Krankheitser
scheinungen gezeigt haben, und ob eventl. Seuchen- 
verdacht vorliegt. Soll eine Ueberführung stattfinden, 
so ist die Polizeibehörde des Empfangsortes sofort von 
dem Eintreffen des Tieres zu benachrichtigen. Diese 
hat die Kontrolle darüber auszuüben, daß das über- 
führte Tier im Empfangsorte der Fleischbeschau zuge
führt wird. Der tierärztliche Beschauer des Empsangs- 
ortes ist nur dann berechtigt, an einem in geschlachte
tem Zustande übersührten Tiere die Beschau vorzu- 
nehmen, wenn ihm der vorgeschriebene Ausweis der 
Polizeibehörde des Tötungsortes vorgelegt wird. In 
allen anderen Fällen hat er die Beschau abzulehnen 
Bei Zuwiderhandlungen kann die Berechtigung zur 
Ausübung der Schlachtvieh- und Fleischbeschau entzo
gen werden.

Im Zusammenhänge hiermit wird nochmals darauf 
hingewiesen, daß gemäß 8 30 der Bundesratsausfüh- 
rungsbestimmungen zum Reichsfleischbeschaugesetz vom 
30. 5. 1902 in der durch Senatsbeschluß abgeänderten 
Fassung vom 23. 1. 1923 der Laiensleischbeschauer die 
Fleischbeschau nur dann vornehmen darf, wenn er das 
betreffende Tier in lebendem Zustande untersucht hat.

gez. Dr. Wiercinski-Keiser.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 11. März 1930.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Kollekte.
Dem Diakonissen-Mutter- und Krankenhaus in Dan

zig ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in 
der Zeit vom 1. April 1930 bis 31. März 1931 eine 
Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt Dan
zig zum Besten des Diakonissen-Mutter- und Kranken
hauses abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 12. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Bestätigung von Schiedsmännern und 

Schiedsmannsstellvertretern.
Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in 

Danzig vom 5. Februar 1930 sind für die Zeit vom 
5. Februar 1930 bis 4. Februar 1933 als Schiedsmann 
bezw. Schiedsmannstellvertreter für den Kreis Gr. 
Werder bestätigt worden:

1. Hofbesitzer Erich Senger in Altmünsterberg als 
Schiedsmann des Bezirks Nr. 6 und als Schieds- 
mannsstellvertreter des Bezirks Nr. 7.

2. Landwirt Bernhard Driedger in Brüske als 
Schiedsmann des Bezirks Nr. 18.

3. Fabrikant Kurt Schultze in Platenhof als stell
vertretender Schiedsmann des Bezirks Nr. 37.

4. Hofbesitzer Peter Fröse in Orlofferfelde als 
Schiedsmann des Bezirks Nr. 38 und Schieds- 
mannsstellvertreter des Bezirks Nr. 39.

5. Schmiedemeister Max Schilaski in Jrrgang als 
Schiedsmann des Bezirks Nr. 45 und Schieds- 
mannsstellvertreter des Bezirks Nr. 46.

6. Besitzer Hermann Eichhorn in Stuba als Schieds- 
mann des Bezirks Nr. 49 und Schiedsmannsstell- 
vertreter des Bezirks Nr. 52.

7. Landwirt Gustav Wiebe in Rosenort als Schieds
mann des Bezirks Nr. 51 und als Schiedsmanns- 
stellvertreter des Bezirks Nr. 50.

8. Bäckermeister Fritz Kopanski in Horsterbusch als 
Schiedsmannsstellvertreter des Bezirks Nr. 54.

Tiegenhof, den 14. März 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 5. ------------------
Standesamtsbezirk Wernersdorf.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der 
Hofbesitzer Adalbert Volkmann in Wernersdors zum 
Standesbeamten und der Hofbesitzer Gustav Claaßen 
in Wernersdorf zum stellvertretenden Standesbeamten 
des Bezirks Wernersdors ernannt worden.

Tiegenhof, den 12. März 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 6. ------------------
Standesamtsbezirk Schöneberg.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der 
Hofbesitzer Eduard Woelcke in Schönsee zum Standes
beamten und der Hofbesitzer van Bergen in Schönsee 
zum stellvertretenden Standesbeamten des Standes
amtsbezirks Schöneberg ernannt worden.

Tiegenhof, den 13. März 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 7. ------------------
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Reinland ist der 
Landwirt Jacob Bernhard in Reinland als Familien
vater gewählt und für dieses Amt von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 13. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Kreistagfitzung.

Am
Donnerstag, den 27. März 1930, vorm. iM/s Uhr 

findet im Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung 
des Kreistages statt. Der Zutritt zum Zuhörerraum 
steht nur den Inhabern von Eintrittskarten offen. Die
selben sind bei den Herren Kreistagabgeordneten zu er
halten.

Tiegenhof, den 14. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 9. ------------------

Bekanntmachung.
Die dem Kreise Gr. Werder gehörende Grasnutzung 

an den Kreisstraßen soll meistbietend in folgenden Ter
minen für die Zeit ab

1. April d. Js. bis 30. März 1935 
verpachtet werden.
1) Montag, den 7. April vorm. 9,30 Uhr 

im Gasthause zu Gnojau
für die Strecken Gnojau — Simonsdorf, Altmünster
berg — Klossowo, Mielenz — Wernersdorf, Kun- 
zendorf — Biesterselde, Altmünsterberg — Heubuden 
— Tralau, Simonsdorf — Kl. Lichtenau und Si
monsdorf — Altenau — Trappenselde.

2) Dienstag, den 8. April vorm. 10 Uhr 
im Gasthause Schmidt zu Gr. Lichtenau

für die Strecken Ließau — Trampenau, Dämerau — 
Barendt — Palschau, Abzweigung Sorgentrift — 
Palschau, Prangenau — Schöneberg, Schöneberg — 
Fähre, Barenhof — Bärwalde.
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Z) Mittwoch, den 9. April vorm. 10 Uhr 
im Deutschen Hause zu Neuteich

für die Strecken Kalthof — Tralau — Trampenau — 
Parschau, Sorgentrift — Prangenau, Neuteicherhin- 
terfeld — Ladekopp, Neuteichsdors — Mierau, Brod
sack — Tannsee — Lindenau, Trägheim — Dr. Lese
witz — Lindenau, Kl- Lesewitz — Halbstadt, Trag- 
heim — Schadwalde.

4) Donnerstag, den 10. April vorm. IOV2 Uhr 
im Deutschen Hause zu Tiegenhof

für die Strecken Ladekopp — Liege — Marienau, La
dekopp — Tiegenhof, Orlofferfelde — Fürstenwerder, 
Tiegenhof — Lakenwalde, Tiegenort — Volles Licht, 
Tiegenhof — Jungfer — Zeyersvorderkampen, 
Bockskrug — Neustädterwald, Tiegenhof — Einlage; 
Lakendorf — Krebsfelde, Bahnhofstratze — Laken
dorf, Tiegenhof — Rückenau — Marienau — Brod
sack, Kl. Mausdorf — Gr. Mausdorf, Niedau — Gr. 
Mausdorf und Dorfstratze Lupushorst.

Das Kreisbauamt.
Nr. 10. ------------------

Für Güldenem lagen vergüten wir vom 1. April 
1930 ab:

bei täglicher Kündigung 31/2 v. H. jährlich,
bei 1 monatlicher Kündigung 43/4 v. H. jährlich, 
bei 3 monatlicher Kündigung 53/4 v. H. jährlich.

Tiegenhof, den 15. März 1930.
Der Borstand der Sparkasse des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Großwerderkommune.

Sonnabend, den 29. März d. Js. vormittags 10 
Uhr findet im „Deutschen Hause" zu Neuteich die

Generalversammlung
der Großwerderkommune statt.

Die Herren Gemeindevorsteher der zur Kommune ge
hörigen Ortschaften werden ersucht, je einen mit Voll
macht versehenen Deputierten zu entsenden.

Tagesordnung:
Rechnungslegung für das Jahr 1929.
Wahl von drei Kassenrevisoren und einem Stell

vertreter.
Verschiedenes.

Am gleichen Tage findet am Nachmittag um 2 Uhr 
im Deutschen Hause auch der Verkauf der Weidezettel 
auf unseren Kommuneländereien statt.

Das Angeld ist sofort zu bezahlen und beträgt für 
die Buschzettel 30 G, für die Neunhufen 25 G.

Neuteich, den 15. März 1930.
Das Repräscntantcn-Kollegium

M. Schroedter.

Bekanntmachung.
Die Auslösung der Gesellschaft mit beschränkter Haf

tung: „Ueberlandwerk Gr. Werder" in Tiegenhof 
ist beschlossen und der Unterzeichnete zum Liquidator be
stellt worden.

Die Gläubiger der Gesellschaft werden hiermit auf
gefordert, ihre.Forderungen bei dem Unterzeichneten an- 
zumelden.

Tiegenhof, den 15, März 1930.

Ueberlandwerk Gr. Werder G. m. b. H. i. L. 
dl Vl«i»rnsnn, Liquidator.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklassige Schulen und 

Absentenlisten 
in allen Stärke« zu haben bei

R. Pech L Richert, Neuteich, Tel. 308

Neuteich — Heimatbuch 
von Heinrich Letta«, Oberlehrer an der Realschule 

i. E. zu Neuteich.
178 Seiten Octav mit 7 Kunstblättern, mehreren Linolschnitten 
farbigem Wappen, Siegel, Stadtplan und Flurnamenkarte, dauer 

hast kartoniert — 4,50 Gulden.

„Mit großem Bemühen und immer wieder spürbar 
werdender Liebe zur Heimat ist dies aus Anlaß des 
600 jährigen Bestehens der Stadt Neuteich herausgege
bene Buch ein guter Wegweiser für Schule und Haus. 
Es fördert die Teilnahme an der Geschichte, dem wech- 
selvollen Schicksal Neuteichs, führt in die älteste Ver
gangenheit, erzählt von der Besiedelung des Danziger 
Werders, von Land und Leuten zwischen Weichsel und 
Nogat und ist dadurch ein wertvoller Ratgeber für die 
Bevölkerung." C. L.

O st deutsche Monatshefte, Danzig-Oliva.

. „daß diese große und eindringliche Arbeit mit 
dazu beikragen wird, das Heimatsgefühl der Neuteicher 
zu festigen und zu vertiefen."

Firma W.F.B.-Danzig.

„Es ist eine Freude, das Buch zur Hand zu nehmen 
für jeden, der Interesse an seiner Heimat hat."

Der Vorsitzende des Schwenteverbandes, 
Herr O. L., Marienau.

. . „Mein Urteil geht dahin: Neuteich und seine 
Einwohner können stolz auf ihr Werk sein. Ebenso ist 
die Ausführung sehr gut"

Herr P. H., Danzig.

. . . „Ihres schönen Heimatbuches über Neuteich. Es
ist mit so viel Liebe und in recht warmherziger Dar
stellung geschrieben, daß es gewiß überall Freude er
regen wird, ein Heimatbuch, das die Heimatliebe ver
tieft."

Herr'Universitätsprofessor Dr. W. Ziesemer, 
Königsberg.

„Das Buch behandelt die Geologie, ferner das Volks- 
tum des Kreises Gr. Werder in Sage und Geschichte 
und enthält zweckentsprechende Bilder und Zeichnun
gen. Es eignet sich vorzüglich für den heimatkundlichen 
Unterricht in den Schulen dieses Kreises."

Amtliches Schulblatt der Freien Stadt Danzig.

Bestellzettel.
An den Verlag R. Pech L Richert, Neuteich.

Unterzeichnete bestellt hiermit

Stck. Heimatbuch—Neuteich
zum Preise von G 4,50 p. St.

Betrag ist durch überwiesen.

— Soll durch Nachnahme erhoben werden.
(Nichtzutreffendes durchstreichen.)

Ort und Datum.

Name und Stand.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
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Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge
meindesitzung.

Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über ErwerbslosenuntersMtzung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Auswendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. PfändungsProtokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schössen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Ausnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafversügung.

Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Zum um» Wahr
empfehlen:

Sütterlinfibeln

Sütterlin- u. andere Schreibhefte
Sütterlin- u. andere Schiefertafeln
Kafemanns Religionsbücher

f. evangelische Schüler, Ausgabe f. d. Grundschule 
und die weiterführenden Klassen

Ecker, katholische Schutbibel
mittlere Ausgabe

Ecker, kleine kath. Schulbibel
Kath. Katechismus vonTH.Mönnichs S. I.

Rechenbücher von Bidver
Heimatfibeln, bunt
Lesebuch Haus u. Heimat

Lesebuch für das zweite Grundschuljahr

Lesebuch Mein Heimatland
„ Mein Vaterland

Uebungsbuch GalleyL Müller

Heimatkunde vo«Ma«ta«
ferner kleine und große Karten

Geschichtsbuch vo«B»lda.

R.pechLW. Richert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,3o Danziger Gulden.

Nr. 13 Neuteich, -en 27. März 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. -----------------
Hochspannungsleitung.

Die neugebaute Hochspannungsleitung Marienau— 
Rückenau — Fürstenau — Petershagen — Tiegenhagen — 
Tiegenort—Elbinger Weichsel ist unter Strom gesetzt. Mit 
Rücksicht auf die in anderen Gegenden vorgekommenen 
Unglücksfälle mache ich darauf aufmerksam, daß das 
Berühren der Drähte unbedingt tötlich wirkt. Es kann 
daher vor jeder Berührung der Drähte nur dringend 
gewarnt werden. Auch herabhängende oder gerissene 
Drähte sind gefährlich und dürfen auf keinen Fall be
rührt werden. Zur Vermeidung von Unglücksfällen 
ist es erforderlich, daß bei derartigen Schäden möglichst 
unter Zurücklassung eines Warnungspostens die Akt.- 
Ges. für Energiewirtschaft — Bauabteilung — Neu
teich (Fernsprecher Neuteich Nr. 55), oder der nächste 
Landjägerei- bezw. Schutzpolizeibeamte sofort, so
weit möglich telefonisch, benachrichtigt werden. Die 
Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft ist bereit, ent
standene Unkosten zu vergüten.

Die Herren Schulleiter der in Frage kommenden 
Volksschulen werden ersucht, auch die Schulkinder auf 
die Gefahren, denen sie sich beim mutwilligen oder 
fahrlässigen Berühren der Hochspannungsleitung aus
setzen, ausklärend aufmerksam zu machen.

Die Ortsbehörden genannter Gemeinden ersuche ich 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 20. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. -----------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat April folgende 
Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 7. April 1930, 9 Uhr vor

mittags, vor der Wohnung des Regierungs
und Veterinärrats.

Simonsdorf: Montag, den 14. April 1930, mittags 
1,25 Uhr vor dem Bahnhof.

Rcnteich: Freitag, den 25. April 1930, mittags 1 
Uhr vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 24. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ------------------
Fahrraddiebstahl.

In der Nacht vom 1V. zum 17. d. Mts. wurde dem 
Melker Heinrich Kiebitz, wohnhaft in Kl. Lichtenau, 
aus einem Strohstaken des Hofbesitzers Schierling in 
Heubuden ein Fahrrad gestohlen.

Beschreibung des Fahrrades: Marke „Mittler" Nr 
275 370, Lenkstange sehr gebogen und umstellbar, stark 
verrostet, Vordergabel grün, Gestell schwarz, doppelte 
Sattelseder, Bereifung rot, Felgen gelb.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem 
Täter und dem Verbleib des Rades Ermittlungen an- 

zustellen und mir im Erfolgssalle zu Tgb.-Nr. 1916 
L zu berichten.

Tiegenhof, den 19. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Parschau sind 
als Familienväter gewählt und für dieses Amt von mir 
bestätigt worden:

1. Arbeiter Paul Franz »P^-schau
2. Melker Hermann Nitsch s

Zum Schulkassenrendanten der Schule in Damerau 
ist der Lehrer Dumke-Damerau gewählt und von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 20. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------

Beschäftigung erwerbsloser Landarbeiter.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Ge

nehmigung zur Beschäftigung der männlichen oder weib
lichen landwirtschaftlichen Wanderarbeiter nur gilt, 
wenn der Arbeitgeber gleichzeitig die zugewiesenen ein
heimischen Landarbeiter desselben Geschlechts während 
desselben Zeitraums zu tariflichen oder, beim Fehlen 
eines Tarifs, zu ortsüblichen Löhnen beschäftigt. Die 
Arbeitgeber sind demnach verpflichtet, die ihnen vom 
Kreisarbeitsnachweis oder in dessen Auftrage von der 
Gemeindebehörde zugewiesenen einheimischen erwerbs
losen Landarbeiter, die am Beschäftigungsort oder in 
solcher Nähe desselben wohnen, daß ihnen billigerweise 
der tägliche Weg von dem Wohnort zur Arbeitsstelle 
zugemutet werden kann, vom 15. April bis 15. Novem
ber fortlaufend einzustellen, sofern sie während dieses 
Zeitraums ausländische Wanderarbeiter beschäftigen 
Arbeitgeber, die gegen diese Bestimmungen verstoßen, 
machen sich nach 8 10 des Gesetzes über die Beschäfti
gung ausländischer Wanderarbeiter in der Landwirt
schaft vom 29. 10. 1929 strafbar und haben zu ge
wärtigen, daß sie zukünftig überhaupt nicht mehr die 
Genehmigung zur Einstellung ausländischer Wander
arbeiter erhalten.

Andererseits sind auch die erwerbslosen Landarbei
ter gehalten, die ihnen unter den vorgenannten Be
dingungen zugewiesene Arbeit anzunehmen. Weigern 
sie sich hierzu, so sind die Gemeinden nach 8 12 des 
Gesetzes bctr. Erwerbslosenfürsorge verpflichtet, ihnen 
die Erwerbslosenunterstützung zu versagen. Es liegt 
also im allseitigen Interesse, daß sich die Einstellung 
der erwerbslosen Landarbeiter möglichst reibungslos 
vollzieht.

Die Herren Gemeindevorsteher werden deshalb er
sucht, sich in ihren Gemeinden um die Einstellung der 
erwerbslosen Landarbeiter persönlich zu bemühen und 
jetzt bereits dafür zu sorgen, daß die erwerbslosen 
Landarbeiter am 15. April restlos Beschäftigung ge
funden haben. Falls hierbei Schwierigkeiten entstehen 
sollten, ist sofort dem Kreisarbeitsnachweis unter An
gabe der Namen der Arbeitgeber sowie der Arbeitneh
mer zu berichten.

Tiegenhof, den 25. März 1930.
Der Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.
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Bekanntmachungen anderer Behörden
Großwerderkommune.

Sonnabend, den 29. März d. Js. vormittags 10 
Uhr findet im „Deutschen Hause" zu Neuteich die

Generalversammlung
der Großwerderkommune statt.

Die Herren Gemeindevorsteher der zur Kommune ge
hörigen Ortschaften werden ersucht, je einen mit Voll
macht versehenen Deputierten zu entsenden.

Tagesordnung:
Rechnungslegung für das Jahr 1929.
Wahl von drei Kassenrevisoren und einem Stell

vertreter.
Verschiedenes.

Am gleichen Tage findet am Nachmittag um 2 Uhr 
im Deutschen Hause auch der Verkauf der Weidezettel 
auf unseren Kommuneländereien statt.

Das Angeld ist sofort zu bezahlen und beträgt für 
die Buschzettel 30 G, für die Neunhufen 25 G.

Neuteich, den 15. März 1930.
Das Repräsentanten-Kollegium

M. Schroedter.

Bekanntmachung.
Die Auflösung der Gesellschaft mit beschränkter Haf

tung: „Ueberlandwerk Gr. Werder" in Tiegenhof 
ist beschlossen und der Unterzeichnete zum Liquidator be
stellt worden.

Die Gläubiger der Gesellschaft werden hiermit aus
gefordert, ihre Forderungen bei dem Unterzeichneten an
zumelden.

Tiegenhof, den 15. März 1930.

Ueberlandwerk Gr. Werder G. m. b. H. i. L. 
tl. Vlsrnison, Liquidator.

Erinnerung an rechtzeitiges Besorgen von 
Reisepässen.

Im Hinblick auf die zu Ostern Und im Frühjahr 
einsetzende Reisezeit wird an rechtzeitige Beschaffung 
der Reisepässe erinnert. Hierbei wird daraus hinge- 
wresen, daß es nur für die Antragsteller der Innen
stadt einschl. Schidlitz erforderlich ist, persönlich auf 
der Landespaßstelle zu erscheinen, während die Be
wohner aus den weiterliegenden Ortschaften und Stadt
teilen — wie Langfuhr, Oliva usw. — die Erledigung 
ihrer Anträge durch Vermittelung der örtlichen Poli
zeidienststellen bewirken lassen können. Es wird drin
gend empfohlen, von dieser Erleichterung in weitestem 
Maße Gebrauch zu machen, da hierdurch das unliebsame 
Anstehen vermieden werden kann.

Das persönlich die Landespaßstelle aussuchende Pub
likum wird jedoch darauf aufmerksam gewacht, daß 
vor dem Gange zur Paßstelle zunächst von den örtli
chen Polizeidienststellen die erforderlichen Unterlagen 
abgeholt werden müssen und zwar sowohl bei Aus
stellung eines neuen Passes, als auch bei Beantragung 
einer Verlängerung. Wird ein neuer Paß beantragt, 
so sind zwei Lichtbilder beizubringen. Diese Lichtbil
der müssen aus neuerer Zeit stammen, auf dünnem Pa
pier hergestellt sein, den Paßinhaber gut erkennbar 
ohne Kopfbedeckung darstellen und in einer Größe von 
von 4.5 Zentimeter gehalten sein. Ausschnitte aus 
Gruppenbildern sind unzulässig.

Lehrberichte
für ein- und mehrklasfige Schulen und

Absentenlisten
in allen Stärken z« haben bei

R. Pech L Richert, Neuteich, Tel. 308.

Neuteich — Heimatbuch
von Heinrich Lettau, Oberlehrer an der Realschule

i. E. zu Neuteich.
178 Seiten Octav mit 7 Kunstblättern, mehreren Linolschnitten 
farbigem Wappen, Siegel, Stadtplan und Flurnamenkarte, dauer 

haft kartoniert — 4,50 Gulden.

„Mit großem Bemühen und immer wieder spürbar 
werdender Liebe zur Heimat ist dies aus Anlaß des 
600 jährigen Bestehens der Stadt Neuteich herausgege
bene Buch ein guter Wegweiser für Schule und Haus. 
Es fördert die Teilnahme an der Geschichte, dem wech- 
selvollen Schicksal Neuteichs, führt in die älteste Ver
gangenheit, erzählt von der Besiedelung des Danziger 
Werders, von Land und Leuten zwischen Weichsel und 
Nogat und ist dadurch ein wertvoller Ratgeber für die 
Bevölkerung." C. L.

Ostdeutsche Monatshefte, Danzig-Oliva.

.... „daß diese große und eindringliche Arbeit mit 
dazu beitragen wird, das Heimatsgefühl der Neuteicher 
zu festigen und zu vertiefen."

Firma W.F.B.-Danzig.

„Es ist eine Freude, das Buch zur Hand zu nehmen 
für jeden, der Interesse an seiner Heimat hat."

Der Vorsitzende des Schwenteverbandes, 
Herr O. L., Marienau.

. . . „Mein Urteil geht dahin: Neuteich und seine 
Einwohner können stolz aus ihr Werk sein. Ebenso ist 
die Ausführung sehr gut"

Herx P. H., Danzig.

.... „Ihres schönen Heimatbuches über Neuteich. Es 
ist mit so viel Liebe und in recht warmherziger Dar
stellung geschrieben, daß es gewiß überall Freude er
regen wird, ein Heimatbuch, das die Heimatliebe ver
tieft."

Herr Universitätsprofessor Dr. W. Ziesemer, 
Königsberg.

„Das Buch behandelt die Geologie, ferner das Bolks- 
tum des Kreises Gr. Werder in Sage und Geschichte 
und enthält zweckentsprechende Bilder und Zeichnun
gen. Es eignet sich vorzüglich für den heimatkundlichen 
Unterricht in den Schulen dieses Kreises."

Amtliches Schulblatt der Freien Stadt Danzig.

Bestellzettel.
An den Verlag R. Pech L Richert, Neuteich.

Unterzeichnete..... bestellt hiermit

Stck. Heimatbuch—Neuteich
zum Preise von G 4,50 p. St.

Betrag ist durch überwiesen.

— Soll durch Nachnahme erhoben werden.
(Nichtzutreffendes durchstreichen.)

Ort und Datum.

Name und Stand.

Lohnbücher
mit Vordruck für 1 Woche mit Tagelohn, Wochenlohn, 

Krankenkasse, Klebemarken usw.
zu haben bei

k ?ovk L Nivbert, klsateivk.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 14 Neuteich, den 3. April 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ---------------
Gemeindekassenführung.

Zu den bisher vorgeschriebenen Kassenbüchern (Ein
nahmebuch, Ausgabebuch und Gemeindesteuerhebeliste) 
tritt vom Rechnungsjahr 1930 eine „Hebeliste für ge- 
meindefremde Abgaben". Sie dient als Unterlage für 
die Erhebung der sogenannten durchlaufenden Posten 
einschl. der Wohnungsbauabgabe. Die Herstellung und 
Zusendung erfolgt in allernächster Zeit durch die Kreis
blattdruckerei in Neuteich.

Die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich die neue 
Hebeliste in ordnungsmäßigen Gebrauch zu nehmen. 
Die auf der Titelseite vorgedruckte Anweisung ist genau 
zu beachten. Nur wenn dies geschieht, kann die Hebe
liste ihren Zweck erfüllen, nämlich einmal den Orts
vorstehern die Arbeit der Steuererhebung zu erleichtern, 
und zum andern der Buch- und Kassenführung größt
mögliche Uebersicht zu geben.

Die stattgehabten Gemeindekassenrevisionen geben mir 
Veranlassung, den Herren Gemeindevorstehern für die
sen wichtigsten Zweig der Gemeindeverwaltung nochmals 
größte Sorgfalt und Genauigkeit zur Pflicht zu machen. 
Die Kassenbücher müssen unbedingt laufend geführt 
und der Bestand der Gemeindekasse getrennt von ande
ren Geldern aufbewahrt werden. Der Sollbestand und 
Jstbestand der Gemeindekasse müssen jederzeit überein- 
stimmen, was von Zeit zu Zeit, und zwar in möglichst 
kurzen Zeitabständen, nachzuprüfen bleibt. Zahlungen 
aus der Gemeindekasse dürfen grundsätzlich nur gegen 
ordnungsmäßige Quittung geleistet werden; auch der 
Gemeindevorsteher muß über die an ihn erfolgte Zah
lungen quittieren. Die Belege sind in Schnellheftern 
aufzubewahren, die Eintragungen in den Kassenbüchern 
mit Tinte vorzunehmen. Außer der Hauptspalte sind 
auch die Nebenspalten nicht nur auszusüllen, sondern 
auch aufzurechnen. Weitere und nähere Vorschriften 
enthält die von mir unterm 7. 5. 1925 erlassene „An
weisung für die Kassen- und Rechnungsführung in 
den Landgemeinden des Kreises Gr. Werder". Wo diese 
Anweisung etwa nicht mehr vorhanden sein sollte, wird 
auf Antrag nochmalige Zusendung erfolgen.

Tiegenhof, den 1. April 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------

Baupolizei.
Durch das nachstehend abgedruckte Gesetz vom 19. 

März 1930 ist die Baupolizei in den Landgemeinden 
den Landräten übertragen. Es sind deshalb die Bau
gesuche fortan nicht mehr an die Amtsvorsteher, son
dern unmittelbar an mich zu richten. Für die Erteilung 
der Bauerlaubnis ist die Baupolizeiverordnung für das 
platte Land der Provinz Westpreußen vom 27. August 
1918 maßgebend, deren einschlägige Bestimmungen ich 
nachfolgend im Auszuge ebenfalls veröffentliche. So
weit in diesen die Ortspolizeibehörde al^ zuständig be
zeichnet wird, ist dies von jetzt an der Landrat. In 
diesem Zusammenhang sei ferner darauf hingeweisen, 
daß nach dem Gesetz betr. die Gründung neuer Ansied- 
lungen in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen vom 
10. August 1904, Gesetzsammlung Seite 227, es außer 
der Bauerlaubnis noch der Ansiedlnngsgenehmignng 

des Kreisausschusses bedarf, wenn antzerhalb einer im 
Zusammenhänge geltenden Ortschaft ein Wohnhaus er
richtet oder ein vorhandenes Gebäude zum Wohnhaus 
eingerichtet werden soll. Schließlich bleibe nicht uner
wähnt, daß nach 8 19 des Gesetzes betr. den Denkmal- 
und Naturschutz vom 6. Februar 1923, Ges. Bl. S. 245, 
die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von 
Bauten und baulichen Aenderungen zu versagen ist, 
wenn dadurch Straßen oder "Plätze der Ortschaft oder 
das Ortsbild verunstaltet würden.

Die Land,jägerei- und Schutzpolizeibeamten des Krei
ses ersuche ich, die Befolgung der vorstehend genannten 
Bestimmungen zu überwachen. Die Ortsbehörden des 
Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekanntmachung.

Tiegenhof, den 27. März 1930.
Der Landrat.

Gesetz
über die Baupolizei in den Landkreisen.

Bom 1S. 3. 1S30.
8 1-

Die Baupolizei wird in den Landkreisen durch den 
Landrat, in den kreisangehörigen Städten durch die 
Ortspolizeiverwaltung ausgeübt. In den Stadtgemein
den Danzig und Zoppot bleibt es bei der bisherigen 
Regelung.

8 2.
Die baupolizeilichen Angelegenheiten der Landge

meinden Ohra, Emaus, Brentau, Pietzkendorf, Bürger
wiesen, Gr. Walddorf, Kl. Walddorf, werden der Staat
lichen Baupolizei Danzig übertragen.

8 3.
Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung 

in Kraft.
Danzig, den 19. März 1930.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr.-JnF. Althoff.

Baupolizeiverordnung für das platte Land
der

ss Provinz Westpreutzen.
Bom 27. August 1S18.

(88 1 - 20 u. 78)
Die Bauerlaubnis.

8 1-
Notwendigkeit der Bauerlaubnis.

Zu jedem Neubau sowie zu jeder Ausbesserung oder 
Veränderung einer baulichen Anlage ist, soweit nicht 
8 2 Anwendung findet, die Erlaubnis der Ortspolizei
behörde (Bauerlaubnis) erforderlich.

8 2.
Wegfall der Bauerlaubnis.

Einer Bauerlaubnis bedarf es nicht:
a) zur Errichtung oder Veränderung gewerblicher An

lagen, soweit hierzu nach 88 16, 24 und 25 der 
Reichsgewerbeordnung eine besondere Genehmigung 
erforderlich ist;
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b) zu Neubauten, Ausbesserungen und Veränderungen 

baulicher Anlagen, welche für Rechnung des Deut
schen Reiches oder des preußischen Staates und unter 
Leitung von Reichs- oder Staatsbaubeamten ausge
führt werden sollen;

c) zur Ausführung folgender Bauarbeiten und bauli
cher Anlagen:
1. Verputz-, Anstrich-, Pflasterungs- und Terrain

regulierungsarbeiten an nicht im Orts- oder Stra- 
ßenbild sichtbaren Bauteilen;

2. Aufführung, Veränderung und Abtragung un
belasteter Wände, soweit diese sich nicht vor einer 
Baufluchtlinie befinden;

3. Erneuerung und Ausbesserung von einzelnen 
im Orts- oder Straßenbild nicht sichtbaren Bau
teilen, soweit es sich dabei nur um die Erhaltung 
der baulichen Anlage im früheren Zustande han
delt, und soweit die betreffenden Bauteile nicht 
vor einer Baufluchtlinie liegen;

4. Anbringung und Veränderung von Dachrinnen 
und Dachabsallrohren;

5. Errichtung, Erneuerung, Ausbesserung und Ver
änderung von Einfriedigungen, die nicht an ei
nem öffentlichen Wege, einer öffentlichen Straße 
oder an einem öffentlichen Platze liegen;

6. Errichtung, Erneuerung und Veränderung un- 
heizbarer Garten- und Feldhäuschen, Geschirr
hütten, Schuppen und anderer Baulichkeiten die
ser Art mit Ausnahme von Abortanlagen, wenn 
sie nicht mehr als 15 Quadratmeter Grundfläche 
und nicht mehr als 3 Meter höchste Höhe über 
dem Erdboden haben und außerdem entweder 
außerhalb der bebauten Ortsteile liegen oder 
wenigstens 10 Meter von anderen Gebäuden und 
von den Nachbargrenzen entfernt bleiben.

8 3.
Besondere Bestimmungen der im 8 2 aufgefnhrten 

Bauten «nd Banarbeiten.
Die bestehenden Vorschriften, insbesondere diejeni

gen dieser Baupolizeiverordnung finden auch auf die 
im 8 2 aufgeführten Bauten und Bauarbeiten An
wendung.

Die Entwürfe zu den im 8 2 unter d aufgeführten 
Bauten sind vor dem Beginn der Bauausführung der 
Ortspolizeibehörde zur Erklärung darüber vorzulegen, 
was in baupolizeilicher Hinsicht dagegen zu erinnern 
ist.

Wenn Bauarbeiten oder bauliche Anlagen, die ge
mäß den Bestimmungen im 8 2 unter e ohne Bauer
laubnis ausgeführt worden sind, den bestehenden Vor
schriften, insbesondere denjenigen dieser Baupolizei
verordnung, nicht entsprechen, so finden die Vorschrif
ten des 8 78 aus diesen Fall entsprechende Anwendung.

8 4.
Das Baugesuch.

Die Bauerlaubnis ist schriftlich bei der Ortspolizei
behörde nachzusuchen.

Das Gesuch muß enthalten:
1. die Bezeichnung des Grundstücks, auf welchem ge

baut werden soll, nach der Grundbuchbezeichnung, 
gegebenenfalls außerdem auch nach Straße und 
Hausnummer;

2. Namen, Stand und Wohnung des Grundstücksei
gentümers, des Bauherrn und des für die Ausfüh
rung verantwortlichen Unternehmers oder Baulei
ters.

Tritt vor Beendigung der Bauausführung ein Wech
sel in der Person des Bauherrn oder des für die Aus
führung verantwortlichen Unternehmers oder Baulei
ters ein, so hat der Bauherr, im Falle eines Wechsels 
des Bauherrn der neue Bauherr, der Ortspolizeibe
hörde binnen einer Woche hiervon Anzeige zu machen.

8 5.
Bauvorlagen.

Dem Baugesuch (8 4) sind folgende Unterlagen, sämt
lich in doppelter Ausfertigung, beizufügen:

1. ein Lageplan;
2. die Grundrisse sämtlicher Geschosse einschließlich des 

Keller- und Dachgeschosses mit Angabe der Feue
rungsanlagen und der Balkenlagen;

3. die zur Klarstellung des Entwurfs erforderlichen 
Längen- und Querschnitte;

4. die Ansichten der nach öffentlichen Straßen oder 
Plätzen gelegenen Fronten sowie aller sonstigen im 
Orts- oder Straßenbild wahrnehmbaren Gebäude 
und Gebäudeteile;

5. die zum Nachweis der Tragfähigkeit und Stand
festigkeit erforderlichen statischen Berechnungen.

Betrifft das Baugesuch nur Ausbesserungen oder 
Veränderungen im Innern bestehender Gebäude, mit 
Ausnahme der Einrichtung von Feuerungsanlagen, so 
ist die Beibringung eines Lageplanes (Ziffer 1) und 
von Ansichtszeichnungen (Ziffer 4) nicht erforderlich, 
bei Einrichtungen von Feuerungsanlagen im Innern 
bestehender Gebäude ist die Beibringung von Ansichts
zeichnungen (Ziffer 4) nicht erforderlich.

8 6.
Inhalt der Bauvorlagen. Gemeinsame Bestimmungen.

" Der Lageplan (8 5 Ziffer 1) ist mindestens im Maß
stabe von '1:500, die übrigen Zeichnungen (8 5 Ziffer 
2—4) sind mindestens im Maßstabe von 1:100 anzu- 
fertigen.

Alle Bauzeichnungen einschließlich des Lageplans sind 
auf Pausleinwand oder auf Papier, das in der ganzen 
Fläche mit Leinwand unterklebt ist, herzustellen und mit 
dem betreffenden Maßstabe zu versehen. Weiße (Posi
tive), vollkommen klare, auf Leinwand gezogene Licht
pausen mit dunklen, scharfen Linien sind zulässig.

Sämtliche Bauvorlagen müssen von dem Bauherrn 
und dem für die Ausführung verantwortlichen Unter
nehmer oder Bauleiter unterschrieben sein.

8 7.
Inhalt -es Lageplaus.

Der Lageplan (8 5 Ziffer 1) muß enthalten:
1. die neuauszuführenden baulichen Anlagen und zwar 

mit roter Farbe dargestellt;
2. die auf dem Baugrundstück befindlichen und stehen- 

bleibenden sowie die bereits baupolizeilich geneh
migten, aber noch nicht ausgeführten baulichen An
lagen, und zwar sämtlich mit grauer Farbe darge
stellt;

3. die aus den Nachbargrundstücken befindlichen bau
lichen Anlagen, soweit der Lageplan sich auf Nach
bargrundstücke erstreckt, und zwar mit grauer Farbe 
angelegt;

4. die Grenzen des Baugrundstücks, und zwar mit auf
fälliger Farbe angelegt;

5. die Fluchtlinien und zahlenmäßig die Breiten der 
angrenzenden Straßen;

6. zahlenmäßig die Entfernungen, welche die neuen 
baulichen Anlagen untereinander und von den son
stigen baulichen Anlagen (Ziffer 2) auf demselben 
Grundstück sowie von den Nachbargrenzen, den an
grenzenden öffentlichen Wegen, Straßen oder Plät
zen und von Eisenbahnen, welche weniger als 40 
Meter von dem Baugrundstück entfernt sind, er
halten sollen, bei Errichtung von Windmühlen oder 
anderen durch Wind bewegten Triebwerken außer
dem die Entfernung von den nächsten öffentlichen 
Wegen, Straßen und Plätzen nach jeder Richtung 
hin;

7. die Bezeichnung des Baugrundstücks nach der 
Grundbuchbezeichnung, gegebenenfalls außerdem 
auch nach Straße und Hausnummer;

8. die Zweckbestimmung oder Benutzungsart der ge
planten baulichen Anlagen und der sonstigen bau
lichen Anlagen (Ziffer 2) auf dem Baugrundstück;

9. den Maßstab und die Angabe der Nordrichtung.
Der Lageplan muß von einem vereideten Landmesser 

oder einem für den höheren Staatsdienst geprüften 
Bausachverständigen angefertigt oder beglaubigt sein 
Die Ortspolizeibehörde kann auch Lagepläne, die von 
einem ihr als zuverlässig bekannten Maurer- oder Zim
mermeister angefertigt sind, als ausreichend zulassen 
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wenn gegen ihre Richtigkeit keine Bedenken vorliegen 
8 8.

Bestimmungen wegen -er Grundrisse nnd Durchschnitte.
In den Grundrissen und Durchschnitten (8 5 Ziffer 

2 und 3) sind die Abmessungen des beabsichtigten Baues 
im ganzen und in seinen Teilen nebst den Hofabmes
sungen, sowie die Stärke der Mauern, Balken und Ei- 
fenteile anzugeben, in den Grundrissen außerdem die 
Zweckbestimmung aller Räume. Die Schnittflächen der 
neu auszuführenden massiven Bauteile sind mit roter, 
der Holzteile mit brauner und der Eisenteile mit blauer 
Farbe anzulegen. Bei Umbauten sind bestehende Bau
teile, die erhalten bleiben sollen, mit grauer Farbe an
zulegen.

Die Richtungslinien der Durchschnitte (8 5 Ziffer 3) 
sind so zu legen, daß aus den Schnittzeichnungen die 
Konstruktion des Dachstuhls und der notwendigen Trep
pen zu ersehen ist. In den Durchschnitten muß ferner 
die Höhenlage des geplanten Baues zur Oberkante des 
Bürgersteiges oder zu der Straßenoberfläche sowie die 
Art der Eindeckung angegeben sein. Die zum Schutz ge
gen die Erdfeuchtigkeit vorgesehenen Maßnahmen (8 42) 
sind in die Schnitte einzutragen.

Bei baulichen Veränderungen, die nur das Innere 
eines Gebäudes betreffen, genügen die Grundrisse und 
Schnitte der von der Veränderung betroffenen Ge
schosse, wenn Konstruktionsänderungen und Aenderun
gen in der Belastung der Gebäudeteile nicht stattfinden.

8 9.
Bestimmungen wegen der Ansichtszeichnnngen.

Die Ansichtszeichnungen (8 5 Ziffer 4) sind in einfa
chen Linien darzustellen, aber soweit auszuführen, daß 
sie auch in architektonischer Hinsicht ein Bild von der 
betreffenden Seite des Gebäudes geben.

8 10.
Bestimmungen wegen -er statischen Berechnungen.

Statische Berechnungen sind einzureichen:
1. sür alle tragenden Eisenkonstruktionen;
2. für alle Eisenbetonkonstruktionen und sonstige Kon

struktionen unter gleichzeitiger Verwendung von 
Formsteinen oder Zement einerseits und Eisen ande
rerseits;

3. für tragende Gewölbe und Kappen mit mehr als 
2 Meter Spannweite;

4. für Balkenlagen mit einer Spannweite von mehr 
als 6 Meter;

5. für freitragende Balkon- und Erkerkonstruktionen;
6. für Dachkonstruktionen mit einer freien Spannweite 

von mehr als 6 Meter;
7. für Schornsteine, Türme und turmartige Dachauf
bauten von mehr als 5 Meter freier Höhe.

Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, auch in ande
ren Fällen, soweit es zur Prüfung des Baugesuchs er
forderlich ist, statische Berechnungen zu erfordern, ins
besondere auch den Nachweis der Tragfähigkeit des 
Baugrundes. Auch rann sie die Ausführung von Be- 
lastungs-, Zug- und Druckproben oder die Beibringung 
einer amtlichen Bescheinigung über ausgesührte Pro
ben dieser Art Verlangen.

Den Berechnungen über die Inanspruchnahme und 
die Eigengewichte der Baustoffe sowie über die Be
lastung und die Eigengewichte von Bauteilen sind die 
in der Anlage zu dieser Polizeiverordnung zusammen
gestellten Berechnungsgrundlagen zu Grunde zu legen.

8 11-
Besondere Bestimmungen über Bauvorlagen 

für gewerbliche Anlagen.
Betrifft das Baugesuch eine bauliche Anlage, welche 

einem gewerblichen Zwecke dienen soll, für welche je
doch eine besondere Genehmigung nach 8 16, 24 oder 25 
Reichsgewerbe-Ordnung nicht erforderlich ist, so sind 
ihm außer den in den 88 5—10 vorgeschriebenen Bau
vorlagen noch Angaben über die folgenden Punkte 
in doppelter Ausfertigung beizufügen:
1. Art und Umfang des gewerblichen Betriebes;
2. Zahl, Größe und Bestimmung der einzelnen Arbeits

räume sowie deren Zugänglichkeit, ihre Versorgung

mit Licht und Luft und ihre Beleuchtungsanlagen;
3. die Höchstzahl der in den einzelnen Räumen zu be

schäftigenden Arbeiter;
4. Art und Höchstzahl der in den einzelnen Räumen 

aufzustellenden Maschinen.
8 12.

Die Bauerlaubnis.
Die Bauerlaubnis wird schriftlich unter Rückgabe 

je eines Stücks der Bauvorlagen erteilt (Bauschein). 
Sie betrifft nur die polizeiliche Zulässigkeit des Baues 
und erfolgt unbeschadet etwaiger Rechte Dritter.

Die Bauerlaubnis verliert ihre Gültigkeit, wenn 
innerhalb eines Jahres, vom Tage der Aushändigung 
des Bauscheins an gerechnet, mit der Bauausführung 
nicht begonnen worden ist, oder wenn der begonnene 
Bau ein Jahr lang unvollendet geruht hat. Jedoch 
kann die Gültigkeit der Bauerlaubnis auf jedesmaligen 
besonderen Antrag von der Ortspolizeibehörde um je 
ein Jahr verlängert werden.

Der Bauschein muß während der Bauausführung und 
bis zum Abschluß des Abnahmeverfahrens (88 17 und 
19) stets auf der Baustelle bereit gehalten und den 
revidierenden Beamten aus Erfordern vorgelegt 
werden.

». Die Ueberwachung der Bauausführung.
8 13.

Abbruch von Gebäuden.
Der beabsichtigte Abbruch von Gebäuden oder Ge

bäudeteilen ist vor dem Beginn der Abbruchsarbeiten 
der Ortspolizeibehörde anzuzeigen, und zwar unter 
Angabe des Tages, an welchem mit den Arbeiten be
gonnen werden soll.

8 14.
Baubeginn.

Der Tag, an welchem mit einer Bauausführung be
gonnen werden soll, ist vorher der Ortspolizeibehörde 
unter Angabe des Datums und der Nummer des 
Bauscheins schriftlich anzuzeigen.

Mit Neubauten an öffentlichen Wegen, Straßen oder 
Plätzen darf erst begonnen werden, nachdem die Bau
fluchtlinie oder, falls eine solche nicht festgesetzt ist, 
die im 8 24 Absatz 3 dieser Polizeiverordnung vor
geschriebene Abstandslinie abgesteckt und die Absteckung 
von der Ortspolizeibehörde oder einem von ihr beauf
tragten Beamten als richtig anerkannt worden ist.

Als Beginn der Bauausführung im Sinne dieses 
Paragraphen gilt bei Neubauten der Beginn der Aus
schachtung der Baugrube.

8 15.
Baugerüste un- Bauzäune.

Baugerüste und Bauzäune an oder auf öffentlichen 
Wegen, Straßen oder Plätzen dürfen nur auf Grund 
und nach Maßgabe einer, bei der Ortspolizeibehörde 
schriftlich nachzusuchenden, besonderen Genehmigung 
errichtet werden.

Die Herstellung von Baugerüsten und Bauzäunen 
kann auch ohne Antrag und auch an den nicht nach öf
fentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen zu belegenen 
Seiten des Baues polizeilich angeordnet werden.

Baugruben, welche weniger als 10 Meter von einem 
öffentlichen Wege, einer öffentlichen Straße oder einem 
öffentlichen Platze entfernt und von diesen nicht durch 
einen Bauzaun getrennt sind, sind einzufriedigen.

Sofern die Ortspolizeibehörde das Vortreten von 
Baugerüsten und Bauzäunen auf öffentliche Wege, 
Straßen oder Plätze gestattet (Absatz 1), kann sie vör- 
schreiben, daß an der Vorderseite des Gerüstes oder 
Bauzaunes in einer Höhe von 2,50 Meter über dem 
Bürgersteige oder der Straßenoberfläche ein Schutzdach 
errichtet wird, welches mindestens 80 Zentimeter über 
den Zaun oder die größte Bveite des Gerüstes hin
wegragen, nach innen geneigt, an der vorderen oberen 
Seite mit 30 Zentimeter hoher Bretterverkleidung ver
sehen und mit 2^2 Zentimeter starker gestülpter Brett
lage abgedeckt sein muß.

Baumaterialien, Baugerüste, Bauzäune und Umfrie- 
digungen von Baugerüsten müssen, soweit sie an oder 
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auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen stehen, 
während der Dunkelheit durch hellbrennende Laternen 
kenntlich gemacht werden.

8 16.
Sonstige Sicherheitsmatzregeln bei der Bauausführung.

Bei Frostwetter darf nur bis zu 4 Grad Celsius 
unter Null im Freien gemauert werden.

Im Innern von Neubauten sind die hölzernen oder 
eisernen Balkenlagen eines jeden Geschosses alsbald 
nach ihrer Verlegung auszustaken oder mit Brettern 
sicher zu überdecken, Treppen, Oberlichte und sonstige 
Oesfnungen einzufriedigen, unzugänglich zu machen 
oder zu überdecken.

8 17.
Rohbauabnahme.

Ist der Bau in seinen Mauern und Eisenkonstruk
tionen einschließlich der Schornsteine, sowie in Dach
deckung und Balkenlagen vollendet, so ist dies von dem 
Bauherrn, dem Bauunternehmer oder dem Bauleiter 
der Ortspolizeibehörde zwecks Veranlassung der Roh
bauabnahme schriftlich anzuzeigen.

In dem von der Ortspolizeibehörde zur Rohbau
abnahme anzuberaumenden Termin muß mindestens 
einer der vorgenannten Anzeigepflichtigen persönlich 
erscheinen oder in geeigneter Weise vertreten sein.

In diesem Termin müssen alle Teile des Baues 
sicher zugänglich sein. Balkenverankerungen im In
nern müssen durchweg, Eisenkonstruktionen soweit of
fen liegen, daß die Auflager und Abmessungen ge
prüft werden können. Zur Prüfung der Mauerstäicke 
müssen, soweit erforderlich, Oesfnungen in den Mau
ern belassen werden.

Spätestens in dem Abnahmetermin ist eine Beschei
nigung eines Schornsteinsegermeisters vorzulegen, daß 
sämtliche Schornsteinrohre sich in ordnungsmäßigem 
Zustande befinden. Vor vollendeter Rohbauabnahme 
dürfen Putzarbeiten, Zwischendeckenfüllungen, Decken
verschalungen und Dielungen nicht ausgeführt oder 
eingebracht werden.

Ergeben sich bei der polizeilichen Prüfung Mängel, 
so muß nach ihrer Abstellung der Bau erneut zur Ab
nahme angemeldet werden. Vor Beseitigung der Män
gel und dem darauf folgenden erneuten Abnahmeter
min darf eine Fortführung der Bauarbeiten nur inso
weit stattfinden, als dies von der Ortspolizeibehörde 
für zulässig erklärt worden ist.

Unterbleibt die Anzeige (Absatz 1 und Absatz 5) 
oder geschieht sie nicht rechtzeitig, so kann die Orts- 
polizeibehörds verlangen, daß der Bau auf Kosten des 
Bauherrn in einen Zustand zurückversetzt werde, der 
eine vorschriftsmäßige Prüfung ermöglicht.

Sind durch einen Bauschein verschiedene Bauten ge
nehmigt, oder besteht der genehmigte Bau aus mehre
ren in sich abgeschlossenen Teilen, so können geson
derte Rohbauabnahmen für die einzelnen Bauten oder 
Bauteile stattfinden, sofern dies beantragt wird.

Ueber die Rohbauabnahme und den Tag, an wel
chem sie — im Falle des Absatzes 5 die endgültige 
Rohbauabnahme — erfolgt ist, wird dem Anzeigenden 
(Absatz 1 bezw. 5) von der Ortspolizeibehörde eins 
Bescheinigung (Rohbauabnahmeschein) ausgestellt.

8 18.
Putzarbeiten.

Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen nicht 
früher als 4 Wochen nach der Rohbauabnahme — im 
Falle des 8 17 Absatz 5 nach der endgültigen Rohbau
abnahme — geputzt werden.

8 19.
Gebrauchsabnahme.

Einer besonderen Gebrauchsabnahme nach Vollen
dung des Baues unterliegen:
a) Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauernden 

Aufenthalt von Menschen bestimmt sind;
d) gewerbliche und Fabrikanlagen;
e) bauliche Anlagen, für welche eine statische Berech

nung erforderlich ist (8 10);

6) Räume, welche zu Versammlungen einer größeren 
Anzahl von Menschen bestimmt sind.

Diese Gebäude oder Gebäudeteile dürfen nicht eher 
in Benutzung genommen werden, als bis nach erfolgter 
Gebrauchsabnahme ihre Benutzung durch die Orts
polizeibehörde gestattet worden ist.

Hinsichtlich der Anmeldepflicht und des Abnahme
verfahrens finden die Vorschriften über die Rohbau
abnahme entsprechende Anwendung.

Bei den im Absatz 1 unter a bezeichneten Gebäuden. 
darf die Gebrauchabnahme frühestens 4 Monate nach 
der Rohbauabnahme stattfinden. Diese Frist verringert 
sich auf 3 Monate, wenn durch ein von dem Antrag
steller beigebrachtes Zeugnis des Kreisarztes oder des 
Vorstandes des Hochbauamtes nachgewiesen wird, daß 
das Gebäude hinreichend trocken ist, um in Benutzung 
genommen werden zu können.

8 20.
Ueberwachung der Ausführung von Bauten, für 

welche eine Bauerlaubnis nicht erforderlich ist.
Die Vorschriften der §8 14—19 finden auch auf die 

im 8 2 unter a aufgeführten Bauten Anwendung, da
gegen nicht auf die im 8 2 unter b und 6 aufgieführ- 
ten Bauten und Bauarbeiten.

Beschränkungen der Ausnutzung des Baugrundstücks.
88 21-39.

Borschriften über die Bauweise.
88 40-70.

8 78.
Zuwiderhandlungen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Po
lizeiverordnung werden, sofern nach den bestehenden 
Gesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe 
bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit entspre
chender Haftstrafe geahndet.

Daneben bleibt die Polizeibehörde befugt, die Her
stellung vorschriftsmäßiger Zustände herbeizuführen. 
Nr. 3. -----------------

Stille Woche.
In der Karwoche dürfen weder öffentliche, noch pri

vate Bälle, Tanzmusiken und ähnliche Lustbarkeiten 
stattfinden. Am Karfreitag sind außerdem öffentliche 
theatralische Vorstellungen, Schaustellungen und son- 
strge öffentliche Lustbarkeiten verboten. Gestattet ist 
nur die Aufführung ernster Musikstücke (Oratorien).

Tiegenhof, den 24. März 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ------------------
AufenthaltsermiLtelung.

Der minderjährige Heinz Liek, geboren am 8. Oktober 
1911, ist am 24. März 1930 aus der staatlichen Er
ziehungsanstalt Tempelburg bei Danzig-Schidlitz ent
wichen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten werden ersucht, nach dem Aufenthalt 
des Liek Ermittelungen anzustellen, ihn ihm Ermitts- 
lungsfalle aufzugreifen und der obengenannten Erzieh
ungsanstalt zuzusühren, sowie hiervon zum Geschäfts
zeichen K. A. II 1366 hierher zu berichten.

Tiegenhof, den 27. März 1930.
Der Kreisansschuß des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugendamt.
Nr. 5. ------------------

Fahrra-diebstahl.
Dem Fahrradhändler Walter Kleinst aus Brunau 

ist in der Nacht vom 18. 3. zum 19. 3. d. Js. ein Fahr
rad und ein Sack mit Fahrradutensilien gestohlen wor
den.

Beschreibung des Rades: Marke Mittler, rote Män
tel mit Bambusfelgen, gebogene Lenkstange, Freilauf 
mit Rücktritt.

Ich ersuche die Polizeiorgane des Kreises, Ermitt
lungen anzustellen und im Erfolgsfalle zu Tgb.-Nr. 
2184 L Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 27. März 1930.
Der Landrat.
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Nr. 6.
Stan-esamtsbezirk Tralau.

Die Standesamtsgeschäfte des Bezirks Tralau führt 
bis auf weiteres der stellvertretende Standesbeamte, 
Rentier Hermann Enß in Tralau.

Tiegenhof, den 27. März 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 7. ---------------
Personalien.

Der Arbeiter Anton Fischer aus Tiege ist als Fami
lienvater für die kath. Schule in Tiege gewählt und 
von mir für dieses Amt bestätigt worden.

Tiegenhof, den 24. März 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 

Zagdverpachtung.
Die am 31. März d. Js. freiwerdenden Jagden:

a) im Weichselaußendeich von Stüblau bis Langselde in 
Größe von 270 Hektar;

b) von Dammfelde und Vogelfang a. Nogat in Größe 
von 111,35 Hektar

sollen von sogleich bis zum 31. 3. 1936 unter den üb
lichen Bedingungen, die Neutzarten 12 16; Zimmer 241, 
eingesehen werden können, meistbietend verpachtet wer
den.

Schriftliche Angebote sind an uns bis zum 12. April 
einzureichen.

Senat — Domanenderwaltung.

Bekanntmachung.
Die Auslösung der Gesellschaft mit beschränkter Has 

tung: „Ueberlandwerk Gr. Werder" in Tiegenho 
ist beschlossen und der Unterzeichnete zum Liquidator be 
stellt worden.

Die Gläubiger der Gesellschaft werden hiermit aus
gefordert, ihre Forderungen bei dem Unterzeichneten an 
zumelden.

Tiegenhof, den 15, März 1930.
Ueberlandwerk Gr. Werder G. m. b. H. i. L.

dl. Vlevinann, Liquidator.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.

Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung- 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung 7^.
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner .
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

N. Pech 6 W Richert, Neuteich.
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Zum NMN Wjahr
empfehlen:

Sütterlinfibeln
Sütterlin- u. andere Schreibhefte
Sütterlin- u. andere Schiefertafeln
Kafemanns Religionsbücher

f. evangelische Schüler, Ausgabe f. d. Grundschule 
und die weiterführenden Klaffen

Ecker, katholische Schulbibel
mittlere Ausgabe

Ecker, kleine kath. Schulbibel
Kath. Katechismus für das Bistum Danzig

„ „ „ vonTH. MönnichsS. I.

Rechenbücher vo» Mdder
Heimatfibeln, bunt
Lesebuch Haus u. Heimat

Lesebuch sür das zweite Grundschuljahr
Lesebuch Mein Heimatland 

„ » Mein Vaterland
Uebungsbuch Galley L Müller

Heimatkunde vo» Ma«ia»
ferner kleine und große Karten

Geschichtsbuch vo»B»lda.

R.pechLW. Richert, Neuteich.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklafsige Schulen 

und 

Absentenlisten 
in allen Stärhen zu haben bei 

n. ?evk L klokert, Ivellteivk, 
Tel 308.

Osterkarten 
in großer Auswahl zu billigen Preisen 

empfehlen

IL « L HV It iylxit

Zur Konfirmation
Wngbiilhtk «nö

Ktlisltmaiitllsglillkwuilkihkarbli
in großer Auswahl bei

8. ksvd L kivUert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich i,30 Danziger Gulden.

Nr. 15 Neuteich, den 10. April 1S30

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ---------------
Verbot von Versammlungen unter freiem 

Himmel.
Der Senat hat auf Grund des Artikels 84 der Ver

fassung Versammlungen unter freiem Himmel bis auf 
weiteres verboten. Den Versammlungen stehen Um
züge gleich.

Gegen Versuche, ungeachtet dieses Verbots, Ver
sammlungen unter freiem Himmel oder Umzüge zu ver- 
anstalten, wird mit allen zur Verfügung stehenden poli
zeilichen Mitteln eingeschritten werden.

Die Ortsbehörden werden um sofortige ortsübliche 
Bekanntmachung ersucht.

Tiegenhof, den 5. April 1930.
Der Landrat

Nr. 2. ---------------
Kreistagbeschlüsse.

Gemäß 8 125 Absatz 3 der Kreisordnung bringe ich 
nachstehend die auf dem Kreistage vom 27. 3. 1930 
gefaßten Beschlüsse zur öffentlichen Kenntnis:
1. Als Vertrauenspersonen für den Ausschuß zur Aus

wahl der Schöffen und Geschworenen für das Jahr 
1931 bei den Amtsgerichten in Tiegenhof und Neu
teich wurden gewählt:

Gerichtsbezirk Tiegenhof.
1. Ottilie Emanuel-Rückenau
2. Paul Sidowski-Brunau
3. Martin Wenzel-Niedau
4. Johann Kruppke-Tiegenhof
5. Heinrich Dreier-Tiegenhof
6. Maria Henkel-Tiegenhos
7. Gustav Hohmann-Jungfer
8. Frau Dr. Lampe-Tiegenhof
9. Peter. Klingenberg-Krebsselde

10. Heinrich Penner-Tiegenhof
11. Gottfried Marienfeld-Jungfer
12. Uhrmachermeister Gertler-Tiegenhof
13. Frau Lehrer Hochdörfer-Tiegenhof
14. Eduard Hein jun.-Tiegenhof
15. Marie Trienke-Jungfer

Gerichtsbezirk Neuteich.
1. Marie Hoffmann-Ließau
2. Fritz Apfelbaum-Tannsee
3. Margarete Tischer-Gr. Lichtenau
4. Johann Stukowski-Eichwalde
5. Wladislaus Wierschowski-Gnojau
6. Johanna Langowski-Lindenau
7. Bernhard Zwingmann-Jrrgang
8. Frl. Dr. Friedrich-Neuteich
9. Kaufmann Arthur Töws-Neuteich

10. Friedrich Strich Gr. Lichtenau
11. Johann Reimer-Altenau
12. Frau Milczewsky-Neuteich
13. Peter Krojanski-Gr. Lichtenau
14. Albert Klatt-Gr. Lesewitz
15. Paula Zimmermann-Tragheim

2. Zu Schiedsmännern bezw. Schiedsmanns-Stellver- 
tretern wählte der Kreistag
a) für den Bezirk Nr. 2 umfassend die Ortschaften 

Schönau und Stadtfelde; gleichzeitig Stellvertre
ter für den Bezirk Nr. 1: Lehrer Otto Kunz- 
Schönau (Neuwahl).

b) als stellvertretenden Schiedsmann für den Bezirk 
Nr. 18 umfassend die Ortschaften Brüske und 
Mierau: Hofbesitzer Hans Penner-Bröske (Neu
wahl).

e) als Schiedsmann für den Bezirk Nr. 31 umfas
send die Ortschaften Altebabke, Beiershorst, Kal
teherberge, Küchwerder, Rehwalde und Scharpau; 
gleichzeitig Stellvertreter für den Bezirk Nr. 30: 
Hofbesitzer Heinrich Wall-Beiershorst (Wieder
wahl).

3. In das Kuratorium des Wilhelm-Augusta-Kranken- 
hauses in Tiegenhof wurden Gutsbesitzer van Rie- 
sen-Rosenort und prakt. Arzt Dr. Zielinski-Neuteich 
gewählt.

4. Entsprechend der vom Kreisausschuß gemachten Vor
lage beschloß der Kreistag Einführung eines Kreis
wappens nach dem vorgelegten Entwurf.

5. Der Kreishaushaltplan für das Rechnungsjahr 1930 
wurde in Einnahme und Ausgabe auf 3 552 000 
Gulden sestgestellt. Dabei gelangte gleichzeitig eine 
Vorlage des Kreisausschusses über die Erhebung 
eines 50prozentigen Zuschlages zur Grundwechsel
steuer zur Annahme. Durch direkte Kreisabgaben 
ist ein Betrag von 462 000 Gulden aufzubringen, 
was bei einem Matzstabsteuersoll von 927 051 Gul
den einen Zuschlag von 49,84 Prozent erfordert. 
Der Zuschlag wurde in dieser Höhe einstimmig be
schlossen.

6. Von dem Verwaltungsbericht des Kreisausschusses 
für 1929 nahm der Kreistag Kenntnis.

^iegenhof, den 7. April 1930.
Der Vorsitzende des Kreisansschusses.

Nr. 3. ---------------
Absperrung von Brandherden.

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 
26. 1. 1927 - Nr. 213/27 L - weise ich die Ortspoli
zeibehörden, die Landjägerei- und Schutzpolizeibeamten 
des Kreises darauf hin, daß bei Bränden vor Eintreffen 
der mit der kriminalpolizeilichen Ermittelungstätig
keit beauftragten Kriminalbeamten der Brandherd bezw. 
die Brandstelle so abgesperrt und sichergestellt werden 
muß, daß der Zutritt unbefugter Personen verhindert 
wird, insbesondere daß Veränderungen des Brandher
des oder gar Nachgrabungen unter allen Umständen 
vermieden werden.

Tiegenhof, den 2. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ---------------
Kiebitzeier.

Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß 
auf Grund des Gesetzes betr. den Denkmal- und Natur
schutz vom 6. 2. 1923 (G. Bl. S. 245) und der Ver
ordnung vom 10. 3. 25 (St. A. I S. 74) die Kiebitze 
in der Zeit vom 1. 3. — 31. 8. jeden Jahres geschützt 
sind. Auf Grund des 8 2 der genannten Verordnung 
ist es verboten, Kiebitzeier zu sammeln, zu kaufen und 
zu verkaufen. Ich ersuche die Polizeiorgane des Kreises 
daher darauf zu achten, daß Kiebitzeier nicht gesammelt, 
gekauft oder verkauft werden. Uebertretungen ersuche ich 
hier zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof ,den 3. April 1930.
Der Landrat.
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Nr. 5.
Pfer-eregister.

Ich bringe hiermit die im Kreisblatt Nr. 19 von 
1928 abgedruckte Verordnung vom 8. Mai 1928 zum 
Zwecke einer Kontrolle der An- und Verkäufe von 
Pferden in Erinnerung.

Die Ortsbehörden des Kreises sowie die Pserdebesitzer 
ersuche ich, nach dieser Anordnung genauestens zu ver
fahren.

Tiegenhof, den 3. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ---------------
Hufbeschlaglehrknrsus in Marienburg.
Der Kursus für Hufschmiede in der Hufbeschlaglehr- 

schmiede in Marienburg ist mit Ende diesen Monats 
abgeschlossen; ein neuer soll am 1. Juni d. Js beginnen.

Meldungen sind möglichst bald an den Kreisausschuß 
in Marienburg zu richten.

Das Lehrgeld beträgt 30,— RM, freie Unterkunft 
wird den Teilnehmern während des Kursus gewährt.

Der hiesige Kreis gewährt unbemittelten Teilneh
mern aus dem Kreise Großes Werder Beihilfen von 
100 Gulden. Anträge sind hier zu stellen.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, die 
eingesessenen Schmiede hierauf aufmerksam zu machen.

Tiegenhof, den 7. April 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 7. ---------------
Revision der gewerblichen Anlagen.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises werden an die 
rechtzeitige Vornahme der Revisionen der gewerblichen 
Anlagen erinnert. Die Revisionen sind je einmal im 
Sommer und einmal im Winter abzuhalten und dürfen 
in keinem Fall versäumt werden, da sonst die Kataster- 
blätter nicht genügend vervollständigt werden können. 
Einer besonderen Anzeige, daß die Revisionen tat
sächlich stattgefunden haben, bedarf es nicht.

Tiegenhof, den 2. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 8. ---------------
Kollekte.

Dem Freistadtverein für Innere Mission in Danzig 
ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der 
Zeit vom 1. April bis 30. September d. Js. eine Hans
kollekte bei den evangelischen Bewohnern der Freien 
Stadt Danzig zum Besten der Arbeiten des Freistadt- 
vereins für Innere Mission abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof,den 4. April 1930.
Der Laudrat.

Nr. 9. ---------------
Kollekte.

Der Missionskonferenz im Gebiet der Freien Stadt 
Danzig ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, 
in der Zeit vom April bis zum 31. Oktober d. Js. eine 
Hauskollekte bei den evangelischen Bewohnern der 
Freien Stadt Danzig zum Besten der Berliner-, der 
Goßner'schen und der Bethel-Missionsgesellschaft abzu
halten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 4. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 10. ---------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des 
Gutsbesitzers Klaaßen in Neuteichsdors ist erloschen.

Tiegenhof, den 31. März 1930.
Der Laudrat.

Nr 11 Personalien.
Der Gutsbesitzer Emil Wiebe in Damerau ist listen- 

mäßig als Schöffe daselbst nachgerückt und von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 8. April 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Enteignung von Grundeigentum

Zur Feststellung der Entschädigung für das zur Ver
breitung des Marktes bezw. der Bahnhofstraße in 
Tiegenhof zu enteignende, in der Gemeinde Tiegenhof 
belegene, nachstehend bezeichnete Grundeigentum habe 
ich Termin aus Freitag, den 11. April 1930, vormit
tags 9,30 Uhr in Tiegenhof, Rathaus, Dienstzimmer 
des Bürgermeisters, anberaumt.

Alle Beteiligten werden gemäß 8 25 des Gesetzes über 
die Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 
1874 (:G. S. 221:) aufgefordert, ihre Rechte im Ter
min wahrzunehmen.

Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädi
gung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinter
legung der Entschädigung verfügt werden.

Katastermäßige 
Bezeichnung 
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Grundstücks

Eigentümer

<:Name, Stand 

und

Das Grund
stück ist 

verzeichnet 
im 

Grundbuch

Lie
gen- 
Hof

Kar- 
ten- 
blatt 

(Flur)

Wohnort:)
von

Größe der 
zu enteig
nenden 

oder dau
ernd zu be
schränken

den 
Grund
fläche

312 Kaufm. Bern-
19 hard Stobbe 

in Tiegenhof

Tie- 
gen- 
Hof

126 Vor
garten 

am 
Markt

Danzig, den 2. April 1930.
Der Enteignungskommissar.

4 18

Vorrätig 
alle Bücher 

der

Neuteicher Realschule 
für sämtliche Klassen 

hier zu haben bei

peck L Dictiert, ^eutsicb.
Auf meinen Feldern an 

der Molkerei streue ich 
dauernd 

t «ist t
Schönhorst, im April 1930.

N. V/lenp.

Westpr. Kleinbahnen
Ab 15. April 19Z0 tritt ein neuer 

Fahrplan in Kraft.
Auskunft erteilen die besetzten 

Bahnhöfe.
Betriebsdirektiou.

Streue dauernd

s Gift s
auf meinem Lande.

Frau NmlN«
Kalthof, Stadtselderweg 1.

Tinte
Günther Wagner 
in Vi, V-, Vi, V«, Vis, V-, 
Flasche allein zu haben bei 

L Mekvnt.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 18 Neuteich, -en 17. April 1S3V

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ---------------
Versammlungen unter freiem Himmel!
Der Senat hat das allgemeine Demonstrationsverbot 

versuchsweise für alle Veranstaltungen und Umzüge 
mit Ausnahme der politischen von sofort, für politische 
Versammlungen und Umzüge für die Zeit vom 22. 
April an, ausgehoben.

Die Ortsbehörden werden um ortsübliche Bekannt
machung ersucht.

Tiegenhof, den 12. April 1930.
Der Landrat.

Nr, 2. -------------- -
Ausländische Wanderarbeiter.

Der Senat hat unter Zugrundelegung der vermehr
ten Anbaufläche von Zuckerrüben im Jahre 1930 ge
genüber dem Jahre 1929 dem Kreise weitere 1215 
Wanderarbeiter zugeteilt. Voraussetzung hierbei ist je
doch, daß einmal die einheimischen erwerbslosen Land- 
arbeiter, die an dem betreffenden Beschäftigungsort 
oder in solcher Nähe desselben wohnen, daß ihnen 
billigerweise der tägliche Weg von dem Wohnort zu, 
der Arbeitsstelle zugemutet werden kann, eingestellt 
unk vom 18. 4. bis 18« 11« fortlaufend beschäftigt wer
den, und daß weiter die Vermehrung der Zuckcrrüben- 
anbauflsche in» einzelne»» Falle durch Bertragsabschlüsse 
mit den Zuckerfabriken nachgewiesen wird. Die Unter
verteilung der Wanderarbeiter auf die einzelnen land
wirtschaftlichen Betriebe wird deshalb erst erfolgen, 
wenn seststeht, daß diese Bedingungen restlos erfüllt 
sind. Es liegt deshalb im allseitigen Interesse, daß 
die erwerbslosen Landarbeiter umgehend eingestellt 
werden.

Die Ortsbehörden werden um ortsübliche Bekannt- 
gäbe ersucht.

Tiegenhof, den 15. April 1930.
Der Kreisarbeitsnachweis.

Nr. 3. ---------------
Staatsbeihilfen für Schulinstandsetzungen.

Mit Rücksicht darauf, daß durch die erforderlich ge
wordenen Schulneu- und Anbauten die Mittel des 
Senats — Abt. für Wissenschaft, Kunst, Volksbildung 
und Kirchenwesen — im Rechnungsjahr 1930 vorwie
gend aufgebraucht werden, ersuche ich die Schulvorstände 
der Schulen des Kreises, Anträge auf Gewährung von 
Staatsbeihilsen für Schulinstandsetzungen nur in den 
allerdringendsten Fällen zu stellen.

Tiegenhof, den 11. April 1930.
Der Laudrat

Nr. 3a. ---------------
Wohnungsbauabgabe

Die Abrechnung über Wohnungsbauabgabe für das 
Vierteljahr Januar / März 1930 und der Reste aus 
früheren Vierteljahren hat spätestens bis zum 28. April 
b. Js. zu erfolgen. Innerhalb der gleichen Frist ist der 
sich ergebene Betrag an die Kreiskommunalkasse hier- 
selbst abzuführen und die Hebeliste an den Kreisaus
schuß einzureichen.

Etwaige Reste sind zwangsweise einzuziehen. Ueber 
die nicht beitreibbar gewesenen Beträge bleibt das 
fruchtlose Pfändungsprotokoll beizufügen.

Tiegenhof, den 12. April 1930.
Der Kreisansschnß des Kreises Gr. Werder

Nr. 4. ---------------
Schulpflichtige taubstumme Kinder.

Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche ich 
um Äußerung, ob und gegebenenfalls welche schulpflich
tigen taubstummen Kinder in der Gemeinde vorhanden 
sind.

Tiegenhof, den 12. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 4a. ---------------
Dienstbezirke der Landjägerei und 

Schutzpolizei.
Infolge der in letzter Zeit mehrfach notwendig ge

wordenen Aenderungen der Dienstbezirke der Landjäge
rei und Schutzpolizei des Kreises bringe ich nachstehend 
eine Zusammenstellung nach dem jetzigen Stande zur 
allgemeinen Kenntnis.

Landjägerei-Abteilung und Landkommando 
der Schutzpolizei

Tiegenhof, Elbingerstr. 3 
Fernsprecher: Tiegenhof 83.

Laudjägereiämter.
" 1. Landjägereiamt Brunau.

Fernsprecher: Altes Schloß.
Bezirk: Brunau, Fürstenwerder, Jankendorf, 

Küchwerder, Beiershorst, Altebabke, Neu- 
teicherwalde, Vogtei, Vierzehnhuben.

2. Landjägereiamt Jungfer.
Fernsprecher: Tiegenhof 109.
Bezirk: Jungfer, Keitlau, Kl. Mausdorferweiden, 

Neulanghorst, Neustädterwald, Walldorf.
3. Landjägereiamt Kalthof.

Fernsprecher: Kalthof 32.
Bezirk: Warnau, Gr.Lesewitz, Tragheim,Jrrgang, 

Herrenhagen, Schadwalde.
4. Landjägereiamt Kunzendorf.

Fernsprecher: Simonsdorf 120.
Bezirk: Kunzendorf, Altweichsel, Biesterfelde, 

Gr. Montau.
5. Landjägereiamt Ladekopp.

Bezirk: Ladekopp, Pietzkendorf, Orloff, Neun- 
huben, Broeske.

6. Landjägereiamt Lindenau.
Fernsprecher: Gr. Mausdorf 18.
Bezirk: Lindenau, Gr. Mausdorf, Tannsee, Halb- 

stadt, Kl. Lesewitz.
7. Landjägereiamt Lupushorst.

Fernsprecher: Gr. Mausdorf 51.
Bezirk: Lupushorst, Krebsfelde, Lakendorf, Wie- 

dau, Horsterbusch, Hakendorf, Wolfsdorf.
8. Landjägereiamt Marienau.

Fernsprecher: Tiegenhnf 108.
Bezirk: Marienau, Kl. Mausdorf, Niedau, Tiege.

9. Landjägereiamt Neuteich.
Neuteich, Elbingerstr. Fernsprecher: Neuteich 32.
Bezirk: Leske, Tralau, Trampenau, Neuteichs- 

dorf, Parschau.
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10. Landjägereiamt Neukirch.

Fernsprecher: Schöneberg 122.
Bezirk: Neukirch, Schönhorst, Palschau, Pordenau, 

Prangenau, Neuteicherhinterseld.
11. Landjägereiamt Schöneberg.

Fernsprecher: Schöneberg 51.
Bezirk: Schöneberg, Schönsee, Neumünsterberg, 

Barenhof, Bärwalde.
12. Landjägereiamt Simonsdorf.

Fernsprecher : Simonsdorf 17.
Bezirk: Simonsdorf, Gnojau, Altmünsterberg, 

Heubuden, Altenau, Trappenselde.
13. Landjägereiamt Tiegenort.

Fernsprecher: Tiegenort 24.
Bezirk: Tiegenort, Altendorf, Stobbendorf,Holm, 

Rehwalde, Scharpau, Kalteherberge, 
Grenzdorf A, Grenzdorf B.

14. Landjägereiamt Wernersdorf.
Fernsprecher: Wernersdors 15.
Bezirk: Wernersdorf, Kl. Montau, Pieckel, 

Schönau, Mielenz.
15. Landjägereiamt Zeyer.

Fernsprecher: Einlage 30.
Bezirk: Zeher, Zeyersvorderkampen, Stuba, 

Einlage a. d. N., Neudorf.

8. Schntzpolizeikommandos.
1. Schutzpolizeikommando-Tiegen-of.

Tiegenhof, Elbingerstr. 3. Fernspr.: Tiegenhof 83.
Bezirk: Platenhof, Orlofferselde, Reinland, Rei

merswalde, Petershagen, Pletzendorf, 
Tiegenhagen, Fürstenau, Rosenort, Rücke- 
nau.

2. Schutzpolizeikommando-Kalthof.
Fernsprecher: Kalthos 8.
Bezirk: Kalthos, Dammfelde, Stadtfelde, Kaminke, 

Blumstein.
3. Schutzpolizeikommando-Lietzau.

Fernsprecher: Ließau 37.
Bezirk: Ließau, Damerau, Barendt, Gr. Lichte- 

nau, Kl. Lichtenau.
4. Schutzpolizeikommando-Neuteich.

Neuteich, Friedensmarkt 68. Fernspr.: Neuteich 370.
Bezirk: Brodsack, Eichwalde, Mierau.

Tiegenhof, den 15. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 5.
Personalien.

Der Hofbesitzer Gustav Schroedter in Mierau ist 
als Gemeindevorsteher daselbst gewählt und von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 11. April 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses 

Nr. 6. ---------------
Ausschreibung.

Die Kreisstraßenverwaltung vergibt die Fuhrwerks
und Gespannstellung für das Rechnungsjahr 1930.

Angebote sind bis zum 28. April 1930, norm. 
11 Uhr, an das Kreisbauamt in Tiegenhof einzureichen, 
wo auch nähere Auskunft eingeholt werden kann.

Der Kreisbanrat.
Nr. 7. ---------------

Ausschreibung.
Die im Bereich der Straßenverwaltung des Kreises 

Gr. Werder im Rechnungsjahr 1930 zur Ausführung 
gelangenden.Pflasterarbeiten sollen vergeben werden. Als 
Bewerber um diese Arbeiten kommen nur solche Stein- 
setzmeister in Frage, die im Gebiet des Kreises wohnen 
und die sich ausdrücklich verpflichten, ihren Arbeitern die 
Tariflöhne zu zahlen.

Die Angebote sind aus Blankette einzureichen, die 
im Kreisbauamt Tiegenhof ausgegeben werden.

Oeffnung der eingegangenen Angebote: Montag, 
den 28. April 1930, Form. 11 Uhr, im Kreisbau
amt Tiegenhof.

Der Kreisbanrat.

Lehrberichte 
sür ein- und mehrklassige Schulen 

und

Absentenlisten 
in allen Stärken zu haben bei 

k keob » kioksrt, Ivvatviod, 
Tcl 3V8.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 17 Neuteich, den 24. April 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ---------------
Beseitigung von Ackerdisteln. 

Polizeiverordnung.
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die 

Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (G.S. S. 265) 
und 8 137 des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. 
Juli 1883 (G. S. S. 195) verordne ich unter Zustim
mung des Bezirksausschusses für den Umfang des Re
gierungsbezirks Danzig:

8 1. Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von 
Wiesen, Weideplätzen, Dorfangern, Grenzen, 
Rainen, Triften, Wege- und Waldrändern, 
Gräben, Deich-, Bahn- und Chaussee-Böschup- 
gen sowie von unbenutzt liegenden Grundstücken 
sind verpflichtet, binnen einer von der Kreis
polizeibehörde alljährlich vor der Blütezeit nä
her zu bestimmenden und amtlich bekannt zu 
machenden Frist die daraus wachsenden Acker
disteln durch Ausstechen mit der Wurzel zu 
entfernen oder entfernen zu lassen.

8 2. Zuwiderhandlungen werden auf Grund des 8 
34 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes vom 
1. April 1880 (Ges. S. S. 230) bestraft.

Danzig, den 23. Mai 1905.
Der Regierungspräsident.

Entsprechend der vorstehenden Polizeiverordnung 
ordne ich hiermit an, daß die gemäß 8 1 der Verord
nung Verpflichteten die Entfernung der Ackerdisteln bis 
Ende Juni d. Js. vorzunehmen haben. Die Ortsbehör
den ersuche ich, diese Bekanntmachung ortsüblich be
kanntzugeben.

Die Landjägerei- und Schupobeamten ersuche ich, 
auf ihren Streifen auf die Polizeiverordnung hin
zuweisen und nach Ablauf der gesetzten Frist Zuwider
handlungen bei mir zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 15. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ---------------
Landjägereiamt Marienau.

Die Vertretung des erkrankten Hauptwachtmeisters 
Eltermann in Marienau habe ich bis aus weiteres über
tragen:
a) sür Marienau dem Schutzpolizeikommando-Tiegenhof, 
6) für Kl. Mausdors und Niedau dem Landjägeramt- 

Lupushorst,
e) für Tiege dem Landjägeramt-Ladekopp.

Tiegenhof, den 19. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ---------------
Personalien.

Anstelle des Schöffen, - Arbeiter Gustav Albrecht- 
Tannsee, der sein Amt niedergelegt hat, ist der Arbeiter 
Johannes Schöneberg-Tannsee als Schöffe der Land
gemeinde Tannsee bestätigt worden.

Tiegenhof, den 17. April 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Der Haushaltsvoranschlag des Marienburger Deich- 
verbandes für das Rechnungsjahr 1930/31 liegt in 
den Tagen vom 28. April bis einschließlich 1h. Mai 
d. Js. im Geschäftszimmer des Deichamtes während 
der Dienststunden zur Einsicht der Deichgenossen öffent
lich aus.

Tiegenhof, den 23. April 1930.
Der Deichhauptmann.

F. Döhring.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhaqplungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oefsentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
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Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32, Anmeldeschein,
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32d. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a,Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1, Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest,
Nr. 12. Strafverfolgung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Patzverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2, Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben,

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklasfige Schulen 

und 

Absentenlisten 
in allen Stärken zu haben bei

u r«vk L Modert, Neuteivd,
Tel 308.

Kontobücher 
u. Protokollbücher 

in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 18 Neuteich, den 1. Mai 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ---------------
Impfung.

Das diesjährige Jmpsgeschäft im Kreise Gr. Werder 
wird Herr Kreisassistenzarzt Dr. Klingberg nach dem 
hierunter folgenden Jmpfplan aussühren:

1. Zu den Jmpfterminen haben in Städten die Polizei
verwaltungen, auf dem Lande die Herren Amtsvor
steher, letztere eventl. mit Hilfe der- Herren Ge
meindevorsteher, die Angehörigen mit den Impflin
gen vorzuladen. Die Vordrucke zu den Vorladungen, 
die auf der Rückseite die Verwaltungsvorschristen 
tragen, werde ich den ausführenden Stellen unter 
Beifügung der Erst- und Wiederimpflisten in den 
nächsten Tagen zugehen lassen. Ihnen liegt es ob, 
die Terminsvorlagen auf Grund der Jmpflisten so 
schnell auszufertigen und zuzustellen, daß sie recht
zeitig vor dem Jmpftermin in den Besitz der Ge
stellungspflichtigen gelangen. Nach Erledigung der 
Arbeiten haben die Polizeiverwaltungen und Her
ren Gemeindevorsteher die Jmpflisten im Jmpfter
min rechtzeitig dem Herrn kom. Kreisassistenzarzt 
vorzulegen. Für richtige und pünktliche Erledigung 
der Aufgaben sind die Ortspolizeibehörden verant
wortlich.

2. Die Ortsvorstände der Jmpforte haben für die Her
gabe geeigneter Lokale für die öffentliche Impfung 
und Wiederimpfung zu sorgen und zwar sind dazu 
Helle, heizbare, genügend große Zimmer bereit zu 
stellen, welche vorher gehörig gereinigt und gelüftet, 
bei kühler Witterung auch geheizt sein müssen; fer
ner ist außer dem Operationszimmer noch ein be
sonderer Warteraum zu beschaffen.

Ebenso sind 2 Waschschüsseln mit Wasser, Seife 
und 2 Handtücher im Jmpfraume zur Verfügung des 
Jmpfarztes bereit zu halten.

Ferner sind zum Jmpsgeschäft eine Schreibhilfe 
zu stellen und die nötigen Schreibmaterialien vor
rätig zu halten.

Die nach Aufstellung der Jmpsliste in der Ort
schaft zugezogenen impfpflichtigen Kinder sind von 
dem Ortsvorstande in die Jmpflisten nachträglich 
einzutragen, die inzwischen verzogenen oder ver
storbenen Kinder unter Angabe des neuen Wohn
ortes bezw. Todestages zu streichen.

Sämtliche Ortsvorsteher haben dafür Sorge zu 
tragen, daß alle gestellungspflichtigen Kinder aus 
der Ortschaft, soweit nicht ein gesetzlicher Entschuldi
gungsgrund vorliegt, insbesondere auch die noch 
nicht geimpften Kinder aus älteren Jahrgängen zur 
Impfung erscheinen. Die Impflinge sind so zeitig 
zu bestellen, daß sie vor Beginn des Jmpftermins 
aufgerufcn nnd nach der Jmpsliste geordnet werden 
können. Die Kinder müssen zu den Jmpfterminen 
mit reingewaschenem Körper und reinen Kleidern 
gebracht werden.

3. Die Herren Lehrer an den öffentlichen Schulen sind 
gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß diejeni

gen Zöglinge ihrer Schule, welche während des 
Besuchs der Anstalt wieder impfpflichtig werden, 
dieser Pflicht auch genügen. Die Nichtbefolgung 
dieser Bestimmung zieht eine Geldstrafe nach sich. 
Die Lehrer haben deshalb die betreffenden Schul
kinder rechtzeitig zu ihrer Gestellung in dem Wieder
impfungstermin anzuweisen.

Nach Z 4 der Vorschriften vom 28. Februar 1900 
soll in jedem Jmpfgeschäftstermine ein Vertreter der 
Ortspolizeibehörde des Jmpfstationsortes, sowie ein 
Vertreter jeder beteiligten Ortschaft gegenwärtig sein 
und den Jmpfarzt in seinen Obliegenheiten unter
stützen, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung 
sorgen.

Zu jedem Termin, in welchem die Wiederimpflinge 
zur Impfung oder zur Nachschau kommen, hat ein 
Lehrer der betreffenden Schule anwesend zu sein, 
der im Einvernehmen mit dem Jmpsarzte und dem 
Vertreter der Ortspolizeibehörde für die Aufrecht
erhaltung der Ordnung unter den Schulkindern zu 
sorgen hat. Die Herren Amtsvorsteher, sowie die 
Herren Gemeindevorsteher fordere ich auf, die Jmpf
geschäftstermine entweder persönlich oder durch ihre 
gesetzlichen Stellvertreter wahrzunehmen und jedes
mal bis zum Schluß des Geschäfts anwesend zu blei
ben.

Ebenso fordere ich die Herren Lehrer bezw. die 
ersten Lehrer an den Schulen im Kreise auf, den 
Wiederimpfungsterminen für ihre Schulen beizu- 
wohnen.

Die Ortsvorsteher und die Lehrer ersuche ich 
ferner, dafür zu sorgen, daß die Gestellungspflichti
gen die Vorladung, welche den Vor- und Zunamen, 
Geburtstag und Wohnort des Impflings, sowie die 
Nummer der Jmpsliste der Wiederimpfliste enthalten 
muß, zum Jmpftermin mitbringen.

Die Ortspolizeibehörden haben dem Jmpsarzte 
sofort davon Mitteilung zu machen, wenn in einem 
Orte ansteckende Krankheiten wie Scharlach, Masern, 
Diphteritis, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige 
Entzündung in größerem Umfange herrschen, damit 
alsdann die Impfung für die Orte ausgesetzt wird.

Aus einem Hause, in welchem zur Jmpfzeit eine 
der genannten ansteckenden Krankheiten herrscht, dür
fen Kinder zum öfsentlichenJmpftermin nicht gebracht 
werden, die Impfung und die Nachschau an Kin
dern aus solchen Häusern muß getrennt von übrigen 
Impflingen vorgenommen werden. Ebenso darf die 
öffentliche Impfung oder Nachschau nicht in einem 
Hause vorgenommen werden, in welchem ansteckende 
Krankheit herrscht.

Jmpfplan 1930.
Die Nachschau findet in der Regel am selben 

Tage der folgenden Woche in demselben Lokal zur 
selben Zeit, wie der Jmpftermin statt, falls nicht im 
Jmpftermin etwas Anderes bekannt gegeben wird. 
Jeder Impfling kann in dem für ihn am bequemsten 
erreichbaren Jmpflokal vorgestellt werden, wenn auch 
nach seiner Gemeindezugehörigkeit eigentlich ein an
derer Jmpfort für ihn zuständig wäre.
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Tag und Stunde 
der Impfung

Impfstation und 
Jmpslokal

Ortschaften, aus denen die 
Impflinge und Wieder- 

impfliuge vorzustellen sind

Donnerstag, 9 vm.
15. 5. 30

9,20 vm. 
Nachschau:
22. 5. 30 10,45 vm.

11,30 vm.

12.30 vm.

14 Nm.

15 Nm.

16 Nm.
17 Nm.

Kalthof, kathol. 
Schule 
ebendort

Schönau, Schule

Wernersdorf, 
Gasthaus Dau 
pieckel, Gast
haus Bogdam 
Gr. Montau, 
Gasthaus Schüle 
Kunzendorf, 
Gasthaus Mol- 
lenhauer 
Gnojau, Gasth. 
Altmüusterberg, 
Schule

wiederimpflinge: Damm
felde, Stadtfelde, Kalthof. 
Erstimpflinge: Dammfelde, 
Stadtfelde, Kalthof 
Schönau

Wernersdorf

pieckel

Gr. und Kl. Montau

Kunzendorf, Altweichsel, 
Biesterfelde, Adl. Renkau

Gnojau, Simonsdorf 
Altmünsterberg, Mielenz

Freitag, 14,30 Nm.
16. Mai 30 

15 Nm.
Nachschau:
23. Mai 30 15,30 Nm.

15,45 Nm.
16 Nm.

16,30 Nm.

Neuteich, Volks
schule 
ebendort 

ebendort

ebendort 
ebendort

ebendort

Erstimpflinge: Brüske,
Mierau, Neuteichsdorf 
Erstimpflinge: Leske, 
Tralau, Trampenau 
wiederinrpflinge: Brüske, 
Leske, Mierau, Tralau, 
Trampenau, Neuteichsdorf 
wiederinrpflinge: Neuteich 
Erstimpflinge: Neuteich 
Nr. 1—so 
Nr. 5l bis Schluß

Sonnabend, 14,15 Nm. 
17. Mai 30 14,45 Nm.
Nachschau: 15,15 Nm. 

24. 5.30
16 Nm.

16.45 Nm.

Damerau, Schule 
Barendt, Gasth. 
palschau, Gast
haus Kuranski 
Neukirch, Gast
haus Reich 
Schönhorst, 
Gasthaus Pauls

Damerau
Barendt
palschau, pordenau

Neukirch, prangenau, 
Neuteichsrhinterfeld
Schönhorst

Montag, 12 vm.
19. Mai 30 13 Nm.

Nachschau:
26. Mai 30 13,45 Nm.

Ließau, Schule 
Gr. Lichtenau, 
Gasth. Schmidt

ebendort

Ließau
Erstimpflinge: parschau, 
Altenau, Trappenfelde, 
Gr. und Kl. Lichtenau 
wiederinrpflinger obige 
Ortschaften

Dienstag, 13,30 Nm.
20. 5. 30
Nachschau: 14,15 Nm
27. 5. 30

15 Nm.

16 Nm.

Neuteicherwalde, 
Gasth. Schulz 
Altes Schloß

Brunan, Gast
haus Albrecht 
Fürstenwer der, 
Gasthaus

Reimerswalde, Neuteicher- 
walde
Altebabke, Scharpau, Reh
walde, Küchwerder, 
Beiershorst, Vogtei 
Brunau, Jankendorf

Fürstenwerder

Mittwoch, 10 vm.
28. 5. 30
Nachschau: 11,15 vm.
4. 6. 30

12 vm.

12,30 vm.

13,15 Nm.
13.30 Nm.

Tannsee, 
Gasthaus Dau 
Gr. Lesewitz, 
Gasth. Steffens 
Blumstein, 
Schule 
Schadwalde, 
Schule 
warnau, Schule 
Heubuden, Schule

Tannsee, Eichwalde, Lin- 
denau, Wiedau, Brodsack 
Jrrgang, Tragheim, 
Gr. und Kl. Lesewitz 
Kaminke, Blumstein

Herrenhagen, Schadwalde 

warnau
Heubuden

Kopf wie vor.

Freitag, 13,30 Nm.
30. 5. 30
Nachschau: 14 Nm.
6. 6. 30

14,30 Nm.

Neustädterwald, 
Bockskrug 
Keitlau, 
Gasthaus Kaule 
Jungfer, Gasth. 
Krzemnitzki

Neustädterwald

Walldorf, Neulanghorst, 
Kl. Mausdorferweide 
Zeyersvorderkampen, Keit. 
lau, Neudorf, Jungfer

Montaa, 13,30 Nm.
16. 6. '30
Nachschau: 14,15 Nm.
23. 6. 30

15 Nm.
16 Nm.

16,39 Nm.
17 Nm.

Petershagen, 
Gasth. Ruschau 
Tiegenhagen, 
Gasthaus Warm 
Tiegenort, Schule 
Stobbendorf, 
Schule 
Holm 
Grenzdorf, 
Gasth. Kinski

Petershagen, platenhof, 
Reinland, pletzendorf 
Tiegenhagen

Tiegenort, Kalteherberge 
Stobbendorf, Altendorf

Holm
Grenzdorf A und B

Dienstag, 9 vm.
17. 6. 30
Nachschau!
24. 6. 30 9,15 vm.

9,30 vm.
10 vm.

11 vm.

Tiegenhof, Turn
halle des Real
gymnasiums 
ebendort 
ebendort 
ebendort

ebendort

Realgymnasium

Höhere Mädchenschule 
Volksschule
Erstimpflinge: Tiegenho 
Nr. i—so
dto. Nr. 51 bis Schluß

Dienstaa, 15,30 Nm. 
17. 6. 30.

16,15 Nm.

16,45 Nm.

17,30 Nm.

Marienau, 
Gasth. Jungius 
Tiege, Gasthaus 
Trzinski 
Ladekopp, 
Gasth. wiebe 
Orloff, Gasthaus

Marienau

Tiege

Neunhuben, Ladekopp

pietzkendorf, Orlofferfelde, 
Orloff

Mittwoch, 15 Nm.
18. 6. 30
Nachschau:
25. 6. 30 15,30 Nm.

16 Nm.
17 Nm.

Neumünsterberg, 
Gasth. Sprung

Schöneberg, 
Gasth. Karsten 
ebendort 
Schönsee, Gasth. 
Taatz

Bärwalde, Barenhof, 
vierzehuhuben, Neu
münsterberg 
wiederimpflinge: Schöne- 
berg
Erstimpflinge: Schöneberg 
Schönsee

Freitag, 14,30 Nm.
20. 6. 30
Nachschau: 15 Nm.
27. 6. 30

16 Nm.

17 Nm.

18,30 Nm.

Rückenau, Gasth. 
Strachowitz 
Kl. Mausdorf, 
Schulej 
Gr. Mausdorf, 
Schule 
Lupushorst, 
Gasthaus 
Halbstadt, Schule

Rückenau

Kl. Mausdorf

Gr. Mausdorf

Horsterbusch, wiedau, Lu
pushorst
Halbstadt

Sonnabend, 13 Nm.
21. 6. 30 13,30 Nm
Nachschau:
28. 6. 30 14,15 Nm.

15 Nm.
16 Nm.

17 Nm.

Fürstenau, Schule 
Lakendorf, 
Gasth. Löschke 
Oberlakendorf, 
Schule 
Einlage, Gasth. 
Zeyer, Gasth. 
Lngelhardt 
Hakendorf, 
Schule

Fürstenau
Unterlakendorf, Rosenort

Oberlakendorf, Krebsfelde

Einlage
Stuba, Zeyer

Wolfsdorf, Hakendorf

Tiegenhof, den 22. April <yso.

Der Landrat.

Nr. 2.
Behandlung von Kreuzotterbissen.

Für die Behandlung von Kreuzotterbissen kommt, 
abgesehen von örtlichen Maßnahmen (sofortiges Ab
binden des gebissenen Gliedes, Aussaugen der Biß
wunde, Waschen der Bißwunde mit Chlorkalklösung 
oder mit Lösung von übermangansaurem Kali) als 
wirksamstes Heilmittel das antitoxische Schlangengift- 
serum in Betracht. Die Wirkung des Serums ist um so 
besser, je früher es verabfolgt wird, doch läßt sich auch 
noch nach mehreren Stunden bis zu einem Tage eine 
gewisse Heilwirkung des Serums feststellen. Die Ver
wendbarkeitsdauer beträgt etwa 4 Jahre.

Das vom Senat Abt. für Soziales und Gesundheits
wesen für diesen Zweck beschaffte Serum wird in der 
Apotheke des Städtischen Krankenhauses in Danzig 

aufbewahrt und kann im Bedarfsfälle dort in Empfang 
genommen werden. Die Selbstkosten pro Dosis von 4,10 
G. sind an die Gesundheitsverwaltung zu erstatten.

Ich ersuche die Herren Ortsvorsteher, Vorstehendes 
in ortsüblicher Weise zur allgemeinen Kenntnis zu 
bringen unter Hinweis daraus, daß es sich empfiehlt, 
von Kreuzottern gebissene Personen nach Anwendung 
der oben genannten Maßnahmen unverzüglich den 
Krankenhäusern zuzuführen.

Ferner ersuche ich die Herren Schulleiter, in den 
Schulen auf die Gefährlichkeit der Kreuzotterbisse so
wie auf ihre Behandlung in geeigneter Weise hinzu
weisen.

Tiegenhof, den 23. April 1S30.

Der Landrat.
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3 Hengstkörung.
Für das Jahr 4950 sind außer den im Kreisblatt Nr. 7 bekanntgegebenen Hengsten die nachstehenden Hengste angekört: 

I. durch die Körkommission der Abt. Danzig der Stutbuchgesellschaft für Warmblut Trakehner Abstammung.

Lsd 
Nr. Name Farbe Geburtsort Jahr Größe Abstammung Name u. Wohnort des Besitzers Deckstation

Deck
geld 
GVater Mutter

1 Alarich B. Schadwalde 1913 Lharm» Schwarzamsel Alinge-Schadwalde Scbadwalde 16,—
2 Anfechter F. Petershagen 1920 Anführer Krabbe Genossenschaft Eichwalde Schroedter- Eichwalde 18,—
Ä Anicius D.F. Fürstenau 1915 Anführer vesta Tornier-Tragheim Tragheim 18 —

4 Anmarsch F- Tragheim 1909 Angreifer Krimhild Danziger Stutbuchgesellschaft v. Riesen-Irrgang 18,
5 Anwalt F. Ließau 1917 Anariff Hella R. Thiemer-Gr» Lesewitz Gr'. Lesewitz 16,—

6 Ariel F. Ostpr. 1919 Alltag Skat Genoffens chaft-Schönsee Woelcke-Schönsee 19,-
7 Lasanova R. Ostpr. 1921 Heros Typreffe Llaaffen-Neuteichsdorf Neuteichsdorf 18,—
8 Lato Golds. Schmerblock 1918 Larabiner Elfe Pirl-Barendt Barendt 18,—

9 Lohinor F. Tragheim 1914 Haidesohn Tornelia Bachmann-Ließau Ließau 16,—
w Lbro F. Trutenau 1926 Flotillenchef Elfe L. Schülke-Tralau Tralau 16,—

n Exakt F. Ostpr. 1912 Excellsior Arche Bachmann-Ließau Ließau 16 —
12 Ernlinister F. Ostpr. 1914 Excellsior Luftkreis Genossenschaft-Eichwalde Schrödter-Eichwalde 16,—
13 Falksohn F- Orloff 1919 Falftaff Scheni Gebr. Bergthold-Orloff Orloff 16,—

14 Hasdrubal F- Bröske 1926 Haderlump ^enia Klempnaner-Bröske Bröske 16,—
13 Hasso F. Ostpr. 1912 Hagel Orla Danziger Stutbuchgesellschaft Karsten-Wernersdorf 18,-
16 Heimdal F Ostpr. 1909 Dohna Heimweh Danziger Stutbuchgesellschaft Flindt-Barendt 16,—
17 Irrläufer F. Tragheim 1917 Anarch Ironie Bielfeldt-Tannsee Tannsee 16,—
18 Meinhardt F- Ostpr. 1919 Minnesieg Eldine Genoffenschaft-Schönsee Woelcke-Schönsee 18,—

19 Nordstern F. Blumstein 1925 Tänzer Edelwild Elaaffen-Blumstein Blumstein 18 —
20 Odeur F. Beberbeck 1914 Lichtenstein Omphale Mierau-Altmünsterberg Altmünsterberg 18 —
21 parmenio F. Ostpr. 1917 Paris St. v. Gastfreund Warkentin-Gnojau Gnojau 16,—
22 pedrow F- Ostpr. 1918 pommery Hertha Genossenschaft-Fürstenwerder Franzen-Fürstenwerd. 18,—
2Z Porter F. Twkehnen 1909 Red prince polacsa Zimmermann--Tragheim Tragheim 18 —
24 Recke F. Ostpr. 1920 SkuldLs Rinade Max Tornier-Tragheim Tragheim 16 —
25 Remus F. Ostpr. 1911 Renrus-Kerl XX Danziger Stutbuchgesellschaft Ä. Tornier-Trampenau 16,-
26 Satansbub B. Trat. 1907 perfectionist Salondame Danziger Stutbuchgesellschaft Bielfeldt-Tannsee 18,—
27 Sebaldus Dbr. Ostpr. 1913 vasco Stipringa Reddigsche Lrben-Iungfer Jungfer 18,—
28 Schildträger F- Ostpr. 1920 Donar Autorität Warkentin-Schönau Schönau IS
29 Skatbube B. Gr. Zünder 1922 Skatspieler Elfe MLkelburger-Gr. Lichtenau Gr. Lichtenau IS,-
30 Sonnenadler v.°5. Petershagen 1921 Sonnenvogel Krabbe Schulz-Petershagen Petershagen 16,—
51 Un^ar F- Beberbeck 1915 Lichtenstein Ungarin Ida Wiebe-Gr. Lesewitz Gr. Lesewitz IS
32 Witzbold F- Westpr. 1910 Wendeltn Leres Danziger Stutbuchgesellschaft Klempnauer-Brüske IS,—

2. Durch die Körkommission des Danziger Stutbuchs für schwere Arbeitspferde:

Lfd.
Nr. Name und Nr. Farbe und Abzeichen Alter Name und Wohnort des 

Besitzers Deckstation Deckgeld 
G

1 Gourmand I 944 vk. F. Bl. Ul. l. w. Fl., r. h. F. 
innen w.

1. 7. 1923 p. Regier-Schönau Schönau 20,—

2 Wandersmann 704/47 F., Bl. Schn. Ul. w. l. h. 
gest. w. Fl. l. a. Bauch

15. 5. 1921 Alb. Friedrich-Gr. Lichtenau Gr. Lichtenau 20,—

3 Nachtwandler 709/48 F. unr. zu den Augeu ein
geschobene Bl. w. Fl. a. Ul.
l. h. unregelm. w.

24. 3. 1920 Emil Epp-Kl. Lichtenau Kl. Lichtenau 20,-

4 Nordstern 53 D Rappe kl. St., r. h. Kr. w. 7. 4. 1923 Ferd. Preiskorn-Linlage Einlage 20,—
5 Udo 701/42 F. durchg. Bl., mel. M. u. 

Schw.
19. 5. 1921 Hengsthaltungs-Gen. - Lindenau Bruno Flindt-Lindenau 20,—

6 Leonidas F. durchg. Bl. h. M. u. Schw. 14. 2. 1925 Bergthold-Orlofferfelde Grlofferfelde " 20,—
7 Heerführer 706 vk./49 F, Bl. 15. 4. 1922 Soenke-Simonsdorf Simonsdorf 20,-
8 Troubadour 945 vk. D. 3 Lehms., St. Schnch. 7. 5. 1916 Flindt-Gertzen-Gr. Mausdorf Gr. Mausdorf 20,—
9 Lonsul 699/50 F-, Bl. 23. 3. 1922 Walter Flindt-Barendt Barendt 20 —

10 Talismann von Bühkte 
695/27

D.—F. St., Schn. h. bd. F. w. 15. 4. 1920 Ioh. Penner-Rückenau Rückenau 20,—

11 Achilles 708 vk./4 B. längl. st. 5. 3.Z19I9 w. Bielfeldt-Mielenz Mielenz 20,—
12 Herold 696/25

3. Dur
F. St.

ch die Körkommission des P1
10. 4. 1919 

ferdezuchtverbandes
Penner-Ließau 
für starkes Warmblut im Frei

Ließau 
taat Danzig

20,—

Die Ortspolizeibehörden, die Herren Landjägerei- und Schuxobeamten des Kreises ersuche ich, weiterhin streng zu überwachen, daß zum

^L
fd

.N
rj

Name und Nr. Farbe und 
Abzeichen

Alter 
Jahre

Größe 
cm

Abstan 
Vater

mnung
Mutter

Name und Wohnort des 
Besitzers Deckstation Deckgeld 

G.

1 Manfred 524 Fuchs 9 159 Manteufel 1403 
(5t2)

Frohsinn 10101 Penner-Wernersdorf Wernersdorf 20,—

2 Sigwart 5n braun 11 166 Sachs 2454 Imposante II 
15917

Friesen-Biesterfelde Biesterfelde 20,—

3 Humboldt 56 t Rappe 11 162 Humor Grete Penner-Altenau Altenau 20,—
4 Rudolf 519 Fuchs 11 174 Gerd Oldb. Stb. 

2558
Llvira Oldb.
Stb. 18154

Volkmann-Damerau Damerau 20,—

5 Aufmarsch 555 braun 7 161 Allah Kleeblatt U 
10785

Dr. Tornier-Trampenau Trampenau 20-

6 Granit braun 9 162 Grumbach II 
(452

Oberin I 14532 Wiebe-Bröske Bröske 20-

7 Prinzregent 54z braun 9 160 Prinz 509 Dore Henniges-Parschau parschau 20 —
8 Landsmann 533 Fuchs 5 160 Landgraf 1251 Barouet 5928 Neufeld-Gr. Lesewitz Gr. Lesewitz 20,—
9 Aerwin 549 braun 11 158 Aerxes 111 1398 Wilhelmine I 

11929
Fröse-Schünhorst Schönhorst 20-

10 Landoogt 53t Fuchs 10 162 Landsmann 533 Ostfr. Stute van Riesen-Rosenort Rosenort 20,—
11 Landstürmer 546 Fuchs 8 159 Landsmann

(1432) Nr. 533
Nanta 10091 Schmidt-Stuba Stuba 20,—

12 Liebling 553 Fuchs 12 164 Lucas (Ostfr.) Lora (westpr. 
Stute!

Vollerthun-Fürsteuau Fürstenau 20,-

13 Goldjünge 559 Fuchs 7 158 Griffon 1479 Siwenda 9813 Epp-Vierzehnhuben vierzehnhubeu 20,—
14 Gründer 532 dunkelbraun 9 161 Grumbach II 

Ostfr. 1452
Ingrid I 9706 Andres-Fürstenwerder Fürstenwerder 20,—

15 Greif 558 Fuchs 7 155 Griffon 1479 Locke 1873 Foth-Grenzdorf B. Grenzdorf B 20 —
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Nr. 4.
UntersuchungsterminefürWandergewerbe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat Mai folgende 
Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 5. Mai 1930, 9 Uhr vor

mittags, vor der Wohnung des Regierungs- und 
Veterinärrats.

Simonsdorf: Montag, den 12. Mai 1930, mittags 
1,25 Uhr, vor dem Bahnhof.

Neuteich: Freitag, den 23. Mai 1930, mittags 1 Uhr, 
vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekantntgabe.

Tiegenhof, den 23. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ---------------
Aufenthaltsermittelung.

Der minderjährige Heinz Liek, geboren am 8. Oktober 
1911, ist am 13. April 1930 in die Erziehungsanstalt 
Tempelburg bei Danzig-Schidlitz zurückgekehrt. Damit 
hat die Bekanntmachung vom 27. März 1930, ver
öffentlicht im Kreisblatt Nr. 14, Ziffer 4, ihre Erledi
gung gefunden.

Tiegenhof, den 22. April 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjngendamt.
Nr. 5a. ---------------

Dienststunden.
Die Geschäftsstunden zur Abfertigung des Publikums 

sind für alle im Kreishause untergebrachten Dienst
stellen ab Montag, den 5. Mai d. Is. von 8 Uhr früh 
bis 1 Uhr mittags und außer am Sonnabend von 
3 bis 5 Uhr nachmittags festgesetzt.

Tiegenhos, den 29. April 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr. 6. ---------------
Auszeichnung für langjährige treugeleistete 

Dienste in der Landwirtschaft
Die nachgenannten landw. Arbeitnehmer sind vom 

Senat der Freien Stadt Danzig für langjährige, vor
wurfsfreie und ununterbrochene Dienstzeit mit Urkunde 
und Medaille ausgezeichnet worden.

Des Arbeitnehmers Arbeitgeb. Dienst Medaillen
vor- u. Zuname 1 Stand 1 Wohnort jähre

Bronz.I Silber

Johann Heinrichs Hofm. u. Lakendorf I-Albrechts 36 — l
Maschi- Nachfolger
nenführ. Kl.Mausd.

Peter Solomon Arbeiter Rehwalde H.Llaasseu 28 —
Johann Reinhold Arbeiter Gr.Montan I.Maekelbur. 26 l —
Martin Auschewski' Arbeiter

Tannsee
// 25 —

Johann Rlingenberg Jnstm. F. Döhring 25 l —
Friedrich Barwig Hofm. Fiirstenau G. Henkis 25 l —
Friedrich Janz Arbeiter Damerau V. Volkmann 25 —
Hermann Rehberg Dexut. Gr Lesewitz ). vyck 25 —

Tiegenhof, den 23. April 1930.
k Der Lanbrat als Borsitzeuber bes Kreisansschusses.
Nr. 7. ------ -----------

Trichinenschaubezirk Tiegenort.
Nachdem der Architekt Robert Millrath in Tiegenort 

sein Amt als Trichinenschauer niedergelegt hat, habe 
ich die Ausübung der Trichinenschau in dem Bezirk 
Tiegenort, bestehend aus den Ortschaften Tiegenort, 
Holm, Kalteherberge, Scharpau und Rehwalde, dem 
Trichinenschauer Siedenbiedel in Tiegenhagen vertre
tungsweise übertragen.

Bewerbungen um die frei gewordene Stelle sind 
unter Beifügung eines selbstgeschriebenen Lebenslauses

Druck und Verlag von R. Pech L W. 

und eines polizeilichen Führungszeugnisses durch die 
Hand des Herrn Amtsvorstehers in Tiegenort bis zum 
10. Mai d. Is. mir einzureichen. Der Bewerber muß 
das 21. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 
14 Tage lang an einem regelmäßigen theoretischen und 
praktischen Unterricht in der Trichinen- und Finnen
schau aus einem öffentlichen Schlachthof unter Leitung 
eines die Fleischbeschau dort amtlich ausübenden Tier
arztes mit Erfolg teilnehmen. Hiernach hat er sich ei
ner Prüfung zu unterziehen.

Tiegenhof, den .26. April 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 8. ---------------
Personalien.

Der Hofbesitzer Willy Werner-Neunhuben ist als 
Gemeindevorsteher dortselbst gewählt und von mir be
stätigt worden.

Tiegenhof, den 14. April 1930.
Der Lanbrat als Vorsitzender bes Kreisansschusses.

Nr. 9. ---------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande der 
Käserei Fürstenau, Inhaber L. Krieg-Tiegenhof ist er
loschen.

Tiegenhof, den 23. April 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 10. ---------------
Ausschreibung.

Das 2. Los der Malerarbeiten im Kinderwalder
holungsheim des Kreises Großes Werder wird hiermit 
öffentlich unter den Malermeistern des Kreises ausge
schrieben. Verdingungsunterlagen sind im Kreishaus, 
Zimmer 10 gegen eine Schreibgebühr von 1,50 G. zu 
haben. Oeffnung der Angebote am Montag, den 5. 
Mai 1930, 11 Uhr vorm. in Tiegenhof, Kreishaus 
(Zimmer 10).

Tiegenhof, den 24. April 1930.
Das Kreisbauamt.

Bekanntmachung.
Zu der Wahl eines Schlichtungsansschuffes für 

das Maler-, Lackierer- und Glasergewerbe Tiegen
hof werden alle Gehilfen und Gesellen, welche zum 
Innungsbezirk gehören, für
Sonntag, den 4. Mai, vormittags 11 Uhr 
ins Hotel Werderhos Tiegenhof geladen.

Der Vorstand
der Maler-, Lackierer- und Glaser-Innung 

Tiegenhof.

Lehrberiehte 
für ein- und mehrklassige Schulen 

und

Absentenlisten 
in allen Stärken zu haben bei 

n. keok L Nivdort, Uentvtvd, 
Tel 308.

ert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich i,3v Vanziger Gulden.

Nr. 19 Neuteich, -en 8. Mai 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Instandsetzung der Gemeindewege.

Die Wegepolizeibehörden (Amtsvorsteher) des Krei
ses ersuche ich zu veranlassen, daß die öffentlichen Wege 
und Schulsteige vorschriftsmäßig instandgesetzt werden. 
Die zur Wegebesserung Verpflichteten sind insbesondere 
zur Planierung und Abrundung der Wege, Ausräu
mung der Seitengräben, Ergänzung der Baumpflanzun
gen und Ausbesserung der Wegweiser schleunigst anzu- 
halten. Im Säumnissalle ist mit den gesetzlichen 
Zwangsmitteln Vorzugehen.

Tiegenhof, den 30. April 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------

Schulpflichtige taubstumme Kinder.
Die Erledigung meiner Kreisblattverfügung vom 12. 

d. Mts. — Kreisblatt Nr. 16. — betr. Einreichung 
einer Nachweisung über die in der Gemeinde vorhan
denen taubstummen schulpflichtigen Kinder wird hier
mit in Erinnerung gebracht.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Tiegenhof, den 29. April 1930.

Der Landrat.
Nr. 3. ------------------

Beschluß.
Der Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel- und 

Fasanenhähne wird für das Jahr 1930 aus den 18. 
Mai festgesetzt.

Danzig, den 24. April 1930.
Das Berwaltungsgericht I. Kammer.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 2. Mai 1930.

Der Landrat.
Nr. 4. ------------------

Beschluß.
Die Schonzeit für Rehböcke endet in diesem Jahre 

mit Ablauf des 29. Mai 1930.
Danzig, den 3. April 1930.

Das Berwaltungsgericht I. Kammer.
Veröffentlicht.

Tiegenhof, den 2. Mai 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Personalien

1. In den Schulvorstand sind als Familienväter ge
wählt und für dieses Amt von mir bestätigt worden: 
a) für die Schule in Kl. Montan

Landwirt Friedrich Kühn - Kl. Montau,
Bühnenarbeiter August Nawrotzki - Kl. Montau, 

d) für die Schule in Niedau
der Hofbesitzer Hermann Reimer - Niedau.

2. Zum Schulkassenrendanten der Schule in Kl. Montau 
ist der Hofbesitzer Max Frowerk - Kl. Montau ge
wählt und bestätigt worden.

Tiegenhof, den 28. April 1930.
Der Landrat.

Nr. 6.
Obstbau.

Am Montag, den 12. Mai 1930, nachm. 4.30 Uhr 
hält der Gartenbaudirektor der Landwirtschaftskammer 
für Ostpreußen, Geyer aus Marienwerder im Deutschen 
Hause, Tiegenhof einen Vortrag über:

„Der Obstbau unter besonderer Berücksichtigung 
des Kreises Gr. Werder".

Der Eintritt ist frei.
Ich weise die Kreiseingesessenen auf diesen Vortrag 

empfehlend hin.
Tiegenhof, den 8. Mai 1930.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Die Gemeindevorstände des hiesigen Amtsbezirks 
werden hierdurch ersucht, die summarischen Mutterrollen 
zur Berichtigung dem Katasteramt Tiegenhof einzu- 
senden.

Tiegenhof, den 2. Mai 1930.
Katasteramt.

Bekanntmachung.
Die Pächter der Außendeichländereien an der Weich

sel werden erneut darauf hingewiesen, daß vor dem 
Viehauftrieb die Pachtflächen gegen die Quellstreifsn 
des Deiches, die Traversen und die Uferschutzstreifen 
sorgfältig abzuzäunen sind. Die Pfähle sollen in der 
Regel in keinem höheren Abstande wie 3Vz bis 4 
Meter voneinander stehen. Zwischen den Pfählen sind 
mindestens 3 Drähte zu ziehen. Wird das Außen- 
deichland als Fahrweg benutzt, so sind die Zäune erst 
in doppelter Fahrwegbreite von dem Quellstreifen ent
fernt zu setzen und es ist durch Wechseln der Gleisspur 
strengstens darauf zu achten, daß eine Beschädigung 
der Grasnarbe nicht eintritt. Von Zuwiderhandelnden 
wird die nach dem Pachtvertrag zulässige Konventional
strafe erhoben und ihnen der Pachtvertrag gekündigt 
werden.

Danzig, den 22. April 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Landw. und Domänenverwaltnng.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklassige Schulen 

und 

Absentenlisten 
in allen Stärken zu haben bei 

N. kvvk L kioksrt, Iveateiod, 
Tel S08.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,3v Danziaer Gulden.

Nr. 20 Neuteich, den 15. Mai 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------------------
Kreisfeuerwehrv erband.

Zu der diesjährigen Hauptversammlung des Kreis
feuerwehrverbandes lade ich die Verbandsmitglieder 
auf

Mittwoch, den 28. Mai 1S3», nachmittags 3 Nhr 
in das Gasthans Perlewitz in Schöneberg 

ergebenst ein.
Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht und Rechnungslegung.
2. Beitragsfestsetzung für das laufende Geschäftsjahr.
3. Bewilligung von Beihilfen.
4. Verschiedenes.

Die dem Kreisfeuerwehrverbande angeschlossenen Ge
meinden werden mit der Bitte um zahlreiches Erschei
nen eingeladen. Gemäß! Z 6 letzter Absatz der Satzungen 
ist jede Gemeinde berechtigt, einen Abgeordneten zur 
Hauptversammlung zu entsenden.

Tiegenhof, den 13. Mai 1930.
Der Landrat

als Vorsitzender des Kreisfenerwehrverbandes.
Nr. 1a. ------------------

Ladenschluß auf dem Lande.
Der Senat hat am 2. 5. d. Js. folgenden Beschluß 

gefaßt:
Auf Grund des Gesetzes vom 16. Juli 1923 (G.Bl. 

S. 776), abgeändert durch Gesetz vom 25. September 
1295 (Ges.Bl.S. 255), betreffend einheitliche Durch
führung des 6-Uhr-Ladenschlusses wird in der Zeit vom 

1S. Juli bis 1. Oktober
am Mittwoch und Sonnabend jeder Woche

die Verkaufszeit der offenen Verkaufsstellen in den 
ländlichen Gemeinden bis 19 Uhr gestattet.

Durch den späteren Ladenschluß darf jedoch die 8- 
stündige Arbeitszeit der in den Verkaufsstellen be
schäftigten Angestellten und Arbeiter nicht verlängert 
werden.

Diese Verordnung erstreckt sich nicht auf Gemeinde
bezirke mit staatlicher Polizeiverwaltung.

Danzig, den 2. Mai 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

gez. Dr. Sahm gez. Arczynski.
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um,ortsübliche 

Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 9. Mai 1930.

Der Landrat.
Nr. 2. ------------------

Wohnungsbauabgabe.
Die mit der Einreichung der Endabrechnung über 

Wohnungsbauabgabe für das Rechnungsjahr 1929 säu
migen Herren Gemeindevorsteher werden nochmals er
sucht, die Abrechnung sowie die Hebeliste spätestens bis 
zum 23. d. Mts. an den Kreisausschuß einzureichen und 
mit gleicher Frist den aus der Abrechnung sich erge 
benden Betrag an die hiesige Kreiskommunalkasse ab- 
zuführen.

Tiegenhof, den 4. Mai 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder.

Nr. 3.
Amtsbezirk Marienau.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der 
Hofbesitzer Wilhelm Friesen in Rückenau aus eine wei
tere 6jährige Amtsdauer, und zwar vom 10. 5. 1930 
bis 9. 5. 1936 einschl., zum stellvertretenden Amts
vorsteher des Amtsbezirks Marienau wiederernannt 
worden.

Tiegenhof, den 7. Mai 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 4. ------------------
Grundwechselsteueranteile.

An Grundwechselsteueranteilen für das Vierteljahr Ianuar/März 
lyzo stehen den Gemeinden die in der nachfolgenden Zusammen
stellung aufgeführten Beträge zu. Die Anteile sind in der aus der 
Zusammenstellung ersichtlichen Höhe diesseits einbehalten bezw. auf 
Gemeindekonto überwiesen worden.

Ich ersuche um ordnungsmäßige verbuchung der Beträge.

Gemeinde- Auf Auf Ge.
Name der Ortschaft anteil Rreissteuern 

verrechnet
meindekon- 
to iiberw.

G § p G ! p <s ! l>
1 2 3 4 5

1 Altendorf 67 50 67 50
2 Altweichsel 135 — 135 —
3 Bärwalde 32 62 32 62
4 Bröske 514 16 514 16
5 Linlage 1800 — 1800 —
6 Fürstenau 270 — 270 —
7 Grenzdorf B. 4 50 4 50
8 Halbstadt 270 — 270 —
9 Heubuden 4 84 4 84

10 Horsterbusch 62 33 62 33
11 Jrrgang 270 — 270 —
12 Inngfer 857 12 857 12
13 Reitlan 13 10 13 10
14 Lakendorf 332 60 332 60
15 Gr. Lichtenau 2119 50 2119 50
16 Lindenau 45 — 45 —
17 Marienau 1879 43» 1879 43
18 Al. Mausdorf 1057 50 1057 50
19 Mierau 1232 44 1232 44
20 Gr. Montau 83 25 83 25
21 Neulanghorst 85 50 85 50
22 Neumünsterberg 334 24 334 24
23 Neustädterwald 24 75 24 75
24 Neuteicherhinterfeld 539 29 539 29
25 Neuteichsdors 705 94 705 94
26 Neuteicherwalde 600 41 600 41
27 Niedau 832 50 832 50
28 Orloff 653 28 653 28
29 Petershagen 432 — 432 —
30 Prangenau 337 50 337 50
31 Schadwalde 540 — 540 —
32 Scharpau 7 88 7 88
33 Schöneberg 913 50 913 50
34 Schönsee 1202 62 1202 62
35 Schönau 3097 28 2094 96 1002 32
36 Simonsdorf 526 95 526 95
37 Stobbendorf 75 37 75 37
38 Stuba 81 77 81 77
39 Tiege 648 18 648 18
40 Tiegenhagen 270 — 270 —
41 Tiegenort 378 54 378 54
42 warnau 1080 — 1080 —
43 Wernersdorf 751 95 751 95
44 Ieyer 584 62 584 62
45 Zeyersvorderkampen 290 02 290 02 

I
Tiegenhof, den io. Mai 1920.

Der Vorsitzende des Kreisansschusses.
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Nr 5 Steueranteile der Gemeinden.
An Steueranteilen für die Gemeinden find seitens der Freistadtsteuerkaffe die in der Spalte 3 aufgeführten Beträge überwiesen worden. 

Die Anteile sind in der aus den Spalten 5—7 ersichtlichen Höhe diesseits eingehalten worden. Die auf Gemeindekonto überwiesenen Beträge 
ergibt Spalte

Ich ersuche um ordnungsmäßige verbuchung der Anteile in der Gemeinderechnung des laufenden Jahres.

Lf
d.

 Nr
. I

Name der Ortschaft
Gem. Soll u. 

Lohnsteuer
Auf Gemeinde

konto überwiesen Kreissteuern
Linbehalten auf 
wohnungsbau- 

abaabe
Sonstiges

G p G p G ! p G ! p G ! p
1 2 3 4 5 6 7

1 Altebabke 577 32 171 92 248 40 157 — pfiegekosten
2 Altenau 145 92 145 92
3 Altendorf 456 46 165 38 291 08
4 Altmünsterberg 3934 33 1685 22 1829 11 420 —

Ldw. Berufsgenossenschaft5 Altweichsel 485 38 135 04 350 34
6 Barenhof 370 37 370 37
7 Barendt 1431 43 315 65 1057 18 58 60 Pflegekosten
8 Bärwalde 414 71 414 71
9 Beiershorst 111 47 111 47

2710 Biesterfelde 850 14 559 87 220 70 — Pflegekosten
11 Blumstein 809 89 206 76 424 33 178 80
12 Brodsack 552 04 418 54 133 50
13 Brüske 636 73 598 13 38 60 Pflegekosten

14 Brunau 1361 51 270 15 851 96 l 90
1 149 40

15 Damerau 1000 35 198 72 801 63
16 Dammfelde 419 59 101 70 317 89
17 Eichwalde 1238 19 125 71 737 48 300 '— 75 — Pflegekosten
18 Linlaqe 1922 37 2 98 1861 74 57 65

19 Fürstenau 1225 24 1001 94 l 108
1 115 30

20 Fürstenwerder 1589 60 1237 44 352 16
21 Gnojan 1582 70 528 06 867 37 187 27

22 Grenzdorf A 619 36 145 49 310 37 l 10
1 153 50

Pflegekosten 
Seeunfallversicherung

23 Grenzdorf B 998 49 92 64 475 85 430 —
24 Halbstadt 389 51 310 15 79 36
25 Herrenhagen 226 44 21 35 205 09
26 Heubnden 1338 41 244 60 1093 81
27 Holm 600 52 478 39 122 13
28 Iankendorf 52 13

59
52 13

29 Irrgang 382 33 98 283 74
30 Jungfer 2605 39 1368 66 1146 73 90 — Pflegekosten
31 Kalteherberge 329 46 78 03 251 43
32 Kaminke 179 64 107 84 71 80 Pflegekosten
33 Keitlau 488 15 74 76 353 39 60 —

34 Krebsfelde 1093 16 311 98 684 93 s 57
1 38

65
60

Pflegekosten

l 67 65
35 Kunzendorf 2521 71 1449 40 896 06 i 58 60

l 60 — Zinsen w. B. V.
36 Küchwerder 287 86

35
287 86

pfiegekosten37 Ladekopp 1708 94 230 1315 22 73 37 90 —

38 Lakendorf 694 19 94 96 460 43 l 90
1 48 80

39 Gr. Lesewitz 3450 95 1676 72 1774 23
40 Kl. Lesewitz 1118 13 533 68 584 45
41 Leske 279 21 35 57 243 64 Ldw. Berufsgenoffenschaft

42 Gr. Lichtenau 3795 44 1005 62 2224 82 400 — l 75
s 90 — Pflegekosten

43 Kl. Lichtenau 1687 39 29 95 1511 84 145 60
44 Lindenan 1190 72 90 81 1099 91

45 Ließau 4174 31 382 49 2637 67 1000 — ( 57
( 96

65
50

Pflegekosten

46 Lupushorst 1704 99 1033 — 681 99
Pflegekosten

47 Marienau 1870 23 1400 32 220 11 ( 72
( 177

80

s 152 85 Bohr-Gesellschaft Danzig
48 Gr. Mausdorf 1819 12 696 54 j 584 03 Ldw. Berufsgenossenschaft

s 385 70 Pflegekosten
49 Kl. Mausdorf 935 28 667 38 267 90

( 100
( 180

10

6050 Mielenz 989 29 708 69

51 Mierau 745 06 128 52 606 40 14 Ldw. Berufsgenoffenschaft
52 Gr. Montau 1201 74 216 47 805 27 180 — Pflegekosten
53 Kl. Montau 1009 24 7 18 929 26 72 80
54 KlMausdorferweiden 28 80 28 80
55 Neudorf 78 60 78 60
56 Neukirch 1441 05 401 48 1039 57
57 Neulanghorst 115 83 115 83
58 Neunhuben 178 01 32 57 145 44

59 Neumünsterberg 4183 36 1747 43 705 21 (1560
( 80

37
35

Grundwechselsteuer Restzahl. 
Pflegekosten

60 Neustädterwald 
Neuteichsdors

278 09 278 09
61 1390 08 364 26 1025 82 86 25 Pflegekosten
62 Neuteicherhinterfeld 271 26 8 39 176'62
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Kopf wie vor.

Tiegenhof, den so. Mai jyzo.

63 Neuteicherwalde 194 25 194 25
64 Niedau 892,06 335 96 556 10
65 Orloff 395,48 395 48
66 Orlofferfelde 308 55 308 55
67 palschau 1424,06 1021 59 402 47
68 parschau 42599 425 99
69 Petershagen 711 77 607 75 104 02
70 pieckel 1018,46 799 07 219 39
71 pietzkendorf 97168 18 61 79 07
72 platenhof 2573 19 1387 82 1185 37
73 pletzendors 5202 52 02
74 pordenau 675 90 235 14 440 76
75 prangenau 544 25 20 13 524 12
76 Rehwalde 48 75 48 75
77 Reimerswalde 262 30 262 30
78 Reinland 718 47 285 87 382 95 49 65 Pflegekosten
79 Rosenort 651 92 156 52 495 40
80 Rückenav 935 92 291 72 644 20
8l Schadwalde 1329 73 862 17 467 56
82 Scharpau 785 36 587 53 139 15 58 68
83 Stadtfelde 424 33 136 07 288 26
84 Schöneberg 3120 56 1259 15 1816 41 45 — pflegekofen
85 Schönhorst 787 93 787 93 Vorsch.-Deck.
86 Schönsee 1103 08 924 50 178 58
87 Schönau 1691 47 993 15 698 32

88 Simonsdorf 2043 74 148 47 1453 62 294 — ( 90
( 57 65

Pflegekosten

89 Stobbendorf 817 16 214 45 396 99 196 72 9 !_ Seeunfallversicherung
90 Stuba 503, 54 61 08 442 46

! 1 7875 Pflegekosten
91 Tannsee 234638 1300 31 232 74 ( 75 —

! l 659 58 Ldw. Berufsgenoffenschaft
92 Tiege 1160,29 114 57 955 72 90 — Grundwechselsteuerrnckzahl.
93 Tiegenhagen 111118 850 96 80 22 180 — Pflegekosten
94 Tiegenort 2236,84 663 31 873 53 700 —
95 Tragheim 1372^9 99 17 1053 82 220 —
96 Tralau 110467 515 87 588 80
97 Trampenau 839 39 662 — 177 39
98 Trappenfelde 46298 97 58 337 80 27 60
99 vierzehnhuben 146 37 146 37

100 Vogtei 67!91 4 32 63 59
101 Wattdorf 264,96 57 11 207 85
102 Warnau 2257,91 1042 06 1215 85
103 Wernersdorf 2438 61 471 20 1967 41
104 wiedau 327,61 51 83 275 78
105 Zeyer 1391 44 344 87 708 43 338 24
106 Zeyersvorderkampen 949,22 86 60 803 44 36 46 22 72 Grundwechselstenerrnckzahl.
107 Horsterdusch 151006 746 47 673 59 90 — Pflegekosten
108 Schlangenhaken 23 59 13 09 10 50 Seeunfallvelsicherung

Der Vorsitzende -es Kreisausschusses.
Nr. 6.
Gemeindevoranschlüge sür das Rechnungs

jahr 1930
Unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 8. April 

d. Js. — K. A. I 2284 — ersuche ich um umgehende 
Einreichung des von der Gemeindevertretung für das 
Rechnungsjahr 1930 festgestellten Voranschlags in dop
pelter Ausfertigung nebst Feststellungsbeschluß über die 
Höhe der Realsteuerzuschläge, sowie der Bescheinigung 
über die Einladung zur Gemeindevertretersitzung.

Tiegenhof, den 12. Mai 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr 7 Fahrrad-iebstahl.
Am 4. d. Mts. ist der Haustochter Bertha Bohn aus 

Tragheim um 4,30 Uhr nachmittags in Neuteich am 
Leskerweg ein Damenfahrrad entwendet worden. 
Beschreibung des Rades:

Fast neues Damenfahrrad Marke Viktoria, Fahrge
stellnummer 838 110, schwarzer Rahmen, grünes Netz, 
schwarze Felgen mit je zwei grünen Streifen.
Beschreibung des Täters:

Alter: ca. 40 Jahre, Größe 1,70 Meter, bekleidet mit 
einem graubraunen Anzug, blauer Mütze, weißem Vor
hemd mit weißem Kragen. Besondere Kennzeichen: Auf
fallend mageres Gesicht und schlottriger Gang.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem 
Täter und dem Verbleib des Rades Ermittlungen an- 

zustellen und mir im Erfolgsfalle zu Tagebuch-Nr. 
3148 L zu berichten.

Tiegenhof, den 7. Mai 1930.
Der Landrat.

Nr. 8. ---------------
Betrifft: Aufenthaltsermittelung.

Der Kaufmann Hans Thiel, früher in Praust und 
Langenau, Kreis Danziger Höhe, wohnhaft gewesen, 
wird vom Jugendamt, Amtsvormundschaft, des Kreises 
Danziger Höhe gesucht.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjäger des Kreises werden ersucht, Ermittelungen 
nach dem Aufenthalt des Thiel anzustellen und im 
Ermittelungsfalle hierher zum Geschäftszeichen K. A 
II Nr. 1996 alsbald zu berichten.

Tiegenhof, den 12. Mai 1930.
Der Kreisansschutz des Kreises Gr. Werder 

Kreisjugendamt.
Nr. 9. ---------------

Personalien.
Anstelle des Schöffen Johann Kloth-Rehwalde, der 

sein Amt niedergelegt hat, ist der Rentier Heinrich 
Warkentin-Rehwalde als Schöffe der Landgemeinde 
Rehwalde bestätigt worden.

Tiegenhof, den 12. Mai 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.
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Nr 10 Personalien.
Zum Schulkassenrendanten für die Schule in Par- 

schau ist der Gemeindevorsteher Gustav Schinda in 
Parschau für die Dauer seiner Amtstätigkeit als Ge
meindevorsteher gewählt worden.

Tiegenhof, den 6. Mai 1930.
Der Landrat.

Nr. 11. ------------------
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Bärwalde ist 
der Landwirt Walter Driedger aus Barenhof als Fami
lienvater gewählt und für dieses Amt von mir be
stätigt worden.

Tiegenhof, den 9. Mai 1930.
Der Landrat.

Nr 12 Personalien.
Der Arbeiter Martin Versuch in Brodsack ist zum 

Gemeindediener, Nachtwächter und Vollziehungsbe
amten für die Gemeinde Brodsack bestellt und bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 5. Mai 1930.
Der Borsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 13. ------------------
Wanderarbeiter für 1930.

Die täglich eingehenden Einsprüche gegen die Ab
striche bei den Anforderungen von Wanderarbeitern 
geben Veranlassung, darauf hinzuweifen, daß nach der 
Verteilung des vom Senat für den Kreis Großes 
Werder festgesetzten Kontingents weitere Wanderarbei
ter in keinem Falle, auch nicht im Einzelfalle, zuge
billigt werden können. Die vorliegenden Anträge fin
den hiermit ihre Erledigung.

Die Ortsbehörden des Kreises werden um ortsübliche 
Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 13. Mai 1930.
Der Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Fibelbedarf und Mainachweisung.

Unter Bezugnahme auf die Verfügung des Senats. 
Abt. für W., K. u. V. vom 12. 4. 30 (Amtl. Schul- 
blatt 5/30) ersuche ich die Herren Schulleiter um mög
lichst umgehenden Bericht.

Bei den Mai-Nachweisungen sind die Spalten 4, 
9 und 11 besonders zu beachten.

Kalthos, den 10. Mai 1930.
Der Schulrat
Weidemann.

Hinweis aus die im Mai 1930 fällig 
werdenden Steuerzahlungen.

Es werden fällig:
am 10. 5. 1930: die Umsatzsteuer der Gewerbetrei
benden für April 1930;
am 15. 5. 1930:
die Vorauszahlungen auf das „Gemeinsame Soll" 
für das II. Vierteljahr (April/Iuni) 1930;
Am 1. 8. 1930 die VII. Rate der Notstandsreste 
für Landwirte einschließlich des 10°/o Zinszuschlages. 

L. Die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer einbehal
tene Lohnsteuer ist, soweit die Arbeitnehmer zum 
Ueberweisungsverfahren zugelassen sind, wie folgt ab- 
zuführen:
Für Lohnzahlungen in der Zeit

vom 1.—10. eines Monats bis zum 15. des Monats 
11.-20. „ 25. „ „

„21.—Schluß,, „ „ „ 5. „ folgend. Mts.
L. Auf die Verzugssolgen wird hingewiesen.

Danzig, den 6. Mai 1930.

für die
Steuerkasse 

Stadtgemeinde 
Freie Stadt Danzig

Bekanntmachung.
Die Pächter der Außendeichländereien an der Weich

sel werden erneut darauf hingewiesen, daß vor dem 
Viehauftrieb die Pachtflächen gegen die Quellstreifen 
des Deiches, die Traversen und die Uferschutzstreifen 
sorgfältig abzuzäunen sind. Die Pfähle sollen in der 
Regel in keinem höheren Abstande wie 3/2 bis 4 
Meter voneinander stehen. Zwischen den Pfählen sind 
mindestens 3 Drähte zu ziehen. Wird das Außen- 
deichland als Fahrweg benutzt, so sind die Zäune erst 
in doppelter Fahrwegbreite von dem Quellstreifen ent
fernt zu setzen und es ist durch Wechseln der Gleisspur 
strengstens darauf zu achten, daß eine Beschädigung 
der Grasnarbe nicht eintritt. Von Zuwiderhandelnden 
wird die nach dem Pachtvertrag zulässige Konventional
strafe erhoben und ihnen der Pachtvertrag gekündigt 
werden.

Danzig, den 22. April 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Landw. und Domänenverwaltung.

Einladung
M 12. ordentWa Kreislehrerlage

des Kreises Großes Werder
am

Sonnabend, den 21. Juni,
10 Uhr vorm., im Deutschen Hanse z« Neuteich. 

Tagesordnung:
1. Die Schwachsinnserscheinungen, sowie die psychopathi- 

schen Konstitutionen, deren Ursachen und Kennzeichen. 
(Herr Professor Dr. Dr. Schwarz-Elbing.)

2. Die Aufgabe, Fingerzeige für die unterrichtliche und 
erziehliche Behandlung anormaler Kinder. (Herr 
Professor Schwanbeck-Elbing.)

3. Aussprache.
------------------ Mittagspause. ------------------

4. Iugendsürsorgeamt.
5. Jahresbericht.
6. Kassenbericht.
7. Kreisbücherei.
8. Anträge.
9. Verschiedenes.

Der Kreislehrerrat.
Baumann.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklafsige Schulen 

und

Absentenlisten
in allen Stärken zu haben bei

n. revd L Modert, Uoateivd,
Tel. 308.___________

Kontobücher 
u. Protokollbücher 

in großer Auswahl empfiehlt

Pech L Richert, Reuteich.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,Z0 Danziger Gulden.

Nr. 21 Neuteich, den 22. Mai 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusfes.

Nr. 1. ----------------
Sommerferien.

Die diesjährigen Sommerferien für die ländlichen 
Volksschulen des Kreises werden im Einvernehmen mit 
den Herren Schulräten wie folgt festgesetzt:

Schluß des Unterrichts: Freitag, den 27. 6. 1930, 
mittags,

Beginn des Unterrichts: Freitag, den 8. 8. 1930.
Dauer der Ferien: 41 Tage.
Diejenigen Schulvorstände, die unter Berücksichti; 

gung besonderer Verhältnisse eine Aenderung der Lage 
der Ferien wünschen, werden ersucht, entsprechende be
gründete Anträge durch die Hand des zuständigen 
Herrn Schulrats bis zum 1S. 6. d. Js. mir vorzulegen. 
Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt 
werden.

Tiegenhof, den 19. Mai 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Hinweis auf eine Strafvorschrift.

Es liegt Veranlassung vor, auf folgende Vorschrift 
im 8 370 Ziffer 1 des Strasgesetzbuches hinzuweisen: 
Mit Geldstrafe bis zu 300 Gulden oder mit Haft 
wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Grundstück, 
einen öffentlichen oder Privatweg oder einen Grenz- 
rain durch Abgraben oder Abpflügen verringert.

Bei Chausseen darf innerhalb zwei Fuß vom Gra» 
benrande nicht geackert werden. Zuwiderhandlungen 
werden gemäß obiger Vorschrift strafrechtlich verfolgt.

Die Ortsbehörden werden um prtsübliche Bekannt
gabe ersucht.

Tiegenhof, den 12. Mai 1930.
Der Borsikende des Kreisausschusfes.

Nr. ----------------
Betr. Ermittelung -es Paul Brzeski.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher, sowie die 

Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, Ermit
telungen nach dem am 1. März 1913 geborenen Für-, 
sorgezögling Paul Brzeski anzustellen und im Ermit- 
telungssalle zum Geschäftszeichen K. A. II Nr. 2058 
hierher zu berichten. Auch ist Brzeski alsbald aufzu- 
greifen und der Fürsorgcerziehungsanstalt Tem,Pelburg 
wieder zuzuführen.

Tiegenhof, den 16. Mai 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

Kreisjugeudamt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Die Entwürfe der Bebauungspläne und Fluchtli- 
nienfestsetzungen nebst Erläuterungsbcricht für das der 
Gemeinde gehörende Gelände zwischen Eisenbahn und 
Kleinbahn und der Ziegeleistraße liegen von heute ab 
4 Wochen lang zu jedermanns Einsicht im Gemeinde? 
amt während der Dienststunden öffentlich aus.

Einwendungen gegen die Pläne sind innerhalb die
ser Zeit, spätestens bis zum 15. Juni d. Js. bei dem 
Gcmeindevorstand anzubringen.

Kalthof, den 14. Mai 1930.
Der Amts- und Gemeindevorsteher.

Kindler.

Gefunden.
Am 12. d. Mts. nachmittags sind auf der Chaussee 

Tragheim—Kalthof 2 Deckesgurte gefunden.
Der rechtmäßige Eigentümer kann dieselben gegen 

Erstattung der Unkosten hier in Empfang nehmen.
Gr. Lesewitz, den 16. Mai 1930.

Der AmtSvorfteher.

— Die Danziger Fenersozietät hat dem Senat der 
Freien Stadt Danzig zur Förderung des Feuer
schutzes im Gebiet der Freien Stadt Danzig den Betrag 
von 1V VVV D. G. und zur Durchführung der kürzlich 
verunstalteten Feuerschutzwoche den Betrag von 1000 
D.G. zur Verfügung gestellt. Außerdem hat die Dan
ziger Feuersozietät dem Westpreußischen Feuerwehr
verband in Marienburg, dem sich die Danziger Frei
willigen Feuerwehren angeschlosstzn haben, für Ver- 
waltungs- PP. Zwecke für das Jahr 1930 den Betrag 
von 1500 Gulden bewilligt.

Lehrberichte
für ein- und mehrklassige Schulen

und

Abfentenlisten
in allen Stärken zn haben bei

k ?svk L Modert, Neutviod,
Tel. 308.

«As SL nock nickt >VI5LSN: vor 0 1-5- 
fükslickzts I?ondfonle-?50gfamm 6s? 
^s!t und den wsitsfsn inlofs^ontsn 

50icki»v5lfisttsn Inkait finden 5is in dsk
älts5tsn dsvt5cksn 5unkrsit5ckkift 

Der Deutsche Rundfunk 
kinrsldsst 20 ?f., myaotliak 2.—. kms 

postkotts an 6sa Vsrlog ksrlin d424gsnügl
5is orkoltsn korksnlor sin frobsksst

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich t,30 Danziger Gulden.

Nr. 22 Neuteich, den 27. Mai 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Offenhaltung -er Geschäfte.

Auf Grund des Gesetzes vom 16. Juli 1928 (Ges 
Bl. S. 776), abgeäudert durch Gesetz vom 25. Septem
ber 1925 (Ges. Bl. S. 255), betreffend einheitliche 
Durchführung des 6-Uhr-Ladenschlusses wird geneh
migt, daß die offenen Verkaufsgeschäfte im Gebiet der 
Freien Stadt Danzig an den Tagen

Donnerstag, den 5. und Freitag, den 6. Juni 1980 
bis 1S Uhr abends

offen gehalten werden können. Die 8-stündige Arbeits
zeit darf nicht überschritten werden.

Danzig, den 20. Mai 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

gez. Strunk gez. Arczynski.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 23. Mai 1930.

. Der Landrat.
Nr. 2. ----------------
Unterfuchungstermine für Wandergewerbe

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat Juni folgende 
Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 2. Juni 1930, 9 Uhr vor

mittags, vor der Wohnung des Regierungs- und 
Veterinärrats.

Simonsdorf: Dienstag, den 10. Juni 1930, mittags 
1,50 Uhr vor dem Bahnhof.

Neuteich: Freitag, den 27. Juni 1930, mittags 1,25 
Uhr, vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die PolizeiverwaltuiMn Tiegenhof und Neuteich und 
die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 20. Mai 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Kreiswanderbücherei

Die der Kreiswanderbücherei angeschlossenen Gemein
den werden ersucht, die ihnen für das vergangene Win
terhalbjahr zugewiesenen Bücher

bis spätestens zum 15. Juni d. Js.
durch Boten oder mit der Post an den Kreisausschuß 
zurückzusenden.

Tiegenhof, den 19. Mai 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschnsses.

Nr. 4. ----------------
Aufenthaltsermittelung.

Der am 4. Juni 1911 zu Oliva geborene August 
Samp ist am 8. Mai 1930 aus der Staatlichen Für- 
sorge-Erziehungsanstalt Tempelburg entwichen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt des Samp Ermittelungen anzustellen, ihn 

im Ermittelungsfalle aufzugreifen und der vorgenann
ten Erziehungsanstalt wieder zuzuführen, sowie vom 
Veranlaßten zum Geschäftszeichen K. A. II Nr. 2120 
hierher zu berichten.

Tiegenhof, den 21. Mai 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder.

Kreisjugendami.
Nr. 5. ----------------

Bestätigung von Schtedsmännern.
Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts 

in Danzig sind für die Zeit vom 2. Mai 1930 bis 
2. Mai 1933 bestätigt worden:

1. der Lehrer Otto Kunz in Schönau als Schieds- 
mann des Schiedsmannsbezirks Nr. 2 und

2. der Hofbesitzer Johannes Penner in Brüske als 
stellvertretender Schiedsmann des Schiedsmanns
bezirks Nr. 18.

Die Herren Gemeindevorsteher der beteiligten Ge
meinden werden um ortsübliche Bekanntmachung er
sucht.

Tiegenhof, den 23. Mai 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 6. ----------------

Ausschreibung.
Die Bauarbeiten zum Neubau eines 6-Familien- 

hauses in Zeyer werden hiermit in einzelnen getrenn
ten Losen öffentlich ausgeschrieben. Die Verdingungs- 
unterlagen können im Kretshaus, Zimmer 10, gegen 
eine Schreibgebühr von 1,50 G für jedes Los abgeholt 
werden:

1. Los Erd-, Maurer-, Zimmerer- und Dachdecker
arbeiten

2. Los Tischlerarbeiten
3. Los Schmiede- und Schlosserarbeiten
4. Los Glaserarbeiten
5. Los Töpferarbeiten
6. Los Klempnerarbeiten
7. Los Malerarbeiten
Die Oeffnung der Angebote erfolgt am Montag,, 

den 2. Juni 1930 um 11 Uhr vormittags im Kreishaus, 
Zimmer 10. Der Zuschlag wird vom Kreisausschuß des 
Kreises Großes Werder erteilt.

Tiegenhof, den 26. Mai 1930.
Das Kreisbauamt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Stellenbesetzung.

Die Konrektorstelle an der katholischen Volksschule 
in Neuteich ist zu besetzen.

Meldungen sind bis zum 8. Juni zu richten an den
Magistrat Neuteich.
________________ Reek._____________________

Hernsprechverzeichnisse 
für Neuteich und Umgegend 

zu haben bei

Look L Kivbvrt, Tel ?
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Bilanz
-er Sparkasse -er Sta-t Tiegenhof per 31. Dezember 1928.

Gewinn- un- Verlustrechnung per 31. Dezember 1928

Aktiva: Passiva:
Kasse 8616,60
Kreissparkasse Gr. Werder 67302,32
Deutsche Bank Tiegenhof 2122,20
Stadtgemeinde Tiegenhof 179024,58
Biirgschastsdarlehn 700,—
Zahlung über den Bestand des Aufwertungskontos 1182,29

Spareinlagen
Post- und Telegraphen-Verwaltung 
Gewinn

99210,63
159024,58

712.78

G. 258947,99 G. 258947,99

So«:
Spareinlagewesen per 31. Dezember 1928 12 292,34
Anlegung des Gewinnes als Aufwertungskonto

einschl. Zinsen 2122,20
Sonstige Ausgaben 59,63
Gewinn 712,78

G. 15186,95

Haben:
Gewinnvortrag aus 1927 2079,23
Zinsen der Sparkasse des Kreises Gr. Werder 2 948,77 

der Stadtgemeinde Tiegenhof 9 024,58
Bürgschaftsdarlehnszinsen 47,67
Weitere Zinseinnahmen 1086,70

Sonstige Einnahmen — —
G. 15186,95

Tiegenhof, den 19. Mai 1930.
Der Vorstand -er Sta-tsparkasse Tiegenhof.

Bilanz
-er Sparkasse der Stadt Tiegenhof per Dezember 1929.

Aktiva:
Kasse 2647,43
Kreissparkasse Gr. Werder 39398,83
Deutsche Bank Tiegenhof 2193,55
Stadtgemeinde Tiegenhof 179024,58
Kämmereikasse Tiegenhof 13823,58
Biirgschastsdarlehn 500,—
Zahlung über den Bestand des Aufwertungskontos 8449,89

G. 246037,86

Passiva:
Spareinlagen 86720,83

Gewinn
Post- und TelegrapheN'Verwaltung 159024,58

Gewinn- un- Verlustrechnung per 31. Dezember 1929.
Soll: Haben:

Spareinlagezinsen per 31. Dezember 1929 15130,35
Anlegung des Gewinns als Auswertungskonto 

einschl. Zinsen 784,13
Sonstige Ausgaben  60,—

Gewinnvortrag aus 1928 712,78
Zinsen der Sparkasse des Kreises Gr. Werder 3634,82

der Stadtgemeinde Tiegenhof 9823,58

Bürgschaftsdarlehnszinsen 60,55
Weitere Zinseinnahmen 1726,73
Sonstige Einnahmen  16,02

G. 15974,48 G. 15974,48

Tiegenhof, den 19. Mai 1930.
Der Vorstan- -er Sta-tsparkasse Tiegenhof.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich j,3o Danziger Gulden.

Nr. 23 Neuteich, den 4. Juni 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Ladenschluß am Psingstsonnabend.

Der Senat hat die Verlängerung der Verkaufszeit 
in den Lebensmittel- und Konfitürengeschäften am Sonn
abend vor.Pfingsten bis 6 Uhr abends genehmigt.

Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekannt
machung.

Tiegenhof, den 4. Juni 1930.

Der Landrat.
Nr. 1a. ----------------

Kreiswappen.
Der Senat hat dem Landkreise Großes Werder die 

Genehmigung erteilt, ein eigenes Kreiswappen zu füh
ren. Das Wappenbild stellt einen Deichgräber dar und 
entspricht inhaltlich dem historischen Wappen des Vog
tes auf dem Werder.

Tiegenhof, den 2. Juni 1930.

Der Borsitzende des Kreisansschnsses
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 2. ----------------
GemeindevoranschlLge sür das Rechnungs

jahr 1930.
Unter Bezugnahme auf die Rundverfügung vom 

8. April d. Js. — K. A. I 2284 — sowie die Kreise 
blattbekanntmachung vom 12. Mai d. Js. — Kreis? 
blatt Nr. 20 — werden die säumigen Herren Gemeinde
vorsteher nochmals um schleunigste Einreichung des 
Haushaltplanes für 1930 nebst Beschluß über die Höhe 
der Realsteuerzuschläge, beides in doppelter Ausferti
gung, sowie der Bescheinigung über die ordnungsmäßig 
erfolgte Einladung zur Gemeindevertretersitzung er
sucht.

Tiegenhof, den 28. Mai 1930.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses
des Kreises Gr. Werder.

Nr. 3. ----------------
Belohnung sür Entdeckung von Baum

frevlern.
Es sind in letzter Zeit wieder Fälle vorgekommen, 

daß an den Kreisstraßen junge Bäume umgebrochen 
sind. Wer einen Baumfrevler so nachweist, daß sein« 
gerichtliche Bestrafung erfolgen kann, erhält vom Kreise 
eine Belohnung. Die Anzeige kann sowohl bei dem 
zuständigen Landjäger als auch bei dem Gemeindevor
steher des Wohnorts schriftlich oder mündlich ange
bracht werden. Die Polizeiorgane weise ich hiermit an, 
bet ihren Kontrollfahrten auf die jungen Bäume be
sonders zu achten und jeden Baumfrevel aufs schärfst« 
nachzuspüren.

Tiegenhof, den 25. Mai 1930.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 4.
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat 
Juni d. Js. beurlaubten Landjägereibeamten zur 
Kenntnis und ersuche die beteiligten Ortsbehörden um 
ortsübliche Bekanntgabe.

Beurlaubt von
bis 

einschl.
Vertreter

Hauptwachtmeister 
wolff-wernersdorf

l- 6. 6.
Schutzpolizeikommando - Kalthof 
für die Gemeinden: Werners- 
dorf, Pieckel, Schönau.
Landjägereiamt-Runzendorf für 
die Gemeinden r Mielenz, Kl. 
Montau.

Gberwachtmeister l. 6. 27. 6. Schutzpolizeikommando - Tiegen-
Schwichtenberg- 
Brunau

Hof für die Gemeinden: Brunau, 
Jankendorf, Vogtei, Beiershorst,
Altebabke, Neuteicherw alde,
Landjägereiamt-Schöneberg für 
die Gemeinden: Fürstenwerder, 
vierzehnhuben, 
Landjägereiamt-Tiegenort für 
die Gemeinde: Küchwerder.

Wachtmeister 2. 6. 15. 6. Schutzpolizeikommando - Tiegen-
Friedrich-Ladekopp Hof für die Gemeinden: Lade- 

kopp, Mrloff, pietzkendorf,
Schutzpolizeikommando-Neuteich
für die Gemeinde: Brüske, 
Landjägereiamt-Schöneberg für
die Gemeinde: Neunhuben.

Hauptwachtmeister 7. 6. 2H. 6. Landjägereiamt-Lindenau für
Lltermann-Marienau die Gemeinden: Marienau, 

Niedau und Tiege, 
Landjägereiamt-Lupushorst für
die Gemeinde r Rl. Mausdorf.

Vberwachimeister j5. 6. 30. S. Landjägereiamt-Simonsdorf für
Neumann-Kunzen- die Gemeinden: Kunzendorf,
dorf Biesterfelde,

Landjägereiamt-Wernersdorffur
die Gemeinde: Gr. Montau, 
Schutzpolizeikommando - Ließau
sür die Gemeinde: Altweichsel.

Wachtmeister 
Dirks-Lindenau

25. 6. j5. 7. Landjägereiamt-Lupushorst für
die Gemeinden: Lindenau, Gr. 
Mausdorf, Rl. Lesewitz, Halb-
stadt, 
kandjägereiamt. Marienau sür 
die Gemeinde: Tannsee.

Tiegenhof, den 30. Mai 1930.

Der Landrat.
Nr. 5. ----------------

Personalien.
Der Hofbesitzer Johannes Wiebe in Mierau ist als 

Schösse der Gemeinde Mierau bestätigt worden.
Tiegenhof, den 28. Mai 1930.
Der Lan^rat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.
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Nr. 6.
Fischereigenossenschaft für die Stuba'sche 

Lake mit dem Sitz in Stuba.
Bei der in der Generalversammlung am 3. 5. d. Js. 

erfolgten Neuwahl des Vorstandes der Fischereigenos
senschaft Stuba sind aus die statutenmäßige 3-jährige 
Wahlzeit gewählt worden:

1. Der Hofbesitzer Emil Gründemann in Stuba zum 
Vorsitzenden,

2. der Sattler Heinrich Schwoeder in Stuba zum 
stellv. Vorsitzenden,

3. der Besitzer Erich Jochim in Stuba zum Kas
sierer.

Gemäß 8 11 letzter Absatz des Statuts wird das Er-» 
gebnis der Wahl hiermit veröffentlicht.

Tiegenhof, den 26. Mai 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag aus Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.

Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafversügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Patzverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmünner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech 6 W Richert, Neuteich.

Hernsprechverzeichnisse 
für Neuteich und Umgegend 

zu haben bei 

?evd L »lodert, Tel. 308.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklassige Schulen 

und 

Absentenlisten 
in allen Stärken zu haben bei 

» keck L »lodert, Nvutvlvd, 
Tel S08.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 24 Neuteich, den 12. Juni 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Polizeiverordnung über den Schutz 

öffentlicher Wege.
Aus Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über 

die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Ges. 
Samml. S. 265) und der 88 137 und 139 deF Gesetzes 
über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 (Ges. Samml. S. 195) wird mit Zustimmung des 
Verwaltungsgerichts für das Gebiet der Freien Stadt 
Danzig mit Ausnahme der Städte Danzig und Zoppot 
folgendes verordnet:

8 1-
Oeffentliche Wege, deren Böschungen, dazugehörige 

Brücken, Durchlässe, Gräben, Rinnen, Baustoffe und 
sonstige Anlagen oder Vorrichtungen wie Baumpflan
zungen, Prellsteine, Polizeitafeln, Wegweiser oder Ver
kehrszeichen aller Art, dürfen nicht beschädigt oder in 
Unordnung gebracht werden. Auf öffentlichen Wegen 
stehende Bäume dürfen nur mit Genehmigung der 
Wegepolizeibehörde, bei Staatsstraßen der Wegeunter
haltspflichtigen, beseitigt werden.

8 2.
Holz darf auf befestigten öffentlichen Wegen nicht ge

schleppt werden. Pflüge und Eggen und sonstige Ge
räte dürfen auf derartigen öffentlichen Wegen nur auf 
Unterlagen fortgeschafft werden, die entweder mit Rän
dern oder Rollen oder mit zwei miteinander verbunde
nen gleichlaufenden, mindestens 0,50 Meter langen nach 
vorne abgerundeten Schlitten (Kufen) versehen sind.

8 3.
Das Befahren der Sommerwege mit beladenen Last

wagen ist verboten, sofern es nicht zum Ausweichen 
erforderlich ist.

8 4.
Das Anfahren gegen Schutz-, Rinnenbord- oder Um- 

legesteine sowie das unbefugte Entfernen der Umlege- 
steine ist verboten. Beim Abladen von Gegenständen 
sind die Rinnenbordsteine durch ein sie um mindestens 
1 Zentimeter überragendes Stück Holz gegen Zerstörung 
oder Beschädigung zu sichern.

8 6.
Es ist verboten, auf Banketten oder Böschungen oder 

in den Seitengräben öffentlicher Wege Vieh herum
laufen oder weiden zu lassen. Auch ist es untersagt, 
Tiere auf öffentlichen Wegen an Bäumen, Laternen- 
ständern, Wegweisern, Masten für elektrische Leitungen, 
Geländern, Pumpen, Prellsteinen oder Anschlagepfäh- 
len anzubinden.

8 6.
Ueberfahrten von den öffentlichen Wegen iiber die 

Seitengräben auf die angrenzenden Grundstücke und 
Anlagen zur Ableitung des Wassers von den angren
zenden Grundstücken nach den öffentlichen Wegen, ih
ren Rinnen oder Seitengräben dürfen nur im Einver
ständnis mit den Wegeunterhaltspflichtigen hergestellt 
werden.

8 7.
Es ist verboten, bei dem Beackern der Grundstücke 

in den Gräben, auf dem Fußsteige, oder auf der Fahr
bahn ausgebauter öffentlicher Wege mit Zugvieh oder 
mit dem Ackergeräte umzuwenden.

8 8.
Stacheldraht darf bei Einfriedigungen, die von der 

Grenze eines öffentlichen Weges nicht weiter als 50 
Zentimeter entfernt sind, nur in einer Höhe von 2 
Meter verwendet werden. Zulässig ist die Verwendung 
von Stacheldraht jedoch, wenn er an der dem öffent
lichen Wege abgewandten Seite der Pfosten gezogen 
und an der Außenseite in gleicher Höhe stachellosev 
Draht angebracht wird, oder wenn sich zwischen dem 
eigentlichen Wege und der Einfriedigung ein Graben 
befindet.

8 9.
Jede Verunreinigung der öffentlichen Plätze und 

Wege, der öffentlichen Brunnen und Pumpen, der 
Brunnentröge und Brandweiher ist verboten. Als Ver
unreinigung wird insbesondere angesehen: Jedes Aus- 
gießen, Ausschütten oder Hinwerfen von unreinen oder 
übelriechenden Flüssigkeiten, Schnee, Eis, Schutt, Keh
richt, Glas oder Geschirr, Scherben, Küchenabfällen oder 
sonstigen Unrats.

Wer Geschirr, Glas oder ähnliche Gegenstände auf 
einem öffentlichen Wege zerbricht, muß die Scherben 
sofort beseitigen.

8 10.
Bei Frostwetter ist das Ausgießen und Ausschütten 

von Wasser auf einen öffentlichen Weg oder in seine 
Rinnen untersagt.

Bei abgehendem Frostwetter sind die öffentlichen 
Wege innerhalb der Ortschaften durch die zu ihrer Rei
nigung Verpflichteten von Eis und Schnee zu be
freien. Auch sind von ihnen die Straßenrinnen stets 
offen zu halten, sodaß das Wasser ungehindert ablau^ 
fen kann.

8 11-
Ohne Genehmigung der Wegepolizeibehörde dürfen 

offenen Wegerinnen, Gräben oder Kanälen stinkende, 
faulende oder einer schnellen Zersetzung unterliegende 
Abflußwasser der Haushaltungen und Gewerbebetriebe, 
der Abtritte und Mistgruben oder sonstige Ekel erregen
de oder schädlich wirkende Flüssigkeiten nicht zugeführt 
werden.

8 12.
Den zur Erhaltung der Sicherheit, Reinlichkeit Ord

nung und Ruhe auf öffentlichen Wegen und Plätzen er
gehenden Anordnungen der Polizeibeamten und der 
Wegeaufsichtsbeamten (Stratzenmeister) ist unbedingt 
Folge zu leisten.

8 13.
Die Bestimmungen dieser Polizeiverordnung finden 

auf den Verkehr auf Kunststraßen nur insoweit An
wendung, als nicht die Verordnung vom 17. März 1839 
(G. S. S. 80) die zusätzlichen Vorschriften zu der Ka
binettsorder vom 29. Februar 1840 (G. S. S. 94) oder 
die Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Juni 1887 
(G. S. S. 301) entgegenstehen.

Unberührt durch diese Polizeiverordnung bleiben fer
ner die Bestimmungen, die in den besonderen über den 
Betrieb der Straßenbahnen erlassenen Polizeiverord
nungen enthalten sind, ebenso die Bestimmungen der 
Polizeiverordnungen, die den Verkehr mit Dampfpflü«- 
gen und Kraftfahrzeugen regeln.

8 14.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der 

vorstehenden Polizeiverordnung werden mit einer Geld
strafe bis zu 120.— Gulden, an deren Stelle im Nicht- 
beitreibungsfalle entsprechende Haft tritt, bestraft.
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8 15.

Die Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentlichung 
im Staatsanzeiger in Kraft.

Danzig, den 25. April 1930.
A.III. 1291.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Strunk gez. Arczynski.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 31. Mai 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 2. ----------------
Ausländische Wanderarbeiter.

Zur Durchführung des Gesetzes über die Beschäfti
gung ausländischer Wanderarbeiter in der Landwirt
schaft vom 29. 10. 1929 hat der Senat Kontrollen an
geordnet und diese den Kontrolleuren Gensing und 
Malikowski übertragen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher, sowie 
die Landjägereiämter und Schutzpolizeikommandos wer
den ersucht, die Kontrolleure bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben nach Kräften zu unterstützen.

Tiegenhof, den 10. Juni 1930.
Der Arbeitsnachweis des Kreises Gr. Werder.

Nr. 3. ----------------
Nachweisung der Pflegekinder.

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, ein 
Verzeichnis der in der Gemeinde vorhandenen unehe^ 
lichen Kiüber, sowie der Pflegekinder überhaupt, ge
mäß dem nachstehenden Muster bis zum 30. Juni d. 
Is. einzureichen:

Ls
d.

 N
r. Bor-u.Zu- 

name des 
Mündels

Ge
burts

tag

Name 
der 

Mutter

Name der 
Pflege

stelle

Bemerkun
gen überVer. 
Wandschafts
verhältnis 

(Großeltern 
PP)

1 2 3 4 5 6

2ttegenhos, den 10. Iuni 193().
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 

Äreisjugendamt.
Nr. 4. ----------------
GrenzöffnungszeUenWeitzenberg—Pieckel.

Die Grenzübertrittszeiten Weißenberg - Pieckel sind 
wie folgt festgesetzt:

Sommer- und Winterhalbjahr.
Am Montag

Mittwoch von 6—11 Uhr und
Donnerstag und von 15—19 Uhr
Sonnabend

Am Dienstag von 6—13 und
von 15—19 Uhr.

Am Freitag von 6—13 und 
von 15-211/s Uhr.

An Sonn- und Feiertagen
von 8—10, von 12—13, von 15—19 und von 
21,30-22,30 Uhr.

Die in Frage kommenden Ortsbehörden ersuche ich um 
ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 3. Juni 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------

Aufenthaltsermtttelung.
Der minderjährige August Samp ist der Staatlichen 

Fürsorgeerziehungsanstalt Tempelburg wieder zugeführt 
worden. Dadurch hat die Bekanntmachung vom 21. 
Mai 1930 — veröffentlicht im Kreisblatt für 1930 
Nr. 22 Ziffer 4 — ihre Erledigung gefunden.

Tiegenhof, den 2. Juni 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjngendamt.
Nr. 6. ----------------

Auffinden eines Passes.
Am 27. v. Mts. ist der Patz des polnischen Melkers 

Aloizy Kamski, geb. am 5. 2. 1908, auf der Chausse 
Lietzau — Damerau gefunden worden. Derselbe ist 
vom Schupokommando Ließau abzuholen.

Tiegenhof, den 5. Juni 1930.
Der Laudrat.

Nr. 7. ----------------
Gefunden.

Am 26. d. Mts. gegen 8 Uhr vorm. hat der Arbeiter 
Gronau-Schönsee ein gebrauchtes Herrenfahrrad gefun
den. Näheres zu erfragen bei der Ortspolizeibehörde 
in Schöneberg.

Tiegenhof, den 30. Mai 1930.
Der Laudrat

Nr. 8. ----------------
Ausschreibung.

Die Lieferung von Eßgeschirr, Eßbestecken, Holz
schuhen, Stoff zu Spielanzügen, Bettwäsche, Hand
tüchern, Badelaken, sowie von Bettdecken für das 
Kinder - Walderholungsheim des Kreises Großes 
Werder in Stutthos wird unter freistädtischen Firmen 
öffentlich ausgeschrieben. Die Verdingungsunterlagen 
sind gegen eine Schreibgebühr von 1,50 G. im Kreis
hochbauamt (Kreishaus Zimmer 10) zu erhalten. Dort 
erfolgt auch die Oesfnung der bemusterten Angebote 
am

Sonnabend, den 21. Juni 1S3V, vorm. 11 Uhr.
Tiegenhof, den 6. Juni 1930.

Das Kreisbanami.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich ^,30 Danziger Gulden.

Nr. 25 Neuteich, -en 19. Juni 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusfes.

Nr. 1. —-----------
Kreisfeuerwehrverband.

Durch Beschluß der Hauptversammlung des Kreis
feuerwehrverbandes vom 28. 5. d. Js. ist der Ver
bandsbeitrag für das Rechnungsjahr 1930 aus 20,— 
Gulden festgesetzt worden.

Die dem Kreisfeuerwehrverband angeschlossenen Ge
meinden werden ersucht, die Zahlung bis zum 30. 6. 
1930 auf Konto Nr. 332 bei der Kreissparkasse vor- 
zunehmen.

Tiegenhof, den 11. Juni 1930.
Der Landrat

als Vorsitzender -es Kreisfenerwehrverban-es des 
Kreises Gr. Werder.

Nr. 1a. ----------------
Gemeinderechnuarjen für 1929.

Nach 8 120 Absatz 2 der Landgemeindeordnung vom 
3. 7. 1891 ist die Gemeinderechnung hinnen drei Mo
naten nach Schluß des Rechnungsjahres der Gemeinde
vertretung (Gemeindeversammlung) zur Prüfung, Fest
stellung und Entlastung vorzulegen. Nach erfolgter 
Feststellung usw. ist die Rechnung während eines Zeit
raums von 2 Wochen zur Einsicht der Gemeindeange
hörigen auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind 
vorher ortsüblich bekannt zu geben.

Der Feststellungsbsschluß ist nach dem in der Kreis
blattdruckerei Neuteich erhältlichen Vordruck (Formular- 
zeichen G Nr. 4) abzufassen. Beglaubigte Abschrift des 
Beschlusses ersuche ich

bis spätestens zum 1. August d. Js.
hierher einzureichen.

Die Rechnung nebst zugehörigen Belegen und Hebe- 
listen ist sorgfältig aufzubewahren.

Tiegenhof, den 16. Juni 1930.
Der Laudrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 2. ----------------
Aufstellung der Artisten für die Auswahl 

der Schöffen und Geschworenen.
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, die Urliste 

derjenigen Personen in der Gemeinde, die zu dem 
Amte eines Schöffen oder Geschworenen für das Jahr 
1931 berufen werden können, gemäß 88 31—37 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. 1. 1877 (R. G.Bl. 
1877 S. 47), 20. 5. 1898, 15. 9. 1922 und Vom 18. 
1. 1927 (G.Bl.S. 6) nach dem untenstehenden Muster 
aufzustellen und nach vorschriftsmäßiger Auslegung un
ter Beifügung etwa eingegangener Einsprüche bis spä
testens zum 1. August d. Js. an das Landratsamt einzu
reichen.

Terminsüberschreitungen müssen unter allen Um
ständen vermieden werden.

Für die Aufstellung der Urliste ist folgendes zu 
beachten:

Das Amt des Schöffen ist ein Ehrenamt, das nur 
von Danziger Staatsangehörigen versehen werden kann

Unfähig zu dem Amte eines Schöffen sind:
1. Personen, welche die Befähigung infolge strasge- 

richtlicher Verfolgung verloren haben;
Personen, gegen welche das Hauptverfahren we
gen eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist.

das die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aem
ter zur Folge haben kann;

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung 
in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt 
sind.

Zu dem Amte eines Schöffen sollen nicht berufen 
werden:

1. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Ur
liste das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:

2. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Ur
liste den Wohnsitz in der Gemeinde noch nicht ein 
volles Jahr haben;

3. Personen, welche wegen geistiger oder körperlicher 
Gebrechen zu dem Amte nicht geeignet sind.

Zu dem Amte eines Schöffen sollen ferner nicht be- 
rnfcn werden:

1. Die Mitglieder des Senats;
2. Staatsbeamte, welche zu jeder Zeit einstweilig in 

den Ruhestand versetzt werden können;
3. Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwalt

schaft;
4. Gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte;
5. Neligionsdiener;
6. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts sowie 

die ständigen Mitglieder des Verwaltungsgerichts.
Die Berufung zu dem Amte eines Schöffen bezw. 

Geschworenen dürfen ablehncn:
1. Mitglieder des Volkstages;
2. Staatsbeamte, welche auf ihren Antrag vom Senat 

als unabkömmlich anerkannt werden;
3. Personen, welche im letzten Geschäftsjahre die Ver

pflichtung eines.Geschworenen, oder an wenigstens 
fünf Sitzungstagen die Verpflichtung eines Schöffen 
erfüllt haben;

4. Aerzte, Krankenpfleger und Hebammen;
5. Apotheker, welche keine Gehilfen haben;
6. Personen, welche das 65. Lebensjahr zur Zeit der 

Aufstellung der Urliste vollendet haben oder es bis 
zum Ablauf des Geschäftsjahres vollenden würden:

7. Frauen, welche glaubhaft machen, daß ihnen die 
Fürsorge für ihre Familie oder ihrer Obhut anver
traute Personen die Ausübung des Amtes in be
sonderem Maße erschwert.

Die Gemeinden haben auch besonders darauf zu 
achten, daß sämtliche Personen, die hiernach zu dem 
Amt eines Schöffen oder Geschworenen berufen werden 
können, in die Listen ausgenommen werden. Hierbei 
weise ich darauf hin, daß die Gemeinden von sich aus 
bei Aufstellung der Listen keine Auswahl vornehmen, 
also keine Personen fortlassen dürfen, die ihnen für 
das Amt eines Schöffen oder Geschworenen nicht ge
eignet erscheinen. Die Auswahl der geeigneten Perso
nen ist vielmehr lediglich Sache des bei jedem Amts
gericht hierfür bestehenden Ausschusses.

Die Ortsbehörden haben die aufgestellten Urlisten 
eine Woche lang in ihrem Arbeitszimmer öffentlich 
auszulegen. Vorher ist >auif ortsübliche Weise bekannt 
zu machen, wann und wo die Auslegung stattfindet 
sowie daß gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Urliste innerhalb dieser Auslegungsfrist bei den 
Ortsvorstehern schriftlich oder zu Protokoll Einspruch 
erhoben werden kann.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist die Urliste von 
den Ortsvorstehern mit der amtlichen Bescheinigung 
über die erfolgte Auslegung und über die hierüber 
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vorher geschehene Bekanntmachung zu versehen, zu un
tersiegeln und sodann dem Landratsamt zwecks Weiter
gabe an das Amtsgericht vorzulegen.

Auch Fehllisten müssen öffentlich ausgelegt und mit 
der erwähnten Bescheinigung eingereicht werden.

Urliste
der in der Gemeinde.................................... wohnenden
Personen, welche für das Jahr 1931 zu dem Amte eines 
Schöffen oder Geschworenen berufen werden können:

Lf
d^

N
r.I

Vor- und 
Zuname Beruf Wohnort

Lebens
alter nach 

Jahren

Bemer
kungen

(In alphabetischer Reihenfolge aufzuführen). 
Tiegenhof, den 17. Juni 1930.

Der Landrat.
Nr. 3. ----------------

Betrifft: Gesetz über die Erleichterung 
des Wohnungsbaues.

Nach dem Gesetz über die Baupolizei in den Land
kreisen vom 19. 3. 1930 — Gesetzbl. S. 65 — wird 
die Baupolizei in den Landkreisen durch den Landrat 
ausgeübt.

Im Zusammenhang hiermit weise ich darauf hin, daß 
nunmehr auch die in den Ausführungsbestimmungen 
vom 19. 4. 1926 (Staatsanzeiger Teil I Nr. 34) zum 
Gesetz über die Steuerbefreiung zur Erleichterung des 
Wohnungsbaues vom 9. 12. 1925 der Baupolizei auf
erlegten Verpflichtungen von den Landräten wahrge
nommen.

Das Gesetz gelangt nachstehend nochmals zur Veröf
fentlichung.

Vordrucke für die Anträge auf Steuerbefreiung sind 
bei der Staatlichen Baupolizei Danzig käuflich zu er
werben.

Tiegenhof, den 6. Juni 1930.
Der Lanbrat.

Gesetz
über Steuerbefreiungen zur Erleichterung des 

Wohnungsbaues. Vom 9. 12. 1925.
Abschnitt I.

Eintragbars Steuerprivilegien.
8 1.

Ein im Grundbuche eintragbarer Anspruch auf Steu
erbefreiung nach den Vorschriften des Abschnitts I 
dieses Gesetzes wird gewährt für die Errichtung von 
Wohngebäuden, die im Gebiet der Freien Stadt Dan
zig in der Zeit vom 1. Oktober 1924 bis 30. Septem
ber 1945 bezugsfertig hergestellt werden.

Als Wohngebäude im Sinne dieses Gesetzes gelten 
solche Gebäude, die ganz oder überwiegend für Wohn
zwecke verwendet werden und die ohne Inanspruchnahme 
von öffentlichen Mitteln erbaut sind.

8 2.
1. Grundstücke mit Wohngebäuden der im 8 1 bezeichne

ten Art sind von der Grund- und Gebäudesteuer 
nebst Zuschlägen dazu und von der Grundwertsteuer 
bei der Veranlagung für die Rechnungsjahre 1926 
bis 1935 steuerfrei zu lassen und für die Rechnungs
jahre 1936 bis 1945 nur mit der Hälfte ihres 
Steuerwertes zur Steuer heranzuziehen.

2. Grundstücke mit Wohngebäuden der im 8 1 bezeich
neten Art gehören bet der Veranlagung zur Vermö
genssteuer für die Jahre 1926 bis 1935 nicht zum 
steuerbaren Vermögen, soweit ihr Steuerwert die 
mit dem Grundstück in wirtschaftlichem Zusammen
hänge stehenden Schulden und Lasten übersteigt. 
Bei der Vermögenssteuerveranlagung für die Jahre 
1936 bis 1945 sind die gleichen Grundstücke nur 
mit der Hälfte des Betrages anzusetzen, um die ihr 
Steuerwert die mit dem Grundstück in wirtschaft

lichem Zusammenhänge stehenden Schulden und La
sten übersteigt.

3. Das Einkommen aus Grundstücken mit Wohngebüu- 
der im 8 1 bezeichneten Art gehört bei der Ver
anlagung zur Einkommen- und Körperschaftssteuer 
für die Jahre 1925 bis 1935 nicht zum steuerbaren 
Einkommen, soweit es die nach den Vorschriften des 
Einkommen- und Körperschaftssteuergesetzes abzugs- 
fähigen, mit dem Grundstück in wirtschaftlichem Zu
sammenhänge stehenden Verbindlichkeiten übersteigt 
Bei der Veranlagung zur Einkommen- und Körper
schaftssteuer für die Jahre 1936 bis 1945 wird 
das Einkommen aus den gleichen Grundstücken nur 
mit der Hälfte des Betrages zur Steuer herangezo
gen, um den es die nach den Vorschriften des Ein
kommen- und Körperschaftssteuergesetzes abzugsfähi- 
gen mit dem Grundstück in wirtschaftlichem Zusam
menhänge stehenden Verbindlichkeiten übersteigt.

4. Wohngebäude der im 8 1 bezeichneten Art sind bis 
zum 30. September 1945 von jeder Wohnungsbau
abgabe befreit.

5. Die baupolizeiliche Genehmigung, die Prüfung und 
Uebernahme der Vermessung eines Grundstücks mit 
dem Wohngebäude der in 8 1 bezeichneten Art und 
die katasteramtliche Fortschreibung eines solchen 
Grundstücks erfolgt frei von Gebühren.

Die gerichtliche Auflassung, die grundbuchamtliche 
Eintragung des Käufers und eines Restkaufgeldes 
sowie die Eintragung einer Vormerkung zur Siche
rung des Rechtes aus Auflassung und die Eintra
gung einer Sicherheitshypothek gemäß 8 648 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches erfolgt in den Fällen des 
8 5 dieses Gesetzes frei von Gerichtsgebühren.

6. Die vorgenannten Steuerbestimmungen der Ziffern 
1—5 erstrecken sich nur aus den gemäß 8 1 bebauten 
Teil des Grundstücks und ein dazu gehöriges Ge
lände von höchstens zehnmal so großem Flächenin
halt.

Bei Veräußerung von Parzellen des unbebauten 
Teils eines Grundstücks mit einem Wohngebäude 
der in 8 1 bezeichneten Art fallen die Steuerbe
freiungen für die veräußerte Parzelle fort.

8 3.
Die Steuerbefreiungen des 8 2- treten ein, sobald 

der Senat den Anspruch auf die Steuerbefreiungen 
einem Berechtigten gegenüber anerkennt. Der Beschluß 
ergeht unter Ausschluß des Rechtsweges.

Das Anerkenntnis des Senats kann nur aufgehoben 
oder eingeschränkt werden, wenn die Tatsachen, welche 
nach Maßgabe dieses Gesetzes die Voraussetzung für den 
Anerkennungsbeschluß des Senats gebildet haben, fort
fallen. In allen anderen Fällen ist die Aufhebung der 
Steuerbefreiungen nur gegen volle Entschädigung zu
lässig. Für die Verfolgung dieses Entschädigungsan
spruches ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

8 4,
Auf Grund des Anerkenntnisses des Senats gemäß 

8 3 hat auf Antrag des Berechtigten im zweiten Ab
schnitt des Bestandsverzeichnisses des Grundbuchblattes 
eine Eintragung des Inhalts gebührenfrei zu erfolgen: 

Ein Steuerprivileg in Gemäßheit der 88 1—3 des 
Gesetzes . . .

Eingetragen unter Bezugnahme auf das Anerkennt
nis des Senats vom ....

Wird das Anerkenntnis des Senats nach Maßgabe 
des 8 3 aufgehoben oder eingeschränkt, so hat das 
Grundbuchamt auf Ersuchen des Senats gemäß den ab
geänderten oder aufgehobenen Anerkenntnissen die Ein
tragung zu berichtigen bezw. zu löschen. Bei Erlöschen 
des Rechts durch Zeitablauf und gemäß 8 2 Ziffer 6 
Absatz 2 hat Löschung der Eintragung von Amtswegen 
zu erfolgen.

Abschnitt II.
Sonstige Steuerbefreiungen.

8 5.
Die nach 8 14 des Grundwechselsteuergesetzes in der 

Fassung des Gesetzes vom 13. Oktober 1924 (Gesetzbl. 
S. 462) zu zahlende Steuer bleibt vorläufig unerhoben, 
wenn ein unbebautes Grundstück zum Zwecke des Woh
nungsbaues veräußert wird. Sie wird nachträglich er
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hoben, wenn der jeweilige Erwerber nicht innerhalb 
eines Jahres seit der Veräußerung mit der Bebauung 
dieses Grundstücks beginnt oder das Grundstück in un
bebautem Zustande weiter veräußert.

Der nach 8 14 des Grundwechselsteuergesetzes auf den 
Veräußerer entfallende Steueranteil wird nicht erhoben, 
wenn der Veräußerer aus dem Grundstück ein Wohn- 
gebäude errichtet hat und die Veräußerung innerhalb 
2 Jahren nach Fertigstellung des Gebäudes erfolgt.

8 20 des Grundwechselsteuergesetzes in der Fassung 
des Gesetzes vom 13. Oktober 1924 (Gesetzbl. S. 462) 
wird mit Wirkung vom 1. Oktober 1925 ausgehoben

8 6.
Alle Wohnungen, die nach dem 1. Januar 1917 ohne 

Beihilfen aus öffentlichen Mitteln bezugsfertig gewor
den sind, sind bis zum 30. September 1945 von jeder 
Wohnungsbauabgabe befreit.

Abschnitt IH.
Schlußbestimmungen.

8 7.
Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz, ins

besondere auch die Bestimmungen über die parzellen- 
mäßige Abgrenzung der Grundstücke mit Wohngebäuden 
der in- 8 1 bezeichneten Art, über die Feststellung, welche 
Beihilfen als aus öffentlichen Mitteln stammend, zu 
gelten haben und über den Inhalt des Anerkenntnisses 
des Senats gemäß 8 3 erläßt der Senat.

8 8.
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1925 

in Kraft mit der Maßgabe, daß eine Rückzahlung be
reits gezahlter oder veranlagter Steuern und Gebühren 
nicht stattfindet.

Danzig, den 9. Dezember 1925.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Gehl. Dr. Volkmann.
Nr. 4. ----------------

Amtsbezirk Lietzau.
Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der 

Hofbesitzer Hermann Wiebe in Ließau auf eine weitere 
6 jährige Amtsdauer, und zwar vom 10. Juni 1930 
bis 9. Juni 1936 einschließlich, zum Amtsvorsteher des 
Amtsbezirks Ließau wiederernannt werden.

Tiegenhof, den 11. Juni 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 5. ---- ------------
Pflegestellegesuch.

Für 1 Mädchen, 8 Jahre alt, wird von sofort oder 
später eine katholische Pflegestelle gesucht.

Die Herren Gemeindevorsteher werden um entspre
chende Bekanntgabe ersucht.

Angebote sind alsbald hierher zu richten.
Tiegenhof, den 11. Juni 1930.

Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder. 
Kreisjugeudamt.

Nr. 6. ----------------
Im Einvernehmen mit dem Hafenausschuß wird hier

mit bekanntgemacht, daß die Portalbrücke über die 
Tiege in Tiegenhof wegen dringender Reparaturarbei
ten von sofort bis zum 28. Juni d. Js. für die Schiff
fahrt gesperrt ist.

Danzig, den 14. Juni 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 17. Juni 1930.

Der Landrat.
Nr. 6a. ------ —------
Grenzöffnungszeiten an der Kittelsfähre.

Die Grenzöffnungszeiten an der Kittefsfähre sind 
für Mittwoch und Sonnabend während des Sommer
halbjahres auf die Zeit von 6—9 und 15—19 (bis
her 7—9 und 17—19) Uhr erweitert worden.

Die in Frage kommenden Ortsbehörden ersuche ich 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 17. Juni 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Kreislehrertagung.

Die an der Kreislehrertagung am 21. Juni teilneh
menden Lehrkräfte sind beurlaubt.

Kalthof, den 15. Juni 1S30.
Der Schulrat
Weidemann.

Auf Grund des Gesetzes, betreffend die Vornahme 
regelmäßiger Erhebungen im Bereiche der Landwirt
schaft der Freien Stadt Danzig vom 13. März 1925 
(Ges. Bl. Seite 75) und der Senatsverordnung vom 
22. Mai 1925 (St. A. Nr. 40 Seite 157), findet die 
in diesem Jahre vorzunehmende Anbau- und Ernte- 
flächenerhebung bis zum 20. Juni statt.

Die dazu erforderlichen Vordrucke hat das Statisti
sche Landesamt den Gemeinde- umd Gutsvorständen 
inzwischen zugesandt. Ortsvorstände, die bis zum 20. 
Juni noch nicht in den Besitz der Vordrucke gelangt 
find, müssen diese bet der unterzeichneten Behörde so
fort anfordern.

Die Rückgabe der ausgefüllten Vordrucke an das 
Statistische Landesamt hat spätestens bis zum 31. Juli 
zu erfolgen.

Danzig, den 16. Juni 1930.
Das Statistische Landesamt der Freien Stadt Danzig.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung L-
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Auswendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei-
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sungsbeschlusses an den Schuldner.

Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 
Zustellungstag des Zahlungsverbotes.

Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu
biger.

Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe- 

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.

Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz
lustbarkeit.

Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strasaktenbogen.
Nr. 18. Patzverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklasfige Schulen 

und

Absentenlisten 
in allen Stärken zu haben bei 

n. kesd L kivkvrt, Alsutsivb, 
Tcl »08.

Druck und Verlag von R. Peü) L W. Richert, Neureich (giere Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich i,zo Danziger Gulden.

Nr. 26 Neuteich, den 26. Juni 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Anforderung der Kleinrentnerunter

stützungen.
Trotz wiederholter Hinweise erfolgt die Anforderung 

der monatlichen Kleinrentnerunterstützungen durch die 
Gemeinden vielfach immer noch verspätet.

Die Herren Gemeindevorsteher werden daher noch
mals darauf hingewiesen, daß die Kleinrentnerunter- 
stützungen sowie die Zivilblindenrenten für den lau
fenden Monat bis zum 5. jeden Mts. hier angefordert 
werden müssen, damit die Anforderung beim Senat 
rechtzeitig erfolgen kann. Verspätete Anforderungen 
werden zukünftig nicht mehr berücksichtigt werden.

Ferner weisen wir darauf hin, daß nach 8 6 des 
Gesetzes über Fürsorge für Kleinrentner vom 23. 5. 23 
die Zahlung der Kleinrentnerunterstützungen monat
lich im Boraus zu erfolgen hat.

Tiegenhof, den 24. Juni 1930.
Der Kreisausschuß ves Kreises Gr. Werder.

Nr. 2. ----------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutz

ten Pferde werden für den Monat Juli folgende Ter
mine festgesetzt:

Tiegenhof: Montag, den 7. Juli d. Js., 9 Uhr vorm., 
vor dem Bahnhof,

Simonsdorf: Montag, den 14. Juli d. Js., mittags 
1,50 Uhr, vor dem Bahnhof,

Neuteich: Freitag, den 25. Juli d. Js., mittags 1,25 
Uhr- vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 23. Juni 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Kontrolle für Schulkinder.

Die Magistrate und die Herren Gemeindevorsteher 
ersuche ich, zu- oder abgezogene schulpflichtige Kinder 
den Schulen namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 23. Juni 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Anschrift und Frankierung der 

Briefsendungen.
Zwecks Portoersparnis mache ich die mir unterstellten 

Dienststellen erneut darauf aufmerksam, daß alle 
Schriftstücke für die im Kreishause -untergebrachten Ab
teilungen gesammelt in einem Umschlag mit der An
schrift „Kreisverwaltung in Tiegenhof" gesandt werden 
können.

Gleichzeitig bringe ich die ausreichende Frankierung 
der Postsendungen in Erinnerung.

Tiegenhof, den 24. Juni 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 5.
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat 
Juli d. Js. beurlaubten Landjägereibeamten zur Kennt
nis und ersuche die beteiligten Ortsbehörden um orts
übliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 23. Juni 1930.
Der Landrat.

Beurlaubt von bis 
einschl. Vertreter

Wachtmeister Dirks« 
Lindenau

l- 7. s5. 7. Landjägereiamt - Lupushorst 
f. d. Gemeinden: Lindenau 
Gr. Mausdorf, Kl. Les emitz, 
Halbstadt, 
Landjägereiamt-Marienau f. 
d. Gemeinde: Tannsee.

Landjägermeister
Domurath-Kalthof

7. 20. 7. Schutzpolizeikommando Kalt- 
Hof

Landjägermeister 
Meffert-Neuteich

Y. 7. 8. 8. Schutzpolizeikommando Neu- 
teich

Landjägermeister
Goerzen-Platenhof

i5. 7. 8. Schutzpolizeikommando-- Tie- 
genhof

Polizeimeister 
Westerweck-Jungfer

l5. 7. Z. 8. Schutzpolizeikommando - Tie- 
genhof für die Gemeinden: 
Jungfer, Keitlau, Neustädter- 
wald.
Landjägereiamt - Lupushorst 
für die Gemeinden: wall- 
dorf,Neulanghorst, Kl.Maus- 
dorferweiden.

Oberlandjäger 
Behnert-Simonsdorf

2l- 7. 8. 8. Schutzpolizeikommando-K alt- 
Hof für die Gemeinde Heu- 
buden.
Schutzpolizeikommando-Neu- 
teich f. d. Gemeinde Trap- 
penfelde.
Landjägereiamt - Werners- 
dorf für die Gemeinde Alt
münsterberg
Landjägereiamt. Kunzendorf 
für die Gemeinden Simons- 
dorf, Gnojau, Altenau

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gc- 

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
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Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver
pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Auswendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag aus Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.

Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein. "

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech <L W Nichert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech öc W. Äschert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Oanziger Gulden.

Nr. 27 Neuteich, -en 3. Juli 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
uyd des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Vertretung in Standesamtssachen.

Den Herren ländlichen Standesbeamten des Kreises 
bringe ich nachstehende Verfügung des Senats vom 
11. 6. d. Js. zur Kenntnis mit dem Ersuchen um ge
naue Beachtung.

Tiegenhof, den 24. Juni 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Der Senat
Abteilung des Innern Danzig, den 11. Juni 1930. 

A.Il. 618/30.
Ein Sondersall gibt uns Veranlassung, die Her

ren Standesbeamten auf die genaueste Beachtung 
der Vorschriften des Personenstandsgesetzes vom 6. 
Februar 1875, im vorliegenden Falle insbesondere 
des 8 13, 3 und 4 bei Ausübung der Amtsgefchäfte 
hinzuweisen. Es ist unzulässig, daß ein Standesbe
amter auf Urlaub geht und die Amtsgeschäfte nicht 
dem Standesbeamten-Stellvertreter, sondern einer 
anderen nicht amtlichen Person überläßt und schließ
lich nach Rückkehr vom Urlaub die während seiner 
Abwesenheit gemachten Eintragungen in den Stan
desregistern nachträglich unterschriftlich vollzieht.

Der Standesbeamte muß dem Beurkundungsvor
gang von Anfang an beiwohnen und es ist ausge
schlossen, daß der Standesbeamte — abgesehen von 
dem mechanischen Geschäft des Schreibens — die 
Beurkundung irgend einem Dritten überträgt. Da 
das Gesetz die Anwesenheit des Standesbeamten als 
unerläßlich ansieht, ist klar, daß der Standesbeamte, 
welcher einen solchen Eintrag bewirkt, sei es, daß er 
ihn selbst fertigt, sei es, daß er ihn durch einen Drit
ten schreiben läßt und mit seiner Unterschrift ver
sieht, hiermit auch die Tatsache seiner Anwesenheit 
bei Aufnahme der Urkunde beurkundet, und wenn 
er in Wahrheit nicht anwesend war, diese Tatsache 
falsch beurkundet. Die Beurkundung, daß eine Ur
kunde vor dem Standesbeamten errichtet wurde, 
während das in Wahrheit nicht der Fall ist, erscheint 
als die falsche Beurkundung einer rechtserheblichen 
Tatsache. Die Vorlesung und Genehmigung hätte 
jedenfalls in Gegenwart des Standesbeamten erfol
gen müssen.

Die Standesbeamten sind gemäß 8 1 P. St. G- 
vom Staate bestellte Beamte und haben auch als 
Gemeindebeamte staatliche Funktionen auszuüben. 
Die Standesamtsführung vollzieht sich im Rahmen 
der Gemeindearbeiten, die den Gemeinden als Auf
tragsangelegenheit des Staates zugewiesen sind. In 
ihrer Eigenschaft als Beamte unterliegen die Stan
desbeamten den Normen des Strafrechts, die im 
Reichsstrafgesetzbuch im 28. Abschnitt unter der 
Ueberschrift „Verbrechen und Vergehen im Amte" 
(8 331—358 Str. G.B.) zusammengefaßt sind.

Entspricht eine von dem Standesbeamten voll
zogene Eintragung nicht den tatsächlichen Verhält
nissen, so macht er sich nach 8 348 Abs. 1 Str. G. B 
strafbar.

Erforderlich ist jedenfalls, daß die Beurkundung 
den Erfordernissen einer öffentlichen Urkunde, bei 

Aufnahme der Standesamtsurkunden den Formvor
schriften des P.St. G., des B.G.B. und des F.G- 
G. entspricht und daß der Standesbeamte selbst die 
Beurkundung vornimmt.

gez. Unterschrift.
Nr. 2. ----------------

Personalien.
In den Schulvorstand der Schulen in Ladekopp ist 

der Hofbesitzer Eduard Claaßen aus Ladekopp als Fa
milienvater gewählt und für dieses Amt von mir be
stätigt worden.

Tiegenhof, den 25. Juni 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------

Kreisobstsortiment.
Zum Wiederaufbau der einheimischen Obstzucht nach 

einheitlich, wirtschaftlichen Richtlinien, die vor allem 
in Zukunft einen besseren Absatz und erhöhte Frost- 
festigkeit, als bei dem früheren Sortenwirrwarr ge
währleisten werden, ist vom Kreisobstbauverein ein Sor
timent aufgestellt worden, dessen einzelne Sorten für 
die Verhältnisse im Werder geeignet, anbauwürdig und 
handelsfähig sind.

Interessenten, die Neupflanzungen oder Ergänzungs
pflanzungen in ihren frostgeschädigten Gärten durch
führen wollen, greifen bei der Sortenwahl, um zugleich 
der Sortenvereinheitlichung im Obstbau des Werders 
zu dienen und sich vor Frostschäden, wie sie der Winter 
1928 mit sich gebracht hat, zu bewahren, zweckmäßig 
auf das nachstehend veröffentlichte Kreisobstsortiment 
zurück.

Die vom Kreise zur Beschaffung von Obstbäumen 
gewährten Beihilfen sind dem Kreisobstbauverein über- 
wiesen und werden von diesem nur für den Ankauf 
von Obstsorten gewährt, die im Sortiment enthalten 
sind. Anträge auf Gewährung von Kreisbeihilfen sind 
unmittelbar an den Kreisobstbauverein zu Händen des 
Vorsitzenden, Herrn E. Tümmler-Küchwerder, zu rich
ten, der auch über sonstige einschlägige Fragen Aus
kunft erteilt.

Für Interessenten empfiehlt sich ferner der Bezug 
des von der Landwirtschaftskammer für die Provinz 
Ostpreußen herausgegebenen Heftes „Ostpreußisches 
Obst- und Gemüsesortiment" zum Preise von 0,50 
in dem in vorbildlicher Kürze und Uebersichtlichkeit 
eine Reihe von Artikeln der besten Sachkenner zusam
mengefaßt sind.

Tiegenhof, den 24. Juni 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Kreisobstsortiment.
Aepfel: (Haupthandelsfrucht)

1. Weißer Klarapfel: Reifezeit August, der 
früheste Handelsapfel, starkwüchsig, von gutem Ge
schmack, anspruchslos an Boden und Lage, gibt 
selten Fehlernten und ist sehr rentabel. Anzupflan- 
zen als Busch und Stamm.

2. Signe Tillisch; Reifezeit Oktober-November. 
Ersatz für den Gravensteiner. Sehr feine Tafel
frucht. Buschbau und Halbstamm.



— 76

3. Deans Küchenapfel; Reifezeit Oktober- 
Dezember. Einfarbige sehr reich tragende Sorte von 
mittelstarkem Wuchs und fast nie aussetzendem Er
trag, für Busch und Stamm. Der wertvollste aller 
sogen, engl. Küchenäpfel.

4. Adamsapfel; Reifezeit November-Dezember. 
Gute rote Marktfrucht von angenehmen Geschmack,, 
gedeiht auch aus feuchtem Boden, wenn er nicht zu 
kalt und sauer ist. Geeignet für Hoch- und Halb
stamm.

5. Gelber Edelapfel: Reisezeit Dezember-Ja
nuar. Gute Wirtschaftsfrucht.

6. Marienburger Christapfel (Kriesch- 
apfel): Reifezeit Dezember-Februar. Eine sehr 
harte, haltbare, rotgesärbte Winterfrucht. Altbe
währte gute Lokalforte.

7. Landsberger Reinette: Reifezeit Novem
ber-Februar; Regelmäßig und reich tragend, ge
deiht am besten auf feuchtem Boden, ausgespro
chene Sonnensorte, für Busch und Stamm.

8. Schöner von Boskoop: Reisezeit Dezember- 
März. Hat zwar auch sehr durch den Frost gelit
ten, aber große Vorzüge für den Marktverkauf, 
verlangt besseren Boden und Nähe guter Pollen
spender. Für alle Formen.

9. Kaiser Wilhelm: Reifezeit Februar-April, 
Gute Verbrauchsfrucht für das Frühjahr, von sehr 
schönem Aussehen und reichem Ertrag. Guter Pol
lenträger, für kräftige Böden, als Hoch- und Halb
stamm anzupflanzen.

10. Große Kasseler Reinette: Reifezeit März- 
August. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Birnen:
1. Bunte Julibirne: Reifezeit Juli-August. Ei

ne der größten Frühbirnensorten, die infolge ih
rer prächtigen Farbe gern gekauft werden. Für 
Halbstamm und Buschanbau.

2. Clapps Liebling: Reifezeit September. Die
se große und schön gefärbte Frucht trägt einzeln, 
aber reich. Für Busch und Stamm gleich gut ge
eignet.

3. Williams Christbirne: Reifezeit Septem
ber. Tafelfrucht.

4. Rote Bergamotte: Reifezeit September-Okto
ber. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

5. Andenken an den Kongreß: Reifezeit Sep
tember-Oktober. Feine Tafelfrucht.

6. Gellerts Butterbirne: Reifezeit Oktober. 
Eine großfrüchtige Sorte von hohem Wohlgeschmack.

7. Böses Flaschenbirne: Reifezeit Oktober- 
November. Edle, harte grauschalige Tafelfrucht von 
hervorragendem Geschmack und guter Tragbarkeit. 
Besonders für Hoch- und Halbstämme.

8. Köstliche von Charneu: Reifezeit Oktober- 
November. Tafelfrucht.

9. Josefine von Mecheln: Reifezeit Dezember. 
Eine der wenigen, bei uns schmelzend werdenden 
mittelgroßen Winterbirnen.

Pflaumen:
1. Große grüne Reineclaude: Reifezeit Au

gust. Trotz aller ihrer Fehler wird man diese erst
klassige Edelpflaume in besten wärmsten Lagen für 
den Eigengebrauch und Konservenzwecke immer 
gern anbauen, auch wenn die Tragbarkeit nicht 
außergewöhnlich reich ist.

2. Wangen Heims Frühzwetsche: Reifezeit 
Anfang September. Die härteste und grüßt« aller 
Frühzwetschen. Diese Zwetsche sollte insbesondere 
auch für wirtschaftliche Zwecke mehr angebaut wer
den.

3. Jefferson (gelb): Reifezeit September. Gute 
Wirtschaftsfrucht.

4. Gewöhnliche Hauszwetsche: Reifezeit Sep
tember-Oktober. Gute Wirtschaftsfrucht.

Süßkirsche«:
1. Coburger Maiherz-Kirsche;
2. Große frühe bunte aus Werder;
3. Frühe^chwarze aus Werder;
4. Frühe gelbe aus Praust;
6. Hedelfinger Riesenkirsche;

Sauerkirsche«:
1. Ostheimer Weichsel;
2. Große Schattcnmorelle.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung

Ich mache darauf aufmerksam, daß das Befahren der 
Deiche des Weichsel-Haff-Kanals mit Fahrzeugen aller 
Art, einschließlich Kraftfahrzeugen verboten ist. Zu
widerhandlungen werden zur Anzeige gebracht und 
seitens des Herrn Deichhauptmanns bestraft werden.

Die Herren Gemeindevorsteher der am Weichsel-Haff- 
Kanal gelegenen Ortschaften ersuche ich diese Bekannt
machung zur Kenntnis der Ortseingesessenen zu bringe».

Tiegenhof, den 23. Juni 1930.
Der Berban-svorsteher des Nnterdeichverbandes Lina«.

H. Wiens.

Einführung eines Lohnsummensteuer- 
gesetzes.

(Gesetz vom 28. Juni 1S3V)
Ab 1. Juli sind sämtliche Arbeitgeber — natürliche 

und juristische Personen usw. — lohnsummensteuerpflichtig, 
sofern sie nicht gemäß § 2 des Gesetzes auf Grund ihres 
öffentlich-rechtlichen Charakters ausdrücklich befreit sind.

Der Steuer unterliegen die gezahlten Bruttogehälter 
— Löhne — einschl. der nicht in bar gewährten Sachbe- 
züge (Deputat, freie Station, freie Wohnung, Bekleidung 
usw.), der Tantiemen, Provisionen, Gratifikationen, Auf
wandsentschädigungen und sämtlicher unter anderer Be
zeichnung gewährter Beträge.

Die Steuer beträgt 1 v. H. und ist vom Steuer
pflichtigen selbst zu berechnen.

Die Entrichtung der Steuer erfolgt monatlich durch 
Steuermarken, spätestens bis zum 5. des nächsten Monats, 
also erstmalig bis zum 5. August sür den Monat Juli 
1930. Bei der Berechnung sür die einzelnen Monate sind 
die sich ergebenden Steuerbeträge auf volle 5 P nach 
unten abzurunden. Die Steuermarken sind bet den Postan
stalten in den Werten von 5, 10, 20 und 50 P, 1, 2, 5, 
10, 20, 50 und 100 G erhältlich. Neben den Postanstalten 
sind lediglich die durch besonderen Ausweis legitimierten 
Ermittlungsbeamten der Steuerämter zum Verkauf der 
Marken berechtigt.

Arbeitgeber, die die Lohnsteuer bereits im Über
weisungsverfahren absühren, können auf Antrag die Lohn- 
summensteuer ebenfalls unmittelbar an die Steuerkasse 
entrichten. Entsprechende Anträge sind von diesen Arbeit
gebern bis spätestens 25. Juli 1930 an das Steueramt 
zu stellen.

Die Arbeitgeber erhalten eine Arbeitgeberkarte und 
ein Muster für die anzulegenden Lohnlisten, sofern sie nicht 
bereits eine ordnungsmäßige Lohnbuchsührung haben, durch 
die Post zugesandt. Steuerpflichtige, die bis zum 1.8.30 
noch keine Karte erhalten haben, müssen zur Vermeidung 
von Weiterungen die Ausstellung einer solchen umgehend 
beim Steueramt — Zimmer 89 — bei Wohnsitz außer
halb der Stadt Danzig bei der zuständigen Gemeinde
behörde beantragen.

Die näheren Bestimmungen sind aus der letzten Seite 
der Arbeitgeberkarte abgedruckt. Aus die Verpflichtung zur 
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genauen Aufzeichnung der gezahlten Löhne usw. wird be
sonders hingewiesen.

Steuerpflichtige, die den Zahlungsbestimmungen nicht 
rechtzeitig nachkommen, haben zu gewärtigen, daß die 
rückständige Steuer durch einen Veranlagungsbescheid fest
gesetzt wird, der mit der Zustellung sofort vollstreckbar ist.

Für die Hinterziehung der Lohnsummensteuer ist 
durch Gesetz Geld- und Gefängnisstrafe vorgesehen 
Sonstige Verstöße gegen das Gesetz, z. B. Unterlassung 
der Lohnbuchführung, können durch Geldstrafe geahndet 
werden. Ferner ist der Gebrauch von gefälschten oder 
verfälschten Steuermarken unter besondere Strafe gestellt.

Danzig, den 26. Juni 1930.
Steueramt I. Steueramt II

Erhöhung der Einkommen-, Körperschafts
und Vermögensteuer.

Gesetz vom 26. Juni 1930.
Auf Grund des oben genannten Gesetzes treten vom 

1. Juli 1930 folgende Steuererhöhungen ein:
Bei der zu veranlagenden Steuer: 

Einkommensteuer:
Der Zuschlag zum Einkommensteuersatz ist von 3 auf 

10"/, erhöht.
Körperschaftssteuer:

Der Steuersatz von 15"/» ist auf 20°/o unter 
Fortfall des bisherigen allgemeinen Zuschlages von 
3"/» und eines etwa erhobenen besonderen Zuschlages ge
mäß § 11 Abs. 2 des Körperschaftssteuergesetzes (Dividende- 
über 8°/») erhöht worden.
Vermögensteuer:

- Die Vermögensteuer beträgt nach dem neuen Steuer
tarif:
bei einem Vermög. v. mehr als 10000 6 b.125006 —2°/»» 

12500 „ „ 30000 „ —3°/»« 
„ 30000,, „ 60000 „—4°/««

und „ „ „ „ „ 60000 „ ^50/00
Ueber diese Erhöhungen wird Nachtragsbescheid ent

weder mit dem endgültigen Steuerbescheid 1929/30 oder 
später gesondert übersandt werden.

Die erhöhten Dierteljahresbeträge sind erstmalig am 
15. August 1930 zu entrichten. Die Neufestsetzung hat 
auch Gültigkeit für die zunächst im Jahre 1931 zu leisten
den Vorauszahlungen.

8. Steuerabzugsverfahren.
I. Der Steuersatz beträgt vom 1. Juli 1930 ab nicht 

mehr 10,3"/», sondern 11"/«.
II. Die Abrundung der sich ergebenden ungeraden Steuer

beträge bleibt unverändert. Es fallen somit die Be
träge bis zu 2^'2 k fort; die Beträge über 2V2 k 
werden auf volle 5 k nach oben abgerundet. Zur 
Erleichterung der Berechnung des Steuerabzuges 
nach dem Satz von 11 v. H. wird im Staatsanzeiger 
eine Hilfstabelle abgedruckt, aus der die Höhe der 
Steuer nebst Zuschlag unter Berücksichtigung der Ab- 
rundung für die einzelnen steuerpflichtigen Einkom
mensbeträge zu ersehen ist.

III. Die neuen Bestimmungen finden erstmalig Anwen
dung bei Vergütungen, die für nach dem 1. Juli 
1930 geleistete Dienste gezahlt werden. Gleichgültig 
ist, ob Auszahlung der Vergütung vor oder nach 
dem 1. Juli erfolgt.

IV. Bei Wochenlohnempfängern gelten für die Über
gangszeit folgende Bestimmungen:

Für die Lohnwoche, in die der 1. Juli 1930 
fällt, ist, falls die Lohnwoche nicht mit dem 1. Juli 
beginnt, noch der alte Steuersatz (10,3"/») anzuwenden. 
Danzig, den 26. Juni 1930.
Steueramt I. Steueramt II.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Eh efähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranker« 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
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Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan
dergewerbescheines.

Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

N. Pech L W Richert, Neuteich.

Lehrberichte 
für ein- und mehrklafsige Schulen 

und 

Absentenlisten 
in allen Stärken zu haben bei

L. kvvk L Mvdvrt, MvuLviod,
Tel 308.

Westpr. Kleinbahnen
«0 I. 7. 1950 beträgt die 

Ueberführungsgebühr für Stnckaut 
zwischen Ließau Rleinbf. und Lie
ßau Staatsbahnhof G 0,20 für 
100 mindestens für die Fracht" 
briefsendung G o,Zo

Betriebsdirektion der 
Westpr. Kleinbahnen.

IWVIIWM

Ansichtskarten 
von Nenteich «nd Um
gebung in ca. 40 Aufnahmen 
empfiehlt Pech L Richert. 
«IVIVIMIIM»

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 vanziger Gulden.

Nr. 28 Neuteich, den 10. Juli 1S30

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------- —
Brückensperrung!

Die Aufzugsvorrtchtung an der Portalbrücke über die 
Tiege bei Tiegenhof soll bis zum 16. d. Mts. erneuert 
werden.

Der Schiffsverkehr für Fahrzeuge mit hohem Aufbau, 
für die ein Oeffnen der Brücke erforderlich ist, bleibt 
bis zum 16. d. Mts. gesperrt.

Der Verkehr über die Brücke wird voraussichtlich 
am 10. und 14. ds. Mts. gesperrt werden müssen.

Tiegenhof, den 5. Juli 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Gesetz über Arbeitsvermittlung.

Dom 27. «. 1930.
8 1.

Für die öffentliche Arbeitsvermittlung 
im Gebiet der Freien Stadt Danzig wird 
in Danzig ein staatliches Landesarbeits
amt errichtet.

Diesem Landesarbeitsamt werden die 
Aufgaben, die bisher von den kommunalen 
Arbeitsämtern und Arbeitsnachweisen 
hinsichtlich der Arbeitsvermittlung er
füllt sind, übertragen.

8 2.
Außerhalb der Stadt Danzig sind für 

örtlich begrenzte Bezirke dem Bedürfnis 
entsprechende Zweigstellen zu errichten.

Der Senat erläßt eine Satzung für das 
Landesarbeitsamt und bestimmt Einrich
tung und Sitz der Zweigstellen.

8 3.
Organe des Landesarbeitsamtes sind: 

a) der Verwaltungsausschuß, 
b) der Vorstand.

8 4.
Der Verwaltungsausschutz besteht aus dem Vorsitzen

den des Landesarbeitsamtes oder seinem Stellvertreter 
und je 6 Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Beisitzer. 
Unter den Vertretern der Arbeitnehmer soll sich mög
lichst ein Angestellter und eine Frau, unter den Vertre
tern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer muß sich minde
stens je ein Vertreter der Landwirtschaft befinden.

Für jeden Beisitzer wird ein Stellvertreter bestellt. 
Die Stellvertreter ersetzen verhinderte Beisitzer. Beim 
Ausscheiden eines Beisitzers ist für den Rest der Amts
dauer ein neuer Beisitzer zu bestellen. Die Stellvertreter 
des Vorsitzenden und der Beisitzer sind berechtigt, an 
den Sitzungen des Verwaltungsausschusses ohne beschlie
ßende Stimme teilzunehmen.

8 5.
Den Vorsitzenden des Landesarbeitsamtes und seinen 

Stellvertreter sowie die Leiter der Zweigstellen ernennt 
der Senat.

Die Beisitzer des Verwaltungsausschusses und die 
Stellvertreter werden auf Grund von Vorschlagslisten 
der wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vom Senat auf die Dauer von 5 Jah
ren einberufen.

Liegen mehrere solcher Vorschlagslisten vor, so sind 
auf sie die Arbeitgeberbeisitzer nach der Zahl der be
schäftigten Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerbeisitzer nach 
der Zahl der Mitglieder, die den vorschlagenden wirt
schaftlichen Vereinigungen im Bezirk des Landesarbeits
amtes angehören, zu verteilen, in beiden Fällen unter 
billiger Berücksichtigung des Schutzes der Minderheiten.

Werden keine Vorschlagslisten eingereicht oder sind 
keine als Vorschlagskörper geeigneten wirtschaftlichen 
Vereinigungen vorhanden, so bestellt der Senat die 
Beisitzer aus den Reihen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer.

8 6.
Der Verwaltungsausschuß kann einen oder mehrere 

Unterausschüsse bilden, denen bestimmte Rechte und 
Pflichten übertragen werden können.

8 7.
Der Verwaltungsausschuß und die Unterausschüsse 

sind von dem Vorsitzenden nach Bedarf mindestens 
jedoch vierteljährlich einzuberufen. Sie müssen einberu
fen werden, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es 
schriftlich verlangt.

8 8.
Der Verwaltungsausschuß ist oberstes Organ des 

Landesarbeitsamtes und entscheidet als letzte Instanz 
in allen die Verwaltung betreffenden Angelegenheiten 
endgültig, vorbehaltlich der Rechte des Senats als 
oberste Verwaltungsbehörde.

Der Verwaltungsausschutz stellt Richtlinien für die 
Geschäftsführung (Geschäftsordnung) auf.

8 9-
Als Beisitzer der Organe können nur Danziger 

Staatsangehörige berufen werden, die mindestens 25 
Jahre alt und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 
sind.

Als Arbeitgeberbeisitzer kann nur berufen werden,, 
wer regelmäßig mindestens einen Arbeitnehmer be
schäftigt oder Vertreter einer wirtschaftlichen Vereini
gung von Arbeitgebern ist. Als Arbeitnehmerbeisitzer 
kann nur berufen werden, wer regelmäßig als Arbeit
nehmer tätig oder Vertreter einer wirtschaftlichen Ver
einigung von Arbeitnehmern ist.

8 10.
Die Beisitzer verwalten ihr Amt unentgeltlich als 

Ehrenamt. Ihnen werden ihre baren Auslagen erstat
tet. Was ihnen als Entschädigung für entgangenen Ar
beitsverdienst oder Zeitverlust zu gewähren ist, bestimmt 
die Satzung des Landesarbeitsamtes.

8 11-
Ein Beisitzer ist vom Senat abzuberufen, wenn bei 

ihm die Voraussetzungen für das Amt nicht mehr vor
liegen oder wenn er seine Amtspflicht grob verletzt.

8 12.
Die Arbeitnehmerbeisitzer haben ihrem Arbeitgeber 

jede Einberufung zu einer Sitzung anzuzeigen.
Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist es un

tersagt, Angestellte oder Arbeiter in der Uebernahme 
oder Ausübung des Beisitzeramtes zu beschränken oder 
sie wegen der Uebernahme oder Ausübung des Amtes 
zu benachteiligen.

8 13-
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden des Lan

desarbeitsamtes oder seinem Stellvertreter und ;e einem 
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Bei
sitzer. Diese werden Dom Senat auf Grund von Vor
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schlagslisten der wirtschaftlichen Vereinigungen ernannt 
Die Bestimmungen des 8 4 Absatz 2 und des 8 5 Ab
satz 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.

8 14.
Der Vorstand führt die Geschäfte des Landesarbeits

amtes und vertritt es gerichtlich und außergerichtlich.
Die Satzung des Landesarbeitsamtes (8 2 Abs. 2) 

bestimmt, inwieweit an Stelle des Vorstandes der Vor
sitzende und sein Stellvertreter die Geschäfte des Lan
desarbeitsamtes führen können.

8 15.
Der Vorsitzende hat den Organen auf deren Wunsch 

jederzeit Auskunft über seine Geschäftsführung zu ge
ben. Mit seiner Zustimmung oder auf Beschluß der 
Organe können die Beisitzer Vorlegung von Büchern. 
Akten oder sonstigen Urkunden und Belegen verlangen.

8 16.
Die Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse sowie 

der Fachausschüsse und Ausschüsse für Angestellte (88 
20 ff.) sind nicht öffentlich.

8 17.
Die Organe und ihre Ausschüsse, die Fachausschüsse 

und die Ausschüsse für Angestellte fassen ihre Beschlüsse 
nach Stimmenmehrheit, soweit dieses Gesetz nichts Ab
weichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

8 18.
Bei den Beschlüssen der Organe und ihrer Ausschüsse,, 

sowie der Fachausschüsse und Ausschüsse für Angestellte 
dürfen vorbehaltlich der Vorschriften des Abs. 2 und 
des 8 19 Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nur in gleicher Zahl mitwirken. Um die gleiche Stim- 
menzahl herbeizuführen, bestimmt erforderlichenfalls 
das Los, wer ausscheidet.

Absatz 1 gilt insoweit nicht, als darnach mehr als 
ein Drittel der gesamten Beisitzer einer der Gruppen 
ausscheiden müßte.

8 19.
Sind von einer Gruppe überhaupt keine Beisitzer 

anwesend, so können Beschlüsse nicht gefaßt werden. 
In diesem Falle kann der Vorsitzende anordnen, daß 
in der nächsten Sitzung über den Gegenstand der Ab
stimmung auch dann beschlossen werden kann, wenn 
von einer Gruppe wieder keine Beisitzer erscheinen. Die 
neue Sitzung muß in der durch die Satzung vorgeschrie
benen oder üblichen Weise anberaumt werden. Die La
dung der Beisitzer muß den Hinweis erhalten, daß über 
den Gegenstand der Abstimmung auch dann beschlossen 
werden kann, wenn nur von einer Gruppe Beisitzer 
erscheinen.

8 20.
Nach Bedarf sind bei dem Landesarbeitsamt und den 

Zweigstellen Fachabteilungen und Abteilungen für An
gestellte zu bilden.

8 21.
Für jede Fachabteilung ist ein Fachausschuß zu bil

den. Der Fachausschuß tritt in allen Angelegenheiten,, 
die ausschließlich das Fach betreffen, an die Stelle des 
Verwaltungsausschusses. In Angelegenheiten, die vor
wiegend das Fach betreffen, ist dem Fachausschuß Gele
genheit zur Aeußerung zu geben.

Der Fachausschuß besteht aus dem Vorsitzenden des 
Verwaltungsausschusses oder seinem Stellvertreter als 
Vorsitzenden und Vertretern der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer. Die Beisitzer sind auf Vorschlag der für 
das Fach zuständigen wirtschaftlichen Vereinigungen 
aus dem' Fach zu entnehmen, für das der Fachausschuß 
gebildet ist. Sie werden vom Senat bestellt. Die Zahl 
der Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer muß 
gleich sein. Die Zahl wird durch die Geschäftsordnung 
(8 8 Abs. 2) bestimmt.

Im übrigen finden, 8 4 Abs. 2, 8 5 Abs. 2 und 3 und 
die 88 7, 9, 10, 11 und 12 entsprechende Anwendung.

8 22.
Die Arbeitsvermittlung nichtgewerbsmäßiger Einrich

tungen, die außerhalb des Landesarbeitsamtes stehen, 
insbesondere nichtgewerbsmäßiger Arbeitsnachweise, 
unterstehen der Aufsicht des Senats.

-Der Senat kann Vorschriften über die Geschäftsfüh
rung solcher Einrichtungen erlassen.

Der Senat ist befugt, wenn Mißstände trotz Verwar
nung bei dieser Einrichtung nicht abgestellt werden, 
sie aufzulösen.

Nichtgewerbsmäßige Einrichtungen, deren Träger ei
ne politische Partei oder Organisation ist, sind unzu
lässig.

8 23.
Nach Inkrafttreten des Gesetzes dürfen neue gewerbs

mäßige und nicht gewerbsmäßige Einrichtungen zur Ar
beitsvermittlung nicht errichtet werden.

8 24.
Gewerbsmäßige Stellenvermittlung ist vom 2. Janu

ar 1932 ab verboten. Mit diesem Zeitpunkt erlischt 
die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb eines Stellenver- 
mittlers. Denjenigen StellenVermittlern, die zu dieser 
Zeit das Gewerbe mindestens seit dem 2. Juni 1910 
auf Grund behördlicher Erlaubnis ausüben, ist eine an
gemessene Entschädigung zu gewähren, deren Höhe durch 
besonderes Gesetz bestimmt wird.

Der Senat kann auch vor dem 31. Dezember 1931 
für einzelne Berufe die gewerbsmäßige Stellenver
mittlung untersagen.

8 25.
Gewerbsmäßiger Stellenvermittler im Sinne dieses 

Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig
1. die Vermittlung eines Vertrages über eine Stelle 

betreibt oder
2. Gelegenheit zur Erlangung einer Stelle nachweist 

oder sich zu diesem Zweck mit Arbeitgebern oder 
Arbeitnehmern in besondere Beziehungen setzt.

Als gewerbsmäßige Stellenvermittlung gilt auch die 
gewerbsmäßige Herausgabe von Stellenlisten einschließ
lich ihnen gleichzuachtender Sonderdrucke und Auszüge 
aus periodischen Druckschriften. Dagegen werden Zei
tungen, Zeitschriften, Fachblätter oder ähnliche peri
odisch erscheinende Druckschriften von den Bestimmungen 
dieses Paragraphen nicht betroffen.

Als gewerbsmäßige Stellenvermittlung gilt ferner 
die Zuweisung von Arbeitnehmern, deren Arbeitskraft 
der Zuweisende gewerbsmäßig dritten Personen für 
vorübergehende Beschäftigung zur Verfügung stellt oh
ne selbst die Ausrüstung mit den erforderlichen Werk
zeugen und die sozialen Versicherungslasten des Ar
beitgebers für die vermittelten Personen zu überneh
men.

8 26.
Die Aufnahme einer Arbeit ist, soweit 

sich das Arbeitsverhältnis über die Dau
er eines Tages hinaus erstreckt, nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Landesar
beitsamtes zulässig. Diese Bestimmung 
bezieht sich nur auf Arbeitsplätze bei Ar
beitnehmern, die der Kranken- oder An
gestelltenversicherungunterliegen.

Diese Genehmigung ist jedem Danzi- 
ger Staatsangehörigen zu erteilen. Wenn 
sich der Arbeitgeber dem Landesarbeits
amt oder Senat gegenüber verpflichtet 
hat, ausschließlich seine Arbeitskräfte 
durch den öffentlichen Arbeitsnachweis 
einzu st eilen, wird diese Genehmigung 
nach den Bestimmungen des 8 29 erteilt.

Ausländischen Arbeitnehmern ist die 
Genehmigung nach Maßgabe der bestehen
den Gesetze und Staatsverträge zu ertei
len.

Eine Genehmigung nach Abs. 1 ist nicht 
notwendig bei Einstellung bei diploma
tischen oder konsularischen Vertretungen.

8 27.
Wird die Genehmigung durch das Landesarbeitsamt 

versagt, so steht sowohl dem betroffenen Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer das Recht der Beschwerde an den 
Verwaltungsausschuß zu. Dieser kann zur Erledigung 
dieser Streitfälle einen Unterausschuß gemäß 8 6 bil
den.
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In Fragen von grundsätzlicher Bedeutung kann so

wohl der Vorsitzende des Ausschusses sowie die betroffe
nen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Beschwerde beim 
Senat einlegen, der endgültig entscheidet.

8 28.
Ein Arbeitsverhältnis, das der nach 8 26 vorge

schriebenen Genehmigung entbehrt, ist nichtig.
8 29.

Die Arbeitsvermittlung hat dahin zu wirken, daß 
freie Stellen durch möglichst geeignete Arbeitskräfte 
besetzt werden. Dabei sind einerseits die besonderen 
Verhältnisse der freien Arbeitsplätze, andererseits die 
berufliche und körperliche Eignung sowie die persön
lichen Familienverhältnisse und die Dauer der Arbeits
losigkeit des Bewerbers zu berücksichtigen, soweit die 
Lage des Arbeitsmarktes es gestattet.

8 30.
Die Arbeitsvermittlung ist unparteiisch, insbesondere 

ohne Rücksicht aus die Zugehörigkeit zu einer Vereini
gung, auszuüben. Die Frage nach der Zugehörigkeit zu 
einer Vereinigung ist untersagt.

Die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Vereini
gung ist zulässig:
1. soweit es sich um Betriebe, die politischen, gewerk

schaftlichen, konfessionellen, wissenschaftlichen, künst
lerischen und ähnlichen Bestrebungen dienen, han
delt,

2. wenn die Arbeitsvermittlung von einem Arbeits
nachweis ausgeübt wird, der von einer wirtschaft
lichen Vereinigung von Arbeitnehmern errichtet ist 
und satzungSgemäß nur an deren Mitglieder Arbeit 
vermittelt.

8 31.
Den Arbeitsnachweisen ist es untersagt, einen Arbeit

nehmer zum Zwecke der Nichteinstellung ungünstig zu 
kennzeichnen oder sonst an einer Maßregelung von Ar
beitnehmern oder an einer entsprechenden Maßnahme 
gegen Arbeitgeber mitzuwirken. Die Bestimmungen des 
ß 34 werden hierdurch nicht berührt.

8 32.
Die Arbeitsvermittlung wird durch das Landesar

beitsamt unentgeltlich ausgeübt.
Andere nichtgewerbsmäßige Einrichtungen zur Ar

beitsvermittlung dürfen Gebühren zur Deckung der 
Unkosten erheben. Der Senat erläßt hierüber nähere 
Bestimmungen.

8 33.
Arbeitsvermittlung für Frauen sind in der Regel 

durch Frauen auszuüben. Es sind dafür nach Möglich
keit besondere Abteilungen für Frauen unter weiblicher 
Leitung zu errichten.

8 34.
Soweit ein Tarifvertrag besteht, darf die Vermitt

lung beteiligter Arbeitnehmer an beteiligte Arbeitge
ber, sofern dem Arbeitsvermittler die Beteiligung be
kannt ist, nur zu tariflich zulässigen Bedingungen er
folgen.

Soweit der Abschluß eines Arbeitsvertrages gegen 
die im Beruf ortsüblichen Mindestlohnsätze verstoßen 
würde, hat der Arbeitsvermittler eine Vermittlung ab- 
zulehnen. Im übrigen hat sich der Vermittler einer 
Einwirkung auf die Lohnhöhe zu enthalten. Auskunfts
erteilung über die ortsüblichen Lohnsätze gilt nicht 
als Einwirkung.

8 35.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die wirtschaftlichen 

Vereinigungen der Arbeitnehmer sind berechtigt, bei 
Ausbruch und Beendigung eines Ausstandes, oder bet 
Vornahme und Beendigung einer Aussperrung dem 
Landesarbeitsamt schriftlich Anzeige zu machen.

Ist die schriftliche Anzeige erstattet, so hat der Ar
beitsvermittler den Arbeitsuchenden von der Tatsache 
des Ausstandes oder der Aussperrung Kenntnis zu 
geben und die Vermittlung nur dann vorzunehmen, 
wenn sie trotzdem verlangt wird.

Ebenso dürfen ausständige oder ausgesperrte Arbeit
nehmer nur vermittelt werden, wenn die Tat
sache des Ausstandes oder der Aussperrung dem Arbeit
geber vorher bekanntgegeben war.

8 36.
Der Arbeitsvermittler ist berechtigt und auf Verlan

gen verpflichtet, Auskunft über Besonderheiten einer 
offenen Stelle, die für den Arbeitsuchenden von Bedeu
tung sein können oder über besondere Eigenschaften ei
nes Arbeitsuchenden, die für seine Eignung für die 
Stelle wichtig sein können, zu geben, wenn ihnen diese 
Besonderheiten oder besondere Eigenschaften amtlich 
bekannt geworden sind und wenn es besondere Um
stände — namentlich die Aufnahme in die Hausgemein
schaft — rechtfertigen.

8 37.
Zur Arbeitsvermittlung im Sinne dieses Gesetzes 

gehört auch die Lehrstellenvermittlung. Sie soll in Ver
bindung mit der Berufsberatung erfolgen.

8 38.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind verpflichtet, die 

zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Aus
künfte zu erteilen.

Der Vorsitzende des Landesarbeitsamtes und die Lei
ter der Zweigstellen sind brechtigt, die Beteiligten vor- 
zuladen und zu vernehmen. Sie können für den Fall 
des Nichterscheinens eine Geldstrafe bis zu 100.— 
Gulden androhen und bei unentschuldigtem Ausblei
ben festsetzen. Gegen die Festsetzung ist Beschwerde an 
den Verwaltungsausschuß zulässig.

8 39.
Der Vorsitzende des Landesarbeitsamtes kann gegen 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beisitzer des Verwal
tungsausschusses, die sich ihren durch dieses Gesetz 
auferlegten Pflichten entziehen, eine Ordnungsstrafe 
bis zu 300.— Gulden verhängen. Den Betroffenen 
steht die Beschwerde an den Verwaltungsausschuß of
fen. Er ist von der Mitwirkung bet der Entscheidung 
über diese Beschwerde ausgeschlossen.

8 40.
Ordnungsstrafen, die auf Grund der 88 38, 39 ver

hängt sind, werden wie Gemeindeabgaben beigetrieben
8 41.

Arbeitgeber und ihre Angestellten, die vorsätzlich 
Arbeitnehmer in der Ausübung des Beisitzeramtes in 
den Organen oder Fachausschüssen des Landesarbeits
amtes beschränken oder sie wegen Uebernahme oder 
Ausübung des Amtes benachteiligen, werden mit Geld
strafe bis zu 300.— Gulden oder Haft bestraft.

8 42.
Wer eine nichtgewerbsmäßige Einrichtung zur Ar

beitsvermittlung widerrechtlich unterhält, leitet oder 
Arbeitsvermittlung ausübt, wird mit Geldstrafe bis 
zu 150.— Gulden oder Haft bestraft.

8 43.
Wer vorsätzlich oder fahrlässig widerrechtlich gewerbs

mäßig Stellenvermittlung oder als Angestellter in ei
nem solchen Betriebe Stellenvermittlung ausübt, wird 
mit Geldstrafe bis zu 1000.— Gulden oder Gefängnis 
bis zu 2 Monaten bestraft.

8 44.
Arbeitgeber, die der nach 8 35 Abs. 1 begründeten 

Pflicht zur Anzeige oder bei Ausbruch oder Beendi
gung eines Ausstandes oder Vornahme und Beendi
gung einer Aussperrung nicht nachkommen oder darü
ber vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige Angaben ma
chen, werden mit Geldstrafe bis zu 150.— Gulden 
oder Haft bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Landes
arbeitsamtes ein.

8 45.
Arbeitgeber, die ohne die nach 8 26 vor - 

geschriebene Genehmigung des Landes
arbeitsamtes einen Arbeitnehmer ein
stellen, Arbeitnehmer, die ohne diese Ge
nehmigung eine Stelle antreten, werden 
mit Gefängnis bis zu drei Monaten und 
mit Geldstrafe bis zu 1500.— G oder mit 
einer dieser Strafen bestraft.

Die Strafverfolgung tritt nur auf An
trag des Landesarbeitsamtes ein.

8 46.
DiesesGesetztrittam 1. 10. 1930 in Kraft. 

Bis zum 31. 12. 1930 muß jeder Arbeitgeber 
für die bei ihm beschäftigten Arbeitneh
mer die nach 8 26 vorgeschriebene Geneh



82 —
migung des Landesarbeitsamtes einho
len. Geschieht dieses nicht, so ist das Lan
de sarbeitsamt berechtigt, von sich aus 
dem Arbeitnehmer die Stelle für den 
nächst zulässigen gesetzlichen oder ver
tragsmäßigen Termin zu kündigen.

Vor der Kündigung sind die Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer zu hören. Die Kün
digung hat dieselbe Wirkung, als wenn 
sie von dem Arbeitgeber erklärt worden 
wäre. Ihre Wirkung tritt mit der Zustel
lung an den Arbeitnehmer ein. Dem Ar
beitgeber ist eine Abschrift der Kündigung 
z u z u st e l l e n.

GegendieseKündigungstehtbeidenPar- 
teien binnen einer Woche seit Zustellung 
die Beschwerde an den Verwaltungsaus
schutz beim Landesarbeitsamt zu.

8 47.
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

gehen die Funktionen der Demobilma- 
chungsausschüsse auf das Landes arbeits- 
amt über.

8 48.
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

gehen auch die in dem Gesetz über die Be
schäftigung ausländischer Wanderarbei
ter in der Landwirtschaft vom 29. 10. 1929 
(G. Bl. S. 139) den öffentlichen Arbeits
nachweisen und ihren Organen (Beru
fungsausschüsse, Fachausschüsse) zuge
wiesenen Ausgaben aus das Landesar
beitsamt über.

8 49.
Die 88 12 Ziffer 1, 16—18 des Stellenvermitte

lungsgesetzes vom 2. 6. 1910 (RGBl. S. 860), dis 
Anordnung über Arbeitsnachweise vom 9. 12. 1918 
(RGBl. S. 1421 und die Verordnung vom 17. 2. 1919 
(RGBl. S. 201) werden aufgehoben.

8 50. .
Die Bestimmungen des Erwerbslosen

fürsorge ges etzes vom 28. 3. 1922 (Ge- 
setzbl. S. 91) werden, soweit sie die Ar
beitsvermittlung den Gemeinden über
tragen, dahin abgeändert, daß anstelle 
der Gemeindeverwaltungen das Landes
arbeitsamt tritt.

Danzig, den 27. Juni 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Arczynski.
Veröffentlicht.

Tiegenhof, den 4. Juli 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Betr. Aufhebung der Polizeiveror-nung 

über die Vernichtung der gelben 
Wucherblume.

Auf Grund des 8 142 des Gesetzes über die Allge
meine Landesverwaltung vom 30. 7. 1883 (G.S. S. 
195) und des 8 6 des Gesetzes über die Polizeiverwal
tung vom 11. 3. 1850 (G. S. S. 265) wird mit Zu
stimmung des Kreisausschusses für den Umfang des 
Kreises Gr. Werder folgendes verordnet:

8 1-
Die im Kreisblatt Marienburg abgedruckte Polizei

verordnung des Landrats in Marienburg vom 11. 6, 
1878, betreffend Vernichtung der gelben Wucherblumen 
wird hiermit ausgehoben.

8 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver

öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um ortsübliche 

Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 27. Juni 1930.

Der Landrat.
Nr. 4. ----------------

Betr. Aufenthaltsermittelung.
Vom Jugendamt — Amtsvormundschaft — des Krei- 

ses Danziger Höhe in Danzig wird der Schmiedegeselle 
—' Druck und Verlag von R. Pech L W.

Hans Bank, zuletzt wohnhaft in Grebinerfeld, z. Zt. 
unbekannten Aufenthalts, gesucht.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher, sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt des Bank Ermittelungen anzustellen und 
im Ermittelungsfalle dem vorgenannten Jugendamt zum 
Aktenzeichen IV a 20 M Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 1. Juli 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugeudamt.
Nr. 5. --------------- -

Veterinärbezirk IH.
Der Regierungs- und Veterinärrat Dr. Thoms ist 

vom 7. Juli bis 5. August d. Js. beurlaubt. Seine 
Vertretung erfolgt durch Tierarzt Herzberg-Tiegenhof 
(Fernsprech-Nr. 50).

Ich ersuche die Ortsbehörden um ortsübliche Be
kanntgabe.

Tiegenhof, den 7. Juli 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ----------------
Trichinenschaubezirk Grenzdorf.

Anstelle des verstorbenen Trichinenschauers Schulz 
in Groschkenkampe habe ich die Ausübung der Trichi
nenschau in dem Trichinenschaubezirk Grenzdorf, be
stehend aus den Ortschaften Grenzdorf A und B mit 
sofortiger Wirkung dem Trichinenschauer Ernst Goertz 
in Groschkenkampe übertragen.

Im Falle seiner Behinderung wird er durch den 
Trichinenschauer Gröning in Stobbendorf vertreten.

Ich ersuche die in Frage kommenden Ortsvorsteher 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 2. Juli 1930.
Der Landrat.

Nr. 7. ----------------
Grenzöffnungszeiten an -er Kittelsfähre.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntma
chung vom 17. 6. d. Js. — Kreisblatt Nr. 25 — wei
se ich darauf hin, daß die Grenzöffnungszeiten an der 
Kittelsfähre an den Sonn- und Feiertagen während 
des Sommerhalbjahres auf die Zeit von 5Ve bis 6, 8 
bis 12, 14 bis 15 und 19 bis 21 Uhr erweitert wor
den sind.

Die in Frage kommenden Ortsbehörden ersuche ich 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 4. Juli 1930.
Der Landrat.

Nr. 8. ----------------
Personalien.

Der Arbeiter Hermann Pawlowski in Schönhorst ist 
zum stellvertretenden Schöffen der Gemeinde Schönhorst 
gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 30. Juni 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Zur Bekanntmachung vom 26. Juni 1S30.

Der Vermögenssteuertarif ist nicht aus Sätzen „von 
Hundert" sondern „von Tausend" abgestellt, mithin 
2, 3, 4 und 5 v. Tausend.

Danzig, den 30. Juni 1930.
Steueramt I und II.

Freie Lehrerstelle.
Die Lehrerstelle an der ev. Schule in Mielenz ist 

zu besetzen. Befähigung für den Organistendienst er
forderlich. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind 
bis 1. August an Herrn Gutsbesitzer Pohlmann in 
Mielenz einzureichen.

Kalthof, den 3. Juli 1930.
Der Schulrat. Weidemann.

Die Dorfstraße in der Gemeinde Gr. Mausdorf von 
der Bäckerei bis zur Käserei wird von Montag, den 
7. Juli 1930, wegen Umpslasterung, bis auf weiteres 
gesperrt.

Gr. Mausdorf, den 3. Juli 1930.
_________ Der Gemeindevorsteher. Rewitz_________  

Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis Blatt
für -en Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 29 Neuteich, den 17. Juli 193V

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Ferien des Kreisausschusses.

Gemäß 8 5 des Regulativs zur Ordnung des Ge
schäftsganges bei den Kreisausschüssen vom 28. 2. 
1884 hält der Kreisausschuß während der Zeit vom 
21. 7. bis 1. 9. jeden Jahres Ferien. Während der 
Ferien werden Termine zur mündlichen Verhandlung 
nur in schleunigen Sachen abgehalten. Auf den Lauf 
der gesetzlichen Fristen bleiben die Ferien ohne Einfluß.

Tiegenhof, den 10. Juli 1930.
Der Borsitzende des Kreisausschusses 

des Kreises Gr. Werder.
Nr. 1a. ----------------

Straßensperrung.
Die Kreisstraße Tiegenhof—Rückenau wird hiermit 

vom 17. Juli ab während der Dauer der Bauarbeiten 
für Fahrzeuge aller Art gesperrt.

Tiegenhof, den 15. Juli 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Polizeiverordnung betr. die Arbeiterfür

sorge bei Bauten.
Auf Grund der 88 6 und 12 des Gesetzes über die 

Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und der 88 
137, 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesver
waltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) sowie des 
8 120 e Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900 verord
nen wir nach Anhörung der Unfallgenossenschaft Freie 
Stadt Danzig und unter Zustimmung des Verwaltungs
gerichts für das Gebiet der Freien Stadt Danzig fol
gendes:

8 1.
Die Bestimmungen unter 88 2 bis 7 finden Anwen

dung:
a) bei Hochbauten, wenn einschließlich der Poliere und 

Lehrlinge mehr als zehn Personen zur Zeit der 
Rohbauausführung gleichzeitig auf dem Bau.be
schäftigt sind; während der Rohbauausführung^o- 
rübergehend beschäftigte Arbeiter wie Zimmerleute 
und Staker werden nicht in diese Zahl eingerechnet,.

b) bei Tiefbauten, welche von Unternehmern ausge
führt werden, wenn an einer bestimmten Stelle 
des Baues mehr als zehn Personen länger als eine 
Woche gleichzeitig beschäftigt sind.

8 2.
Zur Benutzung während der Arbeitspausen und bei 

ungünstiger Witterung, sowie zur Aufbewahrung von 
Kleidern, Lebensmitteln und Eßgeschirr muß für die 
an Bauten beschäftigten Arbeiter ein allseitig dicht um
schlossener, mit Fenstern genügend versehener und lüft- 
barer Unterkunftsraum geschaffen werden, der im Mit
tel mindestens 2,20 Meter im Lichten hoch sein muß 
und dessen Grundfläche derart zu bemessen ist, daß auf 
jeden am Bau dauernd beschäftigten Arbeiter (8 1) 
eine Fläche von wenigstens 0,75 Quadratmeter ent
fällt.

Der Unterkunftsraum muß mit festem Dielenfuß- 
boden versehen und in der kälteren Jahreszeit heiz

bar sein. Für die dauernd auf dem Bau beschäftigten 
Arbeiter sind in den Unterkunftsräumen Sitzplätze und 
Tische zur Verfügung zu stellen.

Baumaterialien irgend welcher Art dürfen in den 
Unterkunftsräumen nicht gelagert werden.

Bei Tiefbauten müssen diese Räume so gelegen sein, 
daß der Beschäftigungsort eines jeden Arbeiters von 
der Unterkunftsstätte der Regel nach höchstens 500 
Meter entfernt ist.

Für schwimmende Unterkunftsräume findet die Vor
schrift über die notwendige lichte Höhe keine Anwen
dung.

Sinkt in der Zeit vom 1. November bis 1. April die 
Außentemperatur unter 10 Grad Celsius, so ist der 
Unterkunftsraum genügend zu erwärmen.

8 3.
Den Arbeitern muß auf der Baustelle die Möglich

keit gegeben sein, Speisen und Getränke zu erwärmen.
Bei Tiefbauten außerhalb geschlossener Ortschaften 

sind die Wärmevorrichtungen unmittelbar bei der Bau
bude anzulegen.

Es kann zugelassen werden» daß während der kälte
ren Jahreszeit die Heizanlage der Baubude zugleich als 
Wärmevorrichtung für Speisen und Getränke eingerich
tet und benutzt wird.

8 4.
Bei Bauausführungen (vergl. 8 1) müssen für die 

Arbeiter Aborte in solcher Anzahl vorhanden sein, 
daß ein Sitz (Brille) für höchstens 25 Personen dient.

Beim Vorhandensein mehrerer Aborte ist zwischen je 
zwei Sitzen eine Scheidewand anzubringen.

Für am Bau beschäftigte Frauen sind besondere Be
dürfnisanstalten zu errichten.

Die Aborte müssen von den Unterkunftsräumen (8 
2) der Regel nach 6 Meter entfernt aufgestellt wer
den, sie müssen genügend hell und derart eingerichtet 
sein, daß von außen nicht hineingesehen werden kaum 
Erforderlichenfalls sind vor den Türen Blenden anzu
bringen. Die Aborte dürfen keine durchlässigen Gru
ben erhalten. Sie sind entweder an eine öffentliche 
Entwäfserungsanlags vorschriftsmäßig anzuschließen, 
oder es müssen wasserdichte Tonnen, welche nach Bedarf 
fortzuschaffen und durch leere, mittels Kalkanstrichs 
desinfizierte Tonnen zu ersetzen sind, ausgestellt wer
den.

Die Tonnen sind durch Sitz- und Stoßbretter zu 
verdecken.

Bei freier, von Wohngebäuden entfernter Lage der 
Baustellen kann die Herstellung einer Erdgrube ge
stattet werden.

Nach Beendigung der Bauarbeiten ist die Erdgrube 
zu entleeren, zuzuschütten und ordnungsmäßig einzu- 
ebnen.

8 5.
Bei den für die Arbeiter bestimmten Aborten ist ein 

Pissoir anzulegen. Außerdem ist bei Hochbauten in 
jedem Geschoß ein Urineimer aufzustellen.

8 6.
Die Unterkunftsräume und die Aborte sind stets in 

reinlichstem Zustande zu erhalten.
Die Urineimer und die Behälter für die Pissoire sind 

nach Bedarf, mindestens täglich zu entleeren. Die Abor
te und Pissoire sind nach Erfordernis zu desinfizieren.

8 7-
Auf jeder Baustelle ist gutes Trinkwasser bereit zu

halten.



8 8.
Ein Abdruck dieser Polizeiverordnung ist von dem 

Arbeitgeber (Bauunternehmer, Bauleiter oder Bauherr) 
in deutlich lesbarer Schrift an gut sichtbarer, von 
Witterungseinflüssen geschützter Stelle auf der Baustelle 
auszuhängen.

8 9.
Uebertretungen dieser Vorschriften werden mit einer 

Geldstrafe bis zu 120 Gulden, im Unvermögensfalle 
mit entsprechender Haft geahndet, unbeschadet der Be
fugnis der Polizeibehörde, die Herstellung vorschrifts
mäßiger Zustände im Zwangswege herbeizuführen.

8 10.
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage ihrer Ver

öffentlichung in Kraft. Die Polizeiverordnungen vom 
17. Februar 1913 für den Gemeindebezirk Danzig und 
vom 30. Dezember 1913 für den Gemeindebezirk Zop- 
pot (Jntelligenzblatt 1913 Nr. 44 bezw. Kreisblatt 
1914 Nr. 5) treten an demselben Tage außer Kraft.

Danzig, den 25. April 1930.
Der Senat -er Freien Sta-t Danzig.

gez. Strunk gez. Arczynski.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 12. Juli 1930.

Der Lanvrat.
Nr. 3. ----------------

Kreisfeuerwehrverband.
Durch Beschluß der Hauptversammlung des Kreis

feuerwehrverbandes vom 28. 5. d. Js. ist der Ver
bandsbeitrag aus 20.— Gulden festgesetzt worden.

Die dem Kreisfeuerwehrverband angeschlossenen Ge
meinden werden ersucht, die Zahlung, soweit dies noch 
nicht geschehen, spätestens bis znm 23. Juli 1930 auf 
Konto Nr. 332 bei der Kreissparkasse vorzunehmen.

Tiegenhof, den 10. Juli 1930.
Der Lan-rat als Vorsitzender -es Kreisfeuerwehrver- 

-an-es.
Nr. 4. ----------------

Personalien
In den Schulvorstand der Schulen in Schöneberg 

sind als Familienvater gewählt und für dieses Amt be
stätigt worden:

1 .) Eduard Lobjinski,
2 .) Gustav Gerdel,
3 .) Ferdinand Schreiber.

Tiegenhof, den 14. Juli 1930.
Der Lan-rat.

Nr. 5. ----------------
Fahrraddiebstahl.

Am 2. 7. d. Js. gegen 22 Uhr ist dem Arbeiter Jo
hann Meyer aus Tragheim vor dem Gasthaus Fritz 
in Kalthof ein Herrenfahrrad gestohlen worden.

Beschreibung -es Fahrra-es: Marke Brennabor,. 
schwarzer, schon bescheuerter Rahmen, gute Bereifung.

Die Polizeiorgane des Kreises ersuche ich, nach dem 
Täter und dem Verbleib des Rades Ermittlungen an- 
zustellen und mir im Erfolgsfalle zu Tgb.-Nr. 4476 L 
zu berichten.

Tiegenhof, den 8. Juli 1930.
Der Lan-rat.

84 -

Nr. 6.
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie Land
jägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt des ca. 23 Jahre alten Landarbeiters Josef 
Michna Ermittelungen anzustellen und im Ermitte
lungsfalle dem Kreisjugendamt des Kreises Danziger 
Höhe in Danzig zum Aktenzeichen IV a 17 N— Mit
teilung zu machen. Michna besitzt die polnische Staats
angehörigkeit, hat zuletzt in Klempin gearbeitet und ist 
von dort unbekannt verzogen.

Tiegenhof, den 12. Juli 1930.
Der Kreisausschutz -es Kreises Gr. Wer-er. 

Kreisjugen-amt.
Nr. 7. ----------------

Bekanntmachung.
Die diesjährige Nutzung der Apfel- und Pflaumen- 

bäume an den Straßen des Kreises Gr. Werder soll 
meistbietend verpachtet werden.

Bedingungen und Unterlagen sind im Kreisbauamt 
Gr. Werder Kreishaus Zimmer Nr. 3 einzusehen.

Angebote sind verschlossen mit entsprechender Auf
schrift an das Kreisbauamt bis zum 26. Juli d. Js., 
vorm. 11 Uhr einzureichen.

Tiegenhof, den 10. Juli 1930.
Das Kreisbauamt.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Beurlaubung.

Vom 21. Juli bis einschl. 10. August d. Js. bin ich 
beurlaubt. Mein Vertreter ist Herr Schulrat Bidder 
in St. Albrecht, Danzig.

Kalthof, den 12. Juli 1930. 
Der Schulrat 
Weidemann.

ssss

Lehrberichte 
für ein- und mehrklassige Schulen 

und

Absentenlisten 
in allen Stürben zu haben bei 

u. kevk L Uivkvrt, ülsoteiob, 
Tel 308.

IIM

Inserieren bringt Gewinn!

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,Zo Danziger Gulden.

Nr. 30 Neuteich, den 24. Juli 1S30

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Gesetz

zur Abänderung und Ergänzung des Gesetzes zur Be
kämpfung der Wohnungsnot (Wohnungsbaugesetz) vom 
27. 3. 1926 (G. Bl. S. 79) in der Fassung des Gesetzes 
betreffend die Abänderung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Wohnungsnot (Wohnunqsbaugesetz) vom 23. 12. 
1925 (G. Bl. S. 359). Vom 1. 7. 1930.

8 1-
8 16 des Gesetzes zur Bekämpfung der Wohnungsnot 

(Wohnungsbaugesetz) vom 27. 3. 1925/ 23. 12. 1925 
erhält folgenden Zusatz:

Dieses Gesetz tritt mit dem 31. März 1932 außer 
Kraft.

Danzig, den 1. Juli 1930.
Der Senat Per Freien Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr.-Jng. Althoff.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 17. Juli 1930.

Der Vorsitzende des Kreisansschusses
Nr. 2. ----------------

Trichinenfchaubezirk Werners-orf.
Anstelle des Trichinenschauers Grabowski in Kl. 

Montan habe ich die Ausübung der Trichinenschau in 
dem Trichinenschaubezirk Wernersdorf, bestehend aus 
den Ortschaften Wernersdorf, Pieckel, Klein Montau und 
Gr. Montau, dem Trichinenschauer Gustav Wenzel in 
Wernersdorf übertragen.

Gleichzeitig habe ich ihm die Stellvertretung in dem 
Trichinenschaubezirk Kalthof, bestehend aus den Ort
schaften Kalthof, Kaminke, Schönau, Dammselde, Stadt- 
felde und Blumstein, übertragen.

Im Falle seiner Behinderung wird der Trichinen
schauer Wenzel durch den Trichinenschauer Jaeschke in 
Kalthof vertreten werden.

Die in Frage kommenden Ortsbehörden ersuche ich., 
die Bestellung ortsüblich bekanntzugeben.

Tiegenhof, den 17. Juli 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 3. ----------------
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Trappenfelde 
sind als Familienvater gewählt und von mir für dieses 
Amt bestätigt worden:

1 .) Arbeiter Anton Schalinski, Trappenfelde,
2 .) Arbeiter Peter Lemke, Trappenfelde. 

Tiegenhof, den 18. Juli 1930.
Der Lanvrat.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.

Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin- 
gungsn, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner. —
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oesfentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschlutz.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
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Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 
usw.

Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe- 
scheines.

Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan
dergewerbescheines.

Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 

Bekanntmachung.
Die Deichbeiträge für das Rechnungsjahr 1930/31 

sind für den Marienburger Deichverband durch Deich
amtsbeschluß vom 17. Mai 1930 auf 6 Guldenprozent 
des Grundsteuerreinertrages und halben Gebäudesteuer
nutzungswertes festgesetzt worden.

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die 
nachstehend bezeichneten Deichbeiträge gemäß 8 25 des 
Deichstatuts, von den beitragspflichtigen Mitgliedern 
ihrer Gemeinden in zwei gleichen Raten zu erheben 
und die

I. Rate am 28. August 1SL«
II. Rate am 20. November 1S3V 

pünktlich zur Gutschrift auf das Konto Nr. 104 des 
Marienburger Deichverbandes bei der Kreissparkasse 
in Tiegenhof unter Angabe des Gegenstandes der Zah
lung abzuführen.

6 Guldenprozente sind gleich 6 Danziger Gulden von 
100 Reichsmark Grundsteuerreinertrag bezw. Gebäude
steuernutzungswert.

Beispiel:
Grundsteuerreinertrag — 30 Thaler — 90 Mark
halber Gebäudesteuernutzungswert . 110 Mark

Zusammen : 200 Mark
Davon Deichbeitrag 200 X 6 12 Danziger Gulden.

100

Unbeitreibliche Deichbeiträgs sind in besonderen Rest- 
nachweisungen sofort nach den Ablieferungsterminen 
dem Deichamt einzureichen.

Die Katasterabschriften (Artikelzusammenstellungen) 
sind zwecks Berichtigung umgehen- an das Deichamt 
in Tiegenhof einzusenden.

Tiegenhof, den 16. Juli 1930.
Der Deichhauptmann.

I. Döhring.
Beitragsverzeichnis.

Nr. Gemeinde
Jahres
beitrag Nr. Gemeinde

Jahres- 
beitrag

G 1p G !p
1 Rl. Montan 1508 09 50 pietzkendorf 209 28
2 Gr. Montau 897 27 51 Wernersdorf 1802 79
3 Biesterfelde 1002 94 52 Schönau 1068 69
4 Runzendorf 2320 82 53 Mielenz 1812 79
5 Gnojau 1903 93 54 Altmünsterberg 1755 50
6 Altweichsel 1299 76 55 Stadtselde 780 39
7 Ließau 2337 59 56 Oammfelde 621 66
8 Rl. Lichtenau 2625 92 57 Ratthof 2875 05
9 Gr. Lichtenau 3361 44 58 Heubnden 2590 44

10 Oamerau 1580 71 59 Simonsdorf 1314 58
11 Barendt 22N 20 60 Altenau 581 91
12 palschau 1526 91 61 Trappenfelde 709 86
13 pordenau 1115 15 62 warn au 2062 08
14 parschau 1266 15 63 Tralau 1062 74
15 Trampenau 1034 30 64 Leske 1010 71
16 Neuteich 7004 54 65 Brodsack 1006 99
17 Neuteichsdors 2148 28 66 Eichwalde 1400 81
18 Neuteicherhinterfeld 290 63 67 Jrrgang 717 67
19 Mierau 1408 25 68 Tragheim 1120 85
20 Brüske 1994 80 69 Raminke 571 79
21 prangenau 1214 84 70 Blumstein 730 12
22 Neukirch 1919 73 71 Herrenhagen 440 04
23 Schönhorst 1785 12 72 Schadwalde 1336 05
24 Schöneberg 2106 51 73 Rl. Lesewitz 931 46
25 Schönsee 2304 11 74 Gr. Lesewitz 2615 27
26 Neunhuben 366 06 75 Tannsee 2334 65
27 Ladekopp 2976 12 76 Halbstadt 614 64
28 Tiege 2486 50 77 Lindenau 1966 75
29 Neumünsterberg 2454 95 78 Niedau 1025 60
30 vierzehnhuben 475 06 79 Marien au 2933 51
31 Bärwalde 1047 88 80 Rückenau 1227 68
32 Fürstenwerder 2381 89 81 Fürstenaü 2876 38
33 Barenhof 822 55 82 Rl. Mausdorf 1205 —
34 Jankendorf 428 55 83 Gr. Mausdorf 2083 16
35 Brunau 1727 17 84 Lupushorst 1083 86
36 Vogtei 188 51 85 Horsterbusch 41 11
37 Altebabke 577 02 86 wiedau 272 32
38 Beiershorst 673 19 87 Rrebsfelde 851 68
39 Neuteicherwalde 654 24 88 Tiegenhof 7645 21
40 Rüchwerder 926 47 89 Petershagen 1452 03
41 Scharpau 272 51 90 pletzendorf 320 60
42 Rehwalde 407 27 91 Reinland 449 10
43 Ratteherberge 540 95 92 Neustädterwald 667 67
44 Tiegenort und 93 Walldorf 695 02

Neuendorf 685 71 94 Rosenort 1205 89
45 Tiegenhagen 2002 79 95 Lakendorf 747 47
46 Reimerswalde 924 31 96 Iungfer 1146 82
47 platenhof 778 68 97 Reitlan 345 11
48 Orloff 1254 32 98 Neulanghorst 76 25
49 Orlofferfelde 914 09 99 Rl. Mausdorferweide 341 39

Hernsprechver^eichnisse 
für Neuteich und Umgegend 

zu haben bei 
kevk L Modert, Tel. 308.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,3o vanziger Gulden.

Nr. 31 Neuteich, den 31. Juli 1930

Bekanntmachungen des Laydratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe 

Pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat August folgende 
Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 4. August 1930, 9 Uhr vor

mittags, vor der Wohnung des Tierarztes Herzberg- 
Tiegenhof,

Simonsdorf: Montag, den 11. August 1930, mittags 
1.20 Uhr vor dem Bahnhof,

Neuteich: Freitag, den 29. August 1930, mittags 
1.22 Uhr, vor dem Hotel „Deutsches Haus".
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 

und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 21. Juli 1930.
Der Landrat

Nr. 2. ----------------

Aufenthaltsermittlung.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher, sowie die 

Schutzpolizeikommandos und Landjägeretämter des 
Kreises werden ersucht, Ermittlungen nach dem Aufent
halt des Chauffeurs Anton Sabatowski, etwa 28 Jahre 
alt, katholischer Konfession, anzustellen und im Ermitt
lungsfalle zu Tgb. Nr. 4766 L. Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 23. Juli 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Die Arbeitgebermarken für die Lohn- 
summensteuer

werden ab Montag, den 28. Juli bet den einzelnen Post
anstalten vertrieben. Aus die Bekanntmachung vom 27. Juni 
1930 betreffend Lohnsummensteuer wird noch einmal hin
gewiesen, insbesondere daraus, daß für die aus den Juli 
entfallenden Steuern die Steuermarken bis spätestens 
5. August angeschafft, in die Arbeitgeberkarten eingeklebt 
und entwertet sein müssen.

Danzig, den 22. Juli 1930.
Steueramt I. Steueramt II.

Nr. 3.
Beurlaubung von Landjägern.

Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Mo
nat August d. Js. beurlaubten Landjägereibeamten 
zur Kenntnis und ersuche die beteiligten Ortsbehörden 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 22. Juli 1930.
Der Landrat.

Beurlaubt von
bis 

einschl. Vertreter

LandjLgermeisterMeffert- 
Neuteich

l. 8. 8. 8. Schutzpolizeikommaudo-Neu- 
teich.

Landjägermeist. Goerzen- 
platenhof

l. 8. 8. Schutzpolizeikommando - Tie- 
genhof

polizeimst. Westerweck- 
Jungfer

8. 3. 8. Schutzpolizeikommando - Tie- 
Aenhof für die Gemeinden: 
Jungfer, Reitlan, Neustäd- 
terwald.
Landjägereiamt-Lupushorst f. 
die Gemeinden Walldorf, 
Neulanghorst, Rl. Maus- 
dorferweiden.

Oberlandjäger Behnert- 
Simonsdorf

I- 8. 8. 8. Schutzpolizeikommando-Ralt - 
Hof für die Gemeinde Heu
buden,
Schutzpolizeikomm ando - Nen - 
teich für die Gemeinde Trap- 
penfelde.
L andjäg er ei amt-Rnnzendo r f 
f.die Gemeinden Simonsdorf, 
Gnojau, Altenau. Landjä- 
gereiamt Wernersdorf für die 
Gemeinde Altmünsterberg.

Hauptwachtmst.Walberg- 
Zeyer

Hauptwachtmeister

4- 8. 22. 8. Landjägereiamt-^ungser für 
die Gemeinden Zeyer. Sey- 
ersvorderkampen, Stuba, 
Schlangenhaken, Neudorf.
Landjägereiamt - Lupushorft 
für die Gemeinde Einlage.

Tatkowski-Neukirch l. 8. ld. 8. Schutzpolizeikommau do - Neu - 
teich für die Gemeinden 
Neuteicherhinterfeld und 
prangenau, 
Schutzpolizeikommando - Li'e- 
ßau für die Gemeinden pal
schau und pordenau, 
Landjägereiamt - Schöneberg 
für die Gemeinden Neukircb 
und Schönhorst.

Hauptwachtmst. Seffzig- 
Schöneberg

20. 8. jZ. 9. Landjägereiamt Ladekopp für 
die Gemeinde Schönsee, 
Landjägereiamt Neukirch für 
die Gemeinde Schönebera, 
Landjägereiamt Brunau für 
die Gemeinden Neumünster- 
berg, Bärwalde u. varenhof.

HauptwachtmeisterWolff- 
wernersdorf

t. 8. l3. 8. Schutzpolizeikommando Ralt- 
Hof für die Gemeinden Wer- 
nersdorf, pieckel, Schönau, 
Landjägereiami Runzendorf 
für die Gemeinden Mielenz, 
Rl. Montau.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 32 Neuteich, den 7. August 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Zuziehung -es Überfallkommandos.

In letzter Zeit ist mehrfach das Ueberfallkommando 
beim Polizeipräsidium in Danzig unmittelbar angefor
dert worden, ohne daß der zuständige Landjägereibe
amte in erster Linie hinzugezogen worden ist.

Ich weise die Kreisbevölkerung deshalb darauf hin, 
daß zunächst die Landjägereibeamten heranzurufen sind 
und nur in besonders dringenden Fällen das Ueber- 
fallkommando in Anspruch zu nehmen ist. Für den 
Kreis Großes Werder ist dieses das Schutzpolizeikom
mando Tiegenhof, Fernsprecher Nr. 83.

Ich ersuche die Ortspolizei- und Gemeindebehörden, 
dieses zukünftig zu beachten. Die Herren Gemeinde
vorsteher ersuche ich, Vorstehendes ortsüblich bekannt
zumachen.

Tiegenhof, den 31. Juli 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Vorsichtsmaßregeln beim Überfahren von 

Bahnüberwegen durch Fuhrwerke.
Trotz aller behördlichen Vorsichtsmaßregeln ereig

nen sich immer wieder Unfälle durch Neberfahren von 
unbewachten Bahnüberwegen durch Fuhrwerke, beson
ders der Nebenbahnen. Diese Unfälle sind lediglich auf 
die mangelnde Aufmerksamkeit der Gespannführer beim 
Befahren schrankenloser Ueberwege zurückzuführen. Es 
muß unbedingt schon an den Warnungstafeln gehalten 
werde», sobald ein Zug herannaht. Nicht genug kann 
vor dem eigenmächtigen Hochheben geschlossener Schran
ken gewarnt werden. Wer die Ueberfahrt noch versucht, 
nachdem das Läutewerk das Niedergehen der Schranken 
angekündigt hat, macht sich strafbar. Die betreffenden 
Eisenbahnbehörden werden in Fällen, wie oben, gegen 
den Schuldigen unnachsichtlich aus Grund des 8 316 R. 
Str.G.B. bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag we
gen fahrlässiger Gefährdung eines Eisenbahntranspor
tes stellen.

Die Herren Gemeindevorsteher beauftrage ich, die 
Ortsbewohner in geeigneter Weise hieraus hinzuweisen.

Tiegenhof, den 1. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Apotheke in Schöneberg.

Der Senat hat der Apotheke in Schöneberg a. W. die 
jederzeit widerrufliche Erlaubnis erteilt, an Sonn- und 
Feiertagen von 13 Uhr bis 8 Uhr des folgenden Tages 
geschlossen zu bleiben.

Die Genehmigung zur Schließung wird durch ein 
dauerhaftes an gut sichtbarer Stelle angebrachtes Schild 
bekanntgegeben. Aus dem Schilde ist auch angegeben, 
wo der Apothekenbesitzer in dringenden Fällen zu er
reichen und bei welchen Aerzten in ganz besonders 
dringenden Fällen Arznei erhältlich ist.

Tiegenhof, den 2. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Standesamtsbezirk Tralau.

Seitens des Senats ist der Rentier Hermann Entz 
in Tralau zum Standesbeamten und der Hofbesitzer 
Walter Sprunck in Eichwalde zum Standesbeamten

stellvertreter für den Standesamtsbezirk Tralau bestellt 
worden.

Tiegenhof, den 30. Juli 1930.
Der Landrat als Borsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 5. ----------------
Bestätigung von Schiedsmännern.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts in 
Danzig sind für die Zeit vom 19. Juli 1930 bis 19. 
Juli 1933 bestätigt worden:
1. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 27 Ren

tier Cornelius Görgens in Neumünsterberg,
2. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirrks 19 Hof

besitzer Penner in Neuteichsdorf,
3. als Schiedsmann des Schiedsmannsbezirks 10 Hof

besitzer Bernhard Claaßen in Kl. Lichtenau.
Tiegenhof, den 1. August 1930.

Der Vorsitzende des Kreisausschnsses.
Nr. 6. ----------------

Jagdscheine.
Es sind in diesem Jahre bis zum 31. Juli folgende 

Jagdscheine ausgestellt worden:
a. Jahresjagdscheine:

Otto Kinski, Gastwirt - Grenzdorf B, 
Robert Kiehl, Siedler - Schlangenhaken, 
Martin Klein, Eigentümer - Stobbendors, 
Johann Beher, Fischer-Jungfer, 
Willy Liedtke, Landwirt - Stuba, 
Martin Kiehl, Fischer - Stobbendors, 
Ernst Wendland, Tischler - Grenzdorf B, 
Walter Lemke, Landwirt - Neustädterwald, 
George Witt, Fischer - Grenzdorf A.

b. Unentgeltliche Jagdscheine:
Martin Bock, Fischmeister-Grenzdorf B. 

Tiegenhof, den 2. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 7. ----------------
Notlauf.

Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers Arthur 
Foth in Scharpau ist amtstierärztlich der Ausbruch von 
Rotlauf festgestellt worden.

Tiegenhof, den 28. Juli 1930.
Der Landrat.

Zik öbttlM ntch 7 
wem Sie Ihre Buchbinderarbeiten 

übertragen wollen

Wir fertigen in eigener 
Werkstatt alle Arten Ein
bände vom einfachen 
Schuld ande bis zum 
kompliz. Kontobuchs

lk.
Neuteich, Telefon 308.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 33 Neuteich, -en 14. August 1S3V

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Einführung -er Vierundzwanzigstun-en- 

zühlung.
Der Senat hat beschlossen, für die gesamte Verwal

tung des Staates und der Stadtgemeinde Danzig die 
Vierundzwanzigstundenzählung einzuführen.

Es ist hiernach ab 1. 8. d. Js. zu verfahren und im 
dienstlichen Verkehr die Vierundzwanzigstundenzählung 
anzuwenden.

Sollten besondere Verhältnisse dafür sprechen, neben 
der Vierundzwanzigstundenzählung zur Erläuterung 
einstweilen die alte Stundenangabe in Klammern bei- 
zufügen, so ist hiergegen nichts einzuwenden.

Danzig, den 21. Juli 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Präsidialabteilung.
I. V.

gez. Unterschrift.

Veröffentlicht mit dem Bemerken, daß der vorstehende 
Erlaß auch für alle mir unterstehenden Behörden und 
sonstigen Dienststellen maßgebend ist.

Tiegenhof, den 7. August 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusscs.

Nr. 2. ----------------
Baupolizei-Gebührenordnung 

für die Landkreise der Freien StadtDanzig.
8 1-

Für die Genehmigung und Beaufsichtigung von Neu
bauten, Umbauten und anderen baulichen Herstellungen 
sind die nachstehenden Gebühren an das Landratsamt 
zu entrichten:

I. Beim Neubau von
1. Gebäuden zu Wohnzwecken für je 100 Kubik

meter Rauminhalt 5,— G.
jedoch mindestens...............................25,— G

Beim Neubau von Wohngebäuden, deren 
Wohnungen nach Zimmerzahl, Größe, Höhe,. 
Anordnung, Ausstattung den ortsüblichen Be
dürfnissen der minderbemittelten Bevölkerung 
entsprechen, wird nur die halbe Gebühr des 
vorhergehenden Ansatzes erhoben.

2. Beim Neubau von Gebäuden der Gemeinden 
mit Kreisbeihilfen nach den Anforderungen 
und unter Aufsicht des Kreisbauamtes die 
Hälfte der Gebühren von 1.

3. Beim Neubau von Gebäuden oder Gebäudetei
len, die unter die Polizeiverordnung über die 
bauliche Anlage, die innere Einrichtung und 
den Betrieb von Theatern, öffentlichen Ver
sammlungsräumen und Zirkusanlägen vom 
23. Oktober 09 oder die unter dem 2. Novem
ber 07 erlassenen Sonderanforderungen an 
Warenhäuser fallen, sowie beim Neuban von 
Gebäuden, die zur gewerbsmäßigen Aufnahme 
von Personen bestimmt und geeignet sind 
(Hotels, Logierhäuser, Herbergen, Pensionen 
und dergl.)
für je 100 Kubikmeter Rauminhalt 7,— G. 
jedoch mindestens 45,— G.

4. Gebäuden untergeordneter Bedeutung, z. B- 
von Stallgebäuden, Scheunen, Wanderarbei
terbuden, Waschhäusern, Gewächshäusern, Ke
gelbahnen, Abortgebäuden mit massiver Gru
be und Sammelgrube, Verbindungshalleu, 
Schuppen und dergl.
für je 100 Kubikmeter Rauminhalt . 2.— G 
jedoch mindestens 12,— G.

II. Bei erheblicheren Um- und Erweiterungsbauten 
dieselben Einheits- und Mindestsätze wie in Zif
fer 1 mit der Maßgabe, daß bei der Berechnung 
nur der Rauminhalt derjenigen Räume berück
sichtigt wird, um deren Umgestaltung und Erwei
terung es sich handelt.

III. Bei allen baulichen Herstellungen, bei denen 
kein Raum umbaut wird, mithin auch kein Raum
inhalt zu Grunde gelegt werden kann, wieBrük- 
ken, Futtermauern, Uferbefestigungen, Kranan
lagen, Ladeplätze und Landungsstege, sowie bei 
Fabrikschornsteinen, Denkmälern, Tribünen, ab- 
gebundenen Gerüsten und dergl.
von der Bausumme . 2»>.
jedoch mindestens 7,— G

IV. Für die Erteilung einer Genehmigung zur ver
änderten Benutzung vorhandener Bauten, wenn 
bauliche Herstellungen oder Aenderungen nicht 
vorgenommen werden, sind zu entrichten 5,— G.

V. Für die Anbringung von Firmenschildern, 
für jeden Quadratmeter sichtbarer Fläche 3,— G 
jedoch mindestens . .... 2,— G.
Für die Genehmigung von Reklameschildern, 
Schaukästen, Abbildungen, bis zu 1 Quadratme
ter Größe ... . . 4,— G
für jedes weitere angefangene Quadr.-Mtr. 4,— G 
von Lichtreklamen 
bis zu 1 Quadratmeter Größe . . 12,— G 
für jed. weitere angefangene Quadr.-Mtr. 12,— G.

Bei Anbringung von Firmenaufschriften, die 
lediglich aus einzelnen auf der Gebäudefläche be
festigten oder aus ihr herausgearbeiteten Buch
staben oder Buchstabengruppen bestehen, wird 
keine Gebühr erhoben.

V1. Bei Herstellung von Fundamenten, Konsolen und 
dergl., für Motore und Maschinen von mehr als 
1 PS. . ... 5,— G.

VII. Bei Anlegung und Umlegung von zu gewerbli
chen Zwecken bestimmten Feuerstellen und Schorn
steinen für jede Feuerstelle bezw. Schorn
stein . .... 5,— G

VIII. Bei Anlegung und Umänderung von Schornstei
nen und Feuerstellen für jede Feuerstelle bezw 
Schornstein............................ 2,— G

IX. Bei allen sonstigen Herstellungen und Umbauten 
geringeren Umfanges .... 4,— G.

Gebührenfrei ist die Genehmigung zur Anle
gung und Umänderung von Asch- und Müllbe- 
behältern sowie von Baugruben nebst zugehöri 
gen Aborten.

X. Für die Prüfung eines Vorentwurfs die Hälfte 
der Gebühren, die nach 8 1 Ziffer I bis IX im 
Falle der Ausführung des Baues zu zahlen sind. 

Erfolgt die Ausführung im wesentlichen nach 
Maßgabe des Vorentwurfs, so kommt die Hälfte 
der für diesen entrichteten Gebühr auf die nach 
8 1 Ziffer I bis XI zu entrichtende Gebühr in 
Anrechnung.
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XI. Für die Prüfung von Anträgen auf allgemeine 
Zulassung besonderer Ausführungs- und Bau
weisen 15,— G

XII. Für die Einsicht in die Baupolizeiakten jedes
mal 1,— G.

XIII. Für Abzeichnung aus den Baupolizeiakten. 5,—G. 
XIV. Für die Genehmigung von Abbrüchen 4,— G.

8 2.
Außer den Sätzen des ß 1 werden als Zuschlaggebühr 

erhoben:
I. Für die Prüfung statischer Berechnungen jeder 

Art von Trägern, Gewölben, Stützen, eisenbe- 
wehrten Decken, sowie von Verbandkonstruktio
nen, Treppen und Wänden nebst ebensolchen 
Stützen sowie von verbundenen und fachwerkarti- 
gen Eisen- und Holzkonstruktionen, für jedes 
Konstruktionsgl., welches einen besonderen Rech
nungsansatz erfordert 1,— G.

II. Für die Prüfung von statisch besonders zu be
rechnenden Gründungen für je 100 Quadratme
ter Grundfläche 7,— G.
jedoch mindestens 12,— G.

III. Für die Prüfung der zu einem Dispens gehöri
gen Unterlagen bei einfachen Bauten 
unter 30 Kubikmeter Rauminhalt 2,— G. 
bei größeren Bauten 15,— G.

IV. Für die erste Wiederholung einer Rohbau- und 
Gebrauchsabnahme von Bauten oder Bautei
len . . . 5,— G.
für jede weitere Wiederholung 12,— G.

V. Für die Verlängerung einer Baugenehmigung 
jedesmal > t der gesamten für die erste Genehmi
gung gezahlten Gebühren.

8 3.
Der Rauminhalt der Gebäude wird durch Verviel

fachung der für die Bebauung in Aussicht genommenen 
Grundfläche mit der Höhe gemessen von der Kellersohle, 
oder wo ein Keller nicht vorhanden ist, von dem ge
wachsenen Erdreich bis zur Oberkante des Hauptgesimses 
sestgestellt. Befinden sich oberhalb des Hauptgesimses 
zu dauerndem Aufenthalt von Menschen bestimmte Räu
me, so wird deren Rauminhalt hinzugezählt. Balkon 
und Erker bleiben bei der Ermittelung des Rauminhal
tes außer Betracht.

Bei Hofkellern und selbständigen Kelleranlagen ist 
die Höhe von der Kellersohle bis zur Erdoberfläche 
maßgebend.

8 4.
Die Gebühren sind vorher an das Landratsamt abzu- 

führen; erst nach ihrer Entrichtung dürfen Bau- und 
Abnahmescheine oder sonstige Bescheide ausgehändigt 
werden.

8 5.
Bauten, die für Rechnung des Staates oder des Krei

ses hergestellt werden, sind gebührenfrei.
8 6.

Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage der Ver
öffentlichung in Kraft.

Danzig, den 29. Juli 1930.
Der Senat -er Freien Sta-t Danzig.

Gehl. Dr.-Jng. Althoff.

Veröffentlicht unter Bezugnahme auf meine Kreis
blattbekanntmachung betr. Baupolizei vom 27. 3. d. 
Js. - Kreisbl. Nr. 14. -

Tiegenhof, den 8. August 1930.
Der Lan-rat.

Nr. 3. ----------------
Strafgesetzliche Bestimmungen zur 
Sicherung der Telegraphenanlagen

Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu 
öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage da
durch verhindert oder gefährdet, daß er Teile oder 
Zubehörungen derselben beschädigt oder Veränderungen 

daran vornimmt, wird mit Gefängnis von einem Monat 
bis zu 3 Jahren bestraft.

Wer fahrlässigerweise durch einen der vorbezeichneten 
Handlungen den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken 
dienenden Telegraphenanlage verhindert oder gefährdet, 
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld
strafe bis zu neunhundert Gulden bestraft.

Die Polizeibehörden und Schulvorstände werden er
sucht, bei der Verfolgung von Verstößen gegen diese Be
stimmungen mitzuwirken.

Tiegenhof, den 1. August 1930.
Der Lan-rat

Nr. 4. ----------------
Straße Tiegenhof—Rückenau.

Die Sperrung der Kreisstratze Tiegenhof—Rückenau 
wird mit dem 15. August er. aufgehoben.

Tiegenhof, den 11. August 1930.
Der Lan-rat.

Nr. 5. ----------------
Personalien

Anstelle des Arbeiters August Knebel in Zeyer, der 
sein Amt niedergelegt hat, ist der Heizer Georg Barwig- 
Zeyer zum stellvertretenden Schöffen der Landgemeinde 
Zeyer gewählt und von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 7. August 1930.
Der Lan-rat als Vorsitzender -es Kreisansschnsses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Hinweis anf die im August 1930 fällig 

werdenden Steuerzahlungen.
Es werden fällig:

Am 10. August 1930:
Die Umsatzsteuer der Gewerbetreibenden für 
Juli 1930.

am 15. August 1930:
Die Vorauszahlungen auf das Gemeinsame Soll 
sür das III. Vierteljahr (Juli/September) 1930. 
Die Höhe ist aus dem Nachtrage zu dem Steuer
bescheid 1929/30 ersichtlich. Soweit die Steuer
bescheide noch nicht in die Hände der Steuer
pflichtigen gelangt sind, ist die Vorauszahlung 
nach dem letzten Bescheide zu entrichten.

am 1. September 1930:
Die VIII. Rate der Notstandsreste für Land
wirte einschließlich des I0-/» Zinszuschlages.

8. Die zum Überweisungsverkehr zugelassenen Arbeitgeber 
haben abzusühren:

2) Die Lohnsummensteuer sür die im abgelausenen 
Monat gezahlten Löhne bis zum 5. des folgen
den Monats (z. B. sür Juli bis zum 5. August), 

b) die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer ein- 
bchaltene Lohnsteuer sür Lohnzahlungen in der 
Zeit vom
1. bis 10. eines Monats b. z. 5. d. Monats
11. „ 20. „ „ „ 25. „ „
21. „Schluß,, „ „ „ 5. des folgend. Mts. 

Danzig, den 8. August 1930.
Steuerkaffe — Freie Stadt Danzig. — 

Hernsprechverzeichnisse 
für Neuteich und Umgegend 

zu haben bei

kevd L Modert, Tel. 308.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich t,Zo Danziger Gulden.

Nr. 34 Neuteich, den 21. August 1S3V

Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Kreisausschusfes.

Steuerantette der Gemeinden.
An Steueranteilen für die Gemeinden sind durch die Freistadtsteuerkasse die in Spalte 3 aufgeführten Be

träge überwiesen w-rden. Die Anteile sind in der aus Spalte 5—8 ersichtlichen Höhe diesseits einbehalten worden. 
Die auf Gemeindekonto überwiesenen Beträge ergibt Spalte 4.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Verbuchung der Beträge in der Gemeinderechnung des laufenden Jahres.

Lf
d.

 Nr
.

Name der 
Ortschaft

Steuer
anteil

Auf Ge
meinde

konto 
über

wiesen

Einbehalten auf

Kreis
steuer

Hunde
steuer

Pflege- 
kosten Sonstiges

1 2 3 4 5 6 7 8
I Altebabke 271 97 180 97 91 —
2 Altenau 320 13 215 13 105 -
3 Altendorf 209 18 209 18
4 Altmünsterberg 1497 16 1478 16 9 10 — Armenkostenerstattung
5 Altweichscl 685 13 685 13
6 Barenhof 782 12 475 09 307 03 Wohnungsbauabgabe
7 Barendt 1343 22 286 04 1057 18
8 Bärwalde 667 77 184 18 483 59
9 Beiershorst 326 99 326 99

10 Biesterfelde 638 62 557 62 81 —
11 Blumstein 483 24 240 49 54 — l 60 65

1 73 10 55 — Zinsen für wohnungsbaudarlehn
12 Lrodsack 569 82 418 54 151 28 Wohnungsbauabgabe
13 Brüske 690- 118 83 182 77 s 20 —

1 68 40 300 —

91 -
14 Brunau 1147 93 695 08 225 — 28 35

33 50
75 —

15 Damerau 593 83 593 83
16 Dammfelde 188 40 188 40

l 60 65
17 Eichwalde 954 48 746 03 < 72 80

l 75 —
18 Einlage 852 83 852 83
19 Fürstenau 1214 84 1093 54 121 30
20 Fürstenwerder 1963 84 376 40 1237 44 350 — Wohnungsbauabgabe
21 Gnojau 439 93 439 93
22 Grenzdorf A 645 06 310 37 45 — 65 35 224 34 Wohnungsbauabgabe
23 Grenzdors B 967 68 66 33 471 35 430 —
24 Halbstadt 474 53 107 88 40 15 76 50 250 —
25 Herrenhagen - 188 06 188 06
26 Heubuden 1298 31 1088 97 20934
27 Holm 833 19 154 80 478 39 200 —
28 Horsterbusch 1791 51 1071 25 611 26 109-
29 Jankendorf 159 05 159 05
30 Irrgang 442 99 20925 13 74 220 —
31 Jungfer 3779 86 1976^75 289 61 91 — /1000 — Wohnungsbauabgabe

l 422 50 Zinsen für wohnungsbaudarlehn
32 KaKeherberge 260 61 9 18 251 43
33 Kaminke 49 17 49 17
34 Keitlau 768 39 308 10 340 29 120 — Wohnungsbauabgabe
35 Krebsfelde 1164 04 684 93 60 65 i 418

1 83
46
34

36 Kunzendorf 1871 54 1449 40 157 50 121 30 60 Zinsen für wohnungsbaudarlehn
37 Küchwerder 193 32 193 32

1 60 65
38 Ladekopp 2161 83 1315 22 1 91 — 619 96 Wohnungsbauabgabe

l 75 —
39 Lakendorf 614 26 318 63 127 83 l 76 80

f 91 —
40 Gr. Lesewitz 2154 66 1774 23 380 43
41 Kl. Lesewitz 658 98 74 53 584 45
42 Leske 631 87 631 87
43 Gr. Lichtenau 3843 38 1397 06 1605 32 91 - 750 —
44 Kl. Lichtenau 2101 36 149 52 1511 84 440 —
45 Lindenan 1155 88 100!97 1054-91 !
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Ließau
Lupushorst 
Marienau

Gr. Mausdorf

Kl. Mausdorf

Mielenz

Mierau 
Gr. Montau 
Kl. Montau 
Kl. Mausdorferweide 
Neudorf 
Neukirch 
Neulanghorst 
Neunhuben 
Neumünsterberg 
Neustädterwald 
Neuteichsdors 
Neuteicherhinterfeld 
Neuteicherwalde 
Niedau 
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Orlofferfelde 
palschau 
parschau 
Petershagen 

pieckel 
pietzkendorf 
platenhof 
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pordenau 
prangenau 
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Reimerswalde 
Reinland 
Rosenort 
Rückenav
Schadwalde

Scharpau 
Stadtfelde 
Schöneberg 
Schönhorst 
Schönsee 
Schönau
Simonsdorf
Schlangenhaken 
Stobbendorf 
Stuba

Tannsee

Tiege 
Tiegenhagen 
Tiegenort 
Tragheim 
Tralau 
Trampenau 
Trappenfelde 
vierzehnhuben 
Vogtei 
Walldorf 
Warnau 
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Zinsen für wohnungsbaudarlehn

Wohnungsbauabgabe

G
Wohnungsbauabgabe

Zinsen für wohnungsbaudarlehn 
Zinsen

Wohnungsbauabgabe

Zinsen für wohnungsbaudarlehn

Wohnungsbauabgabe
Vorschußdeckung
Wohnungsbauabgabe

Zinsen für wohnungsbaudarlehn

Wohnungsbauabgabe

verschußdeckung Konto N6

Wohnungsbauabgabe

innerhalb zwei Fuß vom Gra- 
werden. Zuwiderhandlungen 

Zorschrift strafrechtlich verfolgt. 
Kreises werden um ortsübliche

iugust 1930.
; des Kreisausschusses.
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Grenzöffnungszeiten -er Übergangsstellen 
in Zonasdorf und Sommerau

Die Grenzöffnungszetten sind wie folgt neu festge
setzt worden:
I. Jonasdorf:

Wochentags: 7 bis 9 Uhr, 13,30 bis 14,30 Uhr, 
17 bis 19 Uhr (5 Stunden).

Sonnabends: 7 bis 9 Uhr, 13,30 bis 14,30 Uhr,.
20 bis 22 Uhr (6 Stunden).

Sonn- und Feiertags: 7 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr, 
21 bis 23 Uhr (6 Stunden).

II. Sommerau:
Wochentags: 6 bis 8 Uhr, 14 bis 15 Uhr, 17 bis 

19 Uhr (5 Stunden),
Sonnabends: 6 bis 8 Uhr, 14 bis 15 Uhr, 20 bis 

22 Uhr (5 Stunden).
Sonn- und Feiertags: 7 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr, 

20 bis 22 Uhr (6 Stunden).
Die in Betracht kommenden Herren Gemeindevor

steher ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 15. August 1930.

Der Landrat.
Nr. 4. ----------------

Fernsprechanschlutz Landjägereiamt 
Ladekopp.

Das Landjägereiamt Ladekopp ist mit einem Dienst
telefon versehen worden und unter Nr. 107 an das 
Fernsprechnetz Tiegenhof angeschlossen.

Tiegenhof, den 11. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------
Rotlauf.

Die Rotlaufkrankheit unter dem Schweinebestande 
des Hofbesitzers Arthur Foth in Scharpau ist erloschen.

Die s. Zt. angeordneten Sperrmaßnahmen sind aufge
hoben.

Tiegenhof, den 11. August 1930.
Der Landrat.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.

Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner.
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,20 Danziger Gulden.

Nr. 35 Neuteich, den 28. August 1S30

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Wohnungsbauabgabe.

Die Abrechnungen über Wohnungsbauabgabe für 
das Vierteljahr April/Juni 1930 sind, soweit noch 
nicht geschehen, in doppelter Ausfertigung bis zum 
s. September 193V unter Beifügung des Verzeich
nisses der verausgabten Mietbeihilfen hierher einzu
reichen. In gleicher Frist ersuche ich um Abführung des 
aus der Abrechnung sich ergebenden Betrages an die 
Kreiskommunalkasse.

Tiegenhof, den 25. August 1930.
Der Borsitzende des Kreisausschusses

Nr. 2. ----------------
Betrifft: Herbstferien

Die diesjährigen Herbstferien für die ländlichen 
Volksschulen des Kreises werden im Einvernehmen mit 
den Herren Schulräten wie folgt festgesetzt:

Schluß des Unterrichts: Donnerstag, den 2. 10. 
d. Js.

Beginn des Unterrichts: Dienstag, den 14. 10. 
d. Js.

Tiegenhof, den 19. August 1930.
Der Laudrat.

Nr. 3. ----------------
Krankenkaffenbeiträge

Die Landkrankenkasse in Neuteich hat durch Rund
schreiben vom 14. August 1930 die Arbeitgeber der in 
der Landwirtschaft Beschäftigten ersucht, die rückstän
digen Beiträge bis zum 2S. August 193V an die Kran
kenkasse abzuführen zur Vermeidung zwangsweiser Bei
treibung, die bestimmt zu erwarten ist, wenn bis dahiw 
Zahlung an die Krankenkasse nicht erfolgt ist.

Indem ich die beteiligten Arbeitgeber hierauf noch 
besonders Hinweise, ersuche ich sie, den Zahlungstermin 
pünktlich einzuhalten. Die Krankenkasse kann einen 
weiteren Zahlungsaufschub nicht gewähren, da sie ihren 
Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedern, Kranken
häusern, Aerzten und Apotheken nachkommen muß und 
zur Befriedigung ihrer Gläubiger die erforderlichen 
Mittel aus den Beiträgen bringen- benötigt.

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, die 
Bekanntmachung den Beteiligten ortsüblich zur Kennt
nis zu bringen.

Tiegenhof, den 18. August 1930.
Der Borsitzende des Bersichernngsamts.

Nr. 4. ----------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat September fol
gende Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 1. September 1930, 9 Uhr 

vormittags, vor der Wohnung des Regierungs
und Veterinärrats.

Simonsdorf: Montag, den 8. September 1930, 13,50 
Uhr, vor dem Bahnhof.

Neuteich: Freitag, den 26. September 1930, 13,25 
Uhr, vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 

und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 21. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------
Kollekte.

Dem Evangelischen Konsistorium für die Freie Stadt 
Danzig in Danzig, Heilige Geistgasse 108, ist vom Se
nat die Genehmigung erteilt worden, in den Monaten. 
Oktober und November d. Js. eine Hauskollekte bei 
den evangelischen Bewohnern der Freien Stadt Danzig 
zur Abhilfe dringender Notstände der evangelischen 
Kirche abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 21. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ----------------
Kollekte.

Dem St. Josefsheim St. Teresia in Danzig-Schidlitz. 
Karthäuserstraße 115—116 ist vom Senat die Geneh
migung erteilt worden, in der Zeit vom 15. August 
1930 bis 15. Februar 1931 eine Hauskollekte bei den 
Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum Besten des 
dortigen Heims und seiner Aufgaben abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzu
wirken haben, daß die Eintragungen in die Sammelli
sten nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 21. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 7. ----------------
Beschluß.

Aufgrund der 88 39, 40 der Jagdordnung wird das 
Ende der Schonzeit im Jahre 1930
a) für Birk-, Hasel- und Fasanenhähne und -Hennen 

auf den 29. September,
b) für Wachteln und schottische Moorhühner auf den 

14. September
festgesetzt.

Danzig, den 7. August 1930.
Das Berwaltungsgericht I. Kammer.

Dr. Meyer-Barkhausen.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 20. August 1930.

Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Betr. Heranziehung -er auswärtigen 

Markthändler zur Umsatzsteuer.
Laut Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 20. 

August 1930 Nr. 60 wird ab 26. August 1930 von 
den auswärtigen Markthändlern eine Umsatzsteuer nach 
vereinfachtem Verfahren auf dem Marktplatze erhoben. 
Die im Gebiet der Freien Stadt zur Umsatzsteuer ver
anlagten Markthändler haben zum Ausweis ihren letz
ten Umsatzsteuerbescheid zum Markt mitzubringen.

Danzig, den 15. August 1930.
Steueramt I u. Steueramt II.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).





Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis mc»atlich 4,30 Danziger Gulden.

Nr. 36 Neuteich, den 4. September 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------

Dienstanweisung
für die Schulvorstünde der ländlichen

Volksschulen.
8 1-

Zusammensetzung -es Schnlvorstan-es.
1. Der Schulvorstand besteht:

1. aus dem Schulrat als Vorsitzenden. Der Schul- 
rat ernennt in der Regel den dienstältesten 
Schulleiter der durch den Schulvorstand vertre
tenen Schulen oder ein anderes ihm geeignet 
erscheinendes Mitglied des Schulvorstandes zu 
seinem Stellvertreter. Die Ernennung erfolgt 
jedesmal zum 1. 4. auf die Dauer eines Jahres 
und verlängert sich stillschweigend um ein weite
res Jahr, wenn keine andere Person ernannt 
wird. Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat 
in dessen Abwesenheit volles Stimmrecht.

2. aus den Gemeindevorstehern der zur Schule ge
hörigen politischen Gemeinden.

3. aus einer durch die Matrikel festzusetzenden 
Zahl von zu wählenden Einwohnern. Die Wahl 
erfolgt durch die Gemeindevertretung möglichst 
nach dem Verhältniswahlrecht. Die Gewählten 
bedürfen der Bestätigung des Landrats. Wird 
die Wahl in demselben Erledigungsfall von dem 
Landrat zum zweiten Mal verworfen, so wird 
die erledigte Stelle durch den Landrat besetzt.

Es sollen vornehmlich Einwohner gewählt 
werden, die schulpflichtige Kinder in die durch 
den Schulvorstand vertretene Schule schicken oder 
schicken werden. Gehört nur eine Gemeinde zur 
Schule, so beträgt die Zahl der zu wählenden 
Einwohner mindestens 2, höchstens 4, gehören 
mehrere Gemeinden zur Schule, so soll jede Ge
meinde, wenn die Zahl der zur Schule gehören
den Haushaltungen mindestens 10 beträgt, durch 
1 oder 2 Einwohner im Schulvorstand vertre
ten sein. Im Streitfälle setzt der Senat die 
Zahl der zu wählenden Einwohner fest.

4. aus dem zuständigen Geistlichen. Zuständig ist 
bei Konfessionsschulen der dienstälteste Geistli
che der beteiligten Pfarrämter dieser Konfession, 
bei Simultanschulen der dienstälteste Geistliche 
der beteiligten evangelischen und katholischen 
Pfarrämter.

5. aus dem dienstältesten Schulleiter der von dem 
Schulvorstand vertretenen Schulen. Wenn dieser 
bereits auf Grund seiner (etwaigen) Eigenschaft 
als Gemeindevorsteher oder gewählter Einwoh
ner (Ziffer 2 und 3) dem Schulvorstande ange
hört, so tritt an seine Stelle ein anderer vom 
Schulrat zu bestellender Lehrer der durch den 
Schulvorstand vertretenen Schulen.

Werden mehrere Schulen durch den Schul
vorstand vertreten, so soll außerdem für jede 
Schule ein Lehrer, den der Schulrat zu bestellen 
hat, dem Schulvorstande ohne Stimmrecht ange
hören.

An Stelle des dienstältesten Geistlichen zu Ziff. 
4 kann mit Zustimmung des Senats, an Stelle 
des dienstältesten Lehrers zu Ziff. 5 mit Zustim
mung oder auf Anordnung des Schulrats ein 
anderer treten.

II. Bei Festsetzung von Schulabgaben im Falle des 
§ 46 Ziff. 1 des Zuständigkeitsgesetzes, bei Ertei
lung von Prozeßvollmachten und rechtserheblichen 
Erklärungen gegenüber Gerichten haben Stimm
recht nur die zu Ziff. 1—4 erwähnten Personen. 

III. Die gewählten Mitglieder des Schulvorstandes sind 
von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
bei Antritt ihres Amtes zur treuen und gewissen
haften Führung ihres Amtes durch Handschlag an 
Eidesstatt zu verpflichten. Sie können vom Senat 
bei Begehen einer strafbaren Handlung oder sonsti
ger grober Pflichtverletzung ihres Amtes enthoben 
werden.

IV. Die Vorschrift des ß 89 Abs. 3 der Landgemeinde
ordnung findet entsprechende Anwendung.

8 2.
Der Schulvorstand wählt aus den stimmberechtigten 

und nicht stimmberechtigten Mitgliedern den Rendanten 
der Schulkasse. Der Schulrat bedarf zur Annahme der 
Wahl der Genehmigung des Senats. Die Geschäfts
führung des Schulkassenrendanten wird durch eine be
sondere Dienstanweisung geregelt.

8 3.
Sind in einer Gemeinde mehrere Schulen vorhanden, 

so beschließt die Gemeindevertretung, ob für sie ein 
gemeinsamer Schulvorstand zu bestellen ist. Sind an 
der Unterhaltung dieser Schulen noch andere Gemein
den beteiligt, so haben auch deren Gemeindevertretun
gen darüber zu beschließen. Fassen die Gemeindevertre
tungen entgegengesetzte Beschlüsse, so entscheidet über die 
Einrichtung eines gemeinsamen oder getrennter Schul- 
vorstände der Senat.

Es ist zulässig, daß für Schulen, die in verschiede
nen Gemeinden liegen, durch Beschluß aller beteilig
ten Gemeindevertretungen ein gemeinsamer Schulvor
stand bestellt wird.

Bei Wahl eines gemeinsamen Schulvorstandes für 
mehrere Schulen ist auf konfessionelle Minderheiten 
im Verhältnis ihrer Stärke Rücksicht zu nehmen.

Die in diesem Paragraphen erwähnten Beschlüsse 
der Gemeindevertretungen bedürfen der Genehmigung 
der Schulauffichtsbehörde.

8 4.
Die Beschlüsse des Schulvorstandes erfolgen mit Stim

menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Gesetzwidrige' Beschlüsse des 
Schulvorstandes sind von dem Vorsitzenden innerhalb 
2 Wochen zu beanstanden und dem Landrat zur Ent
scheidung vorzulegen.

Die Sitzungen des Schulvorstandes sind nicht öffent
lich und seine Verhandlungen sind als vertraulich zu 
betrachten.

Die Sitzungen des Schulvorstandes werden durch den 
Vorsitzenden oder in seinem Auftrag durch seinen Stell
vertreter berufen. Die Berufung muß auf Antrag von 
mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mit
glieder des Schulvorstandes erfolgen.

Der Schulvorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
ist. Ist oder wird eine Sitzung nicht beschlußfähig, so 
ist für die in ihr nicht erledigten Punkte der Tagesord
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nung eine neue Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlußfähig; hierauf ist in der Ein
ladung zu dieser Sitzung ausdrücklich hinzuweisen.

Die Beschlüsse des Schulvorstandes sind schriftlich 
festzulegen und von den anwesenden Mitgliedern zu 
unterschreiben.

8 5.
Dem Schulvorstand liegt nach Maßgabe der bestehen

den gesetzlichen Bestimmungen die Verwaltung der äu
ßeren Angelegenheiten der Schule ob. Auch soll er für 
regelmäßigen Schulbesuch der Schulkinder mit Sorge 
tragen.

In inneren Angelegenheiten stehen ihm keine Befug
nisse zu, doch kann er Wünsche und Anregungen dieser 
Art an die Schulaufsichtsbehörde richten.

Bei Einführung neuer festangestellter Lehrer und 
bei sonstigen Schulfeierlichkeiten ist er einzuladen.

8 6.
Der Schulvorstand verwaltet die von den Schulunter- 

haltungspflichtigen durch den Haushaltsplan der Schule 
bewilligten Mittel im Rahmen des Haushaltsplanes 
selbständig unter Verantwortung gegenüber dem Land
rat und der Schulaufsichtsbehörde. Er hat für ord
nungsmäßige Unterhaltung des Schulgebäudes und der 
sonstigen zur Schule gehörigen Baulichkeiten zu sorgen, 
auch das Schulgebäude nach den bestehenden Vorschrif
ten zu verwalten. Ueber den im Haushaltsplan für 
Lehr- und Lernmittel vorgesehenen Betrag verfügt der 
Schulleiter selbständig.

Die Vorschriften über Aufstellung des Haushalts
planes für die Schule regeln sich nach der im Anhang 
beigefügten Zusammenstellung.

8 7-
Die bestehende Geschäftsanweisung vom 1. Mai 1859 

wird hiermit aufgehoben.
Danzig, den 28. Juli 1930.

Der Senat, 
Abteilung für Wissenschaft, Kunst, Volksbildung 

und Kirchenwesen.

Anlage
zur Dienstanweisung der Schulvorstände.

Der Haushaltsplan für die ländlichen Volksschulen 
wird nach folgenden Grundsätzen aufgestellt:

Der Schulvorstand stellt nach vorhergehender Bera
tung den Haushaltsplan für das kommende Rechnungs
jahr auf und reicht ihn dem Landrat bis zu dem von 
diesem festgesetzten Termin in dreifacher Ausfertigung 
ein. Der Landrat stellt den Haushaltsplan fest und 
sendet ihn an den Schulvorstand zurück. Der Schul
vorstand übersendet ihn dem Gemeindevorstand der an 
der an der Unterhaltung der Schulen beteiligten Ge
meinden zwecks Bereitstellung der Mittel. Wenn die 
Gemeinde sich weigert, die durch den Haushaltsplan der 
Schule angeforderten Mittel in den Haushaltsplan der 
Gemeinde einzustellen, so kann der Ländrat die 
Zwangsetatisierung nach 8 141 der Landgemeindeord
nung verfügen. Gegen die Verfügung des Landrats 
findet Klage im Verwaltungsstreitverfahren beim Ver
waltungsgericht innerhalb 2 Wochen nach Zustellung 
der Verfügung statt. Die Gemeindevertretung ist nicht 
berechtigt, Aenderungen an den einzelnen Stellen des 
Haushaltsplanes der Schule vorzunehmen. Ihre An
träge können sich nur auf die Gesamtsumme der von 
dem Schulhaushaltsplan geforderten Schulabgaben der 
Gemeinde bezw. der Gemeinden an die Schulkasse be
ziehen.

Veröffentlicht unter Bezugnahme aus meine Kreis
blattbekanntmachung vom 2. 12. 1929 (Kreisblatt Nr. 
49).

Soweit die 6-jährige Wahlzeit der z. Zt. im Amt 
befindlichen Schulvorstandsmitglieder abgelausen ist, 
sind die erforderlichen Neuwahlen durch die Gemeinde
vertretung nach dem Verhältniswahlrecht nunmehr vor
zunehmen. In den Fällen, in denen in einer Gemeinde 
mehrere Schulen vorhanden sind, haben die Gemeinde
vertretungen die nach 8 3 der vorstehenden Dienst

anweisung erforderlichen Beschlüsse zu fassen und mir 
in beglaubigter Abschrift vorzulegen

Tiegenhof, den 29. August 1930.
Der Laubrat.

Nr. 2. ----------------
Grundwechselsteueranteile

An Grundwechselsteueranteilen für das Vierteljahr 
April/Juni 1930 stehen den Gemeinden die in der nach
folgenden Zusammenstellung aufgeführten Beträge zu. 
Die Anteile sind in der aus der Zusammenstellung er
sichtlichen Höhe diesseits einbehalten oder auf Gemein
dekonto überwiesen worden.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Verbuchung der Be
träge.

j Lfd
. N

r.

Name der Ortschaft Gemeideanteil
Auf Kreis- 

steuern einbe
halten

AusGemeinde- 
konto über- 

wiesen.

1 Barenhof 130 50 130 50
2 Bärwalde 135 — 135 — !
3 Beiershorst 270 — 270 — !
4 Blumstein 270 — 270 — !
5 Bröske 873 06 873 06
6 Brnnau 153 — 153 —
7 Eichwalde 2387 25 1466 41 920 84
8 Einlage 337 14 337 14
9 Fürstenau 364 59 364 59

10 Fttrstenwerder 128 25 128 25
11 Halbstadt 270 — 270 -
12 Herrenhagen 540 — 427 21 11279
13 Horsterbusch 148 50 148 50
14 Jrrgang 427 50 427 50
15 Inngfer 997 14 997 14
16 Keitlau 26 41 26 41
17 Krebsfelde 416 25 416 25
18 Ladekopp 11 25 11 25
19 Lindenau 33 75 33^75
20 Lupus horst 92 25 92 25
21 Marienau 607 50 60750
24 Neudorf 32 88 32^88
23 Neulanghorst 60 75 60>75
24 Neumünsterberg 710 — 710 —
25 Neustädterwald 347 04 347 04
26 Neuteichsdorf 255 94 255 94
27 Neuteicherwalde 384 75 384 75
28 Orlofferfelde 393 75 393 75
29 parschau 9321 93 21
30 Petershagen 270 — 270 —
31 pieckel 1 85 1 85
32 pordenau 1211 79 881 S2 330 27
33 Reinland 517 50 517 SO
34 Schadwalde 225 — 225 —
35 SchSneberg 757 58 757 S8
36 Schönhorst 495 — 495 —
37 Schönsee 990 — 990 —
38 Schönau 1181 29 1181 29
39 Simonsdorf 576 23 576 23
40 Stobbendorf 128 93 128 93
41 Stuba 285 15 285 1S
42 Tiegenhagen 272 25 272 25
43 Tiegenort 270 — 27» —
44 Trappenfelde 176 80 176 80
45 Walldorf 831 40 552 87 278 53
46 warnau 270 — 270 —
47 Zeyer 8 21 8 21

Tiegenhof, den 28. August 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 3. ----------------
Grenzübergangszeiten in Zeyersnieder- 

kampen.
Die Uebergangszeiten bei der Grenzübergangsstelle

Zeyersniederkampen sind wie folgt festgesetzt worden:
Vom 1. März bis 30. September von 7—9 Uhr 

von 11,30—12,30 Uhr 
von 18—20 Uhr

Vom 1. Oktober bis 28. Februar von 7—9 Uhr 
von 11,30—12,30 Uhr 

von 17—19 Uhr.
An Markttagen (Mittwoch und Sonnabend) im Som

mer und Winter bereits von '6,30 bis 9 Uhr.
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Die beteiligten Herren Gemeindevorsteher ersuche ich 

um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 28. August 1930.

Der Landrat
Nr. 4. ----------------

Kollekte.
Der Senat hat dem Westpreußischen Krüppelfür

sorgeverein E. V. Danzig-Schidlitz die Genehmigung 'er
teilt, in der Zeit vom 1. September bis 30. November 
1930 eine Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien 
Stadt Danzig zum Besten des Westpreußischen Krüppel
fürsorgevereins E. V., Danzig-Schidlitz abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheher zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 2. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------

Auszeichnung für langjährige treugeleistete 
Dienste.

Der Senat der Freien Stadt Danzig — Abteilung für 
Soziales — hat die Wirtin Fräulein Wilhelmine Witt 
für eine 30-jährige ununterbrochene Dienstzeit bei dem 
Käsereibesitzer Samuel Furrer-Barendt, und die Wirtin 
Fräulein Helene Kolm für eine 46-jährige ununter
brochene Dienstzeit bei dem Hofbesitzer Oskar Dyck- 
Neumünsterberg (jetzt wohnhaft in Oliva) mit einem 
Anerkennungsschreiben nebst silberner Brosche ausge
zeichnet.

Tiegenhof, den 28. August 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 6. ----------------

Beurlaubung von Landjägern.
Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat 

September d. Js. beurlaubten Landjägereibeamten zur 
Kenntnis und ersuche die beteiligten Ortsbehörden um 
ortsübliche Bekanntgabe.

Beurlaubt von
bis 

einschl.
Vertreter

Hanptwachtmeift Seffzig- 
Schöneberg

l. 9- l3- 9- Landjägereiamt Ladekopp für 
die Gemeinde Schönsee, Land- 
jägereiamt Neukirch für die 
Gemeinde Schöneberg, Land- 
jägereiamt Brnnau für die 
Gemeinden Nenmünsterberg, 
Bärwalde und Barenhof.

Hauptwacht neist.Nichter- 
Tiegenort

9- 9- lo. Schutzpolizeikommando Tie- 
genhof für die Gemeinden 
TiegenortAltendorf,Stobbcn- 
dorf, Holm, Grenzdorf A u. 
GrenzdorfB, Landjägereiami 
Brnnau für die Gemeinden 
Ralteherberge, Rehwalde u. 
Scharpau.

Wachtmeister Friedrich-
Ladekopx

Landjägermeister

(5. 9- 26. 9- Schutzpolizeikommando Tie- 
genhof für die Gemeinden: 
Ladekopp, Mrloff u. pietzken- 
dorf,
Schntzpolizeikommando Neu- 
teich für die GemeindeBröske, 
Landjägereiamt Schöneberg 
sürdieGemeindeNemchnben.

Vcmurath--Kalthof l9- 9- Z0. 9- Schntzpolizeikommando Kalt- 
Hof.

Tiegenhof, den 28. August 1930.
Der Landrat.

Nr. 7.
Personalien.

Der Lehrer Artur Hinrichs in Tralau ist zum Ge
meindevorsteher daselbst gewählt und von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 28. August 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Generalversammlung
des Schwenteverbandes.

Freitag, den 19. September 1930, 16Vs Uhr, 
im Deutschen Hause zu Neuteich.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Neuwahl des Verbandsvorstehers.
3. Wahl des Kassierers.
4. Neufestsetzung der Aufwandsentschädigung für Vor

steher und Kassierer.
5. Beschluß über die Auswertung des Darlehns der 

PreußischenBoden-Credit-A.-G.
6. Festsetzung von Beiträgen.
7. Festsetzung einer Einzugsgebühr für die Verbands

bevollmächtigten.
8. Verschiedenes.
Die Herren Gemeindevorsteher bitte ich, die Bevoll

mächtigten zur Teilnahme an der Generalversammlung 
aufzufordern, bei Behinderung eines Bevollmächtigten 
hat der Stellvertreter einzutreten.

Marienau, den 1. September 1930.
Der Verbandsvorsteher.

Otto Lietz.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung. >
Nr. 4. Fcststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpgchtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Auswendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
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Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Psändungsprotokoll.
Nr. 23. Psändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an . 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 3 2c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.

Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan
dergewerbescheines.

Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
N?. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einsuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Arbeitsbescheinigung
(kl. Form.) empfiehlt 

FoimwlM k kevb L Mollert. 
Tel. 308.

Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden.

Nr. 37 Neuteich, den 11. September 1S30

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. --------------
Wahl -er Vertrauensmänner und Ersatz

männer in der Angestelltenversicherung
Am Sonntag, den 26. Oktober er. findet die Wahl 

der Vertrauensmänner und Ersatzmänner zur Ange
stelltenversicherung im Gebiete der Freien Stadt Danzig 
statt.

Zu Wahlbezirken sind bestimmt worden die Städte 
Danzig und Zoppot und die Landkreise Danzig Höhe, 
Danzig Niederung und Gr. Werder.

Für den Bezirk des Versicherungsamtes des Kreises 
Gr. Werder findet die Wahl der Vertrauensmänner 
und Ersatzmänner sowohl für die Arbeitgeber als auch für 
die Angestellten beim BersicherungSamt in Tiegenhof 
am
Sonntag, den 26. Oktober 193V von vormittags 1ÜNHr 

bis nachmittags 13 Uhr statt.
Besondere Stimmbezirke werden nicht gebildet.

Es sind hier zu wählen 6 Vertrauensmänner und 
12 Ersatzmänner.

Die Vertrauens- und Ersatzmänner werden je zur 
Hälfte aus den Versicherten, die nicht Arbeitgeber sind, 
und aus den Arbeitgebern der versicherten Angestell
ten gewählt.

Die Vertrauens- und Ersatzmänner aus den Arbeit
gebern werden von den Arbeitgebern der versicherten 
Angestellten, die übrigen von den versicherten Angestell
ten gewählt.

Die Vertrauens- und Ersatzmänner aus den Ar
beitgebern werden von den Arbeitgebern der versicher
ten Angestellten, die übrigen von den versicherten An
gestellten gewählt.

Wahlberechtigt sind volljährige Danziger männlichen 
und weiblichen Geschlechts, sofern sie zu den versicherten 
Angestellten oder deren Arbeitgebern gehören und im 
Bezirke des Versicherungsamtes wohnen.

Wahlberechtigt als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht 
als Angestellte wahlberechtigt sind — auch:
1. die gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger und be

schränkt geschäftsfähiger natürlicher Personen,
2. bei juristischen Personen die Mitglieder des Vorstan

des, bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die 
Geschäftsführer, bei anderen Gesellschaften die per
sönlich haftenden Gesellschafter, soweit sie nicht von 
der Vertretung ausgeschlossen sind. Sind hiernach 
für eine juristische Person oder Gesellschaft mehrere 
wahlberechtigte Personen vorhanden, so darf nur 
«ine von ihnen das Wahlrecht ausüben.
Wählbar sind nur Versicherte, die nicht Arbeitgeber 

sind, und Arbeitgeber der versicherten Angestellten, 
die im Bezirk des Versicherungsamtes wohnen oder be
schäftigt werden oder ihren Betriebssitz haben.

Wählbar als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht als 
Angestellte wählbar sind — auch:
1. Die gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger und be

schränkt geschäftsfähiger natürlicher Personen,
2. die Mitglieder des Vorstandes einer juristischen Per

son, die Geschäftsführer einer Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, die persönlich haftenden Gesell
schafter bei anderen Gesellschaften, soweit sie nicht 
von der Vertretung ausgeschlossen sind,

3. die bevollmächtigten Betriebsleiter.
Weber wahlberechtigt noch wählbar ist, wer

1. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Aemter verloren hat 
oder wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das 
den Verlust dieser Fähigkeiten zur Folge haben kann, 
verfolgt wird, falls gegen ihn das Hauptverfahren 
eröffnet ist,

2. infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung 
über sein Vermögen beschränkt ist.
Gewählt wird schriftlich nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl.
Die Wahlberechtigten werden aufgesordert, bis späte

stens drei Wochen vor dem Wahltag dem unterzeichneten 
Wahlleiter Vorschlagslisten einzureichen, die von wirt
schaftlichen Vereinigungen von Arbeitgebern oder von 
Arbeitnehmern oder von Verbänden solcher Vereini
gungen aufzustellen sind. Diesen Vorschlagslisten stehen 
nach 8 7 Abs. 2 der Wahlordnung solche Vorschlags
listen der Arbeitgeber oder der Versicherten gleich, die 
von mindestens 5 Wahlberechtigten unterschrieben sind

Die Vorschlagslisten sind für die Arbeitgeber und für 
die versicherten Angestellten getrennt aufzustellen. Jede 
Vorschlagsliste soll mindestens so viel Namen enthalten,, 
als Vertrauens- und Ersatzmänner zu wählen sind.

Die Vorgeschlagenen sind nach Vor- und Zunamen, 
Stand oder Beruf und Wohnort zu bezeichnen und in 
erkennbarer Reihenfolge auUuführen. Eine Trennung 
der Vorgeschlagenen nach Vertrauensmännern und Er
satzmännern ist unzulässig.

Mit der Einreichung der Vorschlagslisten ist von 
den Wahlberechtigten ein Listenvertreter und ein Stell
vertreter, die zur Abgabe von Erklärungen gegenüber 
dem Wahlleiter bevollmächtigt sind, zu benennen.

Die Vorschlagsliste nach 8 7 Abs. 2 der Wahlord
nung soll die Wählervereinigung, von der sie ausgeht. 
nach unterscheidenden Merkmalen kenntlich machen.

Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten nach 8 7 
Abs. 2 der Wahlordnung unterzeichnet, so wird seine 
Unterschrift aus allen Vorschlagslisten gestrichen.

Die Vorschlagslisten sind ungültig, wenn sie verspätet 
eingereicht werden oder wenn fi« den Vorschriften des 
8 7 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung nicht entsprechen 
und der Mangel nicht rechtzeitig behoben wird.

Zwei oder mehr Vorschlagslisten können in der Weise 
miteinander verbunden werden, daß sie den anderen 
Vorschlagslisten gegenüber als eine einzige Vorschlags
liste gelten. In diesem Falle müssen die Unterzeichner 
der Vorschlagslisten oder die Listenvertreter überein
stimmend spätestens bis zum Ablauf des 11. Tages vor 
dem Wahltag die Erklärung abgeben, daß die Vor
schlagslisten miteinander verbunden sein sollen. An
dernfalls ist die Erklärung über die Verbindung un
gültig.

Wird von den Arbeitgebern oder von den versicherten 
Angestellten bis zum 4. 10. 1930 nur eine Vorschlags
liste eingereicht, so findet für die betreffende Gruppe 
keine Wahl statt. Die in der Vorschlagsliste gültig be
zeichneten Personen gelten dann in der für den Wahl
bezirk erforderlichen Zahl in der Reihenfolge des Vor
schlags als von dieser Gruppe gewählt.

Die Wähler haben sich über ihre Wahlberechtigung 
auszuweisen. Für die bei der Landesversicherungsanstalt 
für Angestellte versicherten Angestellten dient als Aus
weis:
1. Die Versicherungskarte. In der Versicherungskarte 

oder der Bescheinigung muß wenigstens ein Beitrag 
innerhalb der letzten 12 Monate vor der Wahl nach
gewiesen sein.

2. Gültiger Paß bezw. «ine Bescheinigung der Orts
polizeibehörde (Amtsvorsteher), daß der Wahlberech-
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tigte die Danziger Staatsangehörigkeit besitzt.

3. Bescheinigung der Ortspolizeibehörde (Amtsvorste
her), daß bei dem Wahlberechtigten Tatsachen, die 
eine Wahlberechtigung verneinen, nicht vorliegen. 
Die Wahlberechtigung der Arbeitgeber wird

1. durch eine von der Gemeindebehörde des Betriebs
sitzes ausgestellte Bescheinigung (deren Muster hie
runter abgedruckt ist),

2. Gültigen Patz bezw. eine Bescheinigung der Orts- 
polizeibehördc (Amtsvorsteher), daß der Wahlberech
tigte die Danziger Staatsangehörigkeit besitzt,

3. Bescheinigung der Ortspolizeibehörde (Amtsvor
steher), daß bei dem Wahlberechtigten Tatsachen, 
die eine Wahlberechtigung verneinen, nicht vorliegen, 

nachgewiesen.
Das Wahlrecht wird in Person und durch Abgabe 

eines Stimmzettels ausgeübt. Die Stimmzettel dürfen 
nicht unterschrieben sein und keinen Protest oder Vor
behalt enthalten. Sie sind außerhalb des Wahlraumes 
handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung her
zustellen.

Den Arbeitgebern ist es gestattet, an Stelle der per
sönlichen Stimmabgabe ihren Stimmzettel in verschlos
senem Wahlumschlage dem Wahlleiter unter Beifü
gung des Ausweises über ihre Wahlberechtigung brief
lich einzusenden. Die erforderlichen Umschläge erhalten 
die Arbeitgeber auf Verlangen von dem unterzeichneten 
Wahlleiter ausgehändigt. Der Brief muß spätestens am 
Sonnabend, den 2S. Oktober er. bei der unterzeichneten 
Behörde eingegangen sein. Nachträglich eingehende 
Stimmzettel sind ungültig.

Wahlberechtigten Versicherten, die sich am Wahltage 
während der Wahlzeit aus zwingenden Gründen außer
halb ihres Wahlbezirks aufhalten, stellt der Wahlleiter 
auf Antrag gegen Hinterlegung der Versicherungskarte 
einen Wahlschein aus. Im übrigen gilt der vorher
gehende Absatz entsprechend.

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Arbeitgeber, 
die mehr als fünfzig, aber nicht mehr als hundert ver
sicherte Angestellte beschäftigen, haben zwei Stimmen. 
Für jede angefangene hundert versicherte Angestellte 
erhöht sich die Zahl um eine Stimme. Kein Arbeitgeber 
hat mehr als zwanzig Stimmen.

Hat ein Arbeiter mehrere Stimmen, so hat er jeden 
Stimmzettel in einen besonderen Umschlag zu legen.

Enthält ein Umschlag mehrere Stimmzettel, so gelten 
sie als ein Stimmzettel, wenn sie gleichlautend sind. 
Andernfalls sind sie ungültig.

Der Wahlberechtigte darf sein Wahlrecht nur in dem 
Stimmbezirk, in dem er wohnt, ausüben.

Es kann nnr für unveränderte Borschlagslisten ge
stimmt werden. Auch die Reihenfolge der Vorgeschlage
nen in der Vorschlagsliste darf nicht geändert werden.

Ungültig ist die Wahl einer Person, die zur Zeit der 
Wahl nicht wählbar war.

Ungültig ist ferner die Wahl einer Person, von der 
oder zu deren Gunsten von Dritten die Wahl rechts
widrig oder durch Gewährung oder Versprechung.von 
Geschenken beeinflußt worden ist, es sei denn, daß da
durch das Wahlergebnis nicht verändert worden ist.

Die Ortsbehörden ersuche ich dieses sofort aus orts
übliche Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den 4. September 1930.
Der Wahlleiter für den Wahlbezirk: 

Bcrsicherungsamt Tiegenhof.
Poll, Landrat.

Muster
einer Bescheinigung für Arbeitgeber gemäß 8 118

Abf. 1 des Angestelltenversicherungsgesetzes 
(ß 18 der Wahlordnung für die Wahl der Ver
trauensmänner und Ersatzmänner in der Ange

stelltenversicherung vom S. Juli 1930).
Dem.................................................. zu
Der Name des Arbeitgebers 

erwird bescheinigt, daß regelmäßig mindestens einen, 
(mehr als............................................................ ), aber nicht
mehr als ..............................), versicherte(n) Angestellte(n)

nach dem Angestelltenoersicherungsgesetze beschäftigt. 
............................... , den 19..........
Stempel...........................................................................

(Unterschrift der Gemeindebehörde)
Nr. 2. ----------------

Revision der gewerblichen Anlagen.
Die Ortspolizeibehörden weise ich auf die alljährlich 

zweimal und zwar je einmal im Sommer und Winter 
abzuhaltenden Revisionen der gewerblichen Anlagen 
hin. Die Katasterblätter sind bis zum 1. November 
d. Is. an das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt in Dan
zig unmittelbar einzureichen.

Tiegenhos, den 2. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Staatsaugehörigkeitsermittlung

Die Herren Gemeindevorsteher werden ersucht, aus 
Grund des Melderegisters festzustellen, wo und von 
wann bis wann die Sophie Damps, geb. am 22. 10. 
1897 in Kolonja (Wilhelmshuld) Kreis Kartuzy (Kart- 
hausl Witwe des verstorbenen Johann Damps, im hiesi
gen Kreise gewohnt hat und mit welcher Staatsange
hörigkeit sie bezw. ihr Ehemann gemeldet war.

Ueber etwaige Feststellungen ersuche ich mir um
gehend, spätestens bis zum 29. 9., zu berichten.

Tiegenhof, den 3. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Personalien

Anstelle des Hofbesitzers Johannes Wiebe-Mierau.. 
der sein Amt niedergelegt hat, ist der Hofbesitzer 
Abraham Regier dortselbst als Schöffe der Landgemein
de Mierau von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 2. September 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr. 5. ----------------
Jagdscheine.

Im Monat August d. Is. sind folgende Jahresjagd
scheine ausgestellt worden:

1. Landwirt Werner Pirl-Kl. Montau,
2. Landwirt Max Lemke-Stobbendorf,
3. Fischer Friedrich Witt-Grenzdorf A,
4. Hofbesitzer Emil Jochem-Zeyer,
5. Hofbesitzer Hermann Epp-Vierzehnhuben,
6. Hofbesitzer Emil Ziemens-Grenzdors B.
Tiegenhof, den 2. September 1930.

___________________ Der Landrat.___________________

Bekanntmachungen anderer Behörden. 

Generalversammlung 
des Schwenteverbandes.

Freitag, den 19. September 1930, 16 /, Uhr, 
im Deutsche» Hause zu Neuteich.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Neuwahl des Verbandsvorstehers.
3. Wahl des Kassierers.
4. Neufestsetzung der Aufwandsentschädigung für Vor

steher und Kassierer.
5. Beschluß über die Aufwertung des Darlehns der 

PreußischenBoden-Credit-A.-G.
6. Festsetzung von Beiträgen.
7. Festsetzung einer Einzugsgebühr für die Verbands- 

bevollmächtigten.
8. Verschiedenes.
Die Herren Gemeindevorsteher bitte ich, die Bevoll

mächtigten zur Teilnahme an der Generalversammlung 
aufzufordern, bei Behinderung eines Bevollmächtigten 
hat der Stellvertreter einzutreten.

Marienau, den 1. September 1930.
Der Derbaudsvorfteher.

Otto Lletz.
Druck und Verlag von R. Pech L W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich l,3o Danziger Gulden.

Nr. 38 Neuteich, den 18. September 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
nnd des Kreisausschusfes.

Nr. 1. --------------
Polizeiverordnung

betreffend Ergänzung der Polizeiverordnung über 
den Verkehr von Autobussen und Kraftfahr-

droschke« vom 29. Juli 1925(St.A.S. 265).
Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über 

die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
(G.S.S. 195) und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (G, 
S. S. 262) in Verbindung mit Artikel 3 des Geldstra- 
fengesetzes vom 28. September 1923 (G. Bl. S. 999), 
8 9 des Gesetzes über die wertbeständige Rechnungs» 
einheit in Danzig vom 20. Oktober 1923 (G.Bl. S, 
1067) und Artikel 1 der Verordnung betreffend die 
Umstellung bestehender Gesetze auf den Gulden vom 
23. Oktober 1923 (G. Bl. S. 1101) wird unter Zu
stimmung des Verwaltungsgerichts für das Gebiet der 
Freien Stadt Danzig folgendes verordnet:

8 1-
I. Der 8 2 der Polizeiverordnung betreffend den Ver

kehr von Autobussen und Kraftdroschken vom 29. 
Juli 1925 (St.A.S. 265) wird hinter Absatz 2 
durch folgenden Absatz 3 ergänzt:

„Die im 8 1 bezeichneten Kraftwagen müssen mit 
mechanischen Scheibewischern, mechanischen Stopp
zeichen und Rückblickspiegeln ausgerüstet sein. Für 
Kraftwagen, die nur im Bezirk der staatlichen Po
lizei verkehren, kann der Polizeipräsident die Aus
rüstung mit geeigneten Geschwindigkeitsmessern an
ordnen."

II. Der 8 5 der genannten Polizeiverordnung wird 
durch folgenden Absatz 2 Ergänzt:

„Dem Fahrpersonal ist der Genuß von alkoholi
schen Getränken während des ganzen Dienstes, d. 
h. bis zur Rückkehr des Wagens in die Garage bezw. 
der Uebergabe an den Nachfolger, untersagt."

8 2.
Die Ziffer 18 1 dieser Verordnung tritt 6 Wochen 

nach Veröffentlichung in Kraft mit Ausnahme der Be
stimmung über die Geschwindigkeitsmesser, welche eben
so wie Ziffer II sofort in Kraft tritt.

Danzig, den 29. Juli 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Gehl. Arczhnski.

Vorstehende Polizeiverordnung wird hiermit zur all
gemeinen Kenntnis gebracht.

Tiegenhof, den 12. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. --------------
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Die Betriebsunternehmer der bei der landw. Berufs
genossenschaft versicherten landwirtschaftlichen Betriebe 
haben laut Satzung die Verpflichtung, Aenderungen 
in ihrem Betriebe, die auf die Versicherung bei der 
Berufsgenossenschaft von Einfluß sind, binnen einer 
bestimmten Frist dem Sektionsvorstande (Kreisausschuß) 
schriftlich anzuzeigen. Die in Frage kommenden 88 
28, 29, 30, 32 und 44 der Satzung sind unten abge
druckt. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften können 

zu einer Bestrafung der Betriebsunternehmer führen- 
Außerdem hat, wenn infolge der Betriebsänderun^ 
eine Ermäßigung des Beitrages oder der Fortfall der 
Beitragspflicht eintreten würde, der Unternehmer keinen 
Anspruch auf Berücksichtigung für die Zeit vor der 
Erstattung der Anzeige, wenn die Betriebsänderung 
verspätet angezeigt wird.

Die Betriebsunternehmer landwirtschaftlicher Betrie
be weisen wir auf die unten abgedrückten Bestimmungen 
der Satzung ausdrücklich hiu und ersuchen um sorgfäl
tige Beachtung derselben.

Die Herren Ortsvorsteher ersuchen wir, diese Be
kanntmachung aus geeignete Weise zur Kenntnis der in 
Frage kommenden Betriebsunternehmer zu bringen.

Betriebseröffnung.
8 28.

Die Eröffnung eines neuen Betriebes der im 8 2 
bezeichneten Art sowie den Beginn einer der daselbst 
bezeichneten Tätigkeit hat der Unternehmer der Gemein
debehörde des Betriebsbesitzes und dem Sektionsvvr- 
stand unter Angabe der Art und des Umfanges des 
Betriebes oder der Tätigkeit schriftlich binnen einem 
Monat anzuzeigen.

Betriebsan-erungen.
8 29.

Die Genossenschaftsmitglieder haben Aenderungen ih
rer Betriebe einschließlich der mitversicherten Neben- 
betriebe und der in der R. V.O. bezeichneten Tätig
keiten, die für die Tätigkeiten, die für die Zugehörig
keit zu der Genossenschaft oder für die Umlage wichtig 
sind, dem Sektionsvorstande binnen 2 Wochen nach 
Eintritt der Aenderung schriftlich anzuzeigen.

Die Zugehörigkeit zur Genossenschaft bemißt sich nach 
8-2.

Gelangt auf andere Weise eine wichtige Betriebs
änderung zur Kenntnis des Sektionsvorstandes, so hat 
dieser den Betriebsunternehmer unter Hinweis auf die 
gesetzlichen Strafvorschriften zur vorschriftsmäßigen An
meldung zu veranlassen und diese nötigenfalls selbst zu 
bewirken.

Das weitere Verfahren richtet sich, was die Zugehö
rigkeit zur Genossenschaft betrifft, nach den gesetzlichen 
Bestimmungen; was das Umlegen der Beiträge anbr- 
langt, nach 88 25 bis 27 der Satzung. Tritt infolge 
der Betriebsänderung eine Ermäßigung des Beitrages 
oder der Fortfall der Beitragspflicht ein, so hat der 
Unternehmer, falls er die Betriebsveränderung zu spät 
anzeigt, keinen Anspruch aus deren Berücksichtigung 
für die Zeit vor der Erstattung der Anzeige. >

Wechsel -es Unternehmers.
8 30.

Jeden Wechsel der Person, für deren Rechnung der 
Betrieb geht, hat der neue Unternehmer od!er sein ge
setzlicher Vertreter binnen 4 Wochen dem Sektions
vorstande schriftlich anzuzeigen.

Einstcllen und Ausscheiden -es Betriebes.
8 32.

Ist ein Betrieb, ein Nebenbetrieb oder eine der in 
der R.V.O. bezeichneten Tätigkeit eingestellt worden, 
oder ist ein Betrieb infolge satzungsmäßiger Bestim
mung der Unfallgenossenschaft Freie Stadt Danzig aus 
der Versicherung der landwirtschaftlichen Berufsgenos
senschaft ausgeschieden, so hat dies der Unternehmer 
dem Sektionsvorstande binnen 4 Wochen schriftlich an- 
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zuzeigen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkte, zu 
welchem der Unternehmer die Einstellung oder die das 
Ausscheiden des Betriebes begründende Tatsache kann
te oder den Umständen nach kennen mußte.

Die Bestimmungen der 88 30, 31 gelten entsprechend.
Betriebsbeamte und Facharbeiter.

8 44.
Anmeldung.

Betriebsunternehmer, welche Versicherungspflichtige 
Betriebsbeamte oder Facharbeiter beschäftigen, haben 
dies binnen 4 Wochen nach dem Inkrafttreten dieser 
Satzung oder dem Beginne der Beschäftigung dem 
Sektionsvorstande anzumelden und dabei die Zahl der 
Beschäftigten, die Art und jährliche Dauer ihrer Be
schäftigung und den zu gewährenden Entgelt anzugr- 
ben. Tritt hierin eine sür die Zuschlagsberechnung 
wichtige Aenderung ein, so ist dies in derselben Weise 
anzumelden.

Für Genossenschaftsmitglieder, welche die Anmel
dungen nicht rechtzeitig, unvollständig oder unrichtig 
eingereicht haben, stellt sie der Sektionsvorstand auf 
oder ergänzt sie.

Auf unrichtige oder nicht rechtzeitige Anmeldungen 
finden die gesetzlichen Strafvorschriften Anwendung.

Tiegenhof, den 15. September 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder 

als Sektiousvorstaub der Landw. Berufsgenossenschaft. 
Nr. 3. ----------------

Beitragsumlage der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenfchaft.

Den Ortsbehörden des Kreises gehen in der nächsten 
Zeit die Heberollen über Beiträge aus die Umlage für 
das Jahr 1929 und Vorschüsse auf die Umlage sür das 
Jahr 1930 zu. Die Heberollen sind alsbald nach vor
heriger ortsüblicher Bekanntgabe während 2 Wochen 
zur Einsicht der Beteiligten auszulegen. Nach erfolg- 
ter Auslegung ist die hierüber aus der Heberolle vor
gesehene Bescheinigung ordnungsmäßig zu vollziehen.

Innerhalb 2 Wochen nach Auslegung der Heberolle 
können die Betriebsunternehmer gegen die Beitrags
berechnung bei dem Sektionsvorstande (Kreisausschuß- 
Tiegenhof) Widerspruch erheben. Durch die Erhebung 
des Widerspruchs wird jedoch die Zahlung der Bei
träge nicht aufgehalten.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, mit 
der Einziehung der Beiträge und Vorschüsse alsbald 
zu beginnen. Die Abführung hierher hat in 2 gleichen 
Raten zu den in dem besonderen Anschreiben genann
ten Terminen zu geschehen. Pünktliche Jnnehaltung 
der Termine wird noch besonders zur Pflicht gemacht, 
da die Mittel der Berufsgenossenschast in Kürze er
schöpft sind.

Tiegenhof, den 15. September 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werber.

Sektionsvorstanb der Lanbw. Berufsgenossenschaft.
Nr. 4. ----------------

Personalien.
In den Schulvorstand der Schule Kl. Hornkampe in 

Grenzdorf A ist der Bäcker Julius Koschke aus Grenz
dorf B als Familienvater wiedergewählt und für die
ses Amt von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 12. September 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 5. ----------------

Aufenthaltsermittelung.
Der aus der Staatlichen Fürsorgeerziehungsanstalt 

Tempelburg entwichene, am 2. Juli 1912 geborene 
Willi Millack konnte bisher nicht ausgegriffen werden.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden erneut ersucht, 
nach dem Aufenthalt des Millack Ermittelungen anzu- 
stellen, ihn im Ermittelungssalle aufzugreisen und der 
oben genannten Fürsorgeerziehungsanstalt zuzuführen.

Druck und Verlag von R. Pech L W. 

sowie hiervon zum Gesch.Z.K. A. II 3703 hierher so
fort zu berichten.

Tiegenhof, den 11. September 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werber 

Kreisjugenbamt.
Nr. 6. --------------

Kollekte.
Der Danziger Stadtmission in Danzig, Langgasse 

73, ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1930 
eine Hauskollekte bei den evangelischen Bewohnern der 
Freien Stadt Danzig zum Besten der Arbeiten der 
Danziger Stadtmission abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die daraus hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 8. September 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 7. --------------
Kollekte.

Dem Christlichen Verein Junger Männer in Danzig 
ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in der 
Zeit vom 8. September bis 15. Dezember 1930 eine 
Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt 
Danzig zum Besten der Arbeiten des dortigen Vereins 
abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwiü- 
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 11. September 1930.
Der Lanbrat.

— Die „Danziger Feuersozietät" Gemeinnützige Kör
perschaft des öffentlichen Rechts in Danzig hat dem 
Spritzenmeister Carl Pohlmann in Tiege 40.— G.. 
dem Obermelker Heinrich Drews und dem Freiarbei- 
ter Sombrotzki in Tiege je 20.— G. für tatkräftige 
Löschhilfe bei dem Brande des Hofbesitzers Heinrich 
Thießen in Tiege gewährt. Ferner hat die „Danziger 
Feuersozietät" der Kriminalpolizei, Sondergruppe, in 
Danzig zu den Kosten der Beschaffung einer Quarz
lampe eine Beihilfe gewährt.

Ak iibnlWN noch 7
wem Sie Ihre Buchbinderarbetten D 

übertragen wollen

Wir fertigen in eigener 
Werkstatt alle Arten Ein- 
bände vom einfachen 
Schulbänke bis zum 
kompliz. Kontobuche

Neuteich, Telefon 308.
Am Freitag, den 2V. 

September 1S30,10 Uhr 
vorm., wird beim unterzeich
neten Amte eine braune weiß- 
melierte

Jagdhündin 
gegen Höchstgebot verkauft.

Westpr. Kleinbahnen.
Al- l Oktober- 19SV tritt 

Nachtrag 8 zum Binnentarif in 
Kraft. Auskunft erteilen die Bahn
höfe.

Vetvteb-vir-ekttorr

Hackebeils IWr. Zeit,. 
Preis 30 Psg. im Laden bei 
R. Pech L Richert.BeMMWniimlms.____

Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).



Kreis V Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 39 Neuteich, -en 25. September 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Volkstagswahl 1930.

Der Senat hat in seiner Sitzung vom 16. d. Mts. 
als Wahltag für die Volkstagswahl Sonntag, den 16. 
November 1930, bestimmt.

Zum Wahlkommissar (Wahlleiter) ist Oberregierungs
rat Dr. Meyer-Barkhausen, zum Stellvertreter Regie
rungsrat Zollenkopf ernannt worden. Dem Wahlkom
missar soll bei Bedarf das Büro des Statistischen Lan
desamtes und erforderlichenfalls Regierungsobersekre
tär Kurmies als Bürobeamter zur Verfügung stehen.

Tiegenhof, den 22. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Betrifft: Hundemarken

Die nachstehenden, als verloren gemeldeten Hunde
marken für 1930 werden hiermit für ungültig erklärt:

Personen, deren Hunde eine für ungültig erklärte 
Marke tragen, sind hierher zur Anzeige zu bringen 
152 354 438 450 485 846 1070 1172 1657 1673 
1676 1692 1790 1795 1996 2382 2639 2685 2782 
3372 3946 3950 3951 4003 4025 4028 4187 419 l.

Tiegenhof, den 18. September 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 3. ----------------
Kreishundestener.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht, zwecks 
Veranlagung zur Hundesteuer für das II. Steuerhalb
jahr 1930 (Oktober 1930 bis März 1931) ein Ver
zeichnis der steuerpflichtigen Hunde nach dem Stande 
vom 1. Oktober 1930 aufzustellen und in doppelter 
Ausfertigung

bis spätestens zum 1S. Oktober d. Js.
hierher einzureichen.

Zu dem Verzeichnis gehen den Gemeinden in den 
nächsten Tagen Vordrucke zu. Eine Ausfertigung des 
Verzeichnisses erhalten die Ortsbehörden nach Fest
stellung durch den Kreisausschuß zur Einziehung der 
Steuerbeträge zurück.

Diejenigen Hunde, die im abgelaufenen Halbjahr 
(April bis September 1930) neu hinzugekommen sind, 
müssen für dieses noch nachträglich versteuert werden. 
Die Steuer fällt fort, wenn der Hund schon anderweit 
versteuert, oder anstelle eines eingegangenen, bereits 
versteuerten Hundes angeschafft ist. Hunde, die hier
nach einer Nachversteuerung unterliegen, sind in der 
Liste unter besonderem Abschnitt „Zugang" aufzufüh- 
ren.

Wir ersuchen darauf zu achten, daß in der Hunde
steuerliste in Spalte 6 die Nummer der Hundemarke 
die sich aus der Liste für April September ergibt, 
eingetragen wird. Etwa fehlende Marken sind neu 
anzufordern.

Nach höchstrichterlicher Entscheidung sind Hunde, 
welche die dem Hausstands des Haushaltungsvorstan
des angehörigen Familienmitglieder halten, als vom 
Haushaltungsvorstande selbst gehalten anzusehen. Sie 
sind daher stets auf dessen Namen zu versteuern, wo» 
rauf bei Aufstellung der Listen streng geachtet werden 
muß.

Tiegenhof, den 18. September 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder.

Nr., 4.

Beurlaubung von Lan-jügern.
Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat 

Oktober d. Js. beurlaubten Landjägereibeamten zur 
Kenntnis und ersuche die beteiligten Ortsbehörden um 
ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 19. September 1930.
Der Landrat.

Beurlaubt von
bis 

eiuschl. Vertreter

Hauptwachtmeist. Richter- 
Tiegenort

1. 10. 9. 10. Schutzpolizeikommaudo Tie- 
genhof für die Gemeinden 
Tiegenort,Altendorf,Stobbem 
dorf, Holm, Grenzdorf A und 
Grenzdorf B, 
Landjägereiamt Brunau für 
die Gemeinden Katteherberge 
Rehwalde und Scharpau.

Hauptwachtmeister 
Walberg-Zeyer

2. 10. 13. 10. tandjägereiamt Jungfer für 
die GemeindenIe^er,Aeyers- 
vorderkampen, Stuba, Nogat- 
haffkampen, Neudorf, 
LandjLgereiamt Lupushorst 
für die Gemeinde Einlage.

Mberwachtmeister
Neumann-Runzendorf

3. 10. 13. 10. Landjägereiamt Simonsdorf 
für die Gemeinden Kunzen. 
dorf, Biesterfelde, 
Landjägereiamt Wernersdorf 
für dieGemeinde Gr.Montau, 
Schutzpolizeikommando Lie- 
ßau für die Gemeinde Alt
weichsel. —

Hauptwachtmeister 
Eltermann-INarienan

13. 10 21. 10s Landjägereiamt Lindenau für 
die Gememden Alarienau, 
Niedau, 
LaudjägereiamtLadekopp für 
die Gemeinde Tiege, 
Landjägereiamt Lupus horst 
für die Gemeinde Rl^Maus- 
dorf.

polizeimeist. Westerweck- 
Jungfer

14. 10. 24. 10. Schutzpolizeikommando Tie- 
Hof für die Gemeinden Jung- 
fer, Keitlau, Neustädterwald, 
Landjägereiamt Lupus horst 
für die Gemeinden Walldorf, 
Neulanghorst u. Kl. Maus- 
dorferweiden.

Hauptwachtmeister
Tatkowski-Neukirch

20. 10. 31. 10. Schutzpolizeikommando Neu- 
teich für die Gemeinden Neu- 
teicherhinterfeld, prangenau, 
Schutzpolizeikommando Lie- 
ßau für die Gemeinden pal- 
schau und pordenau, 
Laudjägereiamt Schöneberg 
für die Gemeinden Neukircd, 
Schönhorst.
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Nr. 5.

Betrifft: Aufenthaltsermittlung.
Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie die 

Polizeiorgane des Kreises werden ersucht, Ermittlun
gen nach dem am 2. 9. 1902 geborenen Landarbeiter 
Otto Hellwig anzustellen und im Ermittlungssalle 
zu Tgb.-Nr. 5976 L zu berichten.

Tiegenhof, den 16. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 5a. —------------
Aufenthaltsermittelung

Die Magistrate Tiegenhof und Neuteich und die Her
ren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, durch 
Einsichtnahme im Melderegister festzustellen, ob und ge
gebenenfalls von wann bis wann der Schlosser August 
Laps (Labs, Laabs), geb. am 8. 8. 1896 bis zum 
März 1915 in der dortigen Gemeinde wohnhaft und 
gemeldet gewesen ist. Im Ermittlungsfalle erwarte ich 
bestimmt Bericht bis zum 1. 10. d. Js. zu Tgb.-Nr. 
6123 L.

Tiegenhof, den 23. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ----------------
Errichtung eiqes Schlachtstalls in 

Gr. Lichtenau.
Der Fleischer Oskar Wunderlich in Kunzendorf be

absichtigt einen Schlachtstall auf dem dem Kaufmann 
A. Wohlgemuth-Danzig gehörenden Grundstück in Gr. 
Lichtenau, Band IV Nr. 93 zu errichten.

Das Unternehmen wird hierdurch bekannt gemacht 
mit dem Bemerken, daß etwaige Einwendungen binnen 
14 Tagen — vom Tage dieses Kreisblatts ab gerechnet 
— bei der unterzeichneten Behörde schriftlich in 2 Exem
plaren oder zu Protokoll anzubringen sind. Nach Ab
lauf dieser Frist können Einwendungen in dem Ver
fahren nicht mehr angebracht werden. Die Beschreibun
gen und Zeichnungen liegen während der Einspruchs
frist im Kreishause hierselbst, Zimmer Nr. 19, zux 
Einsicht aus. Zur Erörterung der rechtzeitig erhobe
nen Einwendungen steht Termin
am Donnerstag, den 1V. Oktober 193V, vorm. 10- Uhr
im Kreishause hierselbst, Zimmer Nr. 16 an.

Falls der Unternehmer oder die Widersprechenden 
zu dem Termin nicht erscheinen, wird trotzdem mit der 
Erörterung der Einwendungen vorgegangen werden.

Tiegenhof, den 18. September 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 7. ----------------
Wahl der Vertrauensmänner und Ersatz

männer in der Angestelltenversicherung
Am Sonntag, den 26. Oktober er. findet die Wahl 

der Vertrauensmänner und Ersatzmänner zur Ange-- 
stelltenversicherung im Gebiete der Freien Stadt Danzig 
statt.

Zu Wahlbezirken sind bestimmt worden die Städte 
Danzig und Zoppot und die Landkreise Danzig Höhe, 
Danzig Niederung und Gr. Werder.

Für den Bezirk des Versicherungsamtes des Kreises 
Gr. Werder findet die Wahl der Vertrauensmänner 
und Ersatzmänner sowohl für die Arbeitgeber als auch 
für die Angestellten beim Bersicherungsamt in Tiegen
hof am
Sonntag, den 2«. Oktober 1930 von vormittags 10 Uhr 

bis nachmittags 13 Uhr statt.
Besondere Stimmbezirke werden nicht gebildet.

Es sind hier zu wählen 6 Vertrauensmänner und 
12 Ersatzmänner.

Die Vertrauens- und Ersatzmänner werden je zur 
Hälfte aus den Versicherten, die nicht Arbeitgeber sind, 
und aus den Arbeitgebern der versicherten Angestell
ten gewählt.

Die Vertrauens- und Ersatzmänner aus den Arbeit
gebern werden von den Arbeitgebern der versicherten 
Angestellten, die übrigen von den versicherten Angestell
ten gewählt.

Wahlberechtigt sind volljährige Danziger männlichen 
und weiblichen Geschlechts, sofern sie zu den versicherten 
Angestellten oder deren Arbeitgebern gehören und im 
Bezirke des Versicherungsamtes wohnen.

Wahlberechtigt als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht 
als Angestellte wahlberechtigt sind — auch:
1. die gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger und be

schränkt geschäftsfähiger natürlicher Personen, 
bei juristischen Personen die Mitglieder des Vorstan
des, bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die 
Geschäftsführer, bei anderen Gesellschaften die per
sönlich haftenden Gesellschafter, soweit sie nicht von 
der Vertretung ausgeschlossen sind. Sind hiernach 
für eine juristische Person oder Gesellschaft mehrere 
wahlberechtigte Personen vorhanden, so darf nur 
eine von ihnen das Wahlrecht ausüben.
Wählbar sind nur Versicherte, dse nicht Arbeitgeber 

sind, und Arbeitgeber der versicherten Angestellten, 
die im Bezirk des Versicherungsamtes wohnen oder be
schäftigt werden oder ihren Betriebssitz haben.

Wählbar als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht als 
Angestellte wählbar sind — auch:
1. Die gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger und be

schränkt geschäftsfähiger natürlicher Personen,
2. die Mitglieder des Porstandes einer juristischen Per

son, die Geschäftsführer einer Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, die persönlich haftenden Gesell
schafter bei anderen Gesellschaften, soweit sie nicht 
von der Vertretung ausgeschlossen sind,

3. die bevollmächtigten Betriebsleiter.
Weber wahlberechtigt noch wählbar ist, wer

1. infolge strafgerichtlicher Perurteilung die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Aemter verloren hat 
oder wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das 
den Verlust dieser Fähigkeiten zur Folge haben kann, 
verfolgt wird, falls gegen ihn das Hauptverfahren 
eröffnet ist,

2. infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung 
über sein Vermögen beschränkt ist.
Gewählt wird schriftlich nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl.
Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, bis späte

stens drei Wochen vor dem Wahltag dem unterzeichneten 
Wahlleiter Vorschlagslisten einzureichen, die von wirt
schaftlichen Vereinigungen von Arbeitgebern oder von 
Arbeitnehmern oder von Verbänden solcher Vereini
gungen aufzustellen sind. Diesen Vorschlagslisten stehen 
nach 8 7 Abs. 2 der Wahlordnung solche Vorschlags
listen der Arbeitgeber oder der Versicherten gleich, die 
von mindestens 5 Wahlberechtigten unterschrieben sind.

Die Vorschlagslisten sind für die Arbeitgeber und für 
die versicherten Angestellten getrennt aufzustellen. Jede 
Vorschlagsliste soll mindestens soviel Namen enthalten, 
als Vertrauens- und Ersatzmänner zu wählen sind.

Die Vorgeschlagenen sind nach Vor- und Zunamen, 
Stand oder Beruf und Wohnort zu bezeichnen und in 
erkennbarer Reihenfolge aufzuführen. Eine Trennung 
der Vorgeschlagenen nach Vertrauensmännern und Er
satzmännern ist unzulässig.

Mit der Einreichung der Vorschlagslisten ist von 
den Wahlberechtigten ein Listenvertreter und ein Stell
vertreter, die zur Abgabe von Erklärungen gegenüber 
dem Wahlleiter bevollmächtigt sind, zu benennen.

Die Vorschlagsliste nach 8 7 Abs. 2 der Wahlord
nung soll die Wählervereinigung, von der sie ausgeht, 
nach unterscheidenden Merkmalen kenntlich machen.

Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten nach 8 7 
Absatz 2 der Wahlordnung unterzeichnet, so wird seine 
Unterschrist auf allen Vorschlagslisten gestrichen.

Die Vorschlagslisten sind ungültig, wenn sie verspätet 
eingereicht werden oder wenn sie den Vorschriften des 
8 7 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung nicht entsprechen 
und der Mangel nicht rechtzeitig behoben wird.

Zwei oder mehr Vorschlagslisten können in der Weise 
miteinander verbunden werden, daß sie den anderen 
Vorschlagslisten gegenüber als eine einzige Vorschlags
liste gelten. In diesem Falle müssen die Unterzeichner 
der Vorschlagslisten oder die Listenvertreter überein
stimmend spätestens bis zum Ablauf des 11. Tages vor 
dem Wahltag die Erklärung abgeben, daß die Vor
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schlagslisten miteinander verbunden sein sollen. An
dernfalls ist die Erklärung über die Verbindung un
gültig.

Wird von den Arbeitgebern oder von den versicherten 
Angestellten bis zum 4. 10. 1930 nur eine Vorschlags
liste eingereicht, so findet für die betreffende Gruppe 
keine Wahl statt. Die in der Vorschlagsliste gültig be
zeichneten Personen gelten dann in der für den Wahh- 
bezirk erforderlichen Zahl in der Reihenfolge des Vor
schlags als von dieser Gruppe gewählt.

Die Wähler haben sich über ihre Wahlberechtigung 
auszuweisen. Für die bei der Landesversicherungsanstalt 
für Angestellte versicherten Angestellten dient als Aus
weis:
1. Die Versicherungskarte. In der Versicherungskarte 

oder der Bescheinigung muß wenigstens ein Beitrag 
innerhalb der letzten 12 Monate vor der Wahl nach
gewiesen sein.

2. Gültiger Paß bezw. eine Bescheinigung der Orts
polizeibehörde (Amtsvorsteher), daß der Wahlberech
tigte die Danziger Staatsangehörigkeit besitzt. 
Bescheinigung der Ortspolizeibehörde (Amtsvorstc- 
her), daß bei dem Wahlberechtigten Tatsachen, die 
eine Wahlberechtigung verneinen, nicht vorliegen. 
Die Wahlberechtigung der Arbeitgeber wird

1. durch eine von der Gemeindebehörde des Betriebs
sitzes ausgestellte Bescheinigung (deren Muster hie
runter abgedruckt ist),

2. Gültigen Paß bezw. eine Bescheinigung der Orts
polizeibehörde (Amtsvorsteher), daß der Wahlberech
tigte die Danziger Staatsangehörigkeit besitzt,

3. Bescheinigung der Ortspolizeibehörde (Amtsvorste
her), daß bei dem Wahlberechtigten Tatsachen, 
die eine Wahlberechtigung verneinen, nicht vorliegen, 

nachgewiesen.
Das Wahlrecht wird in Person und durch Abgabe 

eines Stimmzettels ausgeübt. Die Stimmzettel dürfen 
nicht unterschrieben sein und keinen Protest oder Vor
behalt enthalten. Sie sind außerhalb des Wahlraumes 
handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung her
zustellen.

Den Arbeitgebern ist es gestattet, an Stelle der Per
sönlichen Stimmabgabe ihren Stimmzettel in verschlos
senem Wahlumschlage dem Wahlleiter unter Beifü
gung des Ausweises über ihre Wahlberechtigung brief
lich einzusenden. Die erforderlichen Umschläge erhalten 
die Arbeitgeber auf Verlangen von dem unterzeichneten 
Wahlleiter ausgehändigt. Der Brief muß spätestens am 
Sonnabend, den 25. Oktober er. bei der unterzeichneten 
Behörde eingegangen sein. Nachträglich eingehende 
Stimmzettel sind ungültig.

Wahlberechtigten Versicherten, die sich am Wahltage 
während der Wahlzeit aus zwingenden Gründen außer
halb ihres Wahlbezirks aufhalten, stellt der Wahlleiter 
auf Antrag gegen Hinterlegung der Versicherungskarts 
einen Wahlschein aus. Im übrigen gilt der vorher
gehende Absatz entsprechend.

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Arbeitgeber, 
die mehr als fünfzig, aber nicht mehr als hundert ver
sicherte Angestellte beschäftigen, haben zwei Stimmen. 
Für jede angefangene hundert versicherte Angestellte 
erhöht sich die Zahl um eine Stimme. Kein Arbeitgeber 
hat mehr als zwanzig Stimmen.

Hat ein Arbeiter mehrere Stimmen, so hat er jeden 
Stimmzettel in einen besonderen Umschlag zu legen.

Enthält ein Umschlag mehrere Stimmzettel, so gelten 
sie als ein Stimmzettel, wenn sie gleichlautend sind. 
Andernfalls sind sie ungültig.

Der Wahlberechtigte darf sein Wahlrecht nur in dem 
Stimmbezirk, in dem er wohnt, ausüben.

Es kann nur für unveränderte Borschlagsliften ge
stimmt werden. Auch die Reihenfolge der Vorgeschlage
nen in der Vorschlagsliste darf nicht geändert werden.

Ungültig ist die Wahl einer Person, die zur Zeit der 
Wahl nicht wählbar war.

Ungültig ist ferner die Wahl einer Person, von der 
oder zu deren Gunsten von Dritten die Wahl rechts-, 
widrig oder durch Gewährung oder Versprechung von 
Geschenken beeinflußt worden ist, es sei denn, daß da
durch das Wahlergebnis nicht verändert worden ist.

Die Ortsbehörden ersuche ich dieses sofort auf orts
übliche Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Tiegenhof, den 4. September 1930.
Der Wahllciter für den Wahlbezirk: 

Bcrsichernngsamt Tiegenhof. 
Poll, Landrat. 

Muster
einer Bescheinigung für Arbeitgeber gemäß 8 118 

Abs. 1 des Angestelltenversichernngsgesetzes
(8 18 der Wahlordnung sür die Wahl der Der- 
trauensmänner und Ersatzmänner in der Ange

stelltenversicherung vom 9. Juli 1939).
Dem.....................................................zu
Der Name des Arbeitgebers 

er 
wird bescheinigt, daß regelmäßig mindestens einen, 

(mehr als .................................................................), aber nicht
mehr als ................................), versicherte(n) Angestellte(n)
nach dem Angestelltenversicherungsgesede beschäftigt.

den 19..........
Stempel

(Unterschrist der Gemeindebehörde)

Generalversammlung
der Wohltäter des ev. wenn. Waisenhauses zu Neuteich 
am Montag, den 28. September 1938, 5 Nhr nachm. 
(4Vl Uhr Vorstandssitzung).

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht, 2. Kassenbericht, 3. Aenderung der 
Statuten, 4. Wahl von Vorstandsmitgliedern, 5. Ver
schiedenes.

Der Borstand.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen sür Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oefsentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
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Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 20. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafversügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis-zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16s. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strasaktenbogen.
Nr. 18. Patzverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Bezugspreis monatlich t,3l) Danziger Gulden — Druck und Oerlag von R. Pech 6c M. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon 508,



Kreis V Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 40 Neuteich, den 2. Oktober 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ------ ----------
Arbeitsvermittlung.

Am 1. Oktober 1930 tritt das Gesetz über Arbeits
vermittlung vom 27. Juni 1930 (veröffentlicht in Nr. 
28 des Kreisblatts) in Kraft. Damit gehen die in dem 
Gesetz über die Beschäftigung ausländischer Wander
arbeiter in der Landwirtschaft vom 29. Oktober 1929 
den öffentlichen Arbeitsnachweisen und ihren Organen 
zugewiesenen Aufgaben, sowie die Funktionen der 
Demobilmachungsausschüsse auf das Landesarbeitsamt 
über. Die interessierten Kreise wollen sich daher in 
vorgenannten Angelegenheiten nicht mehr an die Kreis
verwaltung in Tiegenhof, sondern an das Landesar
beitsamt in Danzig wenden.

Die Ortsbehörden werden ersucht, Vorstehendes orts
üblich bekannt zu machen.

Tiegenhof, den 29. September 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 1a. —- ----------
Spritzenmeisterkurse.

Bei der Berufsfeuerwehr in Elbing sollen auch im 
kommenden Winter wieder Kurse zur Ausbildung von 
ländlichen Spritzenmeistern abgehalten werden. Jeder 
Kursus dauert eine Woche, von einem Montag vor
mittags bis Sonnabend Abend. Die Aüsbildungskosten 
betragen 35 RM für jeden Teilnehmer. Darin liegen 
die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in EMng 
und für die Eisenbahnfahrt bis Elbing. Gemeinden, die 
dem Kreisfeuerwehrverband angeschlossen sind, erhalten 
zu den Aushildungstosten eine Beihilfe von 20 RM. 
Außerdem trägt der Kreisfeuerwehrverband die Kosten 
für Versichernng der Teilnehmer gegen Unfall.

Ich weise aus die Kurse, die voraussichtlich in die 
Monate Januar und Februar 1931 gelegt werden, 
die Ortsbehörden des Kreises schon jetzt empfehlend 
hin. Die entstehenden Kosten sind so gering, daß jede 
Gemeinde pie kleine Ausgabe ohne weiteres leisten 
kann. Wo freiwillige Feuerwehren bestehen, die noch 
keinen ausgebildeten Spritzenmeister haben, bieten die 
Kurse die beste und billigste Gelegenheit zur Ausbil
dung von 1 bis 2 Mitgliedern. Damit auf Einberufung 
auch bestimmt gerechnet werden kann, rate ich zur früh
zeitigen Anmeldung, die ausschließlich bei mir, und 
zwar

bis spätestens zum 20. Oktober 
unter Angabe von Name, Stand und Wohnort zu er
folgen hätte.

Tiegenhof, den 24. September 1930.
Der Laubrat als Borsitzeuber des Kreisausschusses.

Nr. 2. —------------
Untersuchungstermine  für Wandergewerhe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat Oktober folgende 
Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 6. Oktober 1930, 9 Uhr vor 

der Wohnung des Reg.- u. Vet.-Rats.
Simonsborf: Montag, den 13. Oktober 1930, 13,50 

Uhr vor dem Bahnhof,

Neuteich: Freitag, den 31. Oktober 1930, 13,25 Uhr 
vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 24. September 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 3. ------------—
Schleuse Danziger Haupt

Die Schleuse Danziger Haupt wird bei günstigen 
Witterungsverhältnissen Anfang Januar n. Js. zur 
Ausbesserung unter Wasser trocken gelegt. Während die
ser Zeit muß der Verkehr durch die Schleuse geschlos
sen bleiben. Die AMsbesserungsarbeiten dürften gün
stigenfalls binnen 8 Wochen beendet sein, sodaß in 
diesem Fall die Frühjahrsschiffahrt nicht gestört werden 
dürfte. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen können 
sich dagegen die Arbeiten und somit auch die Schließung 
der Schleuse bis ins Frühjahr hineinziehen. Der Termin 
der Wiedereröffnung der Schiffahrt durch die Schleuse 
wird im Frühjahr 1931 rechtzeitig öffentlich bekannt 
gegeben werden.

Tiegenhof, den 25. September 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 4. ----------------

Schulpflichtige Kindex.
Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich, die in der Zeit 

vom 1. 7. bis Ende d. Mts. zu- und abgezogenen 
schulpflichtigen Kinder dem ersten bezw. alleinigen Leh
rer sogleich namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 25. September 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 5. ------------- -
Kollekte.

Dem Selbsthilfebund der Körperbehinderten in Dan
zig ist vom Senat die Genehmigung erteilt worden, in 
der Zeit vom 15. November bis 15. Dezember 1930 
eine Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt 
Danzig zum Besten der Schwerverkrüppelten Mitglieder 
und deren Familienangehörigen abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Ertzeber zu erfolgen, die darauf hinzuwiü- 
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 26. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 5a. ----------------
Kollekte

Dem Ausschuß für Wohlfahrtspflege der Taubstum
men in Danzig ist vom Senat die Genehmigung erteilt 
worden, in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 
1930 eine Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien 
Stadt Danzig zum Besten der bedürftigen Taubstummen 
und Veranstaltung einer Weihnachtsbescherung für alle 
armen taubstummen Kinder und Erwachsenen abzuhal
ten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 30. September 1930.
Der Lanbrat.
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Nr. 5d.
Telegraphen- und Fernsprechdienst beim 

Postamt Neuteich.
Bei dem Postamt in Neuteich ist vom 1. Oktober 

d. Js. ab der ununterbrochene Telegraphen- und Fern
sprechdienst eingerichtet worden.

Tiegenhof, den 29. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. --------------
Aufenthaltsermittelung.

Die am 4. Mai 1911 geborene Margarete Liedtke 
aus Zoppot ist am 5. September 1930 aus der Er
ziehungsanstalt „Haus vom Guten Hirten" in Conrads- 
hammer, entwichen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt der Liedtke Ermittelungen anzustellen, sie 
im Ermittelungsfalle aufzugreifen und der vorgenann
ten Erziehungsanstalt zurückzuführen, sowie hiervon 
zum Gesch.-Zeichen K. A. II 3887 sofort hierher zu 
berichten.

Tiegenhof, den 25. September 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugendamt.
Nr. 7. ----------------

Aufenthaltsermittelung.
Der aus der Staatlichen Fürsorgeerziehungsanstalt 

Tempelburg entwichene Willi Millack ist inzwischen auf- 
gegrisfen und in die Erziehungsanstalt wider zurück
geführt worden. Die Kreisblattbekanntmachung vom 11. 
September 1930 — veröffentlicht im Kreisblatt Nr. 
38 Ziffer 5 — hat dadurch ihre Erledigung gesunden.

Tiegenhof, den 29. September 1930.
Der Kreisausschuß -es Kreises Gr. Werder 

Kreisjngendamt.
Nr. 8. ----------------

Landjägereiabteilung
Vom 1. Oktober d. Js. sind die Geschäfte der Land

jägereiabteilung des Kreises dem Oberleutnant der 
Schutzpolizei Möller in Tiegenhof übertragen worden-

Tiegenhof, den 25. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 9. ----------------
Personalien.

Der Arbeiter Anton Schalinski in Trappenselde ist 
zum Vollziehungsbeamten für die Gemeinde Trappen
selde bestellt worden.

Tiegenhof, den 23. September 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 10. ----------------
Personalien.

Anstelle des Hofbesitzers Wilhelm Neufeld in Herren
hagen, der sein Amt niedergelegt hat, ist der Landwirt 
Kurt Bergmann zum Gemeindevorsteher der Landge
meinde Herrenhagen gewählt und von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 24. September 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 11. ----------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Molkereibesitzers 
Andörsch in Schöneberg ist amtstierärztlich Schweine
pest festgestellt worden.

Tiegenhof, den 25. September 1930.
Der Landrat.

Nr. 12. ----------------

Maul- und Klauenseuche.
Das Auftreten von Maul- und Klauenseuche gibt mir 

Veranlassung auf die bestehenden Schutzmaßregeln hin
zuweisen. Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche 
ich daher, nachstehend abAedruckte Viehseuchenpolizei- 
liche Anordnung des Herrn Regierungspräsidenten vom 
18. April 1914 ortsüblich bekannt zu machen und da
rauf hinzuweisen, daß jeder Ausbruch oder Verdacht 

auf Maul- und Klauenseuche sofort der zuständigen 
Ortspolizeibehörde zu melden ist.

Tiegenhof, den 30. September 1930.
Der Landrat.

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Auf Grund des 8 17 des Reichsviehseuchengesetzes 

vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzbl. S. 519) und zum 
Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche auf Grund 
der §8 18 ss desselben Gesetzes wird hierdurch mit Er
mächtigung des Ministers für Landwirtschaft, Domänen 
und Forsten folgendes bestimmt:

8 1-
Sobald in Folge amtstierärztlicher Feststellung ei

nes Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche von den 
zuständigen Behörden Anordnungen über die Bildung 
von Sperrbezirken, Beobachtungs- und Schutzgebieten 
getroffen und in der durch meine Bekanntmachung vom 
1. Mai 1912 — Extraausgabe zum Amtsblatt vom 1. 
Mai 1912 — bestimmten Form veröffentlicht sind, 
treten die nachstehenden Bestimmungen in Geltung:

1. Sperrvezirk.
a. Verseuchte Gehöfte.

1) Die verseuchten Gehöfte sind gegen den Verkehr 
mit Tieren und mit solchen Gegenständen, die Träger 
des Ansteckungsstoffes sein können, in folgender Weise 
abzusperren:
a) Die Ställe oder sonstigen Standorte, wo Klauen- 

Vieh steht, unterliegen der Sperre. Die Sperre ver
pflichtet den Besitzer, die zur wirksamen Durchfüh
rung der Sperre vorgeschriebenen Einrichtungen zu 
treffen. Befindet sich das Vieh auf der Weide, so ist 
es in der Regel aufzustallen. In besonderen Aus-- 
nahmefällen kann beim Vorliegen eines zwingenden 
wirtschaftlichen Bedürfnisses die Entfernung der ab
gesperrten Tiere aus dem Stalle (Standort) zum 
Zwecke der sofortigen Schlachtung gestattet werden. 
Ueber die Erteilung der Genehmigung entscheidet, 
wenn die Schlachtung im Seuchenort erfolgen soll, 
der Landrat, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, 
andernfalls der Regierungspräsident. In letzterem 
Falle ist vor der Ueberführung der Tiere das Ein
verständnis der Ortspolizeibehörde des Schlachtortes 
einzuholen. Wenn von dem Besitzer Vieh im Stal
le (Standorte) geschlachtet worden ist (Notschlachtung), 
hat er folgendes zu beachten:
1) Die veränderten Teile der getöten seuchenkranken 

oder der Seuche verdächtigen Tiere einschließlich der 
Unterfüße samt Haut bis zum Fesselgelenke, des Schlun- 
des, Magens und Darmkanals samt Inhalt sind un
schädlich zu beseitigen. Kopf und Zunge sind freige
geben, wenn sie unter amtlicher Aussicht in kochendem 
Wasser gebrüht worden sind.

2) Häute und Hörner der kranken und verdächtigen 
Tiere, sowie Klauen, Magen- und Darminhalt der ge
sund befundenen der Ansteckung verdächtigen Tiere, 
ferner die Transportmittel und die sonst verwendeten 
Gerätschaften, dürfen aus dem Gehöft, in dem die 
Schlachtung stattgefunden hat, ohne vorherige Desin
fektion nicht entfernt werden und sind gleich wie die 
bei der Schlachtung verunreinigten Räumlichkeiten bis 
zur Vornahme der Desinfektion unter Verschluß zu 
halten.

3) Die bei dem Transport und der Schlachtung be
teiligten Personen haben sich vor dem Verlassen des 
Schlachtgehöfts zu desinfizieren. Sie müssen vor dem 
Verlassen des Seuchen- oder Schlachtgehöfts die etwa 
beschmutzten Kleider und das Schuhwerk wechseln oder 
reinigen und desinfizieren, sowie Hände und andere 
mit den kranken und verdächtigen Tieren in Berührung 
gekommenen Körperteile reinigen und desinfizieren.

Die Desinfektion ist in der Weise vorzunehmen, daß 
Hände und Füße mit heißem Seifenwasser gründlich 
gereinigt werden; das Schuhwerk ist nach gründlicher 
Reinigung mit einer desinfizierenden Flüssigkeit (drei- 
prozentige Lösung von Creolin, Bacillol, oder dergl. 
abzuwaschen. Die bei der Viehwartung benutzten Klei
dungsstücke sind im heißen Sodawasser oder in heißer

l Sodalauge auszuwaschen.
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b) Die Verwendung der auf dem Gehöfte befindlichen 
Pferde und sonstigen Einhufer außerhalb des ge
sperrten Gehöfts ist gestattet, jedoch, insoweit diese 
Tiere in gesperrten Ställen untergebracht sind, nur 
unter der Bedingung, daß ihre Hufe vor dem jedes
maligen Verlassen des Gehöfts desinfiziert werden.

c) Geflügel ist so zu verwahren, daß es das Gehöft 
nicht verlassen kann. Für Tauben gilt dies insoweit, 
als die örtlichen Verhältnisse die Verwahrung ermög
lichen.

<1) Fremdes Klauenvieh ist von dem Gehöft fernzuhal
ten.

e) Das Weggeben von Milch aus dem Gehöft darf vom 
Landrat (in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde) 
nur unter der Bedingung der vorherigen Abkochung 
oder einer anderen ausreichenden Erhitzung gestattet 
werden. Kann eine wirksame Erhitzung nicht gewähr
leistet werden, so ist das Weggeben von Milch aus 
dem Gehöft verboten. Für die Abkochung von Milch 
an Sammelmolkereien, in denen eine wirksame Er
hitzung der gesamten Milch gewährleistet ist, können 
von dem Regierungspräsidenten Ausnahmen zuge
lassen werden.

Als „ausreichende Erhitzung" der Milch ist anzu- 
sehen: --
1. Erhitzung über offenem Feuer bis zum wieder

holten Aufkochen;
2. Erhitzung durch unmittelbar oder mittelbar ein

wirkenden strömenden Wasserdamps auf 85 Grad:
3. Erhitzung im Wasserbad auf 85 Grad für die 

Dauer einer Minute.
Als „Sammelmolkereien" gelten solche Molkereien 

und Käsereien, in denen nicht ausschließlich die Milch 
von Kühen aus einem und demselben Betrieb und von 
solchen Kühen verarbeitet wird, die den in diesem Be
triebe dauernd oder vorübergehend beschäftigten Per
sonen gehören. Als Verarbeitung ist auch die Ent
rahmung der Milch anzusehen. Auch die Betriebe von 
Milchhändleru, die ihren Bedarf aus verschiedenen Stäl
len decken, gelten als Sammelmolkereien, wenn sie die 
Milch nicht lediglich weiter verkaufen, sondern wenn 
auch eine Verarbeitung der Milch, insbesondere eine 
Entrahmung in ihrem Betriebe stattfindet.
k) Wird Dünger aus verseuchten Ställen entfernt, so 

ist er innerhalb des Gehöfts oder an anderen geeig
neten Stellen, von denen aus eine Verschleppung des 
Ansteckungsstoffes nicht stattfinden kann, nach Anlei
tung des Z 14, Abs. 1, Nr. 1, der Anweisung für 
das Desinfektionsverfahren zu packen oder, falls dies 
untunlich ist, bereits vor der Entfernung aus den 
Ställen mit dicker Kglkmilch zu überziehen. Die Ab
fuhr von Dünger und Jauche von Klauenvieh, aus 
dem verseuchten Gehöfte darf nur mit ortspolizei- 
licher Genehmigung und nach den Vorschriften des 
8 19, Abs. 3, 4 der Anweisung für das Desinfekti
onsverfahren erfolgen.

8) Futter- und Streuvorräte dürfen für die Dauer der 
Seuche nur mit Erlaubnis des Landrats (in Stadt
kreisen der Ortspolizeibehörde) und nur insoweit aus 
dem Gehöft ausgeführt werden, als sie nachweislich 
nach dem Orte ihrer Lagerung und der Art des 
Transports Träger des Ansteckungsstoffes nicht sein 
können.

h) Gerätschaften, Fahrzeuge, Behältnisse und sonstige 
Gegenstände müssen, soweit sie mit den kranken 
oder verdächtigen Tieren oder deren Abgängen in 
Berührung gekommen sind, desinfiziert werden, be
vor sie aus dem Gehöfte herausgebracht werden. 
Milchtransportgefäße sind nach ihrer Entleerung zu 
desinfizieren. Dies hat zu geschehen:
1) Durch An- und Ausdämpfen von kleineren, bis 

auf eine Oeffnung geschlossenen Gefäßen, wie z. 
B. von Milchkannen, wenn der Wasserdamps un
ter Druck aus einem Dampfkessel ausströmt und 
aus der Ausströmungsöfsnung unmittelbar in die 
Gefäße hineingeleitet wird. Der Jnnenraum der 
Gesäße ist dem strömenden Dampfe auszusetzen, 
worauf noch ein sorgfältiges Andämpfen der Bü
gel und Dichtungsringe und der Außenwand, letz
teres namentlich bei Holzgefäßen, zu erfolgen hat;

2. oder durch Auskochen im Wasser oder 3 prozenti- 
ger Soda- oder Seifenlösung. Die Flüssigkeit muß 
kalt aufgesetzt werden, die Gegenstände vollständig 
bedecken und vom Augenblick des Kochens ab min
destens eine Viertelstunde lang im Sieden gehal
ten werden. Die Kochgefätze müssen bedeckt sein.

Bei Melkeimern, Milchaufbewahrungs- und 
Milchtransportgefäßen kann an Stelle des in vor
stehender Weise auszuführenden Auskochens tre
ten:
1. das Einlegen der Gefäße in kochend heißes 

Wasser oder kochend Heiße Sodalösung oder 
dünne Kalkmilch für die Dauer von mindestens 
zwei Minuten derart, daß alle Teile der Ge
fäße von der Flüssigkeit bedeckt sind;

2. das gründliche Abbürsten der Außen- und In
nenfläche der Gefäße nebst Griffen, Deckeln 
und anderen Verschlußvorrichtungen mit ko
chend heißem Wasser oder kochend heißer Soda- 
lösung oder dünner Kalkmilch.

i) Wolle darf nur in festen Säcken verpackt aus dem 
Gehöft ausgeführt werden.

k) Von gefallenen seuchenkranken oder der Seuche ver
dächtigen Tieren sind die veränderten Teile ein
schließlich der Unterfüße samt Haut bis zum Fessel- 
gelenke, des Schlundes, Magens und Darmkanals 
samt Inhalt, sowie des Kopfes und der Zunge un
schädlich zu beseitigen. Häute und Hörner sind wie 
ünter a Abs. 1 zu 2 vorgeschrieben zu behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften sind nur 
aus zwingenden wirtschaftlichen Gründen und nur 
mit Genehmigung des Ministers zulässig.
2) Die Stallgänge der verseuchten Ställe des Ge

höfts, die Plätze vor den Türen dieser Ställe und vor 
den Eingängen des Gehöfts, die Wege an den Ställen 
und in den zugehörigen Hofräumen, sowie die etwaigen 
Abläufe aus der Dungstätte oder dem Jauchebehälter 
sind täglich mindestens einmal mit dünner Kalkmilch zu 
übergießen. Bei Frostwetter kann an Stelle des Ueber- 
gießens mit Kalkmilch Bestreuen mit gepulvertem frisch 
gelöschtem Kalk erfolgen.

3) Die gesperrten Ställe (Standorte) dürfen, ab
gesehen von Notfällen, ohne ortspolizeiliche Genehmi
gung, die aber in der Regel zu versagen ist, nur von 
dem Besitzer der Tiere oder der Ställe (Standorte), 
dessen Vertreter, den mit der Beaufsichtigung, War
tung und Pflege betrauten Personen und Tierärzten 
betreten werden. Personen, die in abgesperrten Stäl
len verkehrt haben, dürfen erst nach vorschriftsmäßiger 
Desinfektion das Seuchengehöft verlassen.

Die Ortspolizeibehörven haben die Durchführung die
ser Desinfektion bei den mit der Wartung und Pflege 
des Klauenviehs und mit dem Melken der Kühe be
schäftigten Personen, wenn sie ihre Dienststellen wech
seln, streng zu überwachen und den betreffenden Per
sonen beim Ausscheiden aus ihrer bisherigen Dienst
stellung auf Verlangen die erfolgte Desinfektion zu 
bescheinigen.

4) Zur Wartung des Klauenviehs in dem Gehöfte 
dürfen Personen nicht verwendet werden, die mit frem
dem Klauenvieh in Berührung kommen.

5) Das Abhalten von Veranstaltungen in dem Seu- 
chengehöfte, die eine Ansammlung einer größeren Zahl 
von Personen im Gefolge haben, ist vor erfolgter 
Schlußdesinfektion verboten.

6) Auf den an dem Seuchengehöft vorbeiführenden 
Straßen kann der Landrat (in Stadtkreisen die Orts
polizeibehörde) Beschränkungen des Transports und 
der Benutzung von Tieren jeder Art anordnen.

b. Richt verseuchte Gehöfte.
1 .) Sämtliches Klauenvieh nicht verseuchter Gehöfte 

des Sperrbezirks unterliegt der Absonderung im Stalle. 
Der Besitzer eines der Absonderung unterworfenen 
Tieres ist verpflichtet, solche Einrichtungen zu treffen, 
daß das Tier für die Dauer der Absonderung die ihm 
bestimmten Räumlichkeiten nicht verlassen kann und 
außer aller Berührung und Gemeinschaft mit anderen 
Tieren bleibt. Auch dürfen die Kadaver abgesonderter 
Tiere nicht ohne polizeiliche Genehmigung geöffnet oder 
beseitigt werden.
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2 .) Das abgesonderte Klauenvieh darf jedoch zur so

fortigen Schlachtung entfernt werden, sofern unmittel
bar vor der Ausführung der Tiere zur Schlachtstätte 
durch amtstierärztlsche Untersuchung festgestellt wird, 
daß der gesamte Klauenpiehbestand des Gehöfts noch 
seuchensrei ist. Ueber die Erteilung der Genehmigung 
entscheidet, wenn die Schlachtung im Seuchenort erfol
gen soll, der Landrat (in Stadtkreisen die Ortspolizei
behörde) andernfalls der Regierungspräsident. In 
letzterem Falle ist vor der Ueberführung der Tiere das 
Einverständnis der Ortspolizeibehörde des Schlachtorts 
einzuholen. Sollen die Tiere mit der Eisenbahn be-^ 
fördert werden, so ist von der Erteilung der Ausfuhr
genehmigung die Eisenbahnstation, aus der die Ver
ladung erfolgen soll, durch die Ortspolizeibehörde des 
Ausfuhrorts unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die für 
die Beförderung benutzten Eisenbahnwagen sind durch 
gelbe Zettel mit der Aufschrift Sperrvieh zu kennzeich
nen. Ein gleicher Vermerk ist aus den für die Versen, 
düng benutzten Frachtbriefen anzubringen. Dem Fracht
brief ist ferner die Erlaubnis des Regierungspräsiden
ten beizuheften. Klauenvieh, das in den so gekenn
zeichneten Eisenbahnwagen befördert wird, darf nur 
nach der auf dem Frachtbrief angegebenen Eisenbahn
station verbracht werden. Ein Entladen oder Umladen 
ist unterwegs nur insoweit zulässig, als es zur Er
reichung des auf dem Frachtbrief bezeichneten. Bestim
mungsortes notwendig ist. Die Ortspolizeibehörde des 
Schlachtortes ist von dem bevorstehenden Eintreffen der 
Tiere rechtzeitig telegraphisch oder telefonisch zu benach
richtigen. Sie hat auf das Eintreffen zu achten und ge
gebenenfalls über den Verbleib weitere Ermittlungen 
anzustellen-

3 .) Sofern dringende wirtschaftliche Gründe die Auf
stauung oder die uneingeschränkte Durchführung der 
Absonderung des Klauenviehs der picht verseuchten Ge
höfte untunfich erscheinen lässen, können mit Genehmi
gung des Ministers Erleichterungen zugelassen Werbers 
In ofesem Falle dürfen, um die Verwendung der Tiere 
zur Feldarbeit oder ihren Auftrieb auf die Weide zu 
ermöglichen oder zu erleichtern, von den Tieren zn be
nutzende öffentliche Wege vorübergehend gegen den 
Verkehr auch von Personen üesperrf werden.

4 ) Die Absonderung der Tiere ist solange aufrecht
zuerhalten, bis aus qllen Seuchengehöften sämtliches 
Klauenvieh beseitigt worden oder dre Seuche abgeheilt 
und in aslen Fällen die vorschriftsmäßige Desinfektion 
bewirkt ist. Ausnahmen sind mft Genehmigung des 
Ministers zulässig.

5 .) Kür das Weggeben der Misch kann s>er Landrat 
(in Stadtkreisen hie Ortspolizeibehtzrd mrt Mnehmi- 
gupg des Regierungspräsidenten die gleichen Anord
nungen fressen wie für die Seuchengehofte. Jedoch ist 
die Ähggbe pon Misch an Sammelmolkpreren, in helfen 
eine ausreichende Erhitzung der gesamten Milch gewähr
leistet ist, in der Regel auch ohne vorherige Abkochung 
oder anders ausreichende Erhitzung zu gestatten.

e. Beschränkungen für den ganzen Sperrbezirk.
Für den ganzen Bereich des Sperrbezirks gelten 

folgende Beschränkungen: .
a) sämtliche Hunde sind festzulegen. Der Festlegung 

ist das Führen an der Leine und bei Ziehhunden die 
feste Anschirrung gleich zu erachten. Die Verwendung 
von Hirtenhunden zur Begleitung von Herden und 
von Jagdhunden bei der Jagd ohne Leine kann vom 
Landrat (in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde) ge
stattet werden.

b) Schlächtern, Viehkastrierern, sowie Händlern und 
anderen Personen, die gewerbsmäßig in Ställen ver
kehren, ferner Personen, die ein Gewerbe im Um
herziehen ausüben, ist das Betreten aller Ställe 
und sonstigen Standorte von Klauenvieh im Sperr- 
bezirke, desgleichen der Eintritt in die Seuchengehöfte 
verboten. In besonders dringlichen Fällen kann die 
Ortspolizeibehörde Ausnahmen zusassen.

e) Dünger und Jauche von Klauenvieh, ferner Gerät
schaften und Gegenstände aller Art, die mit solchem 
Vieh in Berührung gekommen sind, dürfen aus dem 
Sperrbezirke nur mit ortspolizeilicher Erlaubnis un
ter den nach Benehmen mit dem Kreistierarzt poli

zeilich anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln ausgeführt 
werden.

6) Die Einfuhr von Klauenvieh in den Sperrbezirk 
sowie das Durchtreiben von solchem Vieh durch den 
Bezirk ist verboten. Dem Durchtreiben von Klauen- 
dieh ist das Durchsahren mit Wiederkäuergespannen 
gleichzustellen. Die Einfuhr von Klauenvieh zur so
fortigen Schlachtung kann von dem Landrat (in 
Stadtkreisen der Ortspplizeibehörde) unter der Bedin
gung gestattet werden, daß die Einfuhr zu Wagen 
erfolgt. Die Einfuhr von Klauenvieh zu Nutz- und 
Zuchtzwecken ist nur im Falle eines besonders drin
genden wirtschaftlichen Bedürfnisses mit Genehmi
gung des Regierungspräsidenten zulässig. In Seu
chengehöfte darf die Einfuhr von Klauenvieh auch 
ausnahmsweise nicht stattsinden.

e) Die Ver- und Entladung von Klauenvieh auf den 
Eisenbahn- und Schiffsstationen im Sperrbezirk ist 
verboten. Ausnahmen hiervon können von dem Re
gierungspräsidenten zugelassen werden. Die Vorstän
de der vom Verbote betroffenen Stationen sind von 
der Bewilligung einer Ausnahme durch den zuständi
gen Landrat (in Stadtkreisen von der Ortspolizei
behörde) zu benachrichtigen.

2. Beobachtungsgebiet.
1) Aus dem Beobachtungsgebiet darf Klauenvieh, 

abgesehen von den Fällen der Abs. 2, 3 nicht entfern- 
werden. Auch sind das Durchtreiben von Klauenvieh 
und das Durchfahren mit fremden Wiederkäuergespan
nen durch das Beobachtungsgebiet sowie der Auftrieb 
von Klauenvieh aus dem Beobachtungsgebiet auf Märk
te verboten.

2) Die Ausfuhr von Klauenvieh zum Zwecke der 
Schlachtung ist, wenn die frühestens am Tage vor dem 
Abgänge der Tiere vorzunehmende tierärztliche Unter
suchung ergibt, daß der gesamte Viehbestand des Ge^ 
Höfts noch seuchensrei ist, von dem Landrat (in Stadt
kreisen von der Örtspolizeihehörde) zu gestatten und 
zwar:
a) nach Schlachtstätten in der Nähe liegender Orte, 
d) nach in der Nähe liegenden Eisenbahnstationen oder 

Häfen (Schiffsanlagestellen) zur Weiterbeförderung 
nach SchlachtviehhöseN oder öffentlichen Schlachthäu
sern, vorausgesetzt, daß diesen die Tiere auf der 
Eisenbahn oder mit dem Schiffe unmittelbar oder 
von der Eutladestatiön aus zu Magen zugesührt 
werden.
Der Transport nach in der Nähe liegenden Orten, 

Eisenbahnstationen oder Häfen (Schisfsanlegestellen) hat 
zu Wagen oder aus solchen Wegen zu geschehen, die von 
anderem Klauenvieh nicht betreten werden. Durch Ver- 
einbarüng mit der Eisenbahn öder sonstigen Betriebs- 
verwaftüüg und, soweit nötig, durch polizeiliche Be
gleitung ist dafür Soxge zu tragen, daß eine Berühr» 
rung mrt anderem Klaüenvieh, sofern dies nicht gleichl- 
salls aus einem Beobachtungsgebiet stamsnt, auf dem 
Transporte nicht stattsinden kann. Zn dresem Zwecke 
ist von jeder Erteilung der Ausfuhrerlaubnis die Ei
senbahnstation, auf der die Verladung erfolgen soll, 
durch die Ortspolizeibehörde des Ausfuhrorts unver
züglich in Kenntnis zu setzen. Die für die Beförderung 
benutzten Eisenbahnwagen sind durch gelbe Zettel mit 
der Aufschrift „Beobachtungsvieh" zu kennzeichnen. Ein 
gleicher Vermerk ist aus dem für die Versendung be
nutzten Frachtbrief anzubringen. Dem Frachtbrief ist 
ferner die Ausfuhrerlaubnis der zuständigen Behörde 
beizuheften. Klauenvieh, das in den so gekennzeichneten 
Eisenbahnwagen befördert wird, darf nur nach der auf 
dem Frachtbrief angegebenen Eisenbahnstation verbracht 
werden. Ein Entladen oder Umladen unterwegs ist nur 
insoweit zulässig, als es zur Erreichung des auf dem; 
Frachtbriefe bezeichneten Bestimmungsorts notwendig 
ist. Die Ortspolizeibehörde des Schlachtorts ist von dem 
bevorstehenden Eintreffen der Tiere rechtzeitig tele
graphisch oder telefonisch zu benachrichtigen. Sie hat 
auf das Eintreffen zu achten und gegebenenfalls über 
den Verbleib weitere Ermittelungen anzustellen.

3) Die Ausfuhr von Klauenvieh zu Nutz- oder Zucht
zwecken darf nur mit Genehmigung des Regierungs
präsidenten erfolgen. Diese Genehmigung darf nur un
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ter der Bedingung erteilt werden, daß eine frühestens 
24 Stunden vor dem Abgänge der Tiere vorzunehmende 
amts tierärztliche Untersuchung die Seuchenfreiheit des 
gesamten Viehbestandes des Gehöfts ergibt und daß' sich 
die Ortspolizeibehörde des Bestimmungsortes mit der 
Einfuhr einverstanden erklärt hat. Am Bestimmungsorte 
sind die Tiere auf die Dauer von 2 Wochen der poli
zeilichen Beobachtung (8 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes) zu 
unterstellen. Auf den Transport und die Anmeldung 
der Tiere finden die Bestimmungen des Abs. 2 sinn
gemäße Anwendung.

4) Bei Weidegang im Beobachtungsgebiet in der Wei
se, daß das Vieh unter Benutzung von Hirtenhunden 
täglich zur Weide und zurück getrieben wird, kann der 
Landrat (in Städten die Ortspolizeibehörden) die Fest
legung sämtlicher übrigen Hunde im Beobachtungsge
biet unter sinngemäßer Anwendung der oben unter 1 
C. zu a getroffenen Bestimmungen anordnen.

3. Schutzgebiet.
1^ Für das Schutzgebiet gelten die nachstehend unter 

4 „Allgemeine Bestimmungen" getroffenen Anordnun
gen.

2^ Mit Zustimmung des Regierungspräsidenten kön
nen außerdem die nachstehenden Veranstaltungen im 
Schutzgebiet verboten oder in der Weise beschränkt wer
den, daß davon Personen und Tiere aus Sperrbezirken 
ausgeschlossen sind:
a) Biehmärkte, öffentliche Tierschauen und Körungen, 

soweit sie andere Tiergattungen als Klauenvieh be
treffen,

I>) Jahr- und Wochenmärkte, auch wenn auf ihnen Vieh 
nicht gehandelt wird.

4. Allgemeine Bestimmungen.
1) In Sperrbezirken, Beobachtungs- und Schutzge

bieten ist verboten:
a) Die Abhaltung von Klauenviehmärkten, mit Aus

nahme der Schlachtviehmärkte in Schlachtviehhöfen, 
sowie der Auftrieb von Klauenvieh auf Jahr- und 
Wochenmärkte. Dieses gilt auch für marktähnliche 
Veranstaltungen.

b) Der Handel mit Klauenvieh und Geflügel, der ohne 
vorgängige Bestellung entweder außerhalb des Ge
meindebezirks der gewerblichen Niederlassung des 
Händlers oder ohne Begründung einer solchen statt- 
findet. Als Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt 
auch das Aufsuchen von Bestellungen durch Händler 
ohne Mitführen von Tieren und das Aufkaufen von 
Tieren durch Händler.

e) Die Veranstaltung von Versteigerungen von Klauen- 
vieh. Das Verbot findet keine Anwendung auf Vieh
versteigerungen auf dem eigenen nicht gesperrten 
Gehöfte des Besitzers, wenn nur Tiere zum Ver
kaufe kommen, die sich mindestens 3 Monate im Be
sitze des Versteigerers befinden.

ü) Die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen mit 
Klauenvieh.

e) Das Weggeben von nicht ausreichend erhitzter Milch 
aus Sammelmolkereien an landwirtschaftliche Betrie
be, in denen Klauenvieh gehalten wird, sowie die 
Verwertung solcher Milch in den eigenen Viehbe
ständen der Molkerei, ferner die Entfernung der zur 
Anlieferung der Milch und zur Ablieferung der 
Milchrückstände benutzten Gefäße aus der Molkerei, 
bevor sie desinfiziert sind.

t) Körungen von Klauenvieh.
2) Ausnahmen von den Verboten des Abs. 1 können 

in besonderen Fällen von dem Regierungspräsidenten 
mit Ermächtigung des Ministers zugelassen werden.

3) Die Inhaber und Verwalter aller in einem aus 
Anlaß der Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperr- 
bezirke, Beobachtungs- oder Schutzgebiete belegenen 
Sammelmolkereien sind verpflichtet, die Vorplätze, auf 
denen die Milch anfahrenden Wagen halten, und die 
Rampen, auf denen die Milchkannen abgesetzt werden, 
täglich zu reinigen. Die Reinigung ist sofort nach Been
digung der Anlieferung der Milch auszuführen und 
die Vorplätze und Rampen sind sodann mit dünner 
Kalkmilch zu übergießen. Bei Frostwetter kann an 
Stelle des Uebergießens mit Kalkmilch gepulverter 
frisch gelöschter Kalk gestreut werden.

4) Werden Tiere, über deren Standort die Sperre 
verhängt ist oder die abgesondert sind, außerhalb der 
ihnen angewiesenen Räumlichkeit oder an Orten be
troffen, zu denen ihr Zutritt verboten ist, so kann ihre 
sofortige Tötung angeordnet werden.

S. Desinfektion.
1 ) Die Ställe oder sonstigen Standorte der kranken 

oder verdächtigen Tiere sind zu desinfizieren, die Aus- 
rüstungs-, Gebrauchs- sowie sonstigen Gegenstände, von 
denen anzunehmen ist, daß sie den Ansteckungsstoff 
enthalten (8 19 Abs. 4 bis 6 der Anweisung für das 
Desinfektionsverfahren), sind zu desinfizieren oder un
schädlich zu beseitigen. Ferner ist eine Desinfektion der 
durchgeseuchten und sonstigen Tiere, die im Senchen- 
stall untergebracht waren, vorzunehmen. Der beamtete 
Tierarzt hat die Desinfektion abzunehmen.

2 ^ Auch die Personen, die mit den kranken oder ver
dächtigen Tieren in Berührung gekommen sind, haben 
sich zu desinfizieren.

3i Von der Desinfektion kann abgesehen werden 
a) wenn es sich nur um der Ansteckung verdächtiges 

Klauenvieh in seuchenfreien Gehöften handelt;
d) für Ställe in Seuchengehöften, in denen nur der 

Ansteckung verdächtiges Klauenvieh gestanden hat, 
sofern dieses nach Ablauf der nachstehend unter 6 zu 
b angegebenen Frist seuchenfrei befunden worden ist.

8. Aufhebung der Schutzmatzregel».
1) Die Seuche gilt als erloschen und die ungeordne

ten Schutzmatzregeln sind durch den Landrat (in Stadt
kreisen durch die Ortspolizeibehörde) aufzuheben, wenn 
u) sämtliches Klauenvieh des Seuchengehöfts gefallen, 

getötet oder entfernt worden ist oder
b) binnen 3 Wochen nach Beseitigung der kranken oder 

seuchenverdächtigen Tiere oder nach amtstierärztlicher 
Feststellung der Abheilung der Krankheit eine Neu- 
erkrankung nicht vorgekommen,

und
o) in beiden Fällen die Desinfektion (vgl. oben zu 5) 

vorschriftsmäßig ausgeführt und durch den beamte
ten Tierarzt abgenommen ist.
2) Das Erlöschen der Seuche wird in gleicher Weise 

wie der Ausbruch öffentlich bekannt gemacht.
8 2.

Zuwiderhandlungen gegen diese viehseuchenpolizei- 
liche Anordnung werden nach 8 71 ff- des Viehseuchen- 
gesetzes vom 20. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt S. 519) 
mit Haft, mit Gefängnis bis zu 2 Jahren, oder mit 
Geldstrafe bis zu 3000 Mark bestraft.

8 3.
Die viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt sofort 

in Kraft. Gleichzeitig treten meine viehseuchenpolizei- 
lichen Anordnungen vom 23. Mai 1912 (Extra-Ausga
be zum Amtsblatt vom 24. Mai 1912 und vom 17. 
Januar 1914 — Amtsblatt Seite 28 —) außer Kraft.

Danzig, den 18. April 1914.
Der Regierungs-Präsideut.

Nr. 13. ----------------

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche 

wird auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes 
vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) fol
gendes bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Rempel in Marienau die Maul- und Klauen
seuche amtstierärztlich festgestellt ist, wird ein Sperr
gebiet, bestehend aus der geschlossenen Ortschaft Ma
rienau mit sämtlichen Ländereien und den westlich 
der Chaussee Marienau—Brodsack gelegenenLlusbauten 
der Gemeinde Marienau mit ihren Ländereien, gebil
det.

Ferner wird die Grenze des im 8 168 der viehseu- 
chenpolizeilichen Anordnung vom 1. 5. 1912 vorgesehe
nen Schutzgebietes wie folgt festgesetzt: Im Norden die 
Elbinger Weichsel, im Osten die Nogat, im Süden die 
Eisenbahnstrecke Kalthof—Ließau und im Westen die 
Weichsel.
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20 .) Landwirt Erich Kroecker-Heubuden,
21 .) Leutnant Langbein-Tiegenhof,
22 .) Landw. Emil Reddig-Zeyersvorderkampen,
23 .) Hofbesitzer Heinrich Klaaßen-Schadwalde,
24 .) Hofbesitzer August Alberti-Stadtfelde,
25 .) Landwirt Willy EPP-Herrenhagen,
26 .) Landwirt Otto Neuseldt-Gr. Lesewitz,
27 .) Landwirt Hellmuth Wiens-Kalthof,
28 .) Landwirt Joachim Bachmann-Ließau,
29 .) Kaufmann Karl Schulze-Platenhof,
30 .) Landwirt Edmund Bruntke-Pieckel,
31 .) Hofbesitzer Johannes Trienke-Jungfer,
32 .) Landwirt Bruno Klaaßen-Kl. Lichtenau,
33 .) Gastwirt Otto Krause-Jungfer,
34 .) Landwirt Heinrich Görsch-Keitlau,
35 .) Hofbesitzer Johannes Warkentin-Tiegenhagen.

b. Tagesjagdscheine.
1 .) Bankbeamter Gustav Rogalski-Berlin,
2 .) Hofbesitzer Johann Wiebe-Schönsee.

Tiegenhof, den 6. Oktober 1930.
Der Landrat.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins .

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Auswendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.

Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot. __
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag, des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einsuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

N. Pech L W Nichert, Neuteich.

Bezugspreis monatlich t,30 Danziger Gulden — Druck und Verlag von R. Pech 6c w. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon 508.



Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 42 Neuteich, den 16. Oktober 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Kreisausschusses.

M i Volkstagswahl.
Zu der am 16. November d. Js. stattfindenden Volkstagswahl ist durch Verfügung des Senats der 

hiesige Kreis in die nachstehenden Wahlbezirke eingeteilt worden:

Nr. des 
Wahl-

Nr. des 
Wahl-

________________Kopf wie vor.________________
Bezeichnung des Bezeichnung des 59. Bärwalde

82.
lNeuteicherwalde

bezirks Wahlbezirks bezirks Wahlbezirks 60.
61.
62.

Fürstenwerder
Jankendorf

IPietzkendors 
lSchönsee 
iNeunhuben83.

1. Tiegenhof I
Tiegenhof II

30. Tannsee 63. Reimerswalde
84.

iBarenhof
2. 31. Brodsack 64. Platenhos (Vierzehnhuben
3. Neuteich I 32. Neuteichsdorf 65. Petershagen Altebabke
4. Neuteich II 33. Parschau 66. Tiegenhagen 85. Beiershorst 

!Vogtei5. Neuteich III 34. Pordenau 67. Altendorf
6. Pieckel 35. Barendt 68. Tiegenort
7. Kl. Montau 36. Palschau 69. Holm iKalteherberge
8. Gr. Montau 37. Neukirch 70. Stobbendorf 86.

iScharpau

9. Mielenz 38. Prangenau 71. Neustädterwald lKüchwerder
10. Schönau 39. Neuteicherhinterf. 72. Wernersdorf IRehwalde
11. Altmünsterberg 40. Broeske 73. 1 Zeyersvorderkam 87. jReinland
12. Kunzendorf 41. Mierau 1 Schlangenhaken lPletzendors
13. Gnojau 42. Liege 74. Biesterfelde

88. sNeulanghorst
(Kl. Mausdorferw.14. Kalthof 43. Marienau 75. l Dammfelde

15. Schadwalde 44. Kl. Mausdorf Stadtfelde
89. jJunfer

Meitlau16. Gr. Lesewitz 45. Krebsfelde Kaminke
17. Warnau 46. Einlage a/N 76. Blumstein

90. lStuva
18. Heubuden 47. Zeyer Herrenhagen INeudorf 

/Grenzdorf A19. Simonsdorf 48. Walldorf 77. Tragheim
20. Altweichsel 49. Lakendors >Jrrgang 91. (Grenzdorf B

Horsterbusch I
21.
22.

Ließau 
Damerau

50.
51.

Rosenort
Fürstenau 78. I Halbstadt 

>Kl. Lesewitz 92.
23. Kl. Lichtenau 52. Rückenau

79.
/Lupushorst 
IWiedau

(Horsterbusch)
24. Gr. Lichtenau 53. Orloff

93. Horsterbusch II
25. Tralau 54. Orlofferselde

80.
/Trappenfelde 
lAltenau

(Wolssdors)
26. Eichwalde 55. Ladekopp

Horsterbusch III27. Gr Mausdors 56. Schöneberg
81. ITrampenau 94.

28. Niedau 57. Schönhorst tLeske (Hakendorf)
29. Lindenau 58. Neumünsterberg

Für die aus mehreren Gemeinden zusammengesetzten Wahlbezirke habe ich auf Grund des § 10 des Volks
tagswahlgesetzes vom 6. 9. 1922 und des 8 42 der Volkstagswahlordnung vom 20. 4. 1923 die nachstehenden Wahl
vorsteher und stellvertretenden Wahlvorsteher sowie die Wahllokale bestimmt:

Nr. des 
Wahl
bezirks

Wahlvorsteher Stellvertretender Wahlvorsteher Wahllokal

73. Gemeindevorst. Fast-Zeyers- 
vorderkampen

Schöffe Thießen II, Franz Zeyers- 
vorderkampen

Gasthaus Hermann Thießen- 
Zeyersvorderkampen

75. Gemeindevorst. Fieguth-Damm- 
felde

Schöffe Weiß-Dammfelde Gasthaus Gustav Wahl-Damm- 
felde

76. Gemeindevorst. Gutjahr- 
Kaminke

Schöffe Becker-Kaminke Gasthaus Schütz-Kaminke

77. Gemeindevorst. Zimmermann- 
Tragheim

Schöffe Max Tornier-Tragheim Schule Tragheim

78. Gemeindevorst. Thießen- 
Halbstadt

Schöffe Otto Majewski-Halbstadt Gasthaus Wall-Halbstadt
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Kops wie vor.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Gemeindevorst. Albert- 
Lupushorst

Gemeindevorst. Winter- 
Trappenselde

Gemeindevorsteher Lehr-Tram- 
penau

Gemeindevorst. Kretschmar- 
Neuteicherwalde

Gemeindevorst. van Bergen- 
Schönsee

Gemeindevorst. Kuhn-Baren- 
hos

Gemeindevorst. Kunz-Alte- 
babke

Gemeindevorst. Thießen-Kalte- 
herberge

Gemeindevorst. Neubauer-Rein- 
land

Gemeindevorst. Lingmann- 
Neulanghorst

Gemeindevorst. Karsten- 
Jungfer

Gemeindevorsteher Ohm-
Stuba

Gemeindevorsteher Schulle- 
Grenzdorf B

Schöffe Emil Klein-Lupushorst

Schöffe Jakob Kreutner-Trappen- 
felde

Schöffe Reinhard Tornier-Tram- 
penau

Schöffe Otto Wadehn-Neuteicher- 
walde

Schöffe Eduard Wölke-Schönsee

Schöffe Lickfett-Barenhof

Schöffe Bielfeldt-Altebabke

Schöffe Heinrich Eens l-Kalteher- 
berge

Schöffe Jakob Loepp-Reinlanö

Schöffe Heinrich Dahms-Neulang- 
horst

Schöffe Johann Herbst-Jungfer

Schöffe Erich Jochim-Stuba

Schöffe Hermann Reimer-Grenz- 
dorf B

Gemeindeamt Lupushorst 

Gemeindeamt Trappenfelde 

Gemeindeamt Trampenau 

Gasthaus Loeppke-Neuteicher- 
walde

Gasthaus „Zur stumpfen Ecke" 
Schönsee

Gasthaus Otto Rohde-Barenhof

Gasthaus Wedhorn-Altebabke

Gasthaus „Paraskrug" Kalteher- 
berge

Gasthaus Penner-Reinland 

Gemeindeamt Neulanghorst 

Gasthaus Hohmann-Jungfer

Gasthaus Liedtke-Stuba

Gasthaus Sellke-Grenzdorf B.

Für die aus einer Gemeinde bestehenden Wahlbezirke 
erfolgt die Ernennung der Wahlvorsteher, der stellver
tretende« Wahlvorsteher und die Bestimmung des Wahl
lokals durch die Gemeindebehörden.

Die Wahlzeit dauert von S Uhr bis 18 Uhr (S Uhr 
vormittags bis 6 Uhr nachmittags).

Wahlberechtigt sind alle Danziger Staatsangehörige, 
die am Wahltage mindestens 20 Jahre alt sind und im 
Gebiet der Freien Stadt Danzig ihren Wohnsitz haben. 
Als Wohnort im Sinne der Wahlordnung gilt der Ort, 
in dem der Wähler seinen Wohnsitz oder seinen gewöhn
lichen Aufenthalt hat. Ein nur für Tage oder wenige 
Wochen bemessener oder nur gelegentlicher Aufenthalt 
ist kein gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne dieser Be
stimmungen.

Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Wähler kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in 

dessen Wählerliste er eingetragen ist. Inhaber von 
Wahlscheinen können in jedem beliebigen Wahlbezirk 
wählen.

Mit einem Wahlschein sind insbesondere zu versehen: 
a) Wähler, die infolge Abwesenheit vom Wohnort am 

Wahltage verhindert sind, in ihrem Wohnort ihre 
Stimme abzugeben,

d) Wähler, die wegen Ausschluß oder Behinderung an 
der Ausübung des Wahlrechts (s. meine Rundverfü
gung vom 1. d. Mts. — Tgb.-Nr. 6377 L —) in die 
Wählerliste nicht eingetragen oder darin mit dem 
Vermerk „ausgeschlossen" bezw. „behindert" bezeich
net waren, wenn der Grund hierfür nachträglich weg
gefallen ist,

e) Wähler, die nach Ablauf der Auslegungssrist ihren 
Wohnort aus dem Auslande in das Inland verlegt 
haben,

ä) Wähler, die in der Wählerliste nicht eingetragen wa
ren, aber nachweisen, daß sie ohne ihr Verschulden 
die Einspruchsfrist versäumt haben,

e) Wähler, die nach Ablauf der Auslegungsfrist ihre 
Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt ha
ben.
Die näheren Voraussetzungen für die Wahlscheine 

enthalten die §8 5—7 der Volkstagswahlordnung; sie 
müssen eintretendenfalls nachgelesen und beachtet wer
den. .

Zuständig für die Ausstellung des Wahlscheines ist 
in den Fällen unter a) bis 6) die Gemeindebehörde des 

Wohnortes, in den Fällen zu e) die Gemeindebehörde 
des bisherigen Wohnortes.

Gewählt wird mit Stimmzetteln in amtlich gestem
pelten Umschlägen. Die Wahlumschläge werden in den 
Wahllokalen bereit gehalten.

Stimmzettel dürfen im Wahlraum weder ausgelegt 
noch verteilt werden; sie sind am Eingang zum Wahl- 
raum oder davor auszulegen. Der Stimmzettel darf 
nur Namen aus einem einzigen Wahlvorschlag enthal
ten. Ein Name genügt. Anstelle der Namen oder neben 
ihnen darf der Stimmzettel auch die Bezeichnung des 
Wahlvorschlages mit der Nummer aus der amtlichen 
Bekanntgabe enthalten. Die Angabe einer Partei auf 
dem Stimmzettel wird nicht beachtet. Weitere Angaben 
machen den Stimmzettel ungültig. Die Stimmzettel 
müssen von weißem oder weißlichem Papier und dürfen 
mit keinem Kennzeichen versehen sein. Die Verwendung 
von Zeitungspapier ist zulässig. Die Stimmzettel sollen 
9:12 Zentimeter groß sein. Die Umschläge, die mit 
keinem unzulässigen Kennzeichen versehen sein dürfen, 
sollen 12:15 Zentimeter groß und aus undurchsichti
gem Papier hergestellt sein.

Der Wähler, der seine Stimme abgeben will, nimmt 
einen abgestempelten Umschlag aus der Hand einer Per
son, die der Wahlvorstand ausgestellt hat. Er begibt sich 
sodann in den Nebenraum oder an den Nebentisch, 
steckt dort seinen Stimmzettel in den Umschlag, tritt 
an den Vorstandstisch, nennt seinen Namen und auf 
Erfordern seine Wohnung und übergibt, sobald der 
Schriftführer den Namen in der Wählerliste aufgesun
den hat, den Umschlag mit dem Stimmzettel dem Wahl
vorsteher, der ihn sofort uneröffnet in die Wahlurne 
legt. Inhaber von Wahlscheinen nennen ihren Namen 
und übergeben den Wahlschein dem Wahlvorsteher.

Wähler, die durch körperliche Gebrechen behindert 
sind, ihren Stimmzettel eigenhändig in den Umschlag 
zu legen und diesen dem Wahlvorsteher zu übergeben, 
dürfen sich der Beihilfe einer selbstgewählten Vertrau
ensperson im Wahllokal bedienen. Abwesende können 
sich weder vertreten lassen noch sonst an der Wahl teil» 
nehmen.

Nach Schluß der Wahlzeit dürfen nur noch die Wäh
ler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die in diesem 
Zeitpunkt im Wahlraum schon anwesend waren. Hieraus 
erklärt der Wahlvorsteher die Abstimmung für geschlos
sen.
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Haben alle in der Wählerliste eingetragenen Wähler 
gewählt oder ist anzunehmen, daß Inhaber von Wahl
scheinen nicht mehr kommen oder, falls solche noch kom
men sollten, den Wahlraum eines benachbarten Wahl
bezirks noch vor Schluß der allgemeinen Wahlzeit er
reichen, so kann ihr Wahlvorsteher auf einstimmigen Be
schluß des Wahlvorstandes die Abstimmung schon vor 
Dem Schluß der Wahlzeit für geschlossen erklären.

Zutritt zum Wahlraum hat jeder Wähler. Ansprachen 
darin darf niemand halten. Nur der Wahlvorstand 
darf über das Wahlgeschäft beraten und beschließen. 
Der Wahlvorstand kann jeden aus dem Wahlraum ver
weisen, der die Ruhe und Ordnung der Wahlhandlung 
stört; ein Wähler des Wahlbezirks, der hiervon betroffen 
wird, darf vorher seine Stimme abgeben.

Tiegenhof, den 13. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Neuwahl der Vertrauensmänner und 

Ersatzmänner zur Angestelltenversicherung.
Zu der am Sonntag, den 26. Oktober er., vormit

tags 10 Uhr bis nachmittags 13 Uhr beim Versiche- 
rungsamt in Tiegenhof stattfindenden Wahl der Ver
trauensmänner und Ersatzmänner zur Angestelltenver
sicherung sind die nachstehenden Wahlvorschläge der 
versicherten Angestellten zugelassen:

I. Vorschlagsliste
des Deutschnationalen Handlungsgehitfenverbandes.

1 .) Adalbert Beider, Buchhalter, Neuteich, Marktstr. 79, 
2.) Paul Dyck, Kflufmannsgehilfe, Platenhof,
3 .) Johannes Neumann, Kaufmannsgehilfe, Neuteich.
4 .) Ernst Jochem, Kaufmannsgehilfe, Tiegenhof, Feld

straße 4.
5 .) Siegfried Weitze, Bankbeamter, Neuteich,
6 .) Friedrich Meerwald, Kaufmannsgehilfe, Tiegenhof.

Lindenstr., ,
7 .) Richard Thimm, Kaufmannsgehilfe, Schöneberg a.W., 
8.) Erich Pauls, Bankbeamter, Tiegenhof, 
9.) Erich Dyck, Bankbeamter, Platenhof.

II. Vorschlagsliste 8.
des allgemeine» freien Angestelltenbundes (AfA).

1 .) Alfred Wiehler, Geschäftsführer, Neuteich,
2 .) Paul Bogdanski, Justizangestellter, Tiegenhof
3 .) Richard Werner, Kassenangestellter, Neuteich,
4 .) Klara Preuß, Verkäuferin, Neuteich,
5 .) Johannes Kruppke, Kassenangestellter, Tiegenhof,
6 .) Erich Rokowski, Kassengehilse, Neuteich,
7 .) Otto Peters, Hilfsarbeiter, Eichwalde,
8 .) Paul Gramowski, Kassenangestellter, Neuteich,
9 .) Wladislaus Wierschowski, Verbandsangestellter, 

Gnojau.

III. Vorschlagsliste L
des Gewerkschaftsbundes der Angestellten (GdA).

1 .) Alfons Hecht, Justizangestellter, Tiegenhdf,
2 .) Karl Urban, Justizangestellter, Tiegenhof,
3 .) Mathilde Kirschke, Verkäuferin, Tiegenhof,
4 .) Ärtur Axt, Katastertechniker, Platenhof,
5 .) Frieda Karsten, kaufm. Angestellte, Tiegenhof,
6 .) Hermann Podzuweit, Buchhalter, Neuteich,
7 .) Erich Grabowski, Justizangestellter, Tiegenhof,
8 .) Käte Nickel, Verkäuferin, Tiegenhof,
9 .) Artur Jäffke, Geschäftsführer, Petershagen,

10 .) Frieda Figelski, Bürogehilfin, Petershagen,
11 .) Otto Murawski, Verwaltungsangestellter, Tiegen

hof,
12 .) Artur Behrendt, Verkäufer, Tiegenhof,
13 .) Willi Lemke, Katastertechniker, Neustädterwald.

Die Vorschlagslisten des Deutschnationalen Aand- 
lungsgehilfenverbandes und des Gewerkschaftsbundes 
der Angestellten sind miteinander verbunden. Seitens 
der Arbeitgeber der versicherten Angestellten ist nur ei
ne Vorschlagsliste mit dem Kennwort „Vereinigter 
Wahlvorschlag der Arbeitgeber" eingereicht worden. Es, 
findet somit gemäß § 16 der Wahlordnung bei dieser 
Gruppe keine Wahl statt.

Wegen der Wahlbestimmungen verweise ich auf meine 
Bekanntmachung vom 4. September 1930 — Kreisblatt 
Nr. 37 und Kreisblatt Nr. 39 —.

Tiegenhof, den 14. Oktober 1930.
Der Vorsitzende des Bersicherungsamts.

Nr. 2a. ----------------
Reinigung öffentlicher Wege.

Mehrfache Beschwerden und meine persönlichen Be
obachtungen haben ergeben, daß namentlich innerhalb 
der Ortschaften die Wege sehr verschlammt sind, wodurch 
der Verkehr stark behindert und gefährdet wird. Ich 
weise daher erneut auf die Bestimmungen des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1. 7. 1912 
— Ges. S. 187 — hin und mache den Herren Ortsvor
stehern des Kreises die Reinhaltung der Straßen hier
mit strengstens zur Pflicht. Die Verpflichtung der Ge
meinden besteht für alle innerhalb der geschlossenen Ort
schaft belegenen Wege einschl. der Chansseen. Es genügt 
nicht, daß der Schlamm nur zusammengekratzt wird, son
dern er muß auch abgefahren werden. Die Fußsteige 
müssen eine genügende Sandschüttung erhalten. Soweit 
die Verpflichtung zur polizeimäßigen Reinigung besteht, 
hebt diese die Verpflichtung des Wegebaupflichtigen zur 
Reinigung der Wege aus Verkehrsrücksichten auf.

Die Herren Amtsvorsteher und Landjägereibeamten 
ersuche ich eine strenge Ueberwachung auszuüben. Gegen 
säumige Gemeinden ist seitens des zuständigen Amts
vorstehers mit den gesetzlichen Zwangsmitteln Vorzu
gehen.

Tiegenhof, den 14. Oktober 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 3. ----------------
Betrifft: Beantragung von Wander

gewerbescheinen für das Kalenderjahr 1931.
Diejenigen Personen, die im Jahre 1931 ein der 

Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unter
liegendes Gewerbe ausüben wollen, werden hierdurch 
aufgefordert, die Anmeldung schon jetzt zu bewirken, 
da bei späterer Anmeldung nicht damit gerechnet werden 
kann, daß die Wandergewerbescheine vor Beginn des 
neuen Jahres zur Einlösung bereit liegen.

Die Anmeldung muß bei der Polizeibehörde des 
Wohnortes oder in Ermangelung eines solchen, des 
Aufenthaltsortes des Antragstellers erfolgen.

Bei der Beantragung des Wandergewerbescheines 
ist folgendes zu beachten:

Die Art des Gewerbebetriebes sowie die Art der 
Fortschaffungsmittel für Waren und Personen (Trag- 
korb, Handwagen, Fyhrwerk, Auto, Anzahl und Art 
der Zugtiere usw.) sind genau anzugeben.

Etwaige Begleiter sind namhaft zu machen.
Die mit den Anträgen einzureichenden Lichtbilder 

dürfen nicht auf festem Karton aufgezogen und ver
schwommen oder beschädigt sein. Zweckmäßig ist es, 
Lichtbilder einzureichen, die den Betreffenden in einer 
Kleidung zeigen, wie er sie bei Ausübung seines Ge
werbes trägt.

Personen, die ein stehendes Gewerbe angemeldet 
haben, und zwar innerhalb ihres Wohnortes hausieren 
wollen, bedürfen eines Wandergewerbescheines nicht. 
Auf die Verordnung des Senats vom 3. 9. 1925, betr. 
die Ausübung des Wandergewerbes (Staatsanzeiger für 
1925 S. 298), nach welcher die Gemeindebezirke Ohra, 
Emaus, Bürgerwiesen, Brentau, Gr. Walddors, Kl. 
Walddorf und der Stadtkreis Zoppot hinsichtlich der 
Ausübung des Wandergewerbes im Sinne des § 55 
Abs. I der Gewerbeordnung mit dem Stadtkreis Danzig 
gleichgestellt werden, wird hingewiesen.

Suchen die Inhaber eines stehenden Gewerbes sowie 
deren Reisende oder Vertreter außerhalb des Ortes der 
gewerblichen Niederlassung Warenbestellungen auf und 
liefern sie unmittelbar nach Entgegennahme der Bestel
lung die bereits mitgeführte Ware, so wird ein Wander
gewerbeschein auch benötigt.

Ferner ist für das Aufsuchen von Warenbestellungen 
unter Mitführung von Mustern und Proben ein Wan



— 120 —
dergewerbeschein dann erforderlich, wenn nicht nur Be
stellungen bei Kaufleuten in deren Geschäftsräumen 
oder bei solchen Personen getätigt werden, in deren 
Geschäftsbetrieb Waren der angebotenen Art Verwen
dung finden.

Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
sich jeder, der das Gewerbe ausübt, ohne im Besitze 
eines Wandergewerbescheins zu sein, gem. 88 6, 8 und' 
12 des Ges. vom 5. 5. 24 (Ges.Bl. 1924 S. 247) straf
bar macht und daß die Einlegung eines Rechtsmittels 
gegen die Höhe der festgesetzten Wandergewerbesteuer 
die Verpflichtung zur Einlösung des Wandergewerbe- 
scheins nicht aufhält, wenn der Pflichtige schon vor der 
Entscheidung des Rechtsmittels das Gewerbe ausüben 
will.

Danzig, den 3. Oktober 1930.
Steueramt III.

Veröffentlicht.
Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehen

de Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntnis zu brin
gen.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich ferner, die An
träge aus Erteilung von Wandergewerbescheinen bis 
zum 1S. 11. 1930 hier einzureichen, damit die Scheine 
rechtzeitig vor dem Januar zugestellt werden können. 
Wer im Jahre 1931 handelt, bevor er den neuen Ge
werbeschein in Händen hat, macht sich strafbar.

Bei der Einreichung der Nachweisungen ersuche ich 
um Angabe des schätzungsweisen Jahresumsatzes, Jah
resertrages, Betriebskapitals und der Staatsangehö
rigkeit.

Tiegenhof, den 11. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Aufenthaltsermittelung

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher, sowie 
die Schupokommandos und Landjägereiämter des Krei
ses ersuche ich, Ermittelungen nach dem Aufenthalt 
des am 20. Februar 1909 geborenen Fleischergefellen 
Alfred Schönwiese anzustellen und im Ermittelungssal- 
le zur Tgb.-Nr. 6480 L zu berichten.

Tiegenhof, den 8. Oktober 1930.
. Der Landrat.

Nr. 5. ----------------
Aufenthaltsermittelung.

Die Ortspolizei- und Ortsbehörden, sowie die Land
jägereiämter und Schupokommandos des Kreises ersuche 
ich, Ermittelungen nach dem Aufenthalt eines gewissen 
Maurers Bruno Bonskowitz anzustellen und mir im 
Ermittelungsfalle zu Tgb.-Nr. 6630 L bis zum 25. Ok
tober d. Js. Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 13. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- «nd Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1.
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Hermann Reimer in Niedau die Maul- und 
Klauenseuche amtstierärztlich sestgestellt ist, wird ein 
Sperrgebiet, bestehend aus der Gemeinde Niedau mit 
sämtlichen Ländereien nebst den Gehöften und Lände- 
reien von Kluh, Epp und Berg in Kl. Mausdorf sowie 
den Gehöften und Ländereien von Gr. Mausdorf, die 
östlich der Chaussee von Kl. Mausdors bis Gr. Maus- 
dorf bis zum Lindenauer Kanal liegen, gebildet.

Das bereits für Marienau festgesetzte Schutzgebiet 
bleibt bestehen.

. 8 2.
Auf das Sperr- sowie auf das Schutzgebiet findet 

die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen diese Anord
nung werden gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Diesen- 
chengesetzes vom 26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 
2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— 
Gulden, im übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a.a.O. 
bis zu 300 Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 8. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 7. ----------------
Maul- und Klauenseuche

In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 30. 9. d. Js. (Kreisblatt Nr. 40) wegeU 
Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk Marie
nau ist ferner unter dem Klauenviehbestande des Hof
besitzers Gustav Fischer in Marienau Maul- und Klau
enseuche amtstierärztlich sestgestellt worden.

Eine Veränderung des Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 10. Oktober 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachung.
Sonntag, d. 30 November 1030, 

von 0 bis 17 Uhr,
Neuwahl de5 Kassenaasschasser
der Allgemeinen Ortskrankenkasse sür den

Kreis Großes Werder.
Zum Wahlleiter ist der Unterzeichnete bestellt wor

den.
Zu wählen sind 18 Vertreter und zwar 6 Arbeit

geber von den beteiligten volljährigen Arbeitgebern 
und 12 Versicherte von den volljährigen Versicherten 
in getrennter Wahlhandlung.

Die Wahlen sind geheim; gewählt wird aus Grund 
von Vorschlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen von 
Arbeitgebern odA Arbeitnehmern oder von Verbänden 
solcher Vereinigungen nach den Grundsätzen der Ver
hältniswahl.

Diesen Vorschlagslisten stehen Vorschlagslisten von 
Arbeitgebern, die von mindestens 150 Stimmen, oder 
von Versicherten, die von mindestens 250 Wahlberech
tigten der betreffenden Gruppe unterzeichnet sind, gleich. 
Jeder Wahlberechtigte darf nur eine Vorschlagsliste un
terzeichnen. Als Stichtag für die Festsetzung der Stim- 
menzahl der Arbeitgeber ist der 15. November 1930 
festgesetzt.

Besondere Wählerlisten werden nicht aufgestellt. Zur 
Prüfung der Wahl- und Stimmberechtigung dient das 
Arbeitgeber- und Mitgliederverzeichnis. Die Einsicht
nahme kann an Wochentagen von 9 bis 12 Uhr vor
mittags im Geschäftszimmer der Kasse, Elbingerstraße 
Nr. 128, erfolgen. Einsprüche gegen die Richtigkeit der 
sich aus dem Arbeitgeber- und Mitgliederverzeichnis 
ergebenden Wahl- und Stimmberechtigung sind bei 
Vermeidung des Ausschlusses bis zum 1. November 
1930, mittags 12 Uhr, unter Beifügung von Beweis
mitteln bei dem Vorstand einzulegen.

Der Wahlausschuß ist befugt, die Wahl- und Stimm
berechtigung jedes Wählers bei der Wahlhandlung zu 
prüfen. Es empfiehlt sich daher, einen Ausweis hierüber 
zur Wahlhandlung mitzubringen.

Es wird hiermit zur Einreichung von Vorschlags
listen — Wahlvorschläge — aufgefordert. Berücksichtigt 
werden nur Wahlvorschläge, dre spätestens am 1. No
vember 1930 mittags 12 Uhr eingereicht worden sind. 
Die Stimmabgabe ist an diese Wahlvorschläge gebunden. 
Die Wahlvorschläge liegen nach ihrer Zulassung bis 
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zum Wahltage im Geschäftszimmer der Kasse, Am 
Markt Nr. 80, zur Einsichtnahme aus.

Die Vorschlagslisten sind getrennt von den beteilig
ten Arbeitgebern und Versicherten einzureichen. Jede 
Vorschlagsliste darf höchstens dreimal soviel Bewerber 
benennen als Vertreter zu wählen sind. Die einzelnen 
Bewerber sind nach Familien- und Vor- (Ruf-) Namen, 
Beruf und Wohnort zu bezeichnen. Bei Versicherten ist 
auch der Arbeitgeber, bei dem sie beschäftigt sind, anzu- 
geben. Die Genannten sind unter fortlaufender Num
mer aufzuführen, welche die Reihenfolge ihrer Benen
nung ausdrückt. Alle Bewerber müssen Danziger 
Staatsangehörige sein. Mit den Vorschlagslisten für 
Versicherte ist von jedem Bewerber die Erklärung vor- 
zulegen, daß er zur Annahme der Wahl bereit ist.

Der Wahlbezirk ist in Stimmbezirke eingeteilt wor
den. Für die Versichertenwahl ist der Beschäftigungs
ort maßgebend.

Es wählen:
Im Stimmbezirk I.: Gasthaus Reiß, Neuteich, die 

Wähler aus den Gemeinden: Stadt Neuteich, Leske, 
Tralau, Tramp enau, Trappenfelde, Gr. Lichtenau, Par- 
schau, Prangenau, Neuteicherhinterfeld, Neuteichsdorf, 
Bröske, Mierau, Brodsack, Eichwalde, Jrrgang, Tann
see, Lindenau, Niedau, Lupushorst, Wiedau.

Im Stimmbezirk II: Logenheim, Hermann Regehr, 
Tiegenhof, die Wähler aus den Gemeinden: Stadt 
Tiegenhof, Orlofferfelde, Orloff, Ladekopp, Tiege, Ma
rienau, Rückenau, Kl. Mausdorf, Gr. Mausdorf, Hor- 
sterbusch, Wolfsdorf, Hakendorf, Einlage, Krebsfelde, 
Laakendorf, Rosenort, Fürstenau, Neulanghorst, Neu- 
städterwald, Platenhof, Petershagen, Tiegenhagen, Al
tendorf, Tiegenort, Kalteherberge, Scharpau, Rehwalde, 
Brunau, Vogtei, Altebabke, Neuteicherwalde, Beiers- 
horst, Pietzkendorf, Reimerswalde, Pletzendorf, Rein
land, Küchwerder, Jankendorf.

Im Stimmbezirk III.: Gasthaus Krause, Jungfer, die 
Wähler aus den Gemeinden: Jungfer, Walldorf, Keit- 
lau, Neudorf, Stuba, Zeyer, Aehersvorderkampen. 
Grenzdorf A, Grenzdorf B, Stobbendorf, Holm, Kl. 
Mausdorferweide.

Im Stimmbezirk IV.: Gasthaus Wilhelm, Schöneberg, 
die Wähler aus den Gemeinden: Schöneberg, Schönsee, 
Neunhuben, Schönhorst, Neukirch, Neumünsterberg, 
Barenhof, Bärwalde, Vierzehnhuben, Fürstenwerder.

Im Stimmbezirk V.: Gasthaus Rosenke, Kalthof, die 
Wähler aus den Gemeinden: Kalthof, Kaminke, Blum
stein, Schadwalde, Kl. Lesewitz, Gr. Lesewitz, Herren
hagen, Halbstadt, Tragheim, Warnau, Altenau, Simons
dorf, Heubuden, Stadtfelde, Dammfelde, Schönau, Alt
münsterberg, Mielenz, Wernersdorf, Montauersorst, 
Pieckel.

Im Stimmbezirk VI.: Gasthaus Neumann, Ließau. 
die Wähler aus den Gemeinden: Ließau, Biesterfelde- 
Adl. Renkau, Altweichsel, Kunzendorf, Gnojau, Klein 
Montau, Gr. Montau, Kl. Lichtenau, Damerau, Porde- 
nau, Palschau, Barendt.

Alles weitere ist aus der Satzung und Wahlordnung 
ersichtlich. Die Einsichtnahme kann ebenfalls an Wo
chentagen von 9 bis 12 Uhr vorm. im Geschäftszimmer 
der Kasse, Am Markt Nr. 80, erfolgen.

Neuteich, den 16. Oktober 1930.

Der BorM der Allgemeine» Mbmbenknsse
für den Kreis Großes Werder.

Vorsitzender und Wahtteiter.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.

Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge
meindesitzung.

Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Anfenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6d. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ber- 
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Auswendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Auswendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1. Antrag aus Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2. Ehefähigkeitszeugnis.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strasverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
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Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.

Nr. 21. Beerdigungsschein.
Für Schiedsmünner:

Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech W Richert, Neuteich.

Bezugspreis monatlich i,30 Danziger Gulden — Druck und Ocrlag von R. Pech 6c w. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon zo8.



Kreis Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 43 Neuteich, den 23. Oktober 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Beratungsstunde d. Kreiswohlfahrtsamtes.
Tiegenhof: im Kreishause an jedem Freitag um 11Vs 

Uhr;
Schöneberg: evg. Schule, Mittwoch, den 29. Oktober 

1930, 14Vs Uhr nachmittags.
Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme 

in die Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als 
Hausschwangere vermittelt. Sie ist jedoch nur dann 
möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 4 Wo
chen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 17. Oktober 1930.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ----------------
Volkstagswahl.

Ich habe als Wahllokal für den Wahlbezirk Nr. 81 
(Trampenau und Leske) anstelle des Gemeindeamtes die 
Schule Trampenau festgesetzt.

Tiegenhof, den 16. Oktober 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 3. ----------------
Volkstagswahl.

Ich habe für den Wahlbezirk Nr. 75 (Dammselde. 
Stadtfelde) anstelle des Schöffen Weiß-Dammfelde den 
Gemeindevorsteher Reimer in Stadtfelde zum stellv. 
Wahlvorsteher ernannt.

Tiegenhof, den 17. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Volkstagswahl.

Für den Wahlbezirk Nr. 80 (Trappenfelde und Al- 
tenau) habe ich anstelle des Gemeindevorstehers Winter 
in Trappenfelde den Gemeindevorsteher Brucks in 
Altenau zum Wahlvorsteher ernannt und statt das 
Gemeindeamt die Schule in Trappenfelde als Wahl
lokal bestimmt.

Tiegenhof, den 17. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 4a. ----------------

Volkstagswahl.
Für den Stimmbezirk Nr. 77 (Tragheim und Irr- 

gang) wird als stellv. Wahlvorsteher anstelle des Schöf
fen Max Tornier-Tragheim der Schmiedemeister Richard 
Fink-Tragheim bestimmt.

Tiegenhof, den 20. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------

Spritzenmeisterkurse.
Ich weise nochmals auf meine im Kreisblatt Nr. 40 

unter Ziffer 1a veröffentlichte Bekanntmachung hin, 
indem die Meldefrist

bis zum 20. 11. d. Js. 
hiermit verlängert wird.

Die früheren Kurse haben sich bestens bewährt und 
ganz wesentlich zur Hebung des Feuerschutzes beige
tragen. Die entstehenden Kosten sind so gering, daß 

jede Gemeinde sie leisten kann. Wenn ich daher noch
mals empfehlend darauf Hinweise, so hoffe ich, daß 
möglichst viele Gemeinden von der günstigen Gelegen
heit Gebrauch machen.

Tiegenhof, den 18- Oktober 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 6. ----------------

Blinde Kinder
Die Magistrate und die Gemeindevorstände werden 

ersucht, die Nachweisung der in ihrem Bezirke vorhan
denen schulpflichtigen blinden Kinder mir bis zum 10. 
November d. Js. einzureichen oder Fehlanzeige zu er
statten.

Tiegenhof, den 16. Oktober 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Wegen Instandsetzung einer Wegstrecke in Zeyers- 
vorderkampen von Gasthaus H. Thießen bis zur dor
tigen Käserei ist der Weg bis zum 31. d. Mts. gesperrt.

Zeyer, den 20. Oktober 1930.
Der Amtsvorsteher.

Bekanntmachung.
Gemäß § 26 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 

vom 27. 6. 30 ist die Aufnahme einer Arbeit ab 1.10.30, 
soweit sich das Arbeitsverhältnis über die Dauer eines 
Tages hinaus erstreckt, nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Landesarbeitsamtes zulässig. Diese Bestimmung er 
streckt sich nur auf Arbeitsplätze bet Arbeitnehmern, die 
der Kranken- oder Angestelltenversicherung unterliegen.

Zuwiderhandlungen sind strafbar.

Gemäß § 46 des vorgenannten Gesetzes hat jeder 
Arbeitgeber bis zum 31. 12. 30 für die am 30. 9. 30 in 
Stellung befindlichen Arbeitnehmer die nach § 26 vorge
schriebene Genehmigung des Landesarbeitsamtes einzu- 
holen. Geschieht dieses nicht, so ist das Landesarbeitsamt 
berechtigt, von sich aus dem Arbeitnehmer die Stelle für 
den nächstzulässigen gesetzlichen oder vertragsmäßigen Ter
min zu kündigen. Die Einholung der Genehmigung er
solgt sür die am 30. 9. 30 in Arbeit befindlichen Arbeit
nehmer aufgrund von Sammellisten. Die hierfür vorge
sehenen Vordrucke können persönlich, fernmündlich und 
schriftlich angesordert werden:

s) In der Hauptstelle des Landesarbeitsamtes Altstädt. 
Graben 51—52, III. Stock, Zimmer 36, Tel. 27941, 
in der Zeit von 8—12 Uhr,

b) In den Nebenstellen des Landesarbeitsamtes:
Oliva, Konradstr.-Gasanstalt Tel. 45192 von 8—12 Uhr
Langsuhr, Weißer Weg 11 42478 8—12
Neufahrwasser, Bergstr. 24 35070 8-12
Stadtgebiet, Altschottland 47 26997 8—12
Heubude, Hortstr. 13 26802 8—12
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c) In den Zweigstellen des Landesarbeitsamtes:
Kahlbude Tel.Kahlbude54
Praust, Danzigerstr. 5 Proust 137
Gr. Zünder Gr.Zünder65
Neuteich, neues Amtsger. „ Neuteich 43
Tiegenhof,Ltndenstr.216b„ Tiegenhof 138
Stutthof,Danzigerstr.45 Stutthof 105

o.8-12Uhr
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12

Zoppot, Schulstr. 12 „ 51082 „8—12
6) In den Stützpunkten des Landesarbeitsamtes: 

Mariensee,i.GemeindeamtTel. Marienseel v.9—11Uhr
Stangenwalde Nr. 43 Stangenwalde Postamt 

von 12—14 Uhr
Meisterswaldei.Gemeindeamt„Meisterswalde1210—12„ 

Lamenstein im Gemeindeamt von 9—11„
Hohenstein „ 8^°—11„
Weßlinken im Gemeindeamt „Weßtinken 27„ 8 —10„
Bohnsack im Gemeindeamt „ Bohnsack 40 „ 11 —13„
Pasewark „ 8 —10„
Brunau im Gemeindeamt „Brunau 35 „12^—14^,,
Jungfer ' 9—11
Schöneberg i. Gemeindeamt „Schöneberg „ 9 —11
Gr. Mausdorf „12 —14
Ließau im Gemeindeamt „Ließau 35 9 —11
Kalthofim Gemeindeamt „Kalthof68 9 —11

Danzig, den 6. Oktober 1930.
Landesarbettsamt 

-er Freien Stadt Danzig.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oefsentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.

Nr. 26. ' Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung 7^

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr.' 4. Amtliche Nachrichten zur Ausnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einsuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

Kassetten, Briefmappen 
und Briefkarten 

zu haben bei

u kvvd L kivkert, Neuteich.

R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon 508.Bezugspreis monatlich l,so Danziger Gulden — Druck und Verlag von



Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 44 Neuteich, den 31. Oktober 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. --------------
Wahlergebnisse der Angestellten- 

versicherung
Die beim Versicherungsamt stattgehabte Wahl der 

Vertrauensmänner und Ersatzmänner zur Angestellten
versicherung hatte das Ergebnis, daß aus die Vor
schlagsliste A des Deutschnationalen Handlungsgehilfen
verbandes 91 Stimmen, auf die Vorschlagsliste B des 
Allgemeinen Freien Angestelltenbundes (AFA) 20 
Stimmen und auf die Vorschlagsliste C des Gewerk
schaftsbundes der Angestellten (GdA) 69 Stimmen als 
gültig vom Wahlvorstand festgestellt worden sind. Un
ter Berücksichtigung der Verbindung der Listen A und 
C sind gewählt worden:
1 .) als Vertrauensmänner:

Vor- Zuname Wohnort
Vorschlagsliste A. Adalbert Beider Neuteich

Paul Dyck Platenhof
Vorschlagsliste B.
Vorschlagsliste C. Alfons Hecht Tiegeuhof

2 s als Ersatzmänner:
Vorschlagsliste A. Johannes Neumann Neuteich
Vorschlagsliste C. Karl Urban Tiegenhof
Vorschlagsliste „ Mathilde Kirschke Tiegenhof
Vorschlagsliste A. Ernst Jochem Tiegenhof
Vorschlagsliste „ Siegfried Weitze Neuteich
Vorschlagsliste B. Alfred Wiehler Neuteich

Bezüglich der Wahl der Arbeitgeber ist nur eine Vor
schlagsliste eingegangen und daher eine Wahl nicht er
forderlich gewesen.

Die in der Vorschlagsliste bezeichneten Personen gel
ten somit nach § 16 der Wahlordnung in der für den 
Wahlbezirk erforderlichen Anzahl in der Reihenfolge 
des Vorschlages als gewählt und zwar
als Vertrauensmänner

Kaufmann Fritz Matzkuhn-Neuteich, Kaufmann 
Bernhard Stobbe-Tiegenhos und Gutsbesitzer Ernst 
Schülke-Tralau

und als Ersatzmänner
Kaufmann Albin Sagert-Tiegenhos, Kaufmann 
Willi Schmidt-Gr. Lichtenau, Gutsbesitzer Dr. Ri
chard Tornier-Trampenau, Kaufmann Heinrich 
Penner-Tiegenhof, Buchdruckereibesitzer Willi Ri- 
chert-Neuteich und Gutsbesitzer Fritz Ebeling-Kun- 
zendorf.

Das Ergebnis der Wahl wird aus Grund des 8 32 
der Wahlordnung hiermit bekannt gegeben mit dem 
Hinweis, daß gemäß 8 34 a. a. O. die Gültigkeit der 
Wahl binnen I Monat nach dem Erscheinen des Kreis
blatts, in dem dieses Ergebnis bekanntgemacht worden 
ist, bei dem Versicherungsamt des Kreises Gr. Werder 
in Tiegenhof angefochten werden kann. Die Anfechtung 
der Wahl hindert jedoch nicht, die Ausübung des Am
tes als Vertrauensmann.

Tiegenhof, den 29. Oktober 1930.
Der Wahlleiter.

Nr. 1a
Baupolizei-Verordnung über Anlagen zur 

Unterbringung von Kraftfahrzeugen.
8 1.

Kraftfahrzeuge dürfen — abgesehen von vorüber
gehender Aufstellung außerhalb des Heimatstandortes — 
nur in Räumen untergebracht werden, die den Vor
schriften dieser Verordnung entsprechen.

8 2.
Jeder Krastwagenraum darf bis zu einer Größe von 

100 Quadratmeter hergestellt werden. Seine Umfas
sungswände müssen feuerbeständig sein und dürfen keine 
Verbindung mit anderen Räumen erhalten.

8 3.
Für industrielle und landwirtschaftliche Betriebe dür

fen die Kraftwagenräume eine Größe von 200 Quadrat
meter besitzen.

8 4.
In der Nähe von Kirchen, Schulen, sonstigen öffent

lichen Gebäuden, Krankenhäusern oder Heilanstalten 
ist für die Baugenehmigung zur Herstellung derartiger 
Anlagen der Nachweis zu erbringen, daß das Bauvor
haben gemäß 8 27 der Gewerbeordnung der Ortspoli
zeibehörde angezeigt worden ist. In der Regel sind 
Krastwagenräume von mehr als 100 Quadratmeter 
Größe unzulässig.

8 5.
Reparatur-, Lackier- und sonstige Werkstätten, in 

denen mit offenem Feuer gearbeitet wird, oder in denen 
leicht brennbare Stoffe verwendet werden, dürfen nur 
an offenen Höfen und Fahrstraßen angelegt werden. 
Oeffnungen solcher Räume müssen von gegenüberlie
genden Oeffnungen von Wagenräumen mindestens 5 
Meter Abstand halten.

8 6.
Der Fußboden der Wagenräume muß feuerbeständig 

und undurchlässig sein.
8 7-

Die Decken der Kraftwagenräume sind, soweit sie 
unterhalb von Räumen zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen oder von Lagerräumen für brennbare Stoffe 
liegen, feuerbeständig herzustellen oder, soweit sie we
niger als 5 Meter von Oeffnungen benachbarter Ge
bäude entfernt liegen, innerhalb dieser 5 Meter feuer
beständig herzustellen.

8 8.
Türen und Fenster der Wagenräume, über denen sich 

Oeffnungen von Räumen zum dauernden Aufenthalt 
von Menschen oder von Lagerräumen für brennbare 
Stoffe befinden, müssen ausladende Schutzdächer aus 
feuerbeständigem Stoff erhalten, wenn nicht auf eine 
andere Art ein Uebergreisen der Flammen verhindert 
wird.

8 9.
Wagenräume dürfen nur geheizt werden durch:

a) fugendichte, von außen zu beheizende Oefen, wenn 
der Ofen keine Vorsprünge oder Flächen aufweist, 
die zum Auflegen von Gegenständen Gelegenheit 
bieten.

b) Niederdruckdampf- und Warmwasserheizung mit au
ßerhalb des Raumes liegender Feuerung. Wenn die 
Heizkörper und Heizröhre tiefer als 2 Meter liegen, 
müssen sie in 20 Zentimeter Abstand durch Draht
gitter oder durchlochte Eisenbleche umschlossen wer 
den.
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c) Hochdruck-Dampfheizung mit außerhalb liegender 
Feuerung, jedoch nur, wenn die Heizröhre mindestens 
2 Meter hoch liegen.

8 10.
Schornsteinöffnungen und Reinigungstüren dürfen 

nicht im Wagenraum liegen.
8 11.

Jeder Wagenraum muß dicht über dem Fußboden 
Entlüftungsöffnungen von mindestens 400 Quadrat
meter Gesamtgröhe erhalten. Für die Entlüftung kön
nen Schlitze unter den Türen oder Oeffnungen in diesen 
von mindestens 5 Zentimeter Durchmesser der einzel
nen Oeffnungen angebracht werden.

8 12.
Wagenräume dürfen nur beleuchtet werden durch:

a) Elektrische Glühlampen, wenn die Lampen mindestens 
1,50 Meter über dem Fußboden fest angebracht sind,

b) tragbare elektrische Glühlampen mit dichter Ueber- 
glocke, Drahtschutzkorb und Kabelleitung mit wasser
dichter Jsolierhülle.

e) Jede Art von Lampen als Außenbeleuchtung, wenn 
sie durch fest eingemauerte Fenster von den Jnnen- 
räumen dicht abgeschlossen sind.
Alle in den Wagenräumen angebrachten Steckdosen, 

Sicherungen, Widerstände usw. müssen gleichfalls min
destens 1,50 Meter über dem Fußboden angebracht sein 
oder es sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gegen 
Gasentzündungen zu treffen.

8 13.
Für die Unterbringung nur eines Fahrzeuges aus 

einem Grundstück gelten nur die Bestimmungen der 88 
2, 7, 9, 12 und 13 und die Vorschriften in den 88 14 
bis 23.

Bei der Herstellung von Räumen zur Unterbringung 
von Kraftwagen zum eigenen Bedarf aus Grundstücken 
für Einfamilienhäuser kann von den Bestimmungen die
ser Baupolizeiverordnung abgesehen werden, wenn der 
Kraftwagenraum von dem Einfamilienhaus feuerbe
ständig abgeschlossen wird.

Bei den in 8 13 Absatz 1 und 2 genannten Räumen 
kann — sofern nicht die allgemeinen Baupolizeivor
schriften entgegenstehen — auf die Herstellung feuerbe
ständiger Umfassungswände verzichtet werden, sofern 
diese Räume in für sich bestehenden Bauten eingerichtet 
werden und von anderen Gebäuden einen Abstand von 
5 Meter erhalten.

8 14.
Fahrzeuge mit undichten Betriebsstoffbehältern dür

fen erst nach völliger Entleerung in die Wagenräume 
eingestellt werden.

8 15.
Gebrauchte ölhaltige Putzwolle und Putzlappen sind 

in dichtschließenden Blechgefäßen auszubewahren.
8 16.

Die Lagerung von Betriebsstoffen bedarf besonderer 
Genehmigung und wird nur in besonderen, feuerbe
ständig abgeschlossenen Lagerräumen oder nach einem 
behördlich anerkannten Sicherheitsverfahren zugelassen.

In Kraftwagenräumen ist nur die Unterbringung 
eines explosionssicheren Ersatzgefäßes (Kanisters) bis 
zu 15 Liter Fassungsvermögen, das jedoch am Wagen 
angebracht sein muß gestattet.

8 17.
Im Erdgeschoß von Kraftwagenanlagen dürfen orts

feste Tankstellen zugelassen werden.
8 18.

Karbid darf in dichtschließenden Gefäßen bis zu einer 
Höchstmenge bis zu 5 Kilogramm in Wagenräumen 
aufbewahrt werden, wenn jede Einwirkung von Feuch
tigkeit ausgeschlossen ist. Die Karbidbehälter der La
ternen dürfen in Wagenräumen nicht aufgefüllt oder 
entleert werden.

8 19.
Außer in den in 8 5 genannten Räumen ist jedes 

sonstige Feuer odei^Licht verboten. Dieses Verbot ist an 
den Zufahrten und innerhalb der Anlage durch folgen
den Anschlag augenfällig in dauerhafter Ausführung 
bekannt zu geben:

„Kraftwagenanlage". Rauchen, offenes 
Licht und offenes Feuer verboten.

8 20.
In den Fahrstraßen und aus den Höfen dürfen Fahr

zeuge nicht aufgestellt werden; bei einer vorübergehen
den Aufstellung muß auf jeden Fall ein ungehinderter 
Verkehr möglich bleiben.

8 21.
Für jeden Kraftwagenraum ist geeignetes Lösch

gerät bereitzuhalten. Weitergehende Forderungen zur 
Verhütung von Bränden und zu ihrer wirksamen Be
kämpfung können je nach Lage und Art der Krastwa- 
genräume gefordert werden.

8 22.
Werden Krastwagenräume in Wohngebieten errichtet, 

so müssen beim Ein- und Ausfahren der Wagen die 
Auspuffklappen geschlossen sein. Ein Signalgeben mit
tels Hupe oder ähnlicher lärmender Vorrichtungen ist 
verboten.

Diese Vorschriften sind in den Wagenräumen und 
Fahrstraßen und auf den Höfen durch Aushang an 
sichtbarer Stelle bekanntzugeben.

Das Lausenlassen der Motors in Wagenräumen ist 
nur dann gestattet, wenn sie ausreichend zu entlüften 
sind.

In den Wagenräumen ist folgender Aushang anzu-- 
bringen:

„Vorsicht beim Lausenlassen der Motore, 
Vergistungsgesahr".

8 23.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine 

Anwendung:
a) aus Räume, in denen Kraftfahrzeuge mit Betriebs

stoffbehältern von weniger als 15 Liter Fassungsver
mögen einzeln untergebracht sind, wenn diese Räu
me feuerbeständige Wände erhalten,

d) auf Ausstellungsräume, wenn die Betriebsstoffbe
hälter der Kraftfahrzeuge ungefüllt sind.
Reparaturwerkstätten unterliegen außer den Vor

schriften in 8 5 den allgemeinen Vorschriften für ge
werbliche Betriebsstätten.

8 24.
Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden 

mit einer Geldstrafe bis zu 60.— Gulden belegt, an 
deren Stelle im Unvermögensfalle eine verhältnismäßi
ge Haft tritt, unter Wahrung der Befugnisse der Bau
polizei, die Herstellung vorschriftsmäßiger Zustände her- 
beizuführen.

8 25.
Die Baupolizeikerordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
Danzig, den 5. August 1930.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Dr. Sahm. Dr.-Jng. Althoss.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 18. Oktober 1930.

Der Landrat.
Nr. 1b. ----------------
Untersuchungstermine für Wandergewerbe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat November fol
gende Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 3, November 1930, 9 Uhv 

vor der Wohnung des Regierungs- und Beteri- 
närrats.

Simonsdorf: Montag, den 10. November 1930, 13,50 
Uhr vor dem Bahnhof.

Renteich: Freitag, den 28. November 1930, 13,25 
Uhr vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 23. Oktober 1930.
Der Landrat.
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Nr. 2.
Personalien.

Anstelle des Hofbesitzers Bernhard Reimer/ der sein 
Amt als Gemeindevorsteher niedergelegt hat, ist der 
Hofbesitzer Gustav Reimer zum Gemeindevorsteher der 
Landgemeinde Kl. Lesewitz gewählt und von mir bestä
tigt worden.

Tiegenhof, den 17. Oktober 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr. 3. ----------------
Amtsbezirk Tiegenort.

Der Landwirt Otto Lemke in Tiegenort ist zum 
Amtsdiener und Vollziehungsbeamten des Amtsbezirks 
Niedere Scharpau bestellt und von mir bestätigt wor
den.

Tiegenhof, den 27. Oktober 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr. 4. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anor-nnng.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Willi Meermann in Ladekopp die Maul- und 
Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt ist, wird ein 
Sperrgebiet, bestehend aus folgenden Gehöften ein
schließlich der Instkaten im Abbau Ladekopp gebildet:

Hofbesitzer Willi Meermann, Hofbesitzer Zeels, Hof
besitzer Eduard Klaaßen I, Molkereigenossenschaft La- 
dekbpp, Hofbesitzer Otto Dück, Hofbesitzer Johannes 
Dück II, Hofbesitzer Gröning, Kirchendiener ^hießen, 
Rentiere Regehr.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 18. 
April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 von 
1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer
den gemäß 8 74, Absatz 1, Nr. 3 des Viehseu
chengesetzes vom 26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 
2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— 
Gulden, im übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a.a.O. 
bis zu 300 Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 27. Oktober 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung 
betr. die Neuwahl des Bus- 
schusses der Landkrankenkasse 

für den Kreis Großes Werder.
Die Neuwahl der Mitglieder des Ausschusses der 

Landkrankenkasse für den Kreis Großes Werder findet 
am

Sonntag, den 14. Dezember 1930 
von vormittags 40 Uhr bis nachmittags 4 Uhr sowohl 
für die Arbeitgeber wie für die Versicherten statt.

Zum Wahlleiter im Rahmen der Wahlordnung ist der 
unterzeichnete Vorsitzende bestellt worden.

Zu wählen sind 8 Vertreter und 16 Ersatzmänner 
aus dem Kreise der Arbeitgeber und 16 Vertreter und 
32 Ersatzmänner aus dem Kreise der Versicherten.

Die Wahlen sind geheim; gewählt wird auf Grund 
von Vorschlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen von 
Arbeitgebern oder von Arbeitnehmern oder von Ver
bänden solcher Vereinigungen nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl. Diesen Vorschlagslisten stehen gleich 
Vorschlagslisten von Arbeitgebern, die von den Ver
tretern von mindestens 75 Stimmen, oder von Ver
sicherten, die von mindestens 320 Wahlberechtigten un
terzeichnet sind. Jeder Wahlberechtigte darf nur eine 
Vorschlagsliste unterzeichnen.

Wählbar als Vertreter der Arbeitgeber ist, wer Ver
sicherungspflichtige Personen beschäftigt und sie bei der 
Landkrankenkasse für den Kreis Großes Werder an
gemeldet hat. Wählbar als Vertreter der Versicherten 
ist, wer bei der Landkrankenkasse für den Kreis Großes 
Werder versichert ist.

Wählbar sind nur volljährige Personen, welche die 
Danziger Staatsangehörigkeit besitzen und im Besitze 
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter sind.

Wahlberechtigt sind die volljährigen Arbeitgeber und 
Versicherten.

Weder wählbar noch wahlberechtigt sind Arbeitgeber, 
die mit der Zahlung der Beiträge für mehr als 8 
Wochen im Rückstände sind.

Die Arbeitgeber führen für je einen versicherungs- 
pflichtig Beschäftigten eine Stimme. Arbeitgeber,, die 
mehrere Versicherungspflichtige beschäftigen, führen bis 
zu 100 versicherungpflichtig Beschäftigten für je ange
fangene 10, und wegen der über 100 hinausgegange
nen Zahl für je angefangene 20 Beschäftigte eine Stim
me. Mehr als 30 Stimmen kann kein Arbeitgeber 
führen.

Als Stichtag für die Festsetzung der Stimmenzahl 
ist der 6. Dezember 1930 festgesetzt.

Wir laden die hiernach wahlberechtigten Arbeitgeber 
und Versicherten zur Teilnahme an der Wahl ein und 
fordern gleichzeitig zur Einreichung von Vorschlags
listen (Wahlvorschlägen) mit Hinweis auf, daß nur 
solche Vorschlagslisten berücksichtigt werden, die spä
testens bis Sonnabend, den 13. November 1S3V, mitt 
tags 12 Uhr, bei dem Vorstand der Landkrankenkasse 
für den Kreis Großes Werder Neuteich, Elbingerstraße 
128, eingereicht werden. Die Stimmabgabe ist an diese 
Wahlvorschlagslisten gebunden. Die Wahlvorschläge lie
gen nach ihrer Zulassung vom 2. Dezember 1930 bis 
zum Tage vor der Wahl in den Geschäftsräumen der 
Kasse aus.

Die Vorschlagslisten sind getrennt für die Gruppe der 
beteiligten Arbeitgeber und Versicherten einzureichen

Jede Vorschlagsliste darf höchstens dreimal soviel 
Bewerber benennen, als Vertreter zu wählen sind. Die 
einzelnen Bewerber sind nach Familien-, Bor- (Ruf-) 
Namen, Beruf und Wohnung zu bezeichnen. Bei Ver
sicherten ist auch der Arbeitgeber, bei dem sie beschäf
tigt sind, anzugeben. Die Benannten sind unter fort
laufender Nummer aufzuführen, welche die Reihen
folge ihrer Benennung ausdrückt. Mit den Vorschlags
listen für Versicherte ist von jedem Bewerber die Erklä
rung darüber vorzulegen, daß er zur Annahme der 
Wahl bereit ist.

In jeder Vorschlagsliste von Arbeitgebern oder von 
Versicherten soll ferner ein Vertreter der Vorschlags
liste und ein Stellvertreter für ihn aus der Mitte der 
Unterzeichner bezeichnet werden.

Die an Stelle besonderer Wählerlisten tretenden Ar
beitgeber und Mitgliederverzeichnisse können an den 
Wochentagen von 9—12 Uhr in den Geschäftsräumen 
der Kasse eingesehen werden. Einsprüche gegen die 
Richtigkeit der sich aus den Arbeitgeber- und Mitglie
derverzeichnissen ergebenden Wahl- und Stimmberech- 
tigung sind zur Vermeidung des Ausschlusses bis zum 
15. November 1930, mittags 12 Uhr unter Beifügung 
von Beweismitteln bei dem Vorstand einzulegen.

Der Wahlausschuß ist befugt, die Wahl- und Stimm- 
berechtigung jedes Wählers bei der Wahlhandlung zu 
prüfen. Es empfiehlt sich daher, einen Ausweis hierü
ber (letzte Quittung über Zahlung des Kassenbeitrages, 
Bescheinigung des Arbeitgebers über die Mitglied
schaft u. dergl.) zur Abstimmung mitzubringen. Eine 
weitere Benachrichtigung der Wähler findet nicht statt.
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Der Wahlbezirk ist in Stimmbezirke eingeteilt wor
den. Für die Versichertenwahl ist der Beschästigungs- 
ort maßgebend.

Es wählen:
Im Stimmbezirk 1: Gasthaus Reitz-Ncuteich, die Wäh
ler aus den Gemeinden: Stadt Neuteich, Neuteichsdorf, 
Trampenau, Leske, Tralau, Eichwalde, Brodsack, Mie^ 
rau, Bröske, Heubuden, Trappenfelde.
Im Stimmbezirk 2: Logenheim Hermann Regehr-Tie- 
genhof, die Wähler aus den Gemeinden: Stadt Tiegen
hof, Platenhof, Petershagen, Orloff, Orlofferfelde, 
Pietzkendorf, Rückenau, Reimerswalde, Pletzendorf, 
Ladekopp, Neuteicherwalde, Beiershorst.
Im Stimmbezirk 3: Gasthaus Richter-Marienau, die 
Wähler aus den Gemeinden: Marienau, Liege, Niedau, 
Kl. Mausdorf.
Im Stimmbezirk 4: Gasthaus Wilhelm-Schöneberg, die 
Wähler aus den Gemeinden: Schöneberg, Schönsee, 
Schönhorst, Neumünsterberg, Neunhuben, Barenhos, 
Bärwalde, Vierzehnhuben.
Im Stimmbezirk S: Gasthaus Schmibt-Gr. Lichtenau, 
die Wähler aus den Gemeinden: Gr. Lichtenau, Kl. 
Lichtenau, Damerau, Ließau, Barendt, Parschau.
Im Stimmbezirk 6: Gasthaus Meyer-Gnojau, die Wäh
ler aus den Gemeinden: Gnojau, Altenau, Simonsdorf, 
Altweichsel, Kunzendors, Biesterfelde, Adl. Renkau.
Im Stimmbezirk 7: Gasthaus Kaszubowski-Mieleuz, die 
Wähler aus den Gemeinden: Mielenz, Altmünsterberg, 
Schönau, Gr. Montau, Kl. Montau, Wernersdorf, Pi- 
eckel, Kalthof, Stadtfelde, Dammselde.
Im Stimmbezirk 8: Gasthaus Steffens-Gr. Lcsewitz, die 
Wähler aus den Gemeinden: Gr. Lesewitz, Warnau, 
Kaminke, Tragheim, Blumstein, Schadwalde, Herren
hagen, Jrrgang, Kl. Lesewitz.

Im Stimmbezirk S: Gasthaus Kornowski-Gr. Mausdorf, 
die Wähler aus den Gemeinden: Gr. Mausdorf, Tann
see, Lindenau, Lupushorst, Halbstadt, Wiedau, Horster- 
busch.
Im Stimmbezirk 10: Gasthaus Krause-Juugfer, die 
Wähler aus den Gemeinden: Jungfer, Neustädterwald, 
Keitlau, Reinland, Walldorf, Neulanghorst, Stuba, 
Neudorf, Zeyersvorderkampen, Kl. Mausdorferweide, 
Zeyer, Schlangenhsken.
Im Stimmbezirk 11: Gasthaus Löschke-Lakendorf, die 
Wähler aus den Gemeinden: Lakendors, Wolfsdorf, 
Hakendorf, Einlage, Krebsfelde, Rosenort, Fürstenau.
Im Stimmbezirk 12: Gasthaus Wichmann-Tiegenort, 
die Wähler aus den Gemeinden: Tiegenort, Tiegenha- 
gen, Altendors, Stobbendors, Holm, Grenzdorf A und B, 
Kalteherberge, Küchwerder, Scharpau, Rehwalde, Alte- 
babke.
Im Stimmbezirk 13: Gasthaus Funk-Jankendorf, die 
Wähler aus den Gemeinden: Jankendors, Brunau, Für
stenwerder, Vogtei.
Im Stimmbezirk 14: Gasthaus Reich-Neukirch, die 
Wähler aus den Gemeinden: Neukirch, Pordenau, Pran- 
genau, Neuteicherhinterfeld, Palschau.

Alles weitere ist aus der Satzung und der Wahlord
nung, die bei der unterzeichneten Kasse an den Wochen
tagen von 9—12 Uhr eingesehen werden können, er
sichtlich.

Neuteich, den 30. Oktober 1930.

Der Vorstand der Landkrankenkaste
für den Kreis Großes Werder.

Vorsitzender und Wahlleiter.
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R. Pech L Richert, Neuteich.
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Kreis B Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 45 Neuteich, den 6. November 1S3V

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------

Volkstagswahl.
Zum Wahlvorsteher des Wahlbezirks Nr. 80, be

stehend aus den Gemeinden Trappenfelde und Altenau, 
habe ich anstelle des Gemeindevorstehers Brucks-Alte- 
nau den Hofbesitzer Arthur Behrend-Trappenselde be
stellt.

Tiegenhof, den 6. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 1a. ----------------

Wahlergebnis -erAngestelltenversicherung
Meine Bekanntmachung vom 29. Oktober 1930 — 

Kreisblatt Nx. 44 — wird dahin berichtigt, daß für 
die Gruppe der versicherten Angestellten Alsons Hecht- 
Tiegenhof als 2. Vertrauensmann, Paul Dyck-Platen- 
hof als 3. Vertrauensmann, Karl Urban-Tiegenhof als 
1. Ersatzmann, Johann Neumann-Neuteich als 2. Er
satzmann, Alfred Wiehler-Neuteich als 5. Ersatzmann 
und Siegfried Weitze-Neuteich als 6. Ersatzmann ge
wählt worden sind.

Tiegenhof, den 5. November 1930.
Der Wahlleiter.

Nr. 1b. ----------------
Beratungsstellen d. Kreiswohlfahrtsamtes
Tiegenhof im Kreishause an jedem Freitag um 11Vr 

Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
für Krüppel und Lungenkranke;
Mittwoch, den 12. November 1S30

Jungfer: in der Schule um 14Vs Uhr für Säuglinge, 
Schwangere und Kinder, Krüppel und Lun
genkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme 

in die Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als 
Hausschwangere vermittelt. Sie ist jedoch nur dann 
möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 4 Wo
chen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 31. Oktober 1930.
Kreisw ohlfahrtsamt.

Nr. 2. ----------------
Hengstkörung.

Den Herren Hengstbesitzern gebe ich bekannt, daß dem
nächst eine Körung von Hengsten durch die allgemeine 
staatliche Kommission stattfinden wird. Der Körtermin 
selbst wird besonders bekanntgegeben werden.

Soweit im hiesigen Kreise Hengste vorhanden sind, 
die zum Decken fremder Stuten in der Deckperiode 1931 
verwendet werden sollen und die nicht bereits von der 
Körkommission einer Stutbuchgesellschaft an- oder ab- 
gckört worden sind bzw. werden, sind dieselben schon jetzt 
bei mir anzumelden. Die Anmeldung muß enthalten: 
Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Farbe, Abzeichen, 
Größe, Abstammung und die Höhe des Deckgeldes. Die 
Deck- und Füllenscheine sind, soweit vorhanden, der An
meldung beizufügen.

Zur Vermeidung zeitraubender und kostspieliger Ein
ziehung der Kosten auf schriftlichem Wege sind die Ge
bühren für die angekörten Hengste bereits am Termins
tage von den Hengstbesitzern zu entrichten. Diese Ge
bühren entsprechen nach 8 1 der Körordnung vom 27. 
9. 1922 dem einmaligen Betrage, welcher als Deckgeld 
für den angekörten Hengst erhoben werden soll.

Etwaige Anmeldungen von Hengsten, die nach dem 
1. 12. 193V eingehen, können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Tiegenhof, den 4. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Betrifft: Aufenthaltsermittelung

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher, sowie die 
Landjägereiämter und Schupokommandos des Kreises 
ersuche ich, Ermittelungen nach dem Aufenthaltsort des 
am 22. Juni 1904 geborenen Schmiedegesellen Hans 
Bank anzustellen und im Ermittelungsfalle zu Tage- 
buch-Nr. 6940 L zu berichten.

Tiegenhof, den 27. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Schonzeit.

Der Beginn der Schonzeit für Rebhühner, Wachteln 
und schottische Moorhühner wird aus den 17. Novem
ber 1930 festgesetzt.

Danzig, den 16. Oktober 1930.
Das Berwaltnngsgericht I. Kammer.

Dr. Meher-Barkhausen.
Nr. 5. ----------------

Amtsbezirk Marienau.
Die Amtsvorstehergeschäfte des Amtsbezirks Marie

nau führt bis auf weiteres vertretungsweise der stell- 
vertetende Amtsvorsteher, Hofbesitzer Friesen in Rücke
nau.

Tiegenhof, den 1. November 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Nr. 6. ----------------
Jagdscheine.

Im Monat Oktober d. Js. sind folgende Jagdscheine 
ausgestellt worden:

a. Jahresjagdscheine.
Landwirt Gustav Lickfett-Barenhof, 
Fischer Robert Kiehl-Stobbendorf, 
Rentier Johannes Kröker-Heubuden, 
Landwirt Hugo Schulle-Grenzdorf B, 
Landwirt Karl Könnecker-Altmünsterberg, 
Landwirt Wilhelm Thiel-Schadwalde, 
Landwirt Gottfried Marienfeld-Jungfer, 
Landwirt Helmut Klaaßen-Tiegenort, 
Hofbesitzer Corn. Driedger-Heubuden, 
Entenschütze Johann Majehrke II-Jungfer, 
Entenschütze Johann Majehrke IH-Jungfer, 
Landwirt Heinrich Wiens-Petershagen, 
Hofbesitzer Wilhelm Thießen-Grenzdors B, 
prakt. Arzt Dr. Ritter-Schöneberg, 
Entenjäger Otto Schulz-Grenzdors B, 
Entenjäger Gustav Fietkau-Grenzdors B, 
Landwirt Fritz Schülke-Neuteichsdorf, 
Hofbesitzer Johannes Fieguth-Kl. Mausdorf,
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Landwirt Gustav Pohlmann-Gr. Lesewitz, 
Hofbesitzer Georg Grübnau-Einlage, 
Gutsverwalter Eduard Hannemann-Gnojau.

d. Tagesjagdscheine.
Lehrer Hans Roman-Grenzdorf A, 
Landwirt Alfred Sachse-Tragheim.
Tiegenhof, den 4. November 1930.

Der Landrat.
Nr. 7. ----------------

Viehfeuchenpolizeiliche Anordnung.
Zum Schutze gegen die Manl- und Klauenseuche wird 

aus Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt: '

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Bernhard Reimer in Stadtfelde die Maul-- 
und Klauenseuche amtstierärztlich sestgestellt ist, wird 
ein Sperrgebiet, bestehend aus der Gemeinde Stadt
felde und den Gehöften von Harder und Senger in 
Altmünsterberg, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehfeuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehfeuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
aus Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a. O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 5. November 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bekanntmachung.
Infolge Fortfallens der Ostpreußenhilse (Frachtver- 

billigung für Kohle) mit Wirkung vom 1. Oktober 1930 
ab, erfahren die Strompreise vom gleichen Zeitpunkt ab 
nachstehende Aenderungen:

In Orten, die vor dem 1. Juli 1929 angeschlossen 
wurden:

Zählungsgebühr siir Lichtzähler 1,20 G. (bish. 1,—G) 
für Kraft-u.Mehr-
phasenzähler 2,50 G. (bish. 2,—G) 
Strompreise unverändert.

8) In Orten, die nach dem 1. Juli 1929 angeschlossen 
wurden:

Lichttaris: I. Staffel Mindestgebühr 1,75 G.
(bisher 1,70 G.)

II. Staffel Mindestgebühr 4,00 G.
t bisher 3,80 G.)

III. Staffel Mindestgebühr 7,00 G.
(bisher 6,60 G.) 

Krafttarif: Zählungsgebühr für
Kraftzähler 2,50 G. (bisher 2,— G.) 

übrige Strompreise unverändert.

A.G.fürEnergiewirtschaft
Bauabteilung Neuteich.

Landwirtschaftliche FortbildUngslehrgünge 
im Winterhalbjahr 1930 31.

Wie bereits , bekannt gegeben ist- finden im kommen
den Winterhalbjahr wiederum in Danzig und Tiegenhof 
landwirtschaftliche Fortbildungslehrgänge statt für jun
ge Landwirte, die über eine praktische Vorbildung ver
fügen. Für die Lehrgänge sind nachstehende Stunden
pläne ausgestellt:

Fortbildungslehrgang in Danzig.

Ueber den Besuch des Kursus wird am Schluß des 
Lehrganges ein Zeugnis ausgestellt.

Zeit Montag Mittwoch Freitag

9—9" Betriebslehre Tierzucht
lehre

Tierernäh
rungslehre

10-10" Acker- und 
Pflanzenbau

Milch
wirtschaft

Acker- und 
Pflanzenbau

11—11" Acker- und 
Pflanzenbau

Elementar
unterricht

Gemüsebau

12"—1 Düngerlehre Elementar
unterricht

Bürgerkunde

1—1" Buchführung Elementar
unterricht

Genossensch.- 
u. Kreditwes.

2—2" Maschinen u. 
Gerätekunde

Elementar
unterricht

Fortbildungslehrgang in Tiexirnhof.
Zeit Montag Donnerstag Sonnabend

10"—11 Tierzucht
lehre

11-11" Tierernäh
rungslehre

11"—12" Acker- und 
Pflanzenbau

Milchwirt
schaft

Bürgerkunde

i-° Acker- und 
Pflanzenbau

Geflügelzucht Genossensch.- 
u. Kreditwes.

-^45___ ^30 Pflanzener- 
nährungs- u. 
Düngerlehre

Elementar
unterricht Betriebslehre

3—3"

4—4"

Pflanzener- 
nährungs- u. 
Düngerlehre
Elementar
unterricht

Elementar
unterricht

Maschinen- u. 
Gerätekunde

Buchführung

5-6 Elementar
unterricht

Das Schulgeld beträgt 25.— G. für Danziger Staats
angehörige und 30.— G. für Auswärtige für den 
Kursus. Anmeldungen sind zu richten an die Ge
schäftsstellen der Kreiswirtschaftsverbände.

Die Lehrgänge beginnen in Danzig und Tiegenhof 
am Montag, den 17. November.

Lehrstellen-Vermittelung.
Die nach 88 26 und 37 des Gesetzes über die Ar

beitsvermittlung vom 27. 6. 30 (Gesetzblatt S. 147 ff.) 
notwendige Genehmigung zur Aufnahme einer Arbeit 
sowie die Vermittlung von Lehrstellen wird für Lehr
linge mit Danziger Staatsangehörigkeit vom 1. 11. 30 
ab im Gebiete der Stadtgemeinde Danzig einschließ
lich Ohra durch die Lehrstellenvermittlung bei dem 
Berussamt in Danzig, Wiebenkaserne, Eingang Flei
schergasse, Zimmer 24—25, Anruf 242 51 erteilt.

Danzig, den 29. Oktober 1930.
Landesarbeitsamt der Freien Stadt Danzig.
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Bekanntmachung.
Gemäß § 26 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 

vom 27. 6. 30 (Ges. Bl. S. 147) ist die Ausnahme 
einer Arbeit ab 1. 10. 30, soweit sich das Arbeitsver- 
hältnis über die Dauer eines Tages hinaus erstreckt, 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Landesarbeitsam
tes zulässig. Diese Bestimmung erstreckt sich nur auf Ar
beitsplätze bei Arbeitnehmern, die der Kranken- oder An
gestelltenversicherung unterliegen. Zuwiderhandlungen sind 
strasbar.

Gemäß § 46 des vorgenannten Gesetzes hat jeder 
Arbeitgeber sür die am 30. 9. 30 in Stellung befind
lichen Arbeitnehmer, die nach § 26 vorgeschriebene Ge
nehmigung des Landesarbeitsamtes bis zum 31. 12. 30 
einzuholen.

Die Einholung der Genehmigung sür die am 30. 9. 30 
in Arbeit befindlichen Arbeitnehmer erfolgt aus Grund 
von Sammellisten. Die hiersür vorgeschriebenen Vor
drucke können persönlich, fernmündlich und schriftlich bei 
der Hauptstelle, den Nebenstellen und Stützpunkten des 
Landesarbeitsamtes angesordert werden.

Danzig, den 31. Oktober 1930.

Landesarbeitsamt
-er Freien Stadt Danzig.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Auswendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschlutz.

Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 
sungsbeschlusses an den Schuldner.

Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 
Zustellungstag des Zahlungsverbotes.

Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu
biger.

Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32d. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein sür Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein sür Kriegshinterblie

bene.
Abteilung 7^.

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

St. Pech 6 W. Richert, Neuteich.

Tierarzt MgMr 
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das
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Lleine Erkältungen mehr! 
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.
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in Rollen zu 5 u. 10 Meter. 

Ferner
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und

Tailetten-apier 
in verschiedenen Packungen 

empfehlen

R. Pech L Richert, Neuteich.
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/ Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder -

Neuteich, den 13. NovemberNr. 46

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Verkauf von frischen Blumen und Krän

zen am Totensonntag.
Aufgrund des 8 3 des Gesetzes über völlige Sonn

tagsruhe im Handelsgewerbe vom 16. 7. 1923 — 
Ges. Bl. S. 774 — in Verbindung mit Z 41a der 
Gewerbeordnung — wird der Handel mit frischen Blu
men und Kränzen am

Sonntag, den 23. November d. Js. (Totensonntag) 
in der Zeit von S bis 10 nnd 11,3« bis 16,3«

Uhr
zugelassen. Während dieser Zeit dürfen Arbeitnehmer 
in diesem Gewerbezweige beschäftigt werden.

Für die Straßenhändler wird der Handel mit diesen 
Waren am Totensonntag während derselben Zeit zuge
lassen.

Danzig, den 5. November 1930.
Der Senat der Freie» Stadt Danzig.

gez. Strunk gez. Arczhnski.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 11. November 1930.

Der Landrat.
Nr. 1a. ----------------
Polizeiverordnung betreffend Alkoholver
bot anläßlich der Volkstagswahl 1930.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über 
die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
in Verbindung mit den 88 6, 12 und 15 des Gesetzes 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird 
vor Einholung der Zustimmung des Verwaltungsge
richts, die nicht mehr rechtzeitig erlangt werden könnte, 
für das Gebiet der Freien Stadt Danzig folgendes 
verordnet:

8 1-
Anläßlich der Wahl zum Volkstage wird der Aus- 

schank von Branntwein und der Kleinhandel mit Trink- 
branntwein für die Zeit von Sonnabend, den 15. No
vember 1930, 11 Uhr bis Sonntag, den 16. November 
1930, 21 Uhr verboten. Das Verbot des Kleinhandels 
mit Trinkbranntwein trifft auch den Fall, daß dieser 
in verschlossenen oder versiegelten Flaschen abgegeben 
wird.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des 8 1 

werden mit einer Geldstrafe bis zu 120 G., an deren 
Stelle im Nichtbeitreibungsfalle entsprechende Haft 
tritt, bestraft.

8 3.
Diese Polizeiverordnung tritt mit der Veröffentli

chung im Staatsanzeiger in Kraft.
Danzig, den 10. November 1930.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
Gehl. Arczynski.

Veröffentlicht.
Ich ersuche die Ortsbehörden um sofortige ortsübliche 

Bekanntmachung.

1930

Die Landjägerei- und Schutzpolizeibeamten haben 
die Jnnehaltung des Verbots strengstens zu überwachen.

Tiegenhof, den 11. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Bekanntmachung über Maßnahmen zur 

Sicherheit der Wahlfreiheit.
Es ist in den letzten Tagen mehrfach vorgekommen, 

daß Wahlversammlungen gewaltsam gestört worden 
sind. Dies veranlaßt uns darauf hinzuweisen, daß am 
Wahltage schon der bloße Versuch der Störung des 
Wahlaktes für die Störer schwere strafrechtliche Folgen 
nach sich ziehen würde.

Nach 8 107 des Strafgesetzbuches wird mit Gefängnis 
nicht unter 6 Monaten oder Festungshaft bis zu 5 Jah
ren bestraft, wer einen Danziger Staatsangehörigen 
durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einer straf
baren Handlung verhindert, in Ausübung seiner staats
bürgerlichen Rechte zu wählen oder zu stimmen. Der 
Versuch ist strafbar.

Wir erwarten, daß jedermann sich durch die Kennt
nis dieser Strafbestimmung von irgendwelchen Unbe
sonnenheiten wird abhalten lassen. Damit im übrigen 
jeder Wahlberechtigte in Ruhe und unbehelligt am 16. 
November sein Wahlrecht ausüben kann, haben wir 
alle erforderlichen Maßnahmen zur unbedingten Auf
rechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ordnung ge^ 
troffen. Gegen jeden Ruhestörer wird rücksichtslos ein
geschritten werden.

Danzig, den 7. November 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Gehl. Arczynski.

Die Ortsbehörden ersuche ich, vorstehende Bekannt
machung sofort in ortsüblicher Weise zur Kenntnis 
der Bevölkerung zu bringen.

Tiegenhof, den 10. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------

Volkstagswahl.
Ich habe zum stellvertretenden Wahlvorsteher des 

Wahlbezirks Nr. 83, bestehend aus den Gemeinden 
Schönsee und Neunhuben, anstelle des Schössen Eduard 
Woelke in Schönsee den Gemeindevorsteher Werner in 
Neunhuben ernannt.

Tiegenhof, den 10. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 3a. ----------------

Haushaltungskursus in Tiegenhof.
Ende November beginnt in Tiegenhof durch eine ge

prüfte Lehrerin ein 3 monatlicher Lehrgang für junge 
Mädchen aus der Stadt und vom Lande. Unterrichts
fächer sind: Kochen, Backen, Nähen und Säuglings
pflege; Gartenwirtschaft und Geflügelzucht. Monatliches 
Schulgeld 16 G. und täglich 65 P. Kostgeld. Unbemit
telte Schülerinnen erhalten auf Antrag Ermäßigung 
oder ganze Freistellen. Anmeldungen nimmt Frau 
Amtsrat Güßseld-Tiegenhof, Badowskistraße in der 
Zeit von 10—12 Uhr vormittags entgegen.

Tiegenhof, den 11. November 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder.
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Nr. 4.

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Auf Grund der Verordnung des Senats über Sonn

tagsruhe im Handelsgewerbe vom 3. November 1923 
(Staatsanzeiger Nr. 95) und vom 5. 8. 1925 (Staats
anzeiger S. 267) habe ich für die Sonn- und Feier
tage mit Ausnahme des ersten Öfter-, Pfingst- und 
Weihnachtsfeiertages sür die unten bezeichneten Waren 
die nachfolgenden Verkaufszeiten für den Kreis Gr. 
Werder mit Ausnahme der Städte Tiegenhof und Neu
teich festgesetzt:

1 .) für Back- und Konditorwaren und Eis vorm. 
von 8—9 und 11—12 Uhr,

2 .) für frische Fische, frisches Obst und Gemüse, 
Milch, frische Blumen, Kränze und Zeitungen 
vorm. von 8—9 Uhr.

Zu andern Zeiten und auch zum Handel mit anderen 
Waren dürfen Verkaufsstätten nicht geöffnet sein.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsüb
liche Bekanntgabe. Die Ortspolizeibehörden und die 
Herren Landjägereibeamten des Kreises ersuche ich, die 
Jnnehaltung der Anordnung zu überwachen.

Tiegenhof, den 4. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------
Erläuterungen

zur Umlage der Beiträge der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschast — Freie Stadt Danzig — 

für 1S2S nebst der Borschutzumlage sür 1930.
I. Innerhalb der Genossenschaft sind anszubringen:

Die gezahlten Unfallentschädigungen einschl. der 
Kosten der Fürsorge für Verletzte während der ersten 
13 Wochen nach dem Unfall haben im Jahre 1929 
innerhalb der ganzen Genossenschaft 243 707,28 G 
betragen. Davon entfallen 50 Prozent auf diejenigen 
Sektionen, in deren Bezirk sich die Unfälle ereignet 
haben, während die Entschädigungen der von den 
deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
übergegangenen Renten von allen Sektionen der Ge
nossenschaft verhältnismäßig getragen werden. Ferner 
gelangen auf die ganze Genossenschaft zur Verteilung 
die Verwaltungskosten des Vorstandes, die Kosten der 
Unfallverhütung, die Kosten des Verfahrens vor dem 
Oberversicherungsamt, die Beitragsausfälle, die An
sammlung eines eisernen Betriebsstocks und die Bil
dung einer 10 prozentigen Rücklage sür die von den 
deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
übergegangenen Renten. Insgesamt ergibt sich für 
den innerhalb der Genossenschaft umzulegenden Be
trag eine Summe von 286854,50 G.

Nach dem Verhältnis des beitragspflichtigen Geld
wertes der Arbeitstage in den landwirtschaftlichen 
Haupt- und Nebenbetrieben einschl. des anrechenba
ren Entgelts der Betriebsbeamten und Facharbeiter, 
der innerhalb der gesamten Genossenschaft 
17 594 216,48 G., innerhalb der Sektion Gr. Werder 
7 851 527,65 G. beträgt, entfallen auf die hiesige 
Sektion
->) von den Renten- und Verwaltungs

kosten usw. 82.202,30 G.
b) für den eisernen Betriebsstock 45.035,19 
c) von der 10° °igen Rücklage der von

den deutschen landw. Berufsgenossen
schaften übergegangenen Renten 773,10 „

zusammen: 128.010,59 G.
II. Innerhalb der Sektion Kreis Großes Werber 

sind anszubringen:
1. 50°/° der für Unfälle aus dem 

Sektionsbezirk gezahlten Ent
schädigungen 51.997,57 G.

2. Verwaltungskosten 9.306,10 G, 
die sich wie folgt zusammen
setzen:
Arztkosten 4.539,- G.

Kurkosten innerhalb
der ersten 13 Wochen 120,— G.
Besoldungen und
Versicherungsbei
träge 3.251,10 G.
Reisekosten derMit- 
glieder und Verletz
ten 222,75 G.
Portokosten 450,— G.
Formulare u. Druck
sachen 248,25 G.
sonstige sachliche
Kosten 475,— G. 9.306,10 G.

3. infolge Abrundung des Bei
tragssatzes aus ganze Pfen
nige 77,41 G.

» zusammen: 61.381,08 G.
4. Davon sind die Einnahmen 

der Sektion in Abzug zu brin
gen und zwar:
-) die zurückerstatteten Unfall

entschädigungen
mit 895,75 G.

b) der im Jahre 1928 
infolge Abrun
dung desBeitrags- 
satzes auf ganze 
Pfennige mehrum- 
gelegte Betrag von 57,82 G. 953,57 G.

Bleiben: 60.427,51 G.
5. ZuderGesamtsummevonIundll von 188.438,10 G. 

treten noch
s) von der Sektion zur Bildung ei

ner Rücklage (10°/°.der Renten für 
Unfälle aus dem Sektionsbezirk) 9.235,66 G.

zusammen: 197.673,76 G.
b) 2°/° Hebegebühren der Gemeinden

von 197.673,76 G mit 3.953,47 „ 
sodaß auf die sämtlichen Mitglie

der der Sektion 201.627,23 G 
umzulegen sind.

6. Auf 7.851.527,65 G Gesamtgeldwert 
der Sektion verteilt, ergibt dies 
für je 1.000 G des Geldwertes 
25,68 G Beitrag oder einen Beitrag 
von 0,025670 G für je einen Gulden 
Geldwert.

7. Zu dem umzulegenden Betrage von 201.627,23 G 
treten noch
s) die Zuschläge zu den Beiträgen 

für die Nebenbetriebe gemäß K 27 
Buchstabe a und b der Satzung mit 22,15 G

b) dieHebegebührfürdieZuschlägemit_____ 0,44 „ 
sodaß innerhalb der Sektion als

Gesamtumlage 201.649,82 G 
von den Mitgliedern der Berufs
genossenschast für das Jahr 1929 
aufzubringen sind.

III. Berrechnung bes alten Borschusses uub Berechnung 
des neuen Borschusses.
Als Vorschuß auf die Beiträge sür 1929 

sind von der Sektion mit der Umlage 
für das Jahr 1928 aufgebracht worden 63.575,79 G 
Zur Ergänzung der Rücklage, auf die 
der Genossenschaftsvorstand im Jahre 
1928 zurückgreifen mußte, sind davon ge
mäß Z 746 der Reichsversicherungsordnung 20.100,24 „ 
verwendet worden, sodaß auf die Um

lage für 1929 nur 43.420,65 G 
in Anrechnung kommen. Die Umlage 
sür 1929 stellt sich demnach auf 201.649,82

—43.420,65 G, mithin aus 158.229,17 G
Als Vorschuß für das Jahr 1930 sind 
gleichzeitig mit der Umlage für 1929 
für je 1.000 G des Geldwertes 7,12 G,
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mithin 54.806,74 G 
aufzubringen. Als Gesamtleistung der 
hiesigen Sektion ergibt sich sonach eine

Summe von 213.035,91 G 
die durch die jetzt laufende Beitragsumlage zur Ein
ziehung gelangt.

Tiegenhof, den 7. November 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

Sektionsvorstand der Landw. Berufsgenossenschaft.
Nr. 6. ----------------

Kollekte.
Dem Kinder- und Waisenhaus Pelonken, Danzig- 

Oliva ist vom Senat — Abt. des Innern — die Ge
nehmigung erteilt worden, in der Zeit vom 1. No
vember bis 31. Dezember 1930 eine Hauskollekte bei 
den Bewohnern des Gebiets der Freien Stadt Danzig 
zum Besten der Weihnachtsbescherung der dort unter
gebrachten Kinder abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwirt- 
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 6. November 1930.
Der Laudrat.

Nr. 7. ----------------
Kollekte.

Dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge E. 
V., Danzig ist vom Senat — Abt. des Innern — die 
Genehmigung erteilt worden, vom 23. November 1930 
ab eine Geldsammlung aus den Straßen, Plätzen und 
Friedhöfen im Gebiet der Freien Stadt Danzig zum 
Besten des Vereins für deutsche Kriegsgräberfürsorge 
abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 31. Oktober 1930.
Der Landrat.

Nr. 8. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
aus Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hof

besitzers Hermann Reimerin Grenzdorf B die Maul- 
und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt worden 
ist, wird, soweit der Kreis Gr. Werder in Frage kommt, 
ein Sperrgebiet, bestehend aus der Gemeinde Grenz
dorf B, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 8. November 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

Ausschreibung
Die Bullenlieferung für die domänenfiskali- 

fchen Weideländereien im Weidejahr 1931 wird hiermit 
öffentlich meistbietend ausgeboten.

Es kommen in Betracht:
1. Administrationsbezirk Krebsselderweiden 

benötigt werden ca. 22 Bullen,
2. Administrationsbezirk Neulanghorst 

benötigt werden ca. 14 Bullen,
3. Administrationsbezirk Weichseldurchstich 

benötigt werden ca. 12 Bullen.
Angebote sind, für jeden Administrationsbezirk ge

sondert, bis zum 5. Dezember 1930 einzureichen.
Die Bullen müssen aus Freistaat-Herbuchherden stam

men, im Alter von 1Vs bis 3 Jahren stehen, die Hälfte 
der gelieferten Bullen muß das 2. Lebensjahr über
schritten haben.

Die näheren Bedingungen sind durch die Domänen- 
verwaltung des Senats, Danzig, Neugarten 12—16, 
Zimmer 241, zu erhalten.

Danzig, den 4. November 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Landw. und Domänenverwaltung.

Hinweis auf die im November 193V fällig 
werdenden Steuerzahlungen.

Fällig werden:
Am 10. November 1030:

die Umsatzsteuer der Gewerbetreibenden für 
Oktober 1930.

Am 15. November 1030:
die Vorauszahlungen auf das „Gemeinsame 
Soll" sür das IV. Vierteljahr (Okt./Dez.) 1930.

Am 1. Dezember 1930:
die IX. Rate der Notstandsreste für Landwirte 
einschl. des 10°/o Zinszuschlages.

L. Die zum Überweisungsverkehr zugelassenen Arbeitgeber 
haben abzusiihren:

2) Die Lohnsummensteuer für die im abgelaufenen 
Monat gezahlten Löhne bis zum 5. des sol 
genden Monats. Z. B. für Oktober bis zum 5 
November.

b) die vom Arbeitsverdienst der Arbeitnehmer 
einbehaltene Lohnsteuer sür Lohnzahlungen in 
der Zeit
v. 1. b. 10. eines Mts. b. z. 15. des Mts.

11. „ 20. „ 25. „ „
„ 21. „ Schluß „ „ 5. d. solgd. Mts.

Die nicht zum Überweisungsverkehr zugelassenen Arbeit
geber haben sür die Lohnsteuer und die Lohnsummen
steuer sür jede Steuerart besonders vorgesehene, durch 
Format und Aufdruck sich unterscheidende Steuer
marken zu verwenden.
Die Verwendung hat spätestens am 3. Tage nach der 
Lohnzahlung durch Einkleben der nach Steuerart ver
schiedenen Marken in die passenden Felder der Steuer
bücher sür die Lohnsteuer bezw. die Lohnsummensteuer 
zu erfolgen.

O. Aus die Verzugsfolgen wird hingewiesen.

Steuerkaffe — Freie Stadt Danzig.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
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Nr. 6.. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei
nes Hilfsbedürftigen.

Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36d. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.

Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Inserieren bringt Gewinn I

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

MreiWMMer

SchraliliWler 
weiß und blau 

in Rollen zu 5 u. 10 Meter.

ist nach glänzenden
Anerkennungen 

vieler? tuusender angesetze 
ner Lundwirte rr.Tierärzte 

das
wirksamste Ungezieser- 

mittel bei allen Huustieren
Lleine Mischungen!

Lieine Erkältungen mehr! 
Nie-erluge Lleuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Ferner

VatterSrotrallen
und

ToilettenMier 
in verschiedenen Packungen 

empfehlen

R Pech L Richert, Neuteich.

Bezugspreis wcnatlich l,ro Danziger Gulden — Druck und Verlag von R. Pech L V. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon sso



Kreis B Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 47 Neuteich, den 20. November 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes und des Kreisausschufses. 
nr * Steueranteile der Gemeinden

An Steueranteilen für die Gemeinden sind durch die Freistadtsteuerkasse die in Spalte 3 aufgeführten Be
träge überwiesen worden. Die Anteile sind in der aus Spalte 5—8 ersichtlichen Höhe diesseits einbehalten worden. 
Die auf Gemeindekonto überwiesenen Beträge ergibt Spalte 4.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Verbuchung der Beträge in der Gemeinderechnung des laufenden Jahres.

Lf
d.

 N
r.

Name der 
Ortschaft

Steuer
anteil

Auf Ge
meinde

konto 
über

wiesen
Kreis- 
steuern

Einbeha

Pflege
kosten

lten auf

Wohnungs
bauabgabe

Sonstiges

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37

38
39
40

41

Altebabke 
Altenau 
Altendorf 
Allmünsterberg 
Allweichsel 
Barenhof 
Barendt 
Bärwalde 
Beiershorst 
Biesterfelde 
Blunkstein 
Brodsack
Brüske
Brunau 
Damerau 
Dammfelde

Eichwalde

Einlage
Fürstenau

Fürstenwerder
Gnojau 
Grenzdorf A 
Grenzdorf B 
Halbstadl 
Herrenhagen 
Heubnden 
Holm 
Jankendorf 
Irrgang
Jungfer
Kalteherberge 
Keitlau 
Krebsfelde
Kunzendorf 

Küchwcrdcr

Ladekoxp

Lakendorf

Gr. Lesewitz
Kl. Lesewitz 
Leske

Gr. Lichtenau

226
98 

286
2212 

885
331

1332 
365
293 
334
145 
252
566
614 
946
246

991

2284
920

1233
529 
451
643 
224
159

1035 
440^

99
22

2571
219 
614!
700^

1546
94

1201

735

1946
401
439

1695

71 
18
23 
63 
58 
11
16 
79
18 
13 
53
13
62
22 
84
49

27

41
25

76
52 
10 
96 
86 
02
67 
92 
58
14
21
95 
04 
09
77
50

13

12

58
47 
31

08

201

120

145

159

907

167

!

03

62

21

!

!
^02

.2

06

134
98 

286
1848 

533 
286

1057 
330

92 
260

29 
252

14 
801 
246

1861
776

1209
529 
310 
475
40

1035 
440

99

149

219 
326^ 
268

1424
94

730

460

1774
401 
394

1437

71 
18
23
11
36
11
18
46
15
93
18
13

22 
63
49

74
55

19
52 
37
85
15

67
92 
58

59
95 
98
68
07
50

13

43

23
47 
31

73

92

75

61

73
61

s 7!
1 75

61
73 
75
21

l 21 
1l22 
. 10 
» 61

92

61 
l 61 
i 61

25 
>124 
N96

126 
l 73 
l 92 
( 17 
( 30

s 61
1 75 
U21

35

20
35

35
60

70

35

35
35
35

60

35
60

35

289
352

213
35

300

760

422

53

140
168
184

22
1000

120 
370

109

124

52
22

63
33

32

67

22

73
11 
71

14

—
06

09

40

45

55

600

( 97 
(325

45

50

Zinsen für wohnungsbaudarlehn

Zinsen für wohnungsbaudarlehn 

bar

Zinsen für wohnungsbaudarlehn

Zinsen für wohnungsbaudarlehn
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i Kopf wie vor.
42 Kl. Lichtenau 117941 1033 01 146^40 !
43 Liudeuan 826 56 826 56 !

61^35

44 Ließau 3871 15 2637 67 47,
130

85
30 530 48 (150 — 

(292 50
Zinsen für wohnungsbaudarlehn 
Zinsen für wohnungsbaudarlehn

21 —
45 tupushorft 652 13 652 13

73 20
46 Marienau 1558 47 713 71 24 70 671 86

75
649 80
129 40

47 Gr. Mausdorf 817 40 167 60 258
73

80
60

167 —
21 —

48 Kl. Mausdorf 2032 53 665 89 944 64 72 — 350 —
61 35

49 Mielenz 1077 77 757 42 >184 —
75 —

50 Mierau 427 25 406 25 21 —
51 Gr. Montau 797^72 613 72 184 —
52 Kl. Montau 1457,60 929 26 73 20 455 14
53 Kl. Mausdorferweide 7134 71 34
54 Neudorf 17544 59 08 116 36
55 Neukirch 1025 03 840 98 184 05
56 Neulanghorst 86 35 86,35
57 Neun hu den 38 52 38 52

700
369

58 Neumünsterberg 5196 06 3385 03 1037 43 73 60 —
59 Neustädterwald 517 57 147 75 82
60 Neuteichsdorf 1232 34 769 88

25
462 46

Neuteicherhinterfeld 314 64 226 39 88 340'62 Neuteicherwalde 489 24 149 24
479 70

—
63 Niedau 561 73 82,03

64 Orloff 379 10 5 50 61 35
(189
(122>

75
50 Zinsen für wohnungsbaudarlehn

65 Orlofferfelde 275 84 275 84
66 palschau 1089 39 1021 SS 67 80
67 parschau 472 02 472 02 I 

545 0168 Petershagen 882 76 337^75
,127
<437

50
5069 pieckel 1035 78 22078 Zinsen für wohnungsbaudarlehn

>250 — Zinsen auf Konto Giro 890
70 pietzkendorf 112 47 33 40 79 07
71 platenhof 3096 65 1911 28 1185 37
72 pletzendorf 19 46 19 46

25
73 pordenau 545 63 157 38 270 ,— ( 53

( 65 Zinsen für wohnungsbaudarlehn

74 prangenau 647 48 123 36 524 12
75 Rehwalde 33,98 33 98
76 Reimerswalde 29168 291,68
77 Reinland 995 80 747 40 248 40
78 Rosenort 377,53 377 53
79 Ruckenau 63432 634 32

16480 Schadwalde 86759 637 17 65 90 52
81 Scharpau 152 67 13 52 139 15
82 Stadtselde 82!71 21 36 61 35

83 Schöneberg 4188?8 1058 83
124

31
l 63

80 2574 63 ( 77 
(259

32
Zinsen für wohnungsbaudarlehn

84 Schönhorst 802 38 802 38
50085 Schönsee 914 86 414 86 —

86 Schöuau 631 38 221 38
( 61
( 92

410 —

87 Simonsdorf 270475 769 51 877 39 35 600 — 304 50 Zinsen für wohnungsbaudarlehn

88 Slobbendorf 793 42 195 36 268 06 330 —
89 Stuba 953 42 796 11 15731

(150
(10190 Tannsee 1012 05 760 20 85

91 Tiege 1330 53 955 72
l 21 _

' 374 81

92 Tieaenhagen 939 45 578 71 i 21
>184 _

134 74

93 Tiegenort 1743 16 603 53 1139 63
94 Traaheim 21180 211 80

5595 Trampenan 717 41
186 10

662 41
96 Trappentelde 41710 161 — 70 —
97 Nierzehnhuben 130 59

16 58
15009

98 vogtei 8017 63^59
99 waüdorf 110 71 110 71 !

318 50100 Warnau 1264 35 945 85
101 Wernersdorf 2080 46 1967^41 113 05
102 wreoau 340 45 64 67 27578

500103 Ae^er 1761 35 499 78 70022 61 35 > —

104 Zeyersvorderkampen 1062 48 803>4 259>04
105 Schlangenhaken 25 88

1396 04
25 88

106 ttorstertusch 1921 13 525,09
den 13. November 1930.

Der Borsitzende des Kreisausschnsses.
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Nr. 2.
Wohnungsbauabgabe.

Die Abrechnungen über Wohnungsbauabgabe für die 
Vierteljahre April Juni und Juli SePtember 1930 
haben nunmehr spätestens bis zum 30. November b. Js. 
zu erfolgen.

Innerhalb der gleichen Frist sind die nach Spalte 
4 der Abrechnungen sich ergebenden Beträge an die 
Kreiskommunalkasse abzuführen.

Tiegenhof, den 11. November 1930.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsses.

Nr. 3. ----------------
Betrifft: Hundemarken.

Die nachstehenden, als verloren gemeldeten Hunde
marken für 1930 werden hiermit für ungültig erklärt: 
17 22 174 184 205 208 374 376 381 384 386 404 431 
695 702 709 718 772 773 844 983 990 1003 1020 
1046 1047 1171 1173 1192 1196 1199 1200 1201
1204 1206 1214 1229 1392 1398 1417 1467 1489
1823 1828 2097 2098 2108 2110 2112 2115 2117
2119 2120 2121 2146 2358 2403 2423 2558 2563
2573 2576 2579 2582 2671 2674 2789 2796 2799
2802 2865 2896 2912 2919 3175 3689 3760 3766
3777 3779 3792 3797 3970 3983 3985 3988 3989
4002 4019 4022 4023 4033 4198 4295.

Personen, deren Hunde eine für ungültig erklärte 
Marke tragen, sind hierher zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 7. November 1930.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsses

Nr. 4. ----------------
Personalien.

In den Schulvorstand der Schule in Fürstenau ist 
der Hofbesitzer Johannes Schröder aus Fürstenau als 
Familienvater gewählt und für dieses Amt von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 6. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------
Personalien

In den Schulvorstand der ev. Schule in Tralau ist 
der Arbeiter Paul Schwarz aus Tralau als Familien
vater gewählt und für dieses Amt von mir bestätigt 
worden.

Tiegenhof, den 7. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ----------------
Personalien.

Anstelle des Hofbesitzers Gustav Reimer, der zum 
Gemeindevorsteher gewählt worden ist, ist der Hofbe
sitzer Peter Wall als Schöffe der Gemeinde Kl. Lesewitz 
von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 12. November 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses.

Nr. 7. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Manl- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1.
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hof

besitzers Erich Walter in Gr. Lichtenau die Maul- 
und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt ist, wird 
ein Sperrgebiet, bestehend aus dem Gehöft des Hof
besitzers Erich Walter nebst der Instkate, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so- 

fortiger Wirkung in Kraft.

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 

gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a. a.O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 17. November 1930.
Der Lan-rat.

Nr. 8. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche unter den Rindviehbe
ständen der Hofbesitzer Rempel und Fischer in 
Marienau ist erloschen. Die Schlußdesinfektion ist 
ausgeführt und vom beamteten Tierarzt abgenommen.

Die mit meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung 
vom 30. 9. d. Js. (Kreisblatt Nr. 40) angeordneten 
Schutzmaßregeln werden hiermit aufgehoben und die 
geschlossene Ortschaft Marienau mit sämtlichen Lände
reien und den westlich der Chaussee Marienau—Brod
sack gelegenen Ausbauten der Gemeinde Marienau mit 
ihren Ländereien hiermit als. freies Gebiet erklärt.

Tiegenhof, den 17. November 1930.
___________________ Der Landrat. __________________

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, 
daß der auf der Krone des Elbinger Weichseldeiches 
in den Gemeinden Brunau und Küchwerder führende 
Weg von der sogenannten Klein-Brunauer Grenze in 
Brunau bis zur Gemarkuugsgrenze Küchwerder—Kal- 
teherberge nach Zustimmung der rechtlich Beteiligten 
— der Gemeinden Brunau und Küchwerder und des 
Marienburger Deichverbandes — für den öffentlichen 
Verkehr freigegeben worden ist.

Tiegenhof, den 8. November 1930.
Der Deichhauptmaun als Wegepolizei-ehör-e.

F. Döhring.

Nur IVe
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Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 48 Neuteich, -en 27. November 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. ----------------
Beratungsstellen des Kreiswohlfahrts

amtes.
Tiegenhof: im Kreishause an jedem Freitag um 114» 

Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kin
der, für Krüppel und Lungenkranke;

Gr. Mausdorf: Schule, Mittwoch, den 3. Dezember 
1330, um 14'2 Uhr für Säuglinge, 
Schwangere und Kinder, für Krüppel 
und Lungenkranke.

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird event!, die Aufnahme 

in die Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als 
Hausschwangere vermittelt. Sie ist jedoch nur dann 
möglich, wenn die Schwangere noch wenigstens 4 Wo
chen vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 21. November 1930.
Krciswohlfahrtsamt.

Nr. 2. ----------------
Betrifft Beschäftigung ausländischer 

Wanderarbeiter.
Mit Rücksicht auf die in den letzten Tagen hier ein

gegangenen Anträge auf Beschäftigung von ausländi
schen Wanderarbeitern über den 15. 11. hinaus wei
sen wir darauf hin, daß auf Grund des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung vom 27. 6. 1930 die in dem Ge
setz über die Beschäftigung ausländischer Wanderarbei
ter in der Landwirtschaft vom 29. 10. 1929 den öffent
lichen Arbeitsnachweisen und ihren Organen zugewie
senen Aufgaben aus das Landesarbeitsamt übergegan
gen sind.

Anträge auf Beschäftigung ausländischer Wanderar
beiter sind daher an das Landesarbeitsamt in Danzig 
zu richten.

Tie Herren Gemeindevorsteher werden um sofortige 
Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 18. November 1930.
Der Kreisausschutz des Kreises Gr. Werder.

Nr. 2a. ----------------
UntersuchungstermiuefürWandergewerbe- 

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat Dezember fol
gende Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 1. Dezember 1930, 9 Uhs 

vor der Wohnung des Regierungs- und 
Veterinärrats.

Simonsdorf: Montag, den 8. Dezember 1930, 13,50 
Uhr vor dem Bahnhof.

Neuteich: Sonnabend, den 27. Dezember 1930, 13,25 
Uhr vor dem Hotel „Deutsches Haus".

Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 
und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 21. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 3.
Blinde Kinder.

Die mit der Einreichung der Nachweisung der schul
pflichtigen blinden Kinder noch im Rückstände befind
lichen Gemeindevorstände werden ersucht, meine Kreis
blattverfügung vom 16. Oktober d. Js. — Kreisblatt 
Nr. 43 — nunmehr ungesäumt zu erledigen.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Tiegenhof, den 21. November 1930.

Der Landrat.
Nr. 4. ----------------
Betrifft: Beantragung von Wanderge
werbescheinen für das Kalenderjahr 1931.

Die säumigen Ortspoli^eibehörden werden hiermit 
unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom 
11. Oktober d. Js. — Kreisblatt Nr. 42 — an Einrei
chung der Anträge auf Erteilung von Wandergewerbe
scheinen für das Jahr 1931 bis zum 10. Dezember 
d. Js. erinnert.

Tiegenhof, den 20. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------
Verfügungsrecht der Schulleiter.

Aus gegebener Veranlassung weise ich darauf hin, 
daß nach 8 6 der Dienstanweisung für die Schul- 
vorstände der ländlichen Volksschulen vom 28. 7. 1930 
(Kreisblatt Nr. 36) der Schulleiter nur über den im 
Haushaltsplan für Lehr- und Lernmittcl vorgesehenen 
Betrag selbständig verfügen kann. Ueber alle anderen 
Ausgaben hat der Schulvorstand im Rahmen desSchul- 
etats unter Verantwortung gegenüber dem Landrat 
und der Schulaufsichtsbehörde zu beschließen.

Tiegenhof, den 21. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ----------------
Landjägereiamt Lupushorst.

Der Hauptwachtmeister Kitowski-L u p u s h o r st ist 
zwecks Teilnahme an einem kriminalistischen Lehrgang 
in Danzig vom 1. Dezember d. Js. bis Ende Januar 
1931 beurlaubt worden.

Die Vertretung ist wie folgt geregelt:
Landjägereiamt Jeher für die Gemeinde Horsterbusch 

einschl. der Ortsteile Hakcudorf und Wolfsdorf, 
Landjägereiamt Lindenau für die Gemeinden Lupus

horst und Wiedau,
Landjägereiamt Marienau für die Gemeinde Krebsfclde, 
Schutzpolizeikommando - Tiegenhof für die Gemeinde La

kendorf.
Die beteiligten Ortsbehörden ersuche ich um ortsüb

liche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 24. November 1930.

Der Landrat.
Nr. 6a. ----------------

Landjägereiamt Simonsdorf.
Der Oberlandjäger Behnert in Simonsdorf ist in 

der Zeit vom 24. bis 30. Dezember d. Js. beurlaubt.
Die Vertretung ist wie folgt geregelt:

Schntzpolizeikommando Kalthof für die Gemeinde Heu
buden,

Schutzpolizeikommando Neuteich für die Gemeinde Trap
pen felde,

Landjägereiamt Wernersdorf für die Gemeinde Alt- 
münsterberg,



140 —
Landjägereiamt Kunzendorf für die Gemeinden Si- 

monsdorf, Gnojan und Alten««.
Die beteiligten Ortsbehörden ersuche ich um ortsüb

liche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 24. November 1930.

Der Landrat.
Nr. 6b. ----------------

Landjägereiamt Schöneberg.
Der Hauptwachtmeister Seffzig in Schöneberg ist 

für die Zeit vom 27. 11. bis einschließlich 5. 12. d. 
Js. beurlaubt.

Seine Vertretung ist dem Oberwachtmeister Schwich- 
tenberg in Brunau übertragen worden.

Die beteiligten Ortsbehörden ersuche ich um ortsüb
liche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 25. November 1980.
Der Landrat.

Nr. 7. ----------------
Grundwechselsteueranteile.

An Grundwechselsteueranteilen für das Vierteljahr 
Juli/September 1930 stehen den Gemeinden die in der 
nachfolgenden Zusammenstellung aufgeführten Beträge 
zu. Die Anteile sind in der aus der Zusammenstellung 
ersichtlichen Höhe diesseits einbehalten oder auf Ge
meindekonto überwiesen worden.

Ich ersuche um ordnungsmäßige Verbuchung der Be
träge.

Name der
Gemeinde- Auf Ge» j Einbehalten auf

anteil imeindekon-' Rrers- Wohnungs
Ortschaft to überw. steuern bauabgabe

1-t G p G p G p
1 2 3 4 ! 5 6

1 Altendorf 520^20 224! 27 295 93 !
2 Barenhof 261^ — 261 — I
3 Bärwalde 135! — 135 —
4 Beiershorst 709 26 442 39 266 87
5 Blumstein 691 87 691 87
6 Brüske 1610 70 1188 80 421 90
7 Dammfelde 735 75 389 29 346 46
8 Eichwalde 562 67 562 67
9 Einlage 450 — 450 —

10 Fürstenau 377 91 377 91
11 Fürstenwerder 446 18 446 18
12 halbstadt 135 — 135 —
13 horsterbusch 728 33 54 74 673 59
14 Zrrgang 603 — 243 02 139 98 220 —
15 Zungfer 503 44 503 44
16 ttalteherberge 91 12 91 12
17 Ladekoxp 56 70 56 70
18 Leske 1080 — 672 89 407 11
19 Gr. Lichtenau 321 75 321 75
20 Lindenan 175 50 175 50
21 Ließau 7 65 7 65
22 Marienau 427 50 427 50
23 Mierau 495 — 180 51 314 49
24 Neudorf 34 62 34 62
25 Neukirch 1212 51 1212 51
26 Neumünsterberg 89 77 89 77
27 Neustädterwald 352 97 352 97
28 Neuteichsdorf 205 03 205 03
29 Neuteicherwalde 236 25 236 25
30 Orlofferfelde 393 75 "164 68 229 07
31 palschau 630 — 630 —
32 parschau 45 — 45
33 Petershagen 270 — 276
34 pordenau 551 25 551 25
35 prangenau 934 91 410 79 524 12
36 Schöneberg 1384 01 1384 01
37 Schönhorst 120 — 120^-
38 Schönsee 1586 71 1005 83 580 88
39 Schönau 193 49 193'49 !
40 Simonsdorf 180 — 180-
41 Stobbendorf 445 06 48 07 396,99
42 Stuba 181 73 181 73
43 Tannsee 13 50 13.50
44 Tiege 3822 88 2567 16 95572 300
45 Tiegenhagen 1087 09 850.96 236 13
46 Tiegenort 1243 04 873 53 369 51
47 Warnau 675 — 675 —
48 Zeyer 53 65 ! 53 65
48 Zeyersvorderkampen 226 12 ! 226 12

Tiegenhof, den 20. November 1930.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Nr. 8.
Diehseucheupolizeittche Auordnung.

Zum Schutze gegen die Manl- und Klauenseuche wird 
auf Grund der KK 18 sf. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen des Wach- 

budenbesitzers Albert Krakowski in Schönhorst-Ab- 
bau und des Hofbesitzers Cornelius Löwen in Alt- 
münsterberg-Abbau die Maul- und Klauenseuche amts- 
tierärztlich sestgestellt ist, werden Sperrgebiete, be
stehend aus
1. dem verseuchten Gehöft des Wachbudenbesitzers Al

bert Krakowski in Schönhorst-Abbau und dem Ge
höft von Dietrich Bergmann in Schöneberg-Abbau,

2. dem verseuchten Gehöft des Hofbesitzers Cornelius
Löwen und den Gehöften von Regehr und Neu- 
feldt-Altmünsterberg-Abbau sowie den Gehöften Rei- 
mer-Heubuden und Basteck-Kalthof, 

gebildet.
8 2.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche 
Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 20. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 8a. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Rudolf Thiel in Einlage a. N. die Maul- und 
Klauenseuche amtstierärztlich sestgestellt ist, wird ein 
Sperrgebiet, bestehend aus dem Ortsteil der Gemeinde 
Einlage vom Seuchengehöft Thiel bis zum Wolfzagel- 
weg und dem nördlichen Ortsteil von Horsterbusch 
(Neuhakendorf) bis zum Robacherweg, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 18. 
April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 von 
1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mi( 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6 000 — Gulden, im 
übrigen auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 
300 Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 26. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 9. —-------------
Maul- und Klauenseuche.

In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 5. 11. d. Js. (Kreisblatt Nr. 45) wegen 
Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk, be
stehend aus der Gemeinde Stadtfelde und den Gehöften 
von Harder und Senger-Altmünsterberg, ist ferner un
ter dem Klauenviehbestande des Hofbesitzers Otto Wie-
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be in Stadtfelde Maul- und Klauenseuche amtstisrärzt- 
lich festgestellt worden.

Eine Veränderung des Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 20. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 10. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche unter dem Rindvieh- 
bestände des Hofbesitzers Hermann Reimer in Nie
dau ist erloschen. Die Schlutzdesinfektion ist ausge
führt und vom beamteten Tierarzt abgenommsn.

Die mit meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung 
vom 8.10. d. Js. (Kreisblatt Nr. 42) ungeordneten 
Schutzmaßregeln werden hiermit aufgehoben und das 
gebildete Sperrgebiet als freies Gebiet erklärt.

Tiegenhof, den 24. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 10u. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche unter dem Rindviehbe- 
stande des Hofbesitzers Willi Meermann in Lade
kopp ist erloschen. Die Schlutzdesinfektion ist ausge- 
sührt und vom beamteten Tierarzt abgenommsn.

Die mit meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung 
vom 27. 10. d. Js. (Kreisblatt Nr. 44) ungeordneten 
Schutzmaßregeln werden hiermit aufgehoben und das 
gebildete Sperrgebiet als freies Gebiet erklärt.

Tiegenhof, den 26. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 11. ----------------
Druckfehlerberichtigung 
Maul- und Klauenseuche.

In der viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 17. 
11. d. Js. (Kreisblatt Nr. 47) muß es statt Hofbesitzer 
Erich Walter in Gr. Lichtenau heißen: Hofbe
sitzer Erich Walter in Gr. Montau.

Tiegenhof, den 24. November 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung.

Die Zulassung zur Ausführung von Installationen 
in unserem Versorgungsgebiet ist für nachstehende Fir
men erloschen:

Elektrobau, e. G. m. b. H., Danzig,
Arno Hesselbach, Tiegenhof.

Tiegenhof, den 24. November 1930.
Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft, Neuteich.

Hausbesitzer!
Zur Reinigung der Bürgersteige und Straßenzüge 

vermitteln wir oollkrgftige Arbeiter sowie Jugendliche 
und erwerbsbeschränkte Personen. Aus Wunsch werden 
Arbeitskräfte mit Handwerkszeug gestellt.

Fernsprecher:
Danzig 27941 Kahlbude 54
Langfuhr 42478 Praust 137
Neufahrwasser 35070 Gr. Zünder 65
Heubude 26802 Stutthof 105
Stadtgebiet 26997 Neuteich 43
Oliva 45192 Tiegenhof 138
Zoppot 51082
Landesarbeitsamt der Freien Stadt Danzig.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung O
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemetnderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ber- 
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12d. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Anwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. PfändungsProtokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlustgsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32o. Fremdenmsldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. L.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewsrbe- 

scheines.
Nr. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
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Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Tierarzt Vargmr 
gesetzlich -«schützte* 

NthNiliWMloN
isr nach glänzenden 
rlnerkennungen 

vieler tuusenber ungesstze 
ner Lundrvirte u.Tierärzte 

das
»virksuniste Ltngezieser- 

rnittel bei allen Huustieren 
Lieine Waschungen!

Lieine Erkältungen nrehr! 
Niederlage Neuteich 
bei Hcrrn Arthur Toews.

SAailipapler 
weiß und blau 

in Rollen zu 5 u. 10 Meter. 

Ferner

Vatterbrotrollen
und

Toilettenpapier 
in verschiedenen Packungen 

empfehlen

R. Pech L Richert, Neuteich.

Kontobücher 
empfiehlt 

R. Pech K- Richert, Neuteich.

Bezugspreis wcnatlich l,Z0 Danzigec Guldei! — Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon zso.



Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Neuteich, den 4. DezemberNr. 49

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Landwirtschaftliche Berufsgenossenfchafts- 

beitrSge.
Die Herren Gemeindevorsteher werden hiermit an 

Einziehung der I. Rate der Beiträge zur Landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaft für das Umlagejahr 
1929/30 und um Abführung an die hiesige Kreiskom- 
munalkasse

spätestens bis zum 15. Dezember b. Js.
erinnert.

Da bereits über 4 Wochen seit Fälligkeit der I. 
Rate verstrichen sind, ersuchen wir, den Termin unter 
allen Umständen einzuhalten, andernfalls zwangsweise 
vorgegangen werden müßte.

Gleichzeitig erinnern wir an umgehende Rückreichuug 
der Beitragshebcrolle.

Tiegenhof, den 30. November 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

als Sektionsvorstand der Landw.
Berufsgenossenschaft.

Nr. 2. ----------------
Wahl der Vertreter zur Genossenschafts- 
Versammlung der Landw. Berufsgenossen- 

fchaft Freie Stadt Danzig.
Auf Grund der M 5 und 10 der Wahlordnung, ver

öffentlicht im Staatsanzeiger für 1930, Teil II S. 
445, werden die Mitglieder der Landw. Berufsgenossen
schaft, Sektion Kreis Gr. Werder zu einer Wahlbezirks
versammlung zwecks Bornahme der Wahl von Vertre
tern und Ersatzmännern zur Genossenschaftsversamm
lung der Landw. Berufsgenosseuschaft

am Sonnabend, den 17. Januar 1930
im Sitzungssaale des hiesigen Kreishauses mit dem 
Hinweis eingeladen, daß die Wahl eine Stunde nach 
ihrem Beginn geschlossen werden kann. Bon der ein
zelnen Einladung jedes wird abgesehen.

Wahlberechtigt sind die Unternehmer landwirtschaft
licher Betriebe in der Sektion Großes Werder oder 
deren bevollmächtigte Betriebsleiter oder gesetzlichen 
Vertreter. Für jeden Betrieb darf eine Stimme abgege
ben werden.

Es sind in dem Bereich der Sektion Kreis Großes 
Werder 10 Vertreter und 10 Ersatzmänner zu wählen. 
Wählbar sind nur volljährige Danziger Staatsange
hörige, die als Unternehmer eines landw. Betriebes 
in das Betriebsunternehmerverzeichnis für den Kreis 
Gr. Werder eingetragen sind und regelmäßig einen 
Versicherungspflichtigen, der bei der Landw. Berufs
genossenschaft Freie Stadt Danzig versichert ist, be
schäftigen. Den Unternehmern stehen gleich ihre gesetz
lichen Vertreter oder bevollmächtigten Betriebsleiter.

Gemäß Z 7 der Wahlordnung hat der Sektions
vorstand eine Vorschlagsliste sür die Wahl der Ver
treter und ihrer Ersatzmänner ausgestellt. Diese Vor
schlagsliste liegt vom 8. bis 20. Dezember 1930 im 
hiesigen Kreishaus, Zimmer 18, aus und kann von 
10—13 Uhr eingesehen werden.

1930

Gleichzeitig fordern wir zur Einreichung von wei
teren Vorschlagslisten anf. Diese Vorschlagslisten müs
sen spätestens 4 Wochen vor dem Wahltage, das ist 
bis zum 20. Dezember 1930, bei uns eingereicht wer
den Zur Einreichung von Vorschlagslisten sind nur 
landw. Bereinigungen von Arbeitgebern oder Verbände 
solcher Bereinigungen berechtigt. Die Vorschlagsliste 
muß von sämtlichen Mitgliedern der Vereinigung oder 
des Verbandes unterzeichnet sein, sofern nicht die Sat
zung der Vereinigung oder des Verbandes bestimmt, 
daß die Unterschrift einzelner Mitglieder genügt. Die 
Unterzeichner der Vorschlagsliste haben sich auf Erfor
dern über ihre Vertretungsbefugnis auszuweisen.

Die Vorschlagsliste kann doppelt soviel oder mehr 
Bewerber nennen, als Vertreter im Wahlbezirk zu 
wählen sind. Die einzelnen Bewerber sind unter fort
laufender Nummer aufzuführen, welche die Reihenfolge 
ihrer Benennung ausdrückt und nach Familien- und 
Vor (Ruf-) namen. Beruf, Wohnort und Betriebssitz 
zu bezeichnen. In jeder Vorschlagsliste ist ein Listen- 
vertreter und ein Stellvertreter für ihn zu bezeichnen. 
Ist dies unterblieben, so gilt der erste Unterzeichner 
der Vorschlagsliste und der zweite als sein Stellver
treter.

Die Stimmabgabe ist an die eingereichten und zuge
lassenen Vorschlagslisten gebunden. Die Vorschlagsli
sten können nach ihrer Zulassung von den Wählern im 
hiesigen Kreishans, Zimmer 18, eingcsehcn werden. 
Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel. Diese müssen mit 
einer der zugelassenen Vorschlagslisten vollständig über- 
einstimmen; sie sollen von weißer Farbe und 9 mal 
12 Zentimeter groß sein.

Der Wahlvorstand ist befugt, die Wahlberechtigung 
jeden Wählers bei der Wahlhandlung zu prüfen. Ein 
ausreichender Ausweis ist daher mitzubringen.

Das Nntcrnehmerverzcichnis für die Sektion Kreis 
Großes Werder liegt im Kreishans, Zimmer 18, aus 
und kann wochentags in der Zeit von 10—13 Uhr ein- 
gesehen werden. Etwaige Einsprüche gegen die Rich
tigkeit der sich aus dem Unternehmerverzeichnis erge
benden Wahl- und Stimmbcrechtigung sind bei Ver
meidung des Ausschlusses.

spätestens 4 Wochen vor dem Wahltage 
also bis zum 20. Dezember 1930, unter Beifügung» 
von Beweismitteln bei uns einznlegen.

Werden außer der Vorschlagsliste des Sektionsvor
standes anf gültige Vorschlagslisten keine weiteren Be
werber vorgeschlagen, so gelten die in ihr bezeichneten 
Bewerber als gewählt. Eine Wahlhandlung findet als
dann nicht statt. Eine entsprechende Bekanntmachung 
wird gegebenenfalls rechtzeitig erfolgen.

Tiegenhof, den 1. Dezember 1930.
Der Kreisansschuß des Kreises Gr. Werder 

als Sektionsvorstand der Landw. Berufsgenossenschaft 
Freie Stadt Danzig.

Nr. 3. ----------------

Kollekte.
Dem Vorstand der Klein-Kinder-Bewahranstalten 

Danzig ist vom Senat die Genehmigung erteilt wor
den, in der Zeit vom 15. November bis zum 20. De
zember d. Js. eine Hauskollekte bei den Bewohnern 
des Freistadtgebietes zum Besten einer Weihnachtsbe
scherung der Klein-Kinder-Bewahranstalten abzuhalten.
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Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 

legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwiü- 
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit nfit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 36. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Trichinenschau.

Anstelle des ausgeschiedenen Trichinenschauers An
dreas Hoog in Brüske habe ich den Schuhmacher August 
Kirsch in Mierau als Trichinenschauer für den Be
zirk Nr. 19 Brüske, bestehend aus den Gemeinden 
Mierau, Brüske und Neuteicherhinterfeld mit soforti
ger Wirkung bestellt.

Stellvertreter für diesen Bezirk ist die Trichinen- 
schauerin Marie Schulz in Neuteich.

Gleichzeitig habe ich dem Trichinenschauer Kirsch 
die Stellvertretung in der Trichinenschau bezügl. der 
Gemeinde Prang enau im Trichinenschaubezirk Nr. 
15. Gr. Lichteuau übertragen.

Ich ersuche die in Frage kommenden Ortsbehörden 
um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 24. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. ----------------
Standesamtsbezirk Lietzau.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist 
anstelle des verstorbenen Rentiers Otto Kuhnke der 
Hauptlehrer Hermann in Ließau zum stellvertretenden 
Standesbeamten des Bezirks Lietzau ernannt worden.

Tiegenhof, den 24. November 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschnsses

Nr. 5a. ----------------
Amtsbezirk Wernersdorf.

Anstelle des aus Kl. Montau verzogenen Hofbesitzers 
Herbert Grunwald ist seitens des Senats der Freien 
Stadt Danzig der Hofbesitzer Adalbert Volkmann in 
Wernersdorf zum stellvertretenden Amtsvorsteher des 
dortigen Amtsbezirks auf die Dauer von 6 Jahren, und 
zwar vom 1.12.1930 bis 30.11.1936 ernannt wor
den.

Tiegenhof, den 29. November 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 6. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
aus Grund der 88 18 sf. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1.
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Rudolf Harder in Heubuden die Maul- 
und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt worden ist, 
wird ein Sperrgebiet, bestehend aus der Gemeinde Heu
buden gebildet.

8 2.
Auf das Sperr- sowie auf das Schutzgebiet findet 

die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6 000.— Gulden, im 
übrigen aus Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 
300 Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 28. November 1930.
Der Laudrat.

Nr. 7. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
aus Grund der 88 18 ss. des Viehseuchengesetzes vom

26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Albert Friedrich in Gr. Lichteuau die 
Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt 
worden ist, wird ein Sperrgebiet, bestehend aus der 
Gemeinde Gr. Lichtenau, gebildet.

8 2.
Auf das Sperr- sowie auf das Schutzgebiet findet 

die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung- 

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 28. November 1930.
Der Laudrat.

Nr. 8. --------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Otto Andres in Fürstenwerder die Maul- 
und Klauenseuche amtstierärztlich sestgestellt ist, wird 
ein Sperrgebiet, bestehend aus den Ausbauten, die 
nördlich der Chaussee Brunau—Schönbaum liegen und 
dem geschlossenen Dorf Fürstenwerder, gebildet.

8 2.
Auf das Sperr- sowie auf das Schutzgebiet findet 

die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung. 

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 28. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 8a. ----------------

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 

auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Heinrich Loewen in Blumstein die Maul- 
und Klauenseuche amtstierärztlich sestgestellt ist, wird 
ein Sperrgebiet, bestehend aus der Gemeinde Blumstein 
mit sämtlichen Ausbauten gebildet.

8 2.
Auf das Sperr- sowie auf das Schutzgebiet findet 

die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung 

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom



— 145
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden öder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 1. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 9. ----------------

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 

aus Grund der 88 18 fs. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers Johann Wiebe in Schönsee-Niederfeld die 
Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt ist, 
wird ein Sperrgebiet, bestehend aus dem Ortsteil Schön
see-Niederfeld mit dem geschlossenen Dorf Schönsee und 
ein Beobachtungsgebiet, bestehend aus dem Ortsteil 
Schönsee-Oberfeld, gebildet.

8 2.
Aus das Sperr-, Beobachtungs- und Schutzgebiet fin

det die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit 

sofortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30 bis zu 6000 Gulden, im übrigen auf 
Grund des 8 76 Zifs. 1 a. a. O. bis zu 300 Gulden 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 10. ----------------

Maul- und Klauenseuche.
In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord

nung vom 5. 11. d. Js. (Kreisblatt Nr. 45) wegen 
Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk, be
stehend aus der Gemeinde Stadtfelde und den Gehöften 
von Harder und Senger in Altmünsterberg, ist ferner 
unter dem Klauenviehbestande des Hofbesitzers Al- 
berti in Stadtfelde Maul- und Klauenseuche amts
tierärztlich festgestellt worden.

Eine Veränderung des Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 28. November 1930.
Der Landrat.

Nr. 10a. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 1. 12. d. Js. (Kreisblatt Nr. 49) wegen 
Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk, be
stehend aus der Gemeinde Blumstein mit sämtlichen 
Ausbauten, ist ferner unter dem Klauenviehbestande 
des Hofpächters Warda in Blumstein-Ausbau Maül- 
und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt worden.

Eine Veränderung des Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 11. ----------------
Maul- uud Klauenseuche

Anläßlich des Fortschreitens der Maul- und Klau
enseuche wird in Erweiterung meiner viehseuchenpoli- 
zeilichen Anordnung vom 30. 9. d. Js. — Kreisblatt 
Nr. 40 — auf Grund des 8 168 der viehseuchenpolizei- 
lichen Anordnung zum Viehseuchengesetz vom 26. 6. 
1909 hiermit der ganze Kreis Gr. Werder als Schutz
gebiet erklärt.

Ich weise in diesem Zusammenhänge nochmals auf 
die in der viehseuchenpolizeilichen Anordnung des 
Herrn Regierungs-Präsidenten vom 18. 4. 1914 — 

ebenfalls abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 — festgeleg
ten Beschränkungen hin-

Die Herren Ortsvorsteher ersuche ich um ortsübliche 
Bekanntgabe Die Landjägereiämter und Schutzpolizei
kommandos ersuche ich nochmals, die Durchführung der 
einschränkenden Bestimmungen sowohl für die gebil
deten Sperrbezirke als auch für das ganze Schutzgebiet 
strengstens zu überwachen.

Tiegenhof, den 1. Dezember 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 12. ----------------
Maul- und Klauenseuche,

In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 28. 11. d. Js. (Kreisblatt Nr. 49) wegen 
Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk, be
stehend aus der Gemeinde Heubuden, ist ferner unter 
dem Klauenviehbestande des Hofbesitzers Johannes 
Driedger in Heubuden Maul- und Klauenseuche 
amtstierärztlich festgestellt worden.

Eine Veränderung des Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 1. Dezember 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Gesunden.

Auf der Chaussee in Neumünsterberg ist ein Auto
reifen gefunden worden.

Der rechtmäßige Eigentümer kann denselben hier 
gegen Erstattung der Unkosten in Empfang nehmen. 

Bärwalde, den 24. November 1930.
Der Amtsvorsteher.

ab 1. Januar 1931:
zu täglicher Verfügung: 3 r° »
mit monatlicher Kündigung: 4°/° 
mit 3 monatlicher Kündigung: 6 /o

Diese Zinssätze finden auch auf alle bereits bestehen

den Einlagen Anwendung.

Sparkasse des Kreises Gr. Werder.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.
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Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. BietungsverhandlungeN über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oefsentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunds.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.

Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei
steskranken usw. in eine Anstalt.

Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 
usw.

Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe
scheines.

Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan
dergewerbescheines.

Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafversügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbvgen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

N. Pech L W Nichert, Neuteich.

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

VWeiMngWlver
ist nach glänzenden 
Nns*kennungsn 

viele* tuussnde* airgesetze 
ne* Lundu»i*ts u Tis*ü*zts 

das 
rvi*ksurnstc Ungezicss*- 

mittel bei allen Huustie*sn 
tteine Waschungen!

tteine Erfüllungen nreh*! 
Niede*luge Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

SUMMler 
weiß und blau

in Rollen zu 5 u. 10 Meter.

Ferner

Mterbrotrolleil 
und

ToilettenMier 
in verschiedenen Packungen 

empfehlen

R. Pech L Nichert, Neuteich.

Bezugspreis monatlich l,3O Danziger Gulden — Druck und Oerlag von R. Pech 6c w. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon äoü.



Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 5V Neuteich, den 11. Dezember 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschufses.

Nr. 1. ----------------
Geschäftssonntag und Ladenschlutz vor 

Weihnachten.
Aufgrund des Gesetzes zur einheitlichen Durchfüh

rung des 6-Uhr-Ladenschlusses vom 16. 7. 1923 bezw. 
25. 9. 1925 wird genehmigt, daß die offenen Ver
kaufsgeschäfte im Gebiet der Freien Stadt Danzig 
am 1«., 17., 18., 19., 20., 22. und 23. Dezember 1930 > 

bis 19 Uhr 
offen gehalten werden können. Die achtstündige Ar
beitszeit darf nicht überschritten werden.

Ferner wird aufgrund des Gesetzes über die Sonn
tagsruhe im Handelsgewerbe vom 16. 7. 1923 

für Sonntag, ben 14. Dezember 1930 
eine Geschäftszeit von 13 bis 18 Uhr zugelassen. Für 
die Geschäfte, die bereits an 4 Sonntagen im Jahre 
1930 einen Geschäftsverkehr gehabt haben, gilt die 
Ausnahmegenehmigung für diesen Sonntag nicht.

Danzig, den 6. Dezember 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig. 

gez. Unterschriften.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um orts
übliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Feuerlöschwesen.

Nach den Bestimmungen der im Kreisblatt Nr. 44 
für 1929 zuletzt abgedruckten Polizeiverordnung be
treffend die Regelung des Feuerlöschwesens in den 
ländlichen Ortschaften des Kreises Gr. Werder hat die 
Gemeindebehörde alljährlich für die Feuerlöschdienst- 
pflichtigen und die Gespanne eine Einteilung für die 
einzelnen Zwecke des Feuerlöschdienstes, insbesondere 
auch für die auswärtige Feuerlöschhilfe zu treffen, über 
welche jeder einzelne in genügender Weise zu unter
richten ist.

Diese Bestimmungen sind vielfach nicht genügend 
beachtet.

Ich weise die Herren Gemeindevorsteher hierdurch 
an, die obige Einteilung, soweit sie für das Jahr 1931 
noch nicht getroffen sein sollte, schleunigst vorzunehmen 
und auch für die genügende Unterweisung der Feuer- 
löschdienstpflichtigen Sorge zu tragen.

Die Herren Amtsvorsteher ersuche ich, für die genaue 
Durchführung der Feuerpolizeiverordnung Sorge zu 
tragen und mir nötigenfalls zu berichten.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 2a. ----------------
Vertretung der Gemeindevorsteher im 

Schulvorstande
Nach 8 1 Ziff. 2 der Dienstanweisung für die Schul- 

vorstände der ländlichen Volksschulen vom 28. 7. 1930 
- Kreisblatt Nr. 36 — sind die Gemeindevorsteher 

der zu einer Schule gehörigen politischen Gemeinden 
Mitglieder des Schulvorstandes und zwar ohne weite
res kraft ihres Amtes. Ich weise in diesem Zusammen

hangs darauf hin, daß auch im Schulvorstande die Ver
tretung der Gemeindevorsteher durch einen der gemäß 
8 74 Abs. 2 der Landgemeindeordnung vom 3. 7. 189l 
vorgesehenen Schöffen erfolgt.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Kreishundesteuer.

Die mit der Abführung der Kreishundesteuer für 
das II. Steucrhalbjahr säumigen Herren Gemeinde
vorsteher werden ersucht, die Zahlung

spätestens bis zum 2«. d. Mts.
an die Kreiskommunalkasse hierselbst zu leisten.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1930.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsses.

Nr. 4. ----------------
Berichtigung.

In der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1930 
(Kreisblatt Nr. 49) betr. Wahl der Vertreter zur 
Genossenschaftsversammlung der Landw. Verufsgenos- 
senschaft Freie Stadt Danzig soll es nicht Sonnabend, 
den 17. Januar 1930, sondern

Sonnabend, den 17. Januar 1931
heißen.

Tiegenhof, den 5. Dezember 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

als Sektionsvorstand der Landw.
Berufsgeuossenschaft.

Nr. 4s. ----------------
Kreistagsitzung.

Am
Montag, den 22. Dezember 1930, vorm. 10^ Uhr 

findet im Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung 
des Kreistages statt.

Der Zutritt zum Zuhörerraum steht nur den Inha
bern von Eintrittskarten offen. Dieselben sind von den 
Herren Kreistagsabgeordneten zu erhalten.

Tiegenhof, den 5. Dezember 1930.
Der Landrpt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 5. )--------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbe

sitzer Gustav Enß in Brodsack-Ausbau und Gebr. 
Froese in Gr. Mausdorf die Maul- und Klauen
seuche amtstierärztlich festgestellt ist, werden Sperr
gebiete, bestehend aus:
1 .) dem geschlossenen Dorf Brodsack mit sämtlichen Aus

bauten und den Gehöften von Gerhard und Gustav 
Enß in Marienau-Ausbau,

2 .) dem geschlossenen Dorf Gr. Mausdorf mit sämt
lichen Ausbauten und dem Gehöft des Jakob Rei
mer in Lindenau-Ausbau,

gebildet.
8 2-

Auf die Sperrgebiete sowie das Schutzgebiet findet 
! die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 



!48 —
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt nnt so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30— bis zu 6 000.— Gulden, im 
übrigen auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a. a.O. bis zu 
300 Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 5a. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Manl- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Guts

besitzerin Frau Zimmermann-Tragheim, des 
Gutsbesitzers Flindt-Lindenau und des Hofbe 
sitzers Erich Dück-Einlage a./N. die Maul- uno 
Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt ist, werde:: 
Sperrgebiete, bestehend aus 
1.) der Gemeinde Tragheim,
2.) der Gemeinde Lindenau mit sämtlichen Ausbauten, 
3.) der ganzen Gemeinde Einlage a./N. und dem Ge

höft des Besitzers Schiente in Zeyer-Ausbau (in 
Erweiterung meiner viehseuchenpolizeilichen Anord
nung vom 26. November d. Js. — Kreisblatt Nr 
48)

gebildet.
8 2.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche 
Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 6. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 8. 11. d. Js. — Kreisblatt Nr. 46 — we
gen Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk, be
stehend aus der Gemeinde Grenzdorf Ä, soweit der 
hiesige Kreis in Frage kommt, ist ferner unter dem 
Klauenviehbestande des Hofbesitzers Eduard Schulz 
in Grenzdorf B Maul- und Klauenseuche amtstier
ärztlich festgestellt worden.

Eine Veränderung des Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 7. ----------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des 
Käsereibesitzers Andörsch in Schöneberg ist erlo
schen.

'Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
___________________Der Lanbrat.___________________

Bekanntmachungen anderer Behörden
Bekanntmachung.

Nachdem das Schöpfwerk für den Unterdeichverband 
Linau fertiggestellt ist, wird die durch meine Bekannt

machung vom 15. Mai v. Js. für die Dauer der Bau
zeit erfolgte Sperrung des öffentlichen Weges auf der 
Deichkrone in Kalteherberge hiermit aufgehoben.

Tiegenhof, den 2. Dezember 1930.
Der Deichhauptmann.

F. Döhring.

Viehzählung im Dezember 1930.
Auf Grund des Gesetzes über die Vornahme regel

mäßiger Erhebungen im Bereiche der Landwirtschaft 
vom 13. März 1925 findet im Dezember im Gebiete 
der Freien Stadt Danzig die diesjährige Viehzählung 
nach dem Stande vom 1. Dezember 1930 statt. Die 
Erhebung erfolgt mittels Sammellisten durch von den 
Ortsbehörden beauftragte Zähler (in den Stadtgemein
den Danzig und Zoppot, sowie in der Landgemeinde 
Ohra durch Revierpolizeibeamte).

Viehhalter und Bienenzüchter, deren Vieh und Bie
nenvölker (nicht Stöcke oder Beuten) bis zum 15. De
zember nicht gezählt sind, haben dies unverzüglich ih
rer Ortsbehörde (ihrer Revierpolizei) anzuzeigen. Ge
meindevorstände, denen die Vordrucke sür die Zählung 
nicht bis zum 12. Dezember zugegangen sind, haben 
die erforderlichen Zählpapiere umgehend von uns an- 
zufordern.

Danzig, den 6. Dezember 1930.
Das Statistische Lanbesamt.

Bekanntmachung.
Gemäß 8 26 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 

vom 27. 6. 1930 (Ges. Bl. S. 147) ist die Aufnahme 
einer Arbeit ab 1. 10. 1930, soweit sich das Ar-, 
beitsverhältnis über die Dauer eines Tages hinaus 
erstreckt, nur mit schriftlicher Genehmigung des Lan
desarbeitsamtes zulässig. Diese Bestimmung erstreckt 
sich nur auf Arbeitsplätze bei Arbeitnehmern, die der 
Kranken- oder Angestelltenversicherung unterliegen. Zu
widerhandlungen sind strafbar. .

Gemäß 8 46 des vorgenannten Gesetzes hat jeder 
Arbeitgeber für die am 30. 9. 30 in Stellung be
findlichen Arbeitnehmer, die nach 8 26 vorgeschr'iebene 
Genehmigung des Landesarbeitsamtes bis zum 31. 12. 
1930 einzuholen.

Die Einholung der Genehmigung für die am 30. 
9. 30 in Arbeit befindlichen Arbeitnehmer erfolgt auf 
Grund von Sammellisten. Die hierfür vorgesehenen 
Vordrucke können persönlich, fernmündlich und schrift
lich bei der Hauptstelle, den Nebenstellen und Stütz
punkten des Landesarbeitsamtes angefordert werden.

Es wird besonders daraus aufmerksam gemacht, daß 
die einzureichenden Antragsformulare Urkunden im 
Sinne des Strafgesetzbuches sind, bei deren unrichtiger 
Ausfüllung Strafverfolgung eintritt.

Lanvesarbeitsamt der Freien Stadt Danzig.

Einstellung ausländischer Wanderarbeiter. 
(Saisonarbeiter) im Jahre 1931.

Nach 8 48 des GesetzeD über Arbeitsvermittlung vom 
27. 6. 30 (Gesetzblatt 147 ff.) sind die in dem Gesetz 
über die Beschäftigung ausländischer Wanderarbeiter 
in der Landwirtschaft vom 29. 10 29 (Gesetzblatt 139) 
nebst Ausführungsbestimmungen (Staatsanzeiger Nr. 
84) den öffentlichen Arbeitsnachweisen und ihren Or
ganen zugewiesenen Aufgaben auf das Landesarbeits
amt übergegangen.

Nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. 10. 
29 muß derjenige Arbeitgeber, der ausländische Wan
derarbeiter einstellen will, vorher die Genehmigung 
des Landesarbeitsamtes in Danzig, Altstädt. Graben 
Nr. 51—52, (Tel. Nr. 279 41) einholen.

Die Anträge auf Genehmigung nach diesem Gesetz sind 
bei den Herren Amtsvorstehern zur Beifügung der er
forderlichen Bescheinigung (8 8 Abs. 3 des Gesetzes) 
bis zum 15. 12. 1930 einzureichen.

Nach 8 8 a. a. O. hat die Bescheinigung zu enthal
ten, daß — unter Beachtung der in 8 2 des Gesetzes 
aufgestellten Grundsätze — die Anzahl der ausländi- 
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schon Wanderarbeiter als angemessen für den Betrieb 
des Antragstellers bestätigt wird.

Die Herren Amtsvorsteher werden ersucht, die bei 
ihnen eingehenden Anträge sorgfältig zu prüfen, in 
eine Nachweisung nach dem in den Kreisblättern am 
21. bezw. 22. bezw. 26. 11. 1929 veröffentlichten 
Muster einzutragen und dem Landesarbeitsamt diese 
mit den bescheinigten Einzelanträgen (8 7 der Ausfüh
rungsbestimmungen) bis spätestens 20. Dezember 1930 
einzureichen.

Formulare für diese Muster können auch von der 
Firma A. Müller vormals Wedel'sche Hofbuchdruckerei 
Danzig, Jopengasse 8, bezogen werden.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Danzig, den 2. Dezember 1930.

Landesarbeitsamt.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf das Wahlausschreiben für die 

Neuwahl des Ausschusses der Landkrankenkasse für den 
Kreis Großes Werder vom 30. Oktober 1930 geben wir 
hiermit bekannt, daß nachstehende Wahlvorschläge zuge
lassen sind:

a. t Wahlvorschlag des Land«. Kreiswirtschafts
verbandes Grotzwerder e. V.

für die Arbeitgebervertreter
Listenvertreter: die Herren Heinrich Wiebe, Eichwalde 

und Heinrich Wiebe Parschau.
Da für die Arbeitgeberoertreter nur dieser eine Wahl

vorschlag eingegangen ist, gelten die in diesem bezeichneten 
Personen als gewählt.

Die Wahl für die Arbeitgebervertreter fällt somit 
aus.

Für die Wahl der Versichertenvertreter sind 
vier Wahlvorschläge eingegangen und von diesen drei zu
gelassen und zwar:

v I Wahlvorschlag des Deutschen Landarbeiter
verbandes Bezirk Danzig.

Listenvertreter: die Herren Wierschowski, Gnojau und 
Kolms, Danzig.

v U Wahlvorschlag des Bezirkskartells der christ
lichen Gewerkschaften Freie Stadt Danzig.

Listenvertreter: die Herren Hermann Waßmund, Danzig 
und Johann Sadowski, Damerau,

v IU Wahlvorschlag des Danziger Land- und 
Forstarbeiterverbandes

Listenvertreter: die Herren Karl Musewski, Einlage und 
Jacob Dyck, Damerau.

Der Wahlvorschlag V IV der Arbeitnehmergruppe 
des Kreiswirtschaftsverbandes Großwerder ist für un
gültig erklärt worden.

Für die Gemeinden Kalthof, Stadtfelde Damm
felde, Warnau, Kaminke und Blumstein ist ein 
15. Stimmbezirk eingerichtet worden. Wahlbe
rechtigte, die in diesen Gemeinden beschäftigt sind, 
wählen im Gemeindeamt Kalthof.

Neuteich, den 10. Dezember 1930.

Der Dorstand
der Landkrankenkasse für den Kreis 

Großes Werder.
pnslukoivskl.

Vorsitzender und Wahlleiter.

Bekanntmachung.
Ergebnis über die Wahl zum Kassenans- 
fchutz der Allgemeinen Ortskrankenkasse 

für den Kreis Großes Werder am 
30. November 1930.

») Vertreter der Versicherten.
Als gültig erklärt wurden 1394 Stimmen, die auf 

zugelassene Wahlvorschläge abgegeben worden sind, wäh
rend 400 Stimmen als ungültig erklärt werden muß
ten, weil sie mit einem der zugelassenen Wahlvor
schläge durch den Wahlvorstand nicht übereinstimmten.

Zu wählen waren 12 Vertreter der Versicherten. Ab
gegeben waren auf

Liste V 1 934 Stimmen, 
Liste V 2 46V Stimmen.

Gemäß Z 16 der Wahlordnung erfolgt die Vertei
lung der Stellen aus die zugelassenen Wahlvorschläge 
wie folgt:

Wahlvorschlag v 1 8 Vertreter, 
Wahlvorschlag v 2 4 Vertreter.

Es sind daher gewählt worden:
Liste v 1

1. Wiehler, Alfred, Geschäftsführer, Neuteich.
2. Henkel, Wilhelm, Arbeitsvermittler, Tiegenhof.
3. Weihsel, Johann, Gemeindediener, Ließau.
4. Hogenfeld, Adolf, Maurer, Schöneberg.
5. Bachus, Johann, Zimmerer, Neuteich.
6. Kruppke, Johann, Arbeiter, Tiegenhof.
7. Hohmann, Gustav, Maurer, Jungfer.
8. Prohl, Heinrich, Müller, Neuteich.

Liste V 2
9. Jochem, Peter, Zimmerer, Tiegenhagen.

10. Kühn, Hermann, Kleinbahner, Kl. Lesewitz.
11. Mayer, Johann, Zimmerer, Fürstenwerder.
12. Groth, Wilhelm, Arbeiter, Tiegenhof.

1») Vertreter der Arbeitgeber.
Zu wählen waren 6 Vertreter der Arbeitgeber.
Für die Vertreter der Arbeitgeber ist eine Wahl ohne 

Stimmabgabe gemäß 8 9 a. a. O. erfolgt.
Somit gelten als Vertreter der Arbeitgeber:
1. Schröter, August, Auktionator, Tiegenhof.
2. Albrecht, Otto, Molkereibesitzer, Neuteich.
3. Thiel, Alfred, Geschäftsführer, Tiegenhof.
4. Wenzel, Eduard, Tischlermeister, Tiegenhof.
5. Gräf, Anton, Hotelbesitzer, Neuteich.
6. Jeglin, Oskar, Drogeriebesitzer, Tiegenhof.
Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb zwei Wochen 

angefochten werden. Anfechtungen sind bei dem unter
zeichneten Vorstände oder beim Versicherungsamt in 
Tiegenhof anzubringen; das Versicherungsamt ent
scheidet.

Neuteich, den 5. Dezember 1930.

Der Vorstand 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse für den 

Kreis Großes Werder.

Vorsitzender und Wahlleiter.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
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Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6s. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12s. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag aus Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Auswendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36s. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung 7^.
Nr. 1. Antrag aus Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten Über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafversügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz- 

lustbarkeit.

Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16s. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18s. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20s. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

N. Pech L W Richert, Neuteich. ssss 
§it ÄnlM Mlh 7 
wem Sie Ihre Buchbinderarbeiten 

übertragen wollen

Wir fertigen in eigener 
Werkstatt alle Arten Ein
bände vom einfachen 
Schulbänke bis zum 
kompliz. Kontobuche

IN. «L küvNvrt

Wrihaalhiskarirn
u. Krippen

in großer Auswahl zu billigen Preisen bei

N. Pech öL Nichert, Neuteich.
Tierarzt Bargums 

gesetzlich geschütztes 
NkhWMWSMn 

ist nach glänzenden 
Nuevkeuuuugeu 

vieler? tuussudsv «rrgesetze 
usv Luudrvivte rr.Tievüvzte 

das 
rvirkstririste ttiigeziesev- 

mittsl bei allen Haustiere,r 
ttsius Waschung*«!

Nein* Evkältuirgsu nrehr?! 
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Eingefunden
hat sich bei dem Melker des 
Herrn Erich Ebettng-K«n- 
zendorf ein ca. 2Vz Ztr. 
schweres Schwein.

Dasselbe ist gegen Anzeige- 
und Futterkosten von dort 
abzuholen.

Der Amtsvorsteher.
.E. Willems.

IaserterenbrinMeNlik
Bezugspreis monatlich s,50 Danziger Gulden — Druck und Oerlag von R. jX'ch öc M. Ru-" Neureich (Freie Ztadt Dauzig), Celesan 508.



Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 51 Neuteich, den 18. Dezember 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. --------------
Verkehr mit Gift.

Es liegt Veranlassung vor, auf folgendes hinzu
weisen:

Zum Handel mit Gift ist eine Erlaubnis erforder
lich, die nach 8 114 des Zuständigkeitsgesetzes in der 
Fassung der Rechtsverordnung zur Vereinfachung der 
Verwaltung vom 7. Januar 1927 (Ges. Bl. S. 42ff.) 
für den Kreis Gr. Werder von dem Landrat als Vor
sitzenden des Kreisausschusses erteilt wird. Der An
tragsteller hat vom Kreisarzt, dem die Ueberwachung 
des Gifthandels obliegt, ein Zeugnis über die erforder
liche Sachkenntnis als Unterlage zur Prüfung seiner 
Zuverlässigkeit in Beziehung auf den Gifthandel bei- 
zubringen. Die Konzessionsbehörde kann im Einzel- 
falle auch noch die Vorlage anderweitiger Zeugnisse 
verlangen. Welche Gifte konzessionspflichtig sind, be
stimmt die Ministerial-Polizeiverordnung vom 22. 2. 
1906 (M. Bl. S. 42), die später durch die Polizeiver
ordnungen vom 15. 2. 1927 (St. A. Teil I Nr. 16) 
und 7. 2. 1928 (St. A. Teil I Nr. 12) hinsichtlich des 
Verzeichnisses der Gifte (Anlage 1) ergänzt worden 
ist. Die Ministerial-Polizeiverordnung vom 22. 2. 1906 
bestimmt weiter, daß derjenige, der auf Grund einer 
Konzession mit Giften handelt, ein Giftbuch zu führen 
hat. (Anlage 2). Gift darf von dem Geschäftsinhaber 
oder den von ihm hiermit Beauftragten nur an solche 
Personen abgegeben werden, die als zuverlässig be
kannt sind und das Gift zu einem erlaubten gewerb
lichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder künstle
rischen Zweck benutzen wollen. Sofern der Abgebende 
von dem Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere 
Kenntnisse nicht hat, darf er Gift nur gegen einen von 
der Ortspolizeibehörde nach stattgefundener Prüfung 
auszustellenden Erlaubnisschein (Anlage Z) abgeben, 
worüber der Erwerber durch Unterzeichnung des vor
geschriebenen Giftscheines (Anlage 4) dem Geschäfts
inhaber zu quittieren hat. An Kinder unter 14 Jahre 
dürfen Gifte überhaupt nicht ausgehändigt werden.

Ich ersuche die Ortspolizeidehörden, vor Ausstellung 
der Erlaubnisscheine den Zweck des Gifterwerbes ge
nau zu prüfen.

Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche Be
kanntmachung.

Tiegenhof, den 12. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 1a. ----------------
Offenhalten -er Blumengeschäfte. 

Senatsbeschlutz.
Dem Anträge des Verbandes Deutscher Blumen

geschäftsinhaber auf Verlängerung der Verkaufszeit 
am 24. Dezember 1930 bis 18 Uhr wird stattgegeben.

Danzig, den 16. Dezember 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Sahm. Arczynski.

Veröffentlicht, 
Tiegenhof, den 18. Dezember 1930.

Der Landrat.

Nr. 2.
Ausästung von Baumpflanzungen in -er 
Nähe von Telegraphen- un- Fernfprech-

§ anlagen.
§ Den Besitzern von Baumpflanzungen, in deren Nähe 

Telegraphen- und Fernsprechanlagen der Freien Stadt 
! Danzig verlaufen, wird anheimgestellt, die zur Siche- 
§ runz des Telegraphen- und Fernsprechbetriebes erfor

derlichen Ausästungen bis zum 15. April 1931 unter 
Berücksichtigung des Nachwuchses in solchem Umfange 
auszuführen, daß die Zweige noch im Herbst nach allen 
Richtungen mindestens 60 Zentimeter von den Lei
tungen entfernt sind (8 4 des Telegraphen-Wegege- 
setzes vom 18. Dezember 1899 und Punkt 1 der zu-

i gehörigen Ausführungsbestimmungen). Ausästungen, 
die innerhalb dieser Frist nicht oder nicht genügend 
ausgeführt sind, werden von der Telegraphenverwal
tung vorgenommen werden.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Auszeichnung für langjährige, treugeleistete 

Dienste in -er Landwirtschaft.
Die nachgenannten landwirtschaftlichen Arbeitnehmer 

sind vom Senat der Freien Stadt Danzig mit Urkunde 
und Medaille ausgezeichnet worden:

Des Arbeitnehmer Arbeit
geber D

ie
ns

t
ja

hr
e Medaillen

Vor- 
u. Zuname Stand Wohnort Bronze Silber

Karl 
Thoms

landw. 
Arbeiter

Tiegen- 
hagen

Loewen 32 — 1

Auguste 
Frost

Mel
kerin

Einlage Dyck 28 1 —

Ludwig 
Hernes

Vieh- 
Pfleger

Lin
denau

Grunau 25 1 —

Johann 
Schwarz

Land
arbeiter

Gr. Lich
tenau

Bachmann 25 1 —

Wilhelm
Borchard

Land
arbeiter

Gr. Lich
tenau

Bachmann 25 1 —

Helene
Schulz

Haus
gehilfin

Pal- 
schau

Nickel 25 1 —

Tiegenhof, den 6. Dezember 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. 4. --------------
Aufenth altsermittelung.

Der am 11. Februar 1914 geborene Erich Janz aus 
Zoppot ist am 4. Dezember 1930 aus der Staatlichen 
Erziehungsanstalt Tempelburg entwichen.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt des Janz Ermittelungen anzustellen, ihn 
im Ermittelungsfalle aufzugreifen und der vorgenann
ten Erziehungsanstalt zuzuführen, sowie hiervon zum 
Gesch.-Zeichen K. A. II 5005 sofort hierher zu berich
ten.

Tiegenhof, den 15. Dezember 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

Kreisjugendamt.
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Nr. 5.
Auszeichnung für langjährige treugeleistete 

Dienste
Der Senat der Freien Stadt Danzig — Abteilung 

für Soziales — hat die Hausangestellte Marie Schulz 
für eine 25-jährige ununterbrochene Dienstzeit bei dem 
Hofbesitzer Ernst Frowerk in Prangenau mit einem 
Anerkennungsschreiben nebst Brosche ausgezeichnet.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1930.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisansschusses.

Nr. 6. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
aus Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1.
Nachdem die Maul- und Klauenseuche unter dem 

Rindviehbestande des Hofbesitzers Ernst Neumann 
in Altweichsel amtstierärztlich festgestellt worden 
ist, wird ein Sperrgebiet, bestehend aus der Gemeinde 
Altweichsel, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizei

liche Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten 
vom 18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 
40 von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden öder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 11. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 7. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 sf. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter dem Klauenviehbestande des Hofbe

sitzers und Amtsvorstehers Grün au in Simons- 
dor die Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich 
festgestellt ist, wird ein Sperrgebiet, bestehend aus 
dem Bahnhof Simonsdorf und der geschlossenen Ort
schaft Simonsdorf mit den Ausbauten der Gebr. Loe- 
wen, Foth und Steiniger sowie den Gehöften der Be
sitzer Janzen, Warkentin und Driedger in Gnojau-Aus- 
bau, gebildet.

8 2.
Auf das Sperrgebiet findet die viehseuchenpolizei

liche Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten 
vom 18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 
40 von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
aus Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 13. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 7a. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
aus Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom

26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hof

besitzer Bernhard Regier in Altenau und Hermann 
Friesen-Niedau die Maul- und Klauenseuche amtstier
ärztlich sestgestellt ist, werden Sperrgebiete, bestehend 
aus:
1 .) der Gemeinde Altenau,
2 .) der Gemeinde Niedau und Ausbauten

mit Ausnahme der Gehöfte der Hofbesitzer Reimer, 
Jakob Warm, Peter Warm und Taubensee, 

gebildet.
8 2.

Auf die Sperrgebiete sowie das bereits bestehende 
Schutzgebiet findet die viehseuchenpolizeiliche Anord
nung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 18. April 
1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — 
Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30— bis zu 6 000.— Gulden, im 
übrigen auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 
300 Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 15. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 8. ----------------
Maul- und Klauenseuche

Die Maul- und Klauenseuche unter dem Klauen
viehbestande des Hofbesitzers Bernhard Reimer in 
Stadtfelde ist erloschen. Die Schlutzdesinsektion ist 
ausgeführt und vom beamteten Tierarzt abgenommen.

Das Gehöft gilt als seuchensrei innerhalb des be
stehenden Sperrgebiets.

Tiegenhof, den 11. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 8a. ----------------
Maul und Klauenseuche.

In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 28. 11. d. Js. (Kreisblatt Nr. 49) wegen 
Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk, be
stehend aus der Gemeinde Heubuden, ist ferner unter 
den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer

Heinrich Reimer in Heubuden und
Johannes Klaaßen in Heubuden

Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich sestgestellt 
worden.

Eine Veränderung des SPerrbezirks findet desweLen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 16. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 9. ----------------
Jagdscheine.

Im Monat November d. Js. sind folgende Jagd
scheine ausgestellt worden:

! a. Jahresjagdscheine.
1. Landwirt Wilhelm Tornier-Parschau,
2. Betriebsleiter Oskar Schmidthuber-Tiegenhof,
3. Lehrer Heinrich Lindloff-Stuba,
4. Landwirt Hermann Jantzen-Palschau,
5. Landwirt Cornelius Claaßen-Kl. Montau,
6. Landwirt Gustav Bergen-Orloff,
7. Hilfsbuschwärter Otto Raap-Neumünsterberg,
8. Amtsvorsteher Georg Grunau-Simonsdorf,
9. Hofbesitzer Friedrich Klein-Grenzdorf B,

10. Landwirt Johannes Adler-Neustädterwald,
11. Landwirt Bernhard Brucks-Altenau,
12. Landwirt Max Fieguth-Neuteich,
13. Hofbesitzer Gustav Brucks-Marienau,
14. Hofbesitzer Adolf Dück-Altmünsterbcrg,
15. Hofbesitzer Hermann Staeß-Einlage a. d. N.,
16. Landwirt Richard Behrend-Holm,
17. Landwirt Emil Preiskorn-Einlage a. d. Nog.,
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18. Landwirt Johann Staeß-Einlage a. d. Nog., 
19. Landwirt Albert Enß-Prangenau.

, d. Tagcsjagdschcine.
1. Landwirt Conrad Vollerthun-Mielenz,
2. Landwirt Johannes Toews-Leske,
3. Hofbesitzer Erich Regier II-Leske,
4. Hofbesitzer Johannes Fast-Leske.
Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.

Der Landrat.
Nr. 10. ----------------

Kollekte
Dem Evangel. Kirchl. Hilfsverein in Danzig ist vom 

Senat — Abt. des Innern — die Genehmigung erteilt 
worden, in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 
1931 eine Hanskollekte bei den evangelischen Bewoh
nern der Freien Stadt Danzig zum Besten der sozia
len Arbeiten des Evangl. Kirchl. Hilfsvereins abzuhal
ten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwiv- 
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 15. Dezember 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Eingefunden

hat sich bei dem Melker des Herrn Erich Ebeling- 
Kunzendorf ein ca. 2(4 Zentner schweres Schwein. 
Dasselbe ist gegen Erstattung der Anzeige- und Fut
terkosten von dort abzuholen.

Biesterfelde, den 4. Dezember 1930.
Der Amtsvorsteher.

E. Willems.

Die Ausgabe -er Steuerbücher für 1930 
erfolgt in den Landkreisen bei den Ortsbehörden 
der einzelnen Gemeinden, für den Stadtkreis 
Zoppot in Zoppot, Rathans, Zimmer 56, für die 
Gemeinde Ohra im Gemeindeamt Ohra, Hauptstr. 
21s in der Zeit vom 29. 12.1830 bis zum 15.1.1931

Von der Verpflichtung zur Empfangnahme 
eines Steuerbuches sind befreit:
1. Arbeitnehmer, deren Gesamtbeziige einschließlich Ver

pflegung und Unterkunft 100,—G monatlich oder 24,—G 
wöchentlich nicht übersteigen.

2. Sämtliche bei Behörden, Gemeindeverbänden und Kör
perschaften des öffentlichen Rechts tätige Beamten, An
gestellten und dauernd beschäftigte Arbeiter.

Alle übrigen Arbeitnehmer sind verpflichtet sich das 
Steuerbuch von der obenbezeichneten Stelle abzuholen.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Ausstellung 
eines Steuerbuches bei den Ortsbehörden zu beantragen, 
falls einer ihrer Arbeitnehmer bei der ersten Lohnzahlung 
im Jahre 1931 nicht in. Besitze eines Steuerbuches ist.

Die Ablieferung der Steuerbücher sür 1930 
hat, wie die Empfangnahme, in der gleichen Zeit bei den 
obengenannten Ausgabestellen zu erfolgen.

Alle zur Ablieferung gelangenden Steuerbücher müssen 
ausgerechnet und die Zusammenstellung aus der letzten Seite 
des Umschlages ausgefüllt sein.

Wer vorstehender Anordnung vorsätzlich oder fahr
lässig zuwiderhandelt, setzt sich der Gefahr einer Bestrafung 
aus.

Danzig, den 29. November 1930.

Steueramt H.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung Q
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen sür den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung. 
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch'.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
N: 8a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.
Abteilung

Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
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Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan- 
dergewerbescheines.

Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz- 

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Patzverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unfalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaübnis.
Nr. 20a. Todesbefcheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech » W Richert, Neuteich.

Tierarzt Vargnmr
Sesetzltch geschütztes

MehreliiiWWMr
ist nach glänzenden
Anerkennungen 

Viele* tuusender ungesetze 
ner Lundmirte u Tierärzte 

das
«rirksumfte Ltngeziefer- 

mittel bei allen Huustieren 
tteine LVuschungen!

Lieine Erkältungen mehr! 
Aiederluge Aeuteieh 
bei Herrn Arthur Toews.

SAMpapler 
weiß und blau

in Rollen zu 5 u. 10 Meter.

Ferner

Autterbrotrollen 
und

Toilettenpapier 
in verschiedenen Packungen 

empfehlen

R. Pech L Richert, Neuteich.

Wrihnachiskarira 
u. Krippen 

in großer Auswahl zu billigen Preisen bei 

N. Pech Kr Nichert, Neuteich.

Bezugspreis wcnatlich l,zo Danziger Gulden — Druck und Verlag von R. Pech 6c w. Richert, Rea^ch (Freie Stadt Danzig), Telefon zos.



Kreis V Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 52 Neuteich, den 23. Dezember 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 1. ----------------
Offenhaltung -er Geschäfte für den Tabak 

Warenverkauf.
Auf den Antrag des Verbandes der Konzessionäre 

des Danziger Tabakmonopols E. V. Danzig, geneh
migt der Senat die Offenhaltung der Geschäfte für 
den Tabakwarenverkaus am Mittwoch, den 24. De
zember 1930

bis 18 Uhr.
Die 8-stündige Arbeitszeit darf nicht überschritten 

werden. >
Danzig, den 20. Dezember 1930.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.
gez. Sahm. gez. Arczynski.

Veröffentlicht
Tiegenhof, den 23. Dezember 1930.

Der Landrat.
Nr. 1a. ----------------

Aufenthaltsermittelung.
Die am 20. Mai 1914 in Zoppot geborene Auf

wärterin Erika Preuß wird zwecks Unterbringung in 
Fürsorgeerziehung vom Jugendamt der Stadt Zoppot 
gesucht.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher sowie 
Landjägerbeamten des Kreises werden ersucht, nach dem 
Aufenthalt der Preuß Ermittelungen anzustellen und 
im Ermittelungssalle hierher sofort zum Geschäfts
zeichen K. A. 11 5096 Anzeige zu machen.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder. 

Kreisjugendamt.
Nr. 2. ----------------

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 

aus Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengefetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen des Pfarr- 

hufenpächters David Falkowski-Tiege, des Land
wirts Johann Elfert-Unterlakemdorf und des 
Hofbesitzers Erich Albrecht Nieder - Peters
hagen die Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich 
festgestellt ist, werden Sperrgebiete wie folgt gebildet: 
1.) die Gemeinde Tiege mit Ausbauten ausschließlich

Tiegerfelde,
2 .) von der Gemeinde Lakendorf der Ortsteil Unter

lakendorf, von der Gemeinde Neulanghorst die Ge
höfte des Besitzers Jochem, der Witwe Hanne- 
mann, des Besitzers Cornelius Schmidt und des 
Weideverwalters Nerger,

3 .) von der Gemeinde Petershagen der Ortsteil Nie- 
der-Petershagen ausschließlich des Gehöfts des Hof
besitzers Gerhard EPP, ferner Kl. Stobbendorf, 
Reinland nördlich der Reinländer Trift, Neustäd- 
terwald nordwestlicher Teil, Grenze Stobbendorfer 
Damm, Weiter Strichwall, Neustädtertrift, Neu- 

städterwalder-Chaussee bis einschließlich Johann 
Lemke I und August Weiß.

8 2.
Auf die Sperrgebiete sowie das Schutzgebiet findet 

die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengefetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
aus Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 19. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 2a. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengefetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen

1 .) des Hofbesitzers Gustav Enß - Neumünster- 
berg--Abbau,

2 .) des Kuhhalters August Kutsch-Hakendorf, 
3.) des Kaufmanns Rudolf Thiel II-Hakendorf 
die Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich festge
stellt worden ist, werden folgende Sperrgebiete gebil
det bezw. erweitert:
Zu 1.) Außer dem Seuchengehöft des Hofbesitzers 

Gustav Enß-Neumünsterberg-Abbau die Gehöf
te der Mitteltrift in Neumünsterberg, ferner 
die Gehöfte Gygax, Hübert und Schalt in Neu- 
münsterberg-Abbau sowie die Gehöfte Loße und 
Mau in Schöneberg-Feld.

Zu 2.) Der Sperrbezirk, der durch meine viehseuchen
polizeiliche Anordnung vom 9. Dezember d.Js. 
(Kreisblatt Nr. 50) 8 1 Ziffer 3 wegen Maul- 
und Klauenseuche gebildet ist, wird erweitert be
züglich der Ortsteile Hakendorf und Robach der 
Gemeinde Horsterbusch.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen aus.Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 22. Dezemher 1930.
Der Landrat.
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Nr. 3.
LandjSgereiamt Brunau.

Den Oberwachtmeister Schwichtenberg in Brunau ha
be ich zwecks Teilnahme an einem Hauptwachtmeister
kursus für die Zeit vom 7. Januar bis 1. April 1931 
zur Staatl. Polizeischule nach Danzig kommandiert.

Die Vertretung ist wie folgt geregelt:
Schutzpolizeikommando Tiegenhof für die Gemeinden

Brunau, Jankendorf, Vogtei, Beiershorst, Alte- 
babke und Neuteicherwalde,

Landjägereiamt Schöneberg für die Gemeinden Für
stenwerder und Vierzehnhuben,

Landjägereiamt Tiegenort für die Gemeinde Küchwer- 
der.

Tiegenhof, den 18. Dezember 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Gerichtstage in Kalthof.
Die Gerichtstage in Kalthof, im Lokal Esau, Damm- 

straßr 1 finden im Jahre 1931 an folgenden Tagen statt:

3 Januar, 4 Juli,
17. „ 18. „
31. ,, 1. August,
14. Februar, 15. „
28. ,, 29. „
14. M8rz, 12. September,
28. „ 26. ,,
11. April, 10. Oktober,
25. „ 24. „
9. Mai, 7. November,

23. ,, 21. ,,
6. Juni, 5. Dezember,

20. ,, 19 ,,
Amtsgericht Neuteich, den 12. 12. 1930.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6a. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ber- 
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Aufwendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.

Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oefsentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Pfändungs

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
N> 8a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafversügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einsuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W Richert, Neuteich.

Bezugspreis monatlich l,30 Danziger Gulden — Druck und Verlag von R. Pech 6c w. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon 508.



Kreis B Blatt
- für den Landkreis Großes Werder —

Neuteich, den 31. DezemberNr. 53

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusfes.

Nr. 1. ----------------
Aufhebung des Wahltermins für die 

Landw Berufsgenossenschaft.
Wir nehmen auf unsere Bekanntmachung vom 1. 12. 

d. Js. im Kreisblatt Nr. 50 betr. Wahl der Vertreter 
zur Genossenschaftsversammlung der Landw. Berufs
genossenschaft — Freie Stadt Danzig — Bezug. Es 
sind außer der vom Sektionsvorstand aufgestellten Vor
schlagliste keine weiteren Vorschlaglisten eingereicht 
worden. Gemäß 8 9 der Wahlordnung gelten die in 
der Vorschlagliste des Sektionsvorstandes benannten 
Bewerber daher als gewählt. Die Wahlhandlung und 
der auf Sonnabend, den 17. 1. 1931 festgesetzte Wahl
termin fallen aus.

Die Herren Ortsvorsteher des Kreises werden um 
entsprechende Bekanntgabe ersucht.

Tiegenhof, den 30. Dezember 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder.

Sektionsvorstand der Landw. Berufsgenossenschast.
Nr. 1a. ----------------

Kontrolle der Schulkinder.
Die Magistrate und die Herren Gemeindevorsteher 

ersuche ich, zu- oder abgegangene schulpflichtige Kinder 
den Schulen namhaft zu machen.

Tiegenhof, den 22. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Verzeichnis der im Kreise Gr Werder im 

Jahre 1931 abzuhaltenden Mürkte.

Tiegenhof, den 23. Dezember 1930. 
Der Landrat.

Lf
d.

 Nr
.^

Marktort
Bezeichnung der 

Märkte

Datum und iDauer 
der i. Jahre 1931 ab- 
zuhaltendenMärkte

1. Neuteich Kram-, Rindvieh- u. 
Pferdemarkt

Dienstag, den 27. 
Januar 1931

Rindvieh- u. Pfer
demarkt

Sonnabend, den 14. 
März 1931

Kram-, Rindvieh- u. 
Pferdemarkt

Dienstag, den 23. 
Juni 1931

Kram-, Rindvieh- u. 
Pferdemarkt

Dienstag, den 28. 
Juli 1931

Rindvieh- u. Pfer
demarkt

Dienstag, d. 1. Sep
tember 1931

Kram-, Rindvieh- u. 
Pferdemarkt

Dienstag, den 27. 
Oktober 1931

2. Tiegenhof Krammarkt Dienstag, d. 9. Juni 
1931

Krammarkt Dienstag, d. 8. Sep
tember 1931.

1930

Nr. 3.
Unterfuchungstermine für Wandergewerbe

pferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe be

nutzten Pferde werden für den Monat Januar 1931 
folgende Termine festgesetzt:
Tiegenhof: Montag, den 5. Januar 1931, 9 Uhr vor 

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats.
Simonsdorf: Montag, den 12. Januar 1931, 13,50 

Uhr vor dem Bahnhof.
Neuteich: Freitag, ven 30. Januar 1931, 13,25 Uhr 

vor dem Hotel „Deutsches Haus".
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich 

und die Herren Gemeindevorsteher des Kreises ersuche 
ich um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 23. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 4. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
aus Grund der HZ 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hof

besitzer Adolf Daniel in Marien au und Bruno 
Wiehl.er in Oberpetershagen die Maul- und Klauen
seuche amtstierärztlich festgestellt ist, werden Sperrgebie
te, bestehend aus
1. dem geschlossenen Dorf Marien au.

— Sämtliche Ausbauten werden zum Beobachtungs
gebiet erklärt. —

2. dem Ortsteil Ober-Petershagen südlich der Grenze 
der Besitzer Bruno Schulz — Gerhard Regier 
einschl. dem Gehöft des Besitzers Julius Wiens. (In 
Erweiterung meiner viehseuchenpolizeilichen Anord
nung vom 19. Dezember d. Js. — Kreisblatt Nr. 
52 —)
— Der übrige Teil des Dorfes bildet ein Beobach
tungsgebiet —.

gebildet.
8 2.

Auf die Sperr- sowie Schutzgebiete findet die 
viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß Z 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000 Gulden, im übrigen 
aus Grund des 8 76 Ziff. 1 a.a.O. bis zu 300 Gul
den oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 24. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 5. -----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom
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26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbe

sitzer
1. Görgens-Altebabke,
2. Hermann Fröse-Schönhorst,
3. Reinhard Tornier-Trampenau

die Maul- und Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt 
ist, werden Sperrgebiete, bestehend aus
1. dem nördlichen Teil von Altebabke bis zu dem Wege, 

der von der Chaussee Reimerswalde—Brunau an der 
Schule vorbei nach Bärwalde führt,

2. dem geschlossenen Dorf Schönhorst — in Erweiterung 
meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 20. 
11. d. Js. (Kreisblatt Nr. 48) —,

3. der Gemeinde Trampenau, 
gebildet.

8 2-
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche 

Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 29. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 6. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den 
Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Walter-Gr. Montau,
2. Hermann Reimer-Grenzdorf B,
3. Otto Wiebe-Stadtselde.
Der zu 1.) durch viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

vom 17. 11. d. Js. — Kreisblatt Nr. 47 — (vergl. auch 
Druckfehlerberichtigung vom 24. 11. 30 — Kreisblatt 
Nr. 48 —) gebildete Sperrbezirk wird aufgehoben und 
das Gehöft Walter nebst der Instkate als freies 
Gebiet erklärt.

Eine Veränderung der bestehenden Sperrbezirke fin
det wegen der unter lfd. Nr. 2) und 3) aufgeführetn 
Fälle nicht statt. Diese Besitzungen gelten als seuchen- 
sreie Gehöfte innerhalb der bestehenden Sperrbezirke.

Tiegenhof, den 29. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 7. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

Es ist weiter unter den Klauenviehbeständen folgen
der Hofbesitzer amtstierärztlich der Ausbruch der Maul- 
und Klauenseuche sestgestellt worden:

1. Adolf Fiedler-Heubuden,
2. E. Grunau-Lindenau,
3. Johann Reimer-Altenau,
4. Oskar Sönke-Simonsdorf.
Eine Veränderung der bereits bestehenden Sperrbe

zirke findet deswegen nicht statt.
Tiegenhof, den 29. Dezember 1930.

Der Landrat.
Nr. 8. ----------------

Maul- und Klauenseuche.
Es ist weiter unter dem Klauenviehbestande des Hof

besitzers Ernst Claatzen in Niedau amtstierärztlich 
der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche sestgestellt 
worden.

Eine Veränderung des bereits bestehenden Sperr- 
bezirks findet aus diesem Anlaß nicht statt.

Tiegenhof, den 30. Dezember 1930.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden, 

s) Besteuerung der Weihnachts-NeujahrsGrati- 
fikatiouen und sonstiger einmaliger Einnahmen 

und Vergütungen.
Erhalten Arbeitnehmer neben ihren laufenden Be

zügen Weihnachts-Neujahrs-Gratifikationen oder sonstige 
einmalige Einnahmen bezw. Vergütungen, so sind diesen 
11 v. H. ohne Anrechnung von Ermäßigungen als Steuern 
einzubehalten. In den Fällen, in denen die laufenden Be
züge zur Berücksichtigung der Ermäßigungen nicht aus
gereicht haben, können die nicht berücksichtigten Ermäßi
gungen bei der Berechnung des Steuerabzuges von den 
einmaligen Einnahmen entsprechend in Anrechnung ge
bracht werden. Die für einmalige Einnahmen einbehalte- 
nen Steuerdeträge sind entweder an das Arbeitsgeberkonto 
bei der Steuerkasse L zu überweisen oder durch Steuer
marken zu verwenden.

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 87 E. St. G. 
bestraft.

t») Nachprüfung und Berichtigung der Steuerbücher 
für das Steuerjahr 1931.

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich von der Rich
tigkeit der auf seinem Steuerbuch unter Abschnitt II 
Ziff. 1 vermerkten Ermäßigungen zu überzeugen. Auf die 
unter Abschnitt „L" „Zur weiteren Beachtung" ausge
führten Bestimmungen wird hierbei besonders hingewiesen. 
Eintragungen in die Steuerbücher, die nachweislich un
richtig sind (Schreibfehler, Rechenfehler und andere offen
bare Unrichtigkeiten) können jederzeit aus Antrag durch 
die Stelle, die das Steuerbuch ausgehändigt hat, berichtigt 
werden. In diesem Falle findet die Berichtigung stets mit 
rückwirkender Kraft vom Beginn des Kalenderjahres ab 
statt.

Anträge aus Erhöhung der Ermäßigungen infolge 
wirtschaftlicher Verhältniße oder aus erhöhte Werbungs- 
kosten sind, wenn die Voraussetzungen für 1931 gegeben, 
bis spätestens 31. Januar 1931 beim zuständigen Steuer
amt zu stellen; Berichtigung der Steuerbücher erfolgt so
dann mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres ab. 
Werden die Anträge später gestellt, so wirkt die Berichti
gung erst von der Lohnzahlung ab, bei der das berich
tigte Steuerbuch vorgelegt wird.

Danzig, den 18. Dezember 1930.

Steueramt I. Steueramt H.

Steuermarken.
I) Für das Steuerjahr 1931 werden mit dem 1. Januar 

1931 neue Steuermarken in den Verkehr gebracht und 
zwar:

a) Einkommensteuermarken (20,5 zu 17 mm) 
im Werte von

5 Pfg. violettlack (blauviolett)
10 illustrationsgrau (dunkelgrau)
20 conzentrablau (ultramarinblau)
25 bordeauxrot mit glanzblau (braun)
50 „ viktoriarot (dunkelorange)

1 Gld. viridinlack (nachtgrün)
2 gelblack (gelb)
5 carmoisinlack (rotviolett)

10 echt grünlack (maigrün)
20 conzentrarot (dunkelrot)
50 glanzblau (stahlblau).
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b) Lohnsummensteuermarken (15 z« 2V mm)
im Werte von

5 Pfg- 1 G
10 2
20 5
50 10

20
50

100
Der Farbton ist derselbe wie bei den Einkommen-
steuermarken. Die 100 G Marke hat den Farb- 
ton der 25 Pfq. Einkommensteuermarke.

Sämtliche Marken haben weiter einen grauen 
Unterdrück sowie im schwarzen Überdruck die 
Jahreszahl 1931 und zwar von links oben nach 
rechts unten.

c) Die neuen Steuermarken sind wie bisher ledig
lich bei

1) den Postanstalten,
2) den mit besonderen Ausweis versehenen 

Ermittlungsbeamten der Steuerverwaltung 
zu erhalten.

Wer sich von anderen Stellen bezw. Personen 
Steuermarken beschafft, läuft Gefahr, gefälschte oder 
verfälschte Marken zu erwerben und sich selbst 
strasdar zu machen.

Im Steuerbuch und in der Arbeitgeberkarte 1931 
sind nur Steuermarken für 1931 zu verwenden.

II 2) Die Steuermarken für 1930 werden mit dem 31. 
Januar 1931 aus dem Verkehr gezogen. Bis zu 
diesem Termin sind die bei den Verbrauchern noch 
vorhandenen Bestände bei den Postämtern gegen 
neue Steuermarken einzutauschen. Die bei den 
Postanstalten zum Umtausch oorgelegten Steuer
marken müssen so gut erhalten sein, daß sie ohne 
weiteres als nubenutzte Marken erkennbar sind.

b) Soweit Arbeitgeber mit dem Verwenden von 
Steuermarken für 1930 im Rückstände sind, ist 
das Versäumte zur Vermeidung von Bestrafungen 
unverzüglich nachzuholen.

Im Steuerbuch und in der Arbeitgeberkarte für 
1930 dürfen nur Steuermarken dieses Jahres ver
wendet werden.

Danzig, den 18. Dezember 1930.
Steueramt I. Steueramt II.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschlutz der Gemeinderechnung.
Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 62. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen aus Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.

Nr. 12a. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12d. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag auf Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Auswendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Ni 8a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32c. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36a. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung
Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafverfügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz

lustbarkeit.
Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einsuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16a. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18a. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20a. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmünner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger. .
Nr. 2. Vorladung für den Verklärten.
Nr. 3. Attest.
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Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

R. Pech L W. Richert, Neuteich.

SAaiillpapiek
weiß und blau

in Rollen zu 5 u. 10 Meter. 

Ferner

Mtterbrotrollen
und

Toilettenvapier 
in verschiedenen Packungen 

empfehlen

R. Pech L Richert, Neuteich^

Tierarzt Barguw 
gesetzlich geschiitzles 

MchMWMlo»
ist nach glänzenden 
rlvLVkewuirgen 

vieler? t«r»rseirdev «rir^esetze 
rrer? L«rrrdrvivte H» Tieviivzte 

das 
tvivkssrvrstr rtngeziefer?- 

rrrittel bei allen ^«rrrstiever, 
Lkeine rV^schttrrge«!

Lieirre GvkLltttirgs« rnehr?! 
rrieder?l«*se Neuteich 
bei L^errn Arthur Toews.

Ar übtrlkgtn aelh 7 
wem Sie Ihre Buchbin-erarbeiten 

übertragen wollen

Wir fertigen in eigener 
Werkstatt alle Arten Ein
bände vom einfachen 
Schulbänke bis zum 
kompliz. Kontobuche

Bezugspreis monatlich l,5O Danziger Gulden — Druck und Verlag von R. Pech «L w. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig), Telefon 506.










